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ItZhristW dw
Wechsle von 8ol-

tcsGnadM/ WnigzuDan-
nemarck, Norwegen, der Wenden
und Gothen, Keryog zu Schleswig,
Holstein, Stormarn und der Dit-
Marschen, Graf zu Oldenburg und
Delmenhorst rc. rc. Thun allen und je-
den denen es angehet/ hiermit Allergna-
dlgst und öffentlich kund: Nachdem mahlen
Wir einige zeither bey Unserer geworbenen
und National-Infanterie, sowohl M der
Exercice, als auch andern Unsere Dienste
betreffenden Dingen, verschiedene Un-
Ordnungen und Ungleichheiten mißfällig
wahrgenommen, und solche künftighin

,
' brv# 3, ■ <r rt tris , 's . ^aber

, T ^
. -nungund

Egalité , in allem was dabey vorfallen kan, durch-
gängig eingeführet wissen wollen: L>o haben Wir
rn solcher Absicht ein ausführliches Reglement ver-

fertigen, und gegenwärtigen Ersten Theil desselben,
zu Unserer sämtlichen Officiers Nachricht und aller-

unterthänigsten Belebung, durch den Druck pu-
dllLirm lassen. Nemlich: Cap.



Cap. i.

Wie em neuer Soldat m denen Exercices
zu unterrichten.

((fujinem neuen Soldaten muß man , wann er
in Mundirung gesetzet, enroliretundinEydgenom-
mcn ist, nebst denen übrigen Sachen, welche er zu

wissen nöthig hat, auch sogleich die Exercices beyzubringen be-
mühet seyn.

§ 2. Hiebey ist das erste, ihm das rechte Ais von einem
Soldaten anzugewöhnen, und zu zeigen, wie er so wohl im

Stillstehen, als auch im Marchinm, jederzeit eine gerade und
ungezwungene Leibes-Stellung behalten müsse. Zu diesem
Ende muß man ihn anfänglich chnder Gewehr und ganh al-
leine mareüiren lassen; damit er sich um desto besser tragen
lernen, und ihm deutlicher gewiesen werden könne, was von

der koütur und dem KlarcK unten im z6ten Capit itcn Artic.
angeführet ist.

§ z. Nachhero läßt man ihn mit einigen Nebenmännern
marcbiren, um ihn zu gewöhnen, mit selbigen in gerader
Linie und wohl geschlossen zubleiben, auch immer eZaleTrit-
te und gleich grosse Schritte zu machen. Endlich muß man

ihn mit Vor-und Nebenmännern zugleich marcbiren lassen,
damit er mit beyden die gerade Linie und Distance zu halten,
lernen möge.

§ 4. Hierauf zeiget man ihm, wie er sein Gewehr wohl
geschultert tragen müsse, und laßt ihn alsdann unter Gewehr

A 2 auf



4 Cap. i. Wieein neuer Soldat in denen

auf vorberührte Mt marckiren; wobey man ihn zugleich um

terrichtet, wie er sich beym Schwencken zu verhalten habe.
.Wenn er nun in allen diesen wohl genug geübet ist: Wer-
den ihm die Handgriffe nach und nach beygebracht; und an-

sanglich nur gewiesen, wie er sein Gewehr schultern, præsenti-
rett, beym Fuß setzen, niederlegen, aufheben, verdeckt und im
Arm tragen, verkehrt schultern, und die Wendung damit ma-

chen solle. Nachhero müssen die orciinairen und extra-Hand-
griffe insgesamt in ihrer Ordnung mit ihm durchgegangen,
auch die, so zum LKargiren gehören, ihm gezeiget werden; wo-

bey man ihm zum öfftern laden und allein Feuer geben lassen
muß, damit er solches auf das fertigste machen, und seinGe-
wehr wohl gebrauchen lerne.

§ e. Die Griffe laßt man ihm erstlich gantz langsam, und
jedes Tempo besonders machen; um ihm deutlich zeigen zu
können, worinnen deren ^ccuratesse bestehe. Und wenn er

selbige rein und ferm, auch alsdann gantz geschwinde zu
machen weiß: Werden sie ihm vorgezählet, und dadurch der
rechte Halt zwischen denen lempo ihm angewöhnet. Wor-
aus man ihn auch mit andern zugleich exerciren lassen, und

solchergestalt die gantzeLxercice ihm nach und nach beybrin-
gen kan.

§ 6. Ein neuer Soldat muß nach Zeit und Gelegenheit et-
liebe mahl des Tages, jedoch in allem nicht über 2. oder 3.
Stunden vorgenommen, dabey aber keincsweges fatiguiret
werden. Zu diesem Ende muß man ihn öffters dazwischen
ruhen lassen, auch ihm auf einmahl nicht zu viel weisen; da-
mit er das eine nicht über das andere wieder vergessen möge.

§7. Mit Leuten, welche einfältig sind, und dieserhalb
eine Sache sehr langsam begreiffen können, muß man beym
Unterrichten Gedult haben,und die Güte gebrauchen: Dahin-
gegen diejenige, welche Faulheit oder Caprice: bezeigen, zu
rechter Zeit zu bestraffen sind. Die OKcierz lassen zwar
dergleichen neue Leute anfänglich durch Unter - Officiers



Cap. i. Exercices zu unterrichten. f

einheln vornehmen, und den ersten Grund zur Exercice bey ih-
neu legen: Jedoch muffen sie dabey besorgen und versichert
seyn, daß ihnen alles nach nächst vorher bemckdter Ordnung,
auch der vorgeschriebenen und durchgängig egal introducir-
ren bketbode gemäß, beygebracht werde. Alsdann ziehen
t)ic Lieutenants solche Leute zusammen, und exereiren sie ent-
weder selbst, oder lassen sie, wenn deren Anzahl nur geringe
seyn mögte, unter ihrer Aufsicht und Correction, durch einen
Unter-OKcier eommanäiren; wobey sie dann bemühet seyn
müssen, sie in allem, was ihnen noch fehlen mögte, zu per-
fectionüm Es darf aber kein neuer Soldat eher zu Wach-
ten, oder andern Commandos mit Gewehr gebrauchet wer-

Den, bis er alles, was etwa dabey vorkommen kan, vollkom-
men zu machen weiß; wie er dann auch nicht als Freymann
beuhrlaubet werden muß, bevor ihm die völlige Exercice
beygebracht worden.

Cap. 2.

Vorn Exereiren überhaupt, und wie die
Regimenter beständig düNNNe ZU

unterhalten.

pg. § i.

in der Exercice eine volkommene Egalité beobacht
tet und beybehalten werden könne: So haben die

Staabs-OKciers bey jedem Regiment alles , was in diesem
Reglement enthalten, sich wohl bckant zu machen; damit
sie ihre Untergebene zu desto genauerer Gelebung desselben an-

halten können. Vornemlich aber müssen sich die Majors
dergleichen ernstlich lassen angelegen seyn; als welchen nicht
nur obiges, sondern auch die übrige Officiers in der Exercice
zu unterrichten, oblieget.

§ 2. Dieses muß alle Frühjahre vor der angeordneten
A 3 Exer-



6 Cap, 2 . Vom Exerciren überhaupt, UNd Wie diS

Exercier-Zeit geschehen, und die Lapitaines so wohl, als die
Lubaltern - OKciers bey jedem Regiment , auf Ordre des
Chefs, etliche mahl zusammen gezogen imööom Major exer-

circt werden; wobey dieser ein Gewehr in der Hand haben
mnß, um ihnen alles und jedes um so viel besser zeigen zu
können.

§ z. Es hat aber der Major, wenn er die OKciers exer-

circt/ nicht nur darauf zu sehen, daß sie selbsten keine Fehlers
begehen; daß sie alle Arten der Handgriffe net machen,
gut inarcbiren, schwencken, doubliren, chargiern und dabey
auf das fertigste laden können: Sondern er muß auch sei-
ne vornehmste Sorge seyn lassen, sie zu unterrichten, aufwas
Art sie ihren Untergebenen dieExereice beybringen; wie sie
alle dabey eraugnende kleine und grosse Fehler beobachten,
auch wie sie solche corrigiren, und denen Lernenden deutlich
zeigen sollen, wodurch siesich hie und da helffen, ünd solcher
gestalt entweder ihren Griff reiner oder geschwinder machen,
oder auch ihre l'oiitur verbessern können. Und also muß der
Major hierdurch einerley Methode im Exerciren, Corrigimt
und Commandiert, welche jedoch nach dieser Vorschrifft
auf das genaueste eingerichtet seyn soll , beym gantzen Regi-
mente introducirøi; auch solche bestandig zu unterhalten ge-
flissen seyn.

§ 4. Wann dann, wie vorgedacht, der Major mit denen
OKeierz alles auf das genaueste, zu verschiedenen mahlen
durchgegangen, und versichert ist, daß ein jeder weiß, was
ihm zu wissen oblieget: Muß deneri Officiers eine Zeit von

etlichen Tagen gesetzet werden, in welcher sie bey ihren Com-

pagnien, sowohl die Unter^Officiers, als auch diejenige
Gefreyten, welche dann und wann zu Unter-Officiers Dien-
sten gebraucht werden, vornehmen, exerciren, und ihnen die
Methode andere zu unterrichten, nach eben derselben Art bey-
bringen sollen, als der Major ihnen vorher angewiesen.

§ s. Nachherv werden die Unter-Officiers von allen Com-

pag-



Cap. L. Regimenter bestandig darittne zu unterhalten. 7

pagnien etliche mahl zusammen gezogen, und unter Aussicht
fceö Majors, auch in derer OKciers Gegenwart, vom ^dju-
tanten , oder sonst einem 8uhaltern - Officier, welchen der

Major dazu nehmen will, exerciret: Da dann der Major ge-
nau nachstehet, ob sie alles gehörig zu machen wissen, auch ob
in deren Unterrichtung, durchgängig bey allen Compagnien,
eilte völlige Egalité beobachtet worden seye; im wiedrigen
Fall er die beykommende OKciers zur genauern Bcobach-
tung ihrer Schuldigkeit anzuweisen, auch ihnen zu bedenten
hat, diejenige Unter-OKciers, welche noch schlecht, oder un-

recht exerciren, eines bessern zu belehren. Gleichergcstalt
haben alsdann die Ober-OKciers bey ihren Compagnien
fleißig zu vigiliren, daß die neuen Leute von denen Unter-05-
ficiers auf die rechte Art, und nach der durchgängig introdu-
cirten Methode, unterrichtet, mithin alle unerlaubte Neuerun-
gen in deL Exercice auf das sorgfältigste vermieden werden
mögen.

§ 6. Nachdem nun auch die.Unter-OKciers angeführter
Massen gehörig unterrichtet sind: Muß denen Compagnien
aberniahlß eine gewisse Zeit anberahmet werden, binnen wel-

cher die noch ungeübte, imgleichen die beuhrlaubt gewesene
Leute, oder die, welche etwa sonst schlecht exerciren, vorge-
kommen, und so, daß sie nachher» mit denen übrigen in der

Compagnie gleich exerciren können, dressii ct werden. Je-
doch muß man dabey diejenigen, welche gut exerciren, scho-
nen, und nicht mit denen andern fatiguiim Und obgleich
die Officiers dergleichen Leute vornehmen und unterrichten
können, wann und wo sie wollen: So müssen sie doch ihre
Exercier-Plähe dem Major allemahl N0ti6ciren ; damit die-
ser zusehen könne, ob solchem allem nachgclebet werde.

§ 7 . Ebenfals muß der Regiments-'Earnhour, oderIder
fo dessen Dienste verrichtet, imgleichen derjenige Pfeiffer, wel-

cher die übrigen unterweiset, auf des Chefs Ordre fcicTam-
bours und Pfeiffer, sonderlich aber die, welche ihre Schläge

A 4 und



8 Gap, 2. VomLxerciren überhaupt, und wie die

und Stücke noch nicht recht machen, und mit denen anders
eintreffen können, fleißig vornehmen und unterrichten.

§ 8. Hierauf werden die Compagnien auf einem bestim-
ten Platz zusammengezogen, und anfangs etliche mahl Glie-
der weise, nachhero aber einige Tage die gantzen Compagnie»
auf einmahl exercitet; und dabey alles beobachtet, was
theils im?ten, theils ün 1 2ten Capit, hievon umständlich an-
geführet ist.

§ 9. Alsdann muffen die Bataillon; formiret, und also dl'L
Rxereice durchgegangen, die Cbargimng aber erstlich etliche
mahl blind, sodann mitZünd-Pulver, und zuletzt mit Patro-l
Uen gemacht werden.

§ io. So offt aber als exerciret wird, es seyemit einhel-
uen Leuten, oder mit separirten Compagnien, oder auch mit
gantzen Bataillons: Müssen die Ober-und Unter-OKciers.
wenn sie einige Leute gewahr werden, welche ihre Sachen
schlecht machen, solche richtig annotircu und angeben; da-
mit dieselbe nachhero wieder besonders vorgenommen, und,
besser unterrichtet werden können. Jedoch muß keines we-
ges einige Rancune dabey mit unkerlauffen.

§ i i. Gleichwie nun solchergestalt dieklxercice durchge-
hends egal introducitef, auch alle Frühjahre wieder vorge-
nvmmen, und dadurch vom neuen ins Gedächtniß gebracht
werden kan, was etwa einige davon vergessen haben mög-
ten: Also müssen auch alle Ober-undUnter-OiRciers bey de-
neu Regimentern ihre Untergebene beständig darinne zu un-
terhalten besorget seyn.

§ 12. Zu diesem Ende haben sie nichtnur ihren Leuten alle-t
zeit selbst mit guten Exempeln vorzugehen: Sondern sie
müssen auch, wenn sie mit einiger Mannschafft, es sey mit-
oder ohne Gewehr, besonders wohin commandiret werden,
da man keine weitere Aufsicht über sie haben kan, durchaus
nicht gestatten, daß ihre Leute im Marchimt, Schwanken,

oder
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vder wenn sie einige Griffe machen sollen, sich im geringsten
negligiren, vielmehr dieselbe mit allem Ernst dazu anhalten,
daß jedes mit behöriger Accuratesse und eben so verrichtet
werde, als wenn es in ibrer vorgesetzten Gegenwart geschähe.
Und ist dahero nicht genug, wenn sie ihre Untergebene keine al-
zumerckliche und grobe Fehlers begehen lassen: Sondern sie
müssen auch die geringsten Kleinigkeiten nicht übersehen.
Massen die kleinen Fehlers, wenn sie ungestrafft hingehen,
auch grössere nach sich zu ziehen pflegen.

§ i Z. Damit aber diesem um desto genauer von einem je-
den nachgelebet werden möge: So müssen die Officies, so
offt sie Gelegenheit haben können, ihren ÜtnerOfficiers, und
dieStaabs-OKeiers denen Ober-OtRciers nachforschen, ob
sie ihre Leute jederzeit in der gebührenden Ordnung halten,
und mit ihnen auf keinerlei) Weise conniviren? Finden sie
das Gegentheil, und es wollen sich die, welche hierinnen säum-
sielig seyn mögten, nicht durch Erinnerung und Reproches zu
ihrer Schuldigkeit weisen lassen: So hat man sie nachhero
mit schärfer« Mitteln dazu anzuhalten.

§ 74. Ausser diesem müssen auch alle Ober-und Unter-
Øfficiers auf allen und jeden Paraden, wo sie gegenwärtig
seyn sollen, oder wo sich sonsten eine Gelegenheit zeiget, ihre
Leute immer genau oblerviren ; auch wenn sie an ihnen cini-
geFehlers,wie diese nur Nahmen haben mögen,bemercken,und
selbige ausder Stelle zu conigiren sich nicht thun liesse, solche
richtig anzeichnen. Die Unter-OKciers haben sodann ihren
Officiers eé gebührend anzumelden; und die Ober-Ossciers
müssen nachhero niemahlen vergessen, dergleichen Leute, fals
sie von ihren eigenen Compagnien sind /vorzunehmen, und
wenn sie aus Unwissenheit gefehlet haben, sie besser zu unter-
richten, oder wo es aus Fahrlässigkeit geschehen, gebührend
dafür zu bestraffen. Sollen sie aber von andern Compag-
nien oder Regimentern seyn: So sollen die Officiers solches
dem Majorn des bekommenden Regiments, und die Unter-

As Offi-



io Cap. z. Von der RangirtmZ einer Comp»xnlc»
OKciers dem^dZutanten anzeigen, damit sie gleichwohl da-
für angesehen werden können. Und wenn solchergestalt der
Soldat sich keiner Orten sicher weiß: Kanund muß alle
Negligence gar leichtlich abgestellet, mithin ein jedes Regi-
ment bestandig in accurater Exercice unterhalten werden;
bevorab, da in diesem Stück die Ordnung sehr wenig Mühe
mehr, als die Unordnung, kostet.

Lap. z.
Von der Rangintltø einer Compagnie.

A^ey einer Infanterie - Compagnie befinden sich å Tor-
<5? dinaire z. Ober - OKciers, bey denen 2. ersteren
Staabs-Lompagnien aber 4.; Sechs Unter-OtRciers, 2.

Tambours, 2. Zimmerleute, 8. Grenadiers ; und der Rest
bestehet aus Gefreyten und Gemeinen, worunter auch i.

Pfeiffer seyn muß.
§ 2. Die Gefreyte und Gemeine werden in 4. Glieder ge-

seht, und in solche ein jeder nach seiner Grösse und Ansehen
einrangiret, auch darüber eine richtige Rangir-Rolle gehal-
te»; damit man bey Versammlung der Compagnie nächst-
hen könne, ob jeder Soldat in demselben Gliede und Rotte,
wohin er bey der Rangirung gesetzt worden, sich aufgestellet
habe.

§ z. Es ist aber bey der Rangirung in acht zu nehmen, daß
die Größte und Ansehnlichste ins rste Glied, die darauf fol-
gende ins4te, die noch etwas kleinere ins 2te, und die Aller-
kleinste ins zte Glied gestellet werden müssen.

§ 4. Jedes Glied wird hinwieder also rangiret, daß die
Grösseste auf beyden Flügeln, jedoch, weilen alle Compa-
gnien rechts rangiret seyn sollen; die Allergrössesten davon
auf den rechten Flügel, nach der Mitte zu aber von beyden

Fiü-
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Flügeln unvermerckt immer etwas kleinere zu stehen kommen,
und solchergestalt das Glied nicht auf einmahl gegen die Mit-
te abfalle.

§ s. Die Grösse derer Soldaten muß sowohl nach denen
Köpfen als nach denen Schultern genommen, sonst aber
beym Rangiten auch dahin gesehen werden, daß die, welche
beysammen stehen, sich nicht allzusehr mit denen Gesichtern
von einander distinguiren. Und damit die Rangirung um

soviel zuverlaßigcr geschehen könne: So müssen nicht nur

die Leute durchgehends egale und i^Zoll hohe Absähe unter
denen Schuhen haben; sondern auch vorher aufblossen Füs-
sen gemessen, ihre Grösse richtig aufgezeichnet, und bey jungen
Leuten, in welchen noch Wachsthum ist, solches alle Früh-
fahre wiederholet werden.

§ 6 . Die 2. Zimmerleute und 8 . Grenadiere werden vor

sich besonders rangiret; und der größte Zimmermann ins
i te, der kleinere ins 2te Glied, die Grenadiere aber in 2. Rot-
ten gesetzt, und bey ihnen ebenfals beobachtet, was oben von
der Rangirung der Compagnie gemeldet worden. Es müs-
sen aber zu denen Zimmerleuten und Grenadiere gute gesunde
robuüe Leute, welche völlig von Gesicht und breit von Schul-
tern sind, auch gute Beine haben, ausgesuchet; und dabey
nicht so sehr aufdie Grösse, als vielmehr dahin gesehen wer-

den, daß sie gut marckiren, und einige Fatiguen mehr als an-
dere vertragen können.

§ 7 - Weilen die Zimmerleute und Grenadiere beyFormi-
rung eines Bataillons an dem einen Flügel desselben sich zu-
sammen ziehen müssen: So ist nöhtig, daß diese auch vorher
von allen zu einem Bataillon gehörigen 6 . Compagnien, so
wie sie alsdcnn nach ihrer Grösse und Ansehen stehen sollen,
jedoch, sowohl die Zimmerleute als Grenadiere vor sich be-
sonders, rangiret werden; und zwar, wenn sie am rechten
Flügel des Bataillons ihren Posten haben, vom rechten und
lincken Flügel nach der Mitte, und wenn sie am lincken Flü-

gel
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gel des Bataillons ihren Posten haben, vom lincken und rech-
ten Flügel nach der Mitte. Dabey ist alles das zu beobach-
ten, was oben von liangiruug eine? Compagnie gemeldet-
worden: Wie denn auch eine richtige Rangir-Rolle darüber
gehalten werden muß; damit der Orenaäier-OKeier bey.
Formirung des Bataillons so gleich daraus sehen könne, ob
ein jeder Orenaäier und Zimmermann sich gehörig rangiret
habe. Und eben also verhält man sich auch mit denen Tarn-
tours und Pfeiffern bey jedem Bataillon.

§ 8. Die Unter- OKciers werden gleichfals nach ihrer
Grosse vom rechten und lincken Flügel nach der Mitte rangi-
ret. Wenn die Compagnie en l'araäe und vor sich beson-
ders stehet: S» haben 2. davon ihren Posten an beyden
Flügeln des isten Gliedes, und die übrige 4. Schrit hinter
dem 4ten Gliede, in einer geraden Linie; der größte hievon
hinter der 2ten und Zten ülusciuetier-Rotte am rechten, der
größte nach diesem hinter der aten und zten Musketier-Rotte am lineten Flügel, und die übrige, wie sie rangiret wor-
den sind, zwischen diesen beyden, in egaler Distance von ein-
ander. So bald aber einige Compagnien zusammen stossen:
Treten aufdie Flügel des isten Gliedes keine Unter-OKciers;
sondern sie rangieen sich alle nach ihrer Grösse hinter der
Fronte ihrer Compagnien, und nehmen egale Distance.
Der Grenadier - Unter - Officier wird unter die übrigen nicht
einrangiret, und hat seinen Posten, wenn die Compagnie
en l'araäe stehet , hinter denen Grenaäiers.

§9. Die 8utaltern-Oüiciers rangiren sich, Wenn die
Compagnie en l'araäe stehet, 4. Schritte Vor dem isten
Gliede in gerader Linie, nach ihrer Ancienneté, von beyden
Flügeln nach der Mitte. Wenn die Grenaäiers am rechten
Flügel von der Compagnie stehen : So rangiren sich die
Officiers gleichfals rechts; und tritt der l'remier-Fieutenant
vor die 2te und zte Uusquetier-Rotte des rechten, der 8e-
conä-Fieutenant vor die 2te und Zte lUus^uetier-Rotte des
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lincken Flügels, und fals noch ein Fahndrich bey der Lom-
psgnieist, so tritt solcher mitten zwischen beyde. Ist der
kremier-kieutenaut abwesend: So tritt der Secooä-Lieu-
tensnt am rechten und der Fahndrich am lincken Flügel.
Fals nur ein Subaltern sich bey der Compagnie befindet:
So tritt derselbe, wenn er allein vor der krönte stehet, in
die Mitte. Tritt aber der Lapitain vor die Compagnie:
So stellet sich der Subaltem^Officier am rechten Flügel.

Sind dieOrenadiers am lincken Flügel von der Compag-
.nie: So müssen sich auch die OKcierr, eben wie vorher
gedacht, lincks rangiren.

Der Capitaine hat seinen Posten allezeit mitten vor der
Compagnie, 4. Schritte vor denen Subalternes.

Cap. 4.
Von Versammlung und Aufstellung einer

Compagnie zur Parade.

^'^enn eine Compagnie sich versamlen soll: Muß der
Soldat nüchtern, und auf dem bestimmten Glocken-

Schlag, bey seines CKe5§ Quartier erscheinen, vorher aber
sich genau examiniren, ob sein Gewehr und Mundirung sau-
ber und rein, und er in allen Stücken ordonnirter massen
»Miret sey; damit man an ihm nichts auszusehen finden
möge.

§ 2. Währendem Hinmarcb aus seinem Quartier trägt
«r sein Gewehr im Arm, oder bey schlimmen Wetter ver-
deckt; wie im i8ten Lapit, sten Art. bey No. 10. und dem
dabey stehenden NB. ungleichen bey No. 1. angewiesen. Der
Zimmermann tragt seine Axt aufder lincken Schulter, mit der
Schneide unterwärts, und das Gewehr übergehängt, wie
in bemeldtem 1 sten Capit. 3 tc« Art. bey No, 1, angewie-

' '
- feit';
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sen; oder bey schlimmen Wetter verdeckt. Der Tambour
tragt seine Trommel übergehängt, und der Pfeiffer sein Ge-
wehr eben als der klusquetier: Und muß der Soldat,
wenn er sein Gewehr in der Hand hat, und solchergestalt auf
der Strasse gehet, für niemand den Huth abnehmen, oder
wenn es ein 6rena6ier ist, an die Mühe greiffen, es mag
ihm begegnen wer da wolle. Wenn sie bey ihres Chefs
Quartier angelanget sind: Sehen sie ihr Gewehr so lange
an, bis die Compagnie gestcilet wird, oder behalten solches
beyübelem Wetter verdeckt. DieUnter-OKeiers mitKurh-
gewchr tragen dasselbe bey diesem Hinmarch verkehrt geschul-
rett, und nehmen für diejenigen den Huth ab, welchen sieden
Respect schuldig sind: Und die Orenaclier-Unter-OKciers
tragen dabey ihr Gewehr im Arm oder verdeckt, und greiffen
nur an die Mütze, wenn ihnen jemand begegnet, den siegrüs-
sen sollen.

§ Z. Damit der Soldat, vornemlich bey kaltem oder sonst
schlimmen Wetter, nicht ohne Noth fatiguhet werde: So
muß man die Compagnie nicht früher, als aufs höchste ei-
ne halbe Stunde vor dem Abmarch, für des Chef« Quar-
lier eommanäiren ; den Soldaten aber ernstlich dazu an-

halten, daß er die bestimmte Zeit durchaus niemahlcn versäu-
me. Zu diesem Ende muß die Compagnie prLcile um die-
selbe Stunde, wenn sie commanöiret worden, aufgestellet,
und der, welcher zu späht kommt, bestraffet, der aber betrun-
cken erscheinet, nicht mit Schlägen tractiret, sondern nach
dem Arrest gebracht, und sodann, befundenen Umständen
nach, dafür angesehen werden. Die Ober-und Uuter-OK-
ciers aber sollen sich etwas früher daselbst einfinden; damit
sie die Leute, so, wie sie ankommen, nachsehen, und fals bey
einem oder dem andern noch etwas fehlen solte, solches noch
zu rechter Zeit reclresLren können.

§ 4. Mit dem angesetzten GlockemSchlag wird alsdann
die Compagnie aufgestellet: Weswegen der Compagnie

Chef
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Ckek schon vorher Ordre dazu gegeben haben muß; und ver-

hält man sich dabey folgender Gestalt.
Der Commandier-Sergeant commandiret auf Ordre

des Lieutenants:

Zum Gewehr!
da dann jeder Soldat sein Gewehr alsobald im Arm nimmt,
ohne Bruit undLermen geschwinde seinen Vor - und Neben-
mann suchet, in behörigervittanee sich nach der RanZir-Rol--
le m Reihen und Glieder stellet, und ganh stille stehet.

Bey denen Compagnien desjenigen Bataillons , welches
vey Versammlung des Regiments am rechten Flügel zu sie-
HM kommt, treten die Zimmerlcutc, Orenadiers, der Pfeiffer
und die Tambours aufden rechten, bey denen Compagnien
desjenigen Bataillons aber, welches bey Versammlung des
Regiments am lincken Flügel stehet, auf den lincken Flügel;
und zwar eben in der Ordnung/wie sie im Bataillon, wenn
solches formiret ist, stehen müssen. Nemlich: Zu äusserst trc-
ten beyde Zimmerleute mit den Aerten auf der Schulter und
her Schneide unterwärts,einer ins 1 sie, und einer ins 2teGlied.
Nächst an diesem stehen die 8. Orenadiers in 2. Rotten, mit
dem Gewehr im Arm, eben als die Compagnie. An selbige
tritt der Pfeiffer mit dem Gewehr über der Schulter; und
an ihm die beyden Tamtams mit angehängten Trommeln,
ins iste Glied. Wo aber ein Grenadier- Tambour oder
Pfeiffer ist: Tritt solcher ausserhalb die Orenadiers. Sy
dann stehen die 4. Glieder der Compagnie , wie sie ran-

givet sind. Hiebey ist zu mercken, daß, obgleich vor-

gedachtcrmassen, bey denen Compagnien in dem Batail«
Ion welches am lincken Flügel des Regiments zu stehen kotnt,'
die Zimmerleute, Orenadiers, der Pfeiffer und die Tambours
aufden lincken Flügel aufgestellet werden sollen: Solches
jedennoch nur, »venn ein gantzcs Regiment zusammen körnte
geschehen müffe. Wcnn aber nur ein einhelnes Bataillon,

odeq
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oder auch einhelne Compagnien sich versammlen: Treten
besagte Zimmerleute, Grenadiere, Pfeiffer und Tamboure
allezeit auf den rechten Flügel. Der Stbrnarch kan so dann
so, wie es vomRegiments-Cbes befohlen wird, beydes rechts
und liucks geschehen; es mögen die Zimmerleute, Grenadiere
der Pfeiffer und die Tambours am rechten oder linckenFlüs
gel stehen; wie im 6teu Capit. beschrieben folget.

§ s. Die Unter-OKeiere nehmen ihr Gewehr oder Kurtz-
gewehr in die Hand, und stellen sich die 2. Größten davon an

beyde Flügel des isten Glieds Pichte an die äusserstenMus-
tjuetier-Rotten. Drey davon treten 4. Schritt hinter das
4te Glied in egaler viüance : Und fals unter diesen ein Gre-
hadier-UitterOfficier ist, so stellet sich solcher hinter die Gre-
nadiers, Der Commandier-Sergeant aber bleibet bis zuk
Elntheilung ohne Gewehr vor der krönte, verliefet die Rolle,
und stattet sodann an den Lieutenant, ob alles nach Ordre
zugegen , Raport ab; der dann, auf dem Fall etwas fehlen
solte, das benöhtigte oräonniret, und darauf durch denCorn-
rnandier-Sergeanten die Rotten completiren läßt. Diet-
ser hat dabey zu beobachten, daß die blinde Rotte, so lange
die Compagnie en Parade und rechts rangitet stehet, am

lincken Flügel, und wenn die Compagnie lincks rangiret sie-
het, am rechten Flügel, in der 2ten Rotte bleibe.

§ 6. Hierauf wird die Mundirung und der Anzug von
denen Officiers auf das genaueste nachgesehen, ob alles vom

Haupt biß zu Fuß bey jedem so beschaffen sey, wie es vor-

geschrieben ist? Und zwar, wo 2. Subalternes zur Stelle sind,
pon dem Premier-Lieutenant die beyden ersten, und von dem
Second-Lieutenant die 2. hintersten Glieder.
; § 7. Währender Zeit fcteOfficiers nach der Mundirung
sehen, werden die Gewehre von 4. UntetvOfficiers visitiret:
Nemlich vondem Commandier - Sergeant das iste, und
von denen zenUnter-OKciere, welche hinter die Compagnie
Meten sind, die z. hintersten Glieder; dahero diese ihr Ge-
r wehr
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lvehr so lange wieder wegsehen müssen. Das Visitircn ge-
schießet aber auf folgende Art: Der Soldat nimmt feinGe-
wehr in einem Tempo hoch, wie im i8ten Capit. 5 ten Art.
bey No. 11. angewiesen. Der Unter-OKcier fasset das Ge-
wehr mit der rechten Hand über der Pfannenfeder an, nimmt
es dem Soldaten aus der Hand, wendet sich damit gegen
den rechten Flügel, schlagt den Pfannendeckel auf, und sie-
het genau nach, ob die Pfanne rein, das Futteral über den
Pfannendeckel gezogen , die Feder und das Schloß ringe-
schmieret, der Hahn mit einem guten in Bley eingefaßten
Stein versehen, das Gefieder in dem Schlosse richtig, die
Schrauben scharf und recht angezogen, der Schafft nicht
mangelhafft, zerschnitten, oder auf eine andere Art marquiret,
auch sonsten das Gewehr durchgehends rein, blanc, und
nichts daran zerbrochen seye. So bald der Unter-OKcier
das Gewehr vvrbeschriebener massen besehen, und den Pfan-
nendeckel wieder zugeschlagen hat: Fasset er es mit der rech-
tenHand wieder über der Pfannenfeder, wendet sich gegen
den Soldaten, und überreichet es demselben, wie er ihm sol-
ches vorher aus derHand genommen. Der Soldat fasset
es sogleich mit der rechten Hand unter dem Hahn, und legt
es mit 2. Tempo wieder im Arm, wie im mehrgedachten
I8ten Capit, sten Art. bey No. 10. angewiesen. Wann
das Gewehr eines Zimmermanns vititiret werden soll: So
sehet er erstlich seine Axt ohne Tempo hurtig vor sich nieder,
wie im i8tenCapit. 4ten Art. bey d?o. 6. angewiesen, nimmt
sodann sein Gewehr ohne Tempo von der Schulter herum-
ter, und überreichet es dem Unter-OKcier, eben als fcerMus-
qvetier; und nachdem es vifitim worden, wirfst er es so gleich
wieder ohne Tempo über die Schulter, und schultert seine
Axt, wie bey vorangeführter No. ebenfals gezeiget ist.

§ 8. Ein jeder Unter-OKcier, wenn er sein Glied durch-
gesehen, raportiret dem Premier-Lieutenant öslöon. Und
sobald die Officiers mit Visititung des Anzuges fertig sind:

B
'

Läßt
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Läßt der Lieutenant durch den Lommanffier-Lergeant coW

manäiren:
Gebt acht!
Das Gewehr hoch!
Schultert das Gewehr!
Das Gewehr beym Fuß!
Bajonet am Lauf!

Dieses wird ohne l^empo gemacht, wie imiZten Capiti
sten Ait, bey No. 16, gczeiget ist.

Ladftock im Lauf!
welches ebenfals ohne l'empo geschiehet; indem der Sol-
dat-sein Gewehr mit der iincken Hand unter der rechten er--

greifft, den Ladstock mit der rechten Hand hurtig ausziehet,
im Lauf bringet, und sodann das Gewehr wieder gehörig
beym Fuß hält. Und darauf sehen beyde Officiers nach, ob
die Bajonets rein seyn, und aus dem Gewehr feste sitzen; item
ob die Scheiden, Hacken und Ortbänder nicht etwa man-

gelhafft; imglcichen, wenn das Gewehr geladen seyn soll,
ob solches durchgehends geschehen, auch auf diesen Fall ein

jeder mit seinen scharfen Patronen gehörig versehen sey; wenn

aber die Compagnie zum Exerciern oder sonsten zusammen
kommt, da das Gewehr nicht geladen seyn muß, ob der Lad-

stock seine gehörige Lange, ein jeder das Gewehr wohl aus-

gezogen, innen rein gemacht, die scharfe Patronen abgelegt,
und noch z. gute Flinten - Steine, ausser dem, der auf dem
Gewehr sitzet, bey sich habe. Sobald nun der Officier
das Gewehr, Ammunition und Bajonet nachgesehen hat:
Muß der Soldat, wenn die Compagnie mit Degens ver-

sehen ist, sein Gewehr im rechten Arm werffen, den Degen
ausziehen, solchen, ob er rein gemacht, und sonst alles daran,
so wohl als auch an der Scheide, in gutem Stande seye, dem
Officier zeigen, sodann, wenn dieser ihn besehen, denselben
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einstecken, und das Gewehr ordentlich wieder beym Fußhalten.
§ 9. In der Zeit, da die Ober- Ofsiciers hiernach sehen,

müssen 4. Untcr#Officiers, wenn etwa Pulver jumExerciictt
ausgegeben werden soll, durch die Gliedergehen, und die Pa-
tronen austheilen, auch denen Grenadiers die gehörige Lun-
ten und Grenaden geben, fals sie dergleichen haben sollen.

§ 10. Wenn dieses alles geschehen ist: So commandi-
ret auf Ordre des Lieutenants, der Commandier-Sergeant :

Gebt acht!
Ladstock an seinen Ort!

Dieses wird ohne^Pempo gemacht, wie vorher im 8ten§.
erwehnet worden.

Bajonet an ihren Ort!
Geschiehet ebenfals ohne'Pempo, wie im obberührten i8ten
Capit, stenurt, bey Ko. 19. angewiesen; und wird darauf
jo lange angehalten, bis ein jeder damit fertig ist. Alsdann
folget das Commando:

Schultert das Gewehr!
§n. Auf Wacht-Paraden muß der Soldat sein Gewehr

geladen, eine lose Kugel auf dem Schuß, und dieserhalb einen
Pfropfen in der Mündung stecken, auch das Pfannendeckel-
Futteral übergezogen haben: Bey allen übrigen Paraden
aber erscheinet er mit rein ausgezogenen Gewehr, ohnePfropfen, und mit abgezogenen Pfannendeckel-Futteral; es
sey dann, daß es ausdrücklich anders befohlen wäre. Wenn
diesemnach bey Wacht-Paraden die Gewehre visitiret wer-
den: Geschiehet es zwar ebenfals auf vorberührte Art; je-doch ist nöthig, daß man, bevor die Lajonets aufgepflanhet
werden, auä) commandire:

Die Pfropfen heraus!
Und sodann, wenn das Gewehr nachgesehen, und dieösjo-
nets wieder weggebracht sind:

B- Die
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Die Pfropfen in das Gewehr!
§ is. Der Lieutenant siehet hierauf nach, ob die Glieder

richtig rangiret stehen. Und fals einige Leute fehlen, oder

rtcuc zugekommen, und noch nicht in gewisse Summern ge-

stellet sind: Muß er solche einrangiren, wohin sie sich fchi-
ckcn, und dabey beobachten, was von der Kangirung oben
im zten Lapit, erwehnet worden. Jedoch müssen die Leute,
wenn sie umtreten, niemahlen das Gewehr hoch nehmen,
sondern solches ebenso behalten, als sie es vorher gehabt
haben.

§ i 3 . Der Commandier-Sergeant und die übrigen Um
tcr^Officiers , welche die Compagnie nachsehen helffen, tre-

ten alsdann mit ihrem Kurhgewehr auf ihren Posten, wie im

vorhergehenden Lapit, ebenfals angewiesen.

Cap. 5.
Von der Eintheilung einer Compagnie

ZUM March.

^^^enn eine Compagnie aufgestellet, nachgesehen ist, und
abrnarchiren soll: So theilet der Lieutenant diesel-

be, wenn sie complet ist, in 4. Aüge ein. Sollen aber

so viele Leute fehlen, daß nichts. Züge gemacht werden könn-
ten: So muß die Compagnie nur in 2. niemahlen aber in

Z. Züge abgetheilet werden. Dabey ist überhaupt in acht
zu nehmen, daß kein Zug unter s. Rotten, und keiner über
10. Rotten starck gemacht werden müsse. Jedoch kan in

einem Zug, welcher nur 5. Rotten starck ist, auch eine blin-
de Rotte seyn.

§ 2. Es mögen nun 4. oder nur2.Züge gemachet werden:
So müssen sie allemahl egale Rotten haben. Sollen aber

einige gantze Rotten überschiessen: So werden damit die
ersten
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ersten und letzten Züge, nach der Mitte zu, verstärcket. Und
fals sodann noch i. 2. oder z. eintzelne Mann, welches eine
blinde Rotte genennet wird, übrig seyn wogten: Setzet man

solche allezeit in den nächstfolgenden Aug, welcher verstärcket
werden soll; wovon unten im i 6 tcn Capit, ein mehrcres
nachzusehen ist.

§ 3. Die Unfc^Officiers werden in die 4. Züge also ein-
getheilet: Der Commandie»8ergeant schließt hinter dem

letzten Zug; der rte 8ergeant führet den 1 sten Zug; der jüng-
ste 8ergeant den 4ten Zug; der älteste Corpora! den andern

Zug; der 2te Corporal den zten Zug; und der jüngste Cor-

poral komt auf den lincken Flügel des isten Zuges. Sol-
tcn aber an der completen Anzahl derer Unter-OkLeiers eini-
§e fehlen: So manquiret der erste am lincken Flügel des

istenZuges, der rte am 3tenZug, Ler zte am atcnZug, und

so fort.
§ 4. Könnte die Compagnie nur in 2. Züge abgetheilet

werden: So schließt der Commandier-Sergeant , der älteste
und 2te Corporal hinten; Der 2te 8ergeant führet den isten
Zug; der 3te 8ergeant den letzten Zug; und der jüngste Cor-

poral kommt aufden lincken Flügel des isten Zugs. Fehlen
alsdann einige Unter-ORcierr: So können erstlich 2. hin-
ten, der 3te am lincken Flügel des isten Zugs, und der 4te
am letzten Zug man^uiren.

Hiebey ist aber zu mercken, daß, wenn eine Compagnie
zum Exerciren ausmarchiret, wenigstens allemahl 4. Unter-
Officiers mit Kurtzgewehr, ausser dem Grenadier-Unter-Of-
Leier, dabey seyn sollen. Wenn demnach etwa viele kranck,
oder commandiret sind: So müssen in deren Stelle gute,
tüchtige, und in der Exercice derer Unter-OKcierr wohl unter-

wiesene Gefteyte genommen, und mit solchen die obberührte
Anzahl jederzeit complet gemacht werden.

§ s. Wo ein Grenadier- UtUef?Offider bey der Com-

SS 3 pagnie
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pagnie ist: So muß selbiger nicht mit eingetheilet werden;
sondern er führet die Grenadiers.

§ 6. Auf vorbeschriebene Art geschiehet die Eintheilung,
wenn die Compagnie rechts abmarcbiren soll. Wird aber
lincks abmarcbiret: So muß auch lincks eingetheilet wer-
den; und kommen sodann die Unter--Officiers, welche die
Zlkge führen amlincken Flügel, der jüngste aber, welcher
sonst, wenn rechts abmarcbiret wird, im isten Zug am litt-
cken Flügel gehet, kommt am rechten Flügel des voran war-

cbirenden Zugs.
§ 7. Die Ober-OKciers bey der Compagnie vertheilen

sich zum March also:
Wenn der Capitaine selbst die Compagnie führet: So

schließt der kremier-Lieutenant hinten, und der Second-
Lieutenant nebst dem Fähndrich, fals sich einer bey der Com-
pagnie befindet, marchircti vor dem isten Zug , hinter dem
Capitaine. Führet der Premier-Lieutenant die Cornpag-
nie: So schließt der Lecond-Lieutenant, und der Fahm
drich marcbiret nebst dem Premier-Lieutenant vor dem isten
Zug. Wären 4. Subalternes bey der Compagnie: So
marchiret der erste und zte vor-und der 2te und 4te hinter
derselben. Solten aber nur 2. Subalternes dabey seyn:
So führet der älteste, und der jüngste schliesset hinten. Der
Capitaine marcbiret allezeit mitten vor dem isten Zug. Wo
2. Subalternes neben einander vor dem isten Zug marchi-
rcn: So rangiren sie sich rechts, wenn die Compagnie
rechts abmarcbiret, und lincks, wenn die Compagnie lincks
abmarcbiret, und vertheilen sich also, daß sie vor der 2ten
und zten Rotte an beyden Flügeln des Zugs kommen, es mag
der Capitaine vor der Compagnie marcbiren oder nicht.
Ist nur ein Subaltern-OfHaer vor dem isten Zug, und der
Capitaine führet: So marcbiret derselbe vor der 2tcn und
Iten Mnczuetier-Rotte des rechten oder lincken Flügels,
nachdem als die Compagnie rechts oder lincks abmarcbiret.
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Führet aber der Capitain nicht: So marckiret der 8ubal-

tem-056cier, wenn er allein vor dem isten Zug gehet/ mit-
Len vor demselben.

§ 8. Der Capitaine marekiret 4«Schrit vor die 8ubal-
tern-056cierr, und diese 4. Schrit vor dem i sten Gliede des

istcn Zuges. Hinter dem letzten Zug marckiren die daselbst
schliessende Unter-Of6ciers ebenfals 4. Schritte hinter dem
4ten Gliede; und der Officier wieder 4. Schritte hinter die
Ünter-Officiers.

6.

Vom Ab - und Aufmarck einer

t
.. § r» »

^denn eine Compagnie nachgesehen/ eingetheilet/ und

marckfertig ist: Giebt der Lieutenant von allem an

den Compagnie-Chef Raport, und empfängt von diesem,
fals er die Compagnie nicht selbsten führet , die Oräre zum
Abmarch, welcher auf folgende Art geschiehet.

§ 2 Der Officier, welcher die Compagnie führen soll/ es

seye nun der Capitaine selbst, oder der Lieutenant, trit mit

seinem Gewehr mitten vor die krönte. Sobald er solches in

die Hand nimmt: Müssen die übrige Officiers desgleichen
thun, und sich 4. Schritte vor dem isten Gliede, in gerader
Linie, nach ihrer ^neiennete rangiren, wie im ztcn Lapit.
§ten §. erwehnet worden; und bleibet der Platz für demje-
«igen, welcher die Compagnie führet, wenn es eiu8ubaltern-
Offici« ist, so lange er vor der krönte stehet und comman-

äiret, offen.
Hiebey ist zu mereken, daßdieOrenaäier-Officiers, wenn

sie ihr Gewehr in die Hand nehmen, so wohl hier, als auch
bey allen andern Vorfallen, allemahl das Kafonet aufgepflan-
tzet haben, und solches so lange, als sie unter Gewehr sind,

B 4 im-
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immer darauf behalten müssen; ausser wenn ein Grenadier-
OKcier einige Leute exerciren soll, da er dann das Bajonet
so lange abnehmen muß, damit er die Griffe desto besser zei-
gen könne.

§ Z. Weilen nun die Compagnie rechts oder lincks, nach-
dem eö ordinirct worden, und iroav entweder mit geschwenck-
ten, oder angehängten Zügen, oder auch ein Zug nach dem
andern abmarbciren kan: So muß der Officier, welcher
führet, selbige vorher durch das^vertillement:

Gebt acht dieOompagnie soll mit Zügen(oder auch
mit geschwenckten oder mit angehängten Zügen)

rechts (oder lincks) abmarchiren!
davon avertiren , damit hierbei) ein jeder wie, und von wel-
chem Flügel der AbmarcK geschehen soll, wissen, und beym
folgenden Lommanäo-Wort sich gehörig darnach rangiren,
auch beym AbmarcK das seinige beobachten könne.

§4. Sollen dann die Reihen vordem Abmarch geschlost
scn werden, so ist das Commando :

Rechts (oder lincks) schließt die Reihen, ran-

girteud) zum March!
Die Compagnie machet hierauf rcchts-oder lincks um, nach-
dem das Commando-Wort gewesen.

Die Grenadiers mit ihrem Unter- Officio-, die Zimmer-
leute, die Tambour» und der Pfeiffer machen, wenn sie am
rechten Flügel stehen, lincks- und wenn sie am lincken Flügel
stehen rechts um, und wenden sich also allemahl gegen die
Compagnie, das Commando-Wort mag rechts oder lincks
gewesen seyn. Und behalt der Grenadier-UHterOfficier sein
Gewehr dabey im Arm.

Die Unter-OKciers hinter der Compagnie schultern in 4.
Tempo ihr Kurhgcwchr, und machen beym iftcn Tempo
die Wendung wie comrnandiret worden. Die beyden Un-
ter-OKciers, welche am rechten und lincken Flügel des isteir

V Glie-
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Gliedes stehen, machen eben dieselbe Wendung, und behal-
tm ihr Kurtzgewehr dabey geschultert.

Die Ober-OKcierr vor der Eronte nehmen ihre Espon-
tons zum March, und machen rechts-oder lincks um, wie COM-

mandiret worden.
Alle diese Wendungen aber geschehen aufdem lincken Fuß. (a)

So dann wird ferner commandiret:

March |
Alles trit zugleich mit dem lincken Fuß an, und die Rotten in
der Compagnie schließen sich auf richtige Distance zusam-
men, wie im Z4ten Capit, isten ^rt. angewiesen. Die in
der Compagnie etwa vorhandene blinde Rotte aber verfü-
gct sich dahin, wo sie im March seyn soll.

Geschiehet der Abmarch von demjenigen Flügel, wo die
Zimmerleute unt> Grenadiers nebst ihren Unter-ÖKcier, wie
auch der Pfeiffer und die lambours schon stehen: So ver-
halten sieh alle diese dabey folgender gestalt:

Der Pfeiffer und die Tambours marchiren erst geschwin-
de Hinten HinauswärtS, bis sie gegen die Mitte des 2ten und
Zten Gliedes kommen; alda machen sie wieder rechts- oder
lincks-um gegen die Compagnie, marchiren in die Mitte des
i sten Zugs, und fals sie alsdann Nicht schon egale Eronte mit
der Compagnie Haben solten, so rechts Herstellen sie sich da-
selbst, wenn sie beym ersten Commando lincks um gemacht,
oder sie lincks Herstellen sich, wenn sie beym ersten Commando
rechts um gemachet Haben, und wenden sich also eben wie die
Compagnie gewendet ist.

Die Grenadiers formircti geschwind 2. Glieder: Nemlich,
die beyde aus dem 2ten Gliede treten Hervor, zwischen die bey-
den im i sten Glied; und die 2. welche im 4ten Glied stehen,
setzen sich auf beyde Flügel des Zten Gliedes, und rücken sodann
zugleich hervor auf den Platz, wo das 2te Glied gestanden.

B s Ins-
(a) v.Tab.I. Fig, ;.L6.
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Insgesamt aber machen alsobald wieder krönte gegen die
Compagnie, rücken sofort nahe an dieselbe, schließen sich da-
bey zusammen,und bleiben sodann,wenn sie schon egale Fronte
mit der Compagnie Haben seiten, also stehen; wo nicht, so
rechts-oder lincks herstellen sie sich zugleich und mit einem Tem-

po, eben als vorher von denen Tambours und dem Pfeiffer er-

wähnetworden, damit sie solchergestalt gleiche Fronte mit der
Compagnie bekommen.

Der Grenadier-UlltClvOfficier trit auf den Flügel der Gre-
nadiers, wo die Zimmerleute stehen, ins iste Glied, nahe an

den Flügelmann, und verhalt sich übrigens wie die Grenadiers.
Bey denenjenigen Compagnien aber, wo kein Grenadier-
Unter-OKcier ist, trit in dessen Stelle ein Grenadier aus dem
2ten Glied dahin, umb die übrigen Grenadiers im March als
Unter-OKcier zu führen, nimmt sogleich sein Gewehr im Arm
und träget solches, wie um strø Capit. 8ten'Art, bey No. 14.
im sten Tempo angewiesen.

Der Zimmermann welcher im 2ten Gliede gestanden, trit
hervor ins iste, zwischen seinen Vormann und dem Grena-
dier-Unte^Officier ; beyde schließen sich dichte an diesen zu-
sammen, und verhalten sich sonst in allen Stücken, als die
Grenadiers, (a)

Solte aber der Abrnarcb von dem andern Flügel geschehen,
wo der Pfeiffer, die Tambours, Grenadiers und Zimmerleute
nicht stehen: So müssen solche auf das Commando-Wort
Mareh! dahin marchireit, und zwar also: Der Pfeiffer und
beyde Tambours gehen zwischen dem 2ten und zten Glied mit
einem starcken Schrit vor denen Grenadier« her, und zwar
der Pfeiffer etwas stärcker als die Tambours , damit er vor

diese kommen könne, bis in den i sten Zug des andern Flügels,
alwo sie sich, wenn die Compagnie contraire Wendung ha-
den solte, wie oben gedacht,rechts oder lincks herstellen, und sich
etwas gegen das zte Glied halten, damit die 2. Grenadiers,

welche



27Cap. 6. einer Compagnie.
welche hinter dem 2ten Gliede marcbiren, ihnen aufder an-

dem Seite vorbey kommen können. Die Orenaäiers blei-
ben in Rotten, der Unter-Olücier hinter der krönte, und die
Zimmerleute im ersten und andern Gliede, bis sie auf den an-

dern Flügel kommen. Alle diese folgen denen lambours mit
einem starcken Schrit nach, marcbiren durch die Compagnie
hinter den Mann, gehen denen Tambours, wenn diese im i sten
Zug stille stehen, vorbey, und setzcnsich die Orenaciiers nächst
an die Compagnie, und formiren,vorbesagter massen, sogleich
ihre 2. Glieder. Der Orenaäier Unter--OKcier, oder der
Orenaclier, welcher die andern führen soll, trtt am äussersten
Flügel; und ausserhalb demselben stellen sich die 2. Zimmerleu-
te ins iste Glied. Insgesamt aber machen, sobald sie aufih-
ren Posten sind,oben bemeldter massen aufeinmahl rechts-oder
lincks herstellt, fals sie nicht allbereit egale krönte mit der

Compagnie haben sollen, und bleiben also an der Compagnie
geschloffen stehen.

Die Unter-OKciers treten auf das Commanäo-Wort
Klsrcb! in ihre Züge, wohin sie abgetheilet sind: Und zwar
die z. welche den isten, z ten und 4ten Zug führen, nebst dem-
jenigen, welcher, wenn rechts abmarcbiret wird, an denlin-
cken Flügel,und wenn lincks abmarcbiret wird, anden rechten
Flügel des voranmarcbirenden Zuges komt, ins iste Glied,
und der, welcher den nächstfolgenden Zug führet, hinter die-
sem letzten, ins 4te Glied. Solte aber nicht mehr als ein Un-
ter-056cier beym isten Zug kommen können: So trit der,
welcher den 2ten Zug führet, gleichfals ins i sie Glied. Die-
jenige, welche zum Schliessen abgetheilet sind, stellen sich
hinter den letzten Zug, und vertheilen sich in egaler vilkance.
Und fals nur einer hinten schliessen solte: Trit selbiger mitten
hinter den Zug. Insgesamt aber machen, so bald sie cinge-
treten sind, krönte wie die Compagnie, und rücken so weit
mikfort, bis die Rotten ihre richtige vilkance haben und stille

stehen.
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stehen, (a) Fals einer von denen beyden Unter-OKciers,welche
an den Flügeln des i sien Gliedes gestanden sind, zu Führung
des i sten Zuges abgetheilet ist: So bleibet er sogleich aufsei«
nen Posten. Ist er zu einem andern Zug abgetheilet, und soll
in das i ste Glied eintreten : So gehet er hinter diesem Glied
nach seinen Posten, (b) Fals er aber in das 4te Glied eimre-
ten, oder hinter dem letzten Zug schliessen soll: So muß er auch
hinter dem 4ten Gliede sich nach seinen Posten verfügen, (c)

DieOber-OKciers, welche vordem rsten Zug marchiren
sollen, sehen sich vor demselben; der aber, welcher hinten schlief-
set, trit mitten vor den letzten Zug, und machen insgesamt
wieder krönte wie die Compagnie. (d) Hiebey ist zu mer-

cken, daß die, welche etwas weit zu gehen haben, sehr hurtig,
und die andern, welche naher haben, etwas langsam amnar-
chicen müssen, damit sie zu rechter Zeit an Ort und Stelle
kommen können.

Wann sodann einjeder an seinem Ort ist, und stille stehet;
Commandier der Officier, welcher führet:

Herstellt euch!
Worauf sich alles mit rechts-oder lincksum herstellet, die
Ober-0f6cier§ ihrekspontons wieder beym Fuß fetzen, und
dieUnter-OkLciers insgesamt ihr Kurhgewehr geschultert be-
halten, (e)

Solle aber der Abmarch mit geöfneten Reihen geschehen:
So ist das Comminando :

Rechts und lincks rangirt euch zum March!
Dabey stehet die gantzc Compagnie stille; nur allein die

Grenadiers, Zimmerleute, Tambours, der Pfeiffer, die Unter-
und Ober-OKciers machen ihre Wendungen, und zwar: Die
Grenadiers, Zimmerleute, der Pfeiffer und die Tambours,
nebst dem Grenadier-Unter-OkKcier , wie vorhero erwähnet

wor-

(a) v. Tab. I. Fig. 4. & 7. (d) v. Tab. I. Fig. 4. &7.
(b) v. Tab. I. Fig. 4. (e) v. Tab. I. Fig. 5. & 8-
(c) v. Tab. I. Fig, 7. & 10.
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worden. DieUnter-OKcierr hinter der krönte schultern in
4. Tempo ihr Kurtzgewehr,und wenden sich beym erstcnTem-
xo, zusamt denen beyden an den Flügeln des isten Gliedes/Mit
rechts-oder lincks um, gegen denjenigen Flügel, welcher zuerst
abrnarchirensoll. Die Ober-Ofücierz vor der krönte machen
eben dieselbe Wendung, und nehmen dabey ihre Espontons
jum March. (a) Auf das fernere Cornrnando-Wort:

March!
Treten diese insgesamt zugleich an, und rangirensich, wie im
vorhergehenden gleichfals erwähnet. Die Grenadiers und
Zimmerleute bleiben dabey geöfnet,und behalten, nebst denen
Tambours und dem Pfeiffer, wenn sie auf ihren Posten gc-
kommen, krönte wie sie rnarchiret sind. Die sämtliche Un-
ter-OKeiers aber, wenden sich so wohl als die Ober-ORciers,
wenn sie auf ihren Posten sind, wieder nach demselben Flü-
gel, welcher zuerst abmarchiren soll. (b) Und wenn sodann

Herstellt euch!
cornmandiret wird, herstellen sich alle diese wieder auf dem
lincken Fuß, und behalten die Unter-Ok6ciers, so hinten schlief-
sen, sowohl als die in denen Zügen stehen, ihr Kurtzgewehr gc-
schultert, dieOber-Ofüciers übersetzen ihre Espontons beym
Fuß. (c) Wenn eine blinde Rotte in der Compagnie vorhan-
den, welche ihren Platz verändern soll: So muß sie solches,
wenn mit offenen Reihen zumMarch rangiret wird, beym
Commando - Wort March! thun, und sich von selbsien her-
stellen, sobald sie an Ort und Stelle ist, ohne das Comman-
do-Wort Herstellt euch! abzuwarten, (b)

Hieraufwird cornmandiret:
Gebt acht!
Das Gewehr hoch!
Presentitt das Gewehr!

Wobey
(a) v,Tab. I. Fig. 9.
(b) v. Tab. I. Fig. IO«

(c) v. Tab, I, Fig, ii.
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Wobey die Zimmerleute ihre Aexten scharf tragen, wie im
i8ten Capit. 4ten Art. bey No. 2. angewiesen-

Das Gewehr hoch!
Schultert das Gewehr!

Die Zimmerleute lassen hierbei) die Schneide ihrer Aexten
wieder unterwärts hangen/ wie eben daselbst bey No. 3. ön

gewiesen. Die UnfcivOfficiers welche in die Züge eingehe-
ten, und hinten zum Schliessen abgetheilet sind, presentirw
und schultern insgesamt ihr Kurtzgewehr mit.

§ s. Sind nun die Reihen geschlossen worden: So kcm
man hierauf nach Beschaffenheit des Terrains und anderer
Umstände, entweder die Züge auseinmahl schwenckcn, (a) oder
einen nach dem andern abmarchiren lassen. Und wenn die
Reihen geöfnet sind: So wird entweder rechts um comman-

dirct, und muß sodann, wann die Zimmerleute abmarchiret
sind, der Flügelmann von denen Grenadiers und denen fol-
genden Zügen auf demselben Platz marchiren, wo der Flü-
gelmann von denen Zimmerleuten gestanden; oder es war-

chiret gleichfals ein Zug nach dem andern ab, sowie sie fte-
Heu: (b) Wobey denn alles das beobachtet, auch der March
in derselben Ordnung prosequim werden muß, wie im 36tcn
Capit, umständlicher erwähnet ist.

§6. Wird mit Zügen geschwencket: So tritt der Crena»
äier-Unter-056cier, oder der Grenadier, welcher die übrigen
führen soll, sogleich im Schwencken 2. Schritte vor die Gre-
nadiers. (c) Marchim aber ein Zug nach dem andern ab:
So muß derselbe, sobald die Zimmerleute abmarchiren, 4»
Schritte vor die Grenadiers treten, (d)

§ 7. Geschiehet der March mit Trommelschlag: So tra-

gen dabey die Zimmerleute ihre Äxten scharf,und der Capitainc
füh-

(a) v. Tab. II. Fig. I. (c) v. Tab. II. Fig, i,

(b) v. Tab. II. Fig, 2. (<i) v.Tab, II, Fig. 2,
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führet/ wie oben gedacht/ selbst die Compagnie. Wird aber
ohne Trommelschlag marchiret: Reuigen feie Tambours

ihr Spiel über die Schulter/ sobald an den i sten Zug March!
commandiert wird / die Zimmerleute lassen die Schneide ih-
rer Aexte unterwärts hangen, und der Lieutenant führet or-

dinaire die Compagnie, fals es bey gewissen Vorfallen nicht
anders ordonnirrt wird. Soll die Compagnie entweder
Lxercirens oder anderer Ursachen halber aus der Garnison
oder Festung marchiren : So laßt der führende OKcier,
wenn er ausser die Stadt gekommen, das Gewehr im Arm
nehmen. Jedoch muß er dabey nicht nur ordentlich in Rei-
hen und Gliedern marcbiren; sondern auch, wenn er einen
Regiments-Chef, oder eine Generals Person, oder den In-

fpecteur über die Infanterie ansichtig wird, wieder schultern
lassen^ so offt er aber einige Griffe machen läßt, vorheroHatt!
und wenn solche geschehen,wiederMarch! commandiren. Die
Grenadiers tragen ihr Gewehr allezeit mit geschultert, wenn
die Compagnie solches geschultert hat.

§ 8 . Der Capitaine muß bey dergleichen Ausmarch,wenn
er schon nicht selbsten führet, dennoch allezeit nahe bey sei-
ner Compagnie bleiben, damit er, ob ber March in gehöriger
Ordnung geschehe, beobachten, alle Fehlers sogleich redresli-
ren, auch wenn etwa Wir, oder einige andere Personen
von Unserem Königlichen Hause derLompL^niebe-
gegnen sotten, sogleich selbsten davor treten, und selbige füh-
ren könne: Auf welchem Fall also bald March geschlagen,
und von denen Ober-OKciers im March salutiert werden
«ruß.

§ 9. Beym Aufrnarch einer Compagnie, ist ausser dem,
was im Z6ten Capit. 2ten Are. vom Ab-und Aufmarch ei-
nes Bataillons mit Zügen, angewiesen wird, annoch zu beo-
dachten, daß, wenn ein gantzes öataillon oder Regiment aus-
rücket, jede Compagnie auf ihrem rechten Platz, wo sie im
Bataillon nach ihrer Anciennete stehen soll, und zwar von

hinten, aufmarchiren müsse. § 10.
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§ io. Die Zimmerleute bleiben, wenn sie aufmarchiret
sind , neben einander, die Grenadiers in z Gliedern, der
Pfeiffer und die Tambours im isten Zug , die Unter-OK-
ciers welche geschlossen, hinter dem letzten Zug, und die ü-
brige in ihren Zügen stehen, wie sie vor demAbmarch einge-
treten. Wo keine Linien gezogen sind: Muß der, welcher
den isten Zug führet, an demselben, sobald er aufmarchiret
ist, und einer von denen, welche hinten schliessen, an dem letz-
ten Zug, so bald dieser stille stehet, mit dem Kurhgewehr, die
Distance zwischen denen Gliedern gehörig abmessen, und so
dann gleich wieder aufseinen Posten treten, wie im mehr ge-
dachten zsten Lapit. 2ten Art. z8ten §. ebenfals angewie-
sen.

§ i r. Der OKeier, welcher geführet hat,gehet beym Auf-
march von einem Zug zum andern, die Dronte hinunter, und
obsterviret, daß alle Züge in ihrer Ordnung, entweder geschlos-
sen oder geöfnet, eben so wie sie abmarchiret sind, oder es
das Terrain gestattet, wieder aufmarchiren; siehet auch ge-
nau zu, daß an solchen Orten, wo keine Linien gestochen wor-

den, das iste Glied sich sogleich von selbsten gantz schnurge-
rade richte, damit die übrige um desto besser abgemessen wer-

den können. Die übrige Officiers, welche vor dem isten
Zug marcbiret sind, bleiben vor demselben stehen, wie sie
rnarcbiret sind, und der welcher hinter der Compagnie ge-
schlössen hat, trit, sobald der letzte Zug aufmarchiret ist, wie-
der mitten vor denselben: Insgesamt aber behalten ihre Es-

pontons zum March.

§. ir. So bald der letzte Zug aufmarchiret ist: Trit der
Officier welcher geführet hat, mitten vor die Fronte, setzet sein
Esponton beym Fuß, gibt, fals mit Trommelfchlag marchi-
ret worden, ein Zeichen an die Tambours, worauf diese so
gleich niit dem Spiel einhalten müssen, und commandiret so
dann:

Halt!
Da
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Da dann die übrige Officiers ihre Espontons gleichfalls beym
Fuß setzen, und wann ohne Trommelschlag marcssiret wor-
den, die Tambours ihr Spiel wieder anhangen, die Un-
ter-OKciers aber, welche hinter dem letzten Zug marckiret
sind, ihr Kurtzgewehr geschultert behalten, bis die Compagnie
zur Parade hergestellet ist.
Der OKcier welcher gebühret hat, commandiret hierauf:

Gebt acht!
Das Gewehr hoch!
krelentirt das Gewehr!
Das Gewehr hoch!
Schultert das Gewehr!

Welches alles, sowohl die in denen Zügen, als die hinten
schließende Unter-OKciers mit machen; auch die Zimmerten-
te beym Prescntiten ihre Arten scharf tragen, und beym
Schultern die Schneide wieder unterwärts hangen lassen
müssen, wie oben beym Abrnarck bereits erwähnet worden.

§ I Z. Ist nun die Compagnie mit geschlossenen Reihen
aufmarcliiret: So wird dieselbe vorher wieder avertiret:

Gebracht, die Compagnie soll sich JUt Parade
herstellen!

Und so dann commandiret:

Rechts (oder lincks) öffnet die Reihen, herstellt
euch zur Parade!

Die Compagnie machet hierauf rechts-oder lincks um, wie
das Cornmando-Wort gewesen.

Die Orenadier8,mit ihrem Unter-OKcier, nebst den Zim-
merleuten wenden sich, wenn sie an demselben Flügel bleiben
sollen, wo sie stehen, von der Compagnie, wenn sie aber
nach dem andern Flügel rnarebiren sollen, gegen die Compag-
nie; es mag das Csmmando-Wort recht-s oder lincks gewe-
sen seyn. E Der
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Der Pfeiffer und die Tambours machen ihre Wendung
allemahl wie die Orenadiers.

DieUuter-OKciers hinter der krönte, und in denen Glies
dern der Compagnie, machen ihre Wendung, wie comman-

diuct worden.
Die .ObcivOfficiers thun eben desgleichen, und nehmen

dabey ihre kspontons zunMarcb. sa) Alle diese Wendun-
gen aber geschehen auf dem lmcken Fuß. Alsdann wird
commandiert:

March!
Die Rotten in der Compagnie treten nach einander an,

offnen sich auf gehörige Distance, und muß dabey observi-

ret werden, daß die Flügel-Rotte, wann sie soweit marcbi-
rct ist, als es nöthig thut, von sechsten so gleich stille stehen,
und alle übrige Rotten desgleichen thun müssen, wieimz4ten
Lapit, isteu ^rt. vom Schliessen und Oeffnen der Reihen,
angewiesen: Die blinde Rotte aber rnarcbiret wieder dahin,
wo sie en l’arade stehen soll.

Die Orenadiers setzen sich alsobald wieder in Rotten; der

einc-Zimmermann trit wieder ins 2teGlied,wo er vorher gestan-
den; und der Orenadier-Untrt-OKeier rnarcbiret hinter die

krönte. Hat aber einOrenadierdie andern als Unter-Otücier
geführet: 'So trit derselbe wieder in sein Glied, wo er hingehö-
ret. Sollennun diese an demselbenFlügel bleiben,wo sie stehen:
So rücken die Zimmerleute so weit an, daß die Orenadiers,
Tambours und der Pfeiffer zwischen ihnen und der Compag-
nie geöfnet stehen können. Die Orenadiers folgen ihnen, und

nehmen dabey ihre richtige Distanz auf2. Schritte von ein-

ander. Und diese insgesamt machen, sobald sie auf ihrer
rechten Stelle sind, fals sie nicht albereit egale krönte mit

der Compagnie haben selten, wieder rechts herstellt, wenn

sie beym ersten Commando lincks um gemacht, oder lincks

herstellt, wenn sie vorher rechts um gemacht haben, und blei-

(a) vTab,II. Fig. J.& 6.
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ben also, eben als die Compagnie gewendet, stehen. Der
Pfeiffer und die Tambours marchiren erst gerade aus, wo-

hin sie sich gewendet haben. So bald sie insgesamt die Flü-
gcl-Rotte von der Compagnie passifct sind: Wenden sie sich
gegen die Linie des isten Gliedes, marchiren auf selbige zwi-
sehen die Grenadiers und derCompagnie,und machen sodann,
eben als die Grenadiers, wieder krönte, wie die Compagnie.
Ist ein Grenadier-Pfeiffer oder Tambour dabey: So trit
derselbe zwischen die Zimmerleute und die Grenadiers, (a)
Solten aber diese insgesamt nach dem andern Flügel mar-

chiren muffen: So sehen sich die Grenadiers bey dem Com-
mando - Wort March! erstlich in Rotten, die Zimmerleute
in 2. Glieder, und der Grenadier-Unter-OKcier trit hinter die
krönte, wie oben gedacht; so dann marehiren sie Hinter dem
Mann, durch die Glieder, und der Pfeiffer mit denen Tam-
bours, zwischen dein 2ten und gten Gliede, voran, und war-

chiret jener wieder etwas stärcker, damit er vor diese kom-
men könne, bis sie an den andern Flügel kommen. 2llda stel-
len sich erstlich die Tambours mit dem Pfeiffer nächst an der
Compagnie, ins isteGlied, sodann die Grenadiers, und zu
äusserst die Zimmerleute, und behalten, wenn die Com-
pagnie sich ebenfals dahinwarts gewendet haben solte, krön-
te, wie sie marchiret sind; im wiedrigen Fall aber rechts-
oder lincks herstellen sie sieh, wie oben gedacht, und sehen
dabey zu, daß sie auf richtige viüance geöfnet, und mit des
ven Gliedern der Compagnie in gerader Linie stehen.

Die Unler-OKciers, so in denen Zügen gestanden, mar-
ehireu hinter die krönte, rangiren sich daselbst, nebst denen,
welche hinter dem letzten Zug geschlossen haben, zur l'arade,
vertheilen sich in egaler viüance, und wenden sieh gleich wie
die Compagnie, rücken auch so lange mit fort, bis diese stille
stehet. Ist die Compagnie auf einen Platz vor sich beson-

C 2 ders:
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Vers: So treten 2. davon wieder auf beyde Flügel ins iste
Glied, und machen so gleich krönte mit der Compagnie.
Stoffen aber einige Compagnien zusammen: So bleiben

alle Unter-OKciers hinter der krönte.

Die Ober-OKcier» rangiren sich vor der krönte wieder

nach ihrer ^ncienneté, von beyden Flügeln nach der Mitte,
oblerviren ihre vlüance, und die Rotten, aufweiche sie stehen
müssen; und sobald ein jeder an seinem Ort und Stelle ist,
wendet ersieh wieder wie die Compagnie, rnarcbiret auch so
lange mit fort, bis diese stille stehet. (a) Wenn so dann die

ganhe Lompagnie stille stehet: Wird cornrnandiret:

Herstellt euch!
Worauf sich alles mit rechts - oder lincks um herstellet. Die
Ober-OKciers sehen dabey ihre kspontons ohne Tempo,
und die Unter-OKciers ihr Kurtzgewehr mit 4. Tempo wie-

der beym Fuß. Gölten aber auf beyden Flügeln von der

Compagnie 2. Unte^Offieiers im isten Gliede stehen: So

behalten diese ihr Kurhgewehr geschultert, wie die Compag-
nie. (b)

Ist die Compagnie mit geöfneten Reihen aufrnarcbiret:
So wird nach vorhergehenden obangcsührten Overliste-

ment, cornrnandiret:
Rechts und lincks herstellt euch zur kuruäe!

Wobey die ganhe Compagnie stille stehet, und nur die Cre-

nadiers , Zimmerleute, der Pfeiffer, die Tambours, Unter-
und Ober-OKciers ihre Wendung folgender gestalt machen:
Die Orenacüers mit ihrem Unter-OKcier, die Zimmerleute,
die Tambours und der Pfeiffer wenden sich, wie vorher ge-

dacht: Die sämtliche Unter-ORcierr mit Kurhgewehr ma-

chen rechts-oder lincks um gegen den Flügel, welcher zuerst
cmfmarchicet ijb Die Ober-OKciers thun eben desgleichen,

und

(») v. Tab. II. Fig.4&7.
(b) v.Tab.II. Fig. 5,&8
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\

und nehmen dabey ihre Espontons zum March, (a) Wenn
darauf

March!
commandhet wird, und die Grenadiers nicht nach dem an-

dem Flügel marekiren sollen: Stehet der äusserste Zimmer-
mann stille; in allen andern Stücken aber verhalten sich
Grenadiers, Zimmerlcute, der Pfeiffer und die Tambours,
sie mögen auf demselben Flügel, wo sie stehen, bleiben sollen
oder nicht, eben wievorgedacht; und wenn sie an gehörigen
Ort und Stelle gekommen, bleiben sie stehen, und behalten
insgesamt den Rücken gegen die Compagnie. Die Ober-
und Unter-OKciers aber marekiren, wie ebenfals vorgcmel-
det ist, nach ihrem Posten; und diese insgesamt wenden sich,
wenn sie daselbst angelanget sind, wieder gegen den Flügel,
welcher zuerst aufmarckiret ist. (b) Auf das fernere Com-
mando:

Herstellt euch!
Herstellen sich diese alle auf dem lincken Fuß; und setzen die
Unter-OKeiers hinter der krönte ihr Kmtzgewehr in 4. Tern-
po, die Ober-OKciers aber ihre Espontons ohne Tempo
beym Fuß. (c) Dieblinde Rotte, fals eine in der Compag-
nie vorhanden, muß sogleich beym Commando-Wort
Marek! wieder nach demjenigen Flügel marekiren, wo sie
en Parade vorher gewesen, und sich alda von selbsien her-
stellen.

§. 14. Die Ober-ORciers, welche mit der Compagnie
marekiret sind, müssen, so lange das Gewehr nicht etwa auf
Ordre niedergeleget wird, vor-und die Unter-OKciers hinter
der krönte,mit ihrem Gewehr in der Hand, zur Parade rangi-
M stehen bleiben. Hat der Capitaine selbst die Compagnie
geführet: So behält er sein Esponton gleichfals in der Hand,

C 3 und

(a) v. Tab. II. Fig. 9.
(b) v. Tat». II. Fig. 10.

(c) v.Tab.II. Fig. II.
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und bleibet auf seinem Polten. Hat aber der Lieutenant
t»k Compagnie gesichtet: So stehet der Capitaine ohneGe-
wehr dabey, und nimmt solches sogleich in die Hand, so bald
tør Regiments-Chef, oder eine andere Person ankommt, vor

welche er selbst das Gewehr pretentiren lassen muß, oder so
bald der leiajor, wenn etwa das Bataillon formirct werden

soll, seinen Degen ziehet.

Lap. 7.
Was beym Lxerciren emisdnerCompag-

nien zu beobachten.
trs >

§ •

s ist bereits im 2ten CZpit. erwähnet worden, daß im
Frühjahr,ehe man mit ganhen Compagnien exerci-

ren last, die Becrnten, beuhrlaubt gewesene,, oder sonst un-

geübte Leute einige Zeit vorher besonders vorgenommen, und in

solcher also dressirct werden sollen, daß sie nachhero mit denen
übrigen in der Compagnie zugleich exerciren können.

§ 2. Wann nun dieses geschehen: So wird denen OK-
ciers vom Regimenrs-Chef abermahlen eine Frist von etli-
chen Tagen anberahmet, in welcher sie mit der ganhen Com-

pagnie dieExercice cintzeln, oder Gliederweise, wie es etwa

uöhtig, durchzugehen, mithin denen Leuten alles, was sie et,
wa darinnen vergessen haben mögten, aufdas genaueste und
sorgfältigste wieder beyzubringen haben.

§ z. Und damit dieses um desto zuverlaßiger geschehen
möge: So müssen die 8ubaltern-0Kciers sechsten bey dete
gleichen Glieder Exercice commandiren, und die Glieder
unter sich vertheilen, auch wahrendem Exerciren allezeit ein
Gewehr in Handen haben, um denen Leuten alles desto besser
zeigen zu sonnen.

§ 4. Sollen sich neue Leute bey der Compagnie befin--
den,
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den, welche etwa mit denen andern noch nicht gleich exerci-
ten körnen: So müssen solche Hiebey nicht in die Glieder ein-

gestellet, sondern durch einige Unter-OKciers besonders exer-

circf, die übrige UntewOfficiers aber hinter die exercirende
Glieder vertheilet werden, woselbst sie die Fehlenden genau
beobachten helfen, und solche nachhero ihren Officiers an-

melden.

§ s. Anfänglich werden sowohl die ordinairen, als auch
die Extra Handgriffe, Gliederweise durchgegangen; welche
ibie Grenadiers und Zimmerleute ebenfals mit machen, nach-
hero aber auch in ihren Handgriffen besonders unterrichtet
werden müssen.

§ 6. Alsdann werden die Glieder in Rotten geseßet, und

ihnen die Handgriffe gewiesen, welche sie bey der CKargirung
gebrauchen: Wobey auch, wenn es derCKef für gut sin-
det, die Officiers Mann für Mann feuern lassen können,
damit sie ihren Leuten lernen mögen, nicht nur hurtig zu la-

den, und recht mit ihrem Gewehr umzugehen; sondern auch
nicht eher, als slufCommando, abzufeuern, und auf den hal-
den Mann anzuschlagen. Und wenn die Grenadiers solches
ebenfals mit gemacht haben: So müssen ihnen auch naehhe-
ro die Handgriffe zur Grenaden Chargirung besonders gezei-
get werden.

§ 7. Hiernächst werden die Leute im Schliessen und Oeff-
Vender Reihen und Glieder, wie auch itn Marchirat und

Schwencken grübet: Wobey denn nöthig ist, daß solches
anfänglich mit kleinen und zuletzt mit grösseren Haussen ge-

schehe, und man die Leute erstlich in ein Glied, fo dann in
2. endlich in mehr Glieder, alsdann auch in verschiedene Zü-
ge setze, und dabey zum öfftern schwencken, die Flügelmänner
aber immer verändern lasse, damit sie insgesamt um so viel

besser lernen mögen, was sie beym Schwencken zu beobach-
ten haben. Nachhero laßt man mit geschlossenen sowohl als

C 4 seöft
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geöfneten Reihen und Gliedern, rechts-und lincks um rnar-

chiren. Endlich muß gezeiget werden, wie die Compagnie
zu denen Handgriffen, imgleichen zur Chargirung,Musterung
und Revue sich formiren, und so dünnen Graste wieder her-
stellen, auch wie ein jeder die Musterung passircn soll. Zu-
letzt, wo es die Zeit gestattet, wird auch das voubliren und
Contremarckiren vorgenommen; und solchergestalt denen
Leuten deutlich gewiesen, wie sie sich bey allem, was da in der
Lxercice vorfallt, verhalten sollen.

Der Regiments- Tambour, oder der, so dessen Dienste
verrichtet, ziehet beym Glieder Cxerciren, auf Ordre des
Chefs, feie Tambours und Pfeiffer allemahl zusammen, und
exerciret dieselbe en Corps. Fals aber einige darunter seyn
mögten, welche mit denen übrigen noch nicht eintreffen kon-
nen: Läßt er selbige austreten, und sich mit einem andern gu-
ten Tambour oder Pfeiffer besonders üben. Jedoch muß
dieses alles auf einem Platz geschehen, welcher von denen
Compagnien etwas entfernet ist, damit diese nicht in ihrer
Arbeit dadurch verhindert werden. Ebenermassen kan auch
der Regiments - Chef nach Gutfinden die Grenadiers von
beyden Bataillons zusammen ziehen,und von denenGrenadier-
Officiers in ihren besondern Manævres unterrichten lassen.

§. 8. So lange nun der Regiments-Chef für nöthig fin-
det, und befohlen hat, daß die Compagnien Glieder weise
exercireu sollen, so dependiret es zwar auch von seiner Or-
dre , an welchen Ort, und in welchen Stunden, solches täglich
geschehen soll: Jedoch, damit man diese Zeit eintzig und allein
zu Unterrichtung derer Leute emploiren möge; so können die
Compagnien an dem ihnen angewiesenen Ort ihrer Zusam-
menkunst, sich, ohne Beobachtung einiges Rangs, nach
Gutfinden einen Platz wählen , wo sie mit ihren Leuten be-
guem, und weit genung von andern Compagnien abstehen,
damit sie in ihrem Commando nicht gehindert werden rnö-
gen. Imgleichen muß ihnen erlaubt seyn,daß sie dabey kein

Cere-
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Ceremoniel observiren, für niemanden Honneurs machen,
oder sich an andere Compagnien kehren dürffen; sondern so
bald sie nach dem Aufmarch ihre Leute etwas ruhen lassen,
fangen sie auf erhaltene^Ordre zugleich an, nach der, in vor-
hergehenden §. §. gesehen Ordnung, die Exercice durch zu-
gehen, ohne sich in ihrer Arbeit durch etwas siöhren zu las-
sen, halten auch zugleich wieder auf , und marchimt auf
einmahl vorn Exercier-Platz ab , wenn der zugegen seyende
älteste Staabs-OKcier solches ordonniret.

§. 9. Der Obrist-Lientenant, und vvrnemlich t»ic Majors
finden sich dabey ein, umb nach zusehen, ob ein jeder Officier
seine Leute, nach der rechten Methode und vorgeschriebenen
Ordnung, auch mit gebührendem Fleiß unterrichte: Zu
welchen Ende sie die Compagnien, damit sie solche desto
besser übersehen mögen, unter sich vertheilen können.

§. 10. Dahingegen aber, wann solchergestalt die OK-
ciers ihre Leute Gliederweise so weit gebracht, daß sie alle
Griffe und Manoevres ferm und egal machen können, und
der Chek nach Gutfinden noch einige Tage mitgantzenCom-
pagnien exercivett lassen will, bevor er die Bataillons
formitett läßt; nachfolgende Ordnung dabey genau beobaeh-
tet werden muß.

§. I I. Die Compagnien marchiren auf dem Exercier^
Platz, in einer Linie, und bchöriger guter Ordnung, Bata-
ilion weise rangiret, nahe neben einander auf, eben als
sonsten geschiehet, wenn die Bataillons formiret werden sol-
len, bleiben auch, wenn dabey alles wohl gerichtet ist, sie-
hen , bis sie fernere Ordre bekommen, und lassen vor die
Staabs-OKciers, wenn diese die Eronte paffren, das
Gewehr gehörig prelentircn , wie hiervon im nachher fol-
genden i2ten Capit, umständlichere Meldung geschiehet. Die
Staabs - Officiers aber, urch, vvrnemlich die Majors und
Adjutants, finden sich zu erst af dem Exercier-Platz ein.

§. 12. Sonsten müssen, wenn mit ganhen Compagnien
C s exer»
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exerciret wird, die Capitaines selbsten cinigemahl comman-

dircn. Ohne Ordre des Chefs aber darf auf dem Exer-

cier-Pkah nichts vorgenommen werden. Wenn denn die-

ser befohlen, daß die Handgriffe/ die Chargirung, oder was

es etwa fönst seyn mag, gemacher werden solle: So läßt
der Major allemahl eine Compagnie umb die andere, so.

bis 6o. Schritte, vor-oder hinter die Linie hinaus rücken,
wie es etwa das Terrain gestattet, damit sie einander im
Commando nicht hinderlich seyn können: Und so oft die

Compagnien das, was etwa ordonniret gewesen, durchge-
macht haben, warten sie mit dem Gewehr beym Fuß auf-
einander, so lange, bis alle fertig sind, und ihnen Ordre

gegeben wird, wieder auf die Linie zu rücken.

§. I Z. Stehen nun die Compagnien wieder in einer Li-

nie, und es wird befohlen, daß das Gewehr niedergeleget wer-

den soll: So giebt der Major diese Ordre an die Flügel-
Compagnie in jedem Bataillon, nach welcher sich alle übrige
Compagnien richten, und solchergestalt das Gewehr ins-

gesamt in ihrer Ordnung niederlegen, und hinten ausmachn-
reu, auf nachfolgende fernere Ordre aber, auch wieder zum

Gewehr marehiren , und solches aufheben müssen, wie die-

ses alles im folgenden raten Capit, ebenfals umständlich ange-

wiesen. Und müssen , wenn solchergestalt mit ganßen Com«

pagnien exerciret wird , die Officiers, welche commandi-

reu, so wohl als die übrige, ( ausberlvmmen der Orenaäier-

Officier) hiebe») keine Flinten , sondern die Espontons in

Handen haben.
§. 14. Damit aber auch die Leute, wenn sie solcherge-

statt Compagnie weise exerciret werden , Uin desto besser
lernen können, wie sie sich im Bataillon zu verhalten haben:
So m.üssen die Compagnien eben so, als bey einem For-
mitten Bataillon geschiehet, zu denen Handgriffen , und zur

Chargirultg formiret, und nach deren Endigung, allemahl
wieder en Barade hergestellet werden.

§is.
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§. i s. Wenn demnach die Handgriffe gemachct werde«

sollen: So stellet sich der Officier, welcher commandi-
ret, 8 . bis io. Schritte mitten vor die Fronte, läßt einen
Tambour neben sich an die lincke Seite treten, die Corn-

pagnie erstlich das Gewehr beym Fuß setzen, die Handschuh
ausziehen, alsdann wieder schultern, und nachdem er sel-
bige zuförderstavertiret:

Gebt acht, die Compagnie soll sich zu dMW
Handgriffen Formiren!

Laßt er durch den bey ihm stehenden Tambour, die gewöhn-
liche z. Wirbel schlagen: Da dann nach dem isten Wir-
bel, die Grenadiers, die Zimmerleute, der Pfeiffer, und
der andere Tambour, ungleichen die Unter-Okficier;, nebst
denen übrigen dabey befindlichen Ober-056ciers, sich eben
so wenden, und sonsten verhalten, als im i?ten Capit, mit
einem gantzen Bataillon angewiesen, (a)

Beym 2 ten Wirbel marclmet die innerste Rotte Crena-
diers nach dem andern Flikgel, durch die Compagnie , die
äusserste Crenadier-Rotte aber rücket auf gehörige Distance
an die erste Klusquekier-Rotte dessclbigen Flügels, wo sie
vorher gestanden.

Die Zimmerleute marebiren mitten hinter die Compagnie,
so, daß der, welcher im isten Gliede gestanden, 4 . Schrit,
und der im andern Glied gestandene, 8 . Schritte hinter die
Unter-OKcier-Linie zu stehen komme.

Der Tambour stellet sich hinter die iste Musquetier-
Rotte desjenigen Flügels, wo er vorher gestanden, mit dem

Zimmermann vom isten Gliede in gerader Linie.
Der Pfeiffer marcbiret hinter den Zimmermann vom i sten

Gliede, bis gegen die Mitte der Compagnie, und bleibet
bey demselben stehen.

Die Unter-OKeiers, so auf denen Flügeln gestanden,
rücken
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rücken hinter die Fronte, und vertheilen sich auf gehörige
Distance mit denen übrigen. Der 6renadier-Unter-05st-
cier aber bleibt hinter der Crenadier- Rotte am Flügel,
wo er vorher gestanden ist.

Die Ober-- Officiers marchricn öurd) bie Compagnie,
und stellen sich 12 Schritte hinter die Unter--0k6ciers Linie.
Wobey zu merken, daß wenn nur noch ein Okücier, ausser
dem, der da commandiert , bey der Compagnie seyn mög-
te, derselbe allemahl mitten hinter der Compagnie seinen
Posten nehmen müsse. Und übrigens verhalten sich alle diese,
wie im vorberührten i?tcn Capit, angezeiget wird; wie sich
dann auch beym zten Wirbel, nach gedachten i7ten Cspit.
Einhalt, all^s herstellet, (a)

Sind nun ‘ördinaircn so wohl, als die Fxtra-Handgriffe
durch gemachet: So wird nach vorhergegangenen Aver
tisfiment des commandirenden Officiers :

Gebt acht / die Compagnie soll sich JUtParade
herstellen!

durch z. Wirbel, auch ein jeder wieder auf seine vorige Stelle
gerufen, wo er zur Parade gestanden: Und machet beym 1 sten
Wirbel alles die Wendung; (b) beym 2ten Wirbel mar-

chrict ein jeder auf seinen vorigen Platz; und beym zten
Wirbel herstellet sich alles eben so, als im 1 zten Capit, ent-

halten ist. (e) Wobey denn ebenfals zu mercken, daß, wenn

etwa befohlen worden wäre, die Chargimng sogleich nach
denen Handgriffen zumachen, der commandirende 056cier
das Avertissement, nebst denen z. letzten Wirbeln, aussen
lassen, und die Compagnie also stehen bleiben müsse, wie sie
zu den Handgriffen sich sormirct hat.

§ 16 . Wird so dann ordonniret, daß die Compagnien
die Charginmg durchgehen sollen: So ist zuförderst nöthig,

daß

(a) V. Tab. III. Fig. 2. & 6. (c) V. Tab. III. Fig. 4. & J.

(b) v.Tab. III, Fig, $. & 7.
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daß man jede Compagnie in eben so viel kleine Pelotons ab-
theile, als sie beym Ausmarch Züge gehabt. Wobey in
acht zu nehmen ist, daß, obgleich die 2. Grenadier-Rotten,
weilen selbige nicht, wieimLataillon geschiehet, vor sich be-
sonders ckargiren können, sondern sich an die 2. äussersten
Pelotons anschließen, und mit diesen zugleich chargiren; den-
noch bey der Eintheilung nicht mit dazu gerechnet werden,
sondern die Züge eben so bleiben müssen, wie sie zum March
sind abgetheilet gewesen. Die äusserste l'elotons an beyden
Flügeln der Compagnie, werden von denen, ausser dem com-

manäirenden OKeier, annoch vorhandenen übrigen 8ubal-
terner, die mittelste aber vonUnter-Oblieiers commandiret,
und die übrige Unter-Ofbeiers hinter derkronte, auch, wo
die Anzahl derselben hinlänglich, 2. an beyde Flügel der Com-
pagnie ins 4te Glied getheilet. Wo aber ausser einem Un-
ter-OKcier, welcher wenigstens allemahl hinten schliesset,
nicht an jeden Flügel einer ins 4te Glied kommen kan: Muß
dahin gar keiner bestellet, sondern alle hinten gelassen wer-
den. Ist nun die Compagnie solchergestalt eingetheilet: So
wird commandiret:

Grenadiers gebt acht!
Züudt die Lunten an!

Da sich denn die Grenadiers, Zimmerleute und der Pfeiffer
eben so verhalten, als im 24ten Capit angewiesen. Und wenn
dieses geschehen: Folget das Commando :

Gebt acht!
Ladt das Gewehr!
Bajonet am Lauf!
Schultert das Gewehr!

Welches alles ebenfals nach Anzeige obberührten 24WN Ca-
pit. gemachet, und hierauf nach vorhergeganaenem ^ver-
tiuement:

Gebt
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Gebt acht, die Compagnie soll sich zum
Chargen formiV’est!

commandü'ct wird:

Rechts (oder lincks) schließt die Reihe»/ sormirt
euch zum Chargiten!

Da dann von allen die Wendungen, und alles übrige, ebenso
geschiehet, als im gedachten 24:011 Capit, angeführet wird. (a)

March!
Die innerste Grenadier-Rotte marchiret durch die Compag-
nie, nach dem andern Flügel, wendet sich daselbst, wie die

Compagnie, wenn es nöthig seyn, und sie mit dieser nicht
etwa schon einerley krönte haben solte, und schliesset sich an die

äusserste Musquetier-Dvottc alda, auf gehörige Distance
Die äusserste Grenadier- Diene bleibet auf der Linie, schließt
sich gleichfals an die Compagnie , und wendet sich so dann
wie diese.

Der eine Tambour marchiret, so bald die ijte Grenadier-
Rotte ihm passim ist, mit starcken Schritten hinten hinaus,
bis auf 4. Schrit hinter die Unter-Ofsicier-Linie, stellet sich
daselbst hinter die äusserste KInsquetier-Rotte desselben Flü-
gels, und wendet sich wie die Compagnie : Der andere Tarn-

bour aber marchiret bey diesem Commando hervor zu dem
commandireudeu Officier; fals nicht etwa vorher die Hand-
griffe gemachet worden seyn, und er also schon bey ihm ste-
hen solte.

Die Zimmerleute mit dem Pfeiffer marchiren durch das

iste und 2te Glied, in dieMitte der Compagnie, wo etwas

Oeffnung vor sie gelassen wird. Allda stellet sich der Zim-
mermann, welcher im isten Glied gestanden, wieder ins iste,
der im 2ten Glied gestandene ins 4te, und der Pfeiffer ins
2te Glied.

Die Unter-OKcierr, welche hinter der krönte bleiben sol-
len.
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len, vertheilen sich auf gehörige Distance, und die an beyde
Flügel ins 4te Glied abgetheilet sind, marcbiren auf ihren
astignirten Posten, ausserhalb denen Grenadiers : Der 6re-
nadier-Unter-OKcier aber bleibet hinter der, zu äusserst am

Flügel gestandenen Grenadier- Rotte.
Die Unter-undOber-Oüicicrs. welche die Pelotons com-

) manchren sollen, treten ins 1 sie Glied, bey ihren Pelotons, und
) stellen sich die, welche zu denen beyden Flügel-Pelotons abge-

theilet sind, ausserhalb denen Grenadiers.
Im übrigen beobachtet Hiebey sowohl, als beym folgen-

> den Commando:
l Herstellt euch!
! ein jeder, was im oft angeführten Achten Capit, mit mehrerem
, angezeiget wird; (a) wie denn auch, fals die Cbargirung so

gleich auf die Handgriffe folgen solle, und dieserhalb nach de-
l reu Endigung die z. Wirbel außen gelassen, mithin dadurch

niemand auf seine vorige Stelle geruffen worden wäre, bey
einer eintzelnen Compagnie eben dasselbe oblerviret werdeit
muß, was bey einem gantzen stataillon geschiehet, nur mit
diesem Unterschied, daß bey der Compagnie, der Tambour

1 sich nicht weiter zurück ziehen, sondern, eben als er währen-
denHandgriffm gestanden ist, nur 4. Schrit hinter der Unter-
OKcier-Lime bleiben müsse, (b)

! Alsdann wird commandiret:
^ Vorwärts schließt die Glieder!

March!
I Wobey der Tambour nur 13. Schritte zu zählen hat.
’ Der Orhcier welcher commandiret, nimt hierbei) sein Espon-
!

ton hoch im rechten Arm, und stellet sich 4 Schritte mitten
[ vor das ite Glied; und der eine Tambour trit 2. Schritte

hinter ihm. Und darauf werden mit der Compagnie die
vvm Chef befohlene Arten der Cbargirung, in eben dersel-

' ben
1

(a) v. Tab. IV. Fig. 2.

(b) v, Tab, IV. Fig. j, &. 6,
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ben Ordnung, als mit einem smtfjeit Bataillon, durchge-
machet. Nach geendigter Lbargirung rücket jede Lornpggnie
wieder auf den Platz, wo sie sich zum Lhargiren kommet
hat, und läßt daselbst der cornrnandirende Officier zuför-
derst die Glieder wieder hinterwärts öfnen, bevor er die
Lornpagnie avertiret:

Gebt acht , die Compagnie soll sich zur
karaäe herstellen !

Und cornrnandiret darauf:
Lincks (oder rechts) öffnet die Reihen, herstellt

küch zur kuraäe!
Da dann alles die Wendung macht, wie im ztten Lapit,
angewiesen, (a) Auf das fernere Commando.

March!
Marchitet die eine Rotte Orenadiers, welche den Rücken
nach der Compagnie wendet, eben so viel Schritte wieder
von der Compagnie ab , als sie vorher bey der kormi7
rung zum Chargircn, hinwärts gethan hat, und machet
als dann, wenn sie nicht etwa schon egale krönte mit der
Compagnie haben solle, rechts--oder lincks herstellt. Die
andere Orenadier-Rotte marchiret wieder durch die Conv

pagnie, nach dem andern Flügel, und rechts-oder lincks

herstellet sich, eben als die vorige gethan, so bald sie solche
erreichet.

Der eine Tambour, welcher hinter der Compagnie ge-

standen, marckiret, so bald er Platz bekvmt, wieder hervor
auf die Linie des istett Gliedes, am Flügel der Compagnie,
und wendet sich wie dieselbe; und der andere bey dem Com-

rnandirenden Officier gestandene Tambour verfüget sich
ebenfals wieder auf seinen Posten, und verhält sich wie jener.

Die Zimmerleute nebst dem Pfeiffer, wie auch die, in,
und hinter der Compagnie gestandene Unter--und Ober Offi-

ciers

(a) V( Tab. IV. Fig. j. & 7 .
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ciers marcbiren gleichfals wieder auf ihre vorige Stelle, wo

sie en Parade gestanden, und verhalten sich übrigens alle
diese, wie in bemeldken 3 iten Capit, angeführet ist; wie
dann auch auf das folgende Commando:

Herstellt euch!
Die ganhe Compagnie sich, nach der ebendaselbst ange-
wiesenenArt, herstellet, (a)

Alsdann commandiret der Ofücier ferner:
Gebt acht!
Das Gewehr beym lincken Fuß!
Bajonet an ihren Ort!
Schultert das Gewehr!

Wobey die Grenadiers mit ihremUnter--056cier,die Zimerleu-
te,derPfeiffer und die gantzeCompagnie gleichfals beobachten,
was in mehr besagten 3 iten Capit, hievvn gemeldet wird.

§.17. Sonstenistannoch überhaupt in acht zunehmen,
daß bey allen Arten vvm Exerciten, es geschehe solches mit
«jnhelnen Leuten, oder einzelnen Gliedern, oder auch ganhen
Compagnien, der commandirende OPticier diejenigen Leute,
welche etwa ungleich scyechter als die andern exercirenmög-
ten, austreten, und besonders vornehmen lassen müsse, damit
die übrige nicht mit diesen zugleich fatigui?#, oder aufge-
halten werden.

§. i8. Imgleichen muß der Officier sich nicht allzu lange
bey Corrigimng eines Fehlers aufhalten, oder die Leute,
wenn sie das Gewehr hoch , oder im Anschlag hallen, oder
bey andern dergleichen Griffen , wodurch man leicht ermü-
den kau, lange stehen, fondem, wenn er dabey einigen
etwas zu zeigen haben mögte, die übrigen indessen ruhen
lassest.

§. 19. Hemercket der commandirende im Exercirenbey
D jemand

(->) v.Tab.IV. Fig, 4,&J.
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jemand einen Fehler: So muß er ihm entweder mit kurtzeni
Worten bedeuten können, worin solcher Fehler bestehet, und
wie er denselben ändern soll; oder er kan ihm auch den rech-
ten Griff oder die rechte koütur vormachen. Denn von

dergleichen Corrections können die übrige ebenfals mit pro
Ltiren, und wo sie etwa unvermercket eben denselben
Fehler begangen haben mögten, solchen dadurch verbessern
lernen: Dahingegen das Lmple Zurechtsetzen der Politur,
oder des Gewehrs, weder dem Fehlenden die Sache begreif-
lieh machen, noch bey denen übrigen vielen Nutzen schaffen
kan; und muß man dieserhalb solches, so viel möglich, un-

terlassen. Werden aber einige Griffe durchgehends von al-
len schlecht gemachct: So muß man selbige öfters, und so
lange wiederholeit lassen, bis sie es gut und recht machen.

§. 20. Die Lommanäo-Wörter muß der commandi-
rende deutlich, auch die, welche etwas lang sind, nicht allzu
hurtig, sondern jeden Sah besonders, und das letzte Wort
kurtz und starck aussprechcn, auch die Stitnme nach Anzahl
der Mannschafften, welche er zu commandiern hat, also
einrichten, daß selbige zwar nicht stärcker seye, als es nöthig
thut, jedoch durchgehends deutlich gehöret werden könne.
Unter dem commandiren muß er nicht von einem Ort zum
andern gehen, sondern mitten vor der Eronte seines Corps
stille stehen, und das Gesichte so lange gegen dasselbe gewen-
det haben, bis alles gemachet ist, was er commandiert
hat, damit er sehen könne, ob es recht gemachet werde.

§. 2 i. Wann dnOfficier commandirct: So muß kein
Interieur etwas corrigiven, sondern ihm solches allein über-

lassen, und nur,wie oben gedacht, die Fehlende annotiren, und

nachhero angeben. Bemercket aber ein 8uperieur an denen
Exercirenden, oder dem commandirenden, einige Fehler:
So kan er solches zwar erinnern; jedoch aufeine Art, wo-

durch der OKcier nicht irre gemacht, oder der Ketpebk und
die XutoritXt, so er gegen seine Untergebene jederzeit zu
maiateniren hat, nicht gemindert werde. § 22.
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§ 22. Soll eine Compagnie oder ein Bataillonvor solchen
Personen/welchen man vielen Respect schuldig ist, die Ex-
ercices machen, und ihre Fertigkeit darinnen sehen und beur-
theilen lassen: So muß der Lommandirende sich alles Lorri-
girens dabey enthalten. Fals aber ein allzugrosser Fehler sich
eräugnen mögte, welcher unumgänglich redressieet werden
müßte: So muß solches in aller Stille, und so unvermerckt,
als möglich ist, gescheheu.

Cap. 8-
Von k'ormirung der OompAZme zur

Musterung.
^2 o ein ganhes Bataillon versammlet ist, und die Com-
9? pagnien zur Musterung^ formicet werden sollen :

So kan dabey entweder der !Vla)or alle Compagnien im
Bataillon auf einmahl, oder auch jeder Capitaine seine Corft-
pagnie besonders commanditen, wie es etwa der CKef or-
donniren will. Auf diesen lehtern Fall aber, müssen die rech-
te Flügel-Compagnien in jedem Bataillon, mit dem Com-
mando den Ansang machen, und so dann die übrige, wie
sie die Reihe trifft , darauf folgen. Diese Eormirung ge-
Wehet auf folgende Art:

§ 2. Nach vorhergehenden Avertissement:
Gebt acht, &ie Compagnie (oder Compagnien)soll (oder sollen) sich zur Musterung forrniren !

Wird bey jedem Bataillon, die Compagnien mögen zukBarade rechts oder lincks rangiret stehen, commandirek:
Rechts schließt die Reihen, formirt euch zur

Musterung!
Ist NUN die Compagnie zur Barade rechts rangiret: S»

Dr
'

machen
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machen bey diesem Commando die Gemeine, bie Tambours,
Hautboisten, Unter unb £>betOfficiers, wie gewöhnlich
rechts um. Die Unter -OKciers schultern dabey ihr Kmh-
gewehr in 4.Tempo, und die Ober-OKciers tragen ihr F§-

ponton zum March: Die Grenadiers mit ihrem Tambour

aber, imgleichm die Zimmerleute nebst dem Pfeiffer machen,
wie gewöhnlich lincks um, und wenden sich also gegen die

Compagnie, (a) Dahingegen, wenn die Compagnie zur

Farade lincks rangicct ist; alles durchgehends rechts UM

machet, wie cornrnandiret wird. (d)
§ 3. Hierauf folget dasCommando:

March!
Da denn die äusserste Musqvetier-Sfottc am rechten Flügel
stille stehet, die gantze Compagnie aber zugleich mit den lin-

cken Fuß antrit,und sich gegen den rechten Flügel, aufge-
hörige viüance zusammen schließt, wie im Z4ten Capit, mit

mehrerem angewiesen wird.

Ist nun die Compagnie zur karade rechts rangiret: So
marcbiren die Orenadiers und Zimmerleute gegen die äusser-
ste blulquetier- Rotte des rechten Flügels, schliessen sich an

selbige gehörig an, und bleiben dabey die Zimmerleute in 2.

Gliedern, die Orenadier» aber in 2. Rotten, wie zuvor; als-

dann aber machen sie aufeinmahl und mit einem Tempo rechts

herstellt, und also egale Fronte mit der Compagnie. Die

Tambours marcbiren hinter dem i sten Glied, durch die Gre-

nadiers und Zimmerleute, stellen sich am rechten Flügel der

Compagnie, ausserhalb denen Zimmerleuten, einer ins iste,
der andere ins 2te Glied, und behalten Fronte wie sie mardii-

ret sind. Der Pfeiffer marcbiret in dasjenige Glied und

Rotte bey der Compagnie, wo er nach der Muster-Rolle
einrangiret ist, und vor ihm der Platz offen gelassen werden

muß, und wendet sich sodann wieder wie die gantze Com-
pag-

(a) v.Tab.Jf Fig. i. (b) v.Tab.V. Fig. 7.
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pagnie : Und ist hierbey zu mercken,daß der Grenadier-Pfels-
fer, weilen er als Mufquetier die Musterung paflitet, keine
Mütze, sondern einen Huth aufhaben müsse. (3)

Dahingegen wenn die Compagnie zur Faradelincksran-
giret gestanden: So rnarcbiren die Grenadiers, Zimmer-
leute und Tambours durch die Compagnie,hinter dem Mann,
nach dem rechten Flügel hinauf, und stellen sich daselbst an

die äusserste lüulquetier- Rotte des rechten Flügels, in vor-

gemeldterOrdnung, geschlossen neben einander, also, daß die
2. Tambours ganh zu äusserst, alsdann die beyde Zimmer-
leute am i sten und 2ten Gliede, und zunächst an der Com-

pagnie die Grenadiers IN Rotten zu stehen kommen; und
der Pfeiffer marchim, wie vorgebucht, in dasjenige Glied und
Rotte, wo er nach der Muster-Rolle stehen soll.

Wo klautboiüen sind: So rnarcbiren sie vor der Mitte
des isten Gliedes so weit heraus, damit sie 4.Schritte vor
dem Chef t>ec Compagnie femmen; vier Schritte vor sie,
stellet sich der Regiments-Tambour: Und diese insgesamt
wenden sich sodann gleich wieder rechts, wie bie Compagnie
stehet.

Die Unter -OKciers marcbiren bey diesem Commando
(es mag die Compagnie zur Rarade rechts oder lincks ran giret
gestanden seyn) allemahl, und zwar ganh hmtig, nad) dem
rechten Flügel der Compagnie, stellen sich daselbst ausserhalb
denen Tambours ans iste und 2te Glied geschlossen, so daß,
wenn die Anzahl derselben complet ist, die z. Sergeanten ins
iste, und die z. Corporals ins 2te Glied, und die größten zu
äusserst am rechten Flügel kommen, und wenden sich sodann
gleich wieder wie die Compagnie. Sollte aber die Anzahl
derselben ungerade seyn; so kommt allezeit einer weniger ins
2te Glied: Wobey der Grenadier- Unter-OKeier unter de-
nen übrigen denjenigen Posten occupiret, welcher ihm nach
seiner Charge zukommt, und zwar zu äusserst am Flügel.

D z Die

OO v.Tab. V. Fig.z, (b) v. Tab. V. Fig, j.
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®tc Subaltern-Officiers rangiten sich vor der Fronte vom

rechten und lincken Flügel nach der Mitte, also, daß die beyde
äusserste vor die atc und zte Musquetier-Ötotfcn des rechten
und lincken Flügels, und wo deren z. oder mehr seyn solten,
der zte, oder die übrige, zwischen denen ältesten beyden, in ega-
ler Distance zustehen kommen.

Der Capitaine bleibet in der Mitte vor denen Lubalter-
ve«.

Wo characterisirte Officiers sich bey der Compagnie be-
finden mvgten: Rangiren sich selbige Hiebey eben so, als bey
der Formirun$ zur Revue ; wovon im folgenden roten
Capit, umständliche Meldung geschiehet, (a)

§.4. Sobald nun ein jeder an seinem Ort ist; stchet
er von selbsten stille, und wird sbdann commancliret:

Herstellt euch!
Da dann die ganhe Compagnie mit littcks um, wie gewöhn-
«ich, sich herstellet, und die Unter-OKcier« ihr Kurtzgewehr
geschultert behalten; die Ober-OKcier§ aber ihre Espontons
wieder beym Fuß setzen, (b)

§. 5. Hierauf werden die Glieder auf halbe Distance
geschlossen: Wobey,wann dieSchlressung vorwärtsgeschie-
htt, das rte Glied 2. Schrit, das zte 4, und das 4te 6.

Schritte zählet , und also jedes Glied 2. Schrit von dem
andern zu stehen kommt. Die Ober- Officiers, und alles
was vor der Fronte stchet, schliessen sich dabey rückwärts
auf 2. Schrit Distance zusammen, und verhalten sich , als
im Z4ten Capit, rtcn Art. angezeiget ist. Jdeoch müssen
alle diese beym Abmarclr ihre Distance von 4. Schritten
wieder zu gewinnen suchen; Die Compagnie aber bleibt
im March auf 2. Schrit Distance geschlossen. So bald
mandemMuster-Tifth sich nahet: Gehen die Flautboisten '

riebst dem Regimentt-st'ambour so gleich von der Compag-
«i nie

00 v, Tab, V. Fig. z. & (b) v. Tab. V. Fig.j.&g.
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nie hinweg : Und übrigens wird unten im 44ten Capit, mit
mehreren: angewiesen , was man bey der Musterung zu
beobachten hat.

§. 6. Sollten einige Uber-cornplete sich bey der Com-

pagnie befinden, als welche die Musterung ebenfals, jedoch
ohne Gewehr , mit passimt: So werden solche bey dieser
Pormirung 2. Schrit hinter die äusserste ölus^uetier-Rotr
ten des rechten Flügels in ein Glied gcstcllet.

Cap. 9.
Von Herstellung der Compagnie zur

Parade, nach geschehener Musterung.

f
§. 1 .

^Aenn eine Compagnie die Musterung passiret ist: So
N wird selbige durch die Subalternes in der Stille wie-

der auf denjenigen Platz geführet, wo sie vorher im Bataillon
gestanden, und zur Musterung ibrrnitet worden; alwo ent--
weder jede Compagnie besonders vom Capitaine , oder
die Staabs-Cornpagnien von denen Lieutenants, oder auch
alle Compagnien IM Bataillon zugleich V0M klajor, zur
karade hergestellet werden, nachdem als es der Cbekordon-
niret hat.

§. 2. Es müssen aber bey sothaner Herstellung zuförderft
die Glieder auf gehörige Distance wieder geöffnet werden:
Wobey, wann diese Oeffnung hinterwärts geschiehet, das4te
Glied wieder 6. das zte 4. und das 2te 2. Schritte zahlet,
nnd sich übrigens alles verhält, als im Z4ten Capit. 2tcnArt.
mit mehreren: angewiesen.

§. z. Hierauf wird nach vorhergehendem Avertissement;
Gebt acht, ^Compagnie soll sich zur Parade

herstellen!
D 4 Lincks

jepmmsndiret r.
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s 6 Cap. 9. Von Herstellung der Compagnie zmParads

Lincks öffnet die Reihen, herstellt euch zur
Parade!

Soll nun btc Compagnie zur Parade rechts rangitct stehen t

So machen bey diesem Commando die Grenadiers mit ihrem
Tambour, und die Zimmerleute rechtsum; die gantzeCom-
psgnie aber, zusamt dem andern Tambour , auch die Unter-
und Ober-OKciers, machen lincks um. (2)
Dagegen, wenn die Compagnie zur Parade lincks rangi-
ret stehen soll: Die Grenadiers und Zimmerleute, so wohl
als die gantze Compagnie lincks um machen, wie comman-

ditet worden, (b) Bey dieser Wendung nehmen die Ober-
Officiers ihre Éspontons zum March; die UntC^Officier»
aber behalten das Kurtzgewehr geschultert.

§. 4. Beym fernern Commando:
March!

öffnet sich die Compagnie auf gehörige Distance wieder,
und wird dabey oblerviret , was im Z4ten Capit, isten ^rt.
davon gemeldet ist.

Wenn die Compagnie zur Parade rechts rangiret stehen
soll: So rücken die Grenadiers und Zimmerleute soweit von
der äussersten Musquetier- CRotte des rechten Flügels, daß
zwischen solcher und ihnen die Tambours mit dem Pfeiffer
geöffnet stehen können, öffnen sich dabey ebenfals auf gehö-
rige Distance, lincks herstellen sich als dann zugleich, und
machen egale Fronte Mit der ganhen Compagnie.

Tue Tambours marchitctt hinter dem Mann, durch die
Zimmerleute und Grenadiers, und stellen sich zwischen dieft
und der Compagnie, ins iste Glied geöffnet, wie sie vorher
en Parade gestanden: Der Grenadier-Tambour aber trit
wieder auf feinen gewöhnlichen Posten zwischen die Grena-
diers und Zimmerleute. Der Pfeiffer marchiret ebenfals
wieder nach dem Flügel der Compagnie, stellet sich auf sei-

neu
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nen Posten, ausserhalb denen Tambours, wnb machet wie--
der krönte wie die gantze Compagnie. Der Grenadier-
Pfeiffer stellet sich ausserhalb denen Grenadiers , und sitzet
sodann seine Mühe wieder auf. (a)

Wenn aber die Compagnie zur Parade lincks rangiert
stehen soll: So marclüren die Grenadiers, Zimmerleute/
Tambours und der Pfeiffer, hinter dem Mann, nach dem
lincken Flügel der Compagnie hinunter, und fetzen sich da--
selbst geöffnet in derselben Ordnung, als sie vorher en Para-
de gestanden, stehen auch von silbsten stille, so bald sie auf
ihren Posten gekommen, und behalten insgesamt krönte
wie sie marcbiret sind. (b)

Die Unter-oüicierr treten bey diesem Commando mit
dem rechten Fuß auf einmahl an, und wenden sich also gleich
beym ersten Schrit gerade hinten hinauswarts, marcbiren
wieder zurück auf ihre Linie, und rsngiren sich daselbst hin-
ter der Compagnie, wie sie vorher en Parade gestanden
sind. Die Ober-Olsiciers rangiren sich ebenfals wieder vor
der krönte zur Parade, stehen mit der Compagnie zugleich
stille, und machen insgesamt egale krönte mit derselben.

§ s. Wenn nun solchergestalt alles in gehöriger Ordnung
und gantz stille stehet, wird commandiret:

Herstellt euch!
Worauf die gantze Compagnie mit rechtsum sich herstellet,
und dabey die Unter-OtKciers. in 4. Tempo ihr Kurßgewehr,
die Ober - Officiers aber in 1. Tempo ihr ksponton wieder
beym Fuß sitzen, (c)

Cap.
0) v. Tab.V. Fig. (b) v.Tab.V. Fig.U.
(c) v.Tab. V. Fig. 6,& 12 .
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Cap. 10.

Von Formirung derer Compagnien
zur Revue.

f
K-W

§ I.

A?LNN mit eintzelneistCompagnien exercirct wich, und der
S? Chefordonnicct/ daß selbige zur Revue formiert wer--

den sollen: So stellet bet l'remier-Lieutenant bet) jebe?
Compagnie die ausgetretene Leute zuförderst wieder ein, setzet
die blinde Rotte, wo eine vvrhauden, in die Mitte der Cora-

pagnie, theilet solche gehörig ab, unterrichtet die Leute kürtz-
lieh, wie sie sich bey dieser Formirung verhalten so!len;und com-

mandiret alsdann derCapitaine selbst, oder, wo kein Capital-
ne ist, derBrernier-Lieutenant. Wobey zu mercken, daß
bey bent Bataillon, welches den rechten Flügel hat, die rechte
Flügel-Compagnie, und beym andern Bataillon die laufe
Migel-Compagnie mit dem Commando zugleich den An-
fang machen, und die übrige Compagnien in eben derselben
Ordnung, als unten im i2fcn Capit, ■sten §. vom Kiederle-
gen und Aufheben des Gewehrs erwähnet wird, aufeinander
folgen müssen. Ist aber Bataillon weise exerciret worden:
So müssen die OKcierr, so bald als das Bataillon gebrochen
ist, es mag zu Formirung derer Compagnien zur Revuö vor-

her Ordre gegeben seyn oder nicht, allemahl von selbsten die
ausgetretene Leute sogleich wieder einstellen, und die Corn-

pagnien vorgebuchter massen zur Revue abtheilen, damit
selbige, so osst als es befohlen wird, sid) gehörig dazu zu kor-
miren im Stande seyn können: Wobey aber der Major
commanditet, mithin die Formirung bey allen Compagnien
tm Bataillon zugleich, und ausfolgende Art geschiehet.

§ 2. Nach vorhergegangenem Avertissement:
Gebt acht, die Compagnon sollen sich zur

Revue iormirm!
wird commandiret: Rechts
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(.1) v. Tab. VI. Fig, i.

Rechts und lincks tormirt euch zur 8.evüe!
Wenn nun eine Compagnie über 20. Rotten starckist: So
machen auf dieses Commando die io. äußerste Musquetier«
Rotten am rechten und die io. äusserste Mu5quetier-Rot-
ten am lincken Flügel der Compagnie, nach der Mitte zu,
rechts-und lincks um: Und muß diesen 20. Rotten bey der
Abtheilung bedeutet worden seyn, daß sie sich, wenn March
commandicet wird, zertheilen, und die s. äusserste Rotten an

jedem Flügel, von denen 2. erstem Gliedern vor dem Mann,
und von denen beyden hintersten Gliedern hinter dem Mann
warchiren , mithin solchergestalt sich in 8. Glieder formiren
sollen, wie unten mit mehrerem gemeldet wird. Die über
20. Rotten annoch vorhandene Mannschafft, welche, wie
oben gedacht, nebst der blinden Rvttein der Mitte der Com-

pagnie abgetheilet sind, machen auf dieses Commando
rechts umkehrt.

Die Grenadiers, Zimmerleute, Tambours und Pfeiffer
machen eben dieselbe Wendung als die äusserste Musquetier-
Rotten, an demjenigen Flügel der Compagnie, wo sie stehen.

Die Hautboistcn bleiben stehen.
DieUttter-OKciers hinter der krönte schultern in 4 . Tom-

po ihr Kurtzgewehr, und machen beym i sten Tempo vvrbe-
fagter massen, von beyden Flügeln nach der Mitte zu, rechts-
und lincks um.

Der Grenadier-Unter-ORcier wendet sich wie die Gre-
nadiers, und behält dabey sein Gewehr im Arm.

Die 8ubaltern-Of6ciers nehmen ihre Espontons zmn
March, und machen gleichfals gegen einander rechts-und
lincks um: Wo deren aber 3. sind, so bleibet der mittelste
stehen. Und alle diese Wendungen geschehen aufdem ünckeu
Fuß.

Der Caphame, wenn ersticht sechsten eomrnandiret,
nimmt sein Esponton ebenfals zum March ugd bleibet ste-
hen. (a) §Als-
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§. Z. Als denn folget das Commando:

March!
Hierauf marchkett die mitten in der Compagnie befindliche
Mannschafften, welche beym vorigen Commando rechts um-

kehrt gemacht / wenn deren auch nur r. oder 2. seyn sotten,
mit starken Schritten hinter dieselbe hinaus, stellen sich hin-
ter die äussersten Rotten des rechten Flügels, letztem Gliedes,
auf die Unter-OKcier-Linie, sormitett alda noch ein befon-
deres Glied / daß die größte an beyden Flügeln und die klein-
ste in die Mitte kommen, fchliessen sich dabey, auf Distance
von 1. Schrit zusammen, und machen so gleich vom rechten
und lincken Flügel, gegen die Mitte zu krönte, eben als
ihre Vorwärmer in denen übrigen Gliedern.

Von denen 22. Klurqvetier-Rotten welche vorher rechts-
und lincksum gemacht haben, marebiren die 5. äusserste
Mann am rechten, und die 5. äusserste Mann am lincken
Flügel des i sten und andern Gliedes, 2. Schrit vor die Linie,
worauf sie gestanden, und die 5. äusserste Mann an beyden
Flügeln des zten und 4-ten Gliedes, 2. Schritte hinter so-
thaue Linie, rücken gegen die Mitte der Compagnie zusam-
men, doubliern also gleichsam mit Virtel Gliedern die Rei-
hcn nach der Mitte, daß solchergestalt diese an beyden Flügeln
gestandene Rotten in 4. Glieder, und in jedes Glied io.

Mann zu stehen kommen, schliessen aber dabey die Reihen
Nufgewöhnliche Distance von I. Schrit, und behalten krönte

gegen einander, wie sie rnarcbiret find.
Die noch übrige lo.Murquetier-Rotten, welche zu nächst

an besagten Flügel-Rotten, gegen der Mitte zu stehen ,

schliessen sich, so bald sie zum Marebiren Platz gewinnen,
auf der Linie, wo sie zuvor gestanden sind, ebenfals gegen
die Mitte der Compagnie zusammen , und bchalten krönte

gegen einander wie sie rnarebiret sind; haß also aus diesen
io. Musquetier - Rotten wiederum 4. besondere Glieder,
mithin aus allen 22. Rotten 8. Glieder iormiret werden,
deren jedes aus io. M.mn bestehet. Die
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Die Grenadiers undAimmerleute marchiren hervor auf die
O56eier-Linie, 5ormiren daselbst gerade vor denen lo.Mann,
so das iste Glied, kormiret haben, noch ein besonderes Glied,
daß die 2. Grenadiers aus dem r sten Glied an beyde Flügel,
nächst an diese die 2. aus dem 4tcn Gliede, sodann die 2. aue
dem 2tm Glied, und in die Mitte die 2. aus dem zten Glied
zu stehen kommen, Messen sich ebenfals auf gehörige vi-
üance zusammen, und bleiben insgesamt rechts-oder lincks
um stehen, wie sie sich anfangs gewendet haben. Wobey
zu mercken, daß die 2. Zimmerleute sich bey allen Compag-
nien ganh zu äusserst am rechten Flügel derer Grenadiers
steilen müssen.

Die 'Tambours und Pfeiffer marcbiren in die Mitte zwi-
fchen das 2te und Zte Glied, (wenn nemlich die Grenadiers
und Zimmerleutc als das Isie Glied gerechnet werden) und
behalten krönte wie sie marekirct sind. Hierbei) ist aber
in acht zu nehmen, daß, wenn die Fahne beym Bataillon,
und dahero bey Brechung desselben, von jeder Compagnie
der Pfeiffer und i. Tambour nach derjenigen Flügel Com-
pagnie, wo die Fahne ist, hinmarckiret seyn solte, wie im
4?ten Lapit, gemeldet wird, sie auf dieses Commando,
mit starcken Schritten, nach ihren eigenen Compagnien
hinmarckiren müssen.

Die Kautboisten rücken soweit vor die Compagnie gerade
heraus, daß sie 4. Schrit vor dem Chef, der dieselbe führen
soll, zu stehen kommen: 4. Schritte vor sie stellet sich der
Regiments-Tambour: Und insgesamt behalten die kron-
te voraus.

Die Unter-V56ciers rücken 2. Schritte hinter der Linie,
worauf sie gestanden sind, naher nach der Mitte zusammen,
vertheilen sich hinter dem letzten Gliede auf gehörige Distanz
ce, und rangiren sich nach ihrer Grösse, vvm rechten und
lincken Flügel nach der Mitte: Der Grenadier- Unter- 056-
cier aber bleibet allemahl am rechten Flügel. i
' Die
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©ic Subaltern-Officiers marchitcn ungefähr 2. Schritte

vor die Officier-Linie heraus, rücken näher zusammen, und

rangitest sich vor denen Grenadiers und Zimmerleute« also,
daß allemahl der l'remier-Liutenant vor den 2ten nnd.zten
Mann des rechten Flügels, der Second Lieutenant vor den
2ten und Zten Mann des lincken Flügels, und derFahndrich
mitten zwischen diese beyde komme, es mag vorher die Com-

pagnie zur Parade rechts oder lincks rangiret gewesen seyn;
und die äusserste behalten Fronte gegen einander, wie sie sich
anfangs gewendet haben, der mittelste aber voraus. Wo
einer fehlet; so bleibet dessen Platz offen, damit man bey
der Revue sehen könne, was vor 'Charge derselbe bey der

Compagnie habe. Sollte aber Nicht mehr als um ein ein-

higer Officier dabey seyn: So bleibet derselbe in der Mitte
vor dem isien Gliede.

Der Capitaine bleibet vor denen Subalternes stehen, wiK
zuvor.

Die charaLterifirte Capitales, welche sonder Gage beym
Regiment, und etwa bey einer Staabs-Compagrue stehen
wogten, stellen sich hierbey mitten vor die Compagnie, bleiben
im March 4. Schritte vor denen Subaltern-Officiers, und eben

so weit hinter dem Staabs-Officier: Und dieses thut auch der

Capitain-Lieutenant, Wenn aber dergleichen characteri-
Irrte Capitames bey eines würcklichen CapitainesCompagnie
stehen selten So haben sie ihren Posten an dessen lincker

Seite,gleichsals vor denen Subalternes. Die,mit Capitains-
oder hohem character in Gage stehendeWÜrekliche Subaltern-
Officiers hingegen,occupiren hierbey keinen andern Posten,als
den, der ihnen nach der Charge zukommt, welche sie bey der

Compagnie exerciren, und wofür sie lalariret werden: Und
die characterifitte Subaltern - Officiers rangirøt mit bettelt
würcklichen, nach ihrer ^ncienneté.

§ 4. Wenn nnn jede Compagnie sich vorbesagter massen
tangiret hat: Wird commandier;

Her-
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0) v. Tab. VI. Fig,

Herstellt euch!
Da dann alle die/ welche vorher lincks um gemacht, rechts,
und die welche vorher rechts um gemacht, lincks sich herstellen.
Die Unter-OtReiers behalten dabey ihr Kurtzgewehr geschul-
tert; die Ober - OKeiers aber sehen ihre Espontons meder
beym Fuß. (a)

§. s. So bald nun die Compagnie sich hergestellet hat:
Gehet der Capitaine, oder derjenige Officier, welcher das
Commando dabey hat, in die Glieder, versehet so wohl
einhelne Leute, als auch gantze Glieder, wie er es nöthig fin-
det, und wohin sie sich am besten schicken, und rangirct also
nicht nur ein jedes Glied vor sich besonders, vom rechten und
lincken Flügel nach der Mitte, sondern auch die gantze Com-
pagnie, von some und hinten narl^ der Mitte: Wobey er
die Größe, das Ansehen und alles übrige oblerviret, was

sonsten, nach Anzeige des zten Capituls, bey der Rangi-
rung einer Compagnie in acht zu nehmen ist. Hiernachst
stellet er die Glieder durchgehends auf 2. Schrit Oilkance von

einander, und richtet sie gehörig: Jedoch muß alles dieses
in möglichster Geschwindigkeit geschehen. Und so dann trit
er wieder vor die Fronte auf seinen Posten.

§ 6 . Auf vorbeschriebeneArt, müssen nun zwar dieCom-
pagnien, wenn sie über 20. Mur^vetier-Rotten starck sind,
sich allezeit zur Revue iörmiren: Jedoch, damit dieForrni-
rung zur Revue, wenn auch die Anzahl dererselben geringer
seyn solle, gleichwohl ordentlich geschehen könne: So ist
nachfolgendes dabey in acht zu nehmen.

§ 7. Wann die Compagnie nur 20,19.18.17. oder 16.
Murqvetier-Rotten starck scyn solte: So machet beym er-

sten Gommando niemand rechts umkehrt, sondern alle Mus-
qverier-Dvottcn gegen die Mitte, welche richtig bedeutet seyn
muß, vorbesagter massen rechts - und lincks um. Auf das
Commando: March! rücken alsdann die s. äusserste Rot-
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ten von jedem Flügel vor, und hinter der Linie, die innerste
Rotten insgesamt aber, es mögen deren noch übrig seyn so
wenig als da wollen, aufder Linie, zusammen, und verhalten
sich in allen Stücken, wie oben von denen 20. Rotten, wel-

che bey einer Compagnie, die da über 20. Rotten starck ist,
rechts--und lincks um machen müssen, erwähnet worden, (a)

Weilen nun auf diesem Fall , zwar die 4. Glieder , welche
von denen s. Rotten des rechten, und von denen s. Rotten
des lmcken Flügels kormiret werden, jedesmahl complet,
und io. Mann starck sind; die andere 4. Glieder aber, bis-
weilen nur 6 , 7, 8 , oder 9. Mann starck werden können:
So muß der 056cier, wenn sie sich hergestellet haben, solche
von denen hintersten Gliedern so gleich completiren, und

ebenfals io. Mann starck machen; die alsdann etwa noch
übrige einhelne Mann aber ganh zuletzt, hinter die äusserste
Rotten des rechten Flügels lehtern Gliedes, neben einander

setzen, und dabey zusehen, daß, wie oben gedacht, in jedem
Gliede die größte und ansehnlichste Leute an beyden Flügeln,
auch die größte Glieder forne und hinten zu stehn kommen, und

gegen die Mitte immer unvermerckt etwas abfallen, (b)
Die Unter-056cierL bleiben auf diesem Fall, wenn keine

Leute rechts umkehrt machen, und hinten hinaus marchiren,
auf ,

ihrer Linie, und verhalten sich übrigens, wie oben
erwähnet worden.

§. 8. Wenn endlich eine Compagnie nur is. oderweni-
gere Musquetier - Rotten starck seyn mögte: So machen
nur die 5. äusserste Rotten in jedem Flügel beym ersten
Commando : Rechts Ulld Lincks forrnirt euch ZUL
Revne! rechts und lincks um; der gantze Rest in der Mitte
aber machet rechts umkehrt.

Aus das Commando : March! rücken die, welche rechts-
umkehrt gemacht haben, hinten hinaus, stellen sich in Glic-
der wie oben gedacht, und ihnen bey der Abtheilung bedeutet

seyn



Cap. ro, zur Revüö. 6s

scvn muß, so daß, wenn nicht 2. complete Glieder davon
werden können, in dasjenige Glied/ welches zu nächst an

der Lompagnie bleibet, 10. Mann, die übrige eintzelne
Mann aber zuletzt, hinter die äusserste Rotten des rechten Flü-
gels letztem Gliedes, neben einander, und die Glieder hier-
bey 4. Schrit auseinander kommen. Die s. Rotten an je-
dem Flügel, welche rechts-und lincks um gemacht, rücken ge-

gen die Mitte, obenangeführter massen zusammen, bleiben
aber -hierbei) auf der Linie, wo sie vorher gestanden. Weiln
nun solchergestalt die Glieder insgesamt 4- Schritte ansein-
ander kommen: So müssen die UitfeivOfficiers um so viel
weiter zurück marchimt , und glcichfals 4 . Schütte hinter das
letzte Glied, auch die 8ubaltern-056ciers 4. S'chrtt vor das

rste Glied, und der Lspitaine wieder 4. Schrit vor diese
sich stellen, (a)

§. 9. Die Grenadiers und Aimmerleute marchheit alle-
zeit hervor aus die Linie, wo die Officiers gestanden sind ,

und verhalten sich, so wohl als die Pfeiffer, einmahl wie
das andere, als zu Anfang erwähnet ist , es mag die Com-

pagnie so starck seyn, als sie wolle.

§. io. Schlüßlich ist Hiebey noch zu bemercken, daß, wenn
die Glieder bey der kormirnng nur 2. Schritte auseinan-
der zu stehen kommen, sie beym Abmarch ihre rechte viüance
von 4. Schritten wieder gewinnen, auch das 1 sie Glied,
welches aus den Grenadiers und Aimmerleutm bestehet,
den Subaltern -Officiers im March niemahls naher, als
4. Schritte kommen, und der Capitaine übermahlen 4.
Schritte vor den Subalternes marchiv’Ctt müste.

E Cap.
(a) v.Tab.VI, Fig, 8.
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Cap. li.

Von Herstellung derer Compagnien zur
Parade, nach gehaltener Revue.

§. I.

§l?emt die Compagnien die Revue pasUrct sind , und
N auf ihren allignirten Platz wieder ausmarebiren:

So muß dahin gesehen werden/ daß sie sich nicht allzu nahe an
einander setze«/ damit sie genügsamen Raum haben können,
sich wieder en Parade zu herstellen. Dabey ist auch in Acht
zu nehmen , das die Grenadiers und Zimmerleute / als das
istere Glied / beym Aufmareb wieder auf die OKeier-Linie,
und die übrige Glieder in behöriger vilkance von einander
zu stehen kommen; ungleichen daß die Leute/ welche um-

rangiert worden sind / so gleich wieder in ihre rechte Stelle
und Glieder treten, mithin die gantze Compagnie vor der
Herstellung zur Parade eben also stehe/ als sie gleich nach der
Pormirung zur Revue gestanden ist.

§. 2. Jede Compagnie wird, so bald sie vorerwähnter
massen mtfmarchirn ist, ohne auf die andern Compagnien
zu warten / zur Parade hergestellet; wobey der älteste bey
der Compagnie befindliche Officier commandiret, und dies
selbe vorgangig avertim :

Gebt acht, die Compagnie soll sich zur Parade
herstellen!

Alsdann commandiret er:

Rechts und lincks herstellt euch zur Parade !
Auf dieses Commando machen die Grenadiers , Zimmerten-
te, Tamboursunö der Pfeiffer rechts-oder lincks UM/ gegen
denjenigen Flügel, wo sie etwa en Parade stehen sollen.
Die Hautboisftn und der Regiments-Tambour machen
rechts umkehrt. Alle übrige Glieder in der Compagnie, wie

auch
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auch die Unter - Officicrs hinter der Fronte , imgleichen die
vordem rstenGliede stehende beyde äusserste Subaltern-OK-
ciers machen aus der Mitte gegen beyde Flügel rechts--und
lincks um, und nehmen diese ihre Espontons dabey zum March.
Der mittelste Subaltern -Officier nimt sein Esponton eben--
fals zum March , bleibet aber nebst deni/ welcher comman-
ditet / stehen.
Alle diese Wendungen geschehen aufdem lincken Fuß. (a)

§. z. Auf das fernere Commando:
March!

Marchiwtt die s. Rotten, welche zur Parade am rechten und
lincken Flügel gestanden, wenn sie bey der Formirung vor,
oder hinter die Linie gerücket sind, hurtig an, öffnen dabey
die Reihen auf gehörige Distance, und sehen sich wieder an
die Flügel ihrer Glieder auf die Linie.

Diejenige Rotten, welche vorher zur Parade, zu nächst
an den Flügel-Rotten gestanden/ und beyder Formirung
ebenfals rechts--und lincks um gemacher, auch auf der Linie
sich zusammen geschlossen haben, öffnen die Reihen wieder
auf gehörige Distance, und müssen diese so wohl, als vorbe-
sagte Flügel-Rotten / wenn bey der Formirung einige Rotten
aus der Mitte hinten ausmarchiret sind/ so weit anrücken,
daß für solche , in der Mitte der Lompaxnie, die benöthigte
Oeffnnng bleiben könne; alsdann die, welche bey der For-
mirung hinten hinaus marchiret sind, so bald sie Plah be-
kommen, in besagte Oeffnung wieder einrücken, und die Fronte
voraus, die übrige insgesamt aber rechts-und lincks um be-
halten , wie sie marchiret sind.

Die Grenadiers setzen sich eilt den Flügel der Compagnie
wieder in Rotten; ausserhalb selbigen stellen sich die 2 Zimmer-
leute ins iste und 2te Glied, und die "Fambours und der
Pfeiffer zwischen die Grenadiers und die LompaZnie (oder

E 2 wo
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wo ein Grenadier-Tambour oder Pfeiffer seyn fottc / außer-
halb den Grenadiers) insiste Glied/ und behalten ins-

gesamt rechts- oder lincks um krönte, wie sie sich anfangs
gewendet haben. Hicbey ist zu mercken, daß diejenige Tarn-
bours und Pfeiffer, welche zu Wegbringung der Fahne
eommandiret sind, sich sogleich wieder nach derselben Flü-
gel-Compagnie, wo die Fahne ist , hinbegeben, und daselbst
ausserhalb den Zimmerleuten sich stellen müssen.

Die Uautdoisten marebiren auf 2. Schrit Oistanee mitten
vor das i ste Glied, und bleiben also stehen. Regiments-
Tambour aber gehet wieder hinter die krönte.

Die Unter- und Ober-OKciers setzen sich wieder auf ihre
Linie, rangiren sich, wie sie vorher en Parade gestanden, und
bleiben, ebenals die Compagnie, rechts-oder lincks um sie-
hen, bis comniandiret wird:

Herstellt euch!
Da sich dann alle mit rechts-und lincks um herstellen; die Un-
ter-OKciers dabey ihr Kurtzgewehr in 4. und die Qber-OK-
ciers ihre Lspontons in I. Tempo beym Fuß setzen , und

ein jeder auf seinen Vor-und Nebenmann sich so gleich ge-

hörig richtet, (a) Und fals vor Herstellung der Compagnie
en Parade, etwa die Rennten hätten austreten müssen: So
bleiben ihre Platze bey der Herstellung offen.

Cap. 12.

Was sonst auf dem Exercier -Platz zu
beobachten.

.

§

[0 offt die Compagnien auf dem kxercier- Platz auf-
_ J marchitet sind: Muß durch die Commandier- 8er-

geanten eine, von den Capitaines, (oder bey den Staabs-
Compagnien von den Lieutenants) unterschriebene Liste,

der
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der zur Stelle seyenden und abwesenden Mamsschafftcn,
auch wo diese letztere sich befinden/ dem Adjutanten zugcstcl-
let werden, welcher so dann selbige dem Major behandiget,
damit dieser daraus demCKcfRaport abstatten könne.

§ 2. Die Honneurs vor die beykommende werden auf dem
Lxercier-Plah gemachet/ wie anderwärts angewiesen wird;
und lassen/ wenn die Compagnien separitet stehe«/ und das
Bataillon noch Nicht formiret ist, vordemObrist-Lieutenaut
und die Majors , wenn sie ankomme«/ die Lieutenants das
Gewehr presentimi, und stehen die Capitaines ohne Gewehr
bey ihren Compagnien. Für dem Regiments-Chef, oder
einem hohem / thun solches die Capitaines selbsten. Sind
aber die Bataillons schon formiret: So läßt für dem Lern-
mandanten des Regiments, oder einem höher«/ der Obrist--
Lieutenant, oder bey dem Bataillon, wo kein Obrist-Lieu-
tenant ist, der Major das Gewehr presentimt.

§ Z. Fals bey den Compagnien sich neue ungeübte Leu-
te befinden / welche mit den übrigen noch nicht gleich exer-

ciren können: So läßt man solche austreteN/ und wie oben
im 7ten Capit, gedacht / so lange/ als Compagnie weise ex-

erciret wird / durch Unter- (Meiers besonders vornehmen.
Wenn aber die Bataillons formiret sind: So werden der-
gleichen ausgetretene Leute bey jedem Bataillon zo. bis 40 .

Schritte hinter den Unter -056ciers, auf egale Distance
vertheilet, in eine Linie gestellet.

§4. Wenn zwischen dem Lxerciren die Leute etwas ruhen
sollen, und dieserhalb befohlen worden, die Compagnien
oder Bataillons aus dem Gewehr marcbiren zu lasten: So
wird eommandiret:

Gebt acht!
Das Gewehr beym Fuß!

Auf dieses Commando setzen die Zimmerleute beym letzten
E 3 lem-



70 Cap. 13 . Was sonst auf dem Lxercier-PlaH

l'empo ihre Aexten vor sich nieder auf die Erde/ wie im i8ten
Capit 4ten Art. bey No. 6. angewiesen.

Die Tambour stecken die Trommelstöcke hinweg , wie
im I8ten Capit. 6ten Art. bey No. Z. angeführet ist; und die
Pfeiffer stecken ihre Pfeiffen in das Futteral.

Die Unter -OKciers an beyden Flügeln der Compagnie,
oder des Bataillons, fetzen mit ?. Tempo ihr Kurhgewehr beym
Fuß, wie im i 8ten Capit. 7 ten Art. bey No. i s. angezei-
get wird; und die Orenaciier-Untcr-OKciers thun eben des-
gleichen mit ihrem Gewehr, wie in gedachtem i8ten Lapit.
8ten Art. bey No. 9. beschrieben.

Niederlegt das Gewehr!
Hirxbey hängen die Zimmerleute ihr Gewehr über die Aexten,
und die Tambours legen die Trommeln mit 4. lempo nie-
der, wie ihnen bey vorangeführten beyden Numera um-

stündlicher gezeiget wird.
Die Pfeiffer nehmen das Gewehr hurtig über die Schul-

tcr hervor, und legen es eben so nieder, als die Gemeine, je-
doch sonder eintzigeslempo.

Die sämtliche Unter-VKciers mit Kurtzgewehr, so wohlan
beyden Flügeln, als hinter der krönte, pflantzen ihrKurtzge-
wehr in die Erde, wo es das Terram gestattet,oder sie legen es,
angewiesener massen mit nieder. Die Orenaäier-Unler-OK«
cierr legen ihr Gewehrgleichfals, wie gewöhnlich nieder.

Lincks umkehrt euch!
Die gantze Compagnie oder Bataillon machet, wie ge-

wohnlich, auf dem lincken Fuß diese Wendung, ausgenoin-
men die OberDKciers.

Alles was sich gewendet hat, trit mit dem lincken Fuß an,
marcliiret mit egalen Tritten, mit dem Vor-und Neben-
mann in gerader Linie, und zählen, wenn das Terrain dar-
nach beschaffen ist, so wohl die Unter -OKciers hinter der

krönte.
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Fronte , als auch die 4> Gliede"/ 17. Schritte/ daß solcher-
gestalt das ifre Glied einen Schrit hinter die Kurtzgewehre
komme. Sollte aber hierzu nicht Platz genug hinten seyn :

So müssen die voran marckirende wrnigereSchritte thun,und
sich die Glieder um so viel naher zusammen schliessen, daß
gleichwohl das iste Glied ausserhalb den Kurtzgewchren kom-
tuen könne. So bald nun dieses den letzten Schrit gethan:
Wird unverzüglich commandiret ;

Halt!
Und stehet darauf alles stille.

Rechts herstellt euch!
Hicbey rechts herstellt sich alles, wasmarcbirethat, auf dem
liucken Fuß.

§ s. Geschiehet dieses bey eintzelnen Compagnien: So
trit hierauf der OKeier , welcher commandiret hat/ auf sei-
nen Posten, wo er en Parade stehen soll/ wendet sich wie die
übrige OKciers, und insgesamt pflantzen alsdann zugleich ih-
re Fzpontons in die Erde, oder legen sold)e zugleich/ jedoch oh-
ne l'ernpo, und eben als dieUnter-OKciersihrKurtzgewchr,
vor sich nieder: Wie dann auch die Grenadier-Offieiers hier-
bey ihr Gewehr allemahh eben als die Orenadiers, doch ohne
lempo, niederlegen ntüssen. Geschiehet aber dieses bey ei-
nem gantzen Lataillon : So pflantzen die OKciers ihre Es-

pontons, oder legen ihre Gewehre, besagter massen nieder,
so bald der Major, welcher comrnandiret hat, den Degen ein-
stecket: Wobey zugleich derjenige Tambour, welcher bey dem
Major gestanden, seine Trommel niederlegen muß, und zwar
mitten vor dem Lataillon, cmfdieOKcier-Linie, damit, wenn

die Fahne dabey ist, selbige derFähndrich quer darüber legen
könne: Auf welchen Fall aber sogleich ein Gefreyter von der
nächsten Compagnie dahingestellet wird, welcher so lange,
bis das Lataillon wieder zum Gewehr marcbiret, mit entblöß-
kem Sciteu-Gewehr dabey Wache halten, und indessen von

' '

E 4 m
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andern Gefreyten, aus andern Compagnien, abgelöset wer-
den muß; als wornach der Fahndrich zu sehen hat.

§ 6 . Wenn nun solchergestalt das Gewehr niedergeleget
ist: Müssen die OKoiers nicht nur selbst von ihren Compag-
nien oder Bataillons sich nicht zu weit entfernen/sondern auch
besorgen, daß ihre Untergebene desgleichen thun, auch sonst
indessen keine Uelbrdres bey ihnen vorgehen/ mithin ein seder/
sobald Apel geschlagen wird, ohne einigen Zeit-Verlust/ an

seinem gehörigen Ort und Stelle seyn könne.

§ 7. Wird so dann Ordre gegeben, daß die Leute wieder
zum Gewehr marcbiren sollen: So laßt der Major, es mögen
feie Compagnien separivet in einer Linie stehen, oder dieBa-
taillons fbrmirct seyn, durch einen Tambour vor der Fronte
Apel schlagen, so allezeit aus mehr nicht als z.Ruff bestehet.
Hierauf müssen die Leute hinter dem Gewehr augenblicklich
ihre Vor-und Nebenmänner wieder suchen, und sich so gc-
schwind als möglich, in Reihen und Glieder stellen, und zwar
in eben derselben Ordnung, als sie vorher in der Compagnie,
oder im Bataillon gestanden sind, so, daß das i ste Glied einen
Schrit hinter den Kurhgcwehren, und die übrige Glieder,
nebst den Unter- Officiers , wo es das Terrain gestattet, auf
4. Schrit Distance von einander stehen. Die im istenGlie-
de aber, als nach welchen sich die übrige richten, stellen sich al-
so, daß sie an der linckcn Seite ihres Gewehrs, und die Tarn-
bours an der lincken Seite ihrer Trommeln einmarcbiren
können. Geschiehet dieses bey einem kbrmirten Bataillon:
So hat der Adjutant darnach zu sehen, daß die Leute nicht
nur besagter massen, sich hurtig auf ihren Posten verfügen;
sondern auch in Reihe!: und Gliedern sogleich gehörig richten,
und in rechter Distance von einander treten: Und sehet da-
bey einieder seine Mündirung und alles geschwinde in Ord-
nung, damit ihm nachhero unter dem Gewehr nichts hinderlich
seyn könne. Bey eintzelnen Compagnien aber, besorget die-
ses alles der Commandier-Sergeant, so geschwind als mög-

lich,
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lich, und tritalsdenn, wenn die Compagnie in Ordnung sie-
her, hinter dieselbe auf seinen Posten. Der Tambour, wel-
cher beym bla^or stehen soll, hänget sogleich seine Trommel
wieder an, und stellet sich neben demselben auf seinen Po-
sien: Wie denn auch der Gefreyte, welcher etwa bey der
Fahne Schildwache gestanden, so bald der Fähndrich dabey
trit, und die Fahne nimmt, sein Seiten-Gewehr wieder ein-
steckt, und sich nach seiner Compagnie begiebt.

Die Ober--056cier§ stellen sich sogleich vor die krönte zu
ihrem Gewehr, und müssen, wenn es bey einhelnen Compag-
nien geschiehet, solches ohne Tempo aufheben, wenn sie es
vorhero niedergeleget, oder es anfassen und aus der Erde zie-

, hen,wenn sie es vorhero gepfianhet haben,so bald der comman-

6irende Officier ein gleiches thut. Geschiehet es aber tnit
J einem ganhcn Bataillon: So nehmen die 056cier§ ihr Ge-
^ wehr in die Hand, so bald der Major den Degen ziehet; wel-
; ches dieser thut, wenn alles in behöriger Ordnung stehet, und

commanZiret sodann:
Nurcli!

/ Die gantze Compagnie, oder Bataillon, trit hierauf mit
'

dem lincken Fuß zugleich an, marckiret mit egalen Tritten,
- und die Glieder immer in gerader Linie, zum Gewehr. Wo-
i bey denn ein jeder wieder 17 Schritte zahlet, daß also mit
> dem i7ten und letzter« Schrit der lincke Fuß aufdie Linie, und
1 sodann der rechte nahe an das Gewehr nachgesetzet werde,
: und damit alles zugleich von selbsten stille stehe. Worauf
! denn weiter commanäiret wird:
; Gebt acht!
\ Aufhebt das Gewehr!
i Hiebey verhalten sich die Zimmerleute abermahls, wie ihnen
j im 18ten Capit. 4ten Art. bey No. 6. vorgeschrieben ist.

Die Tambours hängen in 4. Tempo die Trommeln wie-
der an, wie im 6ten Art. gedachten xsten Capit, bey Ko. 4.
gezeiget wird. E s Die
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Die Pfeiffer werffen ihr Gewehr ohne Tempo über die

Schulter.
Die Unter-OKÄers mit Kurtzgewehr heben solches, wie

gewöhnlich auf, und sehen es beym Fuß, wo es nicht etwa
in die Erde gepflantzet gewesen; auf welchem Fall sie es nur

herausziehen: Die Grenadier-Unter-OKciere aber verhal-
tcn sich eben als die Grenadiere.

Schultert das Gewehr!
Die Aimmerleute legen, nach Anzeige vorangeführter No.

ihrer Handgriffe, die Aexten beym isten Tempo wieder auf
die Schulter.

. Die Tamboure' nehmen ihre Trommelstöcke wieder in die
Hände.

Die Pfeiffer nehmen ihre Pfeiffen wieder aus dem Futteral.
Die Unter-OKciere an beyden Flügeln schultern ihr Kurh-

gewehr mit; die hinter der krönte aber behalten solches
beym Fuß; und die Grenadier Unter-OKciere legen ihrGe-
wehr, wie gewöhnlich im Arm.

§. 8. Wann die Compagnien separiret in einer Linie jtø
hen, und vorbcsagter maßen, aus, oder zu dem Gewehr
marcbiren sollen: So müssen sie allezeit auf einander Ach-
mng geben, und nachfolgende Ordnung dabey observitm

§. 9. Bey dem Bataillon, wo die Compagnien rechts ran-

givet sind, läßt bet: Major die rechte Flügel-LompaZnie, auf
erhaltene Ordre, den Anfang machen; welches zu gleicher
Zeit bey dem andern Bataillon, wo die Compagnien lincks
rangiretsind, von der liucken Flügel ^Compagnie geschiehet.
Sobald nun bey besagten beyden Flügel-LompaZnien com-

inandirct ist: Gebt acht! Das Gewehr beymFuß ! So
wird gleich daraufbey den nächst anstehenden, und so fort
beyden übrigen Compagnien, in beyden Bataillons, eben das-
selbe commandiret, daß also die beyde Flügel-Compagnien,
welche am Intervale stehen, die letzter» seyen. Die Officiere
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der 2 . äussersten Flügel -Compagnien in beyden Bataillons
aber, welche den Anfang gemacht haben, warten so lange,
bis die OKciera der, am andern Flügel, beymlntervale sie-
henden Compagnien commandiret haben; worauf jene so-
gleich weiter commanäiren Niderlegt das Gewehr !
Und also verhalten sich die Compagnien bey allen übrigen
hierbei) nöthigen Commando-Wörtern: Und muß kein OK-
der früher, oder spater commandiren, als wenn ihm, vor-

besagter massen die Reihe trifft, und der vor ihm comman-

üircnde Officier sein Commando-Wort ausgesprochen hat.
§. io. Ausser diesem ist auch noch zu bemercken, daß,

wenn der Begimentü-Cbek auf dem Exercier -Platz etwas

zu ordonnirat hat, und solches durch die Unter -OKciers
an die Ober-OKciers bestellen lassen will; Der Adjutant,
auf erhaltene Ordre , vor dem Intervale, oder wo es nur eil?
einheln Bataillon ist, mitten vor der Fronte desselben, durch
einen Tambour Z. eintzelne Schlage auf der Trommel thun
lasset: Auf welches Zeichen sich von allen Compagnien die
Commandir-8ergeantL auf das hurtigste dahin verfügen,
UM vorn Adjutanten zu vernehmen , und sodann ihren Ok6-
der« richtig zu hinterbringen, was etwa befohlen wird; wo-

bey sie dann allemahl ihr Gewehr mit sich nehmen müssen, es
mögen die Bataillons solches niedergelegt haben oder nicht.

§. n. Fals aber denen Of6ciers selbst etwas anzudeuten
seyn mögte, so kan auf Ordre desCbeks, wenn die Bataillons
unter Gewehr stehen, jeder Major bey feinem Bataillon com«

mandiren:

Die Herrn Qber-OKciers, nach der Mitte, rechts
und lincks um:

Da sie denn insgesamt mit 4. Tempo ihreFspontons hoch
im rechten Arm nehmen, beym isten Tempo die am rech-
ten Flügel lincks um, und die am lincken Flügel rechts um

nach der Mitte machen, sogleich daraufvon selbsien anmar-

ebiren,
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chiven , mitten vor der krönte des Bataillons , auf der Linie
zusammen rücken, auch daselbst sich zugleich herstellen, und
dabey das Esponton hoch behalten.

Wann sodann der Major ihnen das befohlene angezeiget
hat: Cornrnandiret er abermahls:

Die Herrn Ober-OLciers, rechts und lincks,
rangiren sich vor der Fronte!

Worauf die am rechten Flügel wieder rechts um, und die
am lincken Flügel lincks um machen, sogleich von selbsten
amnarctiiren, sich vor der krönte wieder vertheilen, und wenn

einjeder auf seinem gehörigen Posten ist, sich eben als im
i sten Lapit, sten §. angewiesen wird, zugleich herstellen, und
dabey ihr Esponton in 4. Tempo wieder beym Fuß setzen.

Sollte Der Chefalle Officiers von £>ei>Den Bataillons zu-
gleich sprechen wollen: So kau er selbige, wcnndasGcwehr
niedergeleget ist, durch einen etwas langen Wirbel auf der
Trommel vor dem Intervale zusammen ruffen lassen, aufwel-
ches Zeichen sie sich sogleich, jedoch ohne Gewehr, daselbst ein-
finden müssen.

Cap. IZ.
Von Versammlung und kunZirung derer

Bataillons und Regimenter.
§. r.

Bataillon bestehet aus 6. Compagnien, und befi'n-
^5 den sich also dabey, ausser den Gefreyten und Ge-
meinen, worunter 6. Pfeiffer seyn müssen:

6. Compagnie Chefs ; worunter der Commandant des
Regiments oder Bataillons , nebst den andern ZUM
Ober-Staab gehörigen Officiers.

12. Premier-imt) Second-Lieutenants; worunter ein Gre-
«, ) nadier-
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nadier-Officier, und einer der die Adjutanten Dienste
verrichtet, und bey dem isten Bataillon ein Lapitain-
Lieutenant.

i. Fähndrich;
36. Sergeanten und Corporsls; worunter z. Grenadier-

Unter-OKciers.
c, Pfeiffer, wie oben erwähnet; worunter 1. Grenadier

Pfeiffer.
12. Tambours; worunter i. Grenadier-Tambour,
ir. Zimmerleute;
48. Grenadiers.
§ 2. Ein gantzes Regiment bestehet aus 2. Bataillons,

folgbar aus 12. Compagnien; welche nach der Charge unö
Ancienneté ihrer Chefs auf einander folgen, und in die bey-
de Bataillons also vertheilet werden, daß die iste, Zte, ste,
7te, 9te und rite Compagnie in dem isten; die 2te, 4te,
6te, 8te, lote und I2te Compagnie aber in dem 2ten Ba-
taillon zu stehen kommen.

§ Z. Bey Versammlung eines Bataillons, haben die alte-
sie Compagnien ihren Posten an beyden Flügeln, die jüngste
in der Mitte: Und muß, wenn nur ein eintzeln Bataillon zu-
sammen kommt, solches allemahl rechts und lincks nach der
Mitte rangiren; das ist: Die 1 ste Compagnie muß im Batail-
Ion am rechten, und die 2te am lincken Flügel stehen. Bey
Versammlung des ganhen Regiments aber,rangiret dasjenige
Bataillon, welches am rechten Flügel stehet, rechts und lincks
nach der Mitte; und dasjenige Bataillon, welches am lincken
Flügel stehet, lincks und rechts nach der Mitte.

§. 4. Wo nur ein Regiment zusammen kommt: So
rangiret solches allemahl rechts; das ist: Das iste Bataillon
stehet am rechten, und das 2te am lincken Flügel. Wo aber
mehr als ein Regiment in einer Linie zusammen rücken:
Setzen sie sich auf selbige, nach dem ihnen zukommenden
Rang; und müssen diejenige Regimenter , welche den rech--

ten
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ten Flügel haben, rechts, und diejenige, welche den lincken
Flügel haben, lincks rangiren. Wo die Anzahl derRegi>
menter ungerade ist: Wird zum rechten Flügel eins mehr
als zum lincken gerechnet.

§. s. Wo es das vermin zulaßt: So wird zu einer jeden
Rotte,eines enl'arade stehendenBataillons,oder zu einem jeden,
im isten Gliede stehenden Mann, eine Distance von 2. Schrit-
ten genommen. Wenn ein ganl-es Regiment sich versamm-
let: Muß das Intervalle zwischen beyden Bataillons, nem-

lieh von der äussersten Musquetier - Ovoitc des einen, bis zu
der äussersten ölusqnetier-Rotte des andern, 40. Schritte
lang seyn. Dahero hic Compagnien , wenn sie sich Bataillon
weise versamiulen , so gleich beym Ausmärest ihren rechten
Platz einnehmen, und vorncnrlich die beyde Flügel -Com-

pagnien an dem Intervale dieses genau beobachten , die an-

dere aber sich nach ihnen richten; und ob sie gleich insge-
samt mit geöffneten Reihen und Gliedern stehen, dennoch
nahe zusammen rücken, und keine Lücken zwischen sich lassen
müssen. Kornmen mehr Regimenter , als eins , in einer Li-
nie zusammen: So ist die Distance von der äussersten Gre<
nadicr-Rotte des einen, bis zu der äussersten Grenadier-oder

Uusqnetier-Rotle des andern Regimenta , oder eintzelnen
Bataillons, 62. Schritte; wenn solches anders die Beschrift
fenheit des Terrains gestattet, (a)

§. 6 . Der Adjutant muß, so oft ein Bataillon ausrücket,
sich vorher, von den Commandir-SerZeanta , die Anzahl
der Mannschaften, welche bey jeder Compagnie unter Ge-
wehr bleiben können , geben lassen, und wenn das Bataillon
formiret werden soll , veranstalten , daß so gleich beym Auf-
march, die nächste Compagnien einander so viel Leute,
als zu Cornpletirung ihrer Rotten erforderlich seyn mögen,
abgeben; damit so dann bey derBonnirung, ein jeder seinen
Mormann, welchen er bey der Compagnie gehabt, behal-

ten

(a) v, Tab, VII. Fig. i,
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ten könne. Wobey zu mercken, daß, wenn eine blinde Rotte
dabey wäre, selbige so lange, als das Bataillon en Parade
stehet, wenn es rechts rangirct ist, in beraten Rotte vom
lincken Flügel, und wenn es lincks rangiret ist, in der 2ten
Rotte vom rechten Flügel bleiben, und erst beyderkormirung
zum CKargiren , oder der Rangirung zum öüarcK, in den Zug,
wohin sie alsdann gehöret, sich einstellen müsse.

,
§. 7. Sollte ein ganhes Regnnet zum Exerdrc» aus--

rücken; und das eine Bataillon dem andern an Unter-OK-
eiers oder Mannschafft überlegen seyn: So hat der Adju-
tant dahin zu sehen, daß vor der Eorrnirung dererselben, und
gleich nach dem AufrnarcK der Compagnien , das stärckereBataillon an das schwächere, so viele Rotten oder UnterMK-
ciers, als zu beyder Egaliiirung nöthig sind, abgebe, mithin
das erstere Bataillon, bey vorhandener ungleicher Anzahl, nur
um eine eintzige Rotte, oder um einen eintzigen Unter-OKder
starcker bleibe, als das ate; damit solchergestalt beyde Ba-
taillons in gleich starcke Züge eingetheilet werden können.

Cap. 14.
Von Abholung und Zurückbringung

derer Fahnen.
§ i.

jetw ein Bataillon oder Regiment sich versammlet,22? und die Fahnen dahin gebracht werden sollen: So
muß eine von denenjenigen Compagnien, welche im Ba-
taillon, oder im Regiment am rechte» oder lincken Flügel ste-
het, dieselbe abholen:

§2. Wird nur eine Fahne abgeholet: So müssen zu der--
Compagnie, welche solches verrichten soll, cornrnan-

stim werden
I. Capi-
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1. Capitaine, oder der Capitain»Lieutenant;
I» Premier-Lieutenant;
2. Second-Lieutenants;
j. Fahndrich, oder fals kerner gegenwärtig wäre, in dessen

Stelle ein Unter-OKcier;
6. Unter-OKciers;
6. Pfeiffer, und
6. 'Tambours.

Werden aber alle beyde Fahnen abgeholet: So werden da-

zu commandiret:
i. Capitaine, oder der Capitaine-Lieutenant;
1. Premier-Lieutenant;
2. Second-Lieutenants; von welchen Subaltern-Offi«

ciers einer seyn muß , der nicht zu demjenigen Bataillon,
wobey die Compagnie stehet, so die Fahnen abholet,
sondern zum andern gehöret; sich aber allezeit daselbst,
wo die Compagnie aufgestellet wird, einfinden muß.

2. Fähydriche, oder wenn einer abwesend wäre, indessen
Stelle ein Unter-OKeier;

6. Unter-OKciers;
i2. Pfeiffer, und
i2. 'Tambours.
§. 3. Wo Hautboistcn beym Regiment sind; müssen

solche gleichfals allezeit dabey seyn, wann die Fahnen zu,

oder von dem Bataillon, oder Regiment gebracht werden;
wie denn auch der Kegiments-'Tambour, nebst dem Gewal-r
tiger und Profos, sich dabey einfinden müssen.

§. 4. Diejenige Compagnie , welche die Fahnen abholet,
muß die letzte auf dem Platz seyn, wo das Lataillon oder Re-

giment sich versammlet hat.
§. 5. Wenn diese Compagnie vor des Chefs Quartier, wo

die Fahnen sind, aufgestellet wird; und beyde Fahnen abge-
holet werden sollen: So treten alle dazu commandirte 'Tarn-

bours, mit angehängten und angezogenen Trommeln, ausser-
halb
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halb den Zimmerleuten in 2. Glieder, und ausserhalb den
Tambours hinwieder die Pfeiffer mit übergehangtemGewehr,
gleichfals in 2. Glieder. Wird aber nur eine Fahne abge«
holet, und es sind folglich nur halb so viele Pfeiffer und
Tambours dazucommanäirct: So stellen sich selbige, nach
vvrbefagter Ordnung, in ein Glied. Diese insgesamt muß
der kegiments-Tambour, oder der, fo dessen Dienste ver-
richtet, so gleich nach ihrer Grösse rangiren, und wie sie mar-

1 chirat sollen, abtheilen, auch, wenn beyde Fahnen wegge-
bracht werden, sie Bataillon weise zusammen sehen. Ubri-
gens wird mit der Compagnie alles observiert, was im
4ten Gapit. von Versammlung und Aufstellung einer Gom-
pagnie angeführet worden: Wie dann auch, waun solcherge-

1 statt die Compagnie gehörig nachgesehen, rangiert, und in 4.
' (oder wenn sie nicht starckgenug,in 2.)Züge abgetheilet ist,und
1 der Capitaine dieselbe jitmMarch rangiren laßt, ein jeder dabey

sich ebenfals so verhalt, wie im 6ten Capit, vom Ab-und Auf-
i rnarck einer Compagnie, mit mehrerem angewiesen ist; nur

mit diesem Unterschied, daß die Pfeiffer und Tambours hie-
bey nicht zwischen das 2te und zte Glied treten, sondern aus-
serhalb den Zimmerleuten stehen bleiben. Nächst diesem ist
annoch zu mercken, daß die Compagnie, welche die Fahnen
abholet, wenn sie im Bataillon am rechten Flügel stehet, alle-
mahl rechts, und wenn sie am lincken Flügel stehet, lincks ab-
marcbiren müsse; es mögen die übrigen Compagnien ab-
marcbiret seyn, wie sie wollen.

§ 6. Sollte aber die Compagnie, welche die Fahnen abho-
1 let, vorher anderwärts aufgestellet, und sodann erstlich durch
- den Premier-Lieutenant in der Stille dahin, wo die Fahnen

sind, geführet werden müssen: So bleiben nur der Pfeiffer
r und diejenige Tambours, welche zur Compagnie gehören,
[i dabey ; die übrige, von andern Compagnien commandir-
. te Tambours und Pfeiffer aber, wie auch die Fähndriche
! und der Capitaine, welcher die Compagnie führen soll, nebst
i vbbenannten, zum Unter-Staab gehörigen Personen, finden

F sich
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sich insgesamt daselbst ein, wo die Fahnen verwahret werden,
und warten so lange, bis bie Compagnie ankommt, welche
dieselben abholen soll. Sobald alsdann der Lieutenant

mit der Compagnie daselbst aufmarchiret ist, und Halt!
cornrnandiret hat: Treten die zur selben Compagnie gehöri-
gc Tambours mit dem Pfeiffer, welche zwischen dem andern

und Zten Gliede marchiret sind, am Flügel ausserhalb die

Zimmerleute; woselbst auch zugleich mit ihnen, die übrige
Tamboursund Pfeiffer, wie oben gedacht, in 2. Glieder, oder

wann nur eine Fahne abgeholet wird, in i. Glied sich stellen,
und vom liegirnents- Tambour gehörig rangiret und ein-

getheilet werden: Die ganhe Compagnie aber bleibt zum
March rangiret stehen, (a)

§. 7. Der Capitaine , oder Capitaine-Lieutenant mel-
det sich darauf bey dem Che5, ttnb nach erhaltener Ordre,
daß er mit den Fahnen abmarebireu solle, verfügt er sich
wieder vor die Compagnie, nimmt sein Esponton odcrGewehr
in die Hand, und die Fahndriche begeben sich aufdeffen Ordre

nach den Ort hin, wo die Fahnen verwahret sind, bringen
selbige loßgewickelt heraus zur Compagnie, stellen sich damit
vorden isten Zug, zwischen die beyden 8econd-Eieutcnants,
daß der, welcher die Leib-Fahne tragt, ob es auch gleich ein

Unter-OKeier seyn mögte , wenn die Compagnie rechts ab-

marchiret, an der rechten Hand, und wenn die Compagnie
lincks slbmarchirct, an der lincken Hand zu stehen komme,
und tragen die Fahnen so, wie im isten Capit, nten Art,

bey No. i. angewiesen.
§. 8. Der Capitaine läßt, wenn die Fahnen herausge-

brächt werden, so bald er solche zu sehen bekommt, das Gewehr
xrelentiren, von allen Tambour« March schlagen , und von

den Pftiffern blasen, so lange, bis die Fahndriche vor dem

rste Zug stille stehen; als dann giebt er den Tambours
und

(->) V. Tab, vn. Fig.2.
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(a) Vt Tab. vii. Fig, 4 ,

und Pfeiffern ein Zeichen / worauf diese mit dem Spiel ein-
halten. Fals nun das Terrain nicht bequem genug wäre,
Laß die Compagnie mit geöffneten Gliedern abrnarclriren
könnte: So kan hierauf der Capitaine, bevor er verkehrt
schultern laßt, das Gewehr wieder schultern, die z. forder-
sten Glieder rechts umkehrt machen und die Glieder schließen
lassen: Wobey sich einjeder verhalt, wie im 34ten Capit,
stenurt, angewiesen. Kan aber die Compagnie mit gcöffne-
tcn Gliedern abmarcbiren: So commandiret er sogleich,
wenn die Tambours mit dem Spiel eingehalten haben:

Gebt acht'.
Verkehrt schultert das Gewehr!

Welches die Grenadiers gleichfals thun, auch alle Unter-056 .

ciers ihr Kurtzgcwehr dabey verkehrt schultern, und die Ober-
Officiers ihre Espontons in 4. Tempo hoch im rechten Arm
nehmen.

§.9. Wenn dieses geschehen : Nimmt der Capitaine 'sein
Esponton gleichfals in 4. Tempo hoch, und ttit vor den
ersten Zug, vor die Fahnen ; vor ihm aber stellen sich die
kkautboistcn in ein Glied, und vor diese der Regimens-
Tambour; welche im Uarcb , wie unten erwähnet wird,
hinter den Grenadiers folgen. Zu gleicher Zeit treten alle
Tambours und Pfeiffer ganh nahe vor das iste Glied des
rstm Zugs, hinter die Fahnen, und zwar, wenn beydeFah-
mn weggebracht werden, in 4. geschlossenen Gliedern; wenn
aber nur eine Fahne weggebracht wird, in 2. Gliedern, so,
daß die Pfeiffer allezeit vor dieTambours kommen, (a)

§. 10. Der Capitaine commandiret alsdann an die
Zimmerleute:

March!
.Worauf die Tambours Trop schlagen; die Zimmerleute

F 2 ihre
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ihre Aexten in 2. lempo scharf nehmen, zugleich antreten,
und zu erst abmarcliiren: Auf diese folgen sodann die Gre-

nastiers und die Züge der Compagnie, in behöriger Distance,
wie im Z 6 ten Lapit, isten ^rt. mit mehreren! angeweisen
wird. Die klarest - Ordnung aber bey einer solchen Com-

pagnie, so die Fahnen wegbringet, ist folgende:
§. ii. Zehen bis 12. Schritte vor den Zimmerlcuten

gehet der h-ofbs , und 4. Schritte hinter ihm der Gewalti-
ger. Diese gehen, sobald sich die Zimmerlcute im March

sehen , voraus , umb den Weg, oder die Grasten, wodurch
die Compagnie marchireii soll, offen ;u halten. Alsdann
folgen die Zimmerleute und die Grenadiers ; auf diese der

Regiments-^ambour, und hinter ihm die klautboirten in

einem Glied. Hierauf marestiret der Lapitaine ; hinter
ihm die 2. 8econä- Lieutenants ; und zwischen ihnen die

Fahndriche, welchen die Pfeiffer und Tambours in 4. (oder
wenn es nur eine Fahne ist, in 2.) geschlossenen Gliedern,
und sodann der iste Zug der Compagnie, auch darauf alle

übrige Züge mit geöffneten Gliedern folgen. Hinter dem

letzten Zug schliessen die Unter -OKeiers, welche keine Züge
führen; und zuletzt marchiret der Bremier-Lieutenant. (a)
In dieser Ordnung proleqniretdie Compagnie ihren March

bis an den Ord, wo das Bataillon oder Regiment schon ver-

sammlet stehet, und zwar immer mit verkehrt geschultertem
Gewehr ; welches , wenn Wir anch Selbsten einer

solchen Compagnie begegnen sollten, nicht scharf geschultert,
auch von derpOKciers nicht salutiret wird.

§ 12. Wann danndieCompagnie an denFlügel des Batail-

Ions kommt, wo sie aufmarcliiren soll: Muß der Lapitaine
seinen March also einrichten,daß er nicht, wie die andern Com-

pagnien, von hinten, sondern von forne damit ankomme,
so, daß die Fahnen, fals man mit der Compagnie nicht et-

wa die gantze krönte paüiren muß, dennoch beym AnmareK
vor
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vor der krönte gesehen werden können, indem von den übri-
gen bereits allda stehenden Compagnien das Gewehr pro-
sentiret wird. Beym Qfafmarch, es mag nun solcher mit
geschlossenen, oder geöffneten Reihen geschehen, hat er dahin
zusehen, daß Verletzte Zug gantznahe an die nächstanstehen-
De Compagnie komme, und keine Lücke dazwischen bleibe.

§. I Z. Nach dem Aufmareh einer solchen Compagnie
bleibet alles, wie im 6ten Capit. vom Ab -und Aufmarch
einer andern Compagnie angezeiget ist, zum March rangi-
ret, auch die Hautboisteit , bis die Tambours hinter der

Fahne weg gegangen sind, vordem isten Zug, und die Tarn-
Ibours hinter den Fahnen stehen. Der Gewaltiger nebst
dem krokos aber marcbiret nicht mit auf, sondern bleibet hin--
ter bei? Compagnien. Der Regiments - Tambour gehet,
sobald der rsteZug aufmarcbiret ist, hinter die Fronte siehet
die Tambours von den Compagnien nach, und besorget,
daß ein jeder das, was ihm oblieget, verrichte.

§. 14. Bey Ankunfft der Fahnen halt der Major mit
entblößtem Degen in der Mitte vor den übrigen , Bataillon
weise, schon an einander stehenden Compagnien, welche das

Gewehr bereits vorher geschultert haben müssen, und sobald
die Fahnen auf 12. bis i s. Schritte nahe sind, comman-

äffet er :

Gebt ad)t !
Das Gewehr hoch!
Prescntirt bas Gewehr!

Worauf die, bey allen übrigen Compagnien befindliche
Tambours March schlagen.

§. i s. Nachdem der letztere Zug von der Compagnie,
welche die Fahnen bringet, aufmarchiret ist: Trit der Capi-
taine mitten vor die Fronte, setzet sein Fsponton iN4.Tempo
beym Fuß, giebt ein Zeichen an die Tambours und Pfeiffer,
worauf diese zugleich mit Trop inne Halten, und comman-

äffet an die Compagnie: F 3 Ästn»
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Halt!
Hierauf wenden die Zimmerleute die Schneide ihrer Aexten in
2. Tempo wieder unterwärts; und diejenige Pfeiffer und
Tambours, welche zu demselben Bataillon gehören, treten zu-
gleich an den Flügel der Compagnie , ausserhalb den Zini-
merleuten ins rste Glied, auch die Pfeiffer wieder ausserhalb
den Tambours. Die Pfeiffer und Tambours von dem
andern Bataillon aber, wenn selbige nicht im Vorbey pafft-
reu schon bey ihrem Bataillon mit der Fahne geblieben sind,
wie hiernächst gemeldet wird, bleiben so lange vor dem isten
Zug stehen, bis der Capitaine das Gewehr presentircn lassen;
alsdann sie sich verhalten, wie unten gleichfals beschrieben fol-
get. Sobald nun die Pfeiffer und Tambours am Flügel
der Compagnie getreten sind: Commancliret der Capitaine
ferner:

Gebt acht!
Prefentnt das Gewehr!

Wobey die Ober-Okftciers ihre E§ponton§, wie auch die
sämtliche Unter-056ciers ihr Kurtzgewehr in 4. Tempo beym
Fuß fetzen. Der Capitaine fetzet sich hierauf fv gleich vor

den isten Zug, hinter die llautboiften, vor die Fahne; und
alle Tambours, welche an den Flügel getreten sind^fangen
an mit den andern klarcb zu schlagen, bis der Major das
Gewehr wieder schultern laßt.

§. 16. Sollte das gantze Regiment versammlet seyn, folg-
sich beyde Fahnen dahin gebracht werden; und die Compag-
nie, welche solche abholet, ehe sie auf ihren Platz kommt,
die ganhe krönte des Regiment«, mithin auch diejenige Flü-
^Compagnie des andern Bataillons, wobey die eine Fahne
bleiben soll, palftren müssen: So trit der Fandrich, auf
Oräre des Capitaines, mit derselben, wie auch der, zu fol-
chem Bataillon gehörige 8ubaltern-06icier, nebst den 6.

Pfeiffer« und 6. Tambours, so gleich im Vorbeygehen,
mitten
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mitten vor dieselbe Compagnie , lassen die Compagnie mit
der andern Fahne fort marchiren , und sobald sie insge-
samt stille stehen/ giebt der Subaltern-Officier an die bey sich
behaltene Pfeiffer und Tambours sogleich ein Zeichen, wor-

auf diese mit dem Spiel, inne halten, und sich hurtig am Flü-
gel derselben Compagnie an die Zimmcrlcute ins iste Glied
setzen, daß die Pfelffer zu äusserst kommen; und der 8ubal-
ternOfficier setzet zu gleicher Zeit sein Erponton in 4. Tem-

xo beym Fuß. Diese insgesamt bleiben daseist so lange sie-
hen, und die Tambours, wenn sie am Flügel getreten sind,
schlagen sogleich mit March, bis das Spiel im gantzcn Ba-

taillon aufhöret, und der Major wieder schultern laßt: Als-
dann begiebt sich ein jeder, wie unten erwähnet wird, nach sei-
»er Compagnie. Es muß aber aufdiesem Fall der Capital-
ne, welcher die Compagnie mit den Fahnen führet, nicht
über 6. bis 8. Schritte vor der krönte ab marchiren, damit
derFäHndrich mit der Fahne nicht allzuweit gehen dürffe.

§. 17. Sollte dahingegen die Compagnie , welche die

Fahnen abgeholet hat, die krönte des Regiments nicht paf-
iitcn, sondern so gleich an demselben Flügel, wo sie herkommt,
aufmarchiren : So giebt der Capitaine,wenn er ausmarchiret
ist, obangeführtermassen, das Gewehr prefentiren lassen ,

und sich vor den isien Zug gestellethat, demjenigen, zu Ab-
holung der Fahne commandirtCtt Subaltern-Officier von

dem andern Bataillon, Ordre, die eine Fahne dahin zu bringen,
welcher sogleich sein Esponton in 4. Tempo hoch nimmt ,

und an die hinter ihm stehende 6. Tambours und 6. Pfeiffer
March! commandiret. Daraufschlagen diese sogleich Trop,
treten nebst gedachten Officier und dem FäHndrich zugleich an,
rücken einige Schritte gerade voraus, bis sie zum Schwencken
Platz gewinnen, alsdann schwencken sie sich gegen den andern
Flügel des Regiments, marchiren also nahe vor den Ober-
Officier! die Fronte hinunter, bis vor die, am andern Flügel
des Regiments stehende Compagnie, und sehen sich mitten

F 4 vor
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vor die krönte derselben. Sobald sie daselbst aufmarchi-
ret sind, und stille stehen: Giebt der Subaltern - OKcier den
Tambours ein Zeichen, daß sie mit Tropschlagen aufhören,
setzet alsdann sein ksponton beym Fuß, und die Tambours
und Pfeiffer stellen sich, wie oben gedacht, so gleich an den
Flügel derselben Compagnie n>o die Zimmerleute stehen, ins
iste Glied.

Wenn die Tambours und Pfeiffer Mit dieser Fahne von
der Compagnie, welche sie gebracht hat, hinweg, und vorbe-
sagtermaffen, nach dem andern Bataillon marchirett: So
treten die Hautboiüen zurück, und stellen sich in deren Stelle
hinter die andere Fahne, welche bey der Compagnie bleibet,
vor das i ste Glied. Sollten aber die Hautboiüen ebenfals
bey demselben Bataillon stehen müssen, wo die eine Fahne
letztbesagter massen hingebracht wird: So marcbiren sie vor
betn Subaltern Officier und dem Fähndrich mit dahinunter,
und sobald sie bey der Flügel-Compagnie angelanget, auch,
wie vorerwähnet worden, die Pfeiffer und Tambours sich am

Flügel der Compagnie an die Zimmerleute gestellet haben,
treten sie zurück in der Tambours Stelle, hinter die Fahne.

§ 18. DerMa^or von dem andern Bataillon läßt, so bald
die Fahne ungefähr gegen die Mitte des Intervals kommt, die
Compagnien gleichfals das Gewehr prelentiren und Von
den dabey befindlichen Tambours March schlagen, bis
die Fahne vorbesagtermassen vor der Flügel-Compagnie
stille stehet; alsdann giebt er ein Zeichen, worauf die Tarn-
bours bey den Compagnien mir Marchfchlagen inne Hal-
ten, und commanäiret sofort:

Gebt acht!
Das Gewehr hoch!
Schultert das Gewehr!

Sobald dieses geschehen ist, machet der Subaltem-Oßicier,
welcher bey der Fahne gewesen, rechts oder liNcks um, nimmt

sein
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seinLsponton zum Mrcb, gehet nach der Compagnie, wohin
er gehöret, und stellet sich daselbst aufseinen Posten; wie denn
auch die 6. Pfeiffer und 6. Tambours, welche mit der Fahne
marcbiret sind, sogleich rechts-oder lincks um gegen das Ba-
taillon machen , hinter dem isten Gliede ebenfals nach ihren
Compagnien marckiren, und sich allda neben den Crena-
äie» auf ihren Posten stellen.

§. 19. Der Major von demjenigen Bataillon, wobey die
Compagnie mit den Fahnen ausmarckiret ist, giebt, so-
bald die andere Fahne obberührtermaffen alle (Compagnien
des Bataillons passitet ist, und der MHor von dem andern
Bataillon bereits das Gewehr pretentiren lassen, ein Zeichen
an die Tambours, daß sie mit .Vlarcbschlagen einhalten, und
eomrnanäiret sodann ebenfals:

Gebt acht!
Das Gewehr hoch!
Schultert das Gewehr!

Worauf die 6. Pfeiffer und 6. Tambour, welche am Flügel
der Compagnie stehen, die die Fahnen gebracht hat, sich so-
gleich gegen das Bataillon wenden, hinter dem isten Glied
nach ihren Compagnien marcbiren, und sich neben den
Crenaäiers auf ihren Posten stellen: Die Tambours und
der Pfeiffer von derselben Compagnie aber, welche die Fah-
nen gebracht hat, weil diese noch zumMrck rangiret siehet,
treten in den isten Zug, zwischen das 2 te und zte Glied.
Der Capitaine welcher die Compagnie mit den Fahnen
geführet hat, trit alsdann mitten vor dieselbe, und nach
vorhergehendem Avertissement:

Gebt acht, &te Compagnie soll sich zut Parade
herstellen!

F 5

eomrnanäiret er:

Rechts
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Rechts (oder lincks) öffnet die Reihen, (oder wenn
die Compagnie mit geöffneten Reihen aufmarchiret ist:
Rechts und lincks) Herstellt euch jur Parade 1

March!
Herstellt euch)

Wobey die Compagnie alles das oblärviret, was im 6ten

Capit, vom Ab-und Aufrnareh einer Compagnie hievon an-

gewiesen. Diellautboiüen bleiben dabey immer hinter der
Fahne, und machen daher» ihre Wendungen und den March,
eben als derFahndrich.

§ 20. Gleichwie nun die Bataillons. wenn die Fahnen da-
hin gebracht werden, noch nicht iorrniret sind; also müssen
auch selbige, wenn die Fahnen weggebracht werden sollen,
vorher schon wieder gebrochen, und die Pfeiffer und Tarn-

bours, nebst öernSubaltem-OfEcier, welche zu deren Abho-
lung und Wiederwegbringung commandiret sind, bey einem

jeden Bataillon nach der Compagnie wo die Fahnen stehen,
hinrnarchiret seyn, wie im 4Zten Capit, von Brechung des
Bataillons angewiesen wird.

§ 21. Wenn denn der Capitaine, welcher die Fahnen weg-
bringen soll, dazu Ordre erhalten hat; so wendet er sich
gegen die Compagnie und avertiret diesclbige:

Gebt acht/ &ie Compagnie soll mit Zügen rechts
(oder lincks) abrnarchiren!

Alsdann commandiret er:

Rechts (oder lincks) schließt die Reihen, (oder nur

rechts und lincks) rangirt euch zum March!
March!
Herstellt euch!

Wobey sich bic Compagnie in allem verhalt, wie im 6ten

Capit, vvmMb-und Aufmsrch einer Compagnie angewie-
sen
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fett ist; nur mit diesem Unterschied, daß die Pfeiffer und Tam-
bours insgesamt am Flügel, wo die Zimmerleute stehen, die
Hautboisten aber noch hinter der Fahne bleiben.

§ 22. Soll sodann diejenige Compagnie, welche dieFah-
um von beyden Bataillons wegbringet, beym Abmarch die

ganhe krönte des Regiments pasüren: So bleibet die Fah-
ne von dem andern Bataillon, nebst dem dazucommanäirten
subaltern-OKcier vor der Flügel- Compagnie, und die

Pfeiffer und Tambours, welche von demselben Bataillon zu
Wegbringung der Fahne commandiret sind, am Flügel der-

selben stehen, schlagen auch so lange mit March , bis die

Compagnie mit der andern Fahne dahin kommt; Alsdann,
wann solche nahe genug ist, halten die Pfeiffer und Tarn-
bours am Flügel, auf das Zeichen gedachten 8ubaltem-Ok-
ficiers, mit March schlagen inne, treten sogleich vom Flügel
hinweg, und hinter die Fahne, und diese insgesamt stellen sich,
im Vorbeygehen gedachter Compagnie,; vor dem i sten Zug
derselben in behöriger Ordnung mit ein, marchiren mit fort,
und die Tambours schlagen mit den andern Trop.

§ 2Z. Sollte aber die Compagnie, welche die FaHnm
wegbringet, die krönte des Regiments nicht passiven : So
muß vorher, ehe sie abmarehiret, die Fahne von dem andern
Bataillon dahin gebracht werden. Auf diesem letztem Fall
giebt der Major von diefem Bataillon, sobald als bey dem er-

stern die Compagnie, welche die Fahnen wegbringen soll, be-
schriebenermaffeu zum March rangiret ist, dem, bey solcher
Fahne commandirteti Subaltern-Officier ein Zeichen, wor-

auf dieser sogleich die am Flügel der Compagnie stehende,
und zu Wegbringung der Fahne commandirte 6. Tambours
und 6. Pfeiffer hinter die Fahne treten läßt, und alsdann sein
Esponton in 4. Tempo hoch im rechten Arm nimmt. In-
dessen enmmanäiret der Major an das Bataillon:

Gebt
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Gebt acht!
Das Gewehr hoch!
Presentirt das Gewehr!

Sobald dieses geschehen: Commandiret der Subaltem»Ofsi
der an die Pfeiffer und Tambours, welche der Fahne folgen
sollen, March ! da dann diese fc gleich Trop, bic im Bataillon
aber zu gleicher Zeit March zu schlagen anfangen, und gedach-
ter Okücier , nebst dem Fälhndrich, und mehrbesagten 6.
Tambours und Pfeiffern zugleich antteten , anfangs einige
Schritte gerade aus marchiren , sodann sich nach dem andern
Flügel des kegiments schwencken, vor der krönte Hinauf,
und nach derjenigen Compagnie marchiren, welche die FaH-
nen wegbringen soll. Wenn nun diese Fahne ungefähr gegen
die Mitte des Intervals kommt: Laßt der Major von dem-

jcnicjcn Bataillon , wohin die Fahne marchiret, gleichfals das
Gewehr prelentiren, und von allen Tambour;, auch von
denen , die am Flügel der Compagnie stehen , welche die
Fahnen wegbringen soll, March schlagen: Und nachdem dieser
Major das Gewehr presentiren lassen; so läßt jener mit dem
Spiel wieder einhalten und das Gewehr schultern.

§. 24. Wenn nun solchergestalt diese Fahne bey derCom-
pagnie, welche sie beyde wegbringen soll, angelanget ist:
So treten die Eautboisten sogleich Hinter der andern Fahne
hinweg, und stellen sich vor dem Capitaine. Der Subal-
tern-Öfficier marchiret vor dem i stell Zug der Compagnie
ordentlich auf, stellet sich mit dem Fähndrich in gehöriger
Ordnung zu den übrigen 05üciers> und giebt so gleich ein

Zeichen an seine Tambours, worauf diese mit Trop schlagen
inne halten, und vor dem 7sten Zug hinter den Fahnen
stehen bleiben; der Subaltern-Officier aber setzet zu gleicher
Zeit sein Esponton in 4. Tempo wieder beym Fuß. Als-
dann laßt der Major die übrige Tambours von den Com

pagnien gleichfals mit Marchschlagen aufhören, und die

Compagnien das Gewehr wieder schultern» § 2s.
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§» 2 s. Wenn denn Ordre gegeben ist, die Fahnen wieder
hinweg bringen zu lassen: Commandat der Major aber-
mahls:

Gebt acht!
Das Gewehr hoch!
krelentirt das Gewehr!

Da dann die Compagnie, welche die Fahnen wegbringen
soll, das Gewehr ebenfals mit pretentiret. Hierauf giebt der
Major an den dabey befindlichen Lapitaine oder Capitain-
Lieutenant ein Zeichen, daß er nunmehro mit der Compag-
nie ctbmarchircn könne; worauf dieser an die Compagnie
rommandiret:

Gebt acht!
Verkehrt schultert das Gewehr!

Wobey die sämtliche Unter-LKciers ihrKurhgewehr verkehrt
schultern; die Ober-OKeiers aber ihre Espontons in 4.
Tempo hoch nehmen: Und sobald dieses geschehen; nimmt
der Lapitaine sein Esponton gleichfals hoch, trit vor die
Fahnen, und vor dieEautboisten stellet sich der Regiments-
Tambour : Zu gleicher Zeit aber treten die 6. Pfeiffer und
6. Tambour;, welche bisher noch am Flüge! der Compagnie
gestanden, gleichfals zu den andern vor den 1 sten Zug, hin-
ter die Fahnen, und insgesamt fbrmimt wieder 4. Glieder,
daß alle Pfeiffer in 2. Gliedern voran, und die Tambours
ebenfals in 2. Gliedern hinter sie kommen. Sobald nun

ein jeder auf seinem Posten ist: Commandiret der Lapitaine
an die Zimmerleute :

March!
Worauf die Pfeiffer und Tambours hinter der Fahne Trop,
die von den übrigen Compagnien aber zu gleicher Zeit
March schlagen, die Zimmerleute ihre Aexten scharf nehmen
und abmarchiren, vor welchen der Rrofos und Gewaltiger.

wieder
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wieder hergehet/ und hinter ihnen die Grenadiers und sonst
alle in derselben Ordnung / wie bereits oben beym Abholen
erwähnet worden/ folgen. Wann die Compagnie mit den

Fahnen ungefähr auf 12. bis 1?. Schritte vorn Bataillon
entfernet ist: Läßt der Major die Tambours von den übst-
gen Compagnien mit dem Spiel einhalten, und com-

manäiret:
Gebt acht!
Das Gewehr hoch!
Schultert das Gewehr!

§. 26. Ist NUN die Compagnie mit den Fahnen wieder
vor des ehe5s Quartier angelanget; sotritderkrolbsmitdem
Gewaltiger sogleich beym Aufmarch bey Seite: Und so-
bald der letzte Zug von der Compagnie aufmarchiret ist;
stellet sich der Capitaine, welcher geführet hat/ mitten vor die

Fronte, setzet sein Esponton in 4. Tempo beym Fuß / und

giebt ein Zeichen an die Tambours, daß diese mit dem Spiel
inne halten; als dann commandiret er:

Halt!
Da dann die Pfeiffer und Tambours sich geschwinde wie-

der auf den Flügel der Compagnie ausserhalb den Zimmer-
leutcn in 2 ., oder wenn nur eine Fahne ist / in i. Glied setzen,
so, wie sie vor dem Abrnareh gestanden sind; der Regiments-
Tambour nebst den Hautboistcn aber treten wieder.hin-
weg: Und der Capitaine commandivet ferner:

Gebt acht!
Prefentirt das Gewehr!

Wobey die Unter-OKciers ihr Kurtzgewehr, und die Ober-
Gfficiers ihre Espontons in 4. Tempo beym Fuß setzen; hier-
nächst die Fähndriche, auf des Capitaines Ordre , die Fah-
neu wieder in des Chels Quartier in Verwahrung bringen,
nnd dabey die Tambours March schlagen, bis die Fahnen

der
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der Compagnie aus dem Gesichte sind. Alsdann läßt der
Capitaine die Tambours und Pfeiffer Mit dem Spiel wie-
der inne Hütten , und commandirn;

Gebt acht!
Das Gewehr hoch!
Schultert das Gewehr!

Hierauf meldet sich der Capitaine bey dem Chef, fals solcher
zur Stelle ist/und, wann er von diesem Ordre erhalten, und
etwa sonst nichts weiter bey der Compagnie zu beobachten:
So laßt er das Gewehr presenrirett , verkehrt schultern und
die Compagnie auseinander gehen. Fals aber die Com-

xagnie anderwärts aufgestellet worden, auch ein-oder an-

derer Ursachen halber, daselbst wieder abgedancket werden mü-
sie: So laßt er, wenn er sich vorgangig bey dcmChef ge-
meldet, diejenige Tambours, Pfeiffer, und den Offider wcl-
ehe nicht zur Compagnie gehören , hinweg gehen, sodann
durch den Lieutenant die Compagnie in der Stille und or-

deutlich wieder dahin führen, wo sie aufgestellet worden, und
allda, wenn das benöthigte dabey verrichtet ist, obbesagter-
massen abdancken.

§ 27. Hicbey ist nochzntnerckcn, daß, wenn die Fahnen
wieder in des Chefs Quartier gebracht sind, und noch
keine Schildwache daselbst stehen stllte, der Capitaine, bevor
er die Compagnie auseinander gehen, oder wegführen laßt,
zu Bewahrung der Fahnen, eine Schildwache vor die Thu-
re desHaußes setzen müsse.

§ 28. Wenn von einer Compagnie bey btnsetM Gre-

nadier-Corps , die Fahnen abgeholet und wieder zurück ge-
bracht werden: So wird das Gewehr nicht verkehrt gcschul-
tert, sondern an dessen Statt von der Schulter ab im Arm
genommen, wie in den Lxtra-Handgriffen bey No, 9. und
10. angewiesen, im übrigen aber alles das beobachtet, was

hier vorgeschrieben ist. § 29.
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§. 29. Slus vorberührte Art muß auch die Fahne abge-

holet und zurück gebracht werden, wenn etwa eine Ehrlich-
machung geschehen soll. Jedoch weiln man zu einem solchen
Actu nicht mehr als 302. Mann gebrauchet: So werden
davon nur I. Capitaine, 1. Premier-Lieutenant, I. Second-
Lieutenant, 1. Fähndrich , 4. Untc^Officiers, 3. Pfeiffer ,

3. Tambours nebst so. Gemeinen zu Abholung der Fahne
commandiert : Welche letztere, wenn hierzu mehr als eine

Compagnie contribuimt missten, vorher bey ihrer Chefs
Quartier nachgesehen, sodann durch einen Unter - Offieier
ordentlich dahin, wo die Fahnen verwahret sind, geführet,
und allda von dem dazu cornmandirten Premier-Lieutenant
zusammen aufgestellet werden; von wannen sie in vorbeschrie-
bener Ordnung, und mitTrop, nach dem Platz, wo die übrige,
zu sothanem Commando gehörige Mannschafften bereits
stehen müssen, in 2. Zügen hin, und am rechten Flügel der-
selben ausmarehiren. Die Hautboisten, nebst dem Regi-
ments-Tambour, Gewaltiger und Profos sind Hiebey Nicht
zugegen; und muß, wenn es etwa ein Prosos ist, über wel-
cheu die Fahne geschwencket werden soll, derselbe, nebst dem

Gewaltiger, bey Ankunfft der Fahne, bereits aus dem Platz
vor dem Commando stehen. Wenn diese Solennité geen-
diget ist: Wird die Fahne durch besagtes Commando, aus
vorbeschriebeue Art wieder nach des Chefs Quartier gebracht.

§. 30. Unsere eigene Wache, wobey allezeit eine Fahr
ne seyn muß, wird vor des Chefs Quartier, wo die Fahnen
verwahret werden , aufgestellet: Und wenn alles nachgesehen,
rangiret, eingetheilet und March fertig ist; bringet der Fähn-
brich, auf erhaltene Ordre, die Fahne heraus, stelletssich mit

selbiger mitten vor die krönte , und der Capitaine läßt , so-
bald er die Fahne siehet, das Gewehr prefentiren, und so-
lange March schlagen, bis der Fähndrich an seinem Ort ist
und stille stehet; alsdann läßt er das Spiel einhalten, das
Gewehr wieder schultern, marchiret in behöriger Ordnung ab,
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und schlägt der Tambour dabey March. Der Fahndrich
mit der Fahne bleibt, währendem solchen March, immer in
der Mitte der Wache; welche zu diesem Ende allezeit in ega-
Je Züge abgetheilet seyn muß. Wann aber die Wache abge-
loset ist, marchitet sie unter verkehrt geschultertem Gewehr
und mitTrop wieder nach des Chefs Quartier; der FäHndrich
gehet dabey vor dem 1 sten Zug, und hinter ihm die Pfeiffer
und Tambours. Und wenn solchergestalt die abgelochte Wa-
che vor bcé Chefs Quartier wieder angelanget, der letzte Zug
daselbst ausmarchiret ist, und derCapitaine Halt! com-

manditct hat: Treten die Pfeiffer und Tambours sogleich
zwischen das 2te und Zte Glied des isten Zuges. DerCa-
pitaine läßt darauf das Gewehr prefeutiren, die Tambours
March schlagen, den Fahndrich die Fahne wieder in des Chefs

^Quartier in Verwahrung bringen, sodann mit dem Spiele
innehalten^ das Gewehr schultern, und aus erhaltene Ordre
die Leute auseinander gehen.

§ Z i. Bey Begräbnissen, oder andern 8olennitäten, wo-
bey ein Bataillon , oder Regiment mit den Fahnen paradi-
ren muß, werden solche mit eben denenselben Ceremonie»,
als zu Ansang dieses Capituls erwähnet worden, zu, und von
dem Bataillon o&a' Regiment gebracht: Und wird beyBe-
gräbnissen ein langer Flohr an die Fahne gebunden, welcher
sowohl als die Fahne ,- solange man mitTrop hinund wieder
zurück marchim, fliegen muß ; wenn aberdi: Fahne zur Lei-
che getragen werden soll, wird solche vorher von dem Fähn-
drich aufgewickelt, und der Flohr darum gewunden.

§ Z2. Wenn neue Fahnen an ein Regiment gegeben, oder
ein neu Regiment aufgerichtet worden, und solches sich unter
Gewehr versammlet, um den Eyd der Treue abzulegen: So
werden dergleichen Fahnen in der Stille dahingebracht, und .

zu deren Abholung comrnandiret:
2. Fähndriche, oder, wo keiner zur Stelle wäre, der Ad-

jutant;
G 16. Un-
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16. Unter-OKeiers mit Kurtzgewehr, und
2. 8«geanten ohne Gewehr, welche die Fahnen tragen

sollen.
§33. Diese versammle« sich vor des Chefs Quartier, und

werden daselbst die i6.Unter-OKeiers mit dem Kurhgewehr
beym Fuß, in 4. Glieder, von dem ältesten Fahndrich aufgc-
stellet.

§. 34. Sobald les Zeit ist abzumarchiren, gehen beyde
Fahndriche, mit den 2 . ohne Gewehr commanäirten Unter-

OKcier; in des Chefs Quartier, übergeben diesen die neuen

Fahnen, welche solche aufgewickelt und mit übergezogenen
Futteralen heraus bringen, und sich damit zwischen das 2t?
und Zte Glied der 16. übrigen Unter-OKciers stellen.

§. Z s. Der älteste Fahndrich commandirct hierauf an

die Unter-OKciers:
Gebt acht!
Das Gewehr hoch!
Schultert das Gewehr!

Alsdann treten beyde Fahndriche,und zwar ohne Gewehr,
vor das iste Glied, und marchiren mit den .Unter Offiziers

in gehöriger Ordnung ab.

§. 36. Ausser diesen ItntcivOfficiers aber, wird auch eine

von den Flügel Compagnien vor des Chefs Quartier allst
gestellet, welche den Unter-0f6ciers , sobald solche mit den

Fahnen abmarchiren, mit geschultertem Gewehr, ohne
Trommelschlag, und unter Anführung des Lieutenants folgen
muß, bis sie sämmtlich auf den Platz kommen, wo alle übrige
Compagnien sich bereits LataiUonweise an einander gefetzek
haben. Daselbst marchiret die Compagnie, welche den

Fahnen gefolget ist, an ihrem Ort in behöriger Ordnung
auf; und die Fähndriche stellen sich mit den Unter
ciers , so die Fahnen begleiten, einige Schritte vor die Mine
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des Intervals, Sollte aber ein Bataillon vor sich besonders
liegen, mithin nur eine dergleichen neue Fahne dahin gebracht
werden, welches jedennoch ebenfalls unter Begleitung von
16 , Unter --Oäiciers mit Kurhgewehr geschehen müßte; so
stellen sich solche mitten vor die krönte des Bataillons, einige
Schritte davon ab.

§. Z 7. Das Gewehr wird bey Ankunft der neuen Fahnen
nicht presentirt, auch kein Spiel gerühret, sondern die Com-
pagnien stehen mit geschultertem Gewehr.

§. 38. Hierauf werden, wann das ganhe Regiment zu-
sammen ist, erstlich die Bataillons, und nachhero das Regi-
ment vorgeschriebenermassen formiret : Wobey aber die
Fahnen immer an ihrem Ort, und die dabey commandirte
Unter-OKciers mit geschultertem Kurhgewehr stille stehen blei-
ben, bisder^'or nachhero auch einen Krayß formiren lassen;
da sie denn in die Mitte des Krayßes rücken, die Fahndriche
darauf die neuen Fahnen selbsten nehmen, die Futterale ab-
ziehen, die Fahnen lvß wickeln, und die dabey commandttt
gewesene Uuter-vKciers insgesammt sofort nach ihren Com-
pagnien gehen lassen.

§. 39. Wann nun derEyd abgeleget ist, und hieraufder
Krayß, sodann daß Regiment, und endlich die Bataillon-
wieder gebrochen worden: So werden solche neue Fahnen
mit l'rop wieder zurück nach des Chefs Quartier gebracht,
und zwar durch eben so viele Mannschaften, auch mit eben
denenselben Ceremonien, als zu Anfang dieses Capitals
erwähnet worden.

§. 40. Wenn alte Fahnen vom Regiment wieder abge-
liefert werden sollen; so werden dazu ebenfalls nicht mehr
als die beyden Fähndriche, 16. Unter-OKeiers mit Kurh-
gewehr, und 2. Sergeanten ohne Gewehr, die Fahnen zu
tragen , commandiret, welche auf nachsivorberührte Art die
alten Fahnen aus des Chefs Quartier abholen, und damit

G r nach
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nach dem Zeughause, oder wo sie etwa sonst verwahret wer-

den sollen, hinmarckiren.
§. 41. Sobald sie daselbst angelanget und aufmarclü-

ret sind: Commanäiret der älteste Fahndrich an die Un-

terrOKciers:
Gebt acht!
Das Gewehr hoch!
Presentirt das Gewehr!

und lassen sodann die Fahndrichein ihrer Gegenwart denen-

jenigen, welche dazu beordert sind, die Fahnen durch die bey-
den Unter-OKciers einhändigen.

§ 42. Wann dieses geschehen; trit der älteste Fahndrich
wieder vor die übrigen Unter-OKciers und commanciiret:

Gebt acht!
Verkehrt schultert das Gewehr!

und laßt solche hierauf auseinander gehen.
§'43. Auf gleichmäßige Art, werden auch die Fahnen eines

Kegiinent8 aus einem Quartiere desLbeK in das anderege-
bracht: Und muß, wenn dieses geschiehet, die Schildwache,
welche ihren Posten daselbst gehabt, wo die Fahnen verwah-
ret gewesen sind, den Unter-OKcier8 mit geschultertem Ge-

wehr folgen, und nachhero vorder Thüre des neuen Quar-

tiers, wohin die Fahnen gebracht werden, stehen bleiben.

Cap. 15.
Von Forminmg eines Bataillons

zur Parade.
§ 1.

enn die Compagnien in behöriger Ordnung aufmZr-
chiret sind, und neben einander stehen, auch hier--

auf
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auf der Major Ordre empfangen, das Bataillon formiren ;u
lassen; reitet er ungefähr 40. bis 50. Schritte mitten vor das
Bataillon und ziehet den Degen: Worauf alle Offiders mit
ihrem Gewehr in der Hand, vor ihren Compagnien rangiret
stehen müssen, wie im 6ten Lapit. i4ten §. angewiesen.

§ 2. Der Major avertiret alsdann das Bataillon:

Gebt acht, ^Bataillon soll sich formimt!
Da sich dann ein jeder gefaßt halten muß, beym folgenden
Commando feine Wendung zu machen, und sich zu rangirett,
wie hiemachst angewiesen wird.

Hierauf folget das Commando bey dem Bataillon , wel-
ches rechts rangiret ist:

Lincks,
und bey dem Bataillon, welches lincks rangiret ist:

Rechts formirt das Bataillon !
Die Musquetiers insgesamt machen lincks-oder rechts um

wie das Lomrnando-Wort gewesen.
Die Grenadier; und Zimmerleute machen , wenn lincks

cornrnandiret worden, rechts-und wenn rechts cornrnandiret
worden, lincks um.

Die Tambours und Pfeiffer von den z. Compagnien
ÜM rechten Flügel machen rechts - die von den 3. Compagni-
en am lincken Flügel lincks um; und der Grenadier-Tam-
bour und Pfeiffer wendet sich allezeit wie die Grenadiers. Es
muß aber der Regiments-Tambour, oder der, so dessen Dien-
ste verrichtet, schon vorher die Tambours sowohl als die Pfeif-
fer abgetheilet, und ihnen wohl bedeutet haben, nach welchen
Flügel sie marckiren, auch wie sie sich daselbst nach ihrer
Grösse rangiren sollen, wie im zten Capit. 7ten §. angefüh-
ret ist. Wobey zu mercken, daß der Grenadier-Tambour
und Pfeiffer allezeit vor sich besonders zu rechnen, und mit den
übrigen nicht einzutheilen ist: Dahero wann die übrige Tarn-
bours und Pfeiffer inegal seyn sollten; nach demjenigen Flü-

G 3 §el
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gel des Bataillons, wo die Grenadiers stehen sollen, allezeit
einer mehr, als an den andern Flügel kommen muß.

DieHautdoitten, die Unter-und Ober-OKciers machen
insgesammt die Wendung, wie commanäiret worden, und
schultern die Unter-OKeiers dabey in 4. Tempo ihr Kurhge-
wehr; die Ober - Officiers nehmen die Espontons in 4.
Tempo hoch im rechten Arm: Die Grenadier Ober-und
Unter-OKciers aber machen die Wendung wie die Grena-
diers, und behalten dabey ihr Gewehr im Arm.

Alle diese Wendungen geschehen aufdemlincken Fuß. (a)
March 1

©k Compagnie an dem Flügel, wohin das Bataillon sich
gewendet hat, bleibet stehen, weiln solche schon vorher die
gehörige Distance genommen haben muß; die übrige insge-
sammt treten mit dem lincken Fuß zugleich an, marchiren mit
einem ordinairen Schritt und rücken naher an einander, in
den Platz, wo die Zimmerleute, Grenadiers, Pfeiffer
und Tambours bis dahin gestanden sind, bleiben aber dabey
immer auf Distance von 2. Schritten geöffnet.

Die Grenadiers von allen 6. Compagnien müssen, wie
im zten Capit. 7ten §. erwähnet ist, schon vorher also rangiret
worden seyn, wie sie an dem Bataillon stehen sollen. So-
bald nun March'! commandiret wird; machen die von der
7 sten Compagnie, an demjenigen Flügel, wohin das ganhe
Bataillon den Rücken wendet, wenn sie beym vorigen Com-
mando lincksum gemacht, wieder rechtsherste llt, und wenn
sie vorher rechtsum gemacht, wieder lincksherstellt, und tre-
ten sogleich in diejenige Glieder und Rotten, wo sie einran«
giret sind. Die Grenadiers von allen übrigen Compagnien
marchiren Hinter dem Mann mit starcken Schritten, jedoch
die in den z. Hintersten Gliedern immer gantz gerade auf
ihre Vorwärmer,nach denselben Flügel,wohin sie sich gewendet
haben, bis sie die letztere Compagnie am Flügel pastiretsind;

allda

(»)v.Täb, VIII. Fij, 1. & 2»
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allda trit ein jeder sogleich in dasjenige Glied und Rotte/wo er

eimangiret ist, alsdann rechts- oder lincksherstellen sie sich.
gleichfalls, so wie sie Compagniewelse ankommen, als die

ersten gethan; und sobald zwischen ihnen und dem Bataillon

so viel Platz ist, als die Tambour, Pfeiffer und noch zu-
kommende Grenadiers nöhtig haben, rücken sie insgesammt
mildem Bataillon fort, bis dieses stille stehet, und bleiben
dabey auf ordinaire Distance von 2. Schritten geöffnet.

Die Zimmerleute von der ersten Compagnie an demjeni^
gen Flügel, wohin das ganhe Bataillon den Rücken wendet,

rechts-oder lincksherstellen sich ebenfalls, wie die Grenadiers,

sobald March commandirct wirdDie von den übri-

gen Compagnien marchirett hinter dem Mann mitstarcken
Schritten nach dem Flügel, wohin sie sich gewendet haben,
stellen sich daselbst ausserhalb den Grenadiers , zu den

übrigen Zimmerleuten in 2. Glieder, so, wie sie schon vorher
vom gantzen Bataillon rangiret seyn müssen, machen, sobald
sie ankommen, als die erstern rechts-oder lincksumkehrt ,und
rücken in ordinairer Distance von 2. Schritten solange mit

fort, bis die Grenadiers stille stehen.
Die Tambours und Pfeiffer marehiren mit einem starcken

Schritt Hinter dem i sten Glied nach den Flügel zu, wohin sie
sich gewendet haben, und stellen sich daselbst nach ihrer Größe,
ins iste Glied, die Tambours nächst an das Bataillon, und

ausserhalb diesen die Pfeiffer : Der Grenadier-Pfeiffer aber

stellet sich zwischen die Grenadiers und Zimmerleute. So-
bald die, welche nach den Flügel marehiren , wo die Grena-
diers stehen, zwischen diese und das Bataillon gekommen
sind, rechts-oder lincksherstellen sie sich wieder, und rücken
in behöriger Distance mit fort, bis das Bataillon stille stehet:
Die aber, welche nach den andern Flügel marehiren, stehen
so gleich stille, wenn sie auf ihren Posten gekommen, und
^behalten krönte Wie sie marchiret sind. Der Grenadier-
Tambour, falls er nicht schon vorher, vor die krönte zutte-

0 4 ten,
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ten, commanditet worden, rücket, fobcttöMarch! comman-

diret wird, hervor, marckiret gerade nach den Major $u,
stellet sich an dessen lincke Seite, und machet Franke nach
dem Bataillon. Dieser bleibet in währendem Fxercirm
beständig bey dem Major, und in der GKarZirung bey dem
Chef, oder dem, welcher das Bataillon commanditet, vor
der Fronte : Wann aber das Bataillon für jemand das
Gewehr prelenüren, oder mit Zügen, halben oder gantzen
Divisions abmarchiren soll, gehet er zu den Grenadiers
und stellet sich am Flügel dererfelben, zwischen sie und dem
Grenadier-Pfeiffer, auf seinen Posten.

Die ttautboisten marcsiiren mit einem starcken Schritt
vor dem ersten Glied hinter dem Fähndrich, nach der Mitte
des Bataillons hinunter, und marehiren daselbst so lange mit
dem Bataillon fort, bis dieses stille stehet.

Die Grenadier- Unter -Ofsiciers marehiren mit einem
starcken Schritt nach den Flügel, wo die Grenadirs sich setzen,
stellen sich allda in egaler Distance hinter dieselben, wenden
sich wieder wie das Bataillon, und rücken mit den Grena-
diers so lange fort, bis diese stille stehen.

Von den Unter -Ofsiciers mit Kurtzgewehr marchite«
die 4 erste an dem Flügel, wohin sich das Bataillon gewen-
det hat, an die 4. Glieder des Bataillons, daß der größte
von ihnen an das i ste Glied zu stehen komme; weswegen sie
sich schon beym Ausinaresi der Flügel- Compagnien öctt
nach rangitet haben müssen, machen Fronte wie das Ba-
taillon, und bleiben also dichte vor der Flügel-Rotte, mit-
hin der im isten Gliede zwischen dem Flügelmann und dem
nächsten Tambour geschlossen stehen, bis Herstellt! com-

mandiret wird. Die 4. letzte an dem andern Flügel, stehen
so lange stille, bis sie zum marehiren Platz gewinnen, als-
dann sie sich nach und nach, so wie die letzte Rotte im Ba-
taillon sie palsiret, vorbesagtermassen an die 4. Glieder dessel-
den Flügels setzen, und so lange mit fortrücken, bis das Ba-
taillon stille stehet. Die übrige hinter der Fronte marehi-

ren
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ren mit dem Bataillon gantz langsam fort/und vertheilen sich
währendem March also, daß der erste und letztere hinter der
2ten und zten Mu8yuetier-Rvtte der beyden Flügel, und
die übrige zwischen diesen zweyen, inegaler viüance von
einander zu stehen kommen.

Die Ober - 056der; von den z. Compagnien an dem
Flügel, wohin sich das Bataillon gewendet hat, machen,
sobald March ! commandiert wird, wenn sie sich vorher
lincks gewendet haben, wieder rechtsherstellt, und wenn sie
sich vorher rechts gewendet haben, wieder lincksherstellt,
marchiren sowohl, als die vom andern Flügel, und zwar die
äussersten mit gantz starcken Schritten, nach der Mitte des
Bataillon; vor die kdantboiüen , nahe zusammen in einer Li-
nie, 4. Schritte vom isten Glied, rangiren sich sogleich da-
selbst nach ihrer Ancienneté von beyden Flügeln nach der
Mitte, daß die Capitales zu äusserst an beyde Flügel, die
jüngste Lieutenant; aber mit dem Fähndrich in die Mitte
kommen, und zwar rechts, wenn die Compagnien im Batail-
Ion rechts rangiret stehen, und lincks, wenn die Compagni-
en lincks rangiret stehen. Sobald ein jeder auf seinem Po-
sten ist, wo er stehen soll, wendet er sich wieder gegen den
Flügel wohin das Bataillon Bronte machet; insgesammt aber
rücken so lange mit fort, und bleibt dabey der Fähndrich im-
mer vor der Mitte des Bataillon; , bis das Bataillon stille
stehet.

Hiebey ist zu mercken, daß der Fähndrich mitten unter den
übrigen Offkier;, und also auch allemahl recht vor der Mit-
te des Bataillon; seinen Posten haben müsse. Wenn dem-
nach die Anzahl der übrigen Officier; gerade ist; so stellen
sich auf jede Seite des Fähndrichs gleich viele: Ist aber die
Anzahl dererselben ungerade; so trit an diejenige Seite, wo
die Grenadier; stehen, einer mehr als an die andere. Jedoch
muß der Grenadicr-Officier allezeit vor sich besonders, und
zu den übrigen Officier; , niemahls mitgerechnet werden.

G s Der
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Der Grenadier-Officier marchitet nach den Flügel , W0

die Grenadiers sich zusammen ziehen, stellet sich mitten vor

dieselbe/ wendet sich sodann wieder gegen den Flügel, wohin
das Bataillon Fronte machet, und rücket mit den Grenadiers
fo lange fort/ bis sie stille stehen.

Bey diesem und dergleichen March ist überhaupt in acht
zu nehmen, daß diejenige / welche am weitesten zu gehen ha-
bcn / sehr starck, die aber, welche näher haben, um so viel
langsamer anmarchiren müssen; damit alles/ so viel möglich,
zu gleicher Zeit an Ort und Stelle kommen könne: Wie
dann auch die 05ficiers, welche einander vorbey zu passtren
Haben, solches zwischen ihrer Linie und dem i sten Gliede thun,
nicht aber vor die Linie kommen müssen, (a) Hrernächst ist
auch zu mercken, daß, obgleich hier das Bataillon mit geöss-
neten Reihen marchiret; jedennoch, eben als beym Reihen-
schließen, ein jeder, wenn er seinen Vormann auf 2. Schrit-
te nahe ist, von selbsten sogleich stille stehen, und sodann nicht
von neuem weiter fortrücken, oder sich bewegen müsse; ange-
sehen hiet nicht, als beym rechts-oder lincksum machen, Halt,
sondern, wenn alles stille stehet, gleich

Herstellt euch!
commandiret wird: Worauf sich das ganhe Bataillon auf
dem lincken Fuß, welchen ein jeder im March auf der Linie
behalten haben muß, herstellet, und dabey die Unter-OR-
ciers hinter der Fronte ihr Kurtzgewehr mit gewöhnlichen 4.

Tempo wieder beym Fuß setzen; die aber, welche auf bey-
deit Flügeln des Bataillon; an die 4. Glieder getreten sind,
ihres geschultert, und die Officiers ihre Espontons hoch
behalten, (b)

§. z. Weiln nun hierauf das Bataillon eingetheilet wird,
wie im i6tcn Gapit beschrieben folget: So läßt der Major
-solange, bis die Abtheilung geschehen ist, das Gewehr auf

den

0) v. Tab. VIII, Fig. J. (b) V. Tab. VIII. Fig. 4.
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den Arm nehmen; falls niemand zur Stelle ist, für welchen
es, des gebührenden RePpeLks wegen, geschultert bleiben
mußte.

§. 4. Der Grenadier-Lieutenant siehet alsdann so gleich
die Grenadier nach, ob sie so stehen, wie sie schon vorhero
rangim worden sind, theilet solche darauf gehörig ein, und
stehet, sobald er damit fertig ist, wieder gantz stille vor der
krönte.

§ s. Uuter der Zeit, da der Adjutant hinten die Unter-Offi-
ciers, ungleichen der Regiments-Tambour, oder der dessen
Dienste verrichtet, die übrigen Tambours und Pfeiffer ab--
theilet; verrichtet solches fcefMajor forne bey den Ober-Offi-
ciers. Sobald dieser damit fertig ist; commandiret er:

Die Herrn Ober-OKciers, rechts und lincks/
run^iren sich vor der krönte!

Worauf die an der rechten Seite des Fahndrichs rechtsum,
und die an der lincken Seite desselben lincksum machen, hur-
tig an marchimt, und sich vor der krönte also vertheilen, daß
die beyde älteste Capitaines vor der 2ten und Zten Musque-
tier-Rotte der beyden Flügel, und zwischen sie die übrige in
egaler viüance von einander kommen; der Fahndrich aber
bleibet vor der Mitte des Lataillons stehen. Die 2. älteste
Capitaines, welche an beyden Flügeln voraus marebiren, sc-
hen sich nach einander um, die Officiers in der Mitte aber ge-
ben auf die Flügel achttmg; damit, wenn alles stille stehet, sie
sich zugleich herstellen, und ihre Espontons mit gewöhnlichen
4. Tempo wieder beym Fuß setzen können.

§ 6. Der Major reitet hierauf nach denjenigen Flügel des
Bataillons, wo die Zimnierleute stehen, und von da ab die
krönte hinunter, auch wohl, wenn es nöthig, hinten um das
Lataillon herum, siehet genau nach, ob die Obwund Unter--
Officiers, Tambours, Zimmcrlcute , Grenadiers, nnd in
Summa eilt jeder im ganhen Bataillon tlt seiner richtigen Di-

Lance
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stance und gehörigen Ordnung wohl gerichtet stehe, und re-

dressuet geschwinde, was etwa noch dabey fehlen mögte.
§ 7 . Sobald der Regimentr-^Fambour die übrigen Tarn-

bours und Pfeiffer abgetheilet hat; .auch der Adjutant mit
der Einthcilung der Unter-056cier§ fertig ist: Startet je-
ner dem Adjutanten, dieser aber hinwieder dem Majom Ra-

port davon ab. Wenn nun alsdann der Major nachsehen
will, ob die Eintheilung der Untcr-056ciers richtig geschehen
seye; so laßt er solche durch folgende Lommando-Wörter
ein-und wieder austreten.

Unter OKeiers trett ein zum March! (oder zum
Chargiten, oder gumBataillon-Quarre, oder

ZUM Regiments-Quarré!)
Dabey schultern dieUnter-OKciers ihrKurtzgewehr und blei-
den stehen. Auf das Lommando:

March!
Trit ein jeder an seinen angewiesenen Ort, und insgesammt
machen sogleich wieder Fronte wie das Bataillon. Wenn
denn die Eintheilung nachgesehen ist; commandirt er ferner:

Untet Officiers trett hinter das Bataillon!

Dabey stehen die Unter-OKciers abermahls stille. Beym
folgenden Commando:

March!

Trit einjeder wieder auf seinen Platz, wo er en Parade ge-

standen und insgesammt machen Fronte gegen denjenigen Flü-
geh wo die Grenadiers stehen, bis

Herstellt euch!
Commanditet wird: Worauf sie sich alle herstellen, und ihr
Kurtzgewehr wieder beym Fuß setzen. Wenn dieses gesche-
hen ist : So laßt der Major das Gewehr schultern, und rapor-
tlret sodann dem Lommandanten des Bataillons,daß die For-

mirung
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mirunaund Eintheilung gehörig verrichtet seye, und empfängt
von ihm fernere Ordre.

§. 8. Ist nun das Bataillon vorbesagtermassen formiret,
abgetheilet, und stehet also en Parade : So hat der Regi-
ments-Chef>enn er sich sekbsten vor diekronte stellen mußstei-
nenPosten mitten vor demBataillon,^Schritte vor der Fahne.

Falls noch ein Obrist-Cientenant beym Bataillon wäre;
so müßte solcher, wenn das Bataillon rechts rangiret ist,
an des Chefs rechter Seite, und wenn es lincks rangi-
ret ist, an des Chef; lincker Seite, jedoch 2. Schritte besser
rückwärts stehen: Wo aber der Obrist-Bieutenant selbst
das Bataillon commandiret ; so siehet er ebmfals 4. Schritte
vor der Fahne: Und treten die Qbrist-Bieutenants, wenn

ein Snperieur zugegen, auf ihren Posten, sobald der Major
das Gewehr wieder schultern lassen.

Major hält, wenn er nicht sechsten commandiren soll,
am Flügel des Bataillons, wo die Grenadiers stehen, und
zwar zwischen den Zimmerleuten und dem Grenadier-Pfeif-
fer, mit dem isten Glied in gerader Linie: Sollten aber 2.

Majors bey einem Bataillon seyn; so hält der eine am andern
Flügel, ausserhalb den Pfeiffern.

Der Adjutant hat seinen Posten in der Mitte hinter dem
Bataillon.

Die übrige, zum Unter-Staab gehörige Personen haben
bey Musterungen, oder andern 8olennitäten wo etwa ein
Regiment sich en Parade prefentirett soll, ihren Posten
mitten im Intervale. Der Regiments - Quartiermeister,
Anditeur, Feld-Priester, Fescherer und Wägermeister
stellen sich mit dem 2te Glied in gerader Linie; und rangiren
sich insgesammt rechts, wenn das Regiment rechts rangiret
ist/ so, daß der Regiments -Quartiermeister am rechten, und
der Wagenmeister am lincken Flügel komme: Ist aber das
Regiment lincks rangiret ; so rangiren sie sich gleichfalls lincks.
Zwey Schritte hinter dem Regiments Feldscherer stellen sich
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dessen Gesellen. Auf die Linie des 4ten Glieds trit Öcv Regi
ments-Tambour und Gewaltiger, mitten hinter die im 2te
Gliede: Und 2. Schritte hinter dem Gewaltiger stehet der
Stöcken-Knecht. (a) Bey einem einzelnen Bataillon hat
der Unter-Staab seinen Posten an demjenigen Flügel, wo
die Grenadiers und Zimmerleute nicht stehen, ausserhalb
den Pfeiffer» ; und rang in:! sich eben als das Bataillon
rangiret ist.

Cap. 16.

Von derEintheilung eines LutMons.
^

^ ^

l^,s wird ordinairement ein Bataillon eingetheilet i)
zum March , 2.) zur Chargirung , 3.) zum Quarre

mit einem eintzelnen Bataillon , und 4.) zum Quarré mit
einem gantzen Begiment.

§. 2. Ob NUN zwar in der Obargirnng, undbeyBormirung
eines Quarré, so wohl mit einem eintzelnen Bataillon, als auch
mit dem gantzen Begiment, die Züge eben also abgetheilet
bleiben, als sie einmahl zum March eingetheilet worden sind,
und also in Ansehung dererselben, bey Plem, was da vor-

fallt, nichts verandret werden darf: So müssen doch die
Unter- und Ober-OlRciers bey demAbmarch, bey der Char-

girung und dem Quarre, in gedachten Zügen immer ihren
Platz verändern, und nachdem dieses oder jenes vorfällt, bald
hie bald dahin treten. Solcherwegen ist nvhtig zu beobach-
ren, was hiernächst von jeder dieser viererlei-Einthcilungen,
in nachfolgenden 4. Articuln besonders angeführet wird.

^rt.
00 v.mvm. % 5. & 6.
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Art. i.

Von der Eintheilung zum Match.
§. i.

completes Bataillon , ohne Grenadiers, als von

welchen unten besonders Meldung geschiehet, würd ab-
getheilet in 4. Division,; jede Division in. 2. halbe, folg-
sich das gantze Bataillon in 8. halbe Divisions ; jede halbe
Division hinwieder in 2. Züge, mithin jede gantze Division
in 4, und das gantze Bataillon in 1 6 . Züge. Die 4. Divi-
sions werden allezeit, das Bataillon mag rechts oder lincks
eingetheilet werden, von dem rechten nach dem lincken Flügel
zu, gezählet, und folgen in ihrer Ordnung also aufeinander:
Die Division am rechten Flügel des Bataillons heißt alle-
mahl die iste, nächst an dieser folget die 2te, sodann die zte,
und zuletzt am lincken Flügel des Bataillons die 4te.

§. 2. Die 8. halbe Divisions werden gleichfalls von dem
rechten gegen den lincken Flügel des Bataillons gezählet, es
mag solches rechts oder lincks eingetheilet seyn: Und heißt also
die halbe Division am rechten Flügel des Bataillons allemahl
die iste, die nächste zur lincken Hand die 2 te, alsdann folget
die Zte,deraufdie 4te, nach dieser die ete, ferner die 6 te, endlich
die ?te, und zuletzt am lincken Flügel des Bataillons die 8 te.

§. z. Die Züge werden zwar nach eben derselben Ord-
mmg, von dem rechten zum lincken Flügel, jedoch nicht durch
das gantze Bataillon bis aus 16, sondern Divisionsweise,
und also nur bis auf4« gezählet: Dahero der Zug am rech-
ten Flügel einer jeden Division allemahl der iste, der näch-
sie zur lincken Hand der 2te,dcr darauf folgende der zte,
und der am lincken Flügel einer jeden Division der letzte und
4te Zug genennet wird.

§. 4. Diese Ordnung und Benennung der ganhen, hal-
ben
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ben Divisions, unt> Zuge, ist deswegen anzumercken, weiln
im folgenden solche öfters wiederholet, und dann und wann

von einem Bataillon welches lincks ctbmarchiecn soll, gesa-
get wird, daß die 4te Division, oder der 4te Zug voran mar-

chirc; damit dergleichen Redens-Art zu keinem Mißverstand-
uis Anlaß geben möge.

§ s. Alle 4. Divisions müssen bey der Eintheilung gleich
starck von Rotten gemacht werden. Sollten aber einige Rot-
ten überschiessen; so werden solche also vertheilet.

§ 6. Wenn das Bataillon rechts abmarckiren soll: So
wird die erste überschiessende Rotte zur isten Division gethei-
Ict: Sind 2. überschiessende Rotten; so wird eine davon in
die iste, und eine in die 4te Division getheilet: Sind aberz.
überschiessende Rotten; so wird eine davon in die iste, eine
in die 4te, und eine in die stc Division getheilet; daß also,
wenn die Division; nicht insgesammt gleich starck, doch auch
keine mehr, als nur um eine Rotte starcker als die andere
werden könne, und die zte allezeit die schwächste bleibe.

§ 7. Sollte aber das Bataillon lincks abmarclmen müs-
sen: So werden auch die überschiessende Rotten unter die 4.
Divisions, vom lincken und rechten Flügel gegen die Mitte des
Bataillons also vertheilet, daß die erstere überschiessende Rot-
te in die 4te Division, die 2te in die iste, und die Zte in die

zte Division komme, und also die 2te die schwächste bleibe:
Massen beym lincks abmsrcsiiren die 4te Division zu erst,
und die iste zuletzt marckiren muß.

§ 8. Ebenermassen werden auch die 4. Züge in jeder gan-
hen Division bey der Abtheilung gleich starck von Rotten ge-r
macht, und die überschiessende Rotten, wie vorher von den
Divisions gesaget worden, also vertheilet, daß, wenn das
Bataillon rechts abmarcsiiret, die erste überschiessende Rotte
zum istenZug, die2te zum 4ten, und die Zte zum 2tenZug
getheilet werde, mithin der zte Zug der schwächste bleibe;

wenn
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wenn aber das Lataillon lliicks abmarchiret, die rste über-
schiessende Rotte zum4ten Aug/ die 2te zum isten, und die
Zte zum Zten komme/ und also bey diesem Fall der 2te Aug der
schwächste scye.
' §. 9. Die Tambours werden zum March in die 4. Vivi-
fions also vertheilet / daß, wenn sie complet sind / und das
Lataillonrechts abmarchiret, Z. von ihnen indic iste Viviüon,
Z. in die 4tt/ Z. in die 2te, und 2. in die Zte viviüon kom-
men. Jedoch ist dabey zu mercken, daß, wenn die Fahne
bey dem Lataillon ist / welche vor der Zten viviüon marchi-
ret, zu derselben 3., und dagegen zu der 2ten viviüon nur
2. Tambours getheilet werden müssen. Sollte ein Tambour
an der completen Anzahl fehlen, so konnnen in die 2te, oder
wenn die Fahne bey dem Lataillon ist, in die Zte viviüon
ebenfalls nur 2.; und wenn 2. fehlen sollten, würden auch in
die 4te viviüon nur 2. abgetheilet. Falls aber das Lataillon
lineks abmarebiren soll, und die Tambours complet sind; fo
kommen Z. davon in die 4te , 3. in die rste, Z. in die zte, und
2. in die 2te viviüon. Dabey ist wiederum zu beobachten,
was oben gemeldet worden, daß nemlich, wenn die Fahne
bey dem Lataillon ist, Z. Tambours in die 2 te, und nur 2.

in die Zte viviüon getheilet werden. Sollte sodann einer
an der completen Anzahl fehlen; so würden in die Zte Vivi-
fion, oder wenn die Fahne beym Lataillon ist, in die 2te
ebenfalls nur 2, und wenn 2. fehlen sollten, auch in die isie
Vivilion nur 2. eingetheilet.

§. 10. Der Grenadier-Tambour bleibt im March bey
den Grenadiers, imgleichen auch der Grenadier-Pfeiffer.

§. n. Die übrige Pfeiffer werden zum March in die rste
und 4te Viviüon egalement also vertheilet, daß, wenn die
Anzahl derselben ungerade ist, und das Lataillon red)ts ab-
rnarehiret, in die iste viviüon einer mehr als in die 4te kom-
me; wenn aber das Lataillon lincks abmarchiret, bey unge-
rader Anzahl, in die 4te Viviüon einer mehr, als in die rste
getheilet werde. H § 3,
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§. 12. Die Unter-OKcier; werden, wenn das Bataillon

rechts abmarclsiret,und die Anzahl dererfelben complet ist,
also eingetheilet, daß einer bey jedem Zug am rechten Flügel,
auch bey allen ungeraden Zügen, als bey dem i sten und zten
Zug in allen 4. Division;, (welches allezeit der erste Zug von

'jeder halben Division ist) einer am lincken Flügel komme.
Weil nun 3. Unter-Olsicier; bey den Orenasiier; sind;
so bleiben alsdann nach der completen Anzahl noch 9. übrig,
welche hinter den 4tcn Zügen bey allen 4. Division; zu schlief-
sen eingetheilet werden, daß also hinter die iste Division 3.

und hinter die übrigen z. Division; 2. kommen. Falls aber
einige Unter-Otsicier; an der completen Anzahl fehlen sollten;
so können vors erstere bey denen, so hinter den Division; schlief-
sen, 5. menagiret werden: Nemlich der erste der da man-

c>uiret, kann hinter der isten Division fehlen, weil nach der

completen Anzahl, hinter dieselbe einer mehr als hinter die
andern kommen muß, der 2tc hinter der zten Division, der

zte hinter der 2ten, der 4te hinter der 4ten, und endlich der

Ae abermahls hinter der isten Division; und kommt als»
hinter jede Division sodann nur einer. Wenn nun über

obbesagte sünfe auch nur noch ein emtziger fehlen sollte; so
werden an die lincken Flügel der zten Züge in allen 4.Divi-
sions, gar keine eingetheilet, sondern die, welche man dabey
rnenagiret,mit zumSchliesscn hinter den Division; gebraucht.
Über 9. Unter-OKcier; aber dürfen an der completen An-

zahl niemahls manquiren: ?)?assen keine Compagnie we-

Niger als 4. Unter-OKcier; mit Kurtzgewehr auf den Bxe»

cier-Plah bringen soll, wie im -sten Lapit. 4ten §. angeord-
net worden: Und im Fall auf dem Bxercier-Platz noch ein

Unter-OKcier kranck werden sollte; muß dessen Stelle sogleich
mit einem guten Gefreyten aus der Compagnie, welcher in

den Bxercice; der Unter -OKcier; wohl geübet ist, wieder
besetzet werden.

§ IZ. Wenn aber dasLataillon lincks abmarcsiiren soll,
und
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und die Unter - OEeier; complet sind: So wird bey jedemZug einUnter-OKcier am lincken Flügel, und bey dem 4tenund 2ten Zug in jeder Division, also bey allen geraden Zü-
gen, (wenn man nemlich solche obbesagtermaffen vom
rechten Flügel des Bataillon; gegen den lincken zahlet) einer
am rechten Flügel, die übrige aber hinter den Division; zuschließen abgetheilet, daß hinter die 4te Division z, hinter
alle übrige aber nur 2. kommen. Übrigens wird es mit de-
nen Unter-OKeiers, welche an der completen Anzahl fehlenmögten, eben so gehalten, wie nächst vorher beym Rechtsab-marchiren erwähnet worden: Nemlich, daß erstlich s. von
denen, so hinter den Division; schliessen sollen, und sodanndie 4. an den rechten Flügel der 2ten Züge aller 4. Division;,
menagii'rt, und was von diesen alsdann übrig bleibet, hin-ter die Division; wieder vertheilet werden könne: Wobey je-doch zu observirett, daß, wenn hinter allen Division; nichtgleich Viele schliessen könnet:, erstlich hinter die 4te Division,weil solche alsdann voran marchiret, einer mehr als hin-ter die übrigen sodann einer mehr hinter die iste, und endlicheiner mehr hinter die zte, mithin bey diesem Abmarch, Hin-ter die zte Division die wenigste kommen.

§ 14. Die Ober- Officiers werden , wenn das Bataillon
rechts abmarchiret, also dabey vertheilet:

t
Der Regiments-Chef oder Commandant des Bataillons

führet dasselbe, und kommt vor dem isten Zug der isten Di-
vision : Und falls noch ein Obrist-Iüeutenant dabey seyn soll-te; schließt selbiger zuletzt, hinter dem 4ten Zug der 4ten Di-
vision.

Der Major hatseinenPosteu ordinaire DovöcttGrenadiers
Sind aber 2. Major; bey dem Bataillon; so reitet der jüngsteim March Vor den Grenadier;, und der älteste schließt Hinterdem Bataillon zu Fuß, wo sonst ein Obrist-Dieutenant marchiret.

Der Adjutant muß zwar im March bald Hie, bald da,
H 2 und
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und vornehmlich wo die Züge oder Divisions sich schwencken,
oder bey einem Desilé abfallen, oder wo er sonst bey den

Unter-Ofsiciers und Gemeinen einige Fehlers bemercken mög-
te, sich finden lassen, solche sogleich redreüiren, und besor-
gen helsen, daß der March in bchöriger Ordnung proflui-
ret werde; ausser diesem aber halt er sich meistens forne bey
den ersten Zügen auf, damit er sowohl dem Commandan-
ten t>c€ Bataillons, als auch dem Major, wenn diese etwas

zu ordonniren haben mögten, gleich zur Hand seyn könne:
Und wenn den Adjutants Pferde gut gethan werden; reiten

sie ordinairement im March å la tete des Bataillons, vvk

den Zimmerleuten.
Schließt nun ein Obrist-Lieutenant oder Major hinten;

so kommt der älteste Capitaine vor das Bataillon, hinter dem

Chef; derrle capitaine hinter das Bataillon vor dem Obrist-
Lieutenant oder Major; der zte wieder forne, und sofort:
Schließt aber hinter dem Bataillon kein Obrist-Lieutenant
oder Major; so kommt alsdann der älteste capitaine hinten,
und der 2te forne, und so weiter. Der jüngste Capitaine
OÖfV' Capitain-Lieutenant wird zum March, wenn die Fahne
bei) dem Bataillon ist, allezeit vor die zte Division gekheilet:
Ist aber die Fahne nicht bey dem Bataillon ; so führet die

zte Division, wie unten gemeldetwird, ein Premier-Lieute

nant; und der jüngste Capitaine oder Capitaine - Lieute-

nant wird vor oder hinter das Bataillon zu den übrigen Ca-

pitaines getheilet. Wenn nun die Anzahl derer Capitales,
welche vor und hinter dem Bataillon marekiren sollen, gern-

deist; so kommen form und hinten gleich viele: Ist aber

die Anzahl dererfelben ungerade; so kommt forne einer mehr
als hinten.

Der älteste Premier-Lieutenant führet im March die 2 te

Division; der 2te Premier Lieutenant die 4te; und wo die

Fahne nicht bey dem Bataillon ist, der zte Premier-Lieutenant
die zte Division: Ist aber die Fahne bey dem Bataillon; so

führet
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führet die 3te Division, wie oben gedacht, der jüngste Capi-
taine oder i)etCapitain-Lieutenant, und wird alsdann der

Zte Bremier-Lieutenant sowohl, als alle übrige Subaltern-
Officiers vor und hinter das Bataillon, auch bey der Fahne
vor die zte Division also vertheilet: Wenn hinter dem Ba>
taillon eben so viele Capitainer als forne gerheilet sind; so
kommt der erste von den Subaltern -Officiers, ausser denen,
welche die Divisions führen, vor das Bataillon; der nächst
folgende hinten; der zte wieder forne, und soweiter: Wa-
re aber hinter dem Bataillon einCapüaine weniger als forne
getheilet; so käme der erstere von diesen noch übrigen Sub-
altem-Officiers hinter das Bataillon ; der nächstfolgende for-
rre ; der Zte wieder hinten, und so fort. Falls die Anzahl der
Subaltern-Officiers complet, niti) die Fahne bey dem Batail-
Ion ist; so kommen die 2. jüngsten nebst dein Fähndrich
vor die Zte Division. Sollten einige Subaltern - Officiers
fehlen; so kann erstlich einer weniger oder gar keiner bey dem

Fähndrich vor die Zte Division, sodann auch hinter und vor
das Bataillon, so viele als etwa noch manqvil'Ctt mögten,
weniger getheilet werden: Ist aber die Fahne nicht bey dem
Bataillon, sv kommt vor die Zte Division, wenn auch die
Officiers gantz complet wären, auster demjenigen Bremier-
-Lieutenant der dieselbe führet, weder der Fähndrich, noch
sonst ein Subaltern-Officier mehr; sondern diese werden als-
dann vor und hinter das Bataillon mit vertheilet.

§. I s. Wenn das Bataillon lincks abmarcbiret: So
mrissen auch die Officiers, auf vorberührte Art, lincks abge-
thenet werden, und kommt aufdiesem Fall der CbekoderCom-.
mandant des Bataillons vor die 4-te Division, weil diese als-
dann voran rnarcbiret; der Obrist-bieutenant oder älteste
Major, oder auch der älteste Oapitaine schließt hinter der isten
Division, als welche bey diesem March die letzte ist; und die
Fahne bleibt in der Mitte des Bataillons, und kommt also
vor die 2te Division.

H 3 § -6
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§. 16. Die Orenaäiers werden vor sich besonders gerech-

net, auch ;um March besonders eingetheilet/ und zwar in
2. egale Züge.

§. Der Zug zur rechten Hand wird allemahl der erste,
und der zur lincken der 2te genennet; es mögen die Grenadiers
am rechten oder lincken Flügel des Bataillon; stehen.

§. i8. Soll nun das Bataillon rechts abmarchiren: So
kommt der Grenadier-Tambour und Pfeiffer in dem isten
Aug; ein Unter-VKcier am rechten Flügel eines jeden Zugs;
und der zte schließt hinter dem 2ten Zug. Soll aber das
Bataillon lincks abmarchiren: So kommt der Tambour
und Pfeiffer im 2ten Zug; ein Uuter-OKcier am lincken Flü-
gel eines jeden Zugs; und der Zte schließt hinter dem isten
Aug.

§. 19. Der 6renaciier-06icier kommt, wenn dasBatail-
Ion rechts abmarchiret / vor den ersten, und wenn es lincks
«bmarchiret,vor den 2ten Aug, weil dieser beym lincks ab-
marchiren voran marchiret.

§. 20. Sonst ist bey der Eincheilung eines Bataillons zum
March annvch zu mercken, daß / wie im sten Capitul , von
Der Eincheilung einer Compagnie, schon erwähnet ist, die
Aüge nicht unter 5. Rotten starck gemacher werden sollen:
Und muß man dahero, wenn ein Bataillon so schwach an

Manschaft seyn sollte, daß es in 16. Zuge nicht getheiletweo
Den könitte, selbiges nur in 8. , niemahls aber in 12. Züge
abtheilen; auf welchem Fall es auch nur in 2, niemahlen
aber in z. Division; marchiren muß.

Art. 2.
Von der Eincheilung zum Chargen.

§ I.

as Bataillon an und vor sich wird Jttm Chargiert nicht
anders als zum March eingetheilet: Massen beymOhar-

given
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giren 8. Pelotons (außer den Grenadiers, als welche immer
vor sich besonders gerechnet werden) im ganhen Bataillon
seyn müssen , und dahero ein jedes Peloton aus 2. Zügen be-
stehet, mithin eben dasselbe ist, was vorhero bey der Einthei-
lung zum Larcii , eine halbe Division genennet worden.

§. 2. Diese 8. Pelotons werden auch , eben als die hal-
be Divisions, von dem rechten Flügel des Bataillons gegen den
lincken gezahlet, es mag das Bataillon rechts oder liucks
rangiret seyn, wie bereits oben im xsten Art. 2ten §. ange-
mercket worden.

§. 3. Die Unter-Offieiers werden, wenn sie complet sind,
zum Chargire« folgender gestalt in das Bataillon vertheilet:
An den rechten Flügel des Bataillons kommen 3. Unter-OK-
ciers an die 3. hinterste Glieder; und an dem lincken Flügel
desselben geschiehet dieses ebenfalls- Zwischen das 4te und
ste Peloton, woselbst die Mitte des Bataillons ist, da bey
der LKargirung die Zimmerleute und Pfeiffer zu Bedeckung
der Fahne stehen, kommen 2. Unter-056ciers ins xste Glied,
einer am rechten, und einer am lincken Flügel der Zimmer-
leute: Zwischen alle übrige Pelotons aber kommt nur I.

Unter-OKcier, und zwar in das 4te Glied, weil daselbst
die OKciers, welche die Pelotons commandiren, in das iste
Glied treten: Und in die Mitte eines jeden Pelotons kommt
ein Unter-OKcier in das xste Glied, umb die beyden Züge
in jedem Peloton zu marquieen. Die übrige 11. Unter-OK-
ciers schließen insgesammt hinter dem Bataillon in egaler Di-
ftance ; und diese müssen, so oft als in der Chargirung
rechtsumkehrt gemacht wird, alle indas 4tc Glied, daselbst,
wo in dem xsten Gliede schönem Unter-OKcier stehet, ein-
treten: Weil aber in das xste Glied nicht mehr als 10.

Unter-OKciers eingetheilet sind, und wie vorher erwähnet,
nach der completen Anzahl 11. Unter-OKciers hinter dem Ba-
taillon zu schließen übrig bleiben; so trit der ixte beym Rechts-
umkehren an den rechten oder lincken Flügel der Zimmerleute,

H 4 nach-
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nachdem das Bataillon rechts oder lincks rangiwt ist , in
das ste Glied.

§. 4. Sollten nun einige Unter-OKciers an der comple-
ten Anzahl fehlen; so können vor das erstere, bey denen,
so hinter dem Bataillon schliessen sollen, 7. menagiret, und
daselbst nur 4 hingetheilet werden. So viele aber müssen zum
wenigsten allezeit beymChargiren hinter dem Bataillon blei-
den; dahcro, wenn auch nur noch einer mehr als 7. fehlen
mögte, an das zte Glied, auf beyden Flügeln des Bataillon;,
keine gctheilet werden müssen: Über 9. Unter-OKeiers aber
dürfen, wie vorher bey der Eintheilung zum March erwähl
net worden, an der completen Anzahl nicht manquiren.
Im übrigen ist noch zu merckcn, daß, wenn nur einige hin-
ter dem Bataillon zu schliessen übrig bleiben, dencnselben bey
der Einthellmtg die Lücken, wo sie beym Rechtsumkchren in
das 4te Glied eintreten sollen, von dcmAdjutanten egal und
wohl vertheilet angewiesen werden.

§. s. Die Obcr-056ciers werden zur Chargirttmj also
vertheilet: Der Kegiments-Chef, oder Commandant des
Bataillons kommt in die Mitte vor das Bataillon. Ist noch
ein Obrist-Lieutenant dabey; so konunt derselbe hinter das
Bataillon in die Mitte.

Der Major hat zwar ordinairement bey der Chargirung
seinen Posten an dem rechten oder lincken Flügel des Batail-
Ions, nachdem dasselbe rechts oder lincks rangiret ist; doch
kann er nicht immer auf eincrStelle bleiben, sondern er muß,
wann etwas zu redreüiren seyn sollte, hinter dem Bataillon
bald hie, bald da, wo es nöthig, sich finden lassen, und die
bemerckten Fehler in aller Stille zu andern suchen. Sind
aber r. Majors bey dein Bataillon ; so bleibt der jüngste zu
Pferde, und der älteste kommt zu Fuß hinter die Mitte des
Bataillons, wo fonstderObrist-Bieutenantstehen sollte.

Der Adjutant hat ordinairement seinen Posten bey der
chargirung Hinter der Mitte des Bataillons, muß aber eben-

falls
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falls bald hie, bald da seyn, und das unordentliche reäreM«
ren helfen.

Wo keinObrist-Lieutenant oder Major hinter dem Batail-
Ion ist ; so kommt der älteste Capital daselbsthin, undcorn-
manäiret alsdann der 2te Capitaine das iste Peloton :

Wo aber ein Obrist-Lieutenant oder Major hinten kommt;
so commandiret der älteste Capitaine , wenn das Bataillon
zur Parade rechts rangifet ist, das iftc Peloton , der nächst-
folgende Capitaine das 8 te, der dritte das Zte, der 4teCapi-
taine, oder wo keiner mehr vorhanden, der Capitain-Lieu-
tenant, ober der älteste Premier-Lieutenant das 6 te, der
nächstfolgende 8ubaltern-OKcier das 2te, der Zte das 7te,
der vierte das 4te, und der ste das ste Peloton. Der Fähn-
drich kommt mit der Fahne in die Mitte des Bataillons zu
den Zimmerleuten und Pfeiffern, zwischen das 2te und Zte
Glied dererselben. Die übrige OKcier? insgesammt werden
hinter das Bataillon nach ihrer Ancienneté, vom rechten
und lincken Flügel gegen die Mitte vertheilet. Wenn aber
das Bataillon zur Parade lincks rangiret ist: So werden auch
die OKcierr zur CKargirung lincks eingetheilet; und comman-

ckret alsdann der älteste Capitaine , falls er Nicht hinten
schließt, das 8 te Peloton, der folgende das iste, der Zte das
6te , der 4te Capitaine , oder falls keiner mehr vorhanden,
der Capitain-Lieutenant , oder der älteste Premier-Lieute-
nant das Zte, der nächst aufdiesen folgende Officier das 7te,
der zte das 2te, der4te das ste, und der ste das 4te Peloton ;
und die übrigen Offkiers werden hinter dem Bataillon nach
ihrer Ancienneté vom lincken und rechten Flügel gegen die
Mitte vertheilet.

§. 6 . Die Eintheilung der Grenadier; zur Chargirtmg
ist folgende: Im vorhergehenden isten Art. ist gemeldet wor-
den, daß die Grenadier? zum Marck in 2. egale Züge ein-
getheilet werden: Diese 2. Züge nun werden in der Char-
xirung Pelotons genennet ; und heisset also das zur rechten

H 5 Hand
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Hand allemahl das rste, und das zur linckeu Hand das 2te
Grenadier Peloton, es mögen die Grenadiers am rechten oder
lincken Flügel des Bataillons stehen.

§. 7. Wenn das Bataillon jut Parade rechts ranZiretist,
und also die Grenadiers am rechten Flügel desselben stehen:
So bleibt das iste Peloton von den Grenadiers, nebst dem
Grenadier-Officier und einem Grenadier-Unter-Oklicier bey
der Gkargirung am rechten Flügel des Bataillons. Der Gre-
nadier-Okstcier commandiret dieses Peloton , und hat fei-
neu Posten am rechten Flügel desselben am isten Glied: Der
Unter -Okstcier aber stellet sich mitten hinter das Peloton,
und muß, so oft in der Chargirang rechtsumkehrt gemacht
wird, sich am rechten Flügel, an das 4te Glied desselben siel-
len. Das 2te Grenadier-Peloton kommt nebst zweyen 6re-
nadier-Unter-056ciers am lincken Flügel des Bataillons ; wv-

von der älteste dasselbe in der LKargirung commandiret, und
sich am lincken Flügel sothanen Pelotons ins i sie Glied stellet,
der andere aber mitten hinter demselben schließt, und beym
Rechtsumkehren am lincken Flügel des Pelotons ins 4te Glied
trit. Wann aber das Bataillon zur Parade lincks rangiret
ist : So bleibt das 2te Grenadier-Peloton nebst dem Gre-
nadier-OKcier und i.Grenadier-ÜNter-Okücier am lincken
Flügel, und stellet sich derGrenadier-OKcier, welcher dieses
Peloton commandiret, am lincken Flügel desselben; das iste
Peloton aber kommt nebst zweyen Grenadier-Untcr-OKcierr
-am rechten Flügel des Bataillons, und stellet sich der älteste
davon, welcher dasselbe bey der GKargirung commandiret,
am rechten Flügel sothanen Pelotons ; und die beyden Un-
tcr-OKciers, welche hinter diesen 2. Pelotons fchliessen, ire-
ten beym Rechtsumkehren an den Flügel, wo diejenige sie-
Heu, welche commandiern, und in dieselbe Glieder, wie vor-
her erwähnet worden.

§ 8. Htebey ist noch zu mercken, daß, wenn ein Bataillon
nicht complet, sondern so schwach an Mannschaft seyn soll-

te.
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te, daß dasselbe zum March nur in 8. Züge vertheilet wer-
den könnte, solches auch zum chargirøt nur in 4. niemahlen
aber in 6. l'elotons getheilct werden müsse; damit die Ein-
theilung in Ansehung des Bataillons immer einerley bleiben
könne.

Art. 3.
Von der Emtheilung zum Quarré mit ei-

nem emtzelnen Bataillon.

f
§. I.

in einhelnes Bataillon wird zum Quarré eingetheilet in
4. Flanquen, und jede Blanque hinwieder in 4. Züge:

Dahero eine Blanque eben so viel ausmachet, als eine gantze
Division , oder 2. Belotons.

§2. An die beyden Flügel des Bataillons werden 2. halbe
Flanquen, und zwischen diese 3 . gantze getheilet, von welchen
letztem die mittelste die stillstehende genennet wird; massen
solche bey der Bormirung stille stehet, und die 2. anderthalbe
Flanquen an beyden Seiten derselben sich schwencken müssen.

§ 3. Die 2. halbe und z.gantze Flanquen in demQuarre
folgen in ihrer Ordnung also auf einander: Die 2. halbe
Flanquen an beyden Flügeln des Bataillons bestehen aus der
isten und 8ten halben Division: Diese stoßen bey der Bor-
mirung des Quarré zusammen, und machen eine gantze Blau-
que aus, welche die 1 sie genennet wird. Die Blanque, wel-
che aus der 2ten und zten halben Division bestehet, und der
vorhergehenden, wenn das Quarré tormiret ist, zur lincken
Hand kommt, heißt die 2te Blanque. Die Blanque, welche
aus der4ten und sten halben Division bestehet, und der 2ten
Blanque zur lincken Hand kommt, heißt die Zte, auch die still-
stehende Blanque. Und die Blanque, welche aus der 6ten
und 7ten halben Division bestehet, und der zten Blanque
zur lincken Hand kommt, heißt die 4te Blanque.
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§. 4. Die 4. Züge in jeder Flanque bleiben eben so, wie
sie zum March abgetheilet sind. Und obschon solchergestalt
die schwächsten Züge ål’ ordinaire an die Flügel und die

starcksten in die Mitte der Flanquen kommen; so muß den-
noch solches nicht geändert werden, sondern in Ansehung der
Züge, folgbahr auch der gantzen und halben O1v16on§

yierbey immer einerley Abtheilung bleiben.

§ s. Von den Tambour; werden 4 . abgetheilet, worun-
ter auch der Grenadier-Tambour seyn muß, der da in der
Chargirung beym Chef stehet, welche bey Formimng des

Quarré hinter die 4. Flanquen treten; und bleibt der Gre-
nadier-Tambour allezeit bey der Zten Flanque. Die übri-
gen Tambour; insgesammt kommen mitten in das Quarre um

die Fahne, wie im 26ten Capit. vonForwirung des Quarre
mit mehrerem angewiesen.

§. 6. Die Unter -OKcier; werden zum Quarré folgender
Gestalt vertheilet: Am rechten Flügel eines jeden Zugs komnst
einer, und am lincken Flügel einer jeden Flanque gleichfalls
einer ins iste Glied. Derjenige UnteivOfficier, welcher bey
der Charginmg am rechten Flügel der Zimmcrleute und
Pfeiffer gestanden ist, bleibet bey denenselben, und gehet mit
ihnen bey derFormirung mitten in bdéQuarré. Die übrige
UntcivOsfkier; insgesammt kommen indas4te Glied, hintÄ
die, welche zu den Zügen abgetheilet sind, und iin isten oder
2tcn Glied stehen, und werden in alle 4. Flanquen egale-
ment vertheilet, so daß, wenn die Anzahl dercrselben com-

plet ist, bey jeder Flauque 3. ins 4te Glied treten müssen.
Sollten aber einige Unter-OKcier; fehlen, und es wäre die
Anzahl demselben so beschaffen, daß in jede Flanque nicht
gleich viele ins 4W Glied kommen könnten; so wird erstlich
zur ersten Flanque einer mehr als zu den übrigen, sodann
einer mehr zur Zten, und endlich einer mehr zur 2ten Flanque
getheilet, und bekommt also die 4te Flanque die wenigsten.
Jedoch muß wenigstens ein Unter-OKcier bey jeder Flanque

im
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im 4ten Glied seyn: Dahero, wenn nicht mehr in allem als
24. Unter-OKcierz mit Kmhgewehr beym Bataillon befind-
lich wären; bey den Zimmerleuten und Pfeiffern keiner/ son-
dem derselbe mit ins 4te Glied, zu einer Flanque getheilet
werden muß.

§. 7. Diese Unter-OKciers, welche in das 4te Glied kom-
men, müssen bey jeder Flanque in die Züge egal vertheilet
werden. Dahero, wenn deren 3. bey einer Flanque seyn
sollten ; so kommen selbige hinter die am 2 ten, Zten und 4ten

Aug ins isie Glied abgetheilte Unter-056ders: Sind deren
nur 2; so kommen sie hinter die Unter-Of6ciersvvm 2ten und
4ten Zug: Und wo nur einer ist; so wird selbiger in die Mitte
der Flanque hinter dem Untcr-OKeier vom Zten Aug gesehet.
Derjenige Unter -Okstder, welcher in die Mitte der isten
Flanque ins 4te Glied abgetheilet ist, muß, wenn die Unter-
Officiers jum Quarre eintreten, sich allemahl am linckcn Flü-
gel des Bataillons in das 4te Glied stellen. Falls aber nur
2. Unter-OKciers in das 4te Glied svthaner Flanque ab-
getheilet seyn mögten, mithin in die Mitte derselben keiner
kame; so muß gleichwohl einer von diesen beyden, wie im
26tenLapit. isten §. erwähnet wird, solange, bis das Quarré
formifd ist, am Flügel des Bataillons sich stellen, und als-
dann erst, wenn die beyde halbe Flanquen zusammen stos-
sen, auf seinen rechten Posten treten: Dahero auf diesem
Fall derjenige Unter-056der, welcher dieses thun soll, vom

Adjutanten bey der Eintheilung hievon genau inüruiret
werden muß.

§. 8. Die Ober-Ofstciers werden zum Quarré also ein-

getheilet : der Commandant des Bataillons hat nebst den
übrigen Staabs-OKciers und dem Adjutanten seinen Posten
innen in dem Quarre, und finden sich diese letztere, wo
etwa was zu redrelstren seyn mögte. Die 4. Flanquen in
dem Quarré werden von Capitales , oder , wo deren nicht
so viel vorhanden seyn möglen, von kremier. Lieutenants

com-
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commandirct. Der Capitaia- Lieutenant fommt JU Öec
Fahne. Wo aber kein Capitain-Lieutenant ist, oder der-
selbe eine Flanque jucommandirctt abgetheilet würde: So
kommt zur Fahne ein kremier-Lieutenant. Von den übri-
gen8uba!tern-Of6Lierz ist einer bey den Grenadiers, wovon
unten Meldung geschiehet, und die übrige werden egalement
hinter die Flanquen vertheilet, so daß, wenn hinter jede Flau-
que nicht gleich viele kommen können, erstlich hinter die iste
Flanque einer mehr als hinter die übrigen, so dann einer mehr
hinter die zte, und endlich einer mehr hinter die rte, undal-
so hinter die 4te Flanque die wenigsten kommen. Einer von

denenjenigen Offciers, so da hinter die iste Flanque abge-
theilet sind, wird, gleichwie oben von den Unter -OKciers
gedacht, von, Major besonders ernennet, welcher so lange, bis
das Quarré formirct ist, am lincken Flügel des Bataillons
ins i ste Glied treten muß : Und dieser stellet sich alsdann erst,
wann das Quarré formirct ist, hinter seine Flanque , wie
im 26ten Lapit, angewiesen wird. Ob nun zwar vorange-
führtermassen die Officiers egalement zu den Flanquen
vertheilet , auch gemeiniglich die älteste gerne zu den vor-

nchmstenPosteu genommen werden: So ist doch nicht nöthig,
daß man sich hierbey allzugenau an die Ancienneté der-

selben binde; sondern man hat vielmehr bey deren Abtheilung
nur dahin zusehen, daß sie, wenn sie zum Quarré eintreten

sollen, nahe bey ihren Posten seyn können, und nicht weit

dahin gehen dürfen. Der Fahndrich kommt mit der Fahne
mitten in das Quarré zu dem jüngsten Lapitaine oder Lapj.
tain-Lieutenant, oder auch dem dahin abgetheilten Premier«
Lieutenant.

§. 9. Sie Grenadiers werden zum Quarré mit einem ein-
tzelnen Bataillon, in 4. Theile, und daher jedes gantze Pelo-
ton von ihnen, in 2. halbe Peloton« abgetheilet, deren jedes
aus Z. Rotten bestehet. Der Grenadier-Lieutenant und

derjenige Grenadier-Unter-Ofücier^ welcher bey der Chargi-
rung
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rung, das eine Grenadier-Peloton commandiret hat, cora-
mandicen bey dem Quarré die beyden halben Grenadier-
Pelotons, welche zu äußerst im Bataillon an beyden Flügeln
stehen : Die beyden andern halben Grenadier-Pelotons, wel-
che nächst am Bataillon stehen, commandiren die beyde
Übrige Grenadier-Unter-OKeierr.

^rr. 4.
Von der Eintheilung zum Quarré mit

einem gcmtzen i^e§iment.
§. i.

»um Quarré mit einem ganhen Regiment wird ein jedes
Lataillon vor sich besonders in eineganhe, und 2. halbe

Flanquen abgetheilet.
§. 2. Die ganhe Flanque kommt in die Mitte des Batail-

Ions, und bestehet allemahl aus der 2ten und zten Division:
Die 2. halbe Flanquen aber kommen an beyde Flügel, und
bestehet die eine aus der isten, und die andere aus der 4ten
Division.

§. z. Jede'halbe Flanque stößt nachher» bey der Formi-
rung des Quarré mit einer halben Flanque des andern Ba-
taillons zusammen, und formiren also je 2. und 2. halbe eine
ganhe Flanke; daß solchemnach das ganhe Ke§iment aus
4. Flanquen, und jede Flanque aus 2. Divisions, oder 8. Aü-
gen bestehet. Die Divisions und Züge aber bleiben unver-
ändert, eben als siezumülaresiundzumLliar^irenabgethei-
let sind.

§4. Diese 4. Flanquen folgen in ihrer Ordnung also auf
einander: Die 1 fix Flanque bestehet aus der isten Division
desjenigen Bataillons, welches den rechten Flügel hat, und
aus der 4ten Division desjenigen Bataillons, welches den lin-
cken Flügel hat. Die 2te Flanque bestehet aus der 2ten und

zten



i 28 Cap. i6. Art. 4. Von der Eintheilung zum Quarre

3ten Division desjenigen Bataillons welches den rechten Flü-
gel hat; und diese Flanque kommt der ersten, wenn das

Quarré formicet ist, zur lincken Hand. Die Zte Flanque
bestehet aus der 4tenDivision desjenigen Bataillons, welches
den rechten Flügel hat, und aus der ersten Division desjeni-
gen Bataillons , welches den lincken Flügel hat; und diese
Flanque kommt der 2ten zur lincken Hand. Die 4te klan-
que bestehet aus der 2ten und zten Division desjenigen Ba-
taillons, welches den lincken Flügel hat, und kommt, wenn
das Quarré formicet ist, der zten Flanque zur lincken, und
der isten zur rechten Hand.

§. s. Hinter diese 4. Flanquen werden von jedem Batail«
Ion 2,also von dem ganhen Be^irnent 4. Tambours, wor-r

unter die beyde Lrenaclier-Tarnbours seyn müssen, abge--
theilet; und kommen die 2. Qrenaäier-Tambours hinterdie
2te und 4te, die andere beyde aber hinter die iste und zte
Flanque. Die übrige Tambours von beyden Bataillons
kommen mitten in das Quarre um die Fahne.

§. 6. Von den Unter -Ofsiciers wird am rechten Flügel
eines jeden Zugs einer, und am lincken Flügel jeder gantzen
Flanque gleichfalls einer abgetheilet: Ein Unter-Ofsicier bey
jedem Bataillon bleibt bey den Zimmerleuten und Pseissern,
welche die Fahnen bedecken; und die übrige insgesammt werden
in das 4te Glied derer 4. Flanquen e^alernent vertheilet,
daß, wenn zu jeder Flanque nicht gleich viele kommen köm
nen, erstlich zur isten einer mehr als zu den übrigen, sodann
einer mehr zur zten, und endlich einer mehr zur 2ten Flau-

que komme, und also bey der 4ten Flanque die wenigsten
bleiben.

§. 7. Es müssen aber diese, ins 4te Glied abgetheilte Um
Kr-0f6ciers,nach Beschaffenheit der Anzahl demselben, in die

Züge einer jeden Flanque also vertheilet werden: Wenn de-
ren 7. bey einer Flanque sind, so werden solche hinter die
im isten Glied stehende Unter-Ofsiciers, vom 2ten, zten,

4ten,
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4ten, sten, 6ten, 7ten und 8ten Zug gesctzet, wann man

nemlich die Züge vorn rechten Flügel einer jeden Flanque bis
zum lincken zahlet : Wo deren nur6. sind; so kommen sol-
che hinter die Unter -OKciers vom 2ten, zten, 4ten, 6ten,
7ten und 8ten Zug: Falls deren nicht mehr als s. bey einer
Flanque seyn sollten; so würden solche hinter die Unter- 05-

siders vom 2ten, zten, sten, 7ten und 8ten Aug getheilet:
Sind nur 4; so kommen solche hinter die Unter-OKders vom

2ten, 4ten, 6ten und 8tenZug: Wären aber nur z; so wür-
den sie hinter die Unter - Offkiers vom zten, sten und 7ten
Aug gestellet: Und wo endlich deren nicht mehr als 2. seyn
mögten; so mästen solche hinter dieUnter-OKciers vom zten
und ?ten Zug getheilet werden.
? § 8. Im übrigen ist Hiebey ebenfalls zu bemercken, was im
vorhergehenden zten Art. bereits erwähnet worden, daß nem-

lich, wenn an dem lincken Flügel des Regiments kein Unter-
056cier in das hinterste Glied abgetheilet wäre, welcher da-
selbst in der Mitte der Flanque wahrendem Quarré bestän-
dig bleiben sollte, dennoch einer von denen, nächst dabey, in
besagtem Glied sothaner halben Flanque abgetheilten Unter-
Offiders, so lange, bis das (Quarre bormiret ist, und die hal-
ben Flanquen zusammen stoffen, dahin treten, und zu diesem
Ende bey der Abtheilung von dem Adjutanten hievon un-

terrichtet werden müsse.
§.9. Der Regiments-LKek kommt lN das tzuarré. Die

übrige Staabs - OKders vertheilen sich gleichfalls in dem
(Knarre hinter die Flanquen, und observiren solche in währen-
dem Chargiren, daß dabey ein jedes in behöriger Ordnung
geschehe, Md sind die Adjutants denenselben immer in der
Nähe. Die Oapitaines werden, soviel thunlich, also ein-
getheilet, daß die 4. älteste die 4. Flanquen commandiren.
Bey dem isten Bataillon kommt der Capitam-Lieutenant
zu der Fahne; und die übrige Oapitaines von beyden Batail-
Ions werden hinter die isie, zte, ate und 4te Flanque ega-

o? lement
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lement: vertheilet. Von den Subaltem-Officiers kommen
8. der ältesten an die rechten und lincken Flügel der 4.Flan«
quen, um die halben Flanquen zu commandiren ; und nach
Liesen wird bey dem 2ten Bataillon noch einer zur Fahne ge-

theilet. Bey den Grenadier-l’elotons bleiben 2 Subaltern-
Officiers, wie in bci'Chargiumg ; und die übrige werdet! hin-
tcr den Flanquen so vertheilet , daß zusammt den dabin ge-
theilten Capitaines hinter jeöeFlanque gleich viele Officiers,
oder, wenn die Anzahl nicht darnach beschaffen wäre, erstlich
hinter die isteFlanque einer mehr als hinter die übrigen, so-
dann einer mehr hinter die 3te,und endlich einer mehr hinter
die 2te, und also hinter die 4te Flanque einer weniger, als
hinter die übrigen komme.

§ 10. Es kann aber bey dieser Abtheilung die Anciennits
der Officiers noch weniger, als bey dem Quarré mit einem
eintzclnen Bataillon observivet werden, weil |te bey ihren Ba-

taillons, wobey sie stehen, bleiben müssen, und nicht von dem
einem zu dem andern übertreten dürfen. Sollte aber das ei-
ne Bataillon schwacher mt Officiers als das andere; so
müssen sie bey denen, welche hinter die Flanquen kommen,
und zwar an den Flügeln der Bataillons, wo die halbe Flau-

quen zusammen stossen, egalifiret werde».

§ n. Die Grenadier - Pelotons bleib«» bey dem Regi
ments Quarré mit Ober-und UtUCO'Ofsiciers so , wie sie zur
Lbargirung abgetheilet sind. 7 7

Im übrigen ist Hiebey noch zu mercken, daß der Kordes
2ten Bataillons eilten Ober-Officier von bette», so hinter die

halbe Flanquen am äussersten Flügel desselben abgetheilet
sind, besonders ernennen müsse, welcher, wie im vorherge-
hcnden zten Art. gleichfalls erwähnet worden, an bemeldtem
Flügel so lange ins iste Glied einlrit, bis das Quarré formi
ret isti
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l?ap. 17.
Von k'ormirung eines 63taili0N8 zu den

Handgriffen.
§. i. i

[eim Ordre gegeben worden, daß das Bataillon die
- _

F Handgriffe machen soll: So hält der Major mit ent
blößten Degen 40. bis 50. Schritte mitten vor der Fronte,und wenn das Bataillon Handschuhe anhaben sollte, com-jnandiuet er zuförderst:

Gebt acht!
Das Gewehr beym Fuß!
Das Gewehr im lincken Arm!
Zieht die Handschuhe aus!

Hierauf ziehet der Soldat seine Handschuhe hurtig aus ,

stecket selbige an der rechten Serte zwischen das Gehänge ,daß die Stulpen aussen kommen, und über den Riemen des
Gehängs herunter hangen, ssdann setzet er seinen Huth oder
Mütze fest auf den Kopf, daß solche beym Exercimi nicht ab-
fallen können, hänget seine Patrontasche zu rechte, aptiret feirtBajonet und Ladstock so, daß beyde ohne Hinderung ausge-
rogen werden können: In Summa er setzet alles aufdas ge-schwindeste zu rechte, was etwa an seiner Mundirung loß-
gegangen, oder nicht in der gehörigen Ordnung seyn sollte,damit ihm nachherv beym Fxerciren auf keinerley Art etwas
hindern möge; massen ihm alsdann nicht erlaubet seyn muß,sich weiter zu rühren, als worzu er commandiret wird, es
mag an seiner Mundirung auch loßgehen oder abfallen,
was da wolle. Sobald er nun mit allem diesem fertig ist, sie^het er gantz stille.

2 2 § i
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§. 2. Wann dann der Major siehet, daß keiner inBatail-
Ion sich mehr rühret, cornrnandiret er ferner:

Gebt acht!
Das Gewehr beym Fuß!
Schultert das Gewehr!

Und avertiret alsdann das Bataillon :

Gebt acht, das Bataillon soll sich zu den Hand-
griffen formiren!

Da sich denn die Grenadiers , Aimmerleute, Tambours,'
Pfeiffer, Bautdoitten, Unter-und Qber-056cierz gefaßt hal-
ten müssen, nach den z. Wirbeln, welche hierauf geschlagen
werden, auf ihren angewiesenen Posten zu marcbiren, und

sich zu rangiren, wie hiernach)! beschrieben folget.
§ z. Der Major läßt sodann durch den bey ihm stehen-

den Tambour den ersten Wirbel schlagen; und sobald dieser
völlig geendiget ist, so machen auf den letzten Schlag dessel-
den alle obbesagte ihre Wendungen solgendermassen:

Die Grenadiers, wenn sie am rechten Flügel stehen, ma-

chen lincks-und wenn sie am lincken Flügel stehen, rechtsum,
allezeit gegen das Bataillon.

Die Aimmerleute wenden sich eben als die Grenadiers,
und nehmen sogleich nach geschehener solcher Wendung ihre
Aexten in 2 . Tempo hoch, wie im i8ten Lapit. Mi^rt. bey
No. 4 angewiesen.

Die Tambours und Pfeiffer am rechten Flügel machen
lincksum, und die am lincken Flügel rechtsum, gleichfalls ge-

gen das Bataillon. Der Grenadier - Tambour stehet vor

der krönte bey dem Major.
Die Nautboisien machen rechtsumkehtt.
Die Unter-056cien hinter der Bronte schultern in 4 . Tern-

po ihr Kurtzgewehr; und machen mit dem isten Tempo die
am rechten Flügel bis zur Mitte lincksum, und die am lincken

Flügel bis zur Mitte rechtsum. Won denen 8. Unter-0f6.
ciers,
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Liers, welche auf beyden Flügeln des Bataillons an den 4.
Gliedern stehen, machen die am rechten Flügel ebenfalls lincks-
um, und die am lincken Flügel rechtsum, gegen das Bataillon,
und behalten ihr Kurtzgewehr dabey geschultert.

Die Grenadier-Unter-Officiers nehmen ihr Gewehr in 2.

lempo hoch, wie im i8ten Lapit. 8ten Art. bey No. 19. an-

gewiesen, und machen beym isten'Bempo, eben als dieOre-
naäierr rechts-oder lincksum, gegen das Bataillon.

Die Ober-Officiers nehmen ihreLspontons in 4. Tempo
hoch im rechten Arm, wie im i8ten Lapit, sten Art. bey No.
5. angewiesen, und machen zugleich mit dem isten 'Bempo
rechtsumkehrt.

Wo ein Obrist-Bieutenant bey dem Bataillon ist, ver-

halt sich solcher eben als die übrige Officiers.
Der Grenadier-Officier nimmt sein Gewehr in 2. Tem-

po hoch, wie im 18tcn Capit, ioten Art. bey No. 10. angc-
wiesen, und machet bey dem i sten l'empo, eben als die übri--
ge Ofkcierz, rechts umkehrt. Diese und alle folgende Wen-
düngen aber geschehen allezeit auf dem lincken Fuß:

§4. Wenn diese nun alle vorbesagtermassen sich gehe-
rig gewendet haben: So folget der 2te Wirbel; da dann
sobald der letzte Schlag desselben geschehen ist , insgesammt,
theils mit langsamen, theils mit ganh hurtigen Schritten,
nachdem sie nahe oder weit zu gehen haben, anmarcdiren,
und sich nach ihren Posten begeben, wie hiernächst gemeldet
wird.

Die innerste Helste der Grenadiers, so, wie sie schon vor-

her von t>m Grenadier-Officier abgetheilet seyn muß, mar-

chiret mit starcken Schritten, jedoch ohne zu laufen, auch
ohne einiges Geräusche oder Brnit zu machen, durch das Ba-
taillon hinter dem Mann, und bis an den andern Flügel
hinunter, allda setzen sie sich zu äusserst an das Bataillon, tte-
ten mit dem lincken Fuß, sobald ein jeder die letzte Flügel-
Rotte des Bataillons palliret ist, auf die Linie, und behalten

Ok 2 die
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die Fronte so, wie sie marchiset sind. Und obgleich diese
Grenadiers starck zu marehircn ; so müssen dennoch dabey
die Rotten ihre Distance von 2. Schritten beständig behal-
ten, auch die in den Hintern Gliedern immer in gerader Linien
auf ihren Vormannern bleiben. Wenn sie den andern
Flügel erreichet haben, so muß die äusserste Rotte dahin sehen,-
daß sie nicht mehr oder weniger als 12. Schritte ausser der
Flügel-Rotte des Bataillons hinaus marchire,UtiÖ sodann,
gleich stille stehe; damit die folgende 5. Rotten in rechter Distan«
ce von einander, auch die letztere nicht zu nahe an demBatail-
Ion,oder zuweit davon ab zustehen kommen. DieäussersteHelf-
te der Grenadiers dagegen marchitct gantz langsam, rücfct
nahe an denselben Flügel des Bataillons, wo sie vorher ge-
standen ist, behalt aber dabey die Reihen ebenfalls geöffnet,
lind die Fronte, wenn sie den Flügel erreichet und stille
stehet, so, wie sie rnarchiret ist.

Die Zimmerlcute, wenn sie am rechten Flügel stehen
treten mit dem rechten Fuß, und wenn sie am lincken Flü-
gel stehen, mit dem lincken Fuß zugleich an, und wenden
sich also gleich beym ersten Schritt hinten hinauswärts,
marehircn 20. Schritte gerade zurück hinter das Batail.
Ion; und wenn solchergestalt das iste Glied von ihnen 4.
Schritte hinter die Unter-OKcier-Linie gekommen ist, ma-
chen sie, wenn sie am rechten Flügel des Bataillons gestan-
den, wieder rechtsum, und wenn sie am lincken Flügel ge-
staitden sind, lincksum, und rnarchiren also mit starcken
Schritten und auf rechte Distance geöffneten Reihen hinter
den Tambours vorbey, und sodann immer 4. Schritte hin-,
ter der Unter-OKeier-Linie hinunter, bis sie in die Mitte des
Bataillons kommen, allwo sie stehen bleiben wie sie mar-
chitet sind.

Die Tambours und Pfeiffer verhalten sich bey diesem Aus-
march eben als die Zimmerleute, marehircn mit 22. Schrit-
ren gerade Hinter das Bataillon Hinaus; und wenn sie solcher-,

gestalt
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gestalt 4. Schritte hinter der Uutcr-OKcier- Linie sind, so
machen die am rechten Flügel rechtsum , 'und die am lincken
Flügel lincksum, rücken darauf noch soweit hinter dasBatsil-
ion, daß der letztere Tambour- hinter die äusserste Musquetier-
Rotte komme, insgesammt aber auf 2 . Schritte voneinander
geöffnet bleiben können; alsdann stehen sie stille und behal-
ten krönte wie sie marcbiret sind: Wobei) annoch in acht
zu nehmen, daß die Tambours und Pfeiffer an demjenigen
Flügel, wo die Grenadiers sind, nicht eher, als bis die inner-
sie Helste Grenadiers vorbey passitat ist, mimarchiicii, und
nach ihnen auch die Tambours am andern Flügel bey diesem
Ausmarcb sich richten müssen. Sobald nun die Tambours

vorbelagtermassen hinter den äussersten ^lusquetier-Rotten
stille stehen: So müssen die Pfeiffer an demjenigen Flügel
des Bataillons, wo die Grenadiers nicht stehen, dichte hinter
den Tambours vorbey , sodann immer in Distance m\ 4.

Schritten , hinter der Unter-Osscier-Linie, gegen die Mitte
des Bataillons mit starcken Schritten hinaufmarcbiren, bis
der voran marcUirende auf 6 . Schritte gegen die Mitte des
Bataillons kommt, allwo sie an dem isten Gliede der Zimmer-
leute stille stehen, und krönte behalten wie sie marcbiret
sind: Die am andern Flügel des Bataillons aber, wo die
Grenadiers stehen , bleiben solange hinter den Tambours ,

bis die Aimmerleute und der Grenadier-Pfeiffer vor ihnen vor-

bey passitat sind; alsdann folgen sie diesen letztem und mar-

chitait hinter ihnen her, bis gegen die Mitte des Bataillons,
woselbst sie auch zugleich mit ihnen stille stehen, und krönte
behalten wie sie marcbiret sind. Der Grenadier -Pfeiffer
marcbiret anfangs mit den Zimmerleuten gerade'hinter das
Bataillon hinaus, bis auf 4 . Schritte hinter die Unter-056-
«er-Linie, wendet sich daselbst eben wie die Zimmerleute, laßt
sodann diese vor sich vorbey gehen, marcbiret dichte hinter
dem isten Glied, derselben mit fort, bis sie stille stehen, und
behält sodann krönte wie er marcbiret ist. Sollten
nun an diesem Flügel 2. Pfeiffer wehr als an dein andern

Ich seyn;
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seyn; so muß einer davon, sobald sie vorbesagtermaffen in
der Mitte angelanget sind, und stille stehen, nach den schwa-
chcrn Flügel übertreten.

Die Hautboistcn marchiten gerade durch das Bataillon ,

wie sie sich vorher gewendet haben, und bis auf 10. Schritte
hinter die Unter-OKcier-Linie hinaus, allda stehen sie stille,
und behalten Fronte wie sie inarckiret sind.

p
Die UnteivOificiers hinter der Fronte marchiten etwas

naher nach der Mitte zusammen, wie sie sich beym isten Wir-
bei gewendet haben ; damit die, welche an beyden Flügeln
des Bataillons an den 4. Gliedern gestanden sind, hinterder
Fronte gleichfalls Platz gewinnen, und sich daselbst mit den
übrigen auf egale Distance vertheilen können: Dahero die
mittelsten nur sehr wenig anrücken, die andern aber, je näher
siechen Flügeln stehen, immer etwas mehr Schritte machen
müssen. Von denen 8. Unter-OKcisrs, welche an beyden
Flügeln des Bataillons die 4. Glieder bedecket haben, treten
die am rechten Flügel mit dem rechten, und die am lincken
Flügel mit dem lincken Fuß zugleich an, damit sie sogleich
mit dem i sten Schritt hinten hinauswärts Fronte bekommen
können, marckiren erstlich gerade hinter das Bataillon hin-
aus, bis sie die Unter-Oksicier-Linie erreichet haben; allda
einer nach dem andern, so, wie sie daselbst ankommen, und
zwar die am rechten Flügel wieder rechtsum, und die am lin-
cken Flügel lincksum machen , und hinter den andern so lan-
ge fort marckiren, bis sie ihre rechte und durchgehends mit
allen übrigen Unter-Ofsicie» egale Distance haben, und der
letzte hinter der 2tett und zten Musqvetier- Oioftc zu stehen
komme. Alle diese Unter-Offieim rnarckiren gantz lang-
sam, und sobald sie sich vorbesagtcrmassen egalement hin-
ter dem Bataillon vertheilet haben, stehen sie stille, und be-
halten Fronte wie sie marckiret sind.

Von den Orenaclier-Unter-OKciers marckiren 2. hinter
der Unter-O55cier-Linie mit derjenigen Helste 6renaäierr,

welche
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welche zunächst an dem Bataillon gestanden, mit starckeu
Schritten hinunter nach den andern Flügel des Bataillon,»
woselbst sie, sobald sie alle Unter-Olsicier, mit demKurhge-
wehr passim sind, mit dem lineten Fuß wieder auf die Un-
ter-OKcier-Linie treten, mit den Grenadiers sodann zugleich
stille stehen, hinter denenselben sich auf e^ale Distance ver-
theilen, und Bronte behalten wie sie marckiret sind, anbey
aber dahin sehen, daß die Grenadiers alles das oblerviren,
was von ihnen oben erwähnet worden. Der zte Grenadier-
Unter-OKeier bleibet bey der äussersten Helste der Grena-
äierr, rücket mitten hinter denenselben ganh langsam näher
an das Bataillon, stehet auch mit ihnen zugleich stille, und
behält Bronte wie ermarekiret ist.

Die Ober-ORciers treten insgesammt zugleich an,marcsii-
ren durch das Bataillon , und 12. Schritte hinter die Unter--
Officiers hinaus, und geben auf einander wohl achtung, daß
sie bey svthanem Ausmarck gantz gerade Linie unter sich hal--
ten: Der Fahndrich aber, als welcher mitten zwischen den
beyden Gliedern der Zimmerleute bleiben muß, stehet stille,sobald er die Unter-OKeier- Linie auf 6. Schritte passi-ret ist; und marekircn also die übrige OKeiers noch 6.
Schritte weiter hinaus, ziehen sich dabey gegen die Mitte et-
was zusammen, damit der Raum, wo der Fahndrich gestamden ist, wieder gefüllet werden, und sie insgesammt in egalecDistance von einander kommen mögen, alsdann stehen siewohlgerichtet ebenfalls stille, und behalten Bronte wie sie mar-
chicet sind.

Der Obrist -Bieutenant marekiret gleichfalls durch das
Bataillon, und bis auf 16. Schritte hinter die Unter-Ofsi.
cier> Linie gerade hinaus, bleibet währenden solchem Aus-
wärest hinter den übrigen Officiers , bis solche stille stehen;alsdann trit er durch, stellet sich 4. Schritte vor dieselben, und
behalt Bronte wie er marestirct ist.

Der Grenaöier-Ofsicier marestiret in gerader Linie mit
den übrigen OKeier, ebenfalls, his auf 12, Schritte hinter

I 5 die
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die Unter-OKcier-Linie hinaus , stehet auch mit ihnen zu->
gleich stille, und behält Fronte wie er marekiret ist. Ermuß
sich aber bey diesem Ausmarck etwas seitwärts, und naher
gegen das Bataillon ziehen, damit er mitten hinter diejenige
Helste Qrenaälers kommen könne , welche am Flügel, wo

sie vorher gestanden, bleibet, und sich nur an das Bataillon
anschließet.

§. s. Sobald alsdann der Major stehet, daß ein jeder
an gehörigen Ort ist und stille stehet, laßt er den zten Wir-
bel schlagen, auf dessen letzten Schlag alle die, welche mar-

chirct sind , auf dem lincken Fuß mit rechts-oder lincksum,
nachdem sie lincks oder rechts gewendet stehen, die Hautboi«
sten und Ober-vKcierr aber mit lincksumkehren sich herstel-
len. Die Zimmerleute legen dabey, sobald sie ihre Wen-
düng gemachet haben, ihre Aexten in 2. Tempo wieder auf
die Schulter, daß die Schneide aufwärts bleibe, wie im i gten
Lapit. 4te Art. beyNo. s. angewiesen. DieUnter-OKiciers
setzen insgesammt ihr Kurhgewehr in 4. Tempo beym Fuß,
und machen beym isten Tempo ihre Wendung. DieLre.
naäier-Unter -Of6eierr und der Grenadier - okkcier legen
dabey ihr Gewehr in z. Tempo wieder im Arm, wie im
igteit Capit. 8ten Art. bey No. 20. auch im loten Art bey

No. 11. angewiesen, und machen beym isten Tempo ebenfalls
ihre Wendung. Und die Ober-056eiers mit dem Esponton,
wie auch der Obrist-Eieutenant setzen ihre Espontons, nach
Anzeige des i Stctt Capit. 9tcit Art. No. 6. in 4. Tempo
wieder beym Fuß, indem sie die Wendung zugleich mit dem
isten Tempo machen.

§ 6. Der Adjutant bleibt wahrenden Handgriffen mitten
hinter dem Bataillon, und ist dem daselbst etwa befindlichen'
S aabs-056cier zur Hand.

Sind 2. Majors fxtytit Bataillon; so commandieret
älteste, und der jüngste halt entweder an demjenigen Flügel
des Bataillons, wo sonstm der eommandirende Major zur

karade
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ksrsde hält, oder an welchem, wenn sich cht Regiment vor
Uns Selbsten presentitet; Wir Uns befinden mögten,
und wo folglich auch der Chef mit seinem Esponton in der
Hand stehen muß, ausserhalb den Grenadier; , am ifrcn
Gliede, (a)

Hierauf werden die Handgriffe vorgeschriebenermassen
gemachet, wobey denn alle, welche hinter der Fronte stehen
sowohl, als das Bataillon selbst, gantz stille seyn, sich nicht
bewegen, und auf keincrley Art einiges Geräusche oder Lew
men machen müssen, wodurch die Leute von der gehörigenAufmercksamkeit abgehalten werden könnten.

Cap. iF.
Von den Handgriffen.

Art. i.
Observations von den Handgriffen mit

Gewehr.

K?ann Bataillons, Compagnien, oder Noch wenigere
j&r Mannschaften die Handgriffe machen sollen: So

müssen zuförderst die Leute mit geöffneten Reihen und Glie-
Lern wohlgerichtet stehen.

§. 2. Die Reihen müssen so weit geöffnet styn, daß der.
Soldat, wenn er seinen rechten Arm mit geradem Leibe
seitwärts ausstercket, seines Nebenmannes lincke Schulter
mit der Spitze der Finger abwichen könne. Und wenn das
forderste Glied diese Distance wohl observitet ; so richten
sich die hintersten nur gantz gerade auf ihre Vorwärmer, so,,daß sie diesen recht mitten in den Nacken, und an keiner
Seite vorbey sehen können. § 3 ,

(->) v. Tab. VIII. Fig. 7. & z.
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§. z. Die Glieder, wenn sie geöffnet sind, müssen 4. gute
Schritte auseinander, und wo diese Distanz mit Linien
marquirct ist, die Soldaten mit dem fordersten des Absatzes
dicht an der Linie stehen. Wo aber keine Linien gezogen
sind : So muß gleich beym AufmarcK das iste Glied wohl
gerichtet, und die Distance von einem Gliede zum andern,
auf beyden Flügeln, mit einem Kurtzgewehr (welche durch--
gehends 4. Ellen Seelandl. lang seyn sollen) abgemessen,
auch die Soldaten nach dem abgemessenen Flügel, und auf
ihren Vor- und Nebenmann sich sogleich von sechsten wohl
zu richten gewöhnet werden; damit solchergestalt allemahl
die Glieder und Reihen in einer schnurgeraden Linie stehen
können: Wie dann auch wahrendem Exerciern ein jeder
beständig auf seinen Vor-und Nebenmann wohl gerichtet
bleiben, und zu diesem Ende bey allen Wendungen sich nur

auf dem lincken Zlbsatz drehen, denselben aber niemahlen von

seiner ersten Stelle hinweg bringen muß.
§. 4. Der Soldat muß allemahl, so oft er in Reihen und

Glieder trit, und also auch vornehmlich beym Exerciren, den
Kopf, ohne den Leib zu drehen, beständig rechts gewendet
haben, und das Gesicht niemahlen gerade voraus halten,
vielweniger lincks drehen; ausser bey denenjenigen Griffen,
wo er sich nach dem lincken Flügel zu richten hat: Und wem

dieses geschehen soll, wird im folgendem 2um Art. richtig an-

Steiget.
§ f. Das Gewehr wird beym Anfang der Handgriffe

scharf geschultert, und so, wie es unten bey N0.17. angewie-
feil ist, gantz fest und unbeweglich getragen. Und damit der
Lauf in Reihen und Gliedern recht gerade liegen könne: So
muß der Soldat die eine Schulter nicht weiter als die andere
vor, oder zurück gedrchet halten, sondern allezeit gerade
Fronte, auch dabey den Kopf aufgerichtet, die Brust hervor,
die Schultern zurück, den Leib gerade, die Knie steif, die Füße
niemahlen weiter, als ungefähr 9. Zoll lang von einander ge-
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setzt, und nicht allzuviel auswärts gedrchet haben, und sol-
chergestalt allezeit eine gute, jedoch gantz ungezwungene l’o-
fitur, und ein ihm anständiges Air behalten. Bey allen
Wendungen, wo ein Fuß vor dem andern zu stehen kommt,
muß er die Spitze des forne stehenden Fußes gerade voraus,
die Spitze des hinten stehenden Fußes aber seitwärts setzen;
ausgenommen beym letztem Tempo jm Fresentiren, allwo
die Spitzen der Füße nicht also gedrchet werden, sondern bey
Zurücksetzung des rechten, eben so bleiben, wie sie vorher ge-
wesen sind.

§ 6. Diesemnächst muß niemand, solange er unter Ge--
wehr stehet, auch beym Exercircn zwischen jedem Comman-
do und Tempo, weder mit dem Leibe oder Kopfe, noch mit den
Handen oder Füßen die allergeringste Bewegung machen,
sondern gantz stille stehen, und sobald ein Griffgeschehcn, das
Gewehr feste halten, damit auch solches nicht hin uO her
wancken könne.

§ 7. Im Exerciitn muß man weder früher noch später
zugreifen, als wenn das Commando- ®Drt rein ausgespro--
chen ist; sobald aber dieses geschehen, muß der Griff äugen--
bkicklich gantz kurtz und schnell, jedoch vorgeschriebenermassen
rein und net, auch jedes Tcmpy mit den Flügeln zugleich ge-
machet werden. Bey den Wendungen muß man den Leib
auf das geschwindeste drehen, und zu solchem Ende den Fuß,
mit wenig und gantz unvermerckt gebogenen Knien, auf das
hurtigste von der Erden heben, jedoch mit steifen Knien starck
wieder niedersetzen.

§. 8. Zwischen jedem Tempo muß so lange angehalten
werden, bis man Eins, Zwey, Drey, jedoch nicht
zu geschwinde, sondern mit allen Buchstaben, bey sich selber
rein aussprechen kann; und zwar so, daß man nicht eher an-

fange Eins zu zählen, bis der erste Griff völlig gemachct,
und nicht eher den andern Griff mache, bis Drey völlig
ausgesprochen ist. Ein solcher Halt muß den Leuten im An-
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fang, wenn man sie in der Exercice unterrichtet, angewöhnet
werden, damit sie hernach, wenn sie einmahl darinnen geü-
bet sind, zwischen jedem Tempo, ohne zu zählen, durchges
hends gleich lang anhalten können.

§. 9. Die Commando-Wörter müssen deutlich, und das
letzte Wort jedesmahl kurtz und starck ausgesprochen, auch
zwischen jedem Commando ein wenig angehalten werden:
Bey denen Griffen aber, wo der Soldat leicht ermüden kann,
muß man ihn nicht zu lange stehen lassen, noch weniger viele
Zeit mit Corrigiren zubringen.

§. io. Wahrendem Exercirett muß ausserdem, welcher
cornmandiret, sonst niemand etwas sprechen ober corrigi-
ren, wie bereits vorher erwähnet worden, sondern alles gantz
stille und aufmercksam seyn : Dagegen die Ober-und Unter-
Officiers alle Fehler und verbothene Unanständigkeiten der
Soldaten desto genauer beobachten, und diese annotiren sol-
len; damit ihnen nach geendigtcm Exerciern entweder
das, was sie unrecht gemacht, besser gewiesen, oder auch,
was sie etwa aus Negligenqe gegen Verboth gethan, der
Beschaffenheit nach bestrafet werden könne.

§. 11. Es muß nicht nur, wenn man anfangt zu Exerci«
ren, oder einige Griffe machen zu lassen, sondern auch sooft
als man etwa gewisser Umstände halber, im Commandiern
sötte gehalten, und sodann wieder vom neuen fortfähret, jedes-
mahl vorher Gebt acht! cornmandiret werden; damit
sich ein jeder zu dem fernern Commando um desto besser
gefaßt halten könne.

Art.
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Kommando-
Wörter

No. i.

Gebt acht!

No. 2.

Faßt das
Gewehr

unter dem
Hahn!

i, Tempo,

No. z.
Das Ge

wehr hoch!
r. Tempo.

Art. 2

Von den Handgriffen mit
Gewehr.

»üf dieses Oommando muß kein Griff ge-
machet werden; sondern es erfordert nur

dasselbe, daß man das Gehör sonst nach nichts,
als dem Lommandirenden richten, die Gedan-
cken beysammen, und sich zu allem, was com-

mandiret wird, gefaßt halten soll.

i) Man drehet das Gewehr mit der lincken
Hand hurtig aufder Schulter herum, daß das
Schloß oben, jedoch weder die Mündung noch
die Kolbe höher oder niedriger komme als zuvor.
Und damit der Lauf in derselben geraden Linie,
als er vorher auf der Schulter gelegen ist, blei-
ben könne: So muß die Kolbe unten etwas
weniges nach der lincken Seite gezogen werden.
Mit der rechten Hand umfasset man das Ge-
wehr unter dein Hahn, daß solcher zwischen dem
Daumen und Zeigefinger recht auf der Hand
liege, und hält beyde Ellbogen, jedoch den rech-
ten nicht höher als den lincken, vom Leibe ab-
gebogen.

i) Man bringt das Gewehr mit der rechten
Hand gerade vor das Gesichte hoch, daß das
Schloß auswärts komme, indem man mit der
lincken Hand die Kolbe unvermerckt etwas an

sich drücket, damit der.Griff desto geschwinder
geschehen könne, und zugleich die lincke Hand
hurtig und ungezwungen, an die Seite hinter
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Lommansto

Wörter.

Ko. 4.
Macht

euch fertig!
2.1empo.

dem Degen, flach herunter fallen laßt; hÄtden
rechten Arm ausgestreckt, doch daß die lincke
Schulter nicht zurück gezogen werde, das Ge-
wehr m gerader Linie, und so, daß die Pfanne
nicht höher als die Schulter komme.

NB. Bey diesem Griff muß weder der Kopf
noch der Leib im geringsten beweget
werden.

1) Man schlagt mit der lincken Hand, jedoch
ohne einigen Umschweif,hurtig und starck an das
Gewehr,daß der Daume aufwärts am Schaft,
und der kleine Finger an diePfannenfederkom-
me; hält aber dabey das Gewehr mit der rech-
ten Hand ganh unbeweglich, in derselben Linie
als zuvor.

2) Bringet man das Gewehr mit beyden
Händen,bis auf einer Viertel-Elle Distance, ge-
gen das Gesicht, drehet selbiges anbey herum,
daß der Lauf einwärts komme; beuget beyde
Ellbogen gleich hoch mit den Schultern; stc-
cket den Zeigefinger rechter Hand hinter den Ab-
zug, leget den Daumen über den Hahn, und die
3. letzten Finger unter den Bügel; strecket hier,
nächst beyde Arme sogleich wieder aus, und
bringet das Gewehr auf vorige Distance hurtig
vor sich , behält dabey den Lauf einwärts und
immer in gerader Linie, auch die Pfanne mglci-
cher Höhe mit der Schulter.

NB, In der Chargimng wird der Hahn auf-
gezogen, indem man das Gewehr wie-
der von sich stößt.

i)Man
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Commando-
Wörter.
No. s.

Schlagt
an!

i. Tompo.

No. 6 .

Feuer!
1, Tempo,

1) Man läßt die Mündung des Gewehrs,
mit Anbringung der Kolbe vor die rechte Schul-
ter, hurtig herunter sincken, daß das Unterste
der Kolbe fest an besagter Schulter, gegen die
Brust gedrücket werde, und leget den rechten
Backen, indem der Kopf, so weit als nöthig, ge-
bogen wird, an die Kolbe, um solchergestalt
richtig zielen zu können. Im Hcruntersincken
bringt man die lincke Hand in die Mitte zwi-
scheu die Pfannenfeder und den letzten Mütter-
chen, hält den Daumen längst dem Schaft
und die übrigen^ Finger auf der andern Seite,
daß solche den Lauf nicht berühren; läßt den
Daumen rechter Hand gleich von dem Hahn
ab, und stecket den fordcrstcn Finger so weit vor
den Abzug, daß man solchen mit dem 2ten Gliede
des Fingers abziehen könne; hält die Ellbogen
nicht höher, als sie von sechsten fallen, und trit
zugleich, indem das lincke Knie ein wenig ge-
bogen, und der Oberleib etwas vorwärts geben-
get wird, mit dem rechten Fuß, auf welchem
der ganhe Leib ruhen muß, hurtig zurück, daß
der rechte Absatz einen Schuhlang gerade hinter
den lincken komme.

Ntø. Es muß jederzeit auf halben Mann an-
geschlagen werden.

i) In den Handgriffen wird nur der Fin-
ger,welcher vor demAbzug lieget,hinter denselben
gebracht; in der Chargitung aber muß, sobald
das Lommando-Wort ausgesprochen ist, hur-
tig und starck abgezogen, und der Kopf dabey
ganß stille gehalten werden. Sobald alsdann
der Schuß geschehen ist; bringet man das Ge-

K wehr
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(üommsnäo-

Wörter.

dlc>. 7.

Acht den
Hahn in
die Ruh!
1. Tempo.

No. 8..
Faßt die
Patron!
2. Tempo.

wehr mit der lincken Hand, welche eben wie
vorher gehalten wird, durch Hülfe der rechten,
hurtig herunter an die rechte Seite; drücket
die Flache der Kolbe fest an die rechte Hüfte,
setzet den Ellbogen des lincken Arms, welcher
dabey gebogen wird, fest in die lincke Seite;
hält den Lauf mit der Mitte des Leibes gerade,
hinten und forne gleich hoch von der Erde, das
Schloß auswärts, und das Gewehr so weit vor-

aus, daß die Dümmng vor der Hüfte bleiben,
und völlig umfasset werden könne; bringet zu-
gleich den Daumen rechter Hand zwischen den
Hahn und deu Pfannendcckel, und ausserhalb
diesem die 4. übrigen Finger zusammen gelegt,
und beuget dabey den rechten Ellbogen in die
Höhe. Mit den Füßen bleibet man stehen wie
zuvor, halt das rechte Knie steif, und das lincke
ein wenig gebogen, den Oberleib aber ziehet man

wieder zurück, stehet damit gantz gerade, und
behält die Brust etwas voraus.

i) Man schlägt mit dem rechten Daumen
denPfanncndeckelhurtig auf; umfassetsogleich
mit der rechten vollen Faust die Dünnung des
Gewehrs hinterdem Bügel, und läßt dabey den

rechten Ellbogen sincken, wie er von selbsten
fällt.

1) Man schlägt mit der rechten flachen Hand
geschwind und starck, jedoch ohne vielen Um-
schweif auf die Patrontasche, und hält mit der
lincken Hand das Gewehr allezeit fest in dersel-
ben Linie als zuvor.

2) Bringet man die rechte zugemachte Hand
mit der Patron geschwind in die Höhe; hält den

^ rech-
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Commando-
Wörter.

No. 9.

Oeffnet die
Patron!
2. Tempo.

No. ro.

Zündkraut
auf die

Pfanne!
I, Tempo.

No. ii.
Schließt

DiePfanne!
i. Tempo.

rechten Arm gerade vor sich ausgestreckt, die
Hand mit der Schulter gleich, und den Dau-
men oben.

1) Man bringet mit der rechten Hand die
Patron geschwind an den Mund; beißt das
Papier bis an das Pulver ab, und hält dabey
den rechten Ellbogen gleich hoch mit der Schul--
ter.

2) Strecket man den rechten Arm wieder ge-
rade aus; hält die zugemachte Hand inglercher
Höhe mit der Schulter, und den Daumen auf-
wärts über die geöffnete Patrone.

1) Man schüttet das Zündkraut mit der um-
gewendeten rechten Hand und in die Höhe gc-
bogenen Ellbogen geschwinde auf die Pfanne;
drehet sodann die Hand wieder um, daß der
Daume in die Höhe komme; hält solchen über
die Oeffnung der Patrone, welche zwischen den
3. forderten Fingern fest gehalten wird, und
leget die 2. letztem Finger um den Pfannen-decket.

1) Man ziehet mit den 2. letztem Fingern
rechter Hand den Pfannendeckel hurtig zu; brin-
get zugleich sothane völlig zugemachte Hand
hinter die Dünnung des Gewehrs auf die Kol-
be, daß die Schärfe der Kolbe recht zwischendem Ballen des Daumens und den übrigen 4.Fingern zu, liegen komme; hält den Daumen
über die geöffnete Patrone wie zuvor, und läßtden rechten Ellbogen an den Leib sincken.

K % ■ 1) Man



148 Cap. i8. Art. 2. Von den Handgriffen
Commando-

Wörter.
No. 12.

Schwenckt
euch zur
Ladung!
r. Tempo.

No. iz.

Patron im
Lauf!

i. Tempo,

i) Man bringet das Gewehr mit der lincken
Hand, indem man mit der rechten die Kolbe
starck niederdrücket, damit der Griff desto ge-

schwinder geschehen könne, hurtig an die lincke
Seitechinter denD egen schreeg herunter,daß der

Laufunterwärts,dieMündung forne ungefähr ei-
ne halbe Elle von der Schulter ab, und so niedrig
komme, als es, ohne die Kolbe auf die Erde
zusetzen, geschehen kann; laßt zugleich die lincke
Hand, womit das Gewehr völlig umfasset, und

gantz fest anden Leib gehalten wird, bis um das

zte Mütterchen, von oben ab gezahlet, in die

Höhe gehen, daß das Oberste vvm Mütterchen
nur etwas weniges zu sehen seye. Die rechte
Hand, mit welcher die Patrone gantz umfasset
wird, hält man dichte am Gewehr, in gleicher
Höhe mit derMündung,dcnDaumen aufwärts,
und den rechten Ellbogen so gebogen, daß das

forderste Gelencke des Arms bis zur Hand in

gerader Linie seyn könne; drehet sich anbey auf
dem lincken Absatz lincks herum, sehet den rech-
ten Fuß, durch einen starcken Tritt, einen

Schuhlang hurtig und gerade vor den lincken,
hält das lincke Knie steif, das rechte aber ein we-

nig gebogen; stehet mit dem Leibe, welcher auf
dem hintersten Fuß ruhen muß, gantz gerade,
und behält die Brust, in soweit es ungezwun-
gen geschehen kann, voraus.

NB. Die Augen müssen Hiebey gleich,
und solange, bis die Ladung geschehen
ist, nach den lincken Flügel gerichtet
seyn.

i.) Man steckt mit der rechten verkehrten
Hand diePattvne hurtig in den Lauf,schüttet das

Pul-
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Commando-
Wörter.

No. 14.

Zieht den
Ladsiock

aus!
C. Tempo.

No. i s.
Ladftockim

Lauf!
r. Tempo.

Pulver rein aus/ und fasset damit den Ladsiock
geschwinde an, daß der Daume unterwärts,und
die Spitze desselben an dem isien Mütterchen
zu liegen komme.

1) Man ziehet den Ladstock mit der rechten
Hand soweit heraus, als der Arm ungezwungen,
und ohne Bewegung des Leibes ausgestreckt
werden kann; ergreift ihn mit derselben verkehr-
tcn Hand augenblicklich wieder über der Mün-
düng, rcisset ihn völlig heraus, setzet das dicke
Ende desselben über dem Gehänge an den Leib;
läßt die zugemachte Hand bis aufOittance von
3 . Querfinger daran herunter gehen, und zu-
gleich den Ellbogen sincken, wie er von sclbsten
allt; halt den Daumen aufwärts, und den Lad-
kock mit dem Gewehr in gerader Linie.

NB. Dieses muß in allermöglichsier Ge-
schwindigkeit gemachet werden.

i) Man bringet den Ladsiock mit der rech-
ten Hand,und in gerader Linie mit dem Gewehr,
hurtig in die Mündung; ergreift denselben au-
genblicklich wieder so hoch, als der rechte Arm
ohne Bewegung des Leibes gestreckt werden
kann, und stößt ihn starck und gantz herunter;
ziehet ihn im Zurückprallen sogleich wieder
in die Höhe; fasset ihn sodann mit verkehrter
Hand geschwinde vor der Mündung, und rcisset
ihn völlig heraus, sehet das spitzige Ende dessel-
ben über dem Gehäng an den Leib; hält ihn also
mit zugemachter Hand, und aufwärts gerichtc-
tem Daumen, mit dem Gewehr in gerader Linie,
daß das Unterste der Hand mit der Mündung
in gleicher Höhe seye, und laßt den Ellbogen
sincken wie er von selbsten fallt.

K 3 NB.



ito Cap. i8. Art 2. Von den Handgriffe
Commando

Wörter.

No. 76.
Ladftock an

seinen Ort!
r. Tempo.

NB. Dieses alles muß'ebenfalls so schnell,
als nur möglich ist, gemachet, und bey
allen-diesen Griffen das Gewehr ganh
unbeweglig, wie zuvor bey No.ir.ge-
halten werden.

r) Man bringet den Ladstock mit der rechten
vollen Faust, wie man ihn vorher angefasset
hat, hurtig durch das iste und 2te Müttcrchern;
fasset mit selbiger augenblicklich darauf den Lad-
stock höher an, und schiebet ihn tiefer hinunter,
indem die Hand hierbey immer über der Mün-
düng bleibet; und nachdem man endlich mit
besagter, oben auf das Eisen des Ladstocks geleg-
ter flachen Hand ihn völlig hinunter gestossen
hat, umfasset man mit selbiger zugleich das Ge-
wehr oben bey der Mündung, daß der Lauf, so-
weit das bajonet zu sitzen kommt, frey bleibe,
der Daume aber mit dem Ende des Schafts
gerade ,und aufwärts liege, und beuget dabey
den rechten Ellbogen so hoch, daß das forderst^
Gelencke des Arms, bis zur Hand, in gerade
Linie seyn könne.

NB. Dieses Tempo muß so wohl, als die
vorhergehende, so geschwind als nur

möglich, gemachet werden.
No. 17.

Schultert
das Ge-
wehr!

f. Tempo.

1) Man bringet das Gewehr mit! beyden
Händen, soweit der rechte Arm ungezwungen
in die Höhe kommen kann, gerade und mitten
vor sich, daß das Schloß aussen komme; laßt
die lincke Hand mit welcher das Gewehr gantz
umfasset wird, bis an die Pfannenfedcr hinun-
ter gehen, und den lincken Arm ausgestreckt

blei-
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pommanäo- bleiben ; hält das Gewehr oben und unten gleich
Wörter, weit, und wohl vom Leibe ab, soviel es mit

beyden Atmen ungezwungen geschehen kannMd
den Daumen rechter Hand aufwärts; drehet
sich zugleich auf dem lincken Absatz wieder rechts
herum, setzet den rechten Fuß neben den lincken
in behörigcr Distance zurück, und stehet mit
dem Leibe gantz gerade.

NB. Sobald dieser Griff geschehen ist; müs-
sen die Augen gleich wieder nach den
rechten Flügel gerichtet werden.

2) Bringet man das Gewehr mit der lincken
Hand, daß das Schloß auswärts bleibe, hur-
tig in die Höhe, behält dieselbe wie zuvor über
der Pfannenfeder, und hält den Daumen auf-
wärts; umfasset zugleich mit der rechten Hand,
und ebenfalls aufwärts gerichtetem Daumen,
das Gewehr dicht unter dem Hahn, und halt
es also mit beyden Händen, und ungezwungen
ausgestreckten Armen, mitten vor dem Gesichte,
in gantz gerader Linie, und die Pfanne in glei-
eher Höhe mit der Schulter.

z) Drehet man das Gewehr mit der rechten
Hand um, daß der Lauf aussen komme, und
bringet es dabey etwas gegen die lincke Schul-
ter; schlägt zugleich mit der lincken Hand hur-
tig unten an die Kolbe, dass der Daume über
das runde Ende derselben, und die 4. Finger
unter das Essen kommen; hält beyde Arme aus-

gestreckt, das Gewehr weder höher noch niedri-
ger, auch in derselben Linie als zuvor, den Lauf
in Reihen und Gliedern gantz gerade.

4) Bringet man das Gewehr mit beyden
Händen, ohne Bewegung des Kopfs, hurtig

K 4 und



I?2 Cap, i8. Art 2. Von den Handgriffen
Lommanclo-

Wörter.

Xo. 18.
Rechtsum!
i. I'empo.

und starck mitten an die lincke Schulter, daß,
der Schaft an besagter Schulter, und der Bügel
an der Brust fest liege; beuget dabey beyde Eli-
bogen etwas vom Leibe ab, so viel es ungezwun-
gen geschehen kann; und Damit der rechte nicht
höher als der lincke komme , muß das Gewehr
mit der rechten Hand völlig umfasset werde».
Mit der lincken Hand hält man die Kolbe, wie
man sie beym vorigen lempo angefasset hat,
in gerader Linie von der Schulter ab, soweit
herunter, daß das Oberste der Pfannenfeder
mit dem Untersten des lincken Arms, wenn er

seitwärts ausgestreckt würde, in gleicher Höhe,
und also der lincke Arm nicht völlig niederge-
strecket seyn, sondern noch etwas weniges gebo-
gen werden, auch der Lauf oben, und in Reihen
und Gliedern ganh gerade liegen könne.

5) Ziehet man beyde Ellbogen hurtig an den
Leib, und hält den lincken fest angeschlossen, die
rechte Hand aber läßt man ungezwungen an

der Seite herunter fallen, daß die innerste Flache
gerade auf der Patrontasche zu liegen komme;
und behält dabey das Gewehr, wie beymrten
Tempo, unverändert an der Schulter.

i) Man drehet sich mit einer Viertelwen-
düng auf dem lincken Absah gantz geschwinde,
und mit steifen Knien rechts herum, und trit mit
dem rechten Fuß hurtig und starck neben den
lincken in behöriger viüance zurück.

NB. Das Gewehr muß hier, und bey allen
diesen Wendungen unbeweglich an der
Schulter, der lincke Ellbogen fest am

Leibe, auch die rechte Hand über der
Patrontasche liegen bleiben.

1) Man
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Commando-
Wörter.
No. 19.

Herstellt
euch!

i, Tempo.

No. 20.

Lincksum!
i. Tempo.
No. 21.

Herstellt
euch!

i. Tempo.

No. 22.

Rechtsum-
kehrt euch!
i. Tempo.

No. 2Z.
Lincksher-
stellt euch!
r. Tempo.

No. 24.
Lincksum-
kehrt euch!
i. Tempo.

i) Man drehet sich mit einer Viertelwen-
düng auf dem lincken Absah gantz geschwinde
und mit steifen Knien lincks herum/ und trit mit
dem rechten Fuß hurtig und starck neben den
lincken in behörigcr Distance hervor.

1) Wird gemacht wie No, 19..

i) Wird gemacht wi'e No. iF.

1 ) Man kehret sich mit einer halben Wen-
düng auf dem lincken Absah gantz geschwinde
und mit steifen Knien rechts herum, und trit mit
dem rechten Fuß hurtig und starck neben den
lincken in behörigcr Distance zurück.

i) Man kehret sich mit einer halben Wen-
düng auf dem lincken Absah gantz geschwinde
und mit steifen Knien lincks herum, und setzet den
rechnn Fuß hurligundstarck neben den lincken
in behöriger Distanee hervor.

i) Wird gemacht wie No. 23.

K y 1) Wird



154 Cap. 18. Art. 2. Von den Handgriffen
Lommsnäo-

Wörter.
No. 2s.

Rechtsher-
stellt euch!
1. Tempo.

No. 26.

Das Ge
wehr hoch!
2. Tempo.

r) Wird gemacht wie No. rr.

O und 2) Werden gemacht wie No. s.
und z.

No. 27.
Presentirt

das Ge-
wehr!

2. Tempo,

No. 28.

1) Wird gemacht wie das rste Tempo
bey No. 4.

2) Ziehet man das Gewehr mit beyden Hän-
den, so weit es der rechte Arm ungezwungen zu-
läßt, vor sich herunter, daß der Hahn, welcher
auf der rechten Hand ruhen muß, mit dem Ge-
hange gleich, der Lauf gegen das Gesichte stehe,
und die 4. Finger rechter Hand unter demBü-
gel am Gewehr bleiben, halt beyde Ellbogen am
Leibe geschloffen, das Gewehr aber wohl von sich
ab, ingantz gerader Linie, mitten vor demGe-
sichte; setzet zugleich den rechten Fuß zurück,
daß der rechte Absah dichte hinter den lincke»
komme, behalt beyde Knie steif,die rechte Schul-
ter vor, und den Kopf und Leib gerade.

NB. Das Gewehr muß bey diesem letzten.
Tempo, sowohl oben mit der Mün-
düng, als unten mit der Kolbe, im
ganhen Gliede geradegehalten werden.

Rechtsum!
3. Tempo, J

1) Man bringet das Gewehr mit beyden
Han-
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(lommanäo- Händen, und wohl vom Leibe ausgestreckten
Wörter. Armen mitten vor sich hoch, indem es mit der

rechten in der Dünnung völlig umfasset wird;
halt die Pfanne in gleicher Höhe mit der Schul-
ter, den Lauf gegen das Gesichte, auch inRei-
hen und Gliedern ganh gerade, und trit zugleich
mit dem rechten Fuß und steifen Knien gantzge-
schwinde und starck hervor, in behöriger Distan-
ce neben den Lücken.

2) Drehet man sich mit einer Viertelwen-
düng auf dem lincken Absah ganh geschwinde,
und mit steifen Knien rechts herum, trit mit dem
rechten Fuß hurtig und starck in behöriger Di-
stance neben den lincken zurück, und behalt das
Gewehr hoch, wie man es beym isten Tempo
genommen.

;) Wird gemacht wie das 2te Tempo bey
No. 27.

No. 29.
Herstellt 1) Wird gemacht wie das iste Tempo bey

euch.' No. 28.

Z. Tempo. 2) Drehet man sich mit einer Vicrtelwen-
düng auf dem lincken Absah ganh geschwinde
und mit steifen Knien lincks herum, trit mit dem
rechten Fuß hurtig und starck in behöriger Di-
stance neben den lincken hervor, und behält das
Gewchr hoch, wie man es bey dem r sten Tem^
po genommen.

z) Wird gemacht wie das 2te Tempo bey
No. 27.

No. z o.

Lincksum! 1) 2) und z) Werden gemacht wie No. 29,
Z. Tempo.

J)2)



Ls6 Cap.ig. Art. 2. Von den Handgriffen
Commando-

Wörter.
No. zi.

Herstellt
euch!

3, Tempo.
No, Z 2.

Rechtsum-
kehrt euch!
3« Tempo.

No. z z.

Lincksher-
stellt euch !
z. Tempo.

No. 34.
Lincksum-
kehrt euch!
3. Tempo

i) 2) und 3) Werden gemacht wie No. 28.

r) Wird gemacht wie das iste Tempo bey
No, 28.

2) Kehret man sich mit einer halben Wen-
düng auf dem lincken Absah gantz geschwinde
und mit steifen Knien rechts herum, setzet den
rechten Fuß hurtig und starck neben den lincken
in behöriger Distance zurück, und behält das
Gewehr hoch, wie man es bey dem isten Tern-
po genommen.

3) Wird gemacht wie das 2te Tempo bey
No. 27.

0 Wird gemacht wie das iste Tempo
bey No. 28,

2) Kehret man sich mit einer halben Wen-
düng auf dem lincken Absatz gantz geschwinde
und mit steifen Knien lincks herum; sehet den
rechten Fuß hurtig und starck neben den lincken
in behöriger Distanee hervor, und behält das
Gewehr hoch, wie man es bey dem istenTem-
po genommen.

3) Wird gemacht wie das rte Tempo
bey No. 27.

1) 2) und 3) werden gemacht wie No. 33.

-) 2)
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Commando
Wörter.
No. Z s.

Rechtsher-
stellt euch!
Z. Tompo.

No. z6.
Das Ge-
wehr an
dielincke
Seite!

2. Tempo.

1) 2) und z) werden gemacht wie No. zr.

1) Man bringet das Gewchr mit beyden
Händen, und wohl vorn Leibe ausgestreckten
Armen, mitten vor sich hoch, daß das Schloß
auswärts, die rechte Hand dichte unter dem
Hahn, die Pfanne in gleicher Höhe mit der
Schulter, und der Lauf in Reihen und Glic--
dem ganh gerade komme, halt beyde Daumen
aufwärts längst dem Schaft, und tric zugleichmit dem rechten Fuß und steifen Knien gantzge-
schwinde und starck hervor, in behöriger öiüanee
neben den lincken

2) Bringet man das Gewehr mit der lincken
Hand hurtig an die lincke Seile, hinter den
Degen, fchrecg herunter, daß der Lauf unter-
wärts, die Mündung forne ungefähr eine halbe
Elle von der Schulter ab, und so niedrig kom-
me, als es, ohne die Kolbe auf die Erde
zu setzen, geschehen kann; läßt zugleich besagte
Hand, womit das Gewehr völlig umfasset und
gantz feste am Leib gehalten wird, bis um das
zte Mütterchen, von oben ab gezählet, in die
Höhe gehen; umfasset dabey mit der rechten ,durch einen starcken Schlag, das Gewehr oben
bey der Mündung, daß der Lauf, soweit das
Bajonet zu sitzen kommt, frey bleibe, der Dau-
me aber mit dem Ende des Schafts gerade und
aufwärts liege, und beuget den rechten Ellbo-

gen



15 8 Cap. 18. Art. 2. Von den Handgriffen
Commando-

Wörter.

No. 37.
Faßt die
Bajonet!

1. Tempo.

No. 38.
Zieht sie

aus!
1. Tempo.

gen so hoch, daß das forderste Gelencke des
Arms bis zur Hand in gerader Linie seyn könne;
drehet sich anbey auf dem lincken Absah lincks
herum, setzet den rechten Fuß, durch einen star--
ekcn Tritt einen Schuhlang hurtig und gerade
vorden lincken, daß der Schlag mit der Hand,
und der Tritt mit dem Fuß zugleich geschehe;
halt das lincke Knie steif, das rechte aber ein
wenig gebogen; stehet mit dem Leibe, welcher
auf dem hintersten Fuß ruhen muß, gantz gerade,
und behalt die Brust, soweit es ungezwungen
geschehen kann, voraus.

NB, Die Augen müssen hiebey, und solan-
ge, bis das Gewehr wieder hoch ge-
nommen wird, nach den lincken Flügel
gerichtet seyn.

1) Man greift mit der rechten Hand gantz
geschwinde, und ohne einigen Umschweif her-
unter an das Bajonet; umfasset mit voller Faust
den Griff desselben; drücket die Scheide mit
der lincken Hand fest an den Leib, damit das

Bajonet desto süglicher ausgezogen werden kön-
ne; bleibet aber dabey gantz gerade stehen,
ohne den Kvpfzu bücken, und halt das Gewehr
fest, in derselben Linie als zuvor.

r) Man ziehet das Bajonet hurtig aus; halt
es mit gestrecktem Armgerade vor sich, die Flache
auswärts, den Daumen oben auf dem Griff,
lind die rechte Hand mit der Schnlter in glei-
eher Höhe,

r) Man



Commando-
Wörter.
No. 39.

Bajonet
am Lauf!
I, Tempo.

No. 40.
Das Ge
wehr hoch!
2. Tempo.

No. 41.
Fällt die
Lchonet!
l.lempo.

Cap. 18. ^rt.2. mit Gewehr. 159

i) Man bringet das Bajonet mit einem klei-
nen Schlag hurtig an die Mündung des Ge-
wehrs; setzet es geschwinde fest am Lauf, und
fasset gleich wieder das Gewehr mit der rechten
vollen Faust unter dem Bajonet an, daß der
Daume mit dem Ende des Schafts gerade und
aufwärts liege, und halt den rechten Ellbogen
mit der Hand in gleicher Höhe gebogen.

1) Wird gemacht wie das iste Tempo
bey No. 17.

2) Bringet man das Gewehr mit der linckcn
Hand, welche an der Pfannenfcdcr bleibet, hur-
tig indie Höbe, daß derLaufgegen das Gesichte
komme; Umfasset Mleich mit der rechten vollen
Faust die Dünnung hinter dem Bügel, und
hält es solchergestalt mit beyden Händen, und
wohl vom Leibe ausgestreckten Armen mitten vor
sich hoch, die Pfanne in gleicher Höhe mit dgr
Schulter, und den Lauf in Reihen und Glie-
dem gantz gerade.

Nß, Sobald dererste Griffgeschehen; müf-
sen die Augen gleich wieder nach den
rechten Flügel gerichtet werden.

i) Man ziehet das Gewehr mit beyden Hän-
den vorwärts sehr geschwind und starek herun-
ter auf den lincken Arm, daß der Lauf oben,
in gerader Linie, und die lincke Hand recht mit-
ten vor dem Leib zu liegen komme; hält den rech-
ten Ellbogen in die Höhe; drehet im Herunter-
reissen des Gewehrs die lincke Hand auf der-
selben Stelle, wo sie vorher gewesen , herum;



i6o Cap. i8. Art. 2 . Von den Handgriffen
Commando-

Wörter.

No. 42.

Rechtsum
kehrt euch!
z. Tempo.

No. 4Z.
Lincksher-
stellt euch!
3. Tempo.

No. 44.
Lmcksmn

kehrt euch!
3> Tempo.

No. 4s.
Rechtsher-
stellt euch!
z. Tempo.

halt den forderen Finger aussen über die Pfan-
nenfeder gestreckt, die z. übrigen unter derselben
aneinander geleget, und den Daumen auf der
innern Seite, gegen die Kolbe, längst dem
Schaft gestreckt; fthct anbey den rechten Fuß,
aufwelchem der Leib ruhen muß, durch einen
starcken Tritt, einen Schuhlang hurtig und
gerade hinter den lincken, daß der Fall desGe-
wehrs auf den Arm mit dem Tritt des Fußes
zugleich geschehe, das rechte Knie steif bleibe, das
lincke aber ein wenig gebogen, auch der Ober«
leib etwas vorwärts gebeuget werde.

r) Wird gemacht wie das iste Tempo
bey No. 28.

2) Wird gemacht wie das 2te Tempo
bey No. 32.

3) Wird gemacht wie No. 41.

1) Wird gemacht wie das iste Tempo
bey No. 28.

2) Wird gemacht wie das 2te Tempo
bey No. 3 Z.

3) Wird gemacht wie No. 41.

i) 2) und 3) werden gemacht wieNo. 43.

i) 2) und z) werden gemacht wie No, 42

1) W-rd
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Commando-
Wörter.
No. 46.

Das Ge-
Pchx hoch!

1. Tempo.
No. 47.

Das Ge-
wehr beym
linckenFuß!
2. Tempo.

i) Wird gemacht wie das iste Tompo
bey No. 28»

No. 48 .

Zieht die
Bajonet slft!
I, Tempo,

1) Wird gemacht wie das 2te Tempo
bey No. Z6.

2) Laßt man das Gewehr durch die lincke
Hand, daß dieKolbe rechtvordem Ballen des
lincken Fußes zustehen komme, schreeg herunter
auf die Erde gehen; bringet zugleich die lincke
Hand bis unter den obersten Ring desRiemens;
umfasset mit der rechten den Griff des Bajonets,
leget den Daumen oben bey der Mündung dar--
auf, machet es zum Abziehen fertig, und beuget
dabey den rechten Ellbogen in die Höhe.

NB. Sobald der erste Griff geschehen ist,
müssen die Augen gleich, und solange,
bis das Bajonet weggebracht worden,
und das Gewehr wieder hoch genom--
men wird, nach den lincken Flügel ge--
richtet seyn. Das Fertigmachen der
Bajonets zum Abziehen muß ohne vieles
Geklappere geschehen; massen selbige
schon vorher so aptiretseyn müssen, daß
sie fest auf dem Lauf sitzen, und den-
noch mit leichter Mühe abgezogen wer-
den können.

i) Man ziehet das Bajonet mit der rechten
Hand hurtig vom Gewehr ab; hält es mit aus-

£ gestreck-



-62 Cap. 18. Art. 2. Von den Handgriffen
Commando-

Wörter.

No. 49.
Bajonet an

ihren Ort!
i, Tempo,

No. so.
Schultert
das Ge-
wehr!

6. Tempo.

gestrecktem Arm gerade vor sich, die Fläche
auswärts, den Daumen oben auf dem Griff,
und die rechte Hand mit der Schulter in ßteü
eher Höhe.

i) Man wirft das Gewehr mit der linckeN
Hand hurtig in den rechten Arm, ergreift mit
derfelben sogleich die Scheide des Bajonets, ste-
ckct mit der rechten Hand das Bajonet ge-
schwind ein, und laßt das Gewehr im Gelencke
des rechten Ellbogens, auch die rechte Hand an

dem Griff des Bajonets liegen; sobald aber
dasselbe eingestecket ist, umfasset man unver-

merckt wieder mit der lincken Hand das Ge-
wehr unter dem obersten Ring des Riemens.

NB, Wann das Bajonet eingestecket wird,
muß man zwar die Augen und den Kopf
etwas nach der Scheide wenden; so-
bald aber solches geschehen, das Ge-
ficht wieder voraus, und den Leib ge-
rade halten.

1) Man fasset mit der rechten Hand das

Gewehr, durch einen starcken Schlag, oben am

Ende des Schafts an, daß der Lauf, soweit
das Bajonet sitzet, frey bleibe, und der Dau-
me aufwärts mit dem Ende des Schafts gerade
liege; beuget den rechten Ellbogen, so viel es

sich ungezwungen thun laßt, und behält die
lincke Hand am Gewehr wie zuvor, nur daß
der lincke Arm vorwärts ausgestreckt, und der
Ellbogen am Leibe gehalten wird.

2) z) 4) 0 und 6) Werden gemacht wir
No. l?.

i) Wird



Cap. i8. Art. 2. mit Gewehr. I6z
Commando-

Wörter.
No. si.

Das Ge-
wehr beym

Fuß!
5. I'empo.

1) Wird gemacht wie No. 2.
2) Bringet man das Gewehr mit der rech-

ten Hand gerade vor das Gesichte hoch, daß
das Schloß voraus stehe, indem man mit der
linckenHand die Kolbe unvermerckt etwas an
sich drücket^ damit der Griff desto geschwindergeschehen könne; umfasset zugleich mit der lin-
ckcnHand/durch einen frischen Schlag, das
Gewehr über dem Schloß, daß der Daumc
aufwärts am Schaft, und der kleine Finger
an die Pfannenfeder komme; und hält also das
Gewehr mit beyden ungezwungen ausgcstrcck-
ten Armen in gantz gerader Linie, und die
Pfanne in gleicher Höhe mit der Schulter.

NB. Bey diesem Griffmuß weder der Kopf,noch der Leib im geringsten beweget
werden.

Z) Läßt man mit der lincken völlig zugemach-
ten Hand das Gewehr geschwinde und gerade
mitten vor dem Leib herunter sincken, so weit
der Arm ungezwungen gestrecket werden kann,
daß das Schloß auswärts bleibe; fasset es zu-
gleich mit der rechten Hand, durch einen star-cken Schlag oben an, daß der Daume auf-wärts und mit dem Ende des Schafts gerade
komme, und hält es mit beyden Armen wohl,
auch oben und unten gleich weit vom Leibe ab.

4) Bringet man das Gewehr mit beyden
Händen an die rechte Seite; drehet es dabey
herum, daß das Schloß nach bemeldter rech-
ten Seite hinaus stehe; hält das Oberste der

L s rech-



164 Cap. i s. Art. 2. Von den Handgriffen

rechten Hand, mit welcher das Gewehr am

2"^. Ende des Schafts völlig umfasset wird, gleich
hoch mit den Augen, drehet das Gelencke der-

selben etwas auswärts, damit der rechte Ell-
bogen nahe an dem Gewehr herunter sincken
könne ,

c
laßt zugleich die linckeHand bis an das

ztc Mütterchen (wo nehmlich deren 4.amGe-
wehr sind) in die Höhe gehen, damit der Leib
in ungezwungener geradckkolitur bleiben könne,
und die rechte Schulter nicht zurück gezogen
werden dürfe; und halt solchergestalt das Ge-
wehr in ganh gerader Linie, soweit vom Leibe
ab, daß das hinterste Ende der Kolbe gerade
neben der äussersten Spitze des rechten Fußes
in die Höhe stehe.

5) Stößt man das Gewehr in derselben
Distance als man es vorher vom Leibe abgehal-
tcn hat, mit der rechten Hand starck nieder an

die Erde, daß das hinterste der Kolbe recht an

der äussersten Spitze des rechten Fußes, und der

Lauf ganh gerade in die Höhe zustehen komme;
behalt das Gewehr mit der rechten vollen Faust
oben umfasset, und das Gelencke derselben,
wie beym vorigen Griff, etwas auswärts gedrc-
hct; läßt dabey den rechten Ellbogen sincken,
wie er von selbsten fallt, und zugleich die lincke

1 Hand flach hinter den Degen herunter fallen.
NB. Bey diesen Griffen muß der Leib im-

mer in unveränderter und gerader l’o-

No. 52.
iitur bleiben.

Niederlegt i) Man drehet sich auf dem lincken Absatz
das Ge- mit dem Oberleib etwas rechts herum, daß die

wehr! Spitze gedachten Fußes gerade voraus stehe;
4. Tempo. .

hebet



Cap; 18. Art. 2. mit Gewehr. r 6 s

Commando- hebet dabey den rechten Fuß ein wenig von der
Wörter. Erde, wendet die Spitze desselben gegen die

■ rechte Seite, setzet ihn also, und zwar in etwas
weiterer Distance als vorher, gantz hurtig wie-
der nieder, und zugleich die äusserste Flache der
Kolbe dichte an, und mitten vor besagten rech-
ten Fuß, daß das Schloß hinten hinaus stehe,
und hält den Lauf in gantz gerader Linie wie
zuvor.

2) Beuget man den Leib hurtig vorwärts
nieder, indem der lincke Fuß mit gebogenen
Knie einen starcken Schritt, jedoch nicht weiter

,
vor die Linie hinaus gesetzet wird, als daß das

rechte Knie steif bleiben könne, und der rechte
Fuß hinten nicht von der Erde gehoben werden

dürfe; behält dabey die Brust voraus, und das

Gesichte rechts gewendet; leget das Gewehr
mit der rechten Hand gerade voraus nieder,
daß das Schloß oben bleibe, indem man die
Kolbe gegen den rechten Fuß fest ansetzet, und
die rechte Hand um den Lauf, bis dichte unter

das Zte Mütterchen (wo ncmlich deren 4. am

Gewehr sind) herunter gehen läßt, daß solcher-
gestalt der rechte Arm in gantz gerader Linie
niedergestreckt, und die rechte Hand mit dem
Ballen des lincken Fußes gerade seyn könne,
und läßt die lincke flache Hand ausserhalb dem
lincken Beine, längst der Wade, ungezwungen
herunter hangen.

3) Richtet man sich hurtig wieder in die
Höhe; sehet den lincken Fuß,in vorigerDistance
vom rechten, zurück auf die Linie; bleibet mit
geradem Leibe etwas rechts gewendet, und mit

beyden Füßen eben also stehen, wie man sie
L 3 beym
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Commando-

Wörter.

No. sz.
Aufhebt
das Ge-
wehr!

4. lempo.

beym iftenlempogedrehet hat, und laßt die
rechte Hand auf der Patrontasche, die lincke
aber hinter dem Degen ungezwungen herunter
hangen.

4) Drehet man sich auf dem lincken Absah
mit dem Oberleib wieder lincks herum, daß die
Fronte gerade voraus, und die Spitze gedach-
ten Fußes wieder seitwärts komme; hebet da-
bey den rechten Fuß ein wenig von der Erde,
sehet ihn mit herumgewcndeter Spitze inner-
halb der Kolbe, und ohne dieselbe zu berühren,
in behöriger viüance neben den lincken hurtig
wieder nieder, und stehet mit dem Leibe ganh ge-
rade.

NB. Bey dieser und nächstfolgender Numer
ist hauptsächlich zu beobachten, daß
das Niederbeugen und in die Höhe
richten gantz hurtig geschehen, und da-
bey kein längerer Halt, als orclmaire
gemachet werden müsse.

1) Man drehet sich auf dem lincken Absah
mit dem Oberleib etwas rechts herum, daß die
Spitze gedachten Fußes gerade voraus stehe;
hebt dabey den rechten Fuß ein wenig von der
Erde, wendet die Spitze desselben gegen die rech-
te Seite, und setzet solchen gantz dichte und mit-
ten hinter die Kolbe hurtig wieder nieder.

2) Beuget man, wie beym Niederlegen, den
Leib hurtig vorwärts nieder, indem der lincke
Fuß mit gebogenen Knie, eben als beu No. 52.
im 2ten Tempo, einen starcken Schritt, jedoch
nicht weiter vor die Linie herausgesetzet wird,
als daß das rechte Knie steifbleiben könne, und

der
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Loinmando- der rechte Fuß hinten nicht von der Erde geho-
Wörter, den werden dürfe; behält dabey die Brust vor-

aus, und das Gesichte rechts gewendet; umfas-
set mit der rechten Hand, und gerade nicdergc-,
strecktem Arm, den LaufdesGewehrs unter betn
zten Mütterchen, und also eben daselbst, wo

manes beym Niederlegen im 2ten Tempo gc-
halten, und läßt die lincke flache Hand ausser-
halb dem lincken Beine, längst der Wade un-

gezwungen hemnter hangen.
z) Erhebt man sich ganh hurtig mit dem

Gewehr, läßt im Aufheben die rechte geschlos-
sene Hand um den Lauf, bis an das Ende des

Schafts, wieder in die Höhe gehen; halt mit
selbiger das Gewehrgantz gerade,und die Fläche
der Kolbe mitten vor dem rechten Fuß; Sehet
zugleich den lincken Fuß, in voriger Distanee
vorn rechten, zurück aufdie Linie, läßt die lincke
Hand hinter dem Degen herunter hangen, und
bleibet also mit geradem Leibe etwas rechts
gewendet stehen, wie bey No. 52. im istcn
Tempo.

4) Drehet man sich auf dem lincken Absah
mit dem Oberleib wieder lincks herum, daß die
krönte gerade voraus, und die Spitze gedach-

. ten Fußes wieder seitwärts komme; hebetdabey
den rechten Fuß ein wenig von der Erde, setzet
ihn mit herumgewendeter Spitze, in behöriger
Oiüance neben den lincken ganh hurtig wieder
nieder; drehet zugleich das Gewehr um, daß
das Schloß gegen die rechte Seitehinauö stehe,
setzet das hinterste Ende der Kolbe an die äus-
ferste Spitze des rechten Fußes, und stehet ü-
brigens, wie bey No. 51. im sten Tempo an-

gewiesen. 1) Man



168 Cap. i 8 . Art. 2 Von den Handgriffen
Commando-

Wörter.
No. 54.

Schultert
das Ge-
wehr!

s. Tempo.

No. 5 s.
Das Ge-

wehr hoch!
2. Tempo.

No 56.
krelemirt

das Ge-
wehr!

2. Tempo.
No. 57.

Verkehrt
schultert
dasGe-
wehr!

4. Tempo.

1) Man bringet das Gewehr mit der rech-
ten Hand, und ausgestrecktem Arm, den Dau-
men aufwärts haltend, gerade und mitten vor
sich, daß das Schloß voraus stehe; umfasset
es zugleich mit der lincken vollen Faust dichte
über der Pfannenfeder, strecket den lincken
Arm gleichfalls aus, und hält also das Gewehr
oben und unten gleich weit, und so viel es un-

gezwungen geschehen kann, wohl vom Leibe ab.
2) z) 4) und 5) Werden gemacht wie die

4. letzet Tempo bey No. 17.

1) und 2) Werden gemacht wie No. 2.
und z.

i) und 2) Werden gemacht wie No. 27»

7) Man bringet das Gewehr mit der lincken
Hand, in derselben geraden Linie, als man es
zuvor gehalten, etwas gegen die rechte Seite,
soweit es ungezwungen geschehen kann; fasset
es zugleich mit der rechten verkehrten Hand
recht in der Mitte des Laufs an, das der Dau-
me unterwärts gegen den lincken stehe.

2) Wendel man das Gewehr mit der rech-
ten Hand sehr geschwinde herum, daß die Mün-
düng nahe an der rechten Seite rückwärts hin-
unter, die Kolbe vorwärts in die Höhe, und

Schloß aussen komme, und bringet es
‘ ; -

-
J gerade



esp. 18. ärt. 2. mit Gewehr. i6-
Oommsnäo- gerade vor sich hoch; schlägt, sobald es umge--Wörter, drehet, mit der lincken Hand unten bey der

Mündung am Ende des Schafts ftarck an das
Gewehr, daß der Daume auswärts liege; hält
es mit beyden ausgestreckten Armen mitten vor
dem Gesichte, daß der Daume rechter Hand
gleich hoch mit den Augen seye; und trit zu-
gleich mit dem rechten Fuß und steifen Knien
geschwind und starck hervor, in behörigcr Di-
stance neben den lincken.

NB. Die Wendung mit dem Gewehr muß
sehr geschwinde, äuch der Tritt und
Schlag zugleich geschehen.

z) Legt' man das Gewehr geschwind und
starck mitten an die lincke Schulter, daß die
rechte zugeschlossene Hand vor besagter Schul-
ter, das Unterste der lincken mit dem Untersten
des Gehänges gleich, und nahe am Leib
komme, auch das Gewehr in Reihen und Glic-
derngantz gerade liege; und beuget beyde Eli-
bogen, soweit es ungezwungen geschehen kann,
in die Höhe.

NB. Der Kopf muß hiebey im geringsten
nicht beweget werden.

4) Läßt man beyde Ellbogen hurtig am Leibe
herunter sincken, ziehet den lincken etwas zurück,
und hält ihn fest angeschlossen; laßt zugleich
die rechte Hand ungezwungen an die Seite
herunter fallen, daß die innerste Fläche gerade
auf der Patrontasche zu liegen komme; und
behält dabey deß Gewehr, wie beym zten Tem-
po»unverändert an der Schulter.

L 5 - r) Man
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i7o Cap. 1 8. Art. 2. Von den Handgriffen
Commando-

Wörter.
No. 58.

Presentirt
das Ge-
wehr!

4. 'Pempo.

1) Man ziehet mit der lincken Hand das
Gewehr,in derselben Lime als es aufder Schul-
ter gelegen, hurtig und gerade vor sich aus,
soweit der lincke Arm ungezwungen gestreckt
werden kann; umfasset solches zugleich mit der
rechten vollenFaust,durch einen starckenSchlag,
oben mitten vor der Schulter , daß der Dau-
me unten längst dem Schaft liege, und beuget
den rechten Ellbogen etwas in die Hohe.

2) Bringet man das Gewehr mit beyden
Händen mitten vor sich hoch, daß der Dau-
me rechter Hand aufwärts am Schaft, und
gleich hoch mit den Augen komme, und hält
beyde Arme wohl ausgestreckt, fo viel es unge-
zwungen geschehen kann.

z) Läßt man das Gewehr mit der rechten
Hand, in derselben Linie als es zuvor gewesen,
soweit herunter sincken, daß man durch den
Bügel sehen könne, und fasset es mit der lin-
cken verkehrten Hand unter dem Schloß an,
daß der kleine Finger an der Pfannenfedcr, und
beyde Daumen längst dem Schaft gegen ein-
ander zu liegen kommen.

NB. Der Leib muß hieben immer in unver-
änderter gerader koütur bleiben.

4) Wendet man mit der lincken Hand das
Gewehr sehr geschwinde herum, daß die Mün-
düng nahe an der rechten Seite rückwärts in
die Höhe, die Kolbe vorwärts wieder hinunter,
und der Lauf gegen das Gesichte komme; fasset
solches, sobald es umgedrehet ist, mit der rech-
ten Hand unter dem Hahn, halt es mit beyden
Händen, und am Leibe geschlossenen Ellbogen,

in



I7iCap. 1 8. Art. 2. mit Gewehr.
Commando

Wörter.

No. sy.
Das Ge-

wehr hoch!
i. Tempo.

No. 6o.

in ganh gerader Linie mitten vor dem Gesichte/
wohl von sich ab / so, daß der Hahn mit dem
Gehänge gleichstehe; setzet zugleich den rechten
Fuß zurück, daß der rechte Absatz dichte hinter
den lincken komme; behält beyde Knie steif,
die rechte Schulter vor, und den Kopf und
Leib gerade.

NB. Das Gewehr muß bey diesem letzter»
Tempo, so wohl oben mit der Mün-
duna, als unten mit der Kolbe im gan-
tzen Gliede gerade gehalten werden.

i) Man bringet das Gewehr mit der rech'
ten Hand mitten vor dem Gesichte in ganh ge-
rader Linie in dieHöhe, daß die Pfanne gleich
hoch mit der Schulter komme; halt den rech-
ten Arm ausgestreckt,doch daß die lincke Schul-
.ter nicht zurück gezogen werde; läßt zugleich
die lincke Hand hurtig und ungezwungen an
die Seite, hinter den Degen flach herunter
fallen, und trit mit dem rechen Fuß hurtig und
starck hervor, in behöriger Distance neben
den lincken.

Schultert
das Ge-
wehr!

Z. Tempo.

i) Drehet man das Gewehr mit der rech-
ten Hand um, daß der Lauf aussen komme,
und bringet es dabey etwas gegen die lincke
Schulter; schlägt zugleich mit der lincken Hand
hurtig unten an die Kolbe, daß der Daume
über das runde Ende derselben, und die 4.
Finger unter das Eisen kommen; hält beyde
Arme ausgestreckt, das Gewehr weder höher
noch niedriger, auch in derselben Linie als zu-
vor, den Lauf in Reihen und Gliedern ganh
gerade. 2) und



172 Cap. 1 8. Art. z. Von fcett Grenadier-

Commando
Wörter.

No. i.

Das Ge-
wehr über
die Schul-

ter.
s. Tempo.

2) und z) Werden gemacht wie dier. letz4
ten Tempo bey No. 17«

Art. 3.
V0N HM 6ren3cker-Hanh-

griffen.
^AXeNN die Grenadiers in einem feparirten
WIZ- Corps die Handgriffe machen sollen:
S» bleibende ersten 16. Commando-Wörter
so , wie sie im vorhergehenden 2ten Art. be-
schrieben sind, alsdann aber werden nachfol-
gende nenne eingerücket.

1) und 2) Werden gemacht, wie die beyden
ersten Tempo bey No. 17. im 2tenArt.

z) Fasset man mit der lincken Hand den
Riemen des Gewehrs, daß der Daume ein-
warts komme> bringet solchen gegen die lincke

Seite, und halt die Hand mit dem Gesicht in

gleicher Höhe.
4) Bringet man mit der lincken Hand den

Riemen geschwinde gegen die rechte Schulter,
mit der, rechten aber das Gewehr, so viel mög-
lich, hinter den lincken Ellbogen; drehet an-

bey den Laufdes Gewehrs, soweit es sich thun
laßt, gegen die lincke Seite, halt aber selbi-
gen gerade in die Höhe, und die lincke Hand
so hoch, als man ungezwungen damit kom-
men kann.

5) Wirft man das Gewehr über den Kopf
auf den Rücken, daß die Mündung hinter der

rechten Schulter aufwärts, ünd die Kolbenach
der lincken Seite zu, unterwärts hange; läßt

die
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Commando-
Wörter.

No. 2.

Faßt die
Orenude!
Z. Tempo,

die rechte Hand, sobald man das Gewehr über
den Kopf gebracht, loß, und an der rechten
Seite flach auf die Patrontasche fallen; Zie-
het mit der lincken Hand, indem das Gewehr
im Fallen ist, den Riemen nach der lin cken Sei-
te starck vor sich herunter, damit der oberste
Ring des Riemens dichte oben an die rechte
Schulter zu liegen komme, und läßt zugleich
die linckeHand flach hinter den Degen fallen.

NB. Sobald dieser letzte Griff gemachet
werden soll, muß man mit der lincken
Hand die Mündung des Gewehrs et-
was nach der rechten Seite ziehen, und
beyde Hände so hoch heben, als es
thunlich ist, damit man im Ubcrwer-
fen die Mühen nicht vomKopfe stosse:
Auch muß dieser Griffst» geschwinde,
als es möglich, gemachet, und der Kopf
und Leib dabey gantz gerade gehalten
werden.

1) Man strecket die rechte Hand seitwärts
aus, hält solche gleich hoch mit der Schulter,
die Finger ausgestreckt, und das Innerste
der flachen Hand unterwärts.

2) Schlägt man mit solcher flachen Hand
und gestrecktem Arm hurtig und starck auf die
Patrontasche, und fasset solchergestalt gleichsam
die Grenade.

3) Bringet man den rechten Arm wieder in
die Höhe wie zuvor, halt die Hand gleich hoch
mit der Schulter, das Innerste aufwärts, und
die Finger so gebogen, als wenn eine Orenade
darinnen läge.

1) Man



174 CaP- l8. Art, Z. Von den« Orenaciier-

Lommanclo-
Wörter.
No. z.

Oeffnet
den

Brenner!
2. Tempo.

No. 4.
Faßt die
Lunte!

2. Tempo,

No. s.

Blaßt die
Lunte ab!
2. Tempo.

No. 6.

1) Man bringet die rechte Hand an den
Mund, beuget den Ellbogen gleich hoch mit der
Schulter, und beißt das Papier so ab, daß der
Zünder ganh frey seye.

2) Strecket man den rechten Arm wieder
seitwärts aus, und halt die Hand wie zuvor,
gleich hoch mit der Schulter.

1) Man schlagt mit der lincken flachen Hand 1

an den Luntenvcrberger, ergreift die Lunte mit
dem Daumen und Zeigefinger, daß das gewun-
dene Ende über der Hand liege, und beuget
dabey den Ellbogen glech hoch mit der Hand.

2) Bringet man die linckc Hand mit der
Lunte ungefähr eine Spanne lang gerade gegen
den Mund über, und hält den Ellbogen gleich
hoch mit der Schulter, das Innerste der Hand
unterwärts.

1) Man bringet die lincke Hand mit der
Lunte vor den Mund, und behalt den Ellbo-
gen wie zuvor.

2) Bläßt man starck und kurh, jedoch ohne
Bewegung des Kopfs, an die Lunte; läßt
dabey die lincke Hand wieder eine Spanne
lang vom Munde abgehen, und behält den
Ellbogen wie zuvor.

Zündt die
Orenucie

an!
I. Tempo.

1) Man drehet sich auf dem linckcn Absah
mit einer Viertelwendung rechts herum, fetzet
den rechten Fuß in behöriger Distance zurück,
daß der rechte Absah gerade, hinter den lincken

kom-



17TCap. 18. Art. z. Handgriffen.
Commando-

Wörter.

No. 7.
Werft die
Grenade!
s. Tempo.

komme, behalt das lincke Knie steif, das rechte
aber ein wenig gebogen; halt die rechte Hand
mit der Lrenade niedergestreckt; zündet diese
an; beuget dabey den Oberleib etwas vorü-
der, und siehet nach der Lrenade.

i) Man wirft die Lrenade von unten so
weit und hoch als es möglich, vor sich heraus,
drehet sich anbey auf dem lincken Absah wieder
lincks herum, setzet den rechten Fuß einen hal-
ben Schritt vor den lincken aus, und läßt die
lincke Hand an die Seite herunter fallen.

NB. Sobald die Lrenade geworfen ist,
muß die rechte Hand nicht höher als
die Schulter gehalten werden.

2) Trit man mit dem rechten Fuß hurtig
wieder zurück in behöriger Distance neben den
lincken, laßt die rechte flache Hand auf die Pa-
trontafche fallen, und bringet die lincke mit der
Lunte eine Spanne lang gerade gegen dein
Mund über, den Ellbogen gleich hoch mit der
Schulter haltend.

Die Lunte
an ihren
Ort!

s. Tempo.

1) Man schlagt mit beyden flachen Handen
starck an den Luntenverberger, daß die lincke
oben, und die rechte dichte darunter komme;
Hält beyde Ellbogen etwas in die Höhe, und
verbirgt die'Lunte.

2) Ziehet man beyde Ellbogen an den Leib,
und läßt die Hände an beyde Seiten flach
herunter, die rechte auf die Patrontasche, und
die lincke hinter den Degen fallen»

r) Man



176 Lap. 18. Art. 3. Von den LrenuZier-Handgriffett.
LommanZo-

Wö rter.

No. 9.
Schultert
das Ge

- wehr!
5. lempo.

1) Man ergreift mit der rechten Hand, durch
einen siarcken Schlag, den Riemen des Gi-
wehrs vor der Bmst, daß der Daume unten

komme, ziehet damit den Riemen etwas in die
Höhe, und die Kolbe unten vorwärts/und
beuget dabey den Ellbogen gleich hoch mit der
Hand; stecket zugleich die lincke Hand zwischen
dem Gewehr und der Lende durch, und fasset
damit das Gewehr von innen also an, daß die
Hand unten, der Daume am Schaft gegen
den Bügel zu, die 4. übrige Finger aber aussen
am Lauf gestreckt, und mit der Spitze an dem
Pfannendeckel liegen; hält den lincken Arm
am Leibe gerade an der Seite herunter, und
an demselben dasGewehr schreeg hinauf,daß die
Kolbe unten nahe an den Leib gantz gerade vor-

aus,derLauf aber über den Ellbogen,dicht neben
der lincken Schulter oben hinaus stehe.

2) Bringet man mit der lincken Hand das
Gewehr, und mit der rechtenden Riemengantz
geschwinde über dem Kopfhervor, behält die
lincke über der Pfannenfeder am Gewehr, und
den Daumen daran aufwärts; läßt den Rie-
men, sobald das Gewehr über den Kopf ge-
bracht ist, fallen, umfasset solches mit der rech-
tcn Hand, und ebenfalls aufwärts gerichtetem
Daumen dicht unter dem Hahn, und halt es

solchergestalt mit beyden Handen, und unge-
zwungen ausgestreckten Armen, mitten vor

dem Gesichte in gantz gerader Linie, das Schloß
auswärts, und die Pfanne in gleicher Höhe
mit der Schulter.

- NB. Das



Cap.i8. Art. 4, VondenHandgriffenderZimerl.mitrc. r?7

Lommanäo-
Wörter.

NB. Das Gewehr muß ganh hoch genom-
men werden im Hervorziehen, damit
man die Mütze nicht vom Kopfe reiste,

z) 4) und 0 Werden gemacht wie die z.
letzten Tempo beyNo. 17. im 2ten Art.

Und hierauf werden die Handgriffe von No.
18. bis zu Ende des 2teu Art. vorbeschriebe-
nermassen eontinuiret.

^rt. 4.
Von den Handgriffen der Zimmerleute

mit den Aexten.
(No. i.)

Wie der Zimmermann en Parade stehen soll.
[atm der Zimmermann en lJarade stehet; so hat er das
y Gewehr über der rechten Schulter gehängt, wie in

den Grenadier - Handgriffen bey No. 1. angewiesen; seine
Axt trägt er aus der lincken Schulter/ daß die Schneide
hinten auf dem Rücken herunter hange, der Stiel aber,
welchen er mit der lincken vollen Faust / ungefähr einer guten
Querhand breit über dem Ende umfasset hat, forne gerade
von der Schulter ab herunter, nahe am Leibe gehalten wer-

de, der lincke Ellbogen dabey fest am Leibe geschlossen seye, und
der rechte Arm gerade an der Seite herunter, auch die Hand
auf der Patrontasche liege.

(No. 2.)
Wie der Zimmermann seine Axt scharf, oder mit

der Schneide aufwärts tragen soll.
Dieses geschiehet mit 2. Tempo.

1) Man umfasset mit der rechten Hand den Stiel der Axt
dichte unter der lincken, schiebet denselben mit der lincken Hand

M soweit
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soweit in die Höhe, daß ungefähr die Mitte vor die Schul-
ter komme, drehet ihn zugleich damit , und durch Hülfe der
rechten Hand, rechts hemm, daß die Schneide der Art hinten
aufwärts stehe; beuget dabey beyde Ellbogen gleich hoch und
wohl vom Leibe ab, und hält die Art in derselben Linie ander
Schulter, als der Soldat das Gewehr.

> 2) Ziehet man beyde Ellbogen wieder an den Leib; halt
mit der linckeu Hand die Axt, wie man sie beym 1 sten Tempo
genommen, daß die Mittedes Stiels an der Schulter bleibe,
und läßt zugleich die rechte Hand ungezwungen auf die Pa-
trontasche herunter fallen.

Auf vorbeschriebene Art muß der Zimmermann seine Axt
scharf nehmen, sooft als das Gewehr presentirct, oder mit
Trommelschlag marchiret,mti) March commanchretwird;
wie er denn auch in währenden Handgriffen die Schneide
seiner Art beständig aufwärts trägt, dabey ganh stille ste-
het, und sonst nichts mitmachet: Wenn aber die Hand-
griffe geendiget sind, oder nach geschehenen March, Halt!

• commandii’ct, oder nach dem prelcrUirten Gewehr wieder
. geschultert wird, wendet er die Schneide der Axt wieder un-

terwärts, wie hiernächst bey No. z. zu sehen ist.
(No, 3.)

Wie der Zimmermann, wenn er die Art scharf ge-
tragen, die Schneide wieder unterwärts

wenden soll.
Dieses geschiehet ebetffalls mit 2. Tempo.

1) Man fasset mit der rechten Hand den Stiel der Axt
dichte unter der lincken an, beuget dabey beyde Ellbogen gleich
hoch und wohl vom Leibe ab, und drehet mit der lincken Hand,
durch Hülfe der rechten, den Stiel lincks herum, daß die
Schneide unterwärts komme.

2) Ziehet man beyde Ellbogen an den Leib, mit der lincken
Hand aber den Stiel soweit herunter, daß die Axt dichte hin-
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ter der Schulter zu liegen komme, und läßt zugleich die rechteHand ungezwungen auf die Patrontasche herunter fallen.
NB. Wann der Zimmermann dieses machen soll, indem

der Musquetier das Gewehr mit z. Tempo scharf,oder mit 4. Tempo verkehrt schultert, so muß er, so
lange der Musquetier beym Scharfschultern das iste,und beym Verkehrtschultern die 2. ersten Tempomachet, stille stehen, damit er bey den letztem beyden
Tempo zugleich kommen könne.

(No. 4.)
Wie der Zimmermann seine Art hoch

nehmen soll.
Dieses geschiehet mit 2. Tempo.

1) Wird gemacht wie das iste Tempo bey No. 2.
2) Bringet man die Axt mit beyden Handen mitten vordem Gesichte hoch, daß die Schneide voraus stehe; laßt im

Hochnehmen die lincke Hand eine Viertelelle am Stiel in dieHöhe gehen, halt beyde Arme gestreckt, und die Axt in gern-der Linie vor sich.
Solchergestalt nimmt der Zimmermann seine Axt hoch,wenn er die Musterung passiretr soll, und sein Nahme ge-rufen wird; wie er denn auch, wenn die Handgriffe ge-

, macht werden sollen, und der erste Wirbel schlagt, ferneAxt zwar aus eben diese Art, jedoch mit 3. Tempo hochnehmen muß, nemlich mit dem isten Tempo machet er
rechts-oder lincksum, und sodann die 2. übrigen Tempo,wie sie hier beschrieben sind.

(No. s.)
Wie der Zimmermann seine Axt- wenn er sie hochgehalten, wieder auf die Schulter legen soll.

Dieses geschiehet ebenfalls mit 2. Tempo,
r) Man leget den Stiel der Axt vhngefähr daselbst, wo

M- dir
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die Mitte ist , mit beyden Handen, indem die lincke bis an

die rechte wieder herunter gehet, auf die lincke SDulter;
drehet zugleich mit der rechten Hand, und durch Hülfe der

lincken, den Stiel lincks herum, daß die Schneide der Axt
unterwärts komme, und beuget dabey beyde Ellbogen wohl
vom Leibe ab.

NB. Weil der Zimmermann währenden Handgriffen die

Axt scharf tragen soll; so muß er, wenn vor den

Handgriffen der zte Wirbel schlagt, wobey er seine
Axt wieder auf die Schulter legt, wenn er die Wen-
düng vorher gemacht hat, bey diesem Tempo die

Schneide nicht unterwärts drehen, sondern oben be-

halten, das übrige aber eben so machen, wie hier
vorgeschrieben ist.

2) Wird gemacht wie das 2te Tempo bey No. z.

NB. Wenn aber die Schneide der Axt aufwärts bleiben
soll; so muß der Stiel nicht herunter gezogen, son-
dern dieses Tempo gemacht werden, wie das 2te

Tempo bey No. 2.

(No. 6.)
Wie der Zimmermann sein Gewehr über die

Axt hängen soll.
Obgleich, wie vorgedacht, der Zimmermann währenden

Handgriffen gantz stille stehet, und nichts mitmachet; so
muß er doch sonst, so oft das Gewehr niedergeleget wird, sein
Gewehr über die Axt hängen, und zwar also: Wenn das

Gewehr beym Fuß gesehet wird, nimmt er beydem sten und

letzten lempo seine Axt von der Schulter, setzt das Eisen
vor sich nieder auf die Erde, daß die Fläche auswärts und

die Schneide gegen die lincke Seite stehe, und lehnet den

Stiel an sein Schurtzfell. Wird sodann das Gewehr nie-

dergclegt: So nimmt er, so geschwind als möglich, sein
Gewehr von der Schulter herunter, sehet die Axt mit der

, f rechten
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rechten Hand an seiner rechten Seite mitten auf die Linie, daß
die Schneide gegen seinen rechten Fuß zu stehe, halt den Stiel
gerade in die Höhe, und hänget über das Ende desselben mit
der lincken Hand den Riemen des Gewehrs, daß die Kolbe
hinten aufder Erden liege, der Laufforne hinaus in die Höhe,
und an der innern Seite des Stiels, wo die Axt hinaus stehet,
im ganhcn Gliede gerade hange; und sobald er fertig ist, stehet
er ganh stille, und läßt beyde Arme am Leibe herunter hangen.
Dieses alles macht er ohne einiges lempo, und so geschwind
als möglich ist, damit er sodann , wann aus dem Gewehr
marcüiret werden soll, mit den andern sich zugleich lincksum-
kehren und hinten hinaus marckiren könne. Wird nachher
wieder zum Gewehr marckiret: So ergreift er, sobald als
commanäiret'wird: Aufhebt das Geweht! mit der

rechten Hand die Axt, und mit der lincken das Gewehr, setzet
die Axt hurtig vor sich, und lehnet den Stiel an sein Schurtz-
fell,wie oben erwähnet, hänget alsdann mitbeydenHänden sein
Gewehr geschwinde und ohne l'empo über die Schulter, wie
in den 6renaäier-Handgriffen bey No. 1. angewiesen; laßt
darauf beyde Arme am Leibe herunterhängen, und stehet ganh
stille, bis commanäiret wird: Schultert das Gewehr!
da er seine Axt bey dem ersten l'empo hurtig wieder auf die
Schulter leget, und damit stehet, wie oben zum Anfang er-

wähnet worden.
(No. 7.)

Wie der Zimmermann mit der Axt an der Schul-
ter die halbe Wendung mit 3. Tempo

machen soll.
1) Man sehet den rechten Fuß etwas näher an den

Lincken.
2) Machet man aufdem lincken Absah die Wendung, und

behält beyde Füße wie beym ersten l'empo,

M 3 3) Setzet
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z) Setzet man den rechten Fuß in behöriger viüancs

wieder vom lincken ab.
NB. Diese Wendung gebraucht der Zimmermann, wenn

er die Axt auf der Schulter hat, und mit geschlos-
senen Reihen in z.lempo Rechtsumkehrt gemacht
wird.

Commando
Wörter.

No. i.

Verdeckt
das Ge-
wehr!

4. lempo.

Art 5.
Von den Extra - Handgriffen

f
mit Gewehr.

Welche in Unserer, oder der Oeneruli^
N tat Gegenwart nicht gemacht, jedoch

sonst bey verschiedenen Vorfällen gebrauchet
werden.

Dieses geschiehet allezeit von geschultertem
Gewehr, und zwar also:

i) und 2) werden gemacht wie die 2. ersten
lempo bey No. si. im2ten Art.

z) Bringet man das Gewehr mit beyden
Händen hurtig unter den lincken Arm, daß der
Laufgegen die Erde, die Mündung forne schreeg
herunter, und die Kolbe hinter der lincken
Schulter aufwärts komme; läßt anbey die
linckeHandbis an das letzte Mütterchen gehen,
und hält die rechte unter dem lincken Arm am

Gewehr, soweit man damit ungezwungen kom-
mcn kann.

4) Laßt man die rechte Hand hurtig flach
auf die Patrontasche herunter fallen, und drü-
ckct zugleich mit dem lincken Arm das Gewehr
fest an den Leib, daß das Schloß bedecket sey.

NB. Die
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'

mit Gewehr. 18 z

'

No. 3.

Schultert
das Ge-
wehr!

Gommanclo- NB. Die Gewehre mühen in egaler Linie
Wörter im gantzen Gliede gehalten werden.

i) Man ziehet das Gewehr mit der lincken
Hand / soweit der Arm ungezwungen reichet,
in derselben Linie wie man es vorher gehal--

^ ten, vor sich heraus, und bringet zugleich die
4. r empo. lochte Hand hinter dem Hahn an das Gewehr,

!so weit man damit ohne Bewegung des Leibes
jkommen kann.

2) Bringet man das Gewehr durch Hülse der
lincken Hand, und indem man es mit der rech-
ten sogleich unter dem Hahn umfasset, vor der
lincken Schulter hoch, das der Lauf voraus
stehe, schlüget zugleich mit der lincken Hand
hurtig unten an die Kolbe, daß der Daume
über das runde Ende derselben, und die 4.
Finger unter das Eisen kommen; und halt also
das Gewehr mit beyden ungezwungen ausgc-
streckten Armen in ganh gerader Linie, und die
Pfanne in gleicher Höhe mit der Schulter.

z) und 4) Werden gemacht wie die 2. leß-
ten lempo bey No. 17. im 2ten Art.

No. 3.
Das Ge

wehr hoch!
2. Tempo,

No, 4.
Prefentirt
dasGe-
wehr!

2. Tempo

1) und 2) Werden gemacht wie No. 26.
iM2ten Art.

1) und 2) Werden gemacht wie No. 27.
im 2 ten Art.

M 4 i) Man
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1) Man bringet das Gewehr mit der lincken
Hand, in derselben geraden Linie, als man es

zuvor gehalten hat, etwas gegen die rechte Sei-
te, so weit es ungezwungen geschehen kann;
fasset es zugleich mit der rechten verkehrten Hand
über der lincken, und zwar nicht höher an, als
daß der Daume dichte über dem letzten Müt-
terchen unterwärts gegen den lincken zu liegen
komme.

2) Wendet man das Gewehr mit der rech-
ten Hand sehr geschwinde herum, daß die Mün-
düng nahe an der rechten Seite rückwärts hin-
unter, die Kolbe vorwärts in die Höhe, und
der Lauf aussen komnie, und bringet es gerade
vor sich; umfasset, sobald es umgedrehet ist, mit
der lincken Hand dieDünnung, daß derDau-
me aufwärts liege; hält es mit beyden ausge-
streckten Armen mitten vor dem Leib in gera-
der Linie, den lincken Daumen gleich hoch mit
den Augen, und trit zugleich mit dem rechten
Fuß und steifen Knien geschwind und starck her-
vor in behöriger Distanz neben den lincken.

NB. Die Wendung mit dem Gewehr muß
sehr geschwinde, und der Tritt und
Schlag zugleich geschchen.

3) Bringet man das Gewehr mit beyden
Händen hurtig unter den lincken Arm, und

lässet es soweit durch die reAe Hand gehen,
daß dicPfannenfeder recht an der lincken Brust,
die Mündung hinten aus, und schreeg hinunter,
die Kolbe forne mit demKopfe in gleicher Höhe,,
und der Lauf unterwärts gegen die Erde stehe,

.

' > ,l«ld

Commando-
Wörter.
No. s.

Tragt das
Gewehr

zur Leiche!
4. Tempo,
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Commando-
Wörter.

No. 6.

und drücket dabey das Gewehr mit dem lin-
cken Arm fest an den Leib.

4) Umfasset man mit der rechten Hand ge-
schwinde den Lauf des Gewehrs hinten auf dem
Rücken/ daß die Hand mit dem Gehänge gleich,
und der Daume oben liege, und behalt das
Gewehr unverändert als beym zten lernpo,
anch, so viel möglich, gerade an der linckcn
Seite.

Presentirt
das Ge
wehr!

4. Tempo.

1) Man ziehet mit der lincken Hand, so
weit der Arm ungezwungen reißet, das Gewehr
unter dem Arm schreeg vorwärts heraus, daß
die Kolbe mit dem Kopfe in gleicher Höhe bleibe,
und umfasset zugleich unter dem lincken Arm

jden Laufmit der rechten Hand, soweit man un-
gezwungen damit zurücke reichen kann.

2) Bringet man das Gewehr mit beyden
Händen, und ausgestreckten Armen, in gerader
Linie mitten vor den Leib, daß der Lauf aus-
wärts, die Mündung unterwärts gegen die Er-
de, und der lincke Daume mit den Augen in
gleicher Hohe komme.

z. Fasset man das Gewehr mit der lincken
verkehrten Hand unter dem Schloße an, daß
der kleine Finger an der Pfannenfeder, und bey-
de Daumen längst dem Schaft zu liegen kom-
mcn, das Gewehr aber bleibt unverändert als
beym rten Tempo.

4) Wendet man mit der lincken Hand das
Gewehr sehr geschwinde herum, daß die Mün-
düng nahe an der rechten Seite rückwärts in
die Höhe, die Kolbe vorwärts wieder hinunter,

M 5 und
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Commando-

Wörter.

V

No, 7»
Das Ge«
wehr hoch!
1. Tempo.

No. 8.

Schultert
das Ge-
wehr!

Z. Tompo,
No. 9 .

Das ©c-
wehr hoch!
2 . Tempo.
;No. io."
Das Ge-
wehr im
Arm!

2. Tempo.

und der Laufgegen das Gesichte komme; fasset
solches, sobald es umgedrehet ist, mit der rech-
ten Hand unter dem Hahn; halt es mit beyden
Handen, und am Leibe geschlostenen Ellbogen,
in ganh gerader Linie mitten vor dem Gesichte,
wohl von sich ab, so, daß der Hahn mit dem
Gehänge gleich komme; sehet zugleich den rech-
ten Fuß zurück, daß der rechte Absah dichte hin-
ter den lincken komme, behält beyde Knie steif,
die rechte Schulter vor, und den Kopf und Leib
gerade^

NB. Das Gewehr muß bey diesem letztem
Tempo, so wohl oben Mit der Mün-
düng, als unten mit der Kolbe, im gan-
tzen Gliede gerade gehalten werden.

0 Wird gemacht wie No, 59. im rten
Art.

i) 2) und 3) Werden gemacht wie No,
60. im rten Art.

1) und 2) Werden gemacht wie No. 26.

im 2ten Art,

1) Wird gemacht wie das i ste Tempo bey
No. 27. im 2ten Art.

2) Ziehet man das Gewehr hurtig vor sich
herunter an den Leib, soweit der rechte Arm

unter-
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LommanZo-.' unterwärts Schrecket werden kann, daß das

Wörter, j Schloß aussen bleibe; laßt die rechte Hand
bis andieDünnuug sincken; umfasset mit den
4. Fingern liucker Hand den Hahn, und hält
also das Gewehr mit beyden Handen fest am

Leibe, daß die lincke mit dem Gehänge gleich,
die Kolbe unten flach, und der Lauf recht zwi-
sehen dem Gelcncke des linckcn Arms und der
Schulter oben hinaus stehe.

No. 11.

Das Ge-
wehr hoch.'
i. lempo.

No. 12.

Schultert
das Ge-
wehr!

Z. lempo.
Mb. 13.

Das Ge-
wehr beym

Fuß!
s. Tempo,

NB. Im March wird die rechte Hand un-
vermcrckt über die lincke gelegt, und
sobald man stille stehet, gleich wieder
die Dünnung damit umfasset.

1) Man bringet mit der rechten Hand das
Gewehr geschwinde vor sich hoch, indem man
den Lauf mit dem lincken Arm unvermerckt et-
was in die Höhe stößt, damit der Griff desto
hurtiger geschehen könne; läßt die lincke Handsogleich hinter den Degen flach herunter fal-
lcn, und hält das Gewehr mit der rechten Hand
und ausgestrecktem Arm, doch daß die lincke
Schulter nicht zurückgezogen werde, mitten
vor dem Gesicht in gerader Linie, und die Pfan-
ne gleich hoch mit der Schulter.

1) 2) und 3) Werden gemacht wie No. 60.
im 2ten Art.

' r' ' '■

1) 2) 3) 4) und s) Werden gemacht wie
No. sl. im 2ten Art,

) Man
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Commando-
Wörter.
No. 14.

Das Ge-
wehr im

lincken
Arm!

4. Tempo.

1) Man ziehet mit der rechten geschlossenen
Hand das Gewehr in derselben Linie, als
manes beym Fuß gehalten, in die Höhe, daß
das Oberste bemeldter Hand mit den Augen
gleich komme; umfasset es zugleich mit der
lincken durch einen frischen Griffunter dem zten
Mütterchen, (wo nemlich deren 4. andemGe-
wehr sind) und hält es also, wie Art. 2. bey
No.,fi. im 4ten Tempo angewiesen.

2) Bringet man das Gewehr mit beyden
Händen, wie man es beym isten Tempo an-

gefastet, gegen die lincke Seite; halt solches
gerade vor dem lincken Fuß, und so weit vom

Leibe ab, als der rechte Arm, ohne Wen-
düng oder Bewegung des Leibes, gestrecket
werden kann , die rechte Hand in derselben
Höhe als zuvor, das Gewehr in ganh gerader
Linie, und das Schloß gegen die rechte Seite.

3) Sehet man die Kolbe des Gewehrs in

derselben Distance, als man es vorher vom

Leibe abgehalten, vor dem lincken Fuß starck
nieder auf die Erde; laßt die Mündung in den
lincken Arm fallen; behält beyde Hände am

Gewehr wo vorher, und die rechte dabey völ-

lig zugemacht; beuget den rechten Ellbogen
mit der Hand in gleicher Höhe, und läßt den

lincken an dem Leib liegen.
4) Läßt man die rechte Hand auf die Pa-

trontasche fallen, und die lincke an dem Ge-
wehr liegen, wo und wie man sie vorher ge-
halten hat.

1) Man
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Commando-
Wörter.
No. i s.

Das Ge-
wehr beym

Fuß!
4. Tempo.

1) Man ergreift mit der rechten vollen
Faust / durch einen starcken Schlag, das Ge-
wehr oben am Ende des Schafts , daß der
Lauf, so weit das Bajonet zu sitzen kommt,
frey bleibe, und beuget dabey den rechten Ell-
bogen gleich hoch mit der Hand.

2) Bringet man das Gewehr, indem man
es mit der linckenHand unter dem zten Müt-
terchen (wo nemlich deren 4. an dem Gewehre
sind) ebenfalls völlig wieder umfasset, mit
beyden Händen vor demlincken Fuß in gerader
Linie soweit in die Höhe, daß das Oberste der
rechten Hand mit den Augen gleich komme, und
hält es also wie bey No. 14. im rten Tempo.

3) Bringet man das Gewehr mit beyden
Händen an die rechte Seite, und hält es wie
bey No. 14. dieses Artic. im lsten Tempo.

4) Wird gemacht wie das ste Tempo bey
No. s i. im 2ten Art.

No. 16.

Bajonet
am Lauf!

No. 17.
Das Ge-
wehr im
Arm!

4. Tempo.

Geschiehet ohne Tempo, und in möglichster
Geschwindigkeit, indem man den Lauf des Gc-
wehrs ln den rechten Arm fallen laßt, das Ba-

jonet mit der rechten Hand, und durch Hülfe
der lincken, hurtig ausziehet und ajustiret, als-
dann aber mit der rechten Hand das Gewehr
oben wieder anfasset, und solches, wie vorher
bey No. i s. im 4ten Tempo, beym Fuß hält.

1) Wird gemacht wie das i ste Tempo bey
No. 14. in diesem Art.

2) Bringet man das Gewehr mit beyden
Händen mitten vor sich, daß das Schloß vor-

aus
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LommanBo

Wörter.

No. »8.
Das Ge

wehr beym

q. 1>mpo.

No. 19.
Bajonet:
an ihren

Ort!

aus stehe, läßt dabey die lincke zugeschlossene
Hand bis an die Pfannenfeder hinunter gehen;
halt den Daumen rechter Hand aufwärts, und
das Gewehr mit beyden ausgestreckten Armen
oben uud unten gleich weit, und so viel es un-

gezwungen geschehen kann, wohl vom Leibe ab.

3) Wird gemacht wie dasrteTempo bey
No. 54. itii stell Art.

4) Wird gemacht wie das 2te l'empo bey
No. io. in diesem Art.

1) Man bringet das Gewehr mit beyden
Händen, und wohl vom Leibe ausgestreckten
Armen, mitten vor sich hoch, indem ruan den
Lauf mit dem lincken Arm unvermerckt etwas
in die Höhe stößt, damit der Griff desto hurtiger
geschehen könne, greift mit der lincken Hand

asselbe über dem Schloße an, daß der kleine

Finger an der Pfannenfeder zu liegen komme;
halt das Gewehr in gerader Linie, das Schloß
auswärts, und die Pfanne in gleicher Höhe mit
der Schulter.

2) 3) und 4) werden gemacht wie die 3.

letzten lempo bey No. ? 1. im atenArt.

Geschiehet ebenfalls ol^nc Tempo, und gantz
geschwinde, indem man das Bajonet mit der

rechten Hand, und durch Hülfe der lincken,
hurtig abziehet und einstecket, und hierbei) den

Lauf in den rechten Ztrm fallen läßt, alsdann

aber das Gewehr angewiescnermassen wieder

beym Fuß halt.
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Commando-
Wörter.

No. 20.

Schultert
das Ge-
wehr!

5. Tempo.
No. 21.

Das Ge-
wehr hoch!
2. Tempo.

i) 2) z) 4) und s) Werden gemacht wie
No. 54, im Lten Art,

1) und 2) Werden gemacht wie No. 26.
im 2tm Art.

No.' 22.

Das Ge-
wehr im
Arm!

L. Tempo.

i) und 2) Werden gemacht wie No. 10,
in diesem Art.

If Oi-Y: -
! '

.. . j ^
Nachfolgende beyde Griffe gebrauchen die
Gefreyte, weiche etwas anzumelden, mit
dem Gewehr im Arm verschicket werden, und
presentircn solches nach Anzeige No. 23.
in 3- Tempo, wenn sie vor diejenige Per-son kommen, welcher sie etwas zu melden
haben; nach erhaltener Antwort und Abfcr-
tigung aber, legen sie es, wie bey No. 24.
gezeiget ist, mit i. Tempo wieder imArm,
machen dabey wie gewöhnlich Rechtsum-
kehrt, und marchifcn also wieder nach ihren
Posten.

No. 23.
Presenürt

das Ge-
wehr!

3, Tempo.

1) Wird gemacht wie No, n. in diesemArt.
2) und 3) Werden gemacht wie No. 27.

im 2ten Art.
1) Man
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Oommando-
Wörter. i) Man leget das Gewehrmit beyden Hän-

den hurtig in den lincken Arm, und hält esNo. 24.
DasGe- wie bey No. 10. dieses Art, im 2ten Tempo
wehr im angewiesen.
Arm!

r. Tempo.

Art. 6.

Observations füt4 die Tambours
und Pfeiffer.

(No. i.)
Wie der Tambour en Parade stehen soll.

fSyenit der Tambour en Parade stehet; so hat er seilt
^ Spiel an der lincken Seite an dem kleinen Riemen

fest gehärmt; hält beyde verkehrt an einander gelegte Trom-

melstöckc mit der rechten Hand an einem Ende, daß der

Daume unten, und mit der lincken am andern Ende, daß
der Daume oben liege, und stehet gantz stille.

(No. 2.)

Wieder Tambour die Trommel Überhängen soll.
So oft ohne Trommelschlag abmarcbiret wird, machet

der Tambour, sobald man March! commandirct, seine
Trommel geschwinde loß, hanget solche mit der lincken Hand
ohne Tempo über die lincke Schulter; halt mir cbendersel-
den Hand den Riemen, und mit der rechten die Trommel-

stocke. Wenn sodann wieder aufmarchiret wird, nimmt

er/ sobald man Halt! commandiret/ seine Trommel von
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der Schulter wieder ohne Tempo herunter/ hänget solche
geschwinde an die lincke Seite fest, und stehet damit wie
oben bey No. 1, erwähnet.

(No, Z.)
Wie der Tambourdie Trommel niederlegen soll.

Obgleich der Tambour, wenn die Handgriffe gemacht
werden, hinter der krönte mit angehängter Trommel immer
stille stehet, und gantz nichts mitmachet; so muß er doch son-
sten, wo er mit angehängtem Spiel im Gliede stehet, so oft
als man das Gewehr beym Fuß setzen läßt, beym letzten Tem-
po, allemahl seine Trommelstöcke oben zwischen die Trom-
mellinien fest stecken, damit er sodann, wann das Gewehr
niederzulegen commanäiret wird, seine Troinmel in folgen-
den 4. Tempo jederzeit mit niederlegen könne.

1) Man fasset mit der rechten Hand den obersten, und
mit der lincken den untersten Reif der Trommel an, machet
selbige von dem kleinen Riemen, an welchem sie fest hanget,
geschwinde loß, und hält sie mit beyden niedergestreckten Ar-
men gerade vor sich; drehet sich zugleich auf dem lincken
Absatz mit dem Oberleib etwas rechts herum, daß die Spitze
gedachten Fußes gerade voraus stehe; hebet dabey den rech-
ten Fuß ein wenig von der Erde, wendet die Spitze desselben
gerade gegen die rechte Seite, und setzet ihn also in voriger
Distance gantz hurtig wieder nieder.

2) Trit man mit dem lincken Fuß einen Schritt vor die
Linke heraus, beuget den Leib, welcher dabey völlig rechts ge-
wendet wird, mit steifen Knien nieder, und leget die Trommel
mit beyden Händen auf die Erde, daß das oberste Fell hinten
hinaus, und der oberste Reif an der Spitze des rechten Fußes
auf der Linie zu liegen komme.

z) Richtet man sich hurtig wieder in die Höhe; setzet den
lincken Fuß, in behöriger Distance vom rechten, zurück auf die
Linie, bleibet mit geradem Leibe etwas rechts gewendet, und

N mit
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mit beyden Füßen eben also stehen, wie man sie beym isten
Tempo ^gedrehet hat, und laßt beyde Hände ungezwungen
an der Seite herunter hangen.

4) Drehet man sich aufdem lincken Absatz mit dem Ober-
leib wieder lincks herum, daß die krönte gerade voraus, und
die Spitze gedachten Fußes wieder seitwärts komme; hebet
dabey den rechten Fuß ein wenig von der Erde, und setzet ihn
mit herumgewcndeter Spitze, in behvriger Distance, neben
den lincken hurtig wieder nieder.

Wird nun hierauf lincksumkehrt gemacht, und aus dem
Gewehr marcbiret: So verhalt sich der Tambour dabey in
allen Stücken, als das Glied, in welchem er stehet; wie er

denn auch, wenn nachherv wieder zum Gewehr marcbiret
werden soll, solches ebenfalls beobachtet, und beym Aufhe-
den des Gewehrs seine Trommel wieder aufhebt, wie hiemachst
bey No. 4. beschrieben folget.

(No. 4.)
Wie der Tambour seine Trommel aufheben soll.

Dieses geschiehet mit folgenden 4. Tempo.
1) Man drehet sich aufdem lincken Absah mit dem Ober-

leib rechts herum, daß die Spitze gedachten Fußes gerade
voraus stehe; hebt dabey den rechten Fuß ein wenig von

der Erde, wendet die Spitze desselben gegen die rechte Seite,
und setzet solchen in voriger Distance hurtig wieder nieder.

2) Trit man mit dem lincken Fuß 'einen Schritt vor die
Linie heraus, beuget den Leib, welcher dabey völlig rechts
gewendet wird, mit steifen Knien nieder, und ergreift
die Trommel mit der rechten Hand am obersten und mit der
lincken an untersten Reif.

3 ) Richtet man sich mit der Trommel hurtig in die Höhe,
hält solche mit niedergestreckten Armen, wie man sie vor-

hero angefasset hat, gerade vor sich, setzet zugleich den lin-
(ken Fuß, in behöriaer Distance von» rechten, zurück auf

die
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die Linie/und bleibet also mit dem Leibe etwas rechts gewen-
det stehen/ wie beyNo. 3. im istcn Tempo.

4) Drehet man sich aufdem lincken Absatz mit dem Ober-
leib wieder lincks herum/ daß die krönte gerade voraus/ und
die Spitze gedachten Fußes seitwärts komme; hebt dabey
den rechten Fuß ein wenig von der Erde, und setzet ihn mit
herumgewendeter Spitze, in behöriger Distance, neben den
lincken hurtig wieder nieder; hanget die Trommelgeschwinde
wieder an den kleinen Riemen fest; laßt beyde Hände an
der Seite ungezwungen herunter hangen, und stehet gantzgerade.
Wann sodann das Gewehr wieder geschultert wird, ziehet
der Tambour beym isten Tempo seine Trommelstöcke zwi-
sehen den Trommellinien heraus, und hält sie wie bey No.
i. erwähnet.

(No. s.)
Wie der Tambour seine Wendungen

machen soll.

f^enn mit einem Tempo rechts- oder lincksum, oder
3^ rcchts-oder lmcksumkehrt gemacht wird: SoverhAt

sich der Tambour eben als der Musquetier, wie in den
Handgriffen mit Gewehr, vonNo. 18. bis 27. angewiesen.
Wann aber mit geschloffenen Reihen eine halbe Wendung
in 3. Tompo gemachet werden soll: So verhält sich der
Tambour, wie in den Zimmcnnanns Handgriffen bey
No. 7. angezeiget worden.

Der Pfeiffer, wenn er feine Pfeiffe in Handen hat, hält
selbige, sowohl im Stillstehen als auch im Marchiren, eben
als der Tambour seine Trommelstöcke, wenn er en Parade
stehet, wie oben bey No. 1. gemeldet worden; wie er denn
auch in Ansehung der Wendmtgen sich in allen Stücken als
der Tambour zu verhalten bat.

N r No. L»
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No. 6.

Wie Die Tambours und Pfeiffer in Ansehung Der,
bey Der Infantario gebräuchlichen Schläge sich

zu verhalten haben.
Ob zwar die Tambours sich in allerley frembden und in

anderer Puissancen Diensten üblichen Schlägen exerciren
können: So müssen sie doch vornemlich indenenjemgen voll-

kommen unterrichtet seyn, welche bey Unserer Infanterie
bishero gebräuchlich gewesen sind.

Damit aber auch hierinne durchgehends bey allen Infan

terie Regimentern eine genaue Egalité beobachtet werden

möge: So sollen nachfolgende Schlage, als:

Die Reveille,
Der General-March,
Die Vergadderung,
Der March,
Der Feld-March, welcher geschlagen wird, wenn

ein Bataillon marchivct, und abgeschla-
gen ist,

Der Todten# March,
Der Trop,
Der Apel,
Zum Gebeth,
Zur Arbeit,
Lerm,
Bey Execution,
Der Ausruf,
Der Abschlag,
Der Zapfenstreich,
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item Der Grenadier-General-March,
Die Grenadier - Vergadderung,
Der Grenadier-March, welcher nicht allzulang-

sam geschlagen werden muß/
Der Grenadier-Trop, und
Der Grenadier^- Zapfenstreich

eben so, als sie anjeho bey Unserer Leib-Garde zu Fuß
und dem Grenadier- Corps geschlagen werden/ den übrigen
sämmtlichen Infanterie-Regimentern zum Muster und Vor-
schüft gesehet seyn/ wornach sie sich auf das genaueste zu rich-
ten haben: Wie denn auch besagten beyden Garde-Regimen-
terneben sowenig als den übrigen zugelassen ist, nachhero das
allergeringste daran zu verändern; sondern es müssen selbige
leben so, als sie gegenwärtig aprobiret sind, beständig beybe-
halten werden. Diesemnächst haben auch die Tambours
beySchlagUNg deslnkanterie-Marches annoch zu observi-
ken, daß wo 2. oder mehrere Tambours zusammen marchi-
ten, mehr nicht als einer von ihnen sothanen March vorfchla-
gen, und die übrige insgesammt mit demselben nur in den
letzteren Schlagen eintreffen müssen.

Gleichergestalt soll unter den Pfeiffern bey allen Man-
terie-Regimentem, derjenige March, welcher anjeho bey
Unserer Leib-Garde zu Fuß geblasen wird, introduciret
und beständig beybehalten werden: Obgleich denenselben bey
den übrigen Schlägen erlaubet ist, allerhand Stücke zu spie-
len, wann sie nur mit der Trommel richtig accordiren, und
die ordonnirtm Schläge dadurch nicht verändert werden.

N g Art,
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^rt. 7.
Von den Handgriffen der Unter-vKciers

mir Kurtzgewehr.

^c>ann die Unter-OKciers ihr Kurtzgewehr in Händen
L- haben, müssen sie sowohl im Stillstehen, als auch

wenn sie einige Griffe mitmachen sollen, alles dasjenige,
was zu Anfang der Handgriffe mit Gewehr, nicht nur von
der Positur eines Soldaten, sondern auch vonden Griffen,
Tempo und Wendungen überhaupt gesaget worden, auf
das genaueste beobachten.

§. 2. Wann mit einem Bataillon, Compagnie, oder son-
sten die Handgriffe gemacht werden: So stehen die Unter-
OKcierr hinter der Fronte ganh stille, und halten ihr Kurtz-
gewehr beständig beym Fuß, so wie unten bey No. 4. im steil
Tempo angewiesen wird. Bey allen andern Gelegenheiten
aber haben zwar die Unter-OKcüerz, welche hinter der krönte
stehen, das Kurtzgewehr meistentheils ebenfalls beym Fuß;
jedoch müssen sie die im 7tcn §. angeführte Griffe, auch alle
und jede Werrdungen folgendergcstalt mitmachen.

§. z. Wenn rechts- oder lincksum, auch rechts- oder lincks-
umkehrt, imglcichen rechts oder lincks die Reihen zuschliessen
cowrnanäiret wird : So schultern die Unter-Oisiciers hinter
der krönte allemahl ihr Kurtzgewchr, wenn sie solches beym
Fuß haben, in 4. Tempo, wie unten bey No. 1. und 2.

angewiesen wird, und machen beym i sten Tempo die Wen-
dullg mit, wie etwa commancliret worden.

§.4. Ist nun rechts-oder lincksum, oder rechts-oder
lincksumkehrt commancliret: So behalten sie ihr Kurßge-
wehr nicht langer an der lincken Schulter, als bis wieder
Herffklit commanäiret wird; als dann sie dieses wieder in

4. Tem-
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4. Tempo, wie unten bey No. z. und 4. gezeiget wird/ beym
Fuß sehen, und beym isten Tempo die Wendung mitma-
chen, wie commanäiret worden.

§. 5. Sind aber rechts oder lincks die Reihen geschlossen
worden: So müssen die Unter-OKciers ihr Kurtzgewehr so
lange an der linckenSchulter behalten/ bis solche wieder ge-

öffnet sind / und sodann Herstellt euch ! commandiret
wird; da sie denn erst solches in beregteu 4. Tempo beym
Fuß sehen / und beym isien Tempo die Wendung machen /

wie commanäiret worden.
§. 6. Gleichergestalt schultern 'die Unter-OKciers hinter

der krönte ihr Kurhgewehr, wenn sie sich zum March ran-

gircn sollen, es mag solches mit geöffneten oder geschlos-
jenen Reihen geschehen, setzen auf selbiges, wenn darauf
Herstellt euch ! commandiret wird, nicht wieder beym
Fuß, bis der March geendiget ist, und die Compagnie oder
bag Bataillon en Parade hergestellet wird; alsdann sie beym
Commando : Herstellt euch ! das Kurhgewehr wieder
beym Fuß sehen, eben als beym Reihen öffnen geschiehet.

§. 7. Diesemnächst müssen die Unter-OKciers hinter der
krönte, so oft als das Gewehr niederzulegen commanäiret
wird, (ausgenommen währenden Handgriffen) ihr Kurtzge-
wehr entweder, wo es das Terrain zulaßt, in die Erde pfiau-
hen, oder wo solches nicht geschehen kann, dasselbe mit nie-
Verlegen; auch so oft das Gewehr presentiret, verkehrt ge-
schultert, oder zur Leiche getragen wird, ihr Kurhgewehr,
wenn sie solches geschultert haben, beym Presentircn alle-

mahl mit beym Fuß sehen, auch mit verkehrtschultern und
zur Leiche tragen.

§.8. Dahingegen die Unter-VKciers, wenn sie in die
Glieder eingetreten sind, oder an den Flügel stehen, alle die-

Wenigen Griffe, Tempo und Wendungen, welche hicrnächst
beschrieben sind, so oft als sie commanäiret werden, mit-

N 4 machen
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machen müssen. Und ist übrigens bey den Griffen mit dem
Kurhgewehr überhaupt zu beobachten, daß das breite Theil
oder der halbe Mond des Kreutzes allezeit gegen die rechte
Seite, und das Eisen flach gehalten werden müsse. Die
Griffe aber, welche derUnter-056cier mit dem Kurtzgewehr
zu machen hat, sind nachfolgende:
Commando

Wörter.
No. i.

Das Ge-
wehr hoch!
r. lempo.

No. L.

Schultert
das Ge-
wehr!

Z. Tempo.

Solches machet der Unter Offici« mitsei-
nem Kurtzgewehr, weil er dieses anfangs
beym Fuß hat, also:

i) Man bringet mit der rechten Hand und
aufwärtsgerichtetemDaumen das Kurhgewehr
gerade vor sich, und so hoch, als man damit,
ohne den Leib zu beugen, kommen kann; fasset
es zugleich mit der lincken vollen Faust, soweit
man reichen kann, unten an, und hält es als»
mit beyden ausgestreckten Armen mitten vor
dem Gesichte in gerader Linie.

Hiebey schultert der Unter- Officio: folgen-
dermaßen sein Kurtzgewehr:

1) Man bringet das Kurhgewehr mit der
lincken Hand, in derselben Linie als man es
vorher gehalten, hurtig in die Höhe; fasset mit
der rechten zwischen dem Zeige-und Mittelfin-
ger die Spitze des Topschuhes an,daß der Dau-
me auswärts, und das Äusserste der Hand
unterwärts stehe, und hält die lincke Hand
gleich hoch mit den Augen, daß also beyde Ar-
me wohl vom Leibe gestreckt, und das Kurtz-
gewehr dennoch in gerader Linie seyn könne.

2) Leget man das Kurhgewehr mit beyden
Handen, ohne Bewegung des Kopfs, mitten

an
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Commando- an die linefc Schulter; läßt die linefe zugc-Wörter, machte Hand bis an den Schuh, und also dich-
te an die rechte herunter gehen; beuget anbey
beyde Ellbogen, so viel es ungezwungen gesche-
Heu kann, gleich hoch, hält das breite Theil
des Kreutzes gegen die rechte Seite, das Kurh-
gewehr in derselben geraden Linie, als der Sol-
dat sein Gewehr, und den Schuh so niedrig,
daß das Unterste der lincken Hand mit dem Un-
tersten des Gehänges gleich seye.

z) Ziehet man beyde Ellbogen hurtig an den
Leib,halt denlincken fest angeschlossen, die rechte
Hand aber läßt man ungezwungen an die Seite
flach herunter fallen, und hält also das Kurtz-
gewehr mit der lincken vollen Faust, daß der
Daume unten komme, unverändert an der
Schulter als zuvor.

NB. Bey vorhergehenden beyden Comman-
do - Worten ist zu mercken, daß der
Unter-OKcier allemahl mit solchen 4.
Tempo sein Kurhgewehr schultern
müsse, wann der Soldat vom pre-sentirtett Gewehr, oder vom Gewehr
im Arm schultern soll. Wenn aber-
der Soldat sein Gewehr vom Fuß ab
schultern soll: So thut solches der Un-
ter-OKcier mit s. Tempo , wie unten
bey No, 18. angezeiget wird.

No. 3.
Das Ge-

wehr hoch!
2. Tempo.

Der Unter-OKcier nimmt dabey sein Kurtz-gewehr also hoch:
0 Man ergreift mit der rechten Hand die

Spitze des Topschuhes, zwischen dem Zeige-und Mittelfinger, daß der Daume auswärts
N 5 liege;
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Commando- liege; beuget dabey beyde Ellbogen gleich hoch,
Wörter, so viel es ungezwungen geschehen kann, und

behält das Kurtzgewehr in derselben Linie an
der Schulter als zuvor.

2) Bringet man das Kurhgewehr mit bey-
den Handen, ohne Bewegung des Kopfs oder
Leibes, hurtig vor sich hoch, indem man dasselbe
mit der rechten unten beym Schuh unvermerckt
etwas gegen den Leib drücket , damit der Griff
desto geschwinder geschehen könne; läßt dabey
im Hochnehmen die lincke Hand soweit in die
Höhe gehen, als man damit ungezwungen
kommen kann; hält das breite Theil desKreu-
tzes nach der rechten Seite, die Fläche voraus,
und also das Kurtzgewchr mit beyden ausge-
streckten Armen gerade und mitten vor sich,
als bey No. 2. im iffccn Tempo.

No, 4.
Presentirt
das Ge-
wehr!

2. Tempo.

Hiebey sehet der Unter-OKcier sein Kurtz-
gewehr folgendermassen beym Fuß:

1) Man läßt die geschlossene lincke Hand
mit dem Kurtzgewchr in derselben Linie, soweit
vor sich hurtig herunter sincken, als der lincke
ausgestreckte Arm reichet, ergreift solches zu-
gleich mit der rechten Hand, und aufwärts ge-
richtetem Daumen, daselbst, wo man es da-

mit beym Fuß halten soll, und stehet also wie

bey No. r.

2) Setzet man das Kurtzgewchr mit der

rechten Hand an der rechten Seite neben sich
nieder auf die Erde, daß der Schuh des

Kurtzgewehrs gantz nahe an die Spitze des rech-
ten Fußes, die Stange gerade in die Höhe,
das breite Theil oder der halbe Mond des

Kreu-
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Commando
Wörter.

No. s.
Das Ge-

wehr hoch!
i. Tempo.

No. 6.

Schultert
das Ge-
wehr!

Z. Tempo. 1

No. 7. i

Rechtsum!
i. Tempo,

No. 8 .

Herstellt
euch!

i. Tempo,
No. 9.

Lincksum!
i. Tempo,

No. 10.

Herstellt
euch!

i. Tempo.
No. ii.

Rechtsum

Kreuhes auswärts stehe, der Daume rechter
Hand an der Stange aufwärts, und mit den
Augen gleich, auch der rechte Arm von der Hand
ab bis zum Ellbogen gerade herunter, und dichte
an die Stange angeleget seye, und laßt zu-
gleich die lincke Hand hurtig an die Seite hin-
ter den Degen flach herunter fallen.

r) Wird gemacht wie No, 1.

1) 2) und z) Werden gemacht wie No. 2.

Alle diese Wendungen machet der Unter-
VKcier mit einem Tempo, wie von No. iz.
bis No. 2s. in den Handgriffen mit Gewehr

Kurtz-fssllrt- pnch' !Egew>iefen ist, und behalt dabey das Ku
1. Tempo.j 9cn^c Sänh fest auf der Schulter. Hat a

aber
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Commando-
Wörter.
No. 12.

Lmcksher-
stellt euch!
i. Tempo.

No. IZ.
Lincksum-
kehrt euch'.
i. Tempo.

No. 14.
Rechtsher-
stellt euch!
i. Tempo.

aber das Kurhgewehr beym Fuß; so verhält
er sich dabey, wie zu Anfang dieses Art.
im 3ten, 4ten, sten, und 6ten §. §. ange-
wiesen.

No. 75.
Das Ge-

wehr beym
Fuß!

s. 'Pernpo.

Hierbey sehet der Unter-vKcier sein Kurtz-
gewehr mit nachfolgenden 5. Tempo
beym Fuß:

1) und 2) Werden gemacht wie No. 3.

3) Wird gemacht, wie bey No. 4, das
7 sie Tempo.

4) Bringet man das Kurhgewehr mit bey-
den Handen an die rechte Seite, indem die
lincke Hand etwas an der Stange in die Höhe
gehet, damit der Leib in gerader Positur blei-
den könne; und'halt es übrigens, wie bey
No. 4. im 2ten Tempo erwähnet, jedoch den
Topschuh ungefähr eine Viertelclle von der
Erde, und daher den Daumen rechter Hand
um so viel höher als die Augen.

5) Setzet man das Kurtzgewehr in dersel--
den
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No. 16.

Niederlegt
das Ge-
wehr!

4, Tempo

Commando-Jbctt Linie, als man es vorher gehalten, gar
Wörter, nieder, und läßt zugleich die lincke Hand hin-

ter den Degen flach herunter fallen.

Der Unter-VKcier legt hierbey sein Kurtz-
gewehr, wenn er es nicht in die Erde
pflantzen kann, folgendermasscn nieder:

i) Man drehet sich auf dem lincken Absah
mit dem Oberleib etwas rechtsherum, daß die
Spitze gedachten Fußes gerade voraus siehe;
hebet dabey den zechten Fuß ein wenig von der
Erde, wendet die Spitze desselben gegen die
rechte Seite, setzet ihn also, und zwarin etwas
weiterer Distance als vorher, gantz hurtig wie-
der nieder, und zugleich den Schuh des Kurtz-
gewehrs dichte an, und mitten vor besagten
rechten Fuß, und halt die Stange in gantz
gerader Linie wie zuvor.

2) Beuget man den Leib hurtig vorwärts
nieder, indem der lincke Fuß mit gebogenem
Knie einen siarcken Schritt, jedoch nicht wci-
ter vor die Linie heraus gesetzet wird, als daß
das rechte Knie steif bleiben könne, und der
rechte Fuß hinten nicht von der Erde gehoben
werden dürfe; behalt dabey die Brust voraus,
und das Gesichte rechts gewendet; leget das
Kurtzgewehr gerade voraus nieder, daß das
breite Theil gegen der rechten Seite bleibe,
indem man den Topschuh gegen den rechten
Fuß fest ansetzet, anbey die rechte Hand, so
weit es nöthig, an der Stange herunter sincken,
und die lincke ausserhalb dem lincken Beine
an der Wade ungezwungen flach herunter
hangen läßt.

z) Rich-
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Commando- z) Richtet man sich hurtig wieder in die
Wörter. Höhe, setzet den lincken Fuß in voriger Distan-

■ ce vom rechten zurück auf die Linie; bleibet mit
geradem Leibe etwas rechts gewendet, und mit

beyden Füßen eben also stehen, wie man sie
beym lsten^empo gedrehet hat, und läßt bey-
de Hände ungezwungen an der Seite herun-
tcr hangen.

4) Drehet man sich auf dem lincken Absatz
mit dem Oberleib wieder lincks herum, daß die
krönte gerade voraus, und die Spitze gedach-
ten Fußes wieder seitwärts komme; hebet da-

bey den rechten Fuß ein wenig von der Erde,
setzet ihn mit herumgewendeter Spitze, inner-

halb der Stange des Kurtzgewehrs, in bchö-
riger vittance neben den lincken hurtig wieder
nieder, und stehet mit dem Leibe gantz gerade.

NB. Das Niederbeugen und in die Höhe
richten muß eben so geschwind als die
andern Griffe, auch kein längerer Halt
als sonsten, dazwischen gemacht wer-

den. Sollte aber der Unter- Officer

bey diesem Commando sein Kurtzge-
wehr in die Erde pflantzen »nüssen: So
muß solches ohne viele Bewegung, und
in der Zeit geschehen, da der Soldat
sein Gewehr niederleget,auch dasKurh-
gewehr gantz gerade, wie es beym Fnß
gestanden, und daß das breite Theil
gegen der rechten Seite zu stehe, fest
in die Erde gcsetzet werden.

Hierbey hebt der Unter-OKcier sein Kurtzge-
"

wehr, wenn er es vorder niedergeleget gc-
habt

No. 77.
Aufhebt
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Commando-
Wörter.
das Ge-
wehr!

4.Tempo.

habt, folgendermassen wieder auf:
0 Man drehet sich auf dem lincken Absatz

mtt dem Oberleib rechts herum, daß die Spitze
deß Fußes gerade voraus stehe; hebt anbey
den rechten Fuß ein wenig von der Erde, wen--
det die Spitze desselben gegen die rechte Seite,
und setzet solchen gantz dichte hinter den Top-
schuh des Kurhgewehrs hurtig wieder nieder.

2) Beuget man wie beym Niederlegen, den
Leib hurtig vorwärts nieder, indem der lincke
Fuß mitgebogenemKnie einen starcken Schritt,
jedoch nicht weiter vor die Linie herausgesetzet
wird, als daß das rechte Knie steif bleiben kön-
ne, und der rechte Fuß hinten nicht von der Er-
de gehoben werden dürfe; behalt dabey die
Brust voraus, und das Gesichte rechts geweu-
det; umfasset mit der rechten Hand die Stan-
ge des Kurtzgewehrs eben daselbst, wo man sie
beym Niederlegen No. 16. im 2tcn Tempo ge-
halten, und laßt die lincke flache Hand, ausser-
halb dem lincken Beine, an der Wade un-

gezwungen herunter hangen.
3) Erhebt man sich gantz hurtig mit dein

Kurhgewehr, laßt im Aufheben die rechte Hand
um die Stange wieder soweit in die Höhe ge-
hen,daß der Daume derselben, wenn man das
Kurhgewehr beym Fuß hat, mit den Augen
gleich seyn könne; halt damit die Stange gantz
gerade, die Flache des Krcutzes voraus, das
breite Theil gegen die rechte Seite,und denTop-
schuh mitten vor dem rechten Fuß, setzet zu-
gleich den lincken Fuß, in voriger Viüancevom
rechten, zurück aufdie Linie,laßt die lincke Hand
hinter dem Degen herunter hangen, und blei-
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Commande
Wörter.

No. 18.
Schultert
das Ge-
wehr!

s. Tempo.

bet also mit dem Leibe etwas rechts gewendet
stehen/ wie beyNo. 16. im i sten Tempo.

4) Drehet man sich auf dem lincken Absaß
mit dem Oberleib wieder lincks herum, daß die
krönte gerade voraus, und die Spitze gedach-
ten Fußes wieder seitwärts komme; hebet da-
bey den rechten Fuß ein wenig von der Erde,
setzet ihn mit herumgewendeter Spitze, in be-
höriger Distanz, neben den lincken gantz hur-
tig wieder nieder, und zugleich den Topschuh
des Kurtzgcwehrs an die äusserste Spitze des
rechten Fußes, und stehet übrigens damit, wie
bey No, 4. im 2ten Tempo angewiesen.

NB. Sollte das Kurtzgewehr beym Nieder-
legen in die Erde gcpflantzet worden
seyn: So ziehet solches der Unter-OK-
eier auf dieses Commando, ohne viele
Bewegung wieder aus, und halt es
wie gewöhnlich beym Fuß.

Hicbey schultert der Unter-OKcier sein Kurtz-
gewehr ins. folgenden Tempo:

1) Man fasset das Kurtzgewehr mit der lin-
cken Hand an, jedoch nicht tiefer, als man

ohne Bewegung des Leibes kommen kann;
hebt es mit der rechten ungefähr eine Viertelelle
von der Erde, behält es aber in derselben Linie
an der Seite als zuvor.

2) Bringet man das Kurtzgcwehr mit bey-
den Händen gerade vor sich, laßt dabey die
lincke Hand so tief an der Stange hinunter
gehen/und bringet die rechte so hoch, als es

ungezwungen, und ohne Beugung des Leibes
geschehen kann; halt beyde Arme ausgestreckt,

und



Cap. is.- Art 7. Officiers mit KurhgeMhr. 209

Commando'
Wörter.

No. 19.
Das Ge-

wehr hoch!
2. Tempo.
No. 20.

Presentirt

und das Kurtzgewehr mitten vor dem Gesichte
in gerader Linie, wie beyNo.i. in diesem Art.

3) 4) und s) Werden gemacht wie No. 2.

1) und 2) Werden gemacht wie No. 3.

i) und 2) Werden gemacht wie No. 4.

das Ge«
wehr!

2. Tempo.
No. 21,

Verkehrt
schultert
das Ge-
wehr!

4. Tempo,

Der Unter -OKcier verkehrtschultert sein
Kurtzgewehr folgendermaßen:

1) Man fasset das Kurhgewehr mit der lin«
cken Hand daselbsten an, wo von der rechten
bis unten zum Schuh ungefähr die Mitte seyn
kann, und verkehrt sogleich die rechte Hand
an eben demselben Ort, wo man vorher das
Kurhgewehr damit gehalten, daß der Daume
unten zu liegen komme; laßt anbey das Kreutz
etwas zurücke sincken, halt beyde Arme gestreckt,
die rechte Hand mit den Augen in gleicher Höhe,
mit der lincken den Schuh vorne heraus, un-

gefahr eine halbe Elle von der Erde, und sol-
chergestalt das Kurhgewehr schreeg vor sich;
drehet sich zugleich auf dem lincken Absatz mit
einer Viertelwendung rechts hemm, und sehet
den rechten Fuß mit steifen Knien hurtig und
starck zurück, in behoriger Distance neben den
lincken.

2) Wendet man das Kurhgewehr mit der

rechttn Hand sehr geschwinde hemm, daß das
O i Kreutz
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Lomman6o-
Wörter.

• Prescntirt
das Ge
wehr!

4. ILmpo.

Kreutz nahe an der rechten Seite rückwärts
hinunter, und der Schuh vorwärts in die Höhe
komme, und bringet es gerade vor sich, daß
das breite Theil des Krcutzes nach der rechten
Seite bleibe, fasset solches zugleich mit der liu-
cken vollen Faust über dem Kreutz am Ende dev
Stange an, halt die rechte Hand gleich hoch
mit den Augen, daß solchergestalt beyde Arme
ausgestreckt, und das Kurtzgewehr dennoch in
gerader Linie seyn könne; drehet sich zugleich
auf dem lincken Absah mit einer Wertelwm-
düng wieder lincks herum, und trit mit dem
rechten Fuß und steifen Knien hurtig und starck
hervor inbehörigerOilkance neben den lincken.

3) Leget man das Kurtzgewehr mit beyden
zugemachten Handen, und gleich hoch geboge-
nen Ellbogen mitten an die lincke Schulter, daß
die lincke Hand mit dem Gehänge gleich, Die
rechte gerade vor der Schulter, und die Skan-
ge in gerader Linie mit dem Gewehr seyn könne,
wann der Soldat solches verkehrt geschultert
tragt.

4) Ziehet man beyde Ellbogen hurtig anden
Leib, und halt die lincke fest angeschlossen, die
rechte Hand aber läßt man flach an der Seite
herunter fallen, und hält das Kurtzgewehr un-

verändert an der Schulter, als zuvor.

Der Unter -O56cier setzet hiebey sein Kurtz-
gewehr wieder also beym Fuß:

i) Man ziehet mit der lincken Hand das

Kurtzgewehr in derselben Linie, als es an der

Schulter gelegen, hurtig und Krade vor sich
herunter, soweit der lincke Arm ungezwungen
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Commando- ausgestreckt werden kann; umfasset solches zu--
Wörter, gleich mit der rechten vollen Faust und einem

starcken Schlag oben mitten vor der Schul-
ter, und beuget dabey den rechten Ellbogen et-
was in die Höhe, daß er mitderHand in glei-
cher Linie komme.

2) Bringet man dasKurhgewehr mit bey-
den Händen, wie man es angefaßt, vor sich
hoch, daß der Schuh oben komme, und halt
die rechte zugemachte Hand gleich hoch mit den
Augen, daß solchergestalt beyde Arme ausgc-
streckt, und das Kurtzgewehr dennoch ingantz
gerader Linie seyn könne.

z) Wendet man das Kurßgewehr mit der
rechten Hand sehr geschwinde herum, daß das
Kreutz nahe an der rechten Seite unter dem
rechten Ariu aufwärts komme, das breite Theil
gegen der rechten Seite bleibe, und der Schuh
vorne hinunter sincke; fasset es mit der lincken
vollen Faust in der Mitte zwischen der rechten
und dem Schuh, und sobald man es daselbst
ergriffen, verkehrt man die rechte auf derselben
Stelle, wo sie vorher gewesen, daß der Dau-
me wieder aufwärts komme; drehet sich zugleich
auf dem lincken Absatz mit einer Viertelwen-
düng rechts herum, setzet den rechten Fuß mit
steifen Knien hurtig und starck zurück in behö-
riger Distance neben den lincken, und hält sol-
chergestalt das Kurtzgewehr mit beyden ausge-
streckten Armen schreeg vor sich, als bey No,
2i. im isten Tempo.

4) Sehet man das Kurtzgewehr beym rech-
ten Fuß nieder an die Erde; läßt die lincke

iHand so gleich an die Seite flach hinter den
j H 3 Degen
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Lommansto-
Wörter.

. No. 2Z.
Das Ge-

wehr hoch!
1. Tempo.

No, 24.
Schultert

das Ge
wehr!

3. Tempo,
No. 2s.

Das Ge-
wehr hoch!

2. Tempo.
No. 26.

Presentirt
das Ge
wehr!

2. Tempo.

Degen fallen; drehet sich anbey auf dem lin-
cken Absatz mit einer Viertelwendung wieder
lincks herum, trit mit dem rechten Fuß und stei-
fen Knien hurtig und starck hervor, in behöri-
ger Distance neben den lincken , und halt das
Kurtzgewehr wie bey No. 4. im sten Tempo.

i) Wird gemacht wie No. 1.

1) 2) und z) Werden gemacht wie No. 2.

1) und 2) Werden gemacht wie No. 3.

i) und 2) Werden gemacht wie No. 4.

No. 27.
Traat das
Gewehr

zur Leiche.
4. Tempo.

Der Unter-OKcier thut solches folgender-
gestalt:

1) Wird gemacht wie das iste Tempo bey
No. 2i.

2) Wird gemacht wie das ate Tempo bey
No. 21 . nur mit diesem Unterscheid, daß man im

Vor-
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Commando-

Wörter.

No. 28.

Vortreten, die linckeHandan demselben Ort,
wo man sie zuvorgehalten,verkehre, und also sol-
che über die rechte komme, auch so hoch gehal-
ten werde, als es ungezwungen geschehen, und
das Kurtzgewehr in gerader Linie seyn kann.

z) Bringet man das Kurtzgewehr mit bey-
den Handen soweit unter den lincken Arm,
daß der Daume lincker Hand, welchen man
aufwärts halt, mit den Augen gleich, der
Schuh vorne in die Höhe, das Kreutz hinten
unterwärts komme, und das breite Theil nach
der rechten Seite gewendet bleibe; drücket die
Stange mit dem rechten Ellbogen fest an den
Leib, und läßt die rechte Hand unter dem lin-
cken Arm liegen.

4) Umfasset man mit der rechten Hand gc-
schwinde die Stange des Kurtzgewehrs hinten
auf dem Rücken daß solche mit dem Gehänge
gleich, und der Daume oben liege, und behält
das Kurtzgewehr unverändert als beym zten
Tompo, auch so viel möglich, gerade an der
lincken Seite.

krelentirt
das Ge-

, wehr!
4. Tempo.

Der Unter-VKcier setzet hierbei) sein Kurtz-
gewehr. folgcndermasscn wieder beym
Fuß:

1) Man ziehet das Kurtzgewehr mit derlin-
cken Hand, so weit der Arm gestreckt werden
kann, in derselben Linie, als es vorhero gewe-
fen, hervor, und umfasset solches zugleich mit
der rechten Hand unter dem lincken Arm.

2) Bringet man das Kurtzgewehr mit bey-
den zugemachten Händen gerade und mitten
vor den Leib, hält beyde Arme ausgestreckt,

O z die
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Commando
Wörter.

No. 29.
Das Ge-
weht hoch!
1. Tempo.
No. 30.

Schultert
das Ge-
wehr!

3. Tempo.
No. ZI.

Däs Ge-
wehr hoch!
2. Tempo.

No. 32.
Das Ge-
wchr im
Arm!

2. Tempo.

die lincke Hand so hoch, als man ungezwun-
gen damit kommen kann, und also das Kurtz-
gewehr eben als bey No. 27. im 2ten Tempo.

3) Wendet man das Kurtzgewehr mit bey--
den Händen herum; verkehrt im Herumwen-
den erstlich die lincke, und so gleich darauf die

rechte Hand auf eben derselben Stelle, wo

man sie zuvor gehabt, und verhalt sich übri-
gens in allem als im zten Tempo bey No. 22.

4) Wird gemacht wie das 4te Tempo bey
No. 22.

i) Wird gemacht wie No. i.

i) 2) und z) Werden gemacht wie No.s.

i) und 2) Werden gemacht wieNo'.z.

Der Unter-OKcier setzet hierbei) sein Kurtz/
gewehr beym Fuß , wie bey No. 4. ange-
wiesen.

Nß. Solchergestalt setzen zwar die Unter-
VKcierz allemahl ihr Kurtzgewehk
beym Fuß, wenn die Compagnie oder
das Bataillon, wobey sie in die Glie-
der eingetreten sind, stille stehen bleibet,

und
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Commando-
Wörter.

11

No. 33.
Das Ge-
wehr hoch!
i. Tempo.
No. 34.

Schultert
das Ge-
wehr!

Z. Tempo.
No. 3 s.

Das Ge-
wehr beym

Fuß!

tind das Gewehr im Arm nimt: Wenn
aber Ethanes Oorpz abmarcbirensoll,
oder bereits im ökarck begriffen ist,
und das Gewehr alsdann im Arm ge-
nommen wrrd, behalten die Unter-OK-
ciers ihr Kurtzgewehr geschultert.

1) Wird gemacht wie No. 1.

1) 2) und z) Werden gemacht wie No.r.

i) 2) 3) 4) und s) Werden gemacht wie
No. 15.

s. Tempo.
No. 36.

Das Ge-
wehr im

lincken
,

Arm!
4. Tempo.

Der Unter-OKcier leget sein Kurtzgewehr
in 4. folgenden Tempo im lincken Arm:

1) Wird gemacht wie das iste Tempo
bey No. i8.

2) Bringet man das Kurtzgewehr mit bey-
den Händen, wie man es beym 1 sten Tempo
angefasset, gegen die lincke Seite, halt solches
gerade vor dem lincken Fuß, so weit vom Leibe
ab, als der rechte Arm ungezwungen und oh-
ne Wendung oder Bewegung des Leibes ge-

strecket werden kann, die rechte zugemachte
Hand in derselben Höhe als zuvor, das Kurtz-

O 4 Mehr
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Commando- gewehr in gantz gerader Linie, und das breite
Wörter. Theil des Kreutzes gegen die rechte Seite.

3) Setzet man das Kurhgewehr in dersek,
ben viüance, als man es vorhervom Leibe ab,
gehalten, vor dem lincken Fuß nieder auf die
Erde; laßt die Stange in den lincken Arm fal,
len, daß das breite Theil des Kreutzes gegen
der rechten Seite bleibe, auch zugleich die rech-
te zugemachte Hand bis vor die Schulter an
der Stange herunter sincken,dielincke aber um
dem Kurhgewehr bleiben, wo sie vorher gewe-
sen ist; beuget dabey den rechten Ellbogen mit
der Hand in gleicher Hohe, und läßt den lincken
an dem Leibe liegen.

No. 37.
Das Ge-
wehr beym

Kuß!
4. Tempo.

4) Läßt man die rechte Hand an der Seite
herunter fallen, und bleibet übrigens stehen, wie
beym 3tenTernpo.

Der Unter-OKcler sehet sein Kurhgewehr
in folgenden 4. Tompo wieder beym Fuß:

1) Man umfasset mit der rechten vollen
Faust durch einen starcken Schlag das Kurtz-
gewehr gerade vor der lincken Schulter, und
beuget dabey den rechten Ellbogen gleich hoch
mit der Hand.

2) Bringet man das Kurhgewehr mit bey-
den zugemachten Händen, indem man es mir
der lincken daselbst, wo man sie vorher gehal,
ten, ebenfalls völlig wieder umfasset, in gera-
der Linie vor dem lincken Fuß so weit in die
Höhe, daß der Schuh ohngefahr eine Vier-
telelle von der Erde komme; läßt die rechte ge-
fchlossene Hand, an der Stange, soweit es

nöthig,
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Commando'
Wörter.

No. z8.
Schultert

das Ge-
wehr!

s. Tempo.

No. Zy.
Verkehrt
schultert

das Kurtz-
gewehr!
6« Tempo.

nöthig, wieder in die Höhe gehen, und Haltes
also wie bey No. 3 6. im 2ten Tempo.

3) Bringet man das Kurtzgewehr mit bey-
den Handen an die rechte Seite, und halt es,
wie bey No. 36. im isten Tempo.

4) Wird gemacht wie das ste Tempo
bey No. i s.

Hierbey schultert der Unter-OKcier sein
Kurhgewehr in 5. folgenden Tempo.

1) 2) 3) 4) und 5) Werden gemacht wie
No. i8.

Nachfolgende beyde Griffe machen die Un-
tctvOfficiers mit den Gemeinen niemalen
zugleich, sondern sie gebrauchen dieselben,
nur vor sich besonders und vcrkehrtschultern
ihr Kurhgewehr in folgeuden 6. Tempo,
wenn sie mit geschultertem Kurhgewehr sie--
hen, und auf Ordonnance abgetheilet, oder
anderwärts hin, gantz alleine commandi-
ret werden.

1) und 2) Werden gemacht wie No. z.

3) Fasset man mit der rechten vollen und
verkehrten Fausi das Kurhgewehr über der
lincken so hoch an, als der Arm gesirecket wer-
den kann, drehet sich anbey mit einer Vier-
telwendung rechts herum, sehet den rechten
Fuß hurtig und starck zurück in behöriger Di-
stance neben den lincken, und hält das Kurtz-
gewehr mit beyden wohlausgestreckten Armen
schreeg vor sich, wie bey No. 21. im isien
Tempo»

O 5 4) s)
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Commando- 4) s) und 6) Werden gemacht wie die z.
Wörter, lehterm Tempo bey No. 21.

No. 40.
Schultert
das Kurtz-
gewehr!

€. Tempo.

Soll das Kurhgewehr nachher», wenn der
Untex-OKcier an Ort und Stelle kommt,
wohin er beordert ist, wieder geschultert wer-
den: So geschiehet solches ebenfalls mit 6.
Tempo folgendermassen.
i) 2) und z) Werden gemacht wie die 3 .

ersten Tempo bey No. 22.

4) Fasset man mit der rechten Hand zwi-
schen dem Daumen und Zeigefinger die Spitze
des Topschuhes an; wendet sich dabey mit
einer Viertelwendung wieder lincks herum, trit
mit dem rechten Fuß hurtig und starck hervor,
in behöriger Distance neben den lincken, und
hält das Kurhgewehr hoch vor sich, wie bey
No. 2. im isten Tempo.

s) und 6) Werden gemacht wie das 2te
und Zte Tempo bey No. 2.

NB. Hierauf wird das Kurhgewehr in 4.
gewöhnlichen Tempo beym Fuß ge-
setzt, wie oben bey No. 3. und 4. an-

gewiesen.
Schlüßlich ist hierbei) noch zu erinnern, daß,
wenn die Unter- Officiers zusammen gezv-
gen, und nach vorstehenden Commando-
Wörtern exerciret werden sollen, man alle-
zeit ein paar Mann mit Gewehr auf den
Flügel stellen könne, damit sich die Unter-
Officiers um desto besser angewöhnen mögen,
alle diese vorbeschriebene Griffe und Tempo
benebst dem Halt dazwischen mit den Gemei-
nen egal zu machen.

Art.



Cap.i8. Art.7. VondenHaudgr.der 6renLck.UNt.0C. 2C.219

Art. 8-
Von den Handgriffen der Grenadier-

Untet'Officiers mit Gewehr.
§ i.

£jØ:e Grenadier-Untev^Officiers müssen ebenfalls, wenn

^5 sie unter Gewehr sind, alles dasjenige, was im isten
Art. dieses Caprinis von der I’ofitur, den Griffen, Tempo
und Wendungen mit mehreren: erinnert worden, auf das ge-
naueste beobachten.

§ 2. Das Gewehr tragen die GrenNdier-Unter-OKciers,
sie mögen hinter derkrome stehen, oder in die Glieder einge-
treten seyn, allezeit im Arm, und zwar so, wie unten bey No.
14. im sten Tempo angewiesen wird.

§ 3. Wenn ein Corps Grenadiers die Handgriffe machet,
stehen die Unter-OKeie» hinter derkronte mit dem Gewehr
im Arm gantz stille, ohne einigen Griff oder Wendung mir
zumachen: Bey allen andern Gelegenheiten aber, sie mögen
hinter der krönte stehen, oder auch in die Glieder eingetrc--
ten seyn, müssen sie alle Wendungen, ungleichen so oft als
Las Gewehr beym Fuß gesetzet, niedergeleget, aufgehoben,
und vom Fuß ab wieder geschultert, item wenn es verdeckt,
und sodann wieder geschultert, oder zur Leiche getragen, und

darauf wieder preleutiret wird, alles dieses folgendermassen
mitmachen.
Commando-

Wörter.
No. 1.

Rechtsum!
j, Tempo,

No. 2.

Herstellt
euch!

1. Tempo.

Alle diese Wendungen machet der Grena
dier-Untev^Officier in einem Tempo, eben als

von
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Lommanäo-
Wörter.

■ No. 3.
Lincksum!
I» Tempo.

No. 4,
Herstellt

euch!
i. Tempo.

No. s.

Rechtsum-
kehrt euch!
i. Tempo.

No. 6.

Lincksher-
stellt euch!
i. Tempo.

No. 7.
Lincksum-
kehrt euch!
i. Tempo.

No. 8.

Rechtsher^
stellt euch!
j. Tempo.

No. 9.
Das Ge-

wehr beym
Fuß!

s. Tempo.

von No. i 8 . bis 2s. in den Handgriffen mit
Gewehr angewiesen, jederzeit mit, und behält
dabey sein Gewehr im Arm.

Hierbey verhalt sich der Orenaäier- Untere
Officier folgendergestalt:

1) Man bringet mit der lincken Hand die
Kolbe des Gewehrs recht mitten vor den Leib,
ergreift zugleich mit der rechten die Dünnung
unter dem Bügel, und halt also das Gewehr
mit beyden Handen, wie gewöhnlich im Arm.

2) Bringet man das Gewehr mit beyden
Händen
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Commando-
Wörter.

No. io.

Das ©e
wehr im
lincken
Arm!

4, Tempo.
No. ii.

Das Ge-
wehr beym

Fuß!
4. Tempo.
No. 12.

Niederlegt
das Ge-
wehr!

4. Tempo.
No. X Z.

Aufhebt
das Ge-
wehr!

4. Tempo.

Handen mitten vor sich hoch, daß das Schloß
voraus stehe; greift zugleich mit der liuckeu
Hand dasselbe über dem Schloß au, daß der
Daume aufwärts am Schaft, und der kleine
Finger an der Pfannenfeder zu liegen komme,
und hält also das Gewehr mit beyden unge-
zwungen ausgestreckten Armen in gerader Li-
nie, und die Pfanne in gleicher Höhe mit der
Schulter.

z) 4) und f) Werden gemacht wie die 3.
letzten Tempo bey No. 51. im 2tcn Art.

1) 2) z) und 4) Werden gemacht wie No.
14. im sten Art.

1) 2) 3) und 4) Werden gemacht wie No.
is. im sten Art.

x) 2) 3) und 4) Werden gemaO wie No.
s2. im 2ten Art.

x) 2) 3) und 4) Werden gemacht wie No.
sz. im 2ten Art.

Hierbey
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Commando-
Wörter.
No. 14.

Schultert
das Ge«
wehr!

s. Tempo.

No. if.
Verdeckt
das Ge-
wehr!

4. Tempo.

No. 16.

Schultert
das Ge-

wehr!
4. Tempo.

Hierbei) legt der Grenadier-Unter-OKcier
das Gcwchr folgendermassen wieder im
Arm:

i) 2) z) und 4) Werden gemacht wieNo.
17. im sten Art.

s) Läßt man die rechte Hand an die Seite
auf die Patrontasche fallen, und zugleich mit
der lincken die Kolbe des Gewehrs etwas ge-
am das lincke Knie stucken, hält aber solches
damit gleichwohl so, daß der Lauf oben zwi-
scheu der lincken Schulter, und dem Gclencke
des Arms hinaus stehe.

Dieses macht der Grenadier- Unter Offi-
cier also:

1) und 2) Werden gemacht wie die 2. ersten
Tempo bey No. 9. in diesem Art.

3) und 4) Werden gemacht wie die 2. letz-'
ten Tempo bey No. 1. im sten Art,

Hierbey leget der Grenadier -Unter -OK.
cier sein Gewehr folgendermassen wieder
im Arm:

1) Wird gemacht wie das iste Tempo,
bey No. 2. im sten Art.

2) Bringet man das Gewehr durch Hülfe
der lincken Hand / und indem man es nnt der
rechten sogleich unter dem Hahn umfasset, mit-
ten vor dem Gesichte hoch, daß das Schloß
voraus stehe; ergreift es zugleich mit der lin-
cken Hand über dem Schloß, daß der Dau-

me
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Kommando- me aufwärts am Schaft, und der kleine Fin-
Wörter, ger an die Pfannenfeder komme; und hält also

das Gewehr mit beyden ungezwungen ausge-
streckten Armen in gerader Linie, und diePfan-
ne in gleicher Höhe mit der Schulter.

3) und 4) Werden gemacht wie die 2. letz-
ten Tempo bey No. 14. in diesem Art:

Weil der Grenadier-UutC^Officier beym
Presentircn allezeit stille stehet, und sein Ge-
wehr im Arm behält: So ist dieserhalb
solches Commando hier ausgelassen, wcl-
ches sonsten allezeit vorhergehen muß, wenn
der Grenadier sein Gewehr zur Leiche tra-
gen soll; wobey sich der Grenadier-Unter-
Officier folgendermaßen verhalt:No. 17.

Tragt das
Gewehr

zur Lerche
4. Tempo.

No. 18 .

Presentirt
Das Ge-
wehr!

4, Tempo,

r) Man bringet das Gewehr mit der lin-
cken Hand etwas gegen die rechte Seite in
gerader Linie, greift erstlich dasselbe mit der
rechten verkehrten Hand übendem letzten Müt-
terchen, und sogleich darauf mit der lincken
über dem Schloße an, daß der kleine Finger
an der Pfannenfeder zu liegen komme, und
beyde Daumen längst dem Schaft gegen ein-
ander stehen; trit anvey mit dem rechten Fuß
so weit zurück, als sonsten beym Pretentiren
geschiehet und halt solchergestalt das Gewehr
eben als der Grenadier.

2) 3) und 4) Werden gemacht wie die 3 ,

letzten Tempo bey No. s. im sten Art.

Der Grenadier-Unter - OKcier legt hiebey
sein Gewehr folgendermassen wieder im
Arm:

1 ) 2)
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Lommanäo- i) 2) und z) Werden gemacht/ wie die Z.
Wörter, ersten l'empo bey No. 6. im sten Art:

4) Drehet man mit der lincken Hand das
Gewehr eben als der Grenadier herum/ und
sobald es umgewendet ist, ergreift man mit der
rechten erst dieDünnung unter demBügel,brin-
get so gleich darauf die 4. Finger lincker Hand
unter den Hahn, und den Daumen mber den
Pfannendeckel, und sobald man es daselbst er-

griffen, laßt man gleich die rechte Hand weg-
fallen, und behalt das Gewehr im Arm, wie
bey No. 14. dieses Ärticuls im sten Tempo
erwähnet.

NB. Wann sodann an die Grenadiers com-

mandiret wird: Schultert das Gewehr!
So stehet der Grenadier-Unter-O56cier

stille, und behalt sein Gewehr im Arm.

No. 19.
Das Ge
wehr hoch
2. Tempo.

Folgende 2. Gornrnando-Wörter gehen die
Grenadier-UntcrOfficiersnur allein an.

1) Wird gemacht wie das isteTempo bey
No. 9. in diesem Art.

2) Wird gemacht wie No. n. im ste«
Art.

No. 20.

Das Ge-
wehr im

Arm!
z. Tempo.

i) und 2) Werden gemacht wie No. 10.

im sten Art.

z) Wird gemacht wie das ste Tempo bey
No. 14. in diesem Articul.

Übrigens ist hiebey ebenfalls noch zu erin-
nern, was oben vondenUnter-Okdeiers mit
Kurtzgewehr erwähnet worden, daß nemlich,
wenn die Grenadier-Unter-OKiciers zusam-

men
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Commando- men gezogen und exercitet werden sollen ,
Wörter. man ein paar Mann, welche die Wendung

und ordinairen Handgriffe mit Gewehr,
nach vorstehenden Commando - Wörtern

' machen, an dieFlügel stellen - und dadurch
die Grenadier - Unter - Officiers um so viel
besser gewöhnen könne, mit den Grenadiers
genau einzutreffen.

Alt. 9.
Von den Handgriffen der Ober-OKeierg

Mit dem Esponton.

fachdem bereits im vorhergehenden umständlich erwäh-
net worden, was die Unter- Officiers und Gemeine,

wenn sie unter Gewehr sind, sowohl in Ansehung ihrer Posi-
tur, als auch sonst überhaupt beym Exercite» beobachten
sollen: So müssen vor andern die Ober- Officiers solchem
allem auf das genaueste nachzukommen sich äusserst angele-
gen seyn lassen, unter Gewehr eine gute Leibesstellung und ein
wohlanständiges Air zu behalten suchen, dabey aber gantz
nichts affectirteé zeigen, auch wenn sie einige Griffe oder
Wendungen machen sollen, nicht nur aufeinander wohl ach-
tung geben, daß solches zugleich geschehe, sondern auch sich
angewöhnen, zwischen allen Tempo einen egalen Halt, so,
wie er oben im isten Artic. 8ten §. beschrieben worden, und
jeden Griff ganh hurtig und net, mit ungezwungenem Leibe
und guter Grace zu machen; damit sie solchergestalt den Un-
ter-Officierr und Gemeinen ein Muster zur Nachahmung vor-

stellen mögen.
Übrigens haben die Officiers noch insbesondere zu beobach-

ten, daß wenn sie das Esponton m der Hand haben, oder ei-
nige Griffe damit machen, die Fläche des Eisens allezeit enh-

P weder
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weder voraus, oder aufwärts gehalten werden müsse: Und
bestehen die Griffe mir dem Esponton in nachfolgenden:

(No. 1.)
Wie man das Esponton beym Fuß halten sott.
Mail hält das Esponton mit der rechten vollen Faust und

seitwärts ausgestrecktem Arm, daß die Hand mit der Schul-
ter in gleicher Hohe seye, die Fläche des Espontons voraus,
der Schuh desselben gegen der Mitte des Fußes über, und die

Stange in ganh gerader Linie in die Höhe stehe; laßt die lin-
cke flache Hand ungezwungen an der Seite hinter dem Degen
herunter hangen, hält dabey den Leib gerade, den Kopfauf-
gerichtet, die Knie steif, und die Füsse ungefähr 9. Zoll laug
von einander gesetzt.

(No, 2.)
Wie mit dem Esponton im Stehen salutiert

werden soll.
Dieses geschiehet mit 7. Tempo.

1) Man laßt das Esponton hurtig flach zurücke fallen,
ergreift mit der lincken vollen Faust die Stange desselben,
wo von der rechten bis unten zum Schuh ungefähr die Mitte

ist, daß der Daume unten komnie, und hält also das Espon-
ton mit beyden ausgestreckten Armen gerade vor sich, daß
beyde Hände gleich hoch mit den Schultern seyn, und man

recht mitten, zwischen denenselben durchsehen könne; drehet
sich zugleich auf dem lincken Absatz mit einer Viertelwendung
rechtsherum, und trit mit dem rechten Fuß und steifen Knien
hurtig Md starck zurück, in behöriger Distance neben den

lincken. .

2) Bringet man das Esponton gantz hurtig vor sich hoch,
indem es nist der rechten Hand unvermerckt etwas in die Höhe
gestoffen wird, damit der Griff desto geschwinder geschehen
könne; umfasset sogleich solches mit derselben vollen Faust

unten
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unten um den Schuh, und hält es also mit beyden ausge-
streckten Armen mitten vor dem Gesichte, in gantz gerader Linie,
und die lincke Hand mit den Augen in gleicher Höhe.

z) Laßt man die Spitze des Espontons , ungefähr bis
auf eine halbe Elle von der Erde, gantz geschwinde vorwärts
herunter sincken, daß die Fläche oben bleibe; halt dabey die
rechte Hand in gleicher Höhe mit dem Kopfe, die lincke etwas
niedriger als die Schulter, und beyde Arme so ausgestreckt,
daß man mitten zwischen beyden Handen durchsehen könne.

4) Bringet man das Esponton gantz hurtig wieder hoch
vor sich, indem mit der rechten Hand starck unterwärts, mit
der lincken aber aufwärts gedrücket wird, damit der Griff
desto geschwinder geschehen könne, und halt es als beym aten
Tonipo.

5) Läßt man das Esponton hurtig wieder flach zurücke
fallen, ergreift es mit der rechten vollen Faust, daß der Dau-
me oben komme, an eben demselben Ort, wo man es damit
beym Fuß hält, und obtervirtt Übrigens alles wie beym
isten Tempo.

NB, Es muß wohl beobachtet werden, daß man bey al-
len dergleichen Griffen , wo das Esponton beym
Fuß gefetzet werden soll, sich gewöhne, milder rech-
ten Hand gleich dahin zu greifen, wo sie beym nächst-
folgenden Tempo bleiben muß, damit man diese
Stelle sodann nicht erst suchen dürfe.

6) Setzt man das Esponton mit der rechten Hand und
ausgestreckten Arm hurtig beym Fuß, stößt mit der lincken
den Schuh unvermerckt etwas unterwärts, daß der Griff
desto geschwinder geschehen könne, und laßt solche zugleich an
der Seite hinter den Degen flach herunter fallen, drehet sich
dabey auf dem lincfcit Absah mit einer Viertelwendung wie-
der lincks herum, trit mit den: rechten Fuß und steifen Knien
hurtig und starck hervor m behörigcr Distance neben den
lincken, und stehet übrigens, wie bey 1. angewiesen.

P 2 7) Nimmt
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7) Nimmt man mit der linckenHand den Huth ab, laßt
solchen auf eine ganh ungezwungene Art hinter den Degen
herunterfallen, daß das Oberste des Kopfs vom Huth etwas

seitwärts hinaus liege; bleibet aber dabey ganh geradestehen,
ohne sich im geringsten zu bücken, und wenn diejenige vor

welchen salutitct worden, auf 6 . bis 8 -Schritte passivet sind,
setzet man den Huth mit geradem Leibe wieder auf.

Nö. Man muß vor denen, vor welchen man den Huth
abnimmt, die Augen nicht niederschlagen, oder das

Gesicht von ihnen hinweg wenden, sondern sie auf
eine zwar muntere, jedoch ehrerbiethige Art ansehen:
Wie denn auch mit dem Salutirett nicht zu spät,
sondern zu rechter Zeit und so angefangen werden

muß, daß man beym 7tensiempo den Huth abneh-
men könne, wenn die Person, vor welcher dieses
geschiehet, ungefähr noch 2. bis 3. Schritte ent-

ferner ist.
(No. 3.)

Wie das Esponton zum March getragen
werden soll.

Man umfasset das Esponton mit der rechten vollen Faust
daselbst, wo es die Lalance hat; läßt den rechten Arm un-

gezwungen damit am Leibe herunter hangen, solchen aber

im March nicht hin und her wancken, wendet auch die Spitze
oder den Schuh weder rechts noch lincks, sondern tragt
das Esponton allezeit ganh gerade an der Seite, so, daß
der Schuh hinten ungefähr eine Viertelelle von der Erde,
das Eisen aber forne um so viel höher und flach gehalten
werde.

(No. 4.)
Wie mit dem Esponton im March Alutiret

werden soll.
Hiebey ist zu beobachten, daß, wenn man etwa noch 20.

oder
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oder 30. Schritte von denenjenigen, vor welchen saluti-
ret werden soll, entfernet ist, das Esponton mit einem

Tempo, und zwar folgendermaßen geschultert werde»

müsse:
1) Man wirft bey Vertretung des rechten Fußes das Es-

ponton mit der rechten Hand und etwas krum gebogenen Arm,
damit der Schuh nicht auf der Erde gefchleppet werde, hurtig
aufdie rechte Schulter, daß das Eisen hinten flach, der Schuh
forne heraus, und die Stange in gantz gerader Linie hinten
und forne gleich hoch von der Erde liege; läßt im Aufwcr-
fen das Esponton etwas durch die Hand gehen, daß unge-
fähr die Mitte desselben von der Spitze bis-zum Schuh zwi-
sehen der Hand und der Schulter zu liegen komme; beuget
den rechten Ellbogen gleich hoch mit der Schulter, und halt
die rechte Hand nicht naher an die Schulter, als daß man

selbige mit aufgerichtetem Kopfe völlig sehen könne.

Ist man nun denjenigen, vor welchen salutim werden soll,
ungefähr bis auf 10. kleine Schritte nahe, so fängt man

an zu salutiren, damit, weil solches mit 7. Tempo und
eben so viel Schritten geschiehet, beym ?ten Tempo der

Huth abgenommen werden könne, wenn man ungefähr
noch 2. bis z. Schritte von ihnen ab ist.
1) Man bringet beym isten Schritt, indem der lincke Fuß

vorgesetzet, und der Leib dabey seitwärts gewendet wird,, das

Esponton mit der rechten Hand hurtig von der Schulter;
ergreift es mit der lincken vollen Faust, daß der Daume un-

ten komme, daselbst, wo von der rechten bis unten zum Schuh
die Mitte ist, und hält es also mit beyden wohl ausgestreck-
ten Armen flach vor sich, als im isten Tempo bey No. 2.

angewiesen.
2) Bringet man beym 2ten Schritt, indem der rechte Fuß

ungefähr einer gutenHand breit vor den lincken gesetzet, und

dabey der Leib wieder vorwärts gewendet wird, das Espon-
P 3 ton
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ion ganh hurtig vor sich hoch, und verhält sich übrigens da-
bey als bey No. 2. im 2ten Tempo angewiesen.

3) Läßtman beym zten Schritt, indem der lincke Fuß wie-
der vorgesetzet, und der Leib dabey seitwärts gewendet wird,
die Spitze des Espontons ungefähr bis auf eine halbe Elle
von der Erde, gantz hurtig vorwärts herunter sincken, daß
die Fläche oben bleibe, und verhält sich ferner dabey, wie bey
No. 2. im zten Tempo angewiesen.

4) Bringet man beym 4ten Schritt, indem der rechte Fuß
einer guten Hand breit vorden lincken gefehet, anbey der Leib
wieder vorwärts gewendet wird, das Esponton hoch vor sich,
und hält es wie bdym 2ten Tempo.

5) Läßt man beym sten Schritt, indem der lincke Fuß
abermals vorgesetzet, und der Leib seitwärts gewendet wird,
das Esponton flach zurücke fallen, ergreift es mit der rech-
ten vollen Faust, daß der Daume oben liege, daselbst, wo
von der Spitze bis zum Schuh die Mitte ist, und verhält
sich fonsten, wie beym isten Tempo angewiesen.

6) Legt man beym eten Schritt, indem mit dem rechten
Fuß vorgetreten, und der Leib vorwärts gewendet wird, das
Esponton mit der rechten Hand hurtig auf die rechte Schul-
ter, laßt zugleich die lincke ungezwungen hinter den Degen
herunter fallen, und trägt das Eiponton, wie oben beym
Schultern erwähnet worden.

7) Nimmt man beym ?ten Schritt, indem der lincke
Fuß vorgesetzet wird, mit der lincken Hand den Huth ab,
wie bey No. 2. im 7ten Tempo angewiesen, so, daß die
Hand mit dem Huth bey Niedersetzung des Fußes sogleich
an die Seite herunter falle.

Wann dann das iste Glied des Zugs, vor welchem
die Officiers marchirett, diejenigen, wovor lalutiret wor-

den, ungefähr auf 8. Schritte passim ist, wird der Huth
wieder aufgefetzt, falls nicht mehr Personen in der Nähe

sind,
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sind/ vor welchen man ebenfalls lalutiren, und dieser-
wegen den Huth umso viel früher wieder aussetzen müßte.
Alsdann nimmt man das Esponton von der Schulter /

und tragt es/ wie oben bey^o. 3 . erwähnet, pn March:

Im Herunternehmen aber wird der rechte Arm erst etwas

gebogen, bis der Schuh unten zurückgebracht ist, damit
man diesen nicht aus die Erde stoße.
Sonst ist annoch hiebey zu beobachten, daß diese Griffe
mit den Schritten zugleich gemacht werden, auch wenn

etliche Oflkiers auf einmahl lalutiren, sie auf einander
wohl achtung geben müssen, damit sie zu gleicher Zeit schul-
tern, falutiren, den Huth abziehen, wieder aufsetzen, und
das Esponton von der Schulter nehmen können: Wes-
wegen sie sich anzugewöhnen haben, allezeit, es mag 5a-
lutiret werden sollen oder nicht, mit egalen Tritten zu
marchiren.

(No. 5.)
Wie das Esponton vom Fuß ab Hoch im rechten

Arm genommen werden soll.
Dieses geschiehet mit 4. Tempo , und wenn dabey eine

Wendung gemacht werden soll, muß solche mit dem isten
Tempo zugleich geschehen.
1) Man bringet mit der rechten Hand das Esponton

gerade vor sich, und so hoch,als man damit ohne Bewegung des

Leibes kommen kann, fasset es zugleich mit derlincken vollen

Faust, so weit der Arm reichet, untenan, und hält es also mit

beyden ausgestreckten Armen mitten vor dem Gesichte, in gera-
der Linie, und die Fläche voraus.

2) Bringet man das Esponton mit der lincken Hand in

derselben Linie hurtig vor sich hoch, fasset mit der rechten zwi-
sehen dem Zeige-und Mittelfinger die Spitze des Topschuhes
an, daß der Daume aussen, das Aeusserste der Hand aber

unterwärts komme, und hält die lincke Hand gleich hoch mit

P 4 den
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den Augen, daß solchergestalt beyde Arme wohl ausgestreckt,
und das Esponton dennoch in gerader Linie seyn könne.

z) Bringet man das Esponton mit beyden Händen, wie
man es vorher angefaßt hat, hurtig an die rechte Schulter,
daß die lincke zugemachte Hand gerade vor derselben zu lie-
gen komme, der lincke Ellbogen mit der Hand in gleicher Hö-
he gebogen seye, und die Fläche des Espontons voraus sie-
he, strecket aber den rechten Arm gerade an der Seite her-
unter, und drehet die Hand einwärts, damit das Esponton
desto fester und an dem Arm gerade in die Höhe gehalten
werden könne.

4) Laßt man die lincke Hand hurtig und ungezwungen
hinter den Degen flach herunter fallen, und stehet mit dem
Esponton wie zuvor.

(No. 6.)
Wie das Esponton, wenn es im rechten Arm hoch

gehalten wird, wieder beym Fuß gesetzet
werden soll.

Dieses geschiehet wieder mit 4. Tempo, und wenn dabey
eine Wendung gemacht werden soll, muß solche mit
dem istem lempo zugleich geschehen.

1) Man umfasset das Esponton mit der lincken vollen
Faust, und einem frischen Schlag, gerade vor der rechten
Schulter, und beuget dabey den lincken Ellbogen mit der
Hand in gleiche Höhe.

2) Bringet man das Esponton mit beyden Handen,'wie
mait es angefaßt, mitten vor sich in die Höhe, und hält es
wie bey No. s. im atcit Tempo;

3) Läßt man das Esponton mit der linckenHand, soweit
der Arm reichet, herunter stucken; ergreift es mit der rechten
vollen Faust an eben demselben Ort, wo sie seyn soll, wenn
das Esponton beym Fuß stehet, und hält es wie bey No. s.
im rsten Tempo.

4) Sehet
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4) Sehet man das Esponton mit der rechten Hand und
seitwärts ausgestrecktem Ann auf die Erde, läßt zugleich die
linckeHand flach hinter den Degen herunter fallem und ste-
het übrigens, wie bey No. 1. angewiesen.

No. 7.

Wie das Esponton vom Fuß ab zur Leiche getra-
gen werden soll.

Dieses geschiehet mit 4. 'Eempo.
1) Man laßt das Esponton hurtig flach zurücke fallen ,

umfasset mit der lincken vollen Faust die Stange daselbst, wo
von der rechten bis unten zum Schuh ungefähr die Mitte
ist, daß der Daume unten komme, und sobald man es da-
mit ergriffen , verkehrt man die rechte Hand auf derselben
Stelle, wo sie vorher gewesen, und hält also das Esponton
mit beyden ausgestreckten Armen gerade vor sich, daß beyde
Hände gleich hoch mit den Schultern seyn, und man recht
mitten zwischen denenselben durchsehen könne; drehet sich
zugleich auf dem lincken Absah mit einer Viertelwendung
rechts herum, und trit mit dem rechten Fuß und steifen Knien
hurtig und starck zurück in behöriger Distanz neben den
lincken.

2) Wendet man das Esponton mit der rechten Hand
sehr geschwinde herum, daß das Eisen hinunter, der Schuh
in die Hohe, und also die Stange mitten vor dem Leib in
gerader Linie, auch die Fläche auswärts komme; verkehrt
im Umwenden die lincke Hand auf derselben Stelle, wo sie
vorher gewesen, und hält selbige so hoch, daß beyde Arme
gestreckt, und das Esponton dennoch in gerader Linie seyn
könne: drehet sich zugleich auf dem lincken Absah mit einer
Viertelwendung wieder lincks herum, und trit mit dem rech-
ten Fuß und steifen Knien hurtig und starck hervor in be-
höriger Diftance neben den lincken.

3) Bringet man das Esponton mit beyden Händen soweit
P s unter
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unter den lincken Arm, daß der Daume lincker Hand, wel-
chen mau aufwärts hält, mit den Augen gleich, der Schuh
forne in die Höhe/ und das Eisen hinten flach unterwärts stehe;
drücket die Stange mit dem lincken Ellbogen fest an den Leib,
und läßt die rechte Hand unter dem lincken Arm liegen.

4) Umfasset man mit der rechten Hand geschwinde die
Stange des Espontons hinten auf dem Rücken, daß der
Daume oben komme, und behalt das Esponton unverän-
dert als beym 3tenTempo, auch so viel möglich, gerade a»
der lincken Seite.

(No. 8.)
Wie das Esponton, wenn es zur Leiche getragen,

wieder beym Fuß geftellet werden soll.
Dieses geschiehet mit 4. Tempo.

1) Man ziehet das Esponton mit der lincken Hand, so
weit der Arm gestrecket werden kann, in derselben Linie als
es vorher gewesen, hervor, und umfasset solches zugleich mit
der rechten vollen Faust unter dem lincken Arm, an dcmfel-
ben Ort, wo es beym Fuß damit gehalten wird.

2) Bringet man das Esponton mit beyden Händen gerade
und mitten vor den Leib, und hält es wie bey No. 7. im
2ten Tempo.

3) Wendet man das Esponton mit beyden Händen her-
um, daß das Eisen unter deni rechten Arm aufwärts komme,
der Schuh vorwärts hinunter stucke, und die Stange wieder
flach liege; verkehrt im Herumwendcn erstlich die lincke, und
sogleich darauf die rechte Hand aufderselbcn Stelle, wo man

sie vorher gehabt, drehet sich zugleich auf dem lincken Absatz
mit einer Viertelwendung rechtsherum, sehet den rechten Fuß
mit steifen Knien hurtig und starck zurück, in behöriger Distan-
ce neben den lincken, und hält also das Esponton wie bey
No. 2. im i sten Tempo.

4) Wird gemacht wie bey No. 2. das 6te Tempo.
(No. s.)
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(No. 9.)
Wie man mit dem Lspomon beym Fuß die

Wendung machen soll mit z. Tempo.
1 ) Wird gemacht als das iste Tempo bey No. s, und

bleibet man dabey stehen wie zuvor.
2) Machet man die Wendung/ wie gewöhnlich, auf dem

lincken Absatz, und behalt dabey das Esponton wie beym
isten Tempo.

z) Wird gemacht wie das 4 te Tempo bey No. 6.

NB. Diese Wendungen werden gemacht, wenn der 055-
der mit dem Esponton beym Fuß vor der Eronte

stehet, und mit geschlossenen Reihen in z. Tempo
rcchtsumkehrt gemacht wird, als beym Gliederschlies-
sen geschiehet.

(No. 10.)
Wie man die Wendung machen soll mit

I. Tempo.
Diese machet der Offider eben so, als Art. 2. in den

Handgriffen mit Gewehr von No. 18. bis 29. angewiesen,
und nimmt bey jeder Wendung sein Esponton, wenn er es

beym Fuß hat,zum March, setzet es auch auf das Commando:

Herstellt euch ! allemal wieder beym Fuß: Falls er aber
das Esponton hoch im rechten Arm hat, behält er solches
dabey beständig also.

Sonst ist annoch überhaupt in acht zu nehmen, daß, wenn
ein Bataillon oder Regiment formtet und wieder gebrochen,
item wenn chargitet, ungleichen wenn mit Trop marchiret
wird, so auch wenn vor und nach den Handgriffen die Wirbel
geschlagen werden, die Offiders allemal ihre Espontons in 4.
Tempo hoch im Arm nehmen müssen, wie bey No. s. an-
gewiesen. Bey allen übrigen Wendungen aber, welche nur
mit 1 . Tempo geschehen, tragen sie solches allezeit zum
March.
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^rt. io.

Von den Handgriffen der Grenadier-
Officiers mit Gewehr.

^Äorgängig ist hierbei) zu erinnern, daß die Orenadier-
&0 Officiers alles das jenige, was im nächstvorhergehen-
den von den Officier; mit dem llsponton zu Anfang erwähl
tret worden, bey nachfolgenden Griffen ebenfalls genau beob-
achten müssen.

(No. I.)
Wie der Grenadier-Officier sein Gewehr im

Arm tragen soll.
Man hält das Gewehr mit den 4. Fingern lincker Hand

unter dem Hahn, daß solcher darauf ruhen könne, legt den

Daumen über den Pfannendeckel, und tragt es also, daß
die Kolbe unten flach, und etwas gegen das lincke Knie zu,
der Lauf aber oben zwischen der linckcn Schulter und dem

Geleneke des Arms hinaus stehe, und laßt den rechteu Arm
ungezwungen an der Seite herunter hangen.

(No. 2.)
Wie der Grenadier- OKcier im Stehen

{ahmten soll.
Dieses geschiehet mit 7. Tempo, und ist hiebey zu mer,

cken, daß der Officier zu rechter Zeit anfangen müsse zu

fglütiren, damit er mit den 6. ersten Tempo fertig seyn
könne, wenn diejenige, welchen solche Honneur gebühret,
ungefähr noch 2. bis z. Schritte von ihm entfernet sind.
1) Wird gemacht wie das iste Tempo bey No. 9 « im

8ten Art.

2) Bringet man das Gewehr mit beyden Handen, und

wohl vom Leibe ausgestreckten Armen, mitten vor sich hoch,
indem
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indem man den Lauf mit dem lineten Arm unvermcrckt etwas
in die Höhe stößt/ damit der Griff desto hurtiger geschehen
könne; greift mit der linckcn Hand das Gewehr über dem

Schloß an, daß der kleine Finger an der Pfaynxnfeder zulie-
gen komme; halt dasselbe in gerader Linie, den Lauf gegen
das Gesichte und die Pfanne in gleicher Höhe mit der
Schulter.

z) Laßt man die Mündung vorwärts hurtig herunter sin-
cken, daß die Spitze des Bajonets ungefähr eine halbe Elle
von der Erde komme; hält beyde Arme, wie beym vorigen
Tempo , wohl vom Leibe ab, die rechte Hand in gleicher
Höhe mit der Schulter, und den Daumen derselben langst
dem Schaft; drehet sich anbey auf dem lineten Absah mit
einer Viertelwendung rechts herum, und sehet den rechten
Fuß mit steifen Knien hurtig und starck zurück, in behöriger
Hiüance neben dcnlincken.

4) Hebt man die Mündung hurtig wieder in die Höhe,
drehet sich auf dem lincken Absatz mit einer Viertelwendung
wieder lincks herum, sehet den rechten Fuß mit steifen Knien
hurtig und starck hervor in behöriger Distanz neben den lin-

cken, und hält das Gewehr hoch vor sich, wie beym 2ten

Tempo.
5) Wird gemacht wie das 2te Tempo bey No. 10. im

sten Art.

6) Wird gemacht wie das ste Tempo bey No. 14. im
8ten Art.

7) Leget man das fordersie von den Fingern rechter Hand
forne und unten an die Grenadier-Mühe , hält aber dabey
den Kopf und Leib gerade, und laßt kurtz darauf die Hand
ungezwungen wieder auf die Patrontasche herunter fallen.

Soll der Grenadier-Officier im March lalutiren; so muß
er, wann er etwa noch 20. oder zo. Schritte von denen-

jenigen, welchen diese llonneur gebühret, entfernet ist, das

Gewehr schultern, wie hiernachst bey No. z.gezeiget wird,
sodann
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sodann ungefähr IO. kleine Schritte von denenselben an-

fangen zu Lalutiren, wie bey No. 4. beschrieben folget,
und endlich wenn das iste Glied des Zuges, vor welchen
er marchitet, diejenigen wovor salutitct worden, auf 6.
bis 8. Schritte passivet ist, und nicht mehr salutivet wer-
den soll, sein Gewehr wieder im Arm nehmen, wie bey No.
5. angewiesen ist.

(No. 3.)
Wie der Grenadier-Officier sein Gewehr im

March schultern soll.
Dieses geschiehet mit 4.Tompo, und in eben so viel Schrit-
ten, und muß das iste Tempo gemachet werden, indem
der rechte Fuß vorgesehet wird.

1) Wird gemacht wie das iste Tempo bey No, 9. im
Stell Art.

2) Bringet man das Gewehr mit der rechten Hand vor
der lincken Schulter hoch, und drehet es dabey um, daß der
Lauf aussen komme; schlägt zugleich mit der lincken Hand
hurtig unten an die Kolbe, daß der Daume über das runde
Ende derselben, und die 4. Finger unter das Eisen kommen,
und halt also das Gewehr mit beyden ungezwungen ausge-
streckten Armen in gantz gerader Linie, und die Pfanne in
gleicher Höhe mit der Schulter.

3) und 4) Werden gemacht wie die 2. letzten Tempo
bey No, 17. im 2ten Art.

(No. 4.)
Wie der Grenadier-Officier im March vom ge»

schulterten Gewehr ab salutiven soll.
Dieses geschiehet mit 7. Tempo und in eben so viel
Schritten.
i) Beym rsten Schritt, indem der lincke Fuß vorgesehet

wird,
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wird, verhält man sich mit dem Gewehr eben als bey No,
2. im 2tert;Art,

2) Bringet man das Gewehr mit dem 2tcn Schritt und
bey Vortmung des rechten Fußes gerade vor sich hoch, daß
der Lauf gegen das Gesichte siehe, drücket dabey mit der liu-
cken Hand die Kolbe etwas an sich, auf daß der Griff desto
hurtiger geschehen könne, ergreift aber mit derselben sogleich
das Gewehr über dem Schloß, daß der Daume aufwärts
am Schaft, und der kleine Finger an der Pfanneufeder zu
liegen komme, und hält es also mit beyden ausgestreckten
Armen mitten vor dem Gesichte, den Lauf in gantz gerader
Linie, und die Pfanne in gleicher Höhe mit der Schulter.

z) Läßt man beym zten Schritt, indem der lincke Fuß
wieder vorgesetzet, und dabey der Leib seitwärts gewendet
wird, dre Mündung des Gewehrs hurtig herunter sincken,
daß die Spitze des Bajonets ungefähr eine halbe Elle von der
Erde komme; halt dabey beyde Arme, wie im vorigen Tem-
xo, wohl vom Leibe ab, die rechte Hand in gleicher Höhe
mit der Schulter, und den Daumen derselben längst dem
Schaft.

4) Bringet man beym 4ten Schritt, indem der rechte
Fuß vorgesetzet, und der Leib vorwärts gewendet wird, die
Mündung wieder in die Höhe, und hält das Gewehr mitten
vor dem Gesichte, wie beym 2ten l'empo.

5) Drehet man beym sten Schritt, indem der lincke Fuß
vorgesetzet wird, das Gewehr mit der rechten Hand um, daß
der Lauf aussen komme, und bringet es dabey etwas gegen
die lincke Schulter, schlägt zugleich mit der lincken Hand
hurtig unten an die Kolbe, daß der Daume über das runde
Ende derselben, und die 4. Finger unter das Eisen kommen;
hält beyde Arme ausgestreckt, das Gewehr weder höher noch
Niedriger, auch in derselben Linie als zuvor.

6) Wirft man mit dem 6ten Schritt, bey Vortretung
des
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des rechten Fußes, das Gewehr hurtig an die lincke Schul-
ter, läßt sogleich die rechte Hand auf die Patrontasche her-
unter fallen, und trägt es als in den beyden letzten Tempo
bey No. 17. im 2ten Art. angewiesen.

7) Legt man mit dem 7ten Schritt bey Fortsetzung des lin-
cken Fußes, das forderfte von den Fingern rechter Hand for-
ne unten an die 6rensdier-Mühe; hält aber dabey den Kopf
und Leib gerade; und sobald mit dem 8ten Schritt der rechte
Fuß fortgesetzet wird, läßt man die Hand ungezwungen wie-
der auf die Patrontasche herunter fallen.

(No. 5.)
Wie der Grenadier-Officier sein Gewehr im March

wieder im Arm nehmm soll.
Dieses geschiehet mit 4. Tempo, und in eben soviel

Schritten, und muß das istel'empogemachet werden,
indem der rechte Fuß vorgesetzet wird.

1) und 2) Werden gemacht wie die 2. ersten Tempo bey
No, 51. im 2ten Art.

3) Wird gemacht wie das 2te Tempo bey No. 10. im

sten Art.

4) Wird gemacht wie das ste l'empo bey No. 14. im
8ten Art.

(No. 6.)
Wie der Grenadier-Officier sein Gewehr

verdecken soll.
Dieses geschiehet mit 4. l'empo.

0 2) 3) und 4) Werden gemacht, wie bey No. i s. im
Sten Art. dem Grenadier-Untf^Officicr angewiesen.

(No. 7.)
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No. 7.)
Wie der Grenadier-Officier sein Gewehr, wenn

er es verdeckt getragen, wieder im Arm
nehmen soll.

Dieses geschiehet gleichfalls mit 4.Tempo.
1) 2) 3) und 4) Werden gemacht, wie bey No. 16. im

8ten Art. dem Grenadier-Unter-Of6cier angewiesen.
(No. 8 .)

Wie öttGrenadier-Officier sein Gewehr zur
Leiche tragen soll.

Dieses geschiehet mit 4. Tempo,
i) 2) z) und 4) Werden gemacht, wie bey No. 17. im

Stert Art. öem Grenadier-UntcnOfficier angewiesen.
(No. 9.)

Wie der Grenadier -Officier sein Gewehr, wenn
er es zur Leiche getragen, wieder im Arm

nehmen soll.
Dieses geschiehet ebenfalls mit 4. Tempo.

1) 2) 3 ) und 4) Werden gemacht, wie bey No. ig, im
Sten Art. dem Grenadier-UntenOfficier angewiesen.

Wie der Grenadier-Officier seine Wendung mit 3 . Tem-
po machen soll, solches wird unten im izten Art. bey
No. xo. angewiesen; Die Wendung mit einem Tempo
aber mad)et er eben als der Officier mit dem Esponton,
und behält dabey sein Gewehr im Arm.

(No. 10.) -

Wie der Grenadier-Officier sein Gewehr hoch
nehmen sott.

Dieses geschiehet mit 2. Tempo,
i) und 2) Werden gemacht wie bey No. 19, im Sfctt

Art, dem Grenadier-Hirten Officier angewiesen.
Q (No.n.)



l. Von den Handgriffen

(No. ii.)
Wie der Grenadier-Officier sein Gewehr, wenn er

es hoch gehabt, wieder im Arm legen soll.
Dieses geschiehet mit z. Tempo.

i) 2) und 3) Werden gemacht wie bey No. 20. im LttN
^rt. dem 6ren3ä1er Unter-OKcier angewiesen.

^rr. n.

Von den Handgriffen mit der Fahne.
( No. i.)

Wie die Fahne zur karaäe getragen werden sott.
M?Gan halt die Stange mit der rechten Hand und etwas
KW gebogenen Arm, und den Schuh über der rechten
Hüfte an den Leib, daß die Fahne schrceg voraus stehe, und
die rechte Hand gleich hoch mit den Augen seye, läßt dabey
die lincke an der Seite hinter dem Degen herunter hangen,
und stehet mit dem Leibe gantz gerade.

(No. 2.)
Wie mit der Fahne im Stehen salutiref

werden soll.
Dieses geschiehet mit 7. Tompo.

1) Man ergreift mit der lincken Hand die Stange eben
daselbst, wo man sie mit der rechten gehalten, läßt diese bis
an den Schuh herunter gehen, behält aber die Fahne dabey
schreeg wie zuvor.

2) Bringet man die Fahne, wie man sie beym isten
Tempo angefaßt hat, Mlt beyden Händen mitten vor sich
hoch, und hält selbige also, daß beyde Arme gestreckt, und
die Stange dennoch in gerader Linie seyn könne.

3) Laßt man die Spitze, ungefähr bis auf einer halben
Elle
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Elle Distance von der Erde, vorwärts hurtig herunter sin-cken, hebt mit der rechten Hand den Schuh in die Höhe ,halt beyde Arme gestreckt wie zuvor, die rechte Hand gleichhoch mit dem Kopfe, und die lincke etwas niedriger als die
Schulter, und so, daß man recht mitten zwischen beyden Hän-den durchsehen könne; drehet sich zugleich auf dem lincken
Absah mit einer Viertelwendung rechts herum, und trit mitdem rechten Fuß und steifen Knien hurtig und starck zurück irrGehöriger Distanz neben den lincken.

4) Hebt man die Spitze der Fahne hurtig wieder in dieHöhe, indem man mit der lincken Hand aufwärts, mit derrechten aber starck unterwärts drücket, damit der Griff destogeschwinder geschehen könne; drehet sich anbey auf dem lin-cken Absah mit einer Viertelwendung wieder lincks herum >trit mit dem rechten Fuß hurtig und starck hervor, in behüri-ger Distance neben den lincken, und hält die Fahne mittenvor sich wie beym 2ten Tempo.
5) Sehet man den Schuh von der Stange wieder überder rechten Hüfte an den Leib, und hält die Fahne schreeg vorsich wie beym isten Tempo.
6) Fähret man mit der rechten Hand, bis dahin wo dir

lincke gewesen, hurtig in die Höhe, läßt diese zugleich an die
Seite herunter fallen, und hält also die Fahne, wie bey No.
1. angewiesen.

7) Nimmt man mit der lincken Hand den Huth ab, wieim 9tcn Art. b$t) No. 2. im 7ten Tempo angewiesen: Den6rena<Zier-Fchndrich aber greift mit der lincken Hand andie Mütze, wie im roten Art. bey No. 2. im 7ten Tempo»angeführet ist.
Hierbey ist noch zu mercken, daß wenn ein Staabs-OK-der vor dem Fahndrich stehet, mit welchem er zugleichtalutiren soll, er die Spitze der Fahne allemal an ge-dachten Staabs-OLciers lincker Seite niedersinckenlassen müsse..

'

0.3 (No.J.)



244 Cap.is.Art. i i. Von den Handgriffen
(No. z.)

Wie mit der Fahne im March salutirrt
werden soll.

Dieses geschiehet mit 7. Tempo und eben so viel Schrit-
ten.

1) Man ergreift beym isten Schritt, indem der lincke
Fuß vorgesetzet wird, mit der linckeu Hand die Stange da-

selbst, wo die rechte gewesen, und verhält sich wie bey No,
2. im isten Tempo.

2) Bringet man beym 2ten Schritt, und mit Vortre-
tung des rechten Fußes, die Fahne hoch vor sich , wie bey
No. 2. im 2ten Tempo angezeiget worden.

z) Laßt man beym zten Schritt, indem der lincke Fuß
vorgesetzet, und der Leib dabey seitwärts gewendet wird, die

Fahne vorwärts herunter stncken, wie bey No. 2. im zten

Tempo beschrieben ist.
4) Erhebt man beym 4ten Schritt, indem der rechte Fuß

vorgesetzt, und der Leib wieder vorwärts gewendet wird,
die Fahne, und halt sie mitten vor sich hoch, als beym rten

Tempo.
5) Setzet man beym eten Schritt, und mit Vortretung

des linckcn Fußes, den Schuh von der Fahne wieder über
der rechten Hüfte an den Leib, und hält sie als beym isten
Tempo angewiesen.

6) Fahret man beym 6 ten Schritt, und mit Vorsehung
des rechten Fußes, mit der rechten Hand wieder in die Höhe
wo die lincke gewesen, laßt diese wegfallen und halt die Fahne,
wie bey No. i. erwähnet worden.

7) Nimmt man mit der lincken Hand den Huth ab: Der
Orenaclier-Fähndrich aber greift mit der lincken Hand an

die Mütze , wie vorher bey No, 2. im 7ten Tempo erwah-
net worden.

NB. Der
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NB. Der Fahndrich muß wohl achtung geben, daß er so-
wohl im Stillstehen als im Marchimt, feine Tempo
mit dem Esponton oder dem Gewehr zugleich mache.

(No. 4.)
Wie die Fahne zur Leiche getragen

werden soll.
Dieses geschiehet mit 4. Tempo.

1) Man fasset die Fahne mit der lincken Hand dichte über
der rechten an , läßt diese bis an den Schuh herunter gehen,
stößt denselben damit unvermcrckt etwas vom Leibe ab, und
indem man sogleich die lincke Hand mit der Fahne so tief
herunter sincken laßt, als der Arm gestrecket werden kann,
und daß der Schuh beynahe an die Erde komme, greift man
die Stange mit der rechten verkehrten Hand so hoch an, als
man mit unbewegtem Leibe reichen kann, und halt also die
Fahne mitten vor dem Gesichte in gerader Linie.

NB. Weil dieses alles nur mit einem Tempo geschiehet;
so muß es, so geschwinde als möglich, gemachet
werden.

2) Drehet man die Fahne mit beyden Händen vor sich
herum, daß die Spitze bey der rechten Seite hinunter, der
Schuh an der lincken in dieHöhe, und also die Fahne wie-
der in gerader Linie komme, hält beyde Arme dabey ausge-
streckt, und damit man im Umdrehen die Spitze der Fahne
nicht auf die Erde stoße, muß die rechte Hand nicht nicdri-
ger als der Kopf, und die lincke, welche dabey verkehrt wird,
nahe über die rechte kommen, und also im Umdrehen etwas

herunter sincken.
3) Bringet man die Fahne mit beyden Händen soweit

unter den lincken Arm, daß der Daume lincker Hand mit
den Augen gleich, der Schuh forne in die Hohe, und die
Spitze hinten unterwärts stehe; drücket die Stange mit dem

Q z lincken
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Ittxcffn Ellbogen fest an den Leih, und laßt die rechte Hand um
ter dem lincken Arm liegen.

4) Umfasset man mit der rechten Hand geschwind die
Fahne hinten auf dem Rücken, daß der Daume oben kom-
me, und behält dieselbe unverändert als beym 3ten Tempo,
auch so viel möglich, gerade an der lincken Seite.

INB. Wenn man diesen Griff mit der Fahne machen soll,
muß selbige vorher wohl aufgewickelt und mit dem
Flohr umwunden seyn, damit sie nicht auf der Erde
schleppe.

(No. s.)
Wie die Fahne wieder zur Parade getragen

werden soll.
Dieses geschiehet mit folgenden 4» Tempo.
1) Man yebet die Fahne mit der lincken Hand, so weit

der Arm gestreckt werden kann, in derselben Linie als sie
vorher gewesen, hervor, und umfasset solche zugleich mit der
rechten vollen Faust unter dem lincken Arm.

2) Bringet man die Fahne mit beyden Händen gerade
und mitten vor den Leib, und hält sie wie bey No, 4. im
2ten Tempo.

z) Wendet man die Fahne vor sich herum, daß der
Schuh bey der lincken Seite hinunter, die Spitze an der rech-
teil in die Höhe, und also die Fahne wieder in gerader Linie
mitten vor den Leib komme, verkehrt aber, bevor man die-
selbe umwendet, die lincke Hand auf derselben Stelle, wo

sie vorher gewesen, und halt selbige im Umdrehen so hoch,
als der Arm reichet, fasset auch, sobald die Fahne umgcwen-
dct ist, mit der rechten Hand die Stange so tief an, alsman
ohne Bewegung des Leibes kommen kann.

4) Hebt man mit der rechten Hand die Fahne in die Höhe,
setzet den Schuh über der rechten Hüfte an den Leib, läßt

die
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die lincke Hand an der Seite herunter fallen, und halt also
die Fahne schreeg vor sich, wie bey No. 1. angewiesen.

(No. 6.)
Wie der Fähudrich die Wendung mit 3. lemp?

machen soll.
1) Man nimmt die Fahne in i. Tempo vor sich hoch,

wie in den beyden isten Tempo bey No. 2. angewiesen.
2) Wendet man sich, wie gewöhnlich, auf dem ßntfen

Absatz hemm, und behalt dabey die Fahne hoch wie zuvor.
Z) Mrd gemacht wie hasste und 6te Tempo bey No.su

Art. 12.

Wie der Major den Degen zu Pferde
führen soll.

f^denn der Degen gezogen ist, hält man solchen mit der

^ rechten geschlossenen Faust an die rechte Lende, den

Bügel des Gefäßes unterwärts, die Klinge etwas schreeg
Zegen die andere Seite, und die Spitze mit dem lincken

Fluge und dem lincken Ohr deß Pferdes in gleicher Linie.

Wann diejeniae, vor welchen salutiret werden soll, auf 2.

dis Z. Schritte nahe sind, drehet man, indem die rechte Hand
etwas gehoben wird, den Griff des Degens hemm, daß der

Bügel gegen den Leib, und die Klinge stach komme, strecket
darauf den rechten Arm, den Degen flach bchaltend, an der

rechten Seite deß Pferdes ungezwungen herunter, daß die

Spitze des Degens mit der Hand in gerader Lime komne,
auch dabey der Leib gantz aufgerichtet gehalten, und der Kopf
Nicht gebücket werde. Und also hält man den Degen solange
stille, bis diejenige, vor welchen salutiret worden, pasmctfuto;
alsdann erhebt man solchen auf eben dieselbe Art wieder.
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wie man ihn hat sincken lassen, setzet die rechte Hand an die
rechte Kende, und halt den Degen, wie oben erwähnet.

Wie der Degen zur Leiche getragen
werden sott.

Geschiehet mit 2 . Tempo.
1) Man strecket den rechten Arm gerade aus, daß die

Scharfe des Degens auswärts bleibe, die Klinge gerade in
die Höhe, und die Hand mit der Schulter gleich komme.

2) Bringet man den Degen verkehrt unter den rechten
Arm, daß die Spitze hinten hinaus und aufwärts, das Ge-
faß forne etwas niedriger, und der Bügel in die Höhe stehe.

Soll dann der Degen wieder hervor genommen
werden, geschiehet solches ebenfalls mit

2. Tempo.

1) Man bringet den Degen unter dem rechten Arm wie-
der hervor, und hält ihn mit ausgestrecktem Arm gerade vor
sich, wie vorher beym isten Tempo.

2) Sehet man den Degen wieder an die rechte Lende,
und halt ihn wie oben zu Anfang erwähnet.

Art
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Aw. iZ.

Von den Handgriffen welche bey der
Chargirung gebraucht werden.

einjeder um desto besser wissen könne, wie er mit
seinem Gewehr in der OKargirung umgehen müsse:

So sind die darinnen vorkommende Lommando-Wörter,
wobey einige Griffe und Wendungen gemacht werden, in
nachstehenden Tadelten insgesammt ausgezogen, und bey
jedem besonders angezeiget, wie der Musquetier , der Gre-
nadier, der Zimmermann, der Pfeiffer, der Unter-und Ober-
Offici« sich verhalten müsse. Im übrigen ist bey allen in
der OKargirung vorfallenden Griffen, in Ansehung der Ge-
schwindigkeit, des zwischen jeden Tempo daurenden Halts,
imgleichen der ?oütur derer, welche dieselbe zu machen haben,
alles das zu beobachten, was in den vorhergehenden Arti-
culn umständlicher angezeiget worden.



2sQ Cap. 18. Art. I Z. Von den Handgriffen welche
No. i. Grenadiers zündt

Der,
Musquetier

Der
Grenadier

Stehet dabey stille.

Reißt das Gewchr geschwinde und mit bey/
den-Händen von der Schulter herunter, trit
zugleich mit dem rechten Fuß und steifenKnien
einen Schuhlang hinter den lincken, und halt
das Gewehr flach an der rechten Seite, wie
im 2ten Art. bey Ko. 6. angewiesen; schüttet
gantz geschwinde Zündkraut auf die Pfanne,
und zündet die Lunte dadurch an. Sobald
er damit fertig, und die Lunte recht brennet,auch
die Pfanne wieder geschlossen ist; wirft er das
Gewehr ohne Tempo wieder an die Schul-
ter, stecket das angezündete Ende der Lunte in
den Luntenvcrbcrger, und stehet gantz stille.

NB. Hiebey ist zu mercken daß die Lunten
mit gutem trockenen Meelpulver wohl
eingericben, mit Papier verbunden,
und also aptirct seyn müssen, daß sie
sogleich Feuer fangen können, mithin
der Grenadier nicht nöthig habe, sich
lange damit aufzuhalten, oder selbige
bey seinem Nebenmann anzuzünden.

Der
Äimerman Stecket die Axt gantz hurtig indas hinter der
^

Patrontasche angenähte Futteral, und den
Stiel durch den auf dem Rücken an der Ban-
douliere fest gemachten Riemen, wobey ein
jeder seinem Nebenmann behülflich seyn muß,
damit er um desto eher fertig werden könne;
und sobald solches geschehen, nimmt er das Ge-

wehx
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die Lunten an. i. Tempo.

2sl

Der
Pfeiffer

wehr über der Schulter hervor, schultert solches
wie gewöhnlich, jedoch alles ohne Tempo,
so geschwind als möglich ist, und stehet sodann
gantz stille.

Stecket die Misse hurtig in das Futteral,
nimmt sodann eben als der Zimmermann das
Gewehr über der Schulter hervor, schultert
solches gewöhnlichermassen, jedoch ohne Tem«
po, und stehet darauf gayh stille.

DerTamb.-
R. Tamb.
Uni) Hautb.
DerUnter-
Offic. mit
Kurtzge-

wehr,
Der

Grenadier-
tlnt. offic.

Der ,

Fähndrich,
Der

Ober-Off.
mit dem

VspoNtON^
Der

Grenadier-
Unter-off.

Stehen dabey stille»

dlo. 2.



2s2 Cap. 18. Art. 13. Von den Handgriffen welche
Ko. 2. Ladt das

Der
Musquetier Reißt das Gewehr hurtig von der Schulter

herunter, und hält es flach an der rechten Sei-
te, als vorher bey No. i. in diesem Art. dem
Orenaäier angewiesen,öffnet sogleich diePfan-
ne, ergreift die Patron, beißt solche bis aufdas
Pulver ab, schüttet geschwind das Zündkrartt

■ auf, schließt die Pfanne wieder, halt alsdann
ein wenig an, und gibt auf die andern Achtung,
daß sich alles, soviel möglich zugleich, und gantz
kurtz zur Ladung schwcncken könne; worauf
er die Patrone hurtig in den Lauf bringet, sel-
bige rein ausschüttet, den Ladsrock ausziehet,
verkürtzet, in den Lauf bringet, und die Ladung
dadurch niederstößt, solchen wieder heraus zie-
het, verkürtzet, an seinen Ort bringet, das Ge-
wehr mit der rechten Hand oben bey der Mün-
düng anfasset, und also stehen bleibt. Wel-
ches alles zwar in eben derselben Ordnung als
im 2ten Art. angewiesen ist, jedoch ohnedem-
pc>, und in allermöglichster Geschwindigkeit ge-
fchehen muß.

Nß. Hierbei) ist zu mercken, daß die Hülsen
zu den Patronen niemals zugroß,son-
dem allezeit etwas kleiner als das Cali-
bre des Gewehrs ist, gemacht seyn müs-
sen, damit der Soldat dadurch in dem
hurtigen Laden nicht gehindert werden
möge; als welcher übrigens dahin an-

zuhalten ist, daß er währender Char-
ßirung seine Patronen nirgends anders
hin, als in die Patrontasche stecke.

Ver-
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Gewehr! i. ^mpo.

. Stehen dabey stille.

Der
Grenadier,

mermann,s Verhalten sich dabey eben als der Mus-
quetier.

Pfeiffer.
Der

lambour,
E.. I'umb.
UNdHautb.
Der Unter-
Offic. mit
Kurtzge-
wehr

Der
Grenadier-

Unt.offic.
Der

Fähndrich,
Der Ober-

Officiei-

mit dem
Esponton

Verhält sich dabey eben als t^Musquetier.

Stehen dabey stille.

Der
Grenadier
Officiei-

Wenn er nicht selbsten commandiert, so ladet
er sein Gewehr bey diesem Commando eben
als der Musquetier : Sobald er aber damit
fertig ist, leget er es ohne Tempo wieder im
Arm,und stehet als dann gantz stille.

No. z.
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N0.3. Bajonet
Der

Musquetier Setzet das Bajonet gantz geschwinde und in
einem Tempo an den Lauf, wie im rten Art,
bey dio. Z7, ; 8 . und 39. angewiesen.

D^r
Grenadier,,

Der
Zimerman,

Der
Pfeiffer

Verhalten sich dabey eben als der Mufc
quetier.

DerTamb-
Regiments
Tambour,
unö Haut-

boist ,

Der Unter-
offic. mit
Kurtzge-

• Stehen dabey stille.

wehr

-MlM
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am Lauf! 1. lemxo.

Der
Grenadier-J33e$aft sich dabey eben als der Musguetier,

Unter- I
Pfficier )

' > : '

, >r , ,

-

,

7 r

Der
Fahndrich,
Der Ober-

OiKcier
mit dem

Lsxvnton^
Der

Grenadier-
OKcier

'

Stehen dabey stillt

i No. 4;
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Der Mus-
quetier

Der
Grenadier,
Der Zim
merniann,
Der Pfeif-

fer

Der
Tambour,
Ke^im.

1^0.4. Schultert das

Machet das cste und 2te Tempo wie No. 40.
im 2ten Art; das gtc 4te und ste aber wie die
3. letzten Tempo bey No. 17. im stell Art.

Verhalten sich dabey eben als der Musquetier.

Tambour
Und Hautb.'
Der Unter
offic. mit
Kurtzge-
wehr .

Stehen dabey stille.

Der
Grenadier-

Unter-
Offieier

Machet die beyden ersten Tempo eben als der
Musquetier.

z) Drehet er das Gewehr mit der rechten
Hand
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Gewehr! 5. ^mxo.
257

Hand »ny daß der Lauf gegen die rechte Seite
hinaus stehe, läßt dabey die lincke Hand los,
und umfasset mit selbiger durch einen kurtzen
Schlag das Gewehr eben daselbst wieder, wo

er es vorher damit gehalten hat.
Das 4tcTempo machet er,wie das 2te lempo
bey No. 10. im sten Art.

Und das ste, wie das stei'empo beyNo. 14.
im 8ten Art.

Der
Fähndrich/

Der Ober-
Officiar
mit dem

L8xonton,j>Stehen dabey stille.

Der
Orenuäier-

Officier .
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Der Mus-

quetier.

No. 5. Macht euch

Der6rena6.
Der Zim
mermann

DerPftiff.

Welcher feuern soll, machet sich hicbcy also fertig:
Erfasset das Gewehr mit der rechten Hand unter dem

Hahn, bringet solches mit beyden Handen vor sich hoch,
ziehet den Hahn auf, und machet sich also mit einem
Tempo auf das geschwindeste fertig, wie im 2tcn Ast.
[icpNo. 2.3. und 4, in 4. besondern Tempo augewic-
sei, worden-

Wenn er aber in den forderstcn Gliedern stehet, wel-
ehe hiebcy niederfallen sollen; so fallt er hurtig auf daS
rechte Knie nieder, reiht zugleich das Gewehr mit beyden
Handen gantz geschwinde von der Schulter, und zwar,
wenn er einen Vvrmann hat, an dessen rechter Seite hm
unter; halt mit der rechten Hand die Dünnung hinter
dem Bügel nmfassct, und mit der linrkcn das Gewehr
zwischen der Pfannenfcdcr und dem letzten Mütterchen;
setzet die Kolbe an der rechten Seite dichte an das rechte
Knie nieder auf die Erde, daß der Lauf aufwärts und
forne die Spitze des r.ajonets ungefähr s. Viertelcllcn
hoch von der Erde, auch im gantzen Gliede in gerader Li-
nie stehe, und dabey der Leib und Kopf nicht allzuviel
gebogen werde.

NB. Hierbei) ist überhaupt zu mcrckcn,
1) Daß man die Glieder welche feuern sollen, im

comm-mclo-Wortallezeit mit nennen, und also
commandil’CIl »Nisse! 4^/ 3 ^/
das 2tc, das i)te Glied , oder wenn es 2.

Glieder sind, die zwey hintersten oder for-
dersten Glieder macht euch fertig ! da denn
die forderstcn Glieder, welche sich nach dem c»m-
mando nicht fertig machen sollen, vorangcsührkcr-
massen niederfallen, die hintersten aber dabey
stille stehen bleiben.

2) Daß,wenn 2. Glieder sich zugleich fertig machen,
das hinterste sich etwas lincks anziehen müsse, da«
mit es alsdann auf der lincken Seite des Vor«
manns anschlagen könne.

Verhalt sich dabey in allen Stücken als der Musquetier.

Stehet dabey stille: Weil dieZimmerleute bey der cbr-

sinnig mit zur Bedeckung der Fahne gebraucht werden,
und dicscrhalb ihr Feuer conservivcn müssen.
Wird ebenfalls zurBedeckung der Fahne gebraucht,und

stehet dahero bey diesem Commando allemal stille. Ste<



bey der Chargitung gebraucht werden,
fertig! i. Tempo.

rs9

Der
Tambour,
R. Tamb.
UnbHautb..
Der Unter-
offic. mit
Kurtzge-
wehr

Der
Grenadier-

Unter-
Officier

Der
Fähndrich
Der Ober-

OKcier
mit dem

Rsponcon

Der
Grenadier
OKeier

Stehen dabey stille.

Wenn er nicht selbsten commandiret, und in einem
fertigmachenden Gliede stehet; nimmt er sein Kurtzge-
wehr gantz geschwinde und in einem Tempo vor sich hoch,
wie bey No. z. tm 7ten Art. in 2. besondern Tempo
angewiesen.

c
Wenn er aber in einem niederfallenden Gliede stehet ;

fallt er gleichfalls hurtig mit auf das rechte Knie nieder,
reißt sein Kurtzgewehr mit beyden Handen von der Schul-
fcv herunter, und halt es bey dem rechten Knie in eben der-
selben Linie, als der Musketier sein Gewehr.

Wenn er nicht selbsten comm-m-llret, und in einem fcr-
tigmachcnden Gliede stehet; nimmt er sein Gewehr mit
beyden Handen, und in einem Tempo vor sich hoch, daß
der Lauf gegen das Gesichte stehe, und halt es eben als
im isten Tempo bey No. 28. im 2ten Art. angewiesen.

Wenn er aber in einem nicdersallcnden Gliede stehet;
fallt er mit nieder, nnd halt sein Gewehr, als dem Mus-
quetier bey diesem Commando-Wvrt angewiesen.
Stehet dabey stille.

Wenn er nicht selbsten commandiref, und in einem
Gliede stehet, welches sich fertig machen soll; nimmt er

sein Lspvnwn gantz geschwinde und in einem Tempo vor

sich hoch, wie bey No. 6. im <)tm Art. in 2 . besondern
Tempo angewiesen.

c
Wenn er aber in einem niederfallenden Gliede stehet;

fallt er mit nieder als der Musquetier, und halt sein Bs-

ponton, eben wie der Unter OKeier sein Kurtzgcwehr.

Wenn er nicht selbsten comniLmllrct; verhalt sich bey
diesem Commando, er mag in einem fertigmachenden
oder niederfallenden Gliede stehen, in allen Stücken als
der Grenadier- 1 Jiita'‘Officier.

NB. Diejenige Unter.und Ober OKeier-, welche m

kein Glied eingetreten sind, sondern hinter der
krönte ihre» Posten haben, stehen durchgehends

bey diesem Kommando gantz stille.
R % No. 6.
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No, 6. Schlagt

Der Mus-

quetier.

Der Ore-
nadier

Wenn er sich vorher fertig gemachet, verhält
sich dabey als bey l^lo. 5. im aten Art. ange-
wiesen ist.
Wenn aber 2. Glieder zugleich feuern müssen:

So ist dabey zu beobachten, daß das hinterste
davon allemal auf der lincken Seite des Vor-
manns anschlage, jedoch so, daß das Gewehr
recht mitten in die Lücke, und nicht auf die

Schulter des Vormanns zu liegen komme.

Verhalt sich dabey eben als der Kluryueüer.
Der Zim
mermann,
Der Pfeift

fer,
Der Ium-stehen dabey stille,

bour,
R^gim.

Tambour
UNd Haut-

boist

DerUnter-
offic. mit
Kurtzge-

wehr

Wenn er in einem anschlagenden Gliede sie-
het, und sich vorher mit fertig gemacht hat;zie-
hct Hiebey die rechte Hand,soweit der Arm aus-

gestrccket werden kann, zurück, und zugleich den

lincken Arm an den Leib, und läßt solcherge-
stalt das Kurtzgewehr hltrtig vorwärts herum
ter auf den lincken Arm fallen, daß die Fläche
oben, und die Stange in gantz gerader Linie

liege; trit zugleich mit dem rechten Fuß in behv-
riger
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an! I. Tempo.

Der
Grenadier
Unf.Offic.

riger Distance zurück, daß der rechte Absatz ge--
rade hinter den lincken komme, hält das rechte
Knie steif, das lincke aber ein wenig gebogen,
und beuget den Oberleib etwas vorwärts über.

Wenn er in einem anschlagenden Gliede
stehet, und sich vorher mit fertig gemacht hat;
ziehet Hiebey das Gewehr herunter auf den lin--
cken Arm, und fället die Bajonet eben als bey
No. 41. im 2ten Art. angewiesen.

Der
Fähndrich Stehet dabey stille.

Der Ober-
Officier
mit dem

Esponton
Der

Grenadier-
Officier

Wenn er in einem anschlagenden Gliede sie-
het, und sich vorher mit fertig gemachet hat; ver-

hält sich bey diesem Commando eben als der
Unter-OKcier mit Kurtzgewehr.

Wenn er in einem anschlagenden Gliede sie-
het, und sich vorher mit fertig gemachet hat;
verhält sich bey diesem Commando eben als der
Grenadier-Unte^Officier.

R J No, 7,
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Der Mus-

quetier

No. 7.
Welcher angeschlagen hat, verhält sich dabey,

wie im 2ten Art. bey No. 6. angewiesen, und
reißt der, welcher im hintersten Gliede stehet,
das Gewehr in derselben Lücke herunter, wo
er angeschlagen: Ein -eder aber schüttet so-
gleich Zünvkraut auf die Pfanne, und ladet,
wie forne bey No. 2. gedacht, auf das aller-
geschwindeste, wirft auch, sobald er damit
fertig ist, das Gewehr von selbsten, ohne
Tempo, und ohne auf die andern zu warten,
ivieder an die Schulter.

Der Musquetier welcher niedergefallen ge-
wesen, stehet Hiebey gantz hurtig wieder auf,
wirft sein Gewehr ohne Tempo an die lincke
Schulter, laßt sogleich die rechteHand auf die
Patrontasche fallen, und stehet gantz stille.

Hierbey sind nachfolgende z. Puncte in acht
zu nehmen :

1) Wann es das 4te oder zte Glied ist,
welches geschossen hat; muß solches bey
diesem Commando das Gewehr nicht so-
gleich flach, sondern anfangs schreegher-
unter ziehen, und alsdann erst, wann die
Vormänner welche niedergefallen gewe-
sen, wieder aufgestanden sind, die Mün-
düng stucken lassen, damit solchen beym
Aufstehen kein Schade mit den Lagnets
zugefüget werden könne.

2) Wann das Zündkraut aufgeschüttet ist:
So muß man sich im Chargen äugen-

blicklich
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Feuer! i. lemxo.
blicklich zur Ladung schwencken, ohne auf
einander zu warten, als bey dem Com-

mando Ladt das Gewehr ! gefchie--
het; wobey zugleich das hinterste Glied,
(wenn deren 2. aufeinmal gefeuert haben)
bey Vertretung des rechten Fußes, sich
wieder auf denVormanu richtet.

Wenn gleich nach dem Commando

Feuer / March commandiret wird:
So müssen die Glieder welche geschossen
haben, ihr Gewehr im March wieder la--
den, dabey immer einen Fuß vorden am:

Lern setzen, und in gantz gerader Linie mit
ihren Vor-und Nebenmännern bleiben.
Wenn aber nach geschehener Decharge
Das Gewehr hoch ! oder Rechts«
umkehrt euch ! commandim wer-

den soll: So muß solches unverzüglich
auf das Commando Feuer ! folgen, da-
mit die Glieder nicht eher wieder anfan-
gen zu laden, bis sie sich rechtsumkehrt
haben, wie unten bey No. 8 . und 10. an-

gewiesen wird.

sich Hiebey eben als deEuryuetier.

R 4 No, 7.
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Der Zim
mermann,^
Der Pfeif-

ftr,
Der Tarn-

bour,
Regim.

Tambour
Und Haut-

boist

No 7
1

Stehen dabey stille.

Der Unter-
Officier

mit Kurtz
gewehr

Wenn er nicht selbstcneommsn6iret, und in
einem Gliede stehet, welches gefeuert hat; wirft
Hiebey sein Kurhgewehr hurtig an die lincke
Schulter, daß das breite Theil gegen die rechte
Seite komme, läßt im Auswerfen die lincke
Hattd geschwind bis an die rechte herunter ge-
hen, und diese sogleich an die Seite fallen;
trit anbey mit dem rechten Fuß wieder hervor
in behöriger viügnce neben den linckcn, und
stehet solchergestalt, wie im yten Art. bey No,
2 . im zten Tempo angewiesen.

Eben also verhält er sich auch, wenn er in
einem Gliede stehet, welches niedergefallen ge-
wesen ist, und richtet sich dabei) auf das hur-,
tigste wieder in die Hohe.

&
Wenn
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Feuer! i. Tempo.
Der Gi-e-

nadier-
Unter offi

der

Wenn er nicht sechsten commandirtf, und
in einem Gliede stehet, welches gefeuert hat;
wirft das Gewehr hurtig im lincken Arm, laßt
sogleich die rechte Hand wegfallen, wie im Zten
^rt. beydlo. 14. im sten tempo angewiesen,
und trit dabey mit dem rechten Fuß wieder her-
vor in behöriger Distance neben den lincken.

Ausgleiche Weife verhält er sich auch, wenn
er in einem Gliede stehet, welches nicdergefal-
len gewesen ist, und richtet sich dabey aufdas
geschwindeste wieder in die Höhe

Der
Fähndrich Stehet dabey stille.

Der Ober-
OKLier

mit dem
^8pONtON

Wenn er nicht sechsten commandiret,und
in einem Gliede stehet, welches gefeuert hat;
wirft das Esponton hurtig an die rechte Schul-
ter, läßt die lincke Hand hinter den Degen
herunter fallen, trit zugleich mit dem rechten
Fuß hervor in behöriger Distance neben den
lincken, und stehet solchergestalt, wie im 9tcn
Art bey No. s. im 4ten tempo angewiesen.

Der
Grenadier

OKeier

Eben also verhält er sich auch, wenn er in
einem Gliede stehet, welches niedergefallen ge-
wesen ist, und richtet sich dabey auf das ge-
schwindesie wieder in die Höhe.

Wenn er nicht selbsten commandiret, ver-
hält sich hiebe» in allen Stücken als der Grena-
dier-UNter-OKeier.

R 5 No, 8.
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^o. 8. Das Gewehr

Der IAns-
quetier

Der
Grenadier,
D er Zim-
mermann /

Der
Pfeiffer

Der
Tambonr,
R-e^im.

Tambonr
UNd klant-

boist

Der Unter^
Ostie. mit
Kurtzge-
wehr

i

Bringet hicbey das Gewehr mit beyden
Händen hurtig vor sich hoch / daß der Lauf
gegen das Gesichte stehe, und halt es übrigens
eben als im 2ten Art. bey No, 28. im rsten
Tempo angewiesen.

NB. Dieses wird ordinaire commandiert,
ehe mit gefällten Bajonets eingebrochen
werdensoll: DaherosowohldieGlie-
der welche gefeuert haben, als auch die

hintersten Glieder, welche das Gewehr
geschultert tragen, solches auf obbe-
meldte Art hoch nehmen müßen.

. Verhalten sich dabey eben als der Mus-

quetier.

Stehen dabey stille.

Er mag in einem Gliede, oder hinter dem
Bataillon stehen, nimmt dabey sein Kurtzge-
wehr in einem Tempo hoch, wie oben bey
No. s. in diesem Art. dem Unter-OKcier mit

Kmtz-
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hoch! I. Tempo.
267

Der Gre-
nadier-Utt-
ter-OKcier

Der
Fähndrich

Der Ober<
OKcier
mit dem

Esponton

Der Gre-
nadier-
Officier

Kurhgewehr, wenn er in einem fertigmachen-
den Gliede siehet, angewiesen ist.

Er mag in einem Gliede, oder hinter dem Ba>
taillon stehen, nimmt dabey sein Gewehr mit
beyden Handen, und in einem Tempo vor sich
hoch , wie oben bey No. s. in diesem /irt. dem
Grenadier - Unter-- OKlcier , wenn er in einem
fertigmachenden Gliede siehet, angewiesen ist.

Stehet dabey stille.

Er mag in einem Gliede, oder hinter dem Ba-
taillon stehen, nimmt dabey sein Trponton
in einem 'Pempo hoch, wie oben bey No. s.
in diesem ^rt. dem Ober-OKcier mit dem L§-

ponton, wenn er in einem fertigmachenden
Gliede stehet, angewiesen ist.

Verhält sich dabey eben als der Grena-
dier-UntW'Officier,

Ho. 9.
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i>lo. 9. Fällt die

Dev Mus-
quetier. Wenn er in einem von den 2. fordersten

Gliedern stehet; reistet auf dieses Commando
allemal das Gewehr hurtig, und in einem
Tempo herunter auf den lincken Arm, und
zwar der im 2tcn Gliede an der lincken Seite
seines Vormannes, und fallt das Bajonet, wie
im rten Art. bey No. 41. angewiesen. Wenn
er aber in einem von den 2. hintersten Glie-
dern stehet, behalt er das Gewehr hoch, wie
nächst vorher bey No. 8. in diesem Art. am

gewiesen.

Der Gre-
nadier,

Dcr Zinu
mcrmann,
Dcr Pfeife

fer

Verhalten sich dabey eben als der Mas-
'quetier.

Der Tam-
bour,

Regim.
Tambour,
und Haut-

boist

Stehen dabey stille.
: :

DerUnter-
Officier

mit Kurtz
gewehr

Wenn er in einem von den beyden forder,
sten Gliedern stehet; reißt sein Kurhgewehr
gantz geschwinde und in i. Tempo herunter
auf den lincken Arm, und fället solches eben
so, als oben bey No. 6. in diesem Art. Erwäh-

nung
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Bajonet! i. Tempo.

269

Der Gre-
nadier-Un
ttr-06i-

cier

Der
Fäyndrich
Der Ober-

OKeier
mit dem

Esponton

Der Gre-
liadier-Of-

ficier

nung geschehen. Stehet er aber in einem von

den 2 . Hinteren Gliedern/ oder auch hinter dem
Bataillon; so behalt er sein Kurtzgewchr hoch,
wie ihm nächst vorher bey No. §, in diesem
Art. angewiesen.

Wenn er in einem von den beyden forder-
sien Gliedern stehet; laßt das Gewehr in r.

Tempo hurtig auf den lincken Arm fallen, und
fällt solchergestalt das Bajonet, wie ihm oben
bey No. 6. in diesem Art. gleichfalls schon an-

gewiesen. Stehet er aber in einem von den
beyden hintersten Gliedern, oder auch hinter
dem 4ten Gliede; so behält er dabey sein Gewehr
hoch, wie ihm nächstvorher bey No, 8. in die-
sem Art. angewiesen.

Stehet dabey stille.

Wenn er im fordersten Gliede stehet; läßt
das Esponton in 1 . Tempo hurtig herunter
auf den lincken Arm fallen, und fallt solches
eben als der Unter-OKcier sein Kurhgewehr.
Stehet er aber hinter dem Bataillon; so behält
er dabey sein Esponton hoch, wie ihm nächst
vorher bey No. 8. in diesem Art. angewiesen.

Wenn er im isten Gliede stehet, fällt sein
Gewehr eben als der Grenadier -Unter fOffi-

cier; wie er denn auch eben als der Grenadier-
Unter-OKeier sein Gewehr bey diesem Gom-

mando hoch behält, falls er hinter dem Batail-
Ion stehen sollte.

No, xo.
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No. io. Rechtsum

Der Mus-
'

quetier Wann er mit geschultertem Gewehr stehet;
jv fasset er

1) Das Gewehr mit der rechten Hand unter
dem Hahn, und bringet es sogleich durch Hülfe
der lincken, welche unter der Kolbe bleibet/ mit-
ten vor sich hoch, daß die Pfanne in gleicher
Höhe mit der Schulter, der Lauf auswärts,
und in Reihen und Gliedern gantz gerade stehe.

2) Rechtsumkehrt er sich gantz geschwinde
auf dem lincken Absatz, und behält dabe» das
Gewehr hoch vor sich, wie beym isten Tempo.

z) Wirft er das Gewehr hurtig wieder auf
die lincke Schulter; läßt zugleich die rechte
Hand aufdie Patrontasche herunter fallen, und
stehet gantz stille.

Wenn der Musquetier mit dem Gewehr hoch
stehet, als vorher bey No. 8. in diesem Art. er-
wähnet ist; so drehet er aufdieses Commando
beym isten Tempo das Gewehr, weil er solches
ohne dem schon hoch hat, nur mit der rechten
Hand herum, daß der Lauf auswärts komme,
und schlägt zugleich mit der lincken Hand unten
an die Kolbe, wie im 2tenArt.bcyk>lo. 17. im
zten Tempo angewiesen; das 2te und zte Tem-
po aber machet er als vorhero erwähnet.

Ausgleiche Weise verhält sich der Musquetier
bey diesem Commando, wenn er etwa nicderge-
fallen gewesen, und bringet sein Gewehr beym
isteu Tempo aufvorbcrührte Art hoch vor sich,
richtet sich dabey geschwinde in die Höhe, und
machet alsdann auch die beyden letzten Tempo,
wie hier zu Anfang erwähnet worden.

Wenn
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kehrt euch! z. Tempo.
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DerOrenad.

Wenn aber der Musquetier gefeuert hat,
oder mit gefälltem Klonet stehet, und Rechts«
umkehrt euch ! cornmandiret wird; fo
bringet er

i) Das Gewehr mit beyden Handen gerade
vor sich hoch, daß der Lauf auswärts komme,
hält es wie oben erwähnet, und trit zugleich mit
dem rechten Fuß hurtig und starck hervor in bc-
höriger Distance neben den lincken.

Das 2te Tempo machet er gleichfalls wie
vorhero erwähnet worden.

3) Reißt er das Gewehr mit beyden Händen
an die rechte Seite flach herunter, wie ordinaire
beym Commando Feuer ! geschiehet; trit zu-
gleich mit dem rechten Fuß und steifen Knie einen
Schuh lang zurück hinter den lincken, ladet so-
gleich angewicsenermassen das Gewehr wieder,
und schultert solches sodann von selbsten, sobald
er damit fertig ist. Wobey zu mercken, daß
bey diesem zten Tempo, das 2te Glied das Gc-
wehr an der rechten, alle übrige Glieder aber an
der lincken Seite der Vormänner herunter reis-
sen müssen.

Der Zimst
mermunn,!. Verhalten sich dabey eben als der Mus«
Der Pfeif-

fer
©Ct Tarn-

bour,
Regim.

Tambour
UNd Haut-

boist J

quetier

Rechtsumkehren sich bey diesem Commando
ebenfalls mit 3. Tempo, und zwar eben als
im 4ten Art. bey No, 7. angewiesen.

Er
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No. io. Rechtsum

DerUnter-
Officier

mit Kurtz-
gewehr

Der Ore
nuöier-
Unter-

Officier

Er mag sein Kurtzgervehr geschultert odergefäl-
let haben, oder niedergefallen seyn, machet
allemal auf dieses Commando mit nachfol-
gen z. Tempo Rechksumkehrt:

1) Bringet er das Kurhgewehr init beyden
Händen und in i. Tempo hurtig vor sich hoch,
wie dem ttntavOffider mit Kurtzgewehr oben
bey d^o. 8. in diesem Art. angewiesen, und trit
dabey,wenn er es vorher gefallet gehabt,mit dem
rechten Fuß hervor in behörigerviüanee neben
denlincken; oder errichtet sich, wenn er vorher
niedergefallen gewesen ist, dabey hurtig wieder
in die Höhe.

2) Rechtsumkehrt er sich gantz geschwinde
auf dem linckrn Absatz, und behält dabey das
Kurtzgewehr hoch als beym istcn Tempo.

z) Wirft er das Kurtzgewehr hurtig an die
lincke Schulter, und verhalt sich dabey, wie oben
bcy Klo. 7. dem Untcr-Officier mit Kurtzgewehr
angewiesen.

Er mag seinGewehr im Arm oder gcfället haben,
oder niedergefallen seyn, machet bey diesem
Commando folgende z. Tempo:

i) Bringet er das Gewehr mit beyden Hau-
den und in I. Tempo vor sich hoch, wie oben bey
No. 8. in diesem Art. dem Orenaäier- Unter-
Offider angewiesen ist, und trit dabey, wenn
er vorher mit gefälltem klonet gestanden, mit
den» rechten Fuß hervor in behöriger Distanz
neben den lincken; oder errichtet sich, wenn er

vorher niedergefallen gewesen, dabey hurtig
wieder in die Höhe.

2. Rechts-
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kehrt euch! z. Tempo.
2) Rechtsumkehrt er sich gantz geschwinde

aufdem lincken Absatz, und behalt dabey das
Gewehr hoch als beym i sten Tempo.

3) Wirft er das Gewehr hurtig im lincken
Arm, und verhalt sich dabey, wie oben bey
No. 7. in diesem Art. dem Grenadier- Unter
Officier angewiesen.

Verhalt sich bey diesem Commando, wie ihmim uten Art. bey No. 6. angewiesen.
Er mag in oderchinter dem Bataillon stehen,verhält sich bey diesemCornmando in den beyden

ersten Tempo eben als der Unter-Officier mit
dem Kurtzgewehr; und beym zten Tempo wirst
erdasF^pomon an die rechte Schulter, eben
als ihm oben bey No. 7. in diesem Art. ange-wiesen worden.

Verhalt sich bey diesemCornmando in allen
Stückelt als der Grenadier-Unter Officier, er
mag in einem Gliede, oder hinter dem Bataillon
stehen.

NB, Hiebe» ist aber zu mercken, daß, wenn
rechtsumkehrt euch! commandi,
ret wird, indem das Bataillon die Ba-
jonets gefallet hat, die Ober-und Un-
terOffieiers hinter der Fronte , nebst
denen, welche im 4ten Gliede stehen,
weil sie ihr Gewehr bereits hoch haben,
beym i sten Tempo stille stehen müssen,
und also nur die beyden letzten Tempo
mit machen können.

S No. n.

Der
Fähndrich

Der Ober-
Officier
mit dem

Esponton

Der Gre-
nadier-
Officier
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No. 11. Rechtshev

Der Mus-
quetier Verhalt sich hiebcy, wie ihm nächst vorher

bey No. 10. in diesem Art. wenn er mit ge-

schnltertem Gewehr stehet, angewiesen worden.

Der Gre-
nadier, 1 ♦

Der Zim-
mermann, Verhalten sich dabey eben als der Mus

■quetier.

Der Pfeif-
fer

.....

Verhal-
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stellt euch! z. Tempo.

Der
Tambour j

Regim.
Tambour
UNd Haut-

boist.,

Der Unter-
Officier

Mit Kurtz-
gewehr,

Der
Grenadier-

Unter-
Officier^

Der
Fähndrich/

. Verhalten sich dabey, wie ihnen nächst
vorher bey No. 10, in diesem Art, angewie-
fett worden.

Der Ober-
Officier
mit dem

Esponton
Der

Grenadier-
Officier

!
S s Ro. i2i



276 Cap. 1 8. Art. 13. Von den Handgriffen welche
No. 12. Das Gewehr beym

Der Mus- Verhält sich beym isten Tempo, als bey
quetier No. 2. im rten Art. angewiesen.

2.) Bringet er das Gewehr mit beyden
Handen, und wohl ausgestreckten Armen,
hurtig mitten vor sich hoch, indem er zugleich
nur der lincken Hand solches über dem Schloß
anfasset, daß der klcn e Finger an der Psan-
nenfeder zu liegen komme, halt die Pfanne in
gleicher Höhe mit der Schulter, den Laufge-
gen das Gesichte, und in Reihen und Gliedern
gautz gerade.

z) und 4) machet er wie No. 47. im 2ten
Art.

Der
Grenadier,

®et‘
_

i Verhalten sich dabey eben als der Mus-
Zlmerman, quetier.

Der
Pfeiffer .

Der
Tambour,

Regim.
Tambour
und »am-stehen dabey stille,

boist,
DerUnter-

Officier
mit Kurtz-

g«wehr Brin-
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lincken Fuß! 4. Tempo.
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Der Ore-
naäier-
Unter-

OKeier

Bringet bey diesem Commando sein Ge-S
wehr in folgenden 4. Tompo beym Fuß.

1) Machet er als das isteTempo beyl^o.
9. im 8ten ^rt.

2) Bringet er das Gewehr mit beyden Han-
den vor sich hoch, und hält es eben als der
Musquetier beym 2ten Tempo.

z) und 4) Machet er wieNo. 47. jm 2ten
^rt.

Der
Fähndrich/
Der Ober-

OkKeier ^Stehen dabey stille,
mit Dem
Esponton,

Der Gre-
nadier-
Officier
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Der Mus-

quetier

Der Gre-
nadier,

Der Zim-
mermann/

Der Pfeif-
fer

Der
Tambour,

B-e^im.
Tambour
Und Haut-

botst,
Der Unter-

Officier
mit Kurtz-

gewehr

^ Verhalten sich dabey eben als der Mas-
quetier.

No. IZ. Bajonet an

Ziehet das Bajonet ab, stecket es ein, und
verhalt sich dabey, als im 2ten Art. bey No.
48. und 49. angewiesen: Jedoch wird dieses
ganh hurtig und in 1. Tempo gemacht.

<0

-i

Stehen dabey stille.

Verhalt



bey der Chargimttg gebraucht werden. 279

ihren Ort ! 1. Tempo.

Der
Grenadier-

Unter-
Officier

Verhält sich dabey eben rals der dlun-

c^uetier.

Der
Fähndrich/

Der Ober-
Officier
mit dem

Esponton,
Stehen dabey stille.

Der
Grenadier-

Officier
r

S 4 »4»
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No. 14. Schultert das

Der Mus-
quetier Machet diese 6. Tempo, wie No. p inr

Lten Art.
Der

Grenadier

Der Zim
mermann

Der
Pfeiffer

Verhält sich dabey eben als der Mus-
quetier.

Wirft bey diesem Commando sein Gewehr
hurtig, und ohne Tempo über die Schulter,
so wie es im ztcn Art. bey No. i. angewiesen,
nimmt hierauf seine Axt geschwinde aus dem
Futteral, leget solche gleichfalls ohne Tempoauf die lincke Schulter, und hält sie, wie im
4ten Art. bey No. I. angewiesen; jedoch muß er
dabey Achtung geben, daß er, so viel thunlich,
mit dem Musquetier zugleich fertig werde.

Wirft bey diesem Commando' sein Gewehr
eben als der Zimmermann über die Schulter,
nimmt alsdann seine Pfeiffe hurtig aus dem
Futteral, giebt auch ebenfalls Achtung, daß er
mit dem Musquetier zugleich fertig werden kön-
ne, und stehet hierauf gantz stille.

Der
Tambour,

Regim.
Tambour
und Maut-^Stehen dabcy stille,

boist,
Der Unter

Officier
mit Kürtz

gewehr. .

Legt
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Gewehr! 6. Tempo.

281

Der Ore-
nadier-
Unter«

Officier

Legt bey diesem Commando sein Gewehr in
nachfolgenden 6. lempo wieder im Arm.

1) und 2) Machet er eben als der Mus-
quetier.

3) Bringet er das Gewehr eben als der
Musquetier vor sich hoch, läßt aber, so bald
er es mit der rechten Hand unter dem Hahn
ergriffen, die lincke an die Seite herunter
fallen.

4) s) und 6) Machet er wie No, 20. im
8ten Art.

Der
Fähndrich,
Der Ober
Officiet
mit dem

Esponton,
Stehen dabey stille.

Der Gre-
nadier-
Officier

übrigens wird unten im 2 sten Capit, mit niedrerem an-

gezeiget werden, wenn diese vorbeschriebene Griffe in der
Chargimns von einem jeden gemachet werden müssen.

S s Lax.
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Cap. 19.
Von Herstellung eines Bataillon zur ?a-

rade, nach geschehenen Handgriffen.
§. i.

^^eim die Handgriffe gcendiget sind, und txrä Bataillon
sich uif Parade herstelle» soll: So avertiret dasselbe

dcr iejchor vorher folgendergcsialt:
Gebt acht/ das LatMon soll sich zur

Parade herstellen!
Da dann alle die, welche zuvor bey der porrnirung zu den
Handgriffen ihre Stelle haben verändern müssen, sich gefaßt
halten, auf die 3. folgende Wirbel sich wieder nach ihren
vorigen Posten zu verfügen.

§ 2. Alsdann laßt der Major durch den bey ihm stehen-
den Tambour den I sten Wirbel schlagen, und sobald der
letzte Schlag davon geschehen, machen die, welche marckiren
sollen, ihre Wendungen, und zwar insgesammt auf dem lin-
cken Fuß, wie folget:

Die Grenadiers insgesammt machen, wenn sie vorher am

rechten Flügel des Bataillons gestanden sind, rechtsum, und
wenn sie vorher am lincken Flügel gestanden sind, lincksum.

Die Zimmcrlcute wenden sich eben wie die Grenadiers,
und sobald sie ihre Wendung gemacht haben, nehmen sie
ihre Aexten in 2. Tempo wieder hoch vor sich, wie inuLten
Lapit. 4ten Art. bey No. 4. angewiesen.

Die Tambours am rechten Flügel machen rechtsum, und
die am lincken Flügel lincksum.

Die Pfeiffer welche nach den rechten Flügel marcdiren
sollen, machen rechtsum, und die welche nach den lincken
Flügel rnarcbiren sollen, lincksum.

Der
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Der Grenadier-Pfeiffer wendet sich allezeit wie die Zim-
merleute.

Die siautboisten bleiben beym i sten Wirbel stille stehen,
Md machen keine Wendung.

Die Unter-OKcierz schultern in 4. Tempo ihr Kurtzge-
wehr, und machen beym isten Tempo vom rechten Flügel
bis zur Mitte rechtsum, und vom lincken Flügel bis zur
.Mitte lincksum.

Die Grenadier-Unter-OKciers nehmen ihr Gewehr wie-
der in 2. Tempo hoch, nach Anzeige des igtcii Capit, sten
Art. No. 19 , und wenden sich beym isten Tempo wie die
Grenadiers.

Die jOfw f Officiers zustimmt dem Obrist-Lieutenant
nehmen in 4. Tempo ihre Espontons wieder hoch im rech-
ten Arm, wie im i8ten Capit, sten Art. bey No. 5. ange-
wiesen, und bleiben stehen.

Der Grenadier-OKcier nimmt sein Gewehr in 2. Tem-
po wieder hoch, wieimMen Capit, roten Art. bey No. 10.

angewiesen, und bleibet ebenfalls stehen.
§. z. Hierauf folget der ate Wirbel, und nach dessen letz-

tern Schlag treten alle, von weichen vorher gefaget worden,
mit dem lincken Fuß an, und marcstiren.

Die 6. Grenadier-Rotten, welche vorher nach den an-
dem Flügel des Bataillons hinunter marcstiret sind, gehen
wieder mit starcken Schritten, jedoch in guter Ordnung,
ohne zu laufen, und ohne einiges Lernten oder Geräusche zu
machen, durch das Bataillon hinter dem Mann nach den-
jenigen Flügel hinauf, wo sie zur Barade gestanden sind, setzen
sich daselbst zwischen die Pfeiffer und die andere Helste
Grenadiers, treten mit dem lincken Fuß, sobald sie die Pfeif-
fer passivet sind, wieder auf die Linie, behalten aber immer
dabey die Reihen auf richtige Distance geöffnet, und bleiben
also stehen wie sie marcstiret sind. Die andere Helste

Crena-
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Grenadiers marchiret mit langsamen Schritten wieder auf
ihren Platz / wo sie vorher gestanden / ehe das Bataillon sich
zu den Handgriffen formiret hat, und müßen vornemlich
dre in der äussersten Flügel-Rotte solchen Platz sehr genau
obfervircn , damit die vom andern Flügel ankommende 6re-
nadiers, imgleichen die Tambours und die Pfeiffer zwischen
ihnen und dem Bataillon auf richtige Distance geöffnet stehen
können; weshalb sie eben soviel Schritte wieder zurück mar-

chirett müssen, als sie vorher beym Hinmareh gethan haben:
Und sobald sie ihren rechten Platz erreichet, stehen sie stille,
behalten krönte wie sie marchiret sind, und dabey immer
die Reihen auf gehörige Distance geöffnet.

Die Zimmerleute marcbiren denen Pfeifern, welche vor

ihnen stehen, hinten vorbey, und mit einem guten Schritt
gerade aus nach delt Flügel zu, wohin sie sich gewendet ha-
ben. Wenn sie daselbst angelanget, und insgesammt die
Grenadiers soweit passieet sind, daß der Grenadier-Pfeiffer
zwischen ihnen und den Grenadiers den gehörigen Platz ha-
ben könne; machen sie, wenn es am rechten Flügel ist, lincks-

um, und wenn es am lincken Flügel ist, rechtsum, march?-
reit allda ausserhalb den Grenadiers auf, und sobald sie auf
ihrem Platz sind, wenden sie sich wieder eben so wie die Gre-

radiers, und bleibe» also bis zum zten Wirbel stehen.
Die Tambours marchiren geradeaus, wohin sie sich ge-

wendet haben, jedochgantz langsam, und wenn sie insge-
sammt die äusserste blusquetier-Rotte des Bataillons passi-
ret sind, auch die daselbst gestandene Helste Grenadiers sich
schon soweit abgezogen, daß sie zumAufmarch Platz haben
können, machen die am rechten Flügel lincksum, und die am

lincken Flügel rechtsum, marchiren alsdann langsam hervor
auf die Linie des isten Gliedes, und sobald sie daselbst ange-
laizget, machen die am rechten Flügel wieder rechts-und die
am lincken Flügel lincksum, behalten den Rücken gegen das
Bataillon,, und bleiben bis zum Zten Wirbel also stehen.

Die
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Die Pfeiffer marchiren mit einem guten Schritt dahin,
wohinwarts sie sich beym rsten Wirbel gewendet, und so-
bald sie fcieTambours passieet find, treten sie ausserhalb die-
selbige, und verhalten sich im übrigen allem, eben als vor-

her von den Tambours erwähnet worden. Wobey annoch
zu mercken, daß bey diesem Rückmarcb diejenige Pfeiffer,
welche nach denselbigen Flügel marcbiren , wo die Zimmer-
leute hingehen, gedachte Ainunerleute nebst den Grenadier-

Pfeiffer erstlich vor sich vorbey passiren lassen, und sodann
hinter dem i sien Gliede dererfelben, so lange bis sie ihren Platz,
wo sie ausiriaresiiren sollen, erreichet haben, mit fortmarcbi-
reu müssen.

Der Grenadier -Pfeiffer laßt die Zimmerleute ebenfalls
erst vorbey gehen, marcbiret sodann zunächst hinter dem istett
Gliede dererfelben mit fort, auch mit ihnen zugleich am Flügel
des Bataillons ausserhalb den Grenadiers wieder auf seinen
Posten, und verhält sich im übrigen allem, wie vorher von
den Zimmerleuten erwähnet worden.

Die^antboiüen lassen die Officiers erstlich vorbey passi-
ren, und marcbiren sodann 2. Schritte hinter dem Fahn-
drich gerade vor sich aus durch das Bataillon , bleiben vor
dem isten Gliede hinter der Fahne auf ihrem Posten stille
stehen, und behalten krönte wie sie marcbiret sind.

Die Unter-OKciers marcbiren ganh langsam, wohin sie
sich vorher gewendet haben. Von denen 8. welche an bey-
den Flügeln des Bataillons die 4. Glieder wieder bedecken
sollen, machet ein jeder, sobald er die äusserste hlus^uetier-
Rotte im Bataillon passiret ist, eine Viertelwendung, und
zwar die am rechten Flügel lincksum, und die am lincken
Flügel rechtsum, und setzen sich alsdann wieder an ihr Glied,
wo sie zuvor gestanden. Sobald sie aber auf ihrem Posten
sind, machen die am rechten Flügel wieder rechts-und die
am lincken Flügel lincksum, und bleiben also mit dem Rücken
gegen dem Bataillon, mithin eben als die Unter-OKiciers
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hinter der krönte bis zum Zten Wirbel gewendet stehen.
Die Unter-OKcierr, welche hinter der krönte bleiben sollen,
Vertheilen sich bey diesem March wieder auf egale Distance,
und wenn sie hinter eben dieselben Rotten kommen, wo sie
vor der kormirung zu den Handgriffen gestanden sind, (welche
Lahero ein jeder sehr genau mercken muß) stehen sie stille,
und behalten krönte wie sie marchiret sind.

Die Grenadier-Unter-OKcierr folgen bey diesem March
ihren Grenadiers, bey welchen sie gestanden sind, und müssen
die beyden,welche bey der einen Helste sind,so durch das katail-
Ion nach den andern Flügel wieder hinauf marchiret, hinter
derUnter-OKciers-Liniemarchiren. Sobald sie aber den letz-
ten Unter-OKcier mit Kurtzgewehr vorbey sind, treten sie mit
dem lineken Fuß wieder auf die Linie, stehen sodann mit den
Grenadiers zugleich stille, vertheilen sich mit dem Zten Gre-
nadier-UtttcivÖfficier, der bey der andern Helste Grena-
niers geblieben ist, wieder auf egale Distance , und behal-
ten insgesammt krönte wie sie marchiret sind.

Die Ober-OKeiers marchiren wieder durch das Batail-
Ion vor die Fronte. Der Fahndrich stehet so lange stille,
bis die übrigen Officiers mit ihm in gerader Linie sind; als-
dann trit er ebenfalls an, und marchiret mit ihnen fort:
Daher» die mittelsten sich so gleich in den ersten Schritten
wieder etwas rechts und lincks gegen beyde Flügel anziehen,
und dem Fahndrich Platz machen müssen. Anbey haben
sie insgesammt bey diesem March aufeinander wohl Achtung
zu geben, damit sie immer gerade Linie unter sich halten,
auch ein jeder vor eben derselben Rotte wieder zu stehen kom-
men möge, vor welcher er vorhin gestanden; und sobald sie 4.
Schritte vor dem isten Gliede sind, stehen sie wohlgcrichtet
stille, und behalten krönte wie sie marchiret sind.

Der Obrist- kieutenant bleibet Hiebey immer 4. Schritte
Hinter den übrigen Ofsiciers, und wenn diese stille stehen,

trit
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trit er durch/ stellet sich 4. Schritte vor dieselbe auf seinen Po-
sten, und behält ebenfalls krönte wie er marcbiret ist.

Der Grenadier-OKcier marelnret in gerader Linie mit
den übrigen gleichfalls wieder 4. Schritte vor die Grenadier»,
ziehet sich aber dabey etwas seitwärts vom Bataillon ab, da-
mit er vor die Mitte der sämmtlichen Grenadiers kommen kvn--
ne, wo er vorher gestanden; und sobald er feinen Posten
erreichet, stehet er mit den übrigen Officiers zugleich stille,
und behält krönte wie er marebiret ist.

§. 4. Wenn nun solchergestalt ein jeder an gehörigen Ort
und Stelle ist: Läßt der Major t>en z ten Wirbel schlagen, auf
dessen letztem Schlag alle die da marcliiret haben, mit rechts-
-oder lincksum, nach dem als sie gewendet stehen, sich herstellen,
ausbenommen die Hautboisten und Ober-Ofsteierr, als
welche bereits egale Fronte mit dem Bataillon haben.

Die Zimmerleute legen dabey, sobald sie die Wendung
gemacht haben, ihreAextenin a.Tempo wieder an die Schul-
ter daß die Schneide unterwärts hange, wie im isteit Capit.
4ten Artic. bey No. 5. angewiesen.

Die Unter-Ofstciers hinter der krönte setzen ihr Kurtz-
gewehr in 4. Tempo beym Fuß, und machen beym rsten
Tempo ihre Wendung.

. Die Grenadier-Unter-OKeiers nehmen ihr Gewehr in Z.

Tempo wieder im Arm, und machen gleichfalls ihre Wen-
düng beym i sten Tempo.

Die Qber-OKeiers zustimmt dem Obrist-kieutenant fetzen
ihre krpontons in 4. Tempo wieder beym Fuß, wie im I8ten

Capit. 9ten Art. bey No, 6. angewiesen.
Und der Grenadier-Offieier nimmt sein Gewehr in 3.

Tempo im Arm, wie im r 8ten Gapit. roten Art. bey No. 11,

angewiesen.
§ s. Vorbeschriebcnermasscn muß nun zwar ordinaire»

ment das Bataillon nach geschehenen Handgriffen sich wie-
der
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der en Parade herstellen: Falls aber gleich darauf chargiret
werden solle; so bleibet die Herstellung zur Parade aussen,
und laßt der Major sofort die Lunten anzünden, das Gewehr
laden, und Bataillon jumCharchiren foramen, wie Mir

ten im 24ten Cap. mit mehreren: angewiesen wird.

Cap>. 20.

Von kormirung eines Piments
zur Furuäe.

§ r

etwa mit einem gantzen Regiment die Handgriffe
gemacht werden sollen, und zu diesem Ende, oder auch

anderer Ursachen halber, beyde Bataillons zusammen zu zie-
hen Ordre gegeben worden: So reitet der älteste Major vom

Regiment mitten vor das Intervale, und averti«! das gan-

tze Regiment:
Gebt acht, das Regiment soll sich forrniren!

Da dann beyde Bataillons , deren jedes vorher schon beson-
ders kormiret seyn muß, sich zu sothaner Regiments-Formi-
rung gefaßt halten, auch der jüngste Major sogleich hinter
die Fronte reitet, und der bey ihm gestandene Grenadier-
Tambour auf seinen Posten ausserhalb die Grenadiers sich
stellet. Als dann commandiret der Major:

Rechts und lincks formirt das Regiment!
Worauf das Bataillon am rechten Flügel lincksum, und das

Bataillon am lincken Flügel rechtsum machet, auf dem lin-

cken Fuß, und zwar mit dem Obrist-Uiemenant, imgleichen
den übrigen sämmtlichen Ober-und Unter-OKciers, ttautbois-

ttn, Pfciffern , Tambours , Zimmerleuten und Grenadiers,
(die Tambours und Pfeiffer ausgenommen, welche beym
Intervale stehen) und nehmen dabey die £>bcrOfficiers ihre
Espontons in 4. Tempo hoch im rechten Arm; die Unter-

Offiziers
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officier aber schultern in 4. Tempo ihrKurtzgewehr. Die
UM Intervals stehende Tambours und Pfeiffer Von dein
Bataillon am rechten Flügel aber machen rechtsum, und die
Von dem Bataillon am lincken Flügel lincköum.

§ 2. Alsdann folget das Commando:
March!

Und trit darauf alles zugleich mit dem lincken Fuß an, auf
welchem die Wendung gemacht worden. Beyde Bataillons
mit Orenadiers und Zimmerleuten rücken zusammen, behal-
ten dabey die Rotten immer auf Distance voss 2. Schritten
geöffnet, und wenn sie alsdann einander erreichet haben, sie-hen sie von selbsten stille.

Die am Intervale gestandene Tambours und Pfeiffer
marebiren hinter dem l sten Gliede nach den äussersten Flü-
geln ihrer Bataillons, wo die Orenadiers sind, fetzen sich da-
selbst ins 2te Glied, hinter die im isten Gliede schon stehende
auch allda bleibende Tambours und Pfeiffer, und wenden
sich sodann wieder wie ihre Bataillons.

Wo klautboisten sind, marebiren sie mit dem Fähndrich
die krönte hinunter, bleiben vor der Mitte des Regiment; mit
demselben stehen, und behalten krönte wie sie marebiret sind.

Die an den 4. Gliedern beym Intervale gestandene Unter-
Officiers marebiren hinter ihre Bataillons , vertheilen sich
daselbst mit den übrigen Unter-OKciers in egaler Distance,
machen sogleich wieder krönte wie ihre Bataillons, und stehen
mit ihnen zugleich stille. Von den übrigen Unter-ORciers
hinter der krönte müssen diejenigen, welche zunächst am In-
tervale gestanden sind, nicht weiter fortrücken,

t
sondern sich

vielmehr, wo es nöthig, noch einige Schritte rückwärts zie-
hen, damit die, welche die 4. Glieder der beyden Bataillons
am Intervals bedecket haben, wenn sie vorbefagtermassen
hinter die krönte rücken, genügsamen Platz bekommen kön-
nen, sich mit ihnen auf egale Distance zu vertheilen.

T Die
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Die Obcr-OKciers von demjenigen Bataillon, welches am

rechten Flügel siehet, rangiren sich Hiebey alle rechts, und die

von dem Bataillon am lincken Flügel alle lincks, nach ihrer
^neiennete, so, daß die Capitals zu äusserst gegen beyde
Flügel des Regiments, die 2. Fähndriche aber nebst den jung-
sien Lieutenants gegen die Mitte desselben kommen, wo die
2. Bataillons zusammen frossen: Daher ein jeder, sobald als

March! coinrnandirek worden, sich gegen denjenigen Flügel,
wohin er zu rnarehiren Hat, wenden, dabey aber keiner von

dem einen Bataillon zu den andern übertreten, sondern bey
demselben, wobey er vorher gestanden, sich obbesagtermassen
rangiren muß. Und wenn solchergestalt ein jeder auf seinem
gehörigen Posten ist, machet er sogleich wieder krönte wie

sein Bataillon, rücket mit demselben fort, bis alles stille stehet,
jind insgesammt vertheilen sich dabey aufegale Distanz. Bey
dieser Rangiruug aber müssen die Officiers, wie oben im i sten

capit, angemercket worden, hinter ihrer Linie einander vor-

bey passircti. -

;r
,.;

Die Grenadier-Officiers bleiben immer vor der Mitte ih-
rer Grenadiers, und stehen mit ihnen zugleich stille,

DerObrist-Lieutenant marchiret vor die Mitte des Re«

giments, wo beyde Bataillons zusammen stossen, und bleibet

daselbst 4. Schritte vor den Fahnen stehen wie er marchi-

ret ist. ,Sollten aber 2. Obrist- Lieutenants beym Regi-
ment seyn : So kommen sie alle beyde vor den Fahnen zu-

sammen, und der älteste von ihnen trit auf die Seite, wo das

erstere Bataillon stehet.
§ z. Wann nun solchergestalt alles in gehöriger Ordnung

und stille stehet, commandiret der Major:
Herstellt euch!

Da das gantze Bataillon am rechten Flügel mit Ober-Unter)
Officiers, Hautboistc», Pfeiffer«, Tambours, Zimmerleu-
ten und Grenadiers auf dein lincken Fuß rechts, und das

gantze Bataillon am lincken Flügel lincks sich herstellet, und
dabey
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dabey die Ober--OKciers ihreFspontons, und die Unter--Ot-
ficiers hinter der Fronte ihr Kurtzgewehr in 4.'Fernpo beym
Fuß setzen.

§. 4. Solange nun solchergestalt das Regiment formiret
stehet, hat der jüngste Major seinenPosien zwischen den Gre-
nsclierr und Zimmerleuten im isten Gliede, an dem äussersten
Flügel desjenigen Bataillons, zu welchem er gehöret. Sind
aber noch 2. Majors beym Regiment ausser demjenigen, mü
cher vor der Fronte ist: So hält an jedem Flügel des Re-
giments einer. 4

§. s. Sollte sich der CRe5 selbsten vor die Fronte des Regi-
ment, stellen: So hat er seinen Posten in der Mitte 4.Schrit-
te vor den Fahnen; und muß alsdann der Obrist-Fieutenant
2. Schritte besser rückwärts treten, (a)

Cap. 21.

Von Formiern^ eines gciilgm Regiments
zu den Handgriffen.

§ i.

zmn mit einem gantzen Regiment die Handgriffe ge-
machet werden sollen, und selbiges schon korrniret

stehet, wie im vorhergehenden roten Capit, von Formirung
eines Regiments zurl^araäe angewiesen: So läßt der älte-
ste Major, wenn es nöthig thut, vorher die Handschuhe aus-
ziehen, sodann nach Avertissement:

Gebt acht/ das Regiment soll sich zu den
Handgriffen formiren!

3. Wirbel schlagen, wobey sich dann einjeder verhält, wie
im i?ten Cap. von einem einzelnen Bataillon gemeldet wvr-

den/ nur mit diesem Unterscheid, daß
T 2 t) Die

(a) v, Tab. IX. Fia. 1,
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1) Die Grenadiers, weil sie schon an beyden Flügeln des
Regiments stehen, sich beym isten Wirbel gegen das-
selbe wenden, und also die am rechten Flügel lincksum,
und die am linckcn Flügel rechtsum machen; beyM2ten
Wirbel, sobald als die Tambour« hinten ausrnarckiret
sind, und sie zum marckiren Platz gewinnen, an beyde

. Flügel des Regiments nahe anrücken; und beym Zten
Wirbel auf dem lincken Fuß, auf welchem sie alle
vorher die Wendung gemacht haben, sich herstellen
müssen.

2) Daß die larnboure, weil sie bey Formirung des

Regiments in 2. Glieder zu stehen kommen, auch bey
Formirung desselben zu den Handgriffen in 2. Glie-
dern bleiben, und auf dem 2ten Wirbel hinten ausmar-

chiren, auch solange, bis sie das 4te Glied pasRret sind,
hurtig zu gehen müssen, damit die Grenadiere nicht
lange stille stehen, sondern zum Marchiten bald Platz
bekommen mögen.

Z) Daß der eine Grenadier -Tambour (weil der andere
bey dem Major vor der Fronte bleibet) sich in allem,
wie die übrigen 'Farnbours verhalten, und wenn er erst-
lich hinten hinaus marckiret, und die Unter-OKeiere-
Linie passiv ist, sich zu den andern larnboure in deren

istes Glied zu äusserst am Flügel stellen müsse.
4) Daß die Pfeiffer, weil sie schon in 2. Gliedernstehen,

auch in 2. Gliedern bleiben, sonst aber, wie bey einem

einhelnen Bataillon geschiehet, hinter den Zimmerleuten,
bis gegen die Mitte des Regiments mit hinaufmarchi

ren, und daselbst also stehen bleiben müssen.
s) Daß beym 2ten Wirbel beyde Fähndriche zwischen

die 2. Glieder der Zimmerleute treten müssen.
§. 2. Sonsten ist annoch zu beobachten, daß in währen-

den Handgriffen mit dem gantzen Regiment derjüugste Ma-
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jor an demjenigen Flügel, wo Wir Uns Selbsten befin-
den, und wo folglich auch derRegiments-Cbe5 stehet, aus-
serhalb den Grenadiers am isten Gliede halten müsse; um

sogleich bey der Hand zu seyn , falls etwas befohlen werden
sollte. Wenn aber noch 2. Majors beym Regiment sind,
ausser dem, welcher vor der krönte ist und commandiret:
So halt auf jedem Flügel des Regiments einer, (a)

Cap. 22.

Von Herstellung eines ganßenkeAments
zur Parade nach geschehenen Handgriffen.

§. 1.

S^ey einem ganhen Regiment wird nach geendigtcn
y Handgriffen, und darauf gegebenen Avertissement

des Majors;
Gebt acht, das Regiment soll sich zur

Parade herstellen!
Durch Z. Wirbel ebenfalls ein jeder wieder auf feine vorige
Stelle gerufen, wo er vor den Handgriffen gestanden, wo-

bey sich alles verhält, wie im lyten Lapit. von einem eintzel-
uen Bataillon Meldung geschehen ist; und müssen die sämmt-
liche Grenadiers , Zimmerleute, Tambours und Pfeiffer ,

welche am rechten Flügel des Regiments stehen sollen , auf
dem isten Wirbel rechtsum, die am lincken Flügel aber lincks-
um machen; auf dem 2ten Wirbel langsam wieder auf ihre
vorige Stelle, wo sie vor derkormirung zu den Handgriffen
gestanden sind, rnarcbiren; und auf dem Zten Wirbel auf
dem lincken Fuß, worarss sie beym istenWirbel die Wendung
gemacht haben, sich herstellen.

T 3 Cap.
(->) V» Tab, IX. Fig. 2.
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Cap. 2Z>
Von Brechung des Regiments, und Hm

stellung der Bataillons.
§. i.

das Regiment wieder gebrochen werden soll:
So reitet der älteste Major mitten vor die krönte,

und aveniret dasselbe:
Gebt acht, die Bataillon sollen sich herstellen!

Und commandicet sodann:
Rechts und lincks brecht dasB-eginiene, herstellt

die Bataillons !
Hierauf machet das Bataillon am rechten Flügel auf dem
kincken Fuß rechtsum, uitd das Bataillon am linckeu Flügel
lincksum, und zwar mit Obet-Otticiers, Unter- ObKeiers,
iUaritboisten , Pfciffern, Tambours, Zimmerleuten und Gre«
nadiers; (ausgenommen die Tambours und Pfeiffer, welche
im 2ten Gliede stehen, und beym folgenden Commando wie-
der gegen das Intervalernarcbiren sollen) und nehmen dabey
die Ober-OKeiers ihre Espontons in 4. Tempo hoch im

rechten Arm, und die Unter-OKciers schultern in 4. Tempo
ihr Kurhaewehr.
Die Tambours und Pfeiffer aber, welche an beyden Flügeln
des Regiments im 2ten Gliede stehen, machen ihre Wen-
düng gegen das Regiment.

§. 2. Alsdann wird eommandiret:
March!

Und trit darauf alles zugleich und mit dem lincken Fuß an, auf
welchem die Wendung gemacht worden. Beyde Bataillons
mit Grenadiers U!td Zimmerlenten, nebst den Tambours
undPfeiffern im istenGliedc,marebiren auf gehörige DiRanes

von



^gp.2z. Herstellung der 63t3iUon§. 29s

Von einander, behalten dabey immer die Reihen auf 2.

Schritte geöffnet, und stehen von felbsten stille, sobald die

äussersten Zimmerleute denjenigenPlah wieder erreichet haben,
wo sie vor derkorrnirung des Regiments gestanden sind.

Die im 2tcn Gliede stehende Tambours und Pfeiffer
mLrcttiren hinter dem i sten Gliede durch ihre Bataillons,
fetzen sich am andern Flügel derselben wieder ins iste Glied,
und wenden sich, sobald sie daselbst angelanget, wie bemeldte
ihre Bataillons.

Wo Hautboistw sind, marehirctt sie mit dem Fahndrich
vor der krönte desjenigen Bataillons, wobey sie vor der kor-

mirung des Regiments gestanden sind, hinauf, bis sie vor

die Mitte desselben kommen, woselbst sie stehen bleiben, und
krönte behalten wie sie marclnret sind.

Die Unter-OKciers, welche am Intervals die 4. Glieder
beyder Bataillons bedecken sollen, setzen sich wieder daselbst
hin, und wenden sich, sobald sie auf ihrem Posten sind, wie

ihre Bataillons. Die übrigen Unter - VRciers hinter der
krönte aber vertheilen sich wieder auf egale viüance, und

stellen sich hinter eben dieselben Rotten, hinter welchen sie vor

derkorrnirung.des Regiments gestanden sind.
Die Obcr-06iciers rangire» sich vor ihren Bataillons wie-

der nach ihrer ^nciennsts, von beyden Flügeln nach der Mit-

te, so, daß die Laxitaines zu äusserst gegen beyde Flügel eines

jeden Bataillons, die jüngsten Lieutenants aber nebst dem

Fahndrich vor die Mitte desselben kommen: Und stellet sich
also ein jeder wieder vor eben dieselbe Rotte, wo er vor der

kormirung des Regiments gestanden ist. Sobald sie auf
ihrem Posten sind, wenden sie sich wieder wie ihre Batail-

Ions, und rücken solange mit denenselben fort, bis sie stille
stehen.

Die 6rena6ier-056ciers bleiben immer vor der Mitte ih-
m Orenaäiers, und stchen mit ihnen zugleich stille.
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Der Obrist -Lieutenant marchivet wieder vor die Mitte
desjenigen Bataillons , wobey er vorher gestanden, vor die
Fahne, und behalt ebenfalls krönte wie er marcttiret ist.

§ z. Sobald nun ein jeder an gehörigem Ort ist: So
wird hier, weil em jedes Bataillon ohnehin sein vorgestecktes
Ziel hat, wie weit es marcbiren soll, und dieserhalb, wenn
es solches erreichet, von selbsten stille stehen muß, nicht
Halt! sondern sogleich

Herstellt euch!
Oommanäiret; da sich dann das ganhe Bataillon am rech-
len Flügel mitOber-Unter-OKciers, Hautboiüen, Pfeiffern,
Tambours, Zimmerleuten und Orenadiers auf dem lincken
Fuß lincks, und das gantzc Bataillon am lincken Flügel rechts
herstellet, und dabey die Ober-OKciers ihre kspontons, und
die Unter-OlBciers hinter der krönte ihr Kurtzgewehr in 4.
Tempo beym Fuß setzen.

§ 4. Sobald nun solchergestalt beyde Bataillons wieder
kepariret stehen: Reitet derjenige Major , welcher das eine
Bataillon commanäiret, wieder vor die krönte desselben;
UNd deL Orenadier-Tambour von selbigem Bataillon trit
wieder zu ihm, und stellet sich an dessen lincke Seite.

Cap. 24.
Von Formituttø eines Bataillons

zum Chargiren.
m
e^evor ein Bataillon sich zum Chargitctt iormiret, reitet
Ob? der Major nach erhaltener Ordre mitten vor die krönte,
und laßt die Handschuhe ausziehen; falls das Bataillon nicht
etwa vorher die Handgriffe gemachet haben, und solches schon
dabey geschehen seyn feite: Wobey dann alles dasobler-'

viret



297Cap. 24. zum ChaigitMt.
viret wird, was davon im i?ten Lapit, von kormirung ei-
nes Bataillons zu den Handgriffen zu Anfang angewiesen.Sobald solches alles fertig, und das Gewehr wieder geschul-tert ist, commandiret er:

(Grenadiers gebt acht!
Zündt die Lunten an!

Wobey sich die Grenadiers, Zimmerleute und Pfeiffer in
allen Stücken verhalten, wie int 18ten Capit. 13. Art. beyNo, i. angewiesen.

§ 2, Wenn der Major siehet, daß die Grenadiers, Zim-merleute und Pfeiffer fertig sind, und geschultert haben; socommandiret er:

Gebt acht!
Ladt das Gewehr!

Worauf das ganhe Bataillon , zusammt den Grenadiers,
Zimmerleuten und Pfeiffern das Gewehr auf das hurtigste la-
det. Und weil es nöthig, daß die Grenadier- Ober-und
Unter-OKciers in Ernst-Sachen ihr Gewehr eben sowohl als
die Grenadiers geladen haben: So müssen sie beym Exer-
ciren diese Maneuvres ebenfalls mitmachen, und wenn siedamit fertig sind, die Ober-OKciers ihr Gewehr hurtig wie-
der im Arm nehmen, die Unter -OtKciers aber eben als die
Grenadiers mit dem Gewehr an der lincken Seite stehen blei-
ben; wie solches alles in gedachtem i8ten Cap. i zten Art.
bey No. 2. umständlich angewiesen.

§. z. Sobald nun alles geladen hat, und stille stehet;
wird commandiret:

Bajonet slttt Lauf!
Schultert das Gewehr!

Wobey sich ein jeder verhalt, wie in mchrgedachten i8ten
Capit, izten Art. bey No. 3.1U&4. gezeiget ist.

T s § 4.



L98 Cap. 24. Vonkormirung eines Bataillons

§. 4. Der Major avertitet hierauf das Bataillon:

Gebt acht, das Bataillon soll sich zum Lhar-
given formiven!

Und commandivet alsdann:

Rechts- (oder Lincks) schließt die Reihen, for-
mirt euch zum Gharxiren!

Worauf das ganhe Bataillon rechts--oder lincksum machet,
wie das Lommando-Wvrt gewesen.

Die Orenadierz mit ihren Ober- und Unter-OKcier;, die

Zimmerleute, 'Bambours und Pfeiffer wenden sich allezeit ge-
gen das Bataillon, das Cominando-Wort mag rechts oder
lincks gewesen seyn.

Die Klautboistcn machen rechts-oder lincksum, wie das
Oommando-Wort gewesen.

DieUnter-OKcier; hinter der fronte schultern in 4. Tern-

po ihr Kurtzgewehr, und machen beym isten Tempo, so-
wohl als die, welche an beyden Flügeln des Bataillon; die

4. Glieder bedecken, ebenfalls die Wendung wie comman.

cliret worden.
Die Ober-OKciets insgesammt, benebst denen vor der

krönte stehenden Staabs-OKciers-, wenden sich ebenso,
und nehmen dabey ihre Espontons in 4. Tempo hoch im

rechten Arm.
Alle diese Wendungen aber geschehen auf dem lincken Fuß.

§. s. Hierauf folget das Commando:
March! >

Die erste Rotte an demjenigen Flügel des Bataillon; ;

wohin selbiges die Wendung gemacht hat, stehet stille , die

übrigen insgesainmt schließen sich auf Distance von einem
Schritt zusammen, wie im zPen Capit, asten Art. vom

Schließen und Oeffnen der Reihen angewiesen; ausgenom-
men diejenigen Rstten, wo ein Zug oder Beloton abgetheilet
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ist, als welche aufordinaire viüance geöffnet bleiben, da-
mit die Ober-und Unter-Oksiciers, welche daselbst eintreten
müssen, genügsamen Platz bekommen mögen. Wo die Mitte
Des Bataillons ist, muß bey diesem March gleichfalls eine
Oeffnung gelassen werden, daß daselbst die Zimmerleute und
Pfeiffer, wie unten gemeldet wird, einrücken können: Wie
denn auch die blinde Rotte bey diesem Commando nach den
ihr angewiesenen Ort hinmarchiren muß.

Die innerste Helste der (Grenadiers. welche zunächst am
Bataillon stehet, marckiret mit starcken Schritten, jedoch
in guter Ordnung, und ohne zu laufen , auch ohne einiges
Geräusche oder Lermeu zu machen, und in gantz gerader Linie
mit den Vor-und Nebenmännern, durch das Bataillon hin-
ter dem Mann, nach den andern Flügel hinunter, behalt
dabey die Reihen aufordinaire Distance von 2. Schritten
geöffnet , bis sie den andern Flügel des Bataillons erreichet:
Allda trit die voranrnarchirende Rotte, sobald sie die Unter-
OKeierz, welche daselbst die Glieder bedecken, passim ist,
mit dem lincken Fuß wieder aufdic Linie, und die folgendeRot-
ten, wann sie die Unter-Oküciers ebenfalls vorbey gekommen
sind, thun alle desgleichen. Haben sie nun einerley krönte
mit dem Bataillon, so bleiben sie alsdann dichte am Flügel
mit geschlossenen Reihen also stehen; wann sie aber contraire
krönte mit dem Bataillon haben, so machen sie, sobald sie
den Flügel desselben passim sind, wann sie beym vorigen
Commando lincksum gemach et, mit 1. Tempo wieder rechts-
herstellt, und wenn sie beym vorigen Commando rechtsum ge-
machet, lincksherstellt, damit sie einerley krönte mit dem
Bataillon bekommen, rücken hinter demselben mit fort, bis
das Bataillon stille stehet, und schließen dübey die Reihen
auf Distance von einem Schritt zusammen. Die andere
Helste Crenadiers, welche zu äusserst am Bataillon gestan-
den ist, rücket, wenn das Bataillon die Wendung gegen sie
gemacht hat, mit langsamen Schritten, an die auf selbigen

Flügel
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Flügel stehende Unter-Oksiciers, welche die Glieder bedecken.
Sobald sie selbige erreichet haben, schließen sie die Reihen
auf Distance von einemSchritt zusammen, und machen als--
dann rechts-- oder linckshcrstellt, wie oben von der andern
Helste, welche durch das Bataillon marchiret , erwähnet
worden. Wenn aber das Bataillon gegen den andern Flü-
gel sich gewendet hat: So muß diese Helste Grenadiers dem-
selben mit einem starcken Schritt nachfolgen, bis sie den Flü-
gel erreichet hat, alsdann sie ebenfalls die Reihen gehörig
schließet, und stille stehet.

Die Zimmerleute marelmen in 2. Gliedern, wie sie vor-

her gestanden sind , ebenfalls durch das Bataillon, hinter
dem Mann, mit starcken Schritten und in guter Ordnung
hinunter,bis sie in die Mitte desselben kommen, allwo, wie oben
gemeldet, eine Oeffnung für sie gelassen worden. Daselbst
treten sogleich ?. ins iste Glied, s. ins4te und 2. ins andere
Glied, hinter den i sten und s tcu Zimmermann: Ins 2te und
?te Glied aber stellen sich die Pfeiffer, wie unten angewie-
sen wird. Und wenn sie sich solchergestalt rangirct , und
nicht allbereit Fronte mit dem Bataillon haben sollten; machen
sie so gleich wieder rechtsherstellt, wenn sie beym vorigen Lom-
msnäo lincksum gemachet,und lincksherstellt, wenn sie beym
vorigen Gommando rechtsum gemachet haben. Die im isten
und 4ten Gliede schließen sich auf Distance von einem Schritt
zusammen, und rücken mit dem Bataillon solange fort, bis

solches stille stehet.
©te Tambours am rechten Flügel treten mit dem rechten,

und die am lincken Flügel mit dem lincken Fuß an, und wen-

den sich also gleich mit dem isten Schritt gerade hinten hin-
auswärts. Die an demjenigen Flügel, wo die Grenadier»
stehen, müssen die innerste Helste derselben erstlich vorbey
passiven lassen ; alsdann aber marchiven sie sowohl, als die
am andern Flügel, mit starcken Schritten gerade hinten aus,
bis sie die Unter-Otsiciers-Linie auf 8 . Schritte passiret sind,-

allwv
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allwo sie, wenn sie am rechten Flügel gestanden, rechtsum,
und wenn sie am lincken Flügel gestanden, lincksum machen-
Wann nun das Bataillon sich gegen denselben Flügel gewen-
dethat, wo sie gestanden sind: So haben sie hierauf nur
noch einige wenige Schritte, und soweit anzurücken, daß der
letztere hinter die äusserste Klusquetier-Rotte zu stehen kom-
me; wobey sie sich zugleich auf gehörige Distanz zusammen
schließen: Alsdann stehen sie stille, und herstellen sich, wenn
sie vorher rechtsumkehrt gemacht, lincks, wenn sie aber vor-
her lincksumkehrt gemacht, rechts, damit sie mit dem Batail-
Ion gleiche krönte bekommen, und bleiben also in einem Glie-
de stehen. Wenn aber das Bataillon sich gegen den andern
Flügel gewendet hat: So müssen sie demselben hinter der
Unter-vKcierr-Linie mit gantz starcken Schritten folgen, bis
sie ebenfalls hinter die äusserste Musquetier-SKottai des Ba-
taillons in ein Glied kommen; schließen sich dabey mit den
letztem Rotten des Bataillons zugleich auf gehörige viüance
zusammen, und bleiben mit denenselben alsdann stille stehen.

Die Pfeiffer an demjenigen Flügel, wo die Orenaöiers
und Zimmerleute gestanden sind, lassen die innerste Helfte
6renacliers erstlich vor sich vorbey pasliren, und sodann fol-
gen sie denenselben hinter dem i sten Gliede des Bataillons mit
starcken Schritten nach, und marchirett also, sowohl als die
Pfeiffer vom andern Flügel, bis in die Mitte des Bataillons,
allwo vorbefagtermassen eine Oeffnung zu dem Fahnen -ke-
loton gemacht worden. Daselbst stellen sich 2. davon ins
2te Glied, innerhalb den 2. Zimmerleuten, von welchen oben
gesagetworden, und z. ins zte Glied. Der 6renaäier-Pfeif-
fer marcKiret vor dem isten Gliede der Zimmerleute gleichfalls
mit dahin, und stellet sich daselbst ins zte Glied an denjeni-
gen Flügel des Fahnen Pelotons, wo er herkomntt. Jnsge-
sammt aber wenden sich, sobald sie allda angelanget, wie das
Bataillon, und rücken so lange mit fort, bis solches stille ste-
het. Sobald nun die Zimmerleute, wie oben erwähnet,

gleich-
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gleichfalls zu deu Pfeissern stossen, und diese complet sind:
So bestehet dieses Fahnen-Beloton aus 4. und einer halben
Rotte; und bleibet dabey die blinde Rotte in der Mitte hin-
rcr dem ztenZimmermann, in welcher sich sodann derFähn-
drich mit der Fahne stellet.-

Die klautdoisten treten,wenn sie vorher rechtsum gemacht,
mit dem lincken, und wenn sie lincksum gemacht, mit dem
rechten Fuß zugleich an, und wenden sich also gleich mit dem
ersten Schritt hinten hinauswärts, marestiren durch das
Bataillon, und 12 . Schritte hinter die Unter-Ofstcier;-Linie
gerade hinaus, wenden sich alsdann wie das Bataillon, und
marckiren hinter der Mitte desselben mit fort, bis solches
stille stehet.

Der Regiment;-l'ambour stellet sich bey der Chargi-
rung zwischen die Hautboistcn utifc denjenigen Staabs-OK-
der oder Capitaine, welcher hinter dem Bataillon schließet,
und machet die Wendung wie das Bataillon.

Von den Unter-v56ciers treten die, welche die Pelotons

marquircn , ins 4te Glied, die aber, so in die dritte der
Pelotons zu Marquinmg der beyden Züge dererselben abge-
theilet sind, wie auch die 2, welche am rechten und lincken

Flügel des Fahncn-Peloton; in der Mitte des Bataillon; sie-
hen sollen, ins i ste Glied, und oblerviren diese letztere beyde,
daß daselbst im Bataillon die mehrerwahnte Ocffnung für
die Zinnnerlcute und Pfeiffer gelassen werde. Die an bey-
den Flügeln des Bataillon; an die z. hintersten Glieder ab-
getheilte Unter- Officiers bleiben daselbst stehen, und treten

nur die 2. am rsten Gliede auf beyden Flügeln zurück hin-
ter die krönte, allwo sie sich mit den übrigen Ulttcr-OKcicrs
auf egale Distance vertheilen. Insgesammt aber machen,
sobald sie auf ihrem Posten sind, wieder egale Wendung
Mit dem Bataillon.

Von den Grenadier- Unter -OKcier; marchstctl 2. mit
der innersten Helste der Grenadiers nach den andern Flügel

des
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des Bataillons hinter der Unter-Ofstciers-Linie hinunter/ und
wann sie daselbst angelanget, und nicht etwa schon einerley
krönte mit dem Bataillon haben, sorechis-oder lincksumkehrn
sie sich eben wie die Grenadiers. Derjenige, welcher dieses
Peloton zu commandiren abgetheilet ist, trit alsdann am

äussersten Flügel desselben aus iste Glied, der andere aber
bleibt mitten hinter dem keloton , und beyde rücken also mit
fort, bis die Grenadiers stille stehen. Der Zte Grenadier-
Unter--056cier bleibt mitten hinter der äussersten Helste Gre-
nadiers am andern Flügel des Bataillons, und verhält sich
übrigens wie die Grenadiers, wobey er stehet.

Der Obrist-kieutenant, welcher das Bataillon bey der
GKargirung nicht selbst commandiret, oder der älteste Major,
wenn deren 2. beym Bataillon seyn sollten, oder wo von

diesen beyden keiner ist, der älteste Capitaine gehet durch das
Bataillon, setzet sich 8 . Schritte hinter die Unter-OKciers.
Linie, wendet sich daselbst wie das Bataillon, und rücket
hinter der Mitte desselben so lange mit fort, bis es stille
stehet.

Die Officiers, welche die 4. Pelotons am rechten Flügel
des Bataillons commandiren treten am rechten Flügel ihrer
Pelotons, und die, welche die 4 . Pelotons am lincken Flügel
des Bataillons commandiren, treten am lmcken Flügel ihrer
Pelotons ins i sie Glied, wenden sich gleich wie das Bataillon,
und rücken so lange damit fort, bis es stille stehet. Die übri-
gen hinter das Bataillon abgetheilten Officiers marchimt
durch dasselbe hinten hinaus, vertheilen sied 4 . Schritte hin-
ter der Unter-OKciers-Linie nach ihrer Ancienneté, von bey-
den Flügeln nach der Mitte, machen mit dem Bataillon egale
Wendung, und rücken so lange mit fort, bis solches stille
stehet.

Der Fähndrich trit in die Mitte des Fahnen-Pelotons in
die daselbst befindliche blinde Rotte, und rücket ebenfalls mit
demselben solange fort, bis es stille stehet. Der Grenadier-

Oificiet
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Officier trit am äussersten Flügel seines Pelotons ins isteGlied,
und rücket mit demselben solange fort, bis es stille stehet.

§ 6 . Wenn nun ein jeder an seinem gehörigen Ort ist, und
alles stille stehet, commanäiret der Major,

Herstellt euch!
Worauf alles auf dem lincken Fuß rechts oder lincks, nach,
dem als vorher die Wendung gemacht worden, sich herstel-
let, und die Unter-056ciers dabey ihr Kurtzgewehr geschultert,
die Ober-056ciers aber ihre Espontons hoch im rechten Arm
behalten, und zwar solange, bis nach geendigter Obargirung
die Reihen wieder geöffnet worden sind, und das Bataillon
zur Parde hergestellet ist - alsdann die Ober-und Unter,056-
ciers erst ihr Gewehr wieder beym Fuß setzen. (3)

§ 7 . Sodann folget dasLommancio:
Vorwärts schließt die Glieder!
March!

Welches geschiehet, wie im 34tcn Capit, 2tett Art. mit mehre-
rem angewiesen, und zahlet dabey, wie oräinaire, das 2 te
Glied z. Schritte,das zte 6, das 4te 9, und die Unter-056-
ciers hinter der krönte 11 . Schritte; die dafelbsthin abge-
cheilte 056 ciers aber zählen IZ, und der Obrist-Ueutenant,
oder älteste Major, oder der älteste Capitaine, nebst den Haut-

boisten, Regiments-Tambour und übrigen Tambours zählen
insgesammt i s Schritte; daß also die Hautboisten r.Schritte
hinter den Regiments-Tambour, dieser wieder 2 . Schritte
hinter den Obrist-Lieutenant, oder wer etwa solisten in
dessen Stelle hinten schließt, dieser und die Tambours an

beyden Flügeln abermals 2 . Schritte hinter die übrigen 056-
ciers, und die 056ciers 2 . Schritte hinter die Unter-056ciers,
auch die Unter-0l6ciers gleichfalls nur 2 . Schritte hinter
das 4te Glied kommen; welche vittance in währendem Lbar-

gim ein jeder beständig behalten muß. Übrigens ist hiebey
noch

(a) v. X,b7 u. Fig, 3. & 4.
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noch anzumercken, daß, wenn die Glieder zur Charginmjjgeschlossen werden, die z. Glieder, welche sich anschließen,nur kleine Schritte machen müssen, damit zwischen jedemGliede ein vollkommener Schritt vilwnce bleiben, und dieLeute zu ihren Maneuvres in der Chargirung genügsamenPlatz haben mögen.
§. 8 . Wenn das Bataillon gleich vorher, ehe es sich zumChargimi formwen füll, die Handgriffe gemacht hat, undnach deren Endigung nicht wieder zur l'arade hergestellet wer-den, sondern alles stehen geblieben ist, wie es wahrendenHandgriffen gestanden: So verhalten sich die Grenadiers,Ammerleute und Pfeiffer, wenn der Major die Lunten an-zünden, das Gewehr laden, die Bajonett am Laus bringen,und wieder schultern laßt, eben also, wie zu Anfang diesesCapituls erwähnet worden; und wann darauf die Reihenzum LKargiren geschlossen werden, machen die Zimmerleute,Tambours, Pfeiffer und kdautboilken eben dieselbe Wen-düng, wie das ganhe Bataillon mit Ober-und Unter-06wiers,nur die eine Helste Grenadiers an demjenigen Flügel, wohinsich das Bataillon wendet, machet die Wendung, wie ordi-

naire, gegen das Bataillon,

Auf das Commando-Wort March! stehet die äussersteMusc^uetier-Rotte an demjenigen Flügel, wohin sich das Ba-taillon gewendet hat, stille, das gantze Bataillon aber schließtsich dahinwärts, und bleiben dabey die Tambours hinter den
äussersten Musquckier- Rotten des rechte und 1' .cken Flü-gels im Bataillon, wie zuvor, schließen s .cher aufgehörigevilkance zusammen, und ziehen sich daoey noch 4. Schritteweiter vom Bataillon zurück, damit sie 8 . Schritte hinter dieUnter-OKciers-Linie kommen.

Die eine Helste Grenadiers, welche sich gegen das Ba-
taillon gewendet hat, schließet die Reihen dahinwarts aufgehörige Distance zusammen, und alsdann rechts-oder lincks-

U herstel-
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herstellet sie sich wie gewöhnlich, und machet ö^ale krönte
mit dem gantzen Bataillon.

Die Zimmerleute und Pfeiffer stellen sich erstlich, so wie
oben erwähnet worden, hurtig in Rotten, welches der Ad-

jutant zu beobachten und dahin zusehen hat, daß es in seiner
Ordnung geschehe,rücken sodann gleich in die, mitten im Batail-
Ion gemachte Oeffnung, wenden sich wieder wie das Batail

Ion, und marchuctt mit demselben fort, bis es stille stehet.
Die klautboisten rücken hinter der Mitte des Bataillons

ebenfalls mit fort, ziehen sich aber dabey etwas weiter vom

Bataillon ab, damit sie 4. Schritte hinter den Qbrist-Lieu-
tenant, oder denjenigen OKeier, der in dessen Stelle hinter
dem Bataillon schließen soll, kommen können.

Die Unter--OKcierr verhalten sich Hiebey, eben wie vorher
erwähnet worden.

Die zu den Pelotons abgetheilte Ober-OKeiers treten

von hinten in das Bataillon auf ihren Posten , und wen-

den sich sogleich wieder, wie das Bataillon: Die aber,
welche zum Schließen abgetheilet sind, vertheilen sich hin-
tcr dem Bataillon nach ihrer Aneiennete auf gehörige
Distance, ziehen sich dabey etwas naher an dasselbe, daß sie
nur 4. Schritte hinter die Unter-OKeiers, und der Obrist-
Lieutenant oder älteste Capitaine gleichfalls nur 4. Schritte
hinter die übrigen Officiers komme, und rücken also mit fort,
bis'das Bataillon stille stehet. Wenn sodann das gantze
Bataillon die Reihen aufrichtige Distance geschlossen hat,
und Herstellt ! commanäiret ist, werden auch die Glieder
auf vbbemeldte Art geschlossen.

§. 9. Nachdem nun solchergestalt das Bataillon zum Char-

given formii'et ist: So reitet der Major am Flügel desselben,
der commandant des Bataillons aber trit sofort selbst auf
seinen Posten mitten vor das Fahnen Peloton, falls er nicht
schon vorher daselbst gestanden seyn mögte, giebt sein Espon-

ton
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ton von sich , entblöset dagegen den Degen, und erfolget dar-
auf die Chargitmtg nach der im 2sten Capit, gegebenen
Vorschrift, (a)

§. j o. Wenn verschiedene Bataillons oder Regimenter
die Ckargirung auf einmal exereiren sollen: So müssen sich
alle insgesammt, so viel möglich zugleich, auch gegen eben
denselben Flügel dazu formirert, gegen welchen das Flügel-
Bataillon, welches den Anfang machet, sich forrniret; damit
solchergestalt zwischen einem jeden Bataillon oder Regiment
ungefähr so vielviüance bleibe, als die Fronte eines Batail-
Ions groß ist. Sollten also einige Bataillons diese Distance
durch die Form innig nicht völlig erreichen können, so müssen
sie sogleich noch etwas rechts-oder lincks anrücken, und solche
dadurch zu gewinnen suchen.' Bey ernstlichen Actions hin-
gegen dependitet es von der Einrichtung des Lommandiren-
den Oenerals, wieweit er die Bataillons voneinander zu fetzen
für rachsam findet.

Cap. 2;.
Vom Chargiren,

Art. i.

Observations V0M Chargiert
§ 1.

ZH^leichwie überhaupt beym Fxerciren ein jeder ganh stille
W- seyn, und auf keinerlei) Art einiges Geräusche verur-

fachen, mithin die Gedancken und das Gehör eintzig und al-
lein nach dem Oommandirenden gerichtet haben muß: Also
ist auch solches hauptsächlich bcym OKargiren in Acht zuneh-
men, und das Plaudern, oder anderes Getöse, wodurch die
Leute an der nöthigen Ausmerckstimkeit gehindert werden kon-

U 2 . nen,

(->) V. IX. Fi$. 0- b.
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neri,durchaus nicht zugestatteii: Wanncnhero auch die Unter-

und Ober-OKciers selbsten, wenn sie dergleichen oder andere

Unanständigkeiten und Fehler an ihren Untergebenen bemer-
ckeu sollten, denensclben deswegen ohne Ordre des, der da

commandiert, nicht zusprechen, sondern entweder durch Win-

cOn,jedoch unvermerckt und in aller Stille solches zu redresfi-
tcn suchen, oder auch die Fehlenden, wie bereits zum östern er-

wohnet worden, annotireu, und nach geendigtem Chargircn
richtig anzeigen müssen.

§ 2. Der Soldat muß ausser diesem unterrichtet seyn, das

Gewehr beym Chargkett wohl zugebrauchen, vor allem das-

selbige jedesmal nach der gegebenen Vorschrift auf das fer-
tjgste und geschwindeste zu laden, und nicht früher oder später
als auf Las Oommando Feuer! loßzuschießen. Hierzu
kann ein mcrcklichcs contnbuiren, wenn man beym Exerci«!

ren / indem die Leute im Anschlag liegen, an Statt des Oom-

mando Feuer, bisweilen Setzt ab! commandiret, wo

bey sie das Gewehr sogleich wieder hochzunehmen, und fer-
tig gemacht stehen zu bleiben gewöhnet werden müssen; mas-
seit sie dadurch ausmercksam gemacht werden, und sonst auf
nichts, als auf das Oommando Achtung zu geben lernen. An-

bey muß der Soldat alle vorfallende Griffe und Wendungen
Hurtig und ferm, auch einen egalen Halt machen, zwischen
iX'itTempp und Oommando-Wörtern unbeweglich stilleste-
heu, und allezeit in schnurgerader Linie, und anderwärts an-

gewiesener guter Ordnung marchiren; damit wenn Halt!
commandiret wird, alles auf einmal stille stehen, und wohl
gerichtet seyn könne.

§. Z. Im Avanciren und Retirirctt wird weder allzuge-
schwinde noch allzulangsam, sondern mit einem ordinairen

Schritt, beym Einbrechen aber ziemlich starck anmarcbiret,
und wenn die Bajonets gefallet sind, so wohl als bey einem

andern March , immer ein Fuß vor den andern gesetzt : Und

müssen die Glieder beständig, so wohl im Stillstehen als
marchi-
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marchiren, einen guten Schritt aus einander, auch die Reihen
auf ordinaire Distance geschlossen bleiben.

§. 4. Damit aber sothane Distance der Reihen um desto
richtiger gehalten werden möge, und im March weder ein
übeles Gedränge, als wodurch die Leute an dem rechten Ge-
brauch ihres Gewehrs gehindert werden, noch auch Lücken
entstehen können: So müssen die ins Bataillon vertheilte
Unter-und Ober-OKcierr insgesammt, vornemlich aber die
an beyden Flügeln desselben, sich ein gewisses Augenmerck,
auf welches sie gerade zu marchiren können, nehmen, und
sich von solcher geraden Linie, welche sie zu halten haben,
nicht hinweg dringen lassen.

§. s. Wenn in der Ghargirung die Hintersten Glieder
gefeuert Haben , müssen selbige so gleich ihre rechte Distance
von einem guten Schritt, von einem Gliede zum andern
wieder zugewinnen suchen, falls sie einander zu nahe gekom-
men seyn mögten; bannt sie um desto ungehinderter und ge-
schwindet die Ladung wieder bewercksteliigen können.

§. 6. Diesemnächst müssen die ins Bataillon vertheilte Un-
ter-und Ober-OKciers mit ihrem Gewehr keine unnöthige
Bewegung machen, und diese das Esponton allezeit hoch
im Arm, jene aber ihr Kurtzgewehr geschultert tragen, auch
alles Richtens der Glieder, vornemlich beym March, sich gantz-
lich enthalten, als welches alleine des Oommandirenden Be-
sorgung ist, und über dieses dergleichen vielerley Corrections
gar keinen Nutzen schaffen, wohl aber mehr Unordnung ver-

Ursachen können; sondern sie müssen sich nur bemühen, daß sie
selbsten, sowohl als die Gemeine, mit ihren Nebenmännern
immer in schnurgerader Linie bleiben.

§ 7. Beym Gommandiren müssen die Officiers keine unnöh-
tige Oestus oder Bewegungen mit dem Leibe oder Armen ma-

chen,sondern in unveränderter Bosttur dieGommando-Wörter
nur deutlich und vernemlich, auch das Wort Feuer alle-
zeit etwas starcker und kurtz aussprechen.

II 3 § 8.
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§. 8 . Wenn die Glieder sich fertigmachen; muß man

ihnen etwas Zeit geben, damit sie sich zum Anschlag desto
besser pr-epariren können, auch selbige nachher» im Anschlag
zwar nicht allzulange liegen lassen, damit die Leute nicht er-

müden, jedoch auch nicht eher Feuer ! commandiren, bis
sie insgesammt richtig aus halben Mann angeschlagen ha-
den, und solchergestalt im Stande sind, ihren Schuß recht
anzubringen.

§. 9. Der Commandirende Officiar des Bataillons bleibt
in wahrendem Chargimt mitten vor dem Fahnen-Beloton,
4. Schritte vor dem rsten Gliede, und bet Tambour 2.

Schritte hinter ihm.
§. ro. Wenn die Chargimng mit einem ganhen Regi-

ment exerciret wird: So bleiben beyde Bataillons in einer
Linie neben einander; und muß das 2te nicht nur im Avan-
ciren und Retirit’ctt mit dem isten allezeit gerade marckiren,
sondern auch sich sonsten in allen Stücken nach demselben
richten, und in der Belotons-oder Uivilions- Chargirung
jedesmal mit eben demselben Flügel als das iste, auch mit
diesem immer zu gleicher Zeit anfangen zu feuern. Eben die-
ses geschiehet auch, wenn verschiedene Regimenter auf ein-
mal für uns die Chargirung exerciren sollen, und richten
sich alle Bataillons nach demjenigen, welches am Flügel sie-
het, wo Wir Uns befinden, und wo folglich der Anfang
gemachet wird.

§. ii. Wann bei Commandant des Bataillons March!
commandiret : So schlagt nur derjenige Tambour, so hin-
ter ihm gehet, allezeit so wohl im Avanciren als Retirircn
March.

§. 12. So oft eine andere Art zu Chargiren angefangen
werden soll, avertiren allemal vorher» die Commandanten
ihre Bataillons davon, wie in allen Articuln von der Char-

xirung unten gezeiget ist, und wird nachhero die einmal an-

gefan-
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gefangene Art zu Chargiee« ohne weiteres Avertissement
continuitrt , so lange cs der Obos nöthig findet. Wenn-
aber das gantze Bataillon Pelotons - oder Diviüonswcise
einmal durchgeftuert hat: Fangen die Orenadier-OKciers
mit ihren Pelotons nicht eher wieder an, als bis ihnen der Chef
vom neuen ein Zeichen dazu giebt; welches allezeit in einem
Schlag aufder Trommel des bey ihm befindlichen Tambours
bestehet.

§. 13. Damit aber, wenn verschiedene Bataillons zugleich
feie Chargmtng exercivctt, alles um desto ordentlicher gesche-
hen könne: So muß der Chesdesjenigen Bataillons, welches
den Anfang machet, wenn er dasselbe avertiret hat, jedesmal
solange einhalten, bis die Commandants der übrigen insge-
sammt desgleichen gethan, und alsdann laßt er, wann mit
Zügen, Pelotons, oder Divisions chargiert werden soll, das

Signal auf der Trommel geben; welches aber bey öcnTam-
bours aller übrigen Bataillons unverzüglich auf einander fol-
zen, auch auf solches Zeichen ohne Zeitverlust von den 05-

feiers in allen Bataillons zugleich angefangen werden muß«
Bey der Chsrgirung mit gantzen Gliedern hingegen müssen
die Commandants der Bataillons mit dem Commando auf
«mander Achtung geben, so, daß der folgende niemals eher
cnschlagen lasse, als wenn der vorhergehende Feuer ! com-

rnandiret: Sobald aber dieser feuern laßt; muß jener zu
jleicher Zeit Schlagt an! commandiern.

§. 14, Wenn zwischen den Decharges marchiert wird,
K ftye im Avanciern oder Retirieen : So muß der Chefdes
(üeren Bataillons nicht eher IVlarch! cornmandiren, als bis
ale folgende Bataillons abgefeuert haben; wie er denn auch
nah fothanem March sein Bataillon nicht eher wieder aver-

tlrn, oder etwas cornmandiren muß, als bis die folgende
insgesammt ebenfalls Halt gemachet, oder im Retirirc« sich
hergstellet haben.

§. is.
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§. is. Im übrigen ist zu mercken, daß wenn ein oder

mehrere Regimento vor Ult& Selbsten die Charginmcj
exercireti sollen, solches nach dem Einhalt nachgesetzter Ar-
ticul , und allezeit in folgender Ordnung geschehen müsse;
es feye dann, daß Wir weniger oder mehr zu machen aus
Lrücklich anbefehlen würden.

Wenn die Bataillons sich nach Anzeige des 24ten Capit,
zum Chargiern formirct haben: So laßt der Chef desjeni-
gen, welches den Ansang machen soll, durch seinen Tambour
Apel schlagen; welchen die bey den übrigen Bataillons, die
gautze Linie hinunter, unverzüglich folgen müssen.

Daraus wird im Stillstehen Belotonweise mit den 2. hin-
tosten Gliedern, auch wenn dieses durchgehend? geschehen ist,
nach dem wiederholten 8igna! aus der Trommel, mit den 2.

forderst«» Gliedern gefeuert, wie im zten Art. mit mchrerem
angewiesen.

Alsdann wird
March!

Und wenn die Bataillons einige Schritte avanciret sind,wieder
Halt!

Commandito , auch darauf mit den 2. hintersten Gliedert
vivilionsweise chargirct, wie im g-tcn Art. beschrieben folget

Nach geschehener solcher Decharge wird abermals
March! und Halt!

Commandito, und hiernachst aufdas wiederholte Bignal au
der Trommel, nach Anzeige letztberührten Artienls, mit der
2. fordersten Gliedern Divilionsweise gefeuert.

Hierauf geschiehet wiederum ein kurtzev March, und lass»
alsdann die Commandant, wie im sten Art. angcwietn
wird, das 4te gantze Glied feuern.

Die Bataillons avancireu darauf abermals etwas, md
wird sodann mit dem zten ganßcn Gliede,nach der,in berescm
s ten Art. gegebenen Vorschrift chargirct.

Amin
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Wann nachhero wieder etwas angerücket worden, feurendie 2. fordersten Glieder zugleich; und darauf wird
Das Gewehr hoch!

Auch so fort
March!

Und wenn solchergestalt die Bataillons etwas avanciert sind,
Fällt die Bajonet!

Commanditis, und also eingebrochen, wie im 6 ten Art. mit
mehrerem Meldung geschiehet.

Nachdem nun hierauf
Halt!
Rechtsumkehrt euch!

und March!
Commandirét ist: Retiriwtt sich die Bataillons in gehöriger
guter Ordnung auf einige Distance, bevor

Halt!
Rechtsherstellt euch!

Commanditct wird.
Darauf wird wiederum, nach des sten Art. Anzeige,

mit den 2. hintersten gantzen Gliedern gefeuert; alsdann
abermals,

Rechtsumkehrt euch!
March!
Halt!

und Rechtsherstellt euch!
Cornrnandiret; und geschiehet hiernächst die Decharge mit
den 2. fordersten gantzen Gliedern auf obbemeldte Art.

Aus das fernere Commando :

u 5 Rechts-
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Rechtsumkehrt euch!
Narch!

Rücken die Bataillons so weit fort, bis sie wieder auf die
Linie kommen, wo sie beym Anfang der Chargirung gestan-
den sind; und wird übrigens bey der Retraife observivet ,

was im ?ten Art. angeführet ist.
Hierauf folget das Conunando :

Halt!
Rechtsherftellt euch!

Und darauf wird zum Beschluß mit Zügen auf der Stelle
chargivct/ wie im 2ten Art. ausführlich angewiesen ist.

Art. 2.

Von der Chargirung mit Zügen.
§. X.

(^s kann ein Bataillon ein beständig continuirendes und
^5 lange anhaltendes Feuer machen, wenn man in allen

Zügen zugleich immer mit dem fordersten Gliede chargiren,
solches sodann abfallen, und hinten wieder anschließen läßt;
welches auf folgende Art geschiehet.

8. 2 . Ein jeder von denen ins x sie Glied vertheilten Ober-
und Unter-CKciers cornmandiret einen Zug , und zwar die

vom rechten Flügel des Bataillons bis zum Fahnm-Beloton,
ihren Zug zur lincken Hand, und die vom lincken Flügel des

Bataillons bis eben dahin, ihren Zug zur rechten Hand.
§. z. Wenn nun ein Bataillon auf diese Art chargitm

soll: So avertim der Chef dasselbe zuförderst:
Gebt adjt, das Bataillon soll mit Zügen

chargiren!
Und laßt hiernachst durch den bey ihm stehenden Tambour

einen
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einen starcken Schlag aufder Trommel thun; auf welches Zei-
chen die im isten Gliede stehende Ober-und Unter-OKcier«
vom rechten Flügel des Bataillons, sogleich auf dem lincfcn
Fuß lincksum, und die vom ltncken Flltzel des Bataillons,
auf dem rechten Fuß rechtsum machen, und unverzüglich an
ihre Züge commandirat:

Das erste Glied macht euch fertig.'
Schlagt an!
Feuer!

Dieses geschiehet nun nach Anzeige des rgtcti Capit, i zten
Art. No. s. 6 , und 7; und darauf wird alsvbald com-
mandiret:

surcli!
Auf dieses Kommando nimmt das fordekste Glied, wel-

ches geschossen hat, das Gewehr mit beyden Handen hoch,
wie im letzterwähnten Cap. und Art. bey No. g. angezeiget
ist, und machet bey den Zügen am rechten Flügel des Batail-
Ions lincksum, und bey den Zügen am lincken Flügel rechts-
um, marckiret hurtig um denjenigen Flügel des Zugs, gegen
welchen es sich gewendet hat, herum, und sehet sich hinter
dem letzten Gliede desselben geschwinde wieder in derselben
Ordnung geschlossen, als es forne gestanden ist, daß der vor-
anmarckirende Flügelmann hinter derjenigen Flügel-Rotte
des Zugs, welche er passircn muß, zu erst stille stehe, und
die folgende insgesammt ihren voranmarckirenden Mann
hinten vorbey gehen, und sich neben ihm stellen. Alsdann
wird das Gewehr auf das hurtigste wieder herunter gerissen,
geladen und geschultert. Indem nun solchergestalt das iste
Glied abfallt: Rücken die Z. hintersten Glieder zugleich einen
starcken Schritt voraus, auf die Stelle des vorangestandc-
nen Gliedes; und das abgefallene Glied bekommt also dadurch
Raum, sich hinten in den Platz des letzter» zu stellen.

§.4, Sobald dieses vockesagtermassen geschehen ist -. com.
m andi-
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mandirct ver Ober-oder Unter-Osticier sogleich wieder an

das forderste Glied seines Zuges:
Das ifte Glied macht euch fertig!
Schlagt an!
Feuer!
March!

Welches alles/ wie vorher beschrieben/ gemacher, und sol-
chcrgestalt so lange/bis alle 4. Glieder durchgefeurthaben, oder
als es sonstcn der Cbef nöthig findet, damit continmret
wird.

§. s. Die Obcr-nndUnter-056cierz,welche die Züge com-

mandiren,haben hieben nicht nöthig, mit dem Commando auf
einander Achtung zu geben; sondern es commandirct ein

jeder, sobald sein erstes Glied abgefallen ist, ohne Äufent-
halt weiter; damit solchergestalt im Bataillon immer ein be-
ständiges Ferier seye.

§. 6. Soll nun dieser Ckar§irung ein Ende gemacht wer-

den: So laßt der Ckef durch seinen l'ambour einen kurhen
Wirbel schlagen, welches einem jeden Ober-und Unter-OK-
cier, der da comrnandiret, das Zeichen seyn muß, daß auf
diese Art nicht weiter gefeuert werden soll; dahero sie um desto
genauer auf die Trommel Achtung geben, und sobald als der
Tambour schlagt, zu CKargiren aufhören, auch wann ein
Glied schon im Anschlag liegen sollte, wieder absehen lassen
müssen. Sollten aber alsdann die Glieder noch nicht wie-
der in der rechten Ordnung seyn, sondern das iste etwa noch
in der Mitte oder hinten stehen: So laßt der cornmandiren-
de Ober-oder Unter - Officier ein Glied nach dem andern auf
das Commando:

March!
Mit dem Gewehr hoch auf obbefagte Art rechts oder lincks

hurtig
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hurtig abfallen, bis das iste Glied wieder forne zu stehen
kommt.

§7. Wann dann ein jeder Zug wieder in gehörigerOrd-
nung ist, und diese Charginmg bom neuen beginnen soll:
So laßt bereitesdurch semenTamhour abermal einenSchlag
auf der Trommel thun, auf welches Zeichen dieses Feuer auf
vorberührte Art wieder angefangen, auch sobald b« Tambour
einen Wirbel schlägt, geendiget wird; und kaun man übrigens
damit continuiren, solange man es nöthig findet.

§ 8. Die Grenadier- Pelotons verhalten sich dabey eben
als die Züge, und werden von denen dazu abgetheilten Ober-
UNdUuter-OKciers commandiert.

Art. Z.
Von der Chargirung mit Pelotons.

f
§ I.

Aenn ein Bataillon Pelotonwcise feuern soll; sogeschie-
N het es allezeit mit doppelten Gliedern, und zwar an--

sangs mit den 2. hintersten, sodann mit den 2. fordersten.
Die Decharges müssen å Pordinaire vom rechten oder lin-
cken Flügel, wie es etwa ordonnim seyn mag, nach der Mit-
te des Bataillons ordentlich auf einander folgen: Obgleich
in Ernst-Sachen der Commandant auch die Pelotons aus
der Mitte gegen beyde Flügel feuern lassen, oder wie er es fon-
sten nöthig findet, verfügen kann; wobey dann folgendes
in Acht zu nehmen ist.

§. 2. Der Chef avertirct vorgängig das Bataillon wie
gewöhnlich:

Gebt acht, das Bataillon soll mit Pelotons
chargiitn!

Und laßt hiernachst durch dcrt bey ihm stehenden Tambour
einen
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einen ftarcken Schlag auf der Trommel thun, worauf der
Officier Desjenigen Grenadier-Pelotons, welches den Anfang
machen soll, unverzüglich an sein Peloton commandiret :

Die 2. hintersten Glieder macht euch fertig!
Schlagt an!
Feuer!

Wöbe» dann so wohl die 2. hintersten Glieder, welche feu-
ern sollen, als auch die 2. fordersten, welche niederfallen
sollen, imgleichen die in den Pelotons befindliche Unter-OK-
ciers, und sonst insgesammt sich in allen Stücken zu verhalten
haben, als im 1 gtcn Cap, izten Art. bey No. s. 6. und 7.

angezeiget ist; und müssen die Glieder, welche geschossen
haben, nach dem Commando Feuer ! aus das allergeschwin-
beste wieder laden, auch sobald sie fertig sind, ohne Tempo
wieder schultern. Und dieses geschiehet bey allen Pelotons

im Bataillon , welche dabey folgende Ordnung zu beobach-
ten haben.

§. 3. Wenn das Orenadier-Peloton, welches am rechten
Flügel des Bataillons stehet, den Anfang gemachet hat: So
folget unverzüglich darauf das Orenadier-Peloton am \m

(feu Flügel, sodann das ifrcMusquetier-Peloton, nachher»
das 8te, ferner das 2te, hierauf das .7K , und so fort die tV
bugen in ihrer Ordnung, vom rechten und lincken Flügel
gegen die Mitte. Und eben also folgen sie auch vom lincken
und rechten Flügel gegen die Mitte auf einander, wenn das
Orenadier-Peloion am lincken Flügel des Bataillons den

Anfang machet.
§. 4. Damit aber die Officiers, welche die Pelotons

cornrnandiren, einander im Commando nicht hinderlich"
seyn mögen ; so müssen sie nachfolgendes observimt. Sobald
der Odreier desjenigen Orenadier-Pelotons, welches den An-

fang machen soll, commandiret hat : Macht euch fertig!
so commandiret der Unter-OKcier des andern Grenadier-

Pelo-
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Pelotons eben dasselbe , und stehet nachhero so lange stille,
bis jener anschlagen und feuern lassen, da dieser denn unver-
zügllch ebenfalls Schlagt an r und Feuer ! eommandi-
ret: Alle übrige Officiers aber müssen auf die 2. Pelotons,
welche zunächst vor ihnen feuern sollen, genauAchtung geben.
Sobald demnach der erstere Offieier von denen beyden zu-
nächst vorher feuernden Pelotons commandiert hat: Feuer !
so cornrnandiret der 2te: Schlagt an! und der zte zur
gleicher Zeit: Macht euch fertig ! Und wann sodann auch
der 2 teVorman commandiert hatt Feuer! so eommandi-
ret unverzüglich der z te: Schlagt an! Feuer! Und fou
chergestalt gehet es durch alle Pelotons im Lataillon. Jedoch
müssen Hiebey die Officiers, wann sie Schlagt an! com-
mandiren sollen, sich mit dem Oommando nicht übereilen,
sondern wenn ihr Vormann Feuer ! commandiert hat,
so lange anhalten, bis ihr Hintermann die Worte: Die
2. Hintersten (oder fordersten) Glieder , aussprcchen
kann; damit sie mit desselben letzten Oommando-Worten:
Macht euch fertig! zugleich Schlagt an! commandi-
ren können. Dahingegen wen sie ihr Peloton sollen fertig
machen lassen, sie solches augenblicklich commandiren müf-
sen, sobald sie'das Feuer von ihrem ersten Vormannge-
höret haben.

§. s. Anbey haben auch bie Officiers, welche die Pelotons
commandiren, in Acht zu nehmen, was bereits im vorher-
gehenden2ten Art. angemercket worden, daß nemlich, eheste
anfangen, diejenige, welche am rechten Flügel ihrer Pelotons
stehen, aufdemlinckenFußliucksnm, und die, weiche am lin-
cken Flügel stehen, aufdem rechten Fuß rechtsum machen, und
sich solchergestalt gegen ihre Pelotons wenden müssen; damit
sie mit dem Commando desto besser verstanden werden können.

'§, 6 . Wenn nun solchergestalt die 3. hintersten Glieder bey
allen
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öllcnPelotons im Bataillon durchgefeuert haben: So kann der
Lhes das Bataillon nach Gutfinden, auf das Commando :

March! entweder weiter avanciern, und nachdem er Halt!
commandiret, und obiges Signal vorn neuen gegeben hat,
auf vorbefchriebene Art auch die 2. fordersten Glieder Pelo-

tonweise feuern lassen; oder er kann auch solches thun im

Stillstehen, ohne dazwischen zu rnarchiren, und damit anhal-
ten, so lange er es nöthig findet.

Art. 4.
Von der CKsrZiruNg mit Divisions.

§ r.

lxDorgängig ist bey der Chargirung mit gantzen Divisions

AI zu erinnern, daß die zum isten, zten, 6ten und 8ten

Peloton eingetheilte Ober-Otsiciers die 4. Divisions com-

manditen, und solche ebenfalls allemal mit doppelten Glie-
der» feuern lassen müssen, es seye dann, daßderCKeP fürnö-
thig fande, und angeordnet hatte, dieselbe mit eintzelnen Glie-
dern feuern zulassen.

§. 2. Soll nun auf diese Art chargiret werden : Soaver-
tiret der Commandant das Bataillon gehörig davon:

Gebt acht, fcslé Bataillon soll mit Divisions
chargiten!

Und wenn er hiernächst durch seinen Tambour einen Schlag
auf der Trommel thun laßt: So commandiret der Officier

desjenigen Crenadier - Pelotons, welches den Anfang machen
soll, sogleich an dasselbe:

Die 2. hintersten (oder fordersten) Glieder
macht euch fertig!

Schlagt an!
Feuer!

Hierauf
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Hierauf folget das Grenadier-l'eloton am andern s)'üq:tdes katLillons, und sodann die 4. Divisions vom rechten oderlincken Flügel nach der Mitte; wobey dann die Officicrs,welche dieselbe commandire»/ ihr Lommando eben als beymkeloton-Feuer einander abnehmen/ auch im übrigen altes das
beobachte«/was vorher bey der LKarZimug mir Clow ns
bereits mit mchrerem angemercket worden.

Von der Char^itung mit gantzen
Gliedern.

§. i.

^enn ein Kataillon mit ganhen Gliedern feuern soll/und solches vom Lommandantenzuförderstalsoda-von Lvertiret ist:
Gebt acht, das LamMon soll mit Gliedern

LKar^iren!So kann solches entweder mit cintzclnen oder doppelten Glie-dem geschehen; wöbet) denn der Lommandant des Lataillons
selbsten commandiret.

§ 2. Bey der LKarAirung mit einßelnen Gliedern ist das
Lommando:

Das 4te ( z te, 2 te, oder I ste) Glied (an welchem
etwa die Arche seyn mag) macht euch fertig!

Bey der LKarZirung mit doppelten Gliedern aber wird
commandiert:

Die 2. hintersten (oder fordersten)Glieder
macht euch fertig

Hierauf machen sich die im Lommando - Wort genannten
gantzen Glieder mit Obermnd Unter-OKciers fertig, die for-

dc dem
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dern aber fallen nieder/ und alle insgesammt ohferviren dabey,
was im i8tcn Capit, i sten Art. bey No. s. mit mehreren»
davon angeführet ist. Nur allein das Fahnen Peloton con-

serviret sein Feuer / und bleibet hierbei) nebst den 2. Unter-
Officiers am isten Gliede desselben allezeit stehen.

Auf das fernere Commando :

Schlagt an!
Feuer!

Verhält sich ein jeder, wie m obangeführtem Capit, und Art.

bey No. 6, und 7. angezeiget worden; und laden darauf
die Glieder, welche geschossen haben, auf das allergeschwin-
beste wieder.

§. 3. Die Grenadier-Pelotons machen Hiebey Nicht, Wie

bey der Peloton-oder Diviüons-Chargirung, den Anfang,
und feuern alleine voraus, sondern sie müssen auf des Chefs

Commando zugleich, und mit eben denselben Gliedern als das

Bataillon chargirett. Falls aber in Ernst-Sachen gewisser
Absichten halber dienlich wäre, wenn die Grenadiers Hiebey
ihr Feuer menagirteu; so kann der Chef solches nach Gut-

finden oräonniren.

§. 4. Zwischen jeder Decharge kann der Chef, eben als

bey der Pelotons-oder Divilions-Chargirung, March! com-

mandirat, und mit dem Bataillon etwas avaneireu, bevor

er weiter feuern läßt, oder er kann auch dabey beständig stille

stehen, und damit, solange er es nöthig findet, continuiren,
wie es etwa in Ernst-Snchen die Umstände erfordern.

Art
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Art. 6.
Vom Einbrechen.

§. i.

!enn ein Lataillon einbrechen soll; so geschiehet es ge-' meiniglich wenn Die 2. fordersten Glieder geseuerthaben, und wird sodann unverzüglich, bevor die Leute wie--der laden,
Das Gewehr hoch!

Commandirct, welches dann vom gantzen Lataillon zugleich,und nachAnzcigedesi8ten Capit 13tcttArt.N0, 8. geschiehet.Alsdann folget das Commando;
March! --

Wobey der 'Tambour March schlaget, und das Lataillon
mit starcken Schritten anmarchiret.

§. 2. Wann nun solchergestalt der Chek das feindlicheLataillon bis auf viüance von wenigen Schritten erreichetHat; so cowmanchret er wahrendem March:

Fällt die Bajonet!
Hierauf fallen «ur die 2. fordersten Glieder mit Ober-und
Unter- Officiers , nach Anzeige vorberührtcn Cap. und Art.
No. 9. ihr Gewehr, die übrigen aber behalten es hoch, und
wird also unter Lermschlagen in das feindliche Lataillon ein-
gedrungen.

§. Z. BeymBxerciren cornmandiret hieraufderChek:
Halt!

Und sodann:
Rechtsumkehrt euch!

Woraufer sich nach Anzeige des folgenden Articuls retirim.

X i Alt,
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Art. 7.
Von der Chargirøng im Retirircn.

§. i.

Sst der Commandant eines Bataillons in Ernst-Sachen
gemüssigct sich zu rctirivcn ; so commandiert er an

dasselbe, wie zu Ende des vorhergehenden Artic. erwah-
nct worden:

Rechtsumkehrt euch!
Welches dann mit 3, im ig;cn Capit, izten Art. sub N0

1 c. angewiesenen Tempo geschiehet: Und müssen dabey die

Glieder, welche vorher geschossen haben, das Gewehr au-

-genblicklich wieder laden, die andern aber dasselbe auf die

Schulter werfen. Die hinter der krönte befindliche Unter-

Osticiers stellen sich sogleich in die, bey der Eintheilung ihnen

assignirtc Lücken, wo int 1 fielt Gliede schon Untcr-OKeiers

stehen , hurtig ins 4te Glied: Die hinter dem Bataillon ver-

theilte Offiziers aber, nebst den Tambours und klautboisten,
treten zugleich um -.Schritte naher aus Bataillon.

§ 2. Auf das fernere Commando:
Manch!

schlägt der beym Commandanten befindliche Tambour

March , und das Bataillon ziehet sich in behönger guter

Ordnung, mit einem ordinären Schritt, und weder geschwin-
der noch langsamer als im Avanciren, zurück, wobey die vor

dem 4ten Gliede marchirende Ober - Offiders immer 2 ,

Schritte vor demselben hergehen, und unter sich schnurgerade
Linie halten, damit auch das Bataillon desto gerader marchi.

reit könne.
§). Nachdem sich nun solchergestalt das Bataillon auf

genugsam weite Distance vom Feinde entfernet Hat, und der
Chef,
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Lbe5 , um lvcitcr gegen denselben zu chargircti/ sich wieder
setzen will; so commandite er:

Halt!
Da dann alles auf einmal wohl gerichtet stille stehet; sodann:

Rechts herstellt euch!
Dieses geschiehet mit gewöhnlichen 3. Tempo, als in vor-

berührtem 18tcn Lapit, i z. Art. sub No. n.gezeiget worden:
Und treten dabey die vorher ins 4te Glied eingetretene Unter-
Officiers wieder 2. Schritte hinter dasselbe/ vertheilen sich auf
gehörige Distance ; und die hinter dem Bataillon befindliche
Ober- OKeierr, blautboisten und Tambours ziehen sich sv-
gleich um 2. Schritte weiter zurück.

§4. Hierauf kann nun der Lbek entweder mit Pelotons,
oder Divistons, oder auch mit eintzelneN/ oder doppelten gan-
tzen Gliedern/ wie er es etwa am zuträglichsten erachtet, char-
giten lassen, welches dann geschiehet, wie in den vorhergehen-
den Articuln gewiesen ist. Nur dieses ist dabey noch an-
zumercken, daß der Lbek, wenn er mitgantzenGliedern cbar-
giren lassen, und sich nach sothaner Decharge weiter zurück
ziehen will, nach dem Lommancio Feuer ! unverzüglich,
und ehe die Leute wieder laden können, •

Rechtsumkehrt euch!
-Commandi^n müsse: Massen die Glieder welche geschos-
sen haben, alsdann im Retimen ihre Ladung bewerckstelli-
gen können; wie dieses alles in mehrbcmeldtem i 8 tcn Lap.
izten Art. Iub No. 10. umständlich angezeiget worden. ^

X z Art.
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Art. 8.
Von der Orermäen-OkmiMUNg.

§. r.

!enn die Grenadiers mit geschlossenen Reihen und
Gliedern zum Chargitcn fertig stehen, und zwischen

dem Feuern Grenadeu trafen sollen; so kann solches mit
einzelnen Pelotons auf folgende Art geschehen.

§. 2. Durch das Avertissement:
Gebtacht, das Peloton (oder die Pelotons)
soll (oder sollen) mir Grenaden chargitttt!

Müssen die Leute vorher davon avertim werden; und so-
dann commandiret der Officier eilt sein Peloton:

Das ifte Glied macht euch fertig!
Schlagt an!
Feuer!

Nach diesem letztem Commando rücket das iste Glied, sobald
der Schuß geschehen ist, 2. gute Schritte voraus, öffnet
sich dabey rechts und lincks aus der Mitte auf erforderliche
Distance, wirft zugleich das Gewehr über die Schulter,
fasset hiernächst die Grenade, öffnet geschwinde den Bren-
ner, ergreift die Lunte, bläht solche ab, und bleibet also ste-
hen: Welches alles sonder elntziges Tempo, so geschwinde
als möglich, sonst aber nach Anzeige des i8ten Capit, zten
Art. No. i. 2. z. 4. und s. gemachet werden muß. Der
Officier, welcher das Peloton commandiret , bleibet am

Flügel des rsten Gliedes, und avanciretmit demselben vorbe-
sagtermassen 2. gute Schritte. Wenn er nun siehet, daß ein
jeder mit der Grenade fertig ffehet; so commandiret er:

Zündt
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ZÜNdt die Grenade an

Werft die Grenade !
Welches nach der in vorberührtem Lax. und Art. bey d^o.
6. und 7. gegebenen Vorschrift gemachet wird. Sobald
als aber die Orenade weggeworfen ist: Bringet das gantz
iste Glied sogleich von sechsten, ohne Tempo, und auf das
geschwindeste, die Lunte wieder an ihren Ort, fasset darauf
mit der lineten Hand das Gewehr, mit der rechten aber den
Riemen desselben, und halt es, wie in mehrgedachtem 18ten
Cap. Zten Art. bey No. 9. im isten Tempo angewiesen ist.
Sodann erfolget das Commando:

March!
Da dann das iste Glied aus der Mitte gegen beyde Flü-

gel rechts-und lincksum machet, abfällt, und hurtig hinter
das Peloton rücket; indem die beyden Flügelmänner voran,
und die mitten im Gliede gestanden sind, hinter ihnen zuletzt
um beyde Flügel des Pelotons herum marchimt, und hin-
ter demselben das letztere Glied formIren, so, daß die voran-
rnarchirende Flügelmänner zu äusserst hinter beyden Flügel-
Rotten stehen bleiben, die übrigen aber, wie sie folgen, hinter
ihren Vormännern herum gehen, und sich neben solchen ge-
gen die Mitte des Gliedes zu, wieder in derselben Ordnung,
als sie vorher gestanden sind, und zwar geschlossen stellen.
Sobald sie nun insgesammt auf ihrer rechten Stelle sind,
nehmen sie das Gewehr hurtig, und ohne Tempo, über dem
Kopf hervor, laden solches auf das geschwindeste wieder,
werfen es, sobald sie fertig sind, ohne Tempo an die Schul-
ter, und stehen stille. Die 3 . Hintern Glieder rücken auf
das Commando March! einen guten Schritt voraus, da-
mit ein jeder auf die Stelle des vorangestandenen Gliedes,
das erstere aber, welches abfällt, auf die Stelle des 4ten
kommen könne. Der Officier welcher das Peloton cdtn-
mandigt, trit, sobald das iste Glied vorbesagtcrmassen

X 4 abfallt,
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abfallt/ wieder zurück am Flügel des folgenden Gliedes, und
commanäiret unverzüglich an dasselbe:

Das ifte Glied macht euch fertig!
Schlagt an!
Feuer!
Zündt die Gkenade an!
Werft die Grenade!
March!

Wöbe» sich dieses Glied und alle folgende eben so zu verhak-
ten haben, als vorher von dein isten Gliede gemeldet wor-
den: Und kann man damit, so lange als man es nöthigst»-
det, continuiren.

§. Z. Bey einem grösser» Lorpz, oder wo sonstenzum
Abfallen der Glieder keine Gelegenheit seyn mögte, können
zwischen den Decharges nur allein von dem isten Gliede im-
mer Orenaäen geworfen werden, wenn besagtes erstes Glied
vom rechten Flügel bis zum lincken vorher also abgetheilet
ist, daß zum erstenmal der i ste, zte, ste, yte, und sofort alle
ungeraden Männer im gantzen Gliede, zum atemnal aber der
2te, 4te, 6 te, 8 te,und sofort alle geraden Maimer hervor rü-
cken , und auf folgende Art Grenaden werfen.

Es wird nach geschehener Decharge commanäiret:
Die Abgetheilten March!

Worauf alle ungeraden Männer im isten Gliede sogleich 2.

gute Schritte Hervor rücken, im Alltreten aber ihr Gewehr
hurtig über die Schulter werfen, die Grenaäe fassen, den
Brenner öffnen, die Lunte ergreifen, solche abblasen, und also
stehen bleiben, bis commanäiret wird:

ZÜNdt die Grenade 6N!
Werft die Grenade !

Alsdann
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Alsdann bringen sie sogleich die Lunte wieder an ihren Ort,
treten, wieder 2. Schritte von selbsten zurück in ihre Lücken,
nehmen im Zurücktreten ihr Gewehr über den Kopf gcschwin-de hervor, und schultern es ofme Tempo, wenn sie schon gc-laden haben, wo nicht, so laden sie es vorher angewiesener-massen auf das hurtigste.

Wenn nun hierauf wieder gefeuert ist, und abermals Gre-
naden geworfen werden sollen : So rücken auf obiges Gom-
mando:

Die Abgetheilten March !
Alle geraden Männer aus dem i sten Gliede hervor; und ver-
halt man sich im übrigen damit eben so, wie vorher crwah-
net. Und solchergestalt können diese Abgetheilten immer alter-
nativement hervor rücken und Grenaden werfen, wöbe» je-doch, wenn es lange anhalten sollte, die Hintern Glieder dem
erster» die benöthigten Grenaden zureichen müssen.

§. 4. Fast auf gleiche Art kann ein Corps Grenadiers, es
seye groß oder klein , wenn es erforderlich ist, mit dem isteuGliede ohne dazwischen zu feuern, immer beständig und gantzgeschwinde hinter einander Grenaden werfen. Wobey man
die Hintern Glieder solange mit geschultertem Gewehr in Re-
ferve stehen lassen, und sich übrigens also verhalten kann.
Sobald desfalls ein gewisses Zeichen oder Avertissement ge-geben wird, wie unten im 27^ Gap, n ten §. angeführet ist:Wirft das ganhe iste Glied sogleich das Gewehr über die
Schulter, faßt die Grenade, öffnet den Brenner, ergreift die
Lunte, und bleibet also stehen, bis commandiret wird:

Die Abgetheilten March!
Darauf rücken nach des zten §. Einhalt die ungeraden Man-
uer des isten Gliedes und zugleich der eommandirendc Ober-
oder Unter-OKcier hurtig hervor, und die ausrückende Gre-
mdiers blasen zugleich ihre Lunte ab. Alsdann wird unver-
züglich commandiret:

ZündtXz
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ZÜNdt die Grenade an!
Werft die Grenade!

Welches bekanntermaffen gemachet wird. Jedoch bringen
die 'Ausgetretenen bey diesem letzten Commando ihre Lunte
nicht wieder weg, fassen auch ihr Gewehr nicht an, sondern
sie bleiben so stehen, wie sie die Grenade geworfen haben, und
erwarten das Commando :

March!
Wobey sie geschwinde 2. Schritte rückwärts in ihre vorige
Stelle treten , vom neuen die Grenade ergreifen, oder solche
von ihrem Hintermann empfangen, den Brenner offnen, und

also stehen bleiben. Auf eben dasselbe Commando aber

rücken die andern Abgetheilten 2. Schritte hervor, blasen
anbey ihre Lunten ab, und verhalten sich sodann auf das

Commando:
ZÜNdt die Grenade an!
Werft die Grenade!
March!

Eben als von den erstem Abgetheilten erwähnet ist. Auf
diese Weise können sie nun immer alternativernent hervor rü-

cken, und solange Grenaden werfen , als es nöthig thut.
Wenn solches aber aufhören soll: So wird abermals ein

gewisses Zeichen gegeben, worauf das i ste Glied sich sogleich
wieder in Ordnung stellet, die Lunte an ihren Ort bringet, das

Gewehr hurtig und ohnckCempo über den Kvpfhervor nimmt,
solches schultert, und also wohl gerichtet stehen bleibt.

§. s. Soll ein Cörpr Grenadiers, welches mit geöffneten
Reihen und Gliedern, und folglich zu keiner ernstlichen Char-

xirung fertig stehet, beym Exercirett Grenaden werfen: So
kann solches geschehen, wenn man immer das forderste Glied

feuern, und nach geschehener Decharge Grenaden werfen,
alsdann
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alsdannaber durchmarchiren, und die übrigen Glieder hervor
rücken läßt, und zwar auf das Commando:

Das iste Glied macht euch fertig!
Schlagt an!
Feuer!
ZÜndt die Grenade an!
Werft die Grenade !

Welches alles nach Maaßgebung des 2ten §. gemachet wird;
jedoch mit dem Unterscheid, daß Hiebey das iste Glied, weil
es ohnehin schon geöffnet ist, nicht nöthig hat hervor zu rücken,
sondern immer auf der Stelle stehen bleibt. Alsdann aber
cornmandiret mau an bcmeldtes erstes Glied:

Lincksumkehrteuch! (geschiehet in I.iernpo.)
March.!

Alle 4. Glieder treten mit dem rechten Fuß zugleich an, und
marchiret das erste mit 12. Schritten, an der lincken Seite
ihrer Hinter-Männer, auf die Stelle des 4ten, die 3. übrigen
Glieder aber mit 4. Schritten gerade voraus, auf den Platz
des vor ihnen gestandenen Gliedes. Wenn nun solchcrge-
stakt das iste Glied mit dem i2ten Schritte den lincken Fuß
auf die Linie des 4ten Gliedes, gerade hinter dem lincken Fuß
der Vormänner niedergesetzet hat; lincksherstellet es sich in
einem Tempo, nimmt dabey das Gewehr hurtig über den
Kopf herunter, ladet auf das geschwindeste, und schultert,
sobald es damit fertig ist, jedoch alles ohne einiges. Tempo.
Und eben also wird es auch mit den folgenden Gliedern ge-
halten.

Cap.
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Cap. 26.
Von Forminmg des Quarre mit einem

eintzelnen Batailloo.

A^b man gleich ein Quarré auf verschiedene Art sormiren
kann: So soll dennoch nach diesem bey allen Infante-

rie-Regimentcnt mit einem en Fronte, und jum Chargitett
fertig stehenden Bataillon die Formimng des Quarré so ge-

schehen, wie im gegenwärtigen LapituI enthalten ist : Da--
hingegen das 40t«! Capitul zeiget, wie ein im March begriffe-
ncs Bataillon sich geschwinde en Quarré presentiteß kann.

Nachdem derEommanclant eines Bataillons dasselbe vor-

gängig avertiret hat:
Gebt acht, i)sté Bataillon soll ein Quarre

sormiren!
So läßt er durch den bei) ihm stehenden Tambour Apel

schlagen; auf welches Bignal, sobald der letzte Schlag da-

von geschehen ist/ die Unter-und Obcr-OKeiers sich hurtig auf
ihren Posten verfügen/ und zwar folgender Gestalt.

Derjenige Unter-Officier, welcher am rechten Flügel des

Bataillons"jurn 1 fiett Zug abgetheilet ist/ trit ins 4te Glied.
Die Z. Unter-Oküciers welche zu dem Zten Zug, oder in die
Mitte der 2ten, zten und 4ten Flan^ue abgetheilet sind, tre-

ten in das 2te Glied: Weil sich daselbst in das iste Glied die-

jenigen Officiers stellen müssen, so die FIang>uen commanäi-
reu. Es muß aber der UnferOfficier, welcher in die Mitte
der zten Flanqne kommt, allezeit an die lincke Seite der Zim-
merleute treten. Die übrigen in die Züge abgetheilten Unter-
Officiers treten insgesammt ins iste Glied; wo sie nicht etwa

bey der Ohargirung schon daselbst gestanden seyn mögten,
aus welchem Fall sie stehen bleiben als zuvor.
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Ins 4tc Glied stellen sich die an die lincken Flügel der
Flanquen abgetheilten 4. Uutc^Officiers, und zwar dahin,
wo die Flanquen sich von einander brechen. Diese 4. Unter-
Officiers aber musten, stlange bis die Officiers sich rangi-
ret haben, einen kleinen Schritt hinter ihren Lücken , wo sie
eintreten sollen, stehen bleiben; damit die Officiers sich nach
ihnen richten , und sehen können, wo die Flanquen sich bre-
chen sollen: Sobald aber als die Officiers auf ihrem Posten
sind, stellen sie sich in das 4te Glied ein. Der zu dem Fahnen
Peloton abgetheilte Unter-Officier trit gleichfalls zurück ins
4te Glied, und bleibt am rechten Flügel der Zimmerleute.
Die übrigen UntcivOfficiers insgesammt treten ebencrmassen
ins 4te Glied bey ihren Flanquen und Zügen ein, welche
ihnen bey der Abtheilung asfigniret sind: Jedoch muß alle-
mal einer von d^sen, wie im i6lenOap. Zten/Lrt. erwähnet
worden, zu äuM am lincken Flügel des Bataillons treten,
welcher, im Fall er seinen beständigen Posten nicht daselbst
hat, doch solange, bis das (Quarre formiret ist, allda bleiben,
und alsdann erst bey demjenigen Zug, wohin er gehöret, ins
4te Glied eintteten muß.

Der Lapüaine, welcher die iste Flanque commanstiret,
ttit am rechten oder lincken Flügel des Bataillon; aus iste
Glied: An: andern Flügel des Bataillon« aber trit au das
iste Glied der älteste Officier, so hinter die iste Flanque
getheilet ist, und welchen der Major bey der Abtheilung schon
hierzu ernennet haben muß. Die übrigen 3. Officiers, welche
die 3. letztem Flanquen commandircti, treten mitten in ihre
Flanquen ins iste Glied, vor die daselbst im 2tcn Gliede
stehende Unter-Officiers.

Derjenige Officier, welcher zu der Fahne abgetheilet ist,
trit 2. Schritte hinter die Zimmerleute.

Die übrigen hinter die Flanquen abgetheilten Officiers
treten insgesammt 2. Schritte hinter das Bataillon, und
vertheilen sich hinter ihren Flanquen aus erforderliche Distan
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ce: Jedoch müssen 2. davon zu äusserst an beyden Flügeln
des Bataillons hinter die 2. halben Flanquen treten, wenn

sie gleich nicht alle beyde dahin, sondern hinter eine andere
Flanque abgetheilet seyn sollten, um bey Forrnirung des

Qnarré vor diesen halben Flanquen herrnarcliiren, und die
Schwenckung dererselbcn desto besser dirigite« zu können;
und muß derjenige, welcher etwa hinter diese Flanque nicht
abgetheilet wäre, alsdann erst, wenn das Quarre schon formi-
ret ist, dort hinweg, und auf den ihm sonst aslignirten Po-
sten treten.

Der Fähndrich bleibt in der Mitte des Fahney-kelstons
stehen wie zuvor.

Der Crenadier-OKeier nebst den Z. Crenadier-Untek-
OKciers, welche die 4. halben Crenadier- Pelotons com-

mandiren sollen, treten 2. Schritte hinter ihre aslignirten
halben Pelotons.

Im übrigen ist Hiebey noch anzumercken, daß sowohl die
Ober- als Unter-056ciers, welche auf obiges Signal und vor-

angeführtermassen ihren Posten verändern sollen, solches hin-
tcr dein Bataillon, und nicht vor der Fronte thun müssen, (a)

§. 2. Während dieser Zeit, da die Unter-und Ober-056-

ciers vorbesagtermasscn zum Quarré eintreten, setzet sich der

cornrnandirende CKeF des Bataillons , wie auch derjenige
Smabs-OKcier, welcher etwa bey der Cliargirung hinter
dem Bataillon geschlossen, (falls einer dabey sich befinden
sollte) zu Pferd: Und sobald jener siehet, daß ein jeder an

seinem gehörigen Ort stehet, commandiert er:

Rechts und lincks schwenckt euch, formn?
dus Quarré!

Aus dieses Commando stehet die Z te Flanque, als die mit-

telste im Bataillon, mit Ober-und Uttter-OLciers stille, und

behält Fronte wie zuvor: Die anderthalbe Flanque am rech-
ten,

(.1) v. Tab, X. Fig. r,
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ten , und die anderthalbe Flanque am liucken Flügel des
Bataillons aber , wie auch die sämmtliche Grenadiers mit
denen dazu abgetheilten Ober- und Unter-OKciers, imglei-
chen die Tambours, die Zimmerleute / die Pfeiffer, nebst
dem zu diesem Fahnen-Belokon abgetheilten Ünter-OKeier,
so auch der Fähndrich, und der zur Fahne abgetheilte Officier,
zusammt den Hautboistett und dem Regiments-Tambour,
machen mit gewöhnlichen z. Tempo rcchtsumkehrt. (a)

§ z. Sobald dieses geschehen ist: GommandiretderLbek:
NarcU!

Da dann die Tambours beym Bataillon Lernt schlagen, und
das (Quarre sich folgendergestalt lorrniret. Die anderthalb
beFlanque atn rechten Flügel des Bataillons, nebst denen an

besagtem Flügel vorden äussersten iVlusquetier-Rotten stehen-
den Tambours, wie auch das halbe Grenadier-Peloton da-

selbst, welches zunächst am Bataillon stehet, schwcucken sich
in gerader Linie und gehöriger Ordnung rechts: Und die an-

derthalbe Flanque am liucken Flügel des Bataillons nebst de-
neu vor den äussersten Rotten daselbst befindlichen Tambours,
und dem innersten halben Grenadier-Peloton, schwencken sich
lincks, und zwar mitOber-nnd Unter- Officiers, bis sie von

beyden Flügeln, auf richtige Viertel-Tour geschwencket sind,
und die Lücke, wo das Fahnen-Peloton gestanden, wie tlntcn

folget, wieder gefüllet ist. Alsdann stehet die 2te und 4te
Flanque, mic auch die 2 . halben Grenadier-Pelotons an bey-
den schwenckenden Flügeln des Bataillons (von welchen unten

besondersMeldung geschiehet)stille: Die 2. halben Flanquen
an den Flügeln des Bataillons aber, welche die iste Flanque
formiaut sollen, continuircii ihre Schwenckung noch weiter,
bis sie auf halbe Tour geschwencket sind, und solchergestalt in
gerader Linie znsmnmen siossen können.

Die Zimmerlente und Pfeiffer, mit dem zu diesem Peloton
abgetheilten Unter-Olsteier, nebst dem Fähndrich, ziehen sich,

sobald
(a) v. Tab. X, Fig,2.
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sobald als March! commanäiret wird,aus der stillstehenden
Flanque heraus/ marcbiren mitten in das (Quarre, und vor

ihnen her der ;ur Fahne abgetheilte Ober-OKcier. Dieser
bleibet in der Mitte des Quarre stehen; hinter ihn trit der

Fähndrich; hinter diesen wieder stellet sich vorbesagter Unters
Officier, und machen alle Z. Fronte gegen die iste Flanke.
Um diese aber kormiren daselbst die Zimmerleute und Pfeiffer
geschwind ein kleines Knarre, so, daß 6 . Zimmerleute vor sie,
die andern 6 . hinter sie, und auf jede Seite von ihnen z.

Pfeiffer mit den äussersten Zimmerleuten in gerader Linie tre-

ten, und insgesammt Fronte einwärts gegen die Fahne ma-

chen, auch so viel thunlich sich zusammen schließen, doch daß
innen noch Platz vor die Tambours bleiben könne.

Sobald nun dieses FahncuTeloton aus der stillstehenden
Flanque heraus marchiret ist, auch der Chef mit dem vor

der Fronte bey ihm gestandenen Tambour sich durch diese
Oeffnung iu das Quarré begeben hat, wie unten erwähnet
wird; rücket sogleich diese Flanque rechts und lincks nach der
Mitte unvermerckt, und ohne Wendung zu machen, zusam-
men, und füllet diese Lücke wieder voll: Dahero auch die

anderrhalben Flanquen an jedem Flügel, wenn sie sich auf
Viertel-Tour geschwencket haben, bevor die 2te und 4te Flan-

que stille stehet, und die halben Flanquen ihre Schwenckung
continuiren, mit gantzer Fronte etwas anrücken, und da-

durch verhüten müssen, daß daselbst, wo die 2te und 4te
Flanque sich von der Zten gebrochen hat, keine Oeffnung
bleibe.

Der Crenaöier-Tambour, welcher in der Chargifiilig
bey dem Chef vor der Fronte gestanden, gehet durch die

Lücke, wo die Zimmerleute vorgedachtcrmassen aus der

Zten Flanque heraus marchiren, in das Quarré, und bleibet
«litten Hinter solcher Flanque stehen.

Die Tambours an beyden Flügeln des Lataillons marclll-
ren währender Schwenckung immer in derselben viüance,

in
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in welcher sie vorhin gestanden sind, vor den Flügeln her,bis solche zusammen gestossen: Alsdann stellen sich z. davonsogleich mitten hinter die iste, 2te und 4te klanque, wohinsie abgetheilet sind, und machen krönte wie ihre klanenen;die übrigen insgesammt aber gehen mitten in das Quarre,stellen sich innerhalb den Zimmerleuten und Pfeiffern,undmachen um die Fahne ein noch kleineres (Quarre, behaltenaber von allen 4. Seiten krönte einwärts gegen die Fahne,und geben insgesammt auf den LKek Achtung, damit sieauf dessen Winck zugleich mit dem Spiel einhalten können.

Die Hautboiste» marchimi vor demjenigen Officier ber,welcher bey der Fahne ist, bis etwas über die Mitte desQuarré, so, daß das kleine (Quarre der Zimmerleute und Pfeif-fer sich gerade und dichte hinter ihnen, in dem Lentro fbrmi-
reu könne, und behalten krönte gegen die isteklanque.

Der Kegiments-Tambour stellet sich in das kleine Quarréder Tambours.
DieUnter-v56ciers, welche an die lincken Flügel der klan-

quen abgetheilet, und vorher ins 4te Glied eingetreten sind,ziehen sich, sobald die nächste klanque an ihnen stille stehet,und sie Platz bekommen, unvermerckt zurück ins iste Gliedauf den lincken Flügel ihrer assignirttn Flanquen, damit das
4te Glied daselbst, wo sie gestanden sind, sich gehörig zusam-men schließen könne: Daher» die 2, welche am lincken Flü-gel der 2ten und Zten klanque kommen, weil sie zunächst an
der stillstehenden klanque eingetreten sind,sobald als^urcss?commanstiret wird, und die klanquen sich daselbst, wo siestehe», in dem rsten Gliede nur etwas von einander sondern,sogleich ins iste Glied auf ihren Posten treten; die 2. aber,welche am lincken Flügel der isten und 4ten Flanque kom-
men, müssen im 4ten Gliede mit fort marcbiren, und sodannerst, wenn die Lte und qte klanque stille stehet, ins iste Gliedauf ihren Flügel sich zurücke ziehen.

Der UntcwCFHciev welcher am rechten Flügel des Bataii-
P Ions
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>0N8 ins 4tc Glied eingetreten, stellet sich, sobald die halber? j

Flanquen obbesagtermassen zusammen flössen, ins 2te Glied. k

Falls derjenige Unter -OKcier, welcher vorher am lincken >

Flügel des Bataillons eingetreten ist, nicht daselbst, wo die ;

halben Flanquen zusammen flössen, seinen Posten im 4ten

Gliede haben sollte; muß selbiger, sobald die beyden Flügel .

einander erreichet haben, von da hinweg, und bey denselbi- ^
gen Zug, wohin er sonst abgetheilet ist, ins 4te Glied treten. ;

Die übrigen Unter -OKciers insgesammt bleiben bey dieser
Schwenckng in ihren Gliedern und Zügen stehen, wie sie vor-

'

her eingetreten sind.
Derjenige VKcier, welcher vorher an dem einen Flügel |

des Bataillons, es sey nun der rechte oder lincke, ins iste Glied ^

getreten, solisten aber hinter die iste Flanque abgetheilet ist,

gehet, sobald die 2. halben Flanquen zusammen stosscn, hur-
tig in das (Quarre, und stellet sich hinter sothane Flanque auf

seinen Posten.
Die Obcr--OKciers, welche bey dieser Formirnng vor den

schwenckenden Flanquen hermarcbiren, haben zu beobach-
reu, daß, obgleich diese Schwenckung hurtig geschehen , und

daher die schwenckenden Flügel ganh starck zu marcbiren müs-
sen, dennoch dabey alles ordentlich, und so zugehe, wie im

37tcn Lapit, vom Schwencken angewiesen ; ungleichen daß
die 2te und 4te Flanque zu rechter Zeit stille stehe, auch die

2. halben Flanquen, solange bis jene stille stehen, immer in

schnurgerader Linie sich schwencken, und wann hierauf das

Quarre gantzlich formiret ist, die Flanquen wohl gerichtet,
uno daselbst, wo sie sich von einander brechen, die rechten

und lincken Flügelmänner der Flanquen im 4tcn Gliede

ganh nahe zusammen geschlossen seyn mögen. Und falls et-

wa einige Offid^s im wahrenden Schwencken nicht vor der-

selben Flanque hätten marcbiren können, hinter welche sie

abgetheilet sind; müssen sie, sobald das (Zuarre formiret ist,

auf ihren angewiesenen Posten treten/und sich mit den übri- j
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gen Officiers daselbst in egaler Distance vertheilen: Dieje-nigen aber, welche die klanenen commandsten, bleiben ve-
ständig in der Mitte demselben im isten Gliede stehen, wie
sie eingetreten sind.

Von den 2. halben Grenadier-Pelotons , welche an bey-den Flügeln zunächst am Bataillon gestanden, sich mit deirschwenckenden Flanquen obbesagtermassen bis auf viertel-
Tour geschwencket haben, und mit der 2ten und 4tenFlan-
que zugleich stille gestanden sind, machet das vom rechtemFlügel des Bataillons hierauf alsogleich rechtsum, und das
andere lincksum, lasten die 2. halben Flanquen ihre Schwen-
ckung continuiren, und sobald sie zum marchiren Platz ge-
winnen, marcstiren sie gerade dahin, wohinwärts sie sichgewendet haben, bis sie vor dieLucken kommen, wo die isteFlanque sich von der 2ten und 4ten gebrochen bat , offnen:in diesem Hinmarest die Reihen auf ordinaire Distance, und
stellen sich also schreeg vor die Lücken, daß das 4te Glied
gerade vor dieselbe zu stehen komme. Darauf machet das
halbe Peloton vom rechten Flügel des Bataillons , wel-
ches vor der Lücke zwischen der isten und 2ten Flanqus
stehet, wieder lincksum, und das halbe Peloton vom lin-
cken Flügel des Bataillons , welches vor der Lücke zwischmder isten und 4ten Flanque stehet, rechtsum; damit sie sol-
chergestalt mit dem 4ten Gliede gerade gegen diese Lücken
Fronte bekommen. Sodann werden mit den: zten und 4tew
Gliede (welches eigentlich das iste und 2te ist) die Gliedev
vorwärts, und also gegen das 4te Glied zu doudliret, damit;
die Fronte umso viel grösser werden, und jede Lücke dadurchvöllig bedecket seyn könne: Welches alles zwar von denen
dabey abgetheilten zweyen Grenadier-UnteivOfficiers, jedochin aller Stille commandiert, und so geschwinde als möglichgemaä-et werden muß. Hierauf stellen sich bemeldte 2. Ore»
nadier-Uutel-OKciers sogleich an den lchcken Flügel des hin-

P %, tersterr
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terftcn Gliedes ihrer ?eloton8, welches beym Rechtsumkehren
das ,ste, folgbar auch der lincke Flügel der rechte wird, und

behalten insgesammt die krönte gegen ihre Lücken.

Die 2. andern halben Orenadier - keloton« , welche zu

äusserst am LataMon gestanden, machen, sobald alé March!

commatidii'ct wird, rechts-und lincksum gegen das Lataillon,
stehen daraufso lange stille,bis die 2. innersten halben kelotonr,
welche mit den Flanquen sich schwencken, vorbey sind, und

sie zum marcliiren Platz gewinnen, alsdann marchiren sie

gerade dahin, wohinwarts sie sich gewendet haben, öffnen bey

diesem Himnarch auf ordinaire Distanz die Iu'ihen, und

weun sie dahin kommen, wo die 2te und 4te Flanque sich
von der ztcngebrochen, stellen sie sich schreeg vor selbige Lu-

cken, machen wieder rechts-und lincksum, damit sie mikdem

4ten Gliede recht gegen diese Lücken Fronte bekommen, dou-

bliren hierauf die Glieder, und verhalten sich Hiebey, wie oben

von den 2. innersten halben felotons schon gemeldet worden.

§ 4. Bey dieser Formirung muß der Adjutant darnach se-

hen, daß die Unter-OKcierr sich so verhalten, wie ihnen an-

gewiesen ist, der Major aber Acht haben, daß alles aufvor-
beschriebene Art geschehe, und dahero bald hie bald da, wo

er etwa einige Fehler bemercket, sich finden lassen, solche in

aller Stille und möglichster Geschwindigkeit zu redrezüren

suchen, die Flanquen, wenn das Quarre kormiret ist, gehö-

rig richten helfen, anbey Acht haben, daß die 6renadier?e-

lotons das ihrige beobachten, und zu diesem Ende auch aussen
um das (Quarre herum reiten: Und sodann, wenn alles in

Ordnung ist, begeben sie sich beyde in das Quarré. Der

Adjutant halt sich an einem Orte auf, wo er den Stands-
06,01678 am besten zur Hand seyn kann, und observhct so-

wohl dieser als der Major, daß auch in währender Chargi-
rung mit dem Quarré ein jeder das seinige thue. Wenn

ausser dem cornmandwenden Chef und Major noch ein
Stands-
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Staabs-OKcier beym Bataillon befindlich seyn mögte; so
begiebt sich solcher bey derFormirung gleichfalls in dasQuarré,
und vertheilet sich mit denenftlben hinter den Flanquen.
Der commandirent'c Chef verfüget sich durch die Oessnung
der stillstehenden Flan^ue, sobald sich das Fahnen -Feloton
vbbesagtermassen daselbst herausziehet, in das Quarré, und
wählet sich darinnen einen Ort, welchen er zum Commando
am bequemsten findet.

§ s. Sobald nun solchergestalt das Quarré formircf ist,
und die halben Flanquen sich zusammen geschlossen haben,
giebt der Chef einen Winck an die Tambours, worauf diese
mit Lerm schlagen inne Halten, und er commandiret:

Halt!
Worauf alles zugleich stille stehet, und sich gehörig richtet,
(a) Wenn er sodann siehet, daß alles in guter Ordnung
stehet, giebt er abermals einen Winck an den Regiment»-
Tambour, oder dender dessen Dienste verrichtet; daraufdieser
einen, von denen um die Fahne stehenden Tambour», wel-
chen er schon vorher» davon avertiret und unterrichtet haben
muß, einen kurtzen Wirbel schlagen laßt. Äufdessen letzteren
Schlag machen die 3. Flanquen, welche sid- geschwencket, wie
auch die 4. halben Grenadier-Felotons vor den Lücken, mit O-
ber-und Unter- Officiers in 3. gewöhnlichen Tempo rechts-
herstellt, und solchergestalt das gantze Quarré Fronte aus-
wärts: Und bleiben dabey alle Unter-vstieierr in ihren Flan-
qsven und Zügen stehen als zuvor.

Die Tambour» hinter den Flanquen rechtsherstcllen sich
ebenfalls Mit 3. Tempo, wie im I8ten Cap. 6ten ^rt. bey
No. s. angewiesen, und bleiben in der Mitte hinter ihren Flan-
yuen zwischen denOber-OKcier» und dem 4ten Gliede, ver-
halten sich auch bey allen in der CKargirung vorfallenden
Wendungen, wie ihre Flanquen wobey sie stehen: Die

V 3 übrigen
(a) V. Tab. X. Fig, J.
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übrigen Tambours aber, welche sich innerhalb den Zim-
merleuten um die Fahne gestellet haben, behalten Hiebey so-
wohl als bey der Lhargirung, immer Fronte einwärts gegen
die Fahne wie zuvor: Und der Kegirnents-Tarnbour wen-

det sich währendem Quarré allezeit dahin, wo er den Lhef
im Gesichte haben kann; damit er auf dessen Winck sogleich
Lie benöhtigen Zeichen auf der Trommel geben lasten könne.

Die Zimmerleute und Pfeiffer machen ebenfalls mit z.

Tempo rechtsumkehrt, wie im 18tcn Capit, izten Art. bey
Ho. io. angewiesen.

Die Hautboistctt , imgleichen der hinter dem Fähndrich
stehende Unter-OKcier, wie auch der Fähndrich, nebst dem

bey der Fahne abgetheilten Officier bleiben Hiebey stehen, bc-

halten auch in wahrender Chargirmia immer die Fronte

Kegcn die iste Flanque. (a)

Cap. 27.
Von der Chargitmtg und t»em March mit

dem Batailion-Quarré.

zwar in Ernst-Sachen der Chef, wenn er sich ge-
§0 müssiget gefunden, ein Quarré zu machen, mit gan-
hen oder halben Flanquen, rechts oder lincks herum, oder
auch mit dem gantzen Quarré, und überhaupt so, wie er es

zu seiner Defension am nöthigsten oder zuträglichsten zu seyn
erachtet, feuern, auch wohin ihm etwa ein Vortheil rufet,
marcsiiren lassen kann: So soll doch beym Fxerciren die

Chargirung und der March mit dem Quarre bey alle« Regi-
mentent egal, und wo es nicht ausdrücklich anders befohlen
wird, allezeit in folgender Ordnung gemacht werden.

§ 2. Alle Decharge; geschehen mit doppelten Gliedern, und
. wird
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wird Anfangs mit halben Flanquen gefeuert; wovon der
Chef das Bataillon vorher also avertuen muß :

Gebt acht/ das Quarre soll mit halben Flau-
quen cliargifOtt!

Und hierauf laßt er durch einen mitten in dem Quarré vom

Regiments-Tambour hierzu ernennten Tambour einen star-
cken Schlag auf der Trommel thun; auf welches Zeichen
allemal der Uttter-OKeier, welcher das Grenadier-Peloton
am rechten Flügel der istenFlanque commandiert, den An-
fang macht, und, weil die Grenadier-Belotons in dem Quarre
mit einem einzelnen Bataillon nur 2. Mann hoch stehen, mit
beyden Gliedern zugleich feuern läßt, indem er commanäiret:

Grenadiers macht euch fertig!
Schlagt an!j
Feuer!

Gleich hierauf feuert das Grenadier-Peloton am rechten
Flügel der 2ten, sodann das am rechten Flügel der zten, und
endlich das am rechten Flügel der 4ten Flanque , nachhero
aber unverzüglich die rechte Helfte aller 4. Flanquen lincks
herum, indem bey der isten Flanque der Anfang gcmachet
wird, und ein jeder Capitaine an gedachte Helfte feiner Flan-
que cornmandirett

Die 2. hintersten Glieder macht euch fertig!
Schlagt an!
Feuer!

§ Z. Wenn nun solchergestalt die 2. hintersten Glieder in
der rechten Helfte aller 4. Flanqueö herum gefeuert haben,
und der Chef abermal einen Schlag aufder Trommel thun
laßt : So feuern wiederum erstlich die 4. Grenadier-Pelo-
tons, und sodann auch die 2. hintersten Glieder in der lin-
cken Helfte aller 4. Flanquen nach vorbemeldter Ordnung

19 4 lincks
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lincks herum. Übrigens ist Hiebey zu mercken, daß die 056-
ciers, welche die Flanquen commandiren, wenn die rechte
Helste ihrer Flanque feuern soll, auf dem rechten Fuß rechts-
um/ und wenn die lincke Helste feuern soll, auf dem lincken
Fuß lincksum machen müssen.

§ 4. Hierauf avertiret der Oommandant das kataillon:
Gebt acht, .das (Quarre soll murchiren!

Und laßt alsdann durch den Tambour hinter der 1 ftcn Flan-

que ^pel schlagen; welches das Zeichen ist, daß dahinwcirts
das gantze (Quarre Fronte machen und marchiren soll: Und
dieses geschiehet also. Die istc Flanque hinter welcher ^pel
geschlagen worden, bleibet stehen, die 2 te Flanque mit Ober-
Unter-VKciers und ihren Tambour machet rechts-und die
4te lincksum in einem Tempo, die zte aber als die hinterste
machet mit Ober- Unter - Officiers und ihrem Tambour in
z. gewöhnlichen Tempo rechtsumkchrt , wie im i8ten0apit.
i ztcn ^rt. bey dlo. 12 . angewiesen. Die beyden 6rena-
6ier-?eIotonz, welche am rechten und lincken Flügel der I sten
Flanque stehen, ziehen sich mit dem einen Flügel etwas vor,
und mit dem andern zurück, damit sie mit gedachter Flanque
gerade Fronte bekommen, und ihr erstes Glied mit dem ersten
Gliede der Flanque in gerader Linie stehen könne. Die
andern beyden 6renadie»l'elotonsaber, welche hinten am

rechten und lincken Flügel der )ten Flanque stehen, machen
erstlich mit derselben in z. Tempo rechtsumkchrt, und sodann
ziehen sie sich ebenfalls mit dem einen Flügel etwas vor, und
mit dem andern zurück, damit ihr hinterstes Glied mit dem

hintersten Gliede besagter Flanque (welches, wenn wieder
Fronte auswärts gemachet wird , das istc Glied ist) in ge-
rader Linie zu stehen komnte. Die Aimmerleute und Pfeif-
fer machen mit ihren 4. kleinen Flanquen eben dieselbe Wen-
düng als die großen Flanquen, gegen welche sie Fronte ha-
den. Die Tambours, welche UM die Fahne stehen nebst dem

Regiments-Tambour wenden sich ebenfalls mit rechts-oder
lincks-
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lincksum, oder mit rcchtsumkehrt in 3. Tempo, gegen die
iste Flan^ue. Die Flautboi8tcn, nebst dem bey dem Fah-nen-Feloton cornmanchrten Unter- und Ober-Of6cier, zusammt dem Fähndrich, haben beständig gegen die istc klon-
c;ue Fronte, und also, wenn dahinwarts marchiret werden
soll, nicht nöthig eine Wendung zu machen: Wird aber
das Signal zum March bey einer andern Flanque gegeben;so machen sie ebenfalls insgesammt rechts - oder lincksum,oder in 3. Tempo rcchtsumkehrt.

§. 5. Wenn nun alles auf bemeldte Art gewendet stehet:So cornmanäiret der Chef ;

March!
Worauf der hinter der isten Flanque befindliche Tambour
alleine March schlüget, das gantze Quarré aber mit dem
lincken Fuß antrit, und in behöriger guter Ordnung-, aller
Orten wohl geschlossen, mit einem oräinairen Schritt, sotha-
nen March, wie unten im zsten und zyten Capit, angewie-
sen wird, solange prosequiret, (a) bis der Chef den Tarn-
bor mit March schlagen aufhören läßt, und commanäiret
sofort:

Halt!
Da dann das ganße Quarré zugleich stille stehet. Wann
sodann alles in guter Ordnung und wohl gerichtet ist: Giebt
der Chef an den Regiments-Tambour ein Zeichen; worauf
dieser von dem dazu ernannten Tambour einen kurtzen Wir-
bel schlagen läßt. Sobald der letzte Schlag davon geschc-hen ist: Machet alles was vorher beym Apel rechtsum ge-
macht, wieder lincksum; und was vorhero lincksum gemacht,rechtsum; und was vorhero rechtsumkehrt gemacht, rechts-
herstellt sich wieder mit gewöhnlichen z. Tempo; damit svl-
chergestalt das gantze Quarré auf allen Seiten wieder Fronte
auswärts, die Tambour; UM die Fahne aber einwärts be-

D s kommen,
00 v. Tab. XXXV. Fig, 4 .
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kommen, wie sie vorhero gestanden sind. Die beyden Gre-

nadier-Pelotons, welche an beyden Flügeln der erste!« Flanque
stehe«/ ziehen sich hierbei) nur mit dem einen Flügel etwas

zurück, und mit dem andern hervor, damit sie wieder quer
vor ihre Lücken zu stehen kommen; welches auch die beyden
übrigen an der hintersten Flanque stehenden Grenadier-Pe-
lotons thun, sobald sie sich mit besagter Flanque erstlich wie-

der in Z. Tempo rechtöhergestellet, und Fronte auswärts
gemacht haben.

§ 6. Wenn nun hieranfder CKefabermals einen Schlag
auf der Trommel thun laßt: So feuern erstlich die Grena-

dier-Pelotons , und die rechte Helste aller 4. Flanquen mit

den 2. fordersten Gliedern, auch sodann auf das wiederholte
Lignalabermaldie Grenadier-Pelotons, und die lincke Helste
der Flanquen, eben als im 2tcu und zten §. angemercket
worden. Und darauf wird nach des 4ten und sten §. Ein-

halt gegen die 2te Flanque marchiret, das Lataillon aber

nicht, wie beym erstem March geschehen ist, weiter davon

avertiret : Dahero dann den Leuten wohl zu irnprirniren
ist, auf den Tambour, welcher das8ignal zum March giebt,
sehr genau Achtung zu geben, damit alles gegen dieselbe Flau-

que, und nicht etwa unrecht sich wenden möge.

§. 7. Nach verrichtetem sothanenMsrch, und wieder aus-

wärts gemachter Fronte, wird fcem Cheftxté Avertissement
gegeben:

Gebt acht, das Quarre soll mit gantzett
flanquen char^iren!

Und erfolget alsdann wiederum ein Schlag auf der Trom-
met; worauf erstlich die 4. Grenadier-Pelotons, wie im 2ten

§. gewiesen, nachhero aber die gantzen Flanquen mit den 2.

hintersten Gliedern auf das Commando twCapitales:
Die
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Die 2. hintersten Glieder macht euch fettig!
Schlagt an!
Feuer!

Lincks herum feuern, indem bey der istenFlanqueabermalsder Anfang gemachet wird. Hiebey aber müssen die OK-
ciers, welche die Flanquen commandiren, sich rechtsumkch--
ren, und im isten Gliede stehen bleiben. Im übrigen habensowohl hier, als auch, wenn mit halben Flammn chargiretwird, alle Ober-und Unter-- OKciers, welche die FlanquenundOrenadier-Belotons commandiren, das Feuer in eben
solcher Geschwindigkeit und Ordnung einander abzunehmen,als oben im 2 sten Capit. zten Art, Afeit §. umständlich an-
geführet ist.

§. 8 . Nach geschehener solcher Decharge mit den 2. Hitt-Stersten gantzen Gliedern in allen 4. Flanquen, läßt der Chef,nach Anzeige des 4ten und sten §. gegen die zte Flanquemarchiren, auch, wenn sodann wieder Halt und Fronte
auswärts gemachet ist, auf dem wiederholten Schlag auf der
Trommel, die gantzen Flanquen mit den 2. fordersten Glie-
dem feuern, wie im nächst vorhergehenden ?ten §. angewie-sen worden^

§. 9. Hierauf wird gegen die 4feFlanquemarchu,ct,tntl
nach hergestellter Fronte avertiret der Chef das Bataillon ;

Gebt acht, das gantze (Quarre soll
chargireit!

Und laßt sogleich einen Schlag auf der Trommel thun; da
dann die 4. Orenadier-Belotonr erstlich angewiesencrmassenlincks herum feuern; alsdann aber, wenn das letzte keloton
gefeuert hat, commgndirtt der Chef ftlbstenj an das gantzeQuarre:

Die
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Die2. hintersten Glieder macht euch fertig.'
Schlagt an!
Feuer!

Wiederholet auch nach geschehener solcher vecbarZe unver-

züglich lehtbemeldtes Signal auf der Trommel, und läßt
also, wenn die Grenadier-Pelotons gefeuert haben, auch die

2 . fordersten Glieder im gantzen Quarre ckargiren.

§. io. Endlich erfolget beym kxerciren zum Beschluß die

Ckargirung mit einhelnen Zügen, welche denn in allen Stü-
cken nach der im 2 sten Capit rten Art. gegebenen Vor-

fchrift gcmachet wird: Nur dieses cinhige ist anzumercken,
baß ein jeder im isten Gliede befindlicher Unter-und Ober-
Officienti allen 4. Flanquen hierbey seinen zur linckenHand
stehenden Zug commandiren, und also auch das forderste
Glied, wenn es gesthoffen hat, durchgehends lincks abfallen
müsse.

§. ii. Das iste Glied von den 4. Grenadier-Pelotons
wirft bey diefer CKargirung immer Grenaden, ohne dazwi-
schen zu feuern: Weswegen auf das gewöhnliche Avertit-

tement des Cbets:

Gebt acht, das (Quarre soll mit Zügen
chargirett!

Besagtes erstes Glied das Gewehr, wie im 2 sten Capit.
Sten Art. 4ten §. angewiesen, sogleich ohne lempo über

die Schulter werfen, die Grenaden fassen, den Brenner

öffnen, die Lunte fassen, solche abblasen, und also stehen
bleiben muß, bis der CKet zum Zeichen des Anfangs den

Schlag auf der Trommel thun läßt; da dann der Grenadier-
OKcier und die Grenadier- Unter-OKciers an ihre Pelotons

sogleich coinmandireu:
Die
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Die Abgetheilten March !
ZÜNdt die Grenade an !
Werft die Grenade!
March!

Welches alles nach vorbemeldtem 2 sten Capit zten Art.
4ten §. Einhalt gemachet, und damit solange eontinuiret
wird, bié t»er Chef einen Wirbel schlagen laßt; auf welches
8i§nal nicht nur das Zugfeuer aufhöret, sondern auch das
iste Glied der Orenadiers mit Crenaden werfen enthält, das
Gewehr sogleich ohnelempo überdenKopf hervor nimmt,
solches schultert, sich geschwinde wieder in gehörigerOrdnuilg
geschlossen stellet, und gantz stille stehet, bis alsdann das
Quarré wieder gebrochen wird.

§ i2. Auf gleichmäßige Art wird auch mit dem gantzen
Regiments Quarre chaigiret und marckiret; und ist dabey
nur in einigen wenigen Stücken ein Unterschied zu beobachten,
wovon unten zu Ende des 29WN Capitals Meldung ge-
schiehet.

Lsp. 28.
Von Brechung des (Quarre mit einem

eintzelnen Bataillon.
§

'enn das Quarre gebrochen werden, und das Bataillon' sich wieder in eine Linie herstellen soll: So avertiretder Commandant dasselbe vorher:
Gebt acht, das Bataillon soll sich en

Fronte herstellen!
Und darauf commandiret er:

Rechts und lincks schwenckt euch, brechtdas Quarré.'
Auf
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Auf dieses Commando stellen sich die Zimmerleute und Pfeif-
fer nahe hinter der Mitte der zten Flanque wieder in Rotten;
der dabey commandim Unter -OKeier trit am Flügel des

4ten Gliedes, und der Fähndrich in die Mitte dieses Belotonr,
so, wie sie vorher im Bataillon gestanden sind, um bey ge-

machter Oeffnung daselbst sogleich wieder in besagte Flanquo
einrücken zu können. Zwey Schritte hinter diese stellet sich
der bey der Fahne commandkte Officier, welcher obfervi-

ret, daß bey diesem Fahnen-keloton ein jeder sogleich an sei-
nen gehörigen Ort trete. Und diese insgesammt machen
Fronte gegen die Zte Flanque.

Der Qrenadier-'Fambour, welcher vor der Fronte des
Bataillons bey dem Chef stehen soll, stellet sich vor das Fah-
nemkeloton, damit er bey gemachter Oeffnung sogleich wie-
der durchtreten könne. Die übrigen sowohl hinter den Flan-

quen als innerhalb den Ziminerleuten und Pfeiffer» um die

Fahne gestandenenlambours insgesammt,treten sogleich mit-
ten hinter die erste Flanque neben einander in ein Glied, und

stellen sich daselbst wieder auf diejenigen Rotten, auf weichen
sie vorher an beyden Flügeln des Bataillons gestanden sind,
damit sie beym folgenden Lommando hinter denenfelben
fort marcttiren können.

Die klautboisten, wie auch der Be§iment8-^Fambour»
rechtsmnkehren sich , daß sie Fronte gegen die Zte Flanque
bekommen, und bleiben also stehen.

Alle Unter-OKciers bleiben in ihren Gliedern und Zügen,
wo sie wahrendem Quarré gestanden sind: Nur allein der-

jenige im 4ten Gliede der istcn Flanque stehende Unter-Odi-
cier, welcher vorher bey der Formirung des Quarré um liu-

ct'cn Flügel des Bataillons am 4ten Gliede marebiret ist, stellet
sich wieder in dieMicte besagter Flanque, wo die halben Flau-

quen sich von einander brechen sollen, in das 4te Glied, falls er

nicht etwa vorhin schon dafcbst hat stehen bleiben müssen.
Hinter diesen Unter-OKcier und vor die 'Fumbours trit

auch
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auch derjenige Officin, welcher hinter diese Flanque abge-
theilet, und bey, Formimng des Quarré nn dem einen Flügel
des Bataillons im isten Gliede marckiret ist; damit er/ so-
bald sich die halben Flanquen beym folgenden Commando
altba von einander brechen, sich sogleich wieder an besagten
Flügel ins iste Glied stellen könne. Die übrigen hinter die
Flanquen abgetheilten Officiers insgesammt stellen sich da-
hin, wo sie bey der Formirung gewesen sind, und bleiben 2.
Schritte hinter dem 4ten Gliede.

Der Grenadier-ÖbcmmÖ die Grenadier-Unte^Ofsiciers
lassen ihre halben l'elotons sogleich wieder 4. Mann hoch,
und zwar vorwärts, also nach dem isten Gliede zu, herstellen,
und darauf geschwinde die Reihen gehörig zusammen schlie-
ßen: Alsdann ziehen sie den einen Flügel etwas vor, und
den andern zurück, und stellen die Pelotons so, daß die beyden,
welche an der zten Flanque gestanden sind, gerade Fronte
mit selbiger Flanque, die andern beyden aber, welche zunächst
an der isten Flanque gestanden, gerade Fronte mit der 2ten
und 4ten Flanque bekommen, und das iste Glied voraus
sichern bleibe. Hierauf machen die 2. welche nach den rech-
ten Flügel des Bataillons rnarchiren müssen, rechtsum, und
die 2. welche nach den lincken Flügel rnarchiren mühen, lincks-
um. Der Ober-und die Untcr-OKciers, welche dabey com-
mandivet ftnö, müssen diefes in aller Stille, und so geschwind
als möglich, machen lassen, und so dann stellen sie sich in das
iste Glied, und zwar an denjenigen Flügel, wohin sie Fronte
gemachet haben, (a)

§. 2. Wenn nun solchergestalt sich alles in Ordnung ge-
stellet hat: So commandiret der Chef :

March!
Hierauf schlagen eitle Tambours March. Die iste Flanquetheilet sich aus der Mitte, und schwencket sich die Helste der-

selben,
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selben, welche an dem rechten Flügel des Bataillons stehen
soll, lincks, und die andere Helste rechts. Wenn.nun diese
2. halben Flanquen mit der 2ten und 4ten Flanque in gera-
der Linie sind; schwencken sich solche 2. gantze Flanquen gleich-
falls mit, bis sie mit der stillstehenden Flanque in gerader
Linie sind. Es ist aber bey dieser Schwenckung, wenn ein

l^uarre sich wieder brechen soll , noch zu bemercken, daß die

Flügelmänner im fordersten Gliede an den stillstehenden Flü-
geln der schwenckenden Flanquen nicht, wie bey andern

Schwenckungen geschiehet, gantz und gar stille stehen, sondern
.wahrender Schwenckung immer unvermerckt etwas näher an

die nächst anstehende Flanque anrücken müssen, damit,
wann ihre Flanque sich geschwencket hat, und mit der nächst
anstehenden in gerader Linie ist, sie auch dichte an dem Flü-
gelmann im fordersten Gliede sothaner Flanque angesthlos-
sen seyn, mithin dadurch evitiren mögen, daß daselbst keine

Oeffnung bleiben könne.
Die stillstehende Flanque öffnet sich unvermerckt, sobald

als March! coinmanäiret wird, aus der Mitte rechts und

lincks nach beyden Flügeln, und machet so vielPlatz, als das

Fahnen-Pcloton, welches daselbst wieder einrücken soll, nöthig
hat. Weil aber die beyden Flügel bemeldter Flanque, so-
thauer Oeffnung halber, etwas weiter hinaus zu rücken nö-

thig haben: So müssen die 2te und 4te Flanque, wenn die

2. halben Flanquen mit ihnen in gerader Linie sind, bevor

sie sich schwencken, mit gantzer Fronte ungefähr z. Schritte
anrücken, damit die stillstehenden Flügel zumAufschwencken
dadurch alsdann Platz bekommen können.

Das Fahnen-l'eloton rücket, sobald in der Mitte der still-
stehenden Flanque vorbesagtermassen die Oeffnung gemacht
worden, daselbst hinein, und der dabey abgetheilte und hinter
diesem Peloton stehende Officier stellet sich zugleich naher an

die Flanque, mit den übrigen daselbst befindlichen OKciers in

gerader Linie. Der
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Der Grenadier-Tambour gehet vordem Fahnen-I'elotondurch bemeldte Oeffnung, und stellet sich wieder vor die Fronte.Die übrigen Tambours bleiben hinter den äussersten Mus-

quetier-Rotten an bevden Flügeln des Bataillons,und schwen-cken sich auf gehörige vittance hinter demselben mit fort, bisdas pule Bataillon in einer Linie ist, und stille stehet.Die Hautboistctt rücken nebst dem Kegiments-Tambourwieder auf ihren vorigen Platz, welchen sie vor dem Quarréhinter dem Bataillon gehabt.
DerUnter-Officier, welcher in der Mitte der istcn Flan-

que im 2ten Gliede gestanden, ziehet sich, sobald diese Flanquesich daselbsten von einander theilet, zurück ins 4te Glied derje-rügen halben Flanque, welche am rechten Flügel deSBataillonsstehet, und marcbiret allda mit selbiger fort. Die 4. Unter-Offiders, welche an den linckcn Flügeln der 4. Flanquen int
i sten Gliede ihren Posten gehabt haben, ziehen sich, sobald dieFlanquen an welchen sie stehen sich zu schwencken anfangen,unvermerckt zurück, und stellen sich ins 4tc Glied, wo sie beymAnfang der Formirung gestanden sind. Die übrigen Unter-Offiders insgesammt bleiben in ihren Zügen wie vorher, undschwencken sich in gehöriger Ordnung mit.

Derjenige Officier, welcher sich, wie beym vorhergehendenCommando angeführet worden, mitten hinter die isteFlan-que vor die Tambours gestellet hat, trit, sobald daselbstdie halben Flanquen sich etwas von einander sondern, under Platz bekommen kann, ins iste Glied derjenigen halbenFlanque, wo er bey der Formirung gestanden ist, und obser-viret sowohl, als der Capitaine am Flügel der andern hal-ben Flanque, als nach welchen beyden die schwcnckendenFlan.quen sich vomemlich richten müssen, daß diese Schwenckungnicht allzugeschwinde, und sonst in behörigcr Ordnung ge-schehe. Die übrigen in der Mitte der Flanquen sowohl, alshinter denenselben besindlichen Offiders bleiben insgesammtwo sie vorher gestanden sind, und marcbiren diese letztem beym
Z Schwcn-
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Schwencken immer in gerader Linie, und auf 2. Schritte
Distance vommen Gliede.

■ Die 4. halben Lrenadier-Pelotons marchiren gerade da-

hin, wohinwarts sie sich vorher gewendet haben. Sobald
nun die 2, welche an beyden Flügeln der isten Flanque ge-

standen, soweit gekommen sind, daß die Flügel der halben
schwenckenden klanenen vor sie vorbey kommen können, sie-
hen sie stille, und machet dasjenige, weiches nach den rechten
Flüge! des Bataillons march ivett soll, wieder lincks--da6 an-

derc aber rechtsum; und wenn sodann die halben Flanquen
mit ihnen in geraderLinie sind, marchimi sie am Flügel de-

rerselbcn mit sort, bis das gantze Bataillon wieder in gerader
Linie ist, und alles stille stehet. Die 2. andern halben 6re-

nadier-Pelotons, welche an der stillstehenden Flanque gestam
den sind, marchiren soweit hinaus, als zwischen ihnen und

der stillstehenden Flanque, die anderthalben schwenckenden
Flanquen, nebst den halben Lrenadier-Pelotons, Platz nö-

thig haben; sodann stehen sie stille, und machet das, welches
gegen den rechten Flügel des Bataillons marchiret ist, wieder

lincks-uud das andere rechtsum. Es müssen aber diese letztem
beyden Pelotons ihren March also einrichten, daß sie nicht frm
her oder später als die schwenckenden Flanquen au die Flügel
des Bataillons kommen.

Der Adjutant beobachtet hierbei), daß die Untcr-OKeiers
das Ihrige verrichten, der Major aber obscrvirct, daß die

Schwenkung und alles übrige in vorbeschriebener Ordnung
geschehe, und wenn sodann das gantze Bataillon in einer

Linie wohl gerichtet stehet, verfügen sich beyde auf ihren am

gewiesenen Posten, wo sie bey der Lhar§irung gestanden sind.
Der Lommandant des Bataillons verfüget sich durch die

Oessnuug, welche in der Zten Flanqne fürdasFaHnen-l'e-
loton gemacht wird, bevor solches dahinein rücket, wieder

vor die Fronte des Bataillons, (a) §. 3.
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§. Z. Wann nun das ganße Bataillon wieder in einer Äniestehet: So müssen die Tambours sogleich mit Marchschla»Zen einhalten/ und der Chef commandier:

Halt!
Darauf laßt er durch den bey ihm stehenden Tambourabermal Apel schlagen; da dann, sobald der letzte Schlaggeschehen/ die sämmtlichen Ober-und Unter-OKeiers ebenso IN und hinter das Bataillon treten, wie sie vor Forrnirungdes Quarré beym Chargiern gestanden sind.
§. 4. Soll sodann weiter chargirr werden: So bleibtder Chef selbsren vor dem Bataillon, und commandier das-selbe zu Fuß; wo nicht, so giebt er dem Major Ordre, dasBataillon zur Parade herstellen zu lassen.

Cap. 29.
Von Formiern^ des Quarré mit einem

gantzen Regiment.
§. i.

^^^enn das Quarré mit einem gantzen Regiment formiDN rek werden soll: So müssen zujvrderst beyde Batail-
Ions, so wie sie zum Chargiren fertig stehen, zusainmen stoffen;welches auf folgende Art geschiehet.

8.2. Der Major desjenigen Bataillons , welches am rech-ten Flügel stehet, commandier an dasselbe:
Gebt acht!
Lincksum!

Und zu gleicher Zeit der. Major des andern Bataillons
Gebt acht!
Rechtsum!

Worauf beyde Bataillons mit Ober- Unter- Officiers und
Tambours diese Wendung auf dem lineken Fuß gegen ein-

Z 2 ander
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ander machen; nur allein die 2.Lrenadier-l'elotons am In-

tervale bleiben stehen.
§. z. Sobald nun hierauf bey beyden Bataillons zugleich

March!
Commandirct wird: Rücken besagte beyde 6renadier-Be-
lotons, welche vorher stille gestanden sind, mit denen dabey
abgetheilten Ober-oder Unter-OKciers ungefähr 6. Schritte
hurtig und gerade vor die Bronte heraus, machen sodann
rechts-und lincksum gegeneinander, rücken solchergestalt mit-

ten vor der Honte des Regiments zusammen, und bleiben

hierauf stehen wie sie marchiret sind.
Die an denensclben beyden Flügeln hinter den äussersten

I^us^uetier-Rotten stehenden Tambours von beyden Batail-

Ions bleiben sowohl, als die an den beyden äussersten Flügeln,
beständig hinter ihren Rotten, und rücken jene hinter der Mit-

te des Regiments von beyden Bataillons, wenn solche zusam-
rnen stossen, gleichfalls zusammen in ein Glied, und behalten
I'ronte wie sie marchiret sind.

Die Hautboistctt nebst dem Regiments-Tambour mar-

chiren hinter der Bronte hinunter, bis dahin, wo beyde Batail-

Ions zusammen stossen, allwo sie hinter vorbemeldten lam-

bours stehen bleiben, und krönte behalten wie sie marchiret

sind.
Beyde Bataillons aber treten mit dem Fuß, auf welchem

sie die Wendung gemacht haben, zugleich an, marchircn ge-

gen einander, und behalten dabey dieReihen beständig gcschlof-
sen. Sobald nun die Flügel einander erreichet haben, und

alles stille stehet: So commandirct ein jeder Lommandant
bey seinem Bataillon:

Herstellt euch!
Da sich dann das Bataillon am rechten Flügel, zusammt dem

vorgerückten 6renadie»Beloton , mit rechtsum, und das an-

dere mit lincksum herstellet, auch svnstcn ein jeder an seinem
Ort bleibet, wo er bey der Lhargirung gestanden ist.

§4.
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§ 4. WahrenderZeit, da vorbesagtermassen die 2. Batail-
Ions sich wenden, und zusammen rücken müssen, setzet sich der
Regimente-Chef, wie auch der Commandant des andern
Bataillons zu Pferde; und sobald Herstellt! commandi-
ret ist, begiebt sich jener mitten vor die Bronte des gantzen Re-
giments, dieser aber mitten hinter dasselbe, und beyde Majors
am äussersten Flügel ihrer Bataillons. Die beyden Grena-
dier-Tambours bleibe» mitten vor ihren Bataillons , bis die
Majors von da hinweg an die Flügel auf ihren Posten reite»,
alsdann gehen sie beyde nach der Mitte des Regiments , und
stellen sich 2. Schritte vor die daselbst befindlichen beyden Gre-
nadier-Pelotons nahe zusammen.

§ 5. Der Chef t»cé Regiments averticct hierauf dasselbe:
Gebt acht, das Regiment soll ein

Quarre formil’en!
Und läßt darauf durch den Tambour vom 1 sten Bataillon
Apel schlagen; da dann, sobald der letzte Schlag geschehen
ist, dieUnter--undOber-OKciers vom gantzen Regiment sich
hurtig auf die ihnen angewiesenen Posten verfügen, und zwar
folgendermaffen:

Am rechten Flügel des Regiments trit der zum äussersten
Zug dasclbsthin abgetheilteUnter-OKcier ins 4te Glied. Die
Z.Unter-Ofüciers, welche in die Mitte der 2ten, zten und4ten
Flanque abgetheilet sind, treten in das 2te Glied. Die übri-
gen zu den Zügen abgetheilten Unter--Of6ciers treten insgesamt
ins iste Glied. Die zudenFahnen-Pelotons abgetheilten bey-
denUnter-OKciers treten zurück ins 4te Glied an die rechteSei-
te der Zimmerleute. Die übrigen ins 4te Glied vertheilten
Unter-Ofüciers verhalten sich in allen Stücken, wie bereits
oben im 26ten Cap. angeführet ist. Die 4. an die lincken
Flügel der 4. Flanquen abgetheilten Unter-OKciers treten
ins 4te Glied, und zwar daselbst ein, wo sich die Flanquen
von einander brechen sollen. Diese müssen aber solange, bis
die Offiders sich rangiret haben, einen Schritt hinter dem

Z ) 4ten
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4tcit Gliede stehen bleiben, wie im 26ten Lax. ebenfalls
angewiesen.

Capitaine, welcher die iffc Flanque commandiret,
trit an den rechten oder lincken Flügel des Regiments ins iste
Glied. An den andern Flügel des Regiments aber trit an

das iste Glied der älteste Okstcier von denen, so hinter die
halbe Flanqne dasetbsthin abgetheilet sind. Die übrigen
Capitaines, welche die 2te, gte und 4te Flanqne comman-

dicett , treten in die Mitte ihrer Flanquen , vor die daselbst
jm 2ten Gliede stehenden Unter-056eier§.

Der Lapitaine-Fientenant, oder der jüngste Capitaine
welcher zu der Fahrte abgetheilet ist, trit 2. Schritte hinter
das Fahnen-l'eloton desjenigen Lataillons, wobey erstehet:
Hinter das Fahnen-l'eloton des andern Bataillons aber trit
der dahin abgetheilte Subaltern- OKcier.

Die 8. 056cierr, welche an die rechten und lincken Flügel
der 4. Flanquen abgetheilet sind, treten hinter die Fronte,
und stellen sich daselbst, wv ihre Flanqnen sich von einander
brechen, nahe zusammen, 2. Schritte hinter die ins 4te Glied
eingetretenen Unter-ORicierr, welche an die lincken Flügel der
Flanqnen kommen.

Die übrigen hinter die Flanqnen abgetheilten Officiers

stellen sich wohl vertheilet ebenfalls 2. Schritte hinter das4te
Glied. Wo nun deren z, und unter solchen ein capitaine,
hinter eine Flanqne abgetheilet seyn sollten; so stellet sich der

Capitaine in die Mitte, die beyden 8ubaltern-O56ciers aber
zu dessen beyden Seiten in einer Linie: Sind aber nur 2.

hinter eine Flanqne abgetheilet; so trit der älteste am rech-
reu, und der jüngste am lincken Flügel. Zwey von diesen
hinter die Flanqnen abgetheilten OKciers aber müssen, so-
lange bis das tonarre kormirctist, zu äusserst au beydenFlü-
geln des Regiments hinter die 2. halben Flanqnen treten; da-

hero, wenn sie nicht alle beyde dahin abgetheilet seyn mög-
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ten , von der nächst anstehenden Flanque einer sich solange
dahin stellen, und sodann, wann das Quarre formicet ist,
wieder auf seinen rechten Posten treten muß. Die beyden
Fahndriche bleiben zwischen den Zimmerleuten und Pfeiffern,
wo sie bey der Gkargicung gestanden sind.

Die 2. Grenadier-Officiers, welche die 2. äussersten Gre-
nadier-l'elotons an beyden Flügeln des Regiments comman-

diceti, treten 2. Schritte mitten hinter ihre l'elotons , und
die dabey befindlichen Unter-OKciers stellen sich an den ausser-
sten Flügel ihres l'elotons ins Pe Glied. Die 2. Grenadier-
Untcr-OKciers aber, welche die 2. andern Grenadier-I'elo-
tons eomrnandiren, so mitten vor die Fronte des Regiments
gerücketsind, treten an die äussersten Flügel ihrer l'elotons,wel--
che gegen beyde Flügel des Regiments zu stehen, ins rste Glied,
und hinter sie ins 4te Glied stellen sich die 2. übrigen Grena-
dier-Unfer^Officiers.

§ 6 . Wenn nun alles obbesagtermassen eingetreten, und
jnbehöriger Ordnung ist: So eommandicet der Chef:

Rechts und lincks schwenckt euch, sormirt
das Quarre!

Aus dieses Gornrnando stehet die Zte Flanque, als die mittest
ste im Regiment, nebst den beyden Grenaciier-l'elotons, west
che vor die Mitte des Regiments gerücketsind, mit allen dazu
abgetheilten Ober-und Unter -OKcierr stille, und behalten
Fronte wie zuvor.

Die anderthalbe Flanque vom rechten und die anderthalbe
Flanque vom lincken Flügel des Regiments aber, nebst den

Zimmerleuten und Pfeiffern, wie auch die 2. Grenadier-ke-
lotons an beyden Flügeln des Regimentsmit allen dazu abs
getheilten Ober-und Unter-OKeiers, imgleichen sowohl diejcni-
gen l'amdours, welche hinter beyden Flügeln des Regiments,
als auch die, welche mitten hinter der Fronte in einem Gliede

Z4 stehen,
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stehen, benebsi den Hautboisten und dem Regiments-Tam«
bour, machen mit gewöhnlichen 3. Tempo rechtsumkehtt.

§ 7. Darauf commanäiret der CKef ferner:
l^larclr!

Worauf alle Tambours Lerm schlagen, und das Quarre sich
also forrnit'Ct.

Die andcrthalben Flanquen am rechten und lincken Flü-
gel des Regiments, welche rechtsumkehtt gemacht, verhalten
sich Hiebei), eben wie bey Formirung des Quarré mit einem ein-
tzclnen Bataillon, im 26ten Cap. zten §. angewiesen: Wo-
be» annoch zumercken, daß, wenn die 2te und 4te Flanque
stille stehet, und die beyden Fahnen-Pelotons, wie hiernachst
erwähnet wird, sich aus dencnsclben herausziehen, die äusserste
Helste der 2ten FIanque unvermerckt rechts, und die äusserste
Helste der 4ten Flanque lincks sich anschließen, und solcher-
gestalt diese Lücken sogleich wieder voll machen, die 2. halben
Flanquen aber, wenn sie sich auf halbe Tour geschwencket
haben, listt ganher Fronte noch etwas anrücken, und sich
dichte an die gebrochenen Flügel der 2tcn und 4ten Flanque
anschließen müssen.

Die beyden Fahnen-Pelotons schwenckcn sich in der Mitte
der 2tcn und 4ten Flanque solange mit, bis besagte beyde
Flanquen auf viertel-Tour geschwencket sind und stille stehen;
alsdann ziehen sie sich aus ihren Flanquen heraus, marchi-
ren in das Centrum des Quarre, und vor ihnen her die bey-
den dazu abgetheilten Offieiers. Daselbst stellen sich diese
beyden Offieiers neben einander, hinter sie treten gleichfalls
neben einander die beyden Fahndriche, und hinter diesen stel-
len sich die 2. zu den Fahnen - Pelotons abgetheilten Unter-
Offieiers, und machen insgesammt Fronte gegen die iste
Flanque. Um diese aber formiren die Zimmerleute und
Pfeiffer geschwinde ein kleines Quarré, so, daß io. Zimmer-
leute gegen die Seite wo die iste Flanque stehet, io. Zim-

merleute
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merlente gegen die Seite wo die zte Flanque stehet, 2. Zim-
mcrlente aber, und zwischen ihnen 6. Pfeiffer, gegen die Seite
der 2tcn Flanque, und eben soviele gegen die Seite der 4ten
Flanque kommen. Diese behalten insgesammt Fronte ein-
warts gegen die Fahnen, und schließen sich so viel thunlich,
nahe zusammen.

Die Tamboure, welche mitten hinter dem KeZirnent ge-
standen sind, marckiren gleichfalls nach der Mitte des Quarré,
und stellen sich innerhalb den Zimmerleutcn und Pfciffcrn
um die Fahnen. Diejenigen Tambours aber, welche hin-
ter beyden Flügeln des Regiments gestanden sind , marcbi-
ren währender Schwcnckung immer vorden äussersten Mus-
quetier-Rottcn her, und wann sodann die 2. halben Flan-
quen zusammen gestossen, gehen sie mitten in das Quarré.Die 2. hinter die Flanquen abgetheilten Tamboure treten
sogleich hinter ihre asiignirten Flanquen, und machen Fronte
wie dieselben: Die übrigen insgesammt aber stellen sich inner-
halb den Zimmcrleuten und Pfeiffer», tormircn nebst den übri-
gen Tamboure um die Fahne noch ein kleineres Quan-é , daß
zu jeder Flanque gleich viele kommen, und behalten Fronte
einwärts gegen die Fahnen. Die beym Chef gestandenen
beyden Grenadier-Tambours gehen durch die stillstehende
Flanque in das Quarre, und stellen sich hinter die ihnen
angewiesenen Flanquen.

Die kkautboisten rnarcbiren nach der Mitte des Quarré,
stellen sich daseist vor das kleine Quarré der ZimmcrlcutcundPfeiffer, und behalten Fronte gegen die iste Flanque.Der Kegirnents-Tarnbou,, wie auch die sämmtlichen Un-
ter-und Ober-OEciere, verhalten sich hierbey in allen Stü-
cken, wie bey Forrnirung des Quarré mit einem cinhelncn
Bataillon, im 26tcn Capit. Zten §. angewiesen; nm mit dir-
sein Unterschied, daß die, an die lincken sowohl, als an die rech-
ten Flügel der Flanquen abgetheilten Unter-OKciere, sobaldsich die Flanquen von einander brechen, an das2tc Glied ih-
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rerFlanquen treten, und mit ihnen zu gleicher Zeit die an die

rechten und lincken Flügel der Fianquen abgetheilten 8. Ober-
Officiers, daselbst hin indas iste Glied sich stellen müssen.

Die 2. Grenadier-Pelotons, welche zu äusserst an beyden
Flügeln deß Regiments gestanden sind, verhalten sich in allen

Stücken, wie im 26ren Cap. zten §. von den 2. innerstenhal-
ben Grenadier-Pelotons gemeldet ist; nur mit diesem Unter-

schied, daß diese die Reihen geschlossen behalten, und wenn

sie sich schreeg vor ihre Lücken gestellet, und mit dem 4ten
Gliede gegen dieselbe Fronte gemacht haben, dabey dieGlic-
der nicht doubliert werden, sondern sie 4. Mann hoch stehen
bleiben, und die dabey commandirfcit-öbc^Officiers an dem

lincken Flügel ihres Pelotons, welcher beym Rechtsumkehren
der rechte Flügel wird, ins iste Glied, die Unter-OMciers aber

vor das 4te Glied treten, welches nächst an der Lücke stehet.
Die 2. andern Grenadier-Pelotons, welche vor der Fronte

des Regiments gestanden sind, machen, sobald als March!
commandiret wird , rechts-und lincksum nach beyden Flü-
geln des Regiments, marchireu sodann gerade dahin, wohin
sie sich gewendet haben, und steilen sich vor die beyden Lücken,
wo die 2te und 4te Flanque sich von der Zten gebrochen,
machen, wann sie daselbst angelanget sind, wieder rechts-
oder lincksum, und also mit dem 4ten Gliede Fronte gegen

die Lücke, verhalten sich auch im übrigen allen, wie vorher
voll den 2. andern Pelotons erwähnet worden.

Der Regiments - Chef begiebt sich durch die stillstehende
Flanque in das scharre: Und ist übrigens von ihm und den

übrigen Staabs-Otliciers hierbei) dasselbe zu bemercken, was

in mehrgedachtem 26ten Capit. 41011 §. angeführet worden.

§ 8. Wann nun solchergestalt das Quarréformiret ist,
und die Majors und Adjutants, wie in oft angeführtem 26ten

Gap. 4ten §. gleichfalls angewiesen ist, ein jeder bey seinem
Lataillon, wobey er stehet, alles wohl nachgesehen und in

Ordnung gebracht hat; Begeben sich diese insgesammt in
" das
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das Quarré auf ihren gehörigen Posten. Die Tambours hö-
ren auf den Wi- ck des Lbeks mit Lermschlagen auf; und
dieser eommandiret:

Halt!
Laßt alsdann durch einen Tambour einen kurhenWirbel fchla-
gen; auf dessen letztem Schlag das Quarré aller Orten mit 3.
Tempo Fronte auswärts machet/ und verhalt sich übrigens
dabey ein jeder in allen Stücken/ wie im 26tenLap. sten §.
angezeiget worden, (a)

§ 9. Nachdem nun solchergestalt das Quarré mit einem
ganhen Regiment kbrmiret ist: So folget darauf die Char-
girung und dcr kkarcb mit demselben zwar in allen Stücke»/
als im 27ten Lapit, von einem einhelnen Bataillon umstand--
lich angezeiget worden; jedoch ist dabey nachfolgender Unter-
schied zubemercken.

1) Daß / weil im Regiments-Quarré 2. Subaltern-Offi-
ciers an beyden Flügeln jeder Flanque im i sie Gliede
stehen / selbige / wenn mit halben Flanquen chargivet
wird/ die halben Flanquen an welchen sie ihren Posten
haben/und dagegen bey der LKargirung mit ganhen
Flanquen , die Capitaines die gantzen Flanquen com-
mandicen müssen.

2) Daß die Grenadier-I'elotons, weil sie im Regiments-
Quarré 4. Mann hoch stehen, immer mit doppelten
Gliedern/-als erstlich mit den 2. hinterste»/ sodann
mit den 2. fordersten feuern/ und solchergestalt immer
damit abwechseln müssen.

z)Daß, wenn das Quarré marcbirct, das iste Glied
der beyden Grenadier-I'elotons an den Flügeln der füh-
renden Flanque, nicht mit dem fordersten Gliede sotha-
ner Flanque in ganh gerader Linie / sondern etwas vor-

aus/
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aus, auch das hinterste Glied der beyden andern Gre-
nadier-Pelotons,cin den Flügeln der hintersten Flanque.
etwas weiter als das letztere Glied derselben klänge
zurück bleiben müsse: Obgleich die Grenadier sonften
in währendem March mit besagten beyden Flanquen
immer egale Fronte behalten.

Cap. Z0.
Von Brechung des Quarré mit einem

gantzM Regiment.
§. 1.

er Regiments-Chefavertiret vorher das Regiment:
Gebt acht/ das Regiment soll sich enFronte

herstellen!
Hierauf commandiert er:

Rechts und lmcks schwenckt euch / brecht
das Quarré!

Aufdieses Commando theilen sich die in der Mitte des Quarré
gestandenen Zimmerlcutc und Pfeiffer, und trit die eine Helste
mitten hinter die rte, die andere Helste aber hinter die 4te

Flanque, stellen sich geschwinde wieder in Rotten, um beym
folgenden Commando daselbst wieder einrücken zu können,
wo sie vor der Formirung gestanden sind, machen mit dem

isten Gliede Fronte gegen besagte Flanque, jedes Peloton

nimmt seinen Fahndrich zwischen sich; die dabey comman-

dirtett Üntcivüfficiers treten am Flügel ins 4te Glied, wo

sie bey der Formirung gestanden; und die dabey abgetheilten
Officiers stellen sich hinter dieselben, und observircn sonst was

im 28tcn Capit, angewiesen.
Die 2. Grenadier-Tambours treten hinter die Zte Flan-

que.
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que. Hinter diese stellen sich eben dahin auch diejenigenTambours wieder in ein Glied, welche vor der Formirung
hinter den äussersten Musquetier- Rotten am Intervale ge-
standen, und beym rechts-und lincksum machen der Bataillon
mitten hinter dem Regiment in ein Glied zusammen gerücket
sind, und machen insgesammt Fronte nach besagter Flanque.
$|llc übrigen Tambours treten mitten hinter die isie Flanque»
stellen sich in ein Glied hinterihre Rotten, hinter welchen sie
vor dem Quarre an beyden Flügeln des Regiments gestanden
find, und machen Fronte nach bcmeldter Flanque.

SDieHautboistcn nebst dem Regiments-Tambour rechts-
umkehren sich, und bleiben stehen.

DerjenigeUnter-OKeier, welcher an dem einen Flügel des
Regiments bey der Formirung marcbiret hat, trit in die
Mitte der isten Flanque ins 4te Glied, falls er nicht etwa
schon beständig daselbst gestanden seyn sollte: Hinter diesen
aber, und vor die Tambours, stellet sich der Officier, welcher
bey der Formirung am isten Gliede des andern Flügels mar-
chiret hat, und sonst hinter diese Flanque abgetheilet gewe-
sen ist. Die übrigen Ober-OKeiers insgesammt stellen sich
wieder dahin, wo sie bey der Formirung gestanden sind.

Die beyden Grenadier-Pelotons, welche zunächst an der
isten Flanque gestanden, Verhaltensich in allen Stucken,
wie in vbangeführtem 28tenCap. isten§. von denen an der
isten Flanque gestandenen 2. halben Grenadier-Pelotons
gemeldet worden, nur mit diesem Unterschied, daß, weil sie
vorher die Glieder nicht doubltet, sie sich auch nicht 4. Mann
hoch zu herstellen nöthig haben. Die 2. anbetn Grenadier-
Pelotons ander 3tcnFlanque ziehen sich, gleich den vorigen
Pelotons, mit dem einen Flügel etwas vor, und mit dem an-
dern zurück, daß sie mit gedachter Flanque gerade Fronte
bekommen, und bleiben soda»>n also stehen, ohne einige Wen-
düng zu machen.

Die
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.GDie 2. Grenadier- Unter Officiers, welche diese beyden
Pelotons commandiert haben, treten an denjenigen Flügel
ihres Pelotons, welcher an der Flanque stehet, ins t ste Glied,
und die 2. übrigen Unter Ofsiciers hinter dieselben ins 4W
Glied.

§ 2. Sobald nun dieses alles in Ordnung stehet: S-
commandiret der Che5:

March!
Worauf die Tambours insgesammt March schlagen, und
die Flanquen sich auf eben dieselbe Art schwencken, mithin
dieses Quarré eben also gebrochen wird, als im28ten Gapit.
von einem einzelnen Bataillon gemeldet worden. Weil aber

hierbei) die 2. Fahnen- Pelotons in der Mitte der 2ten und

4tcn Flanque einrücken sollen: So muß, sobald als March
commandiret wird, die rechte Helfte der 2ten Flanque rechts,
und die lincke Helste der 4ten Flanque lincks sich unvermerckt

soweit von der Mitte abziehen, daß besagte 2. Fahnen-Pelo-
tons genügsame Oeffnung und Platz zu stehen bekommen kön--
neu; die 1 sie Flanque aber muß dieferwegen, bevor sie sich
aus der Mitte von einander bricht und sich schwencket, mit

gantzer P tonte ungefähr 6. Schritte anmarchiren , damit

die Flügel der 2ten und 4ten Flanque nicht gehindert werden

mögen, obbesagtermaffensich abzustehen; und rücken darauf
die 2. Fahueu-Pelotons, sobald sie Platz bekommen, bey ihren
Flanquen gehörig ein.

Die 2. Grenadier-Tambours treten zugleich mit dem Chef

durch die Zte Flanque, und stellen sich wieder vor die Fronte

derselben.
Die Tambours , welche sich Hinter besagter Zten Flanque

vorher in ein Glied gesiellet haben, bleiben daselbst stehen:
Die aber, welche sich vorher hinter die tste Flanque in ein

Glied gesiellet haben/verhalten sich in alle Wege, wie im

28te» Cap. von denenselben erwähnet worden.
Die
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Die an den rechten Flügeln der Flanquen im 2ten Gliede
gestandenen Unter -OKciers treten, sobald die Flanquen,
neben welchen sie stehen, anfangen sich zu schwencken, hervor
ins istc Glied: Die am lincken Flügel der Flanquen im
2ten Gliede gestandenen Unter-vKciers aber ziehen sich zu-
rück ins 4te Glied; und die im rsien Gliede an beyden Flü-
geln der Flanquen gestandenen Ober-056eiers treten dage-
gen wieder zurück, und stellen sich nahe zusammen, 2. Schritte
hinter das 4te Glied.

Sonsten verhalten sich die kdautboisten, derRegimemts-Tambour nebst den übrigen Unter- und Ober-OKeierr, wir
auch die 2. an der istcn Flanque gestandenen Grenadier-
Pelotons Hiebey in allen Stücken so, wie von diesen insge-
sammt im 28ten Lapit, bereits umständliche Erwähnung
geschehen ist.

Die 2. an der stillstehenden Flanque gestandenen Grena-
dier-Pelotons aber marchiren erstlich bey 6. Schritte gerade
aus, wohin sie Fronte haben, als dann machet das am rett)-
ten Flügel der Flanque gestandene Peloton lincks- und das
andere rechtsum, rücken hierauf vor der Mitte besagter Flan-
que zusammen, und herstellen sich von selbst, sobald sie ein-
ander erreichet haben.

Der Adjutant und Major bey jedem Bataillon verhalten
sich Hiebey, wie im 28ten Lapit, angewiesen; und der Regi-ments-Lbef verfüget sich unterdessen vor die Fronte desscl-
beu, und sobald das Regiment wieder in einer Linie stehet,
mithin die Tambours mit Marcbschlagen aufhören, eom-

mandi'ret er:

Halt!
§. 3. Wenn er sodann Apel schlagen laßt: Treten die

Ober-und Unter-Officiers wieder dahin, wo sie beyder
LKargirung gestanden sind.

§. 4. Hieraufbegeben sich auf Ordre des Lbels die beyden
Majors
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Majors wieder vor die Mitte ihrer Bataillons, zu welchen sich
auch sogleich die 2 . Grenadier-Tambours stellen, und com-

maliäiret sodann der Major des Bataillons am rechten Flügel :
Gebt acht!
Rechtsum!

Und der Major des andern Bataillons zu gleicher Zeit:
Gebt acht!
Lincksum!

Da dann beyde Bataillons mit Ober-Unter --oksieiers und
Tambours , ungleichen so wohl diejenigen Grenadier-Belo-
tons, welche mitten vor der krönte des Regiments, als auch
die, welche an den äussersten Flügeln desselben stehen, die

Wendung machen wie commandiert worden.

Die Hautboistett nebst dem Regiments-Tambour wenden

sich eben wie das Bataillon, zu welchem sie gehören.
§. s. Auf das fernere Commando;

March!
Treten die Bataillons zugleich an, marehiren in guter Ord«

nung, und behalten dabey die Reihen beständig geschlossen,
bis die voranrnarcbirenden Grenadier - Belotons diejenige
Stelle wieder erreichet haben, wo sie vorher gestanden sind:
Allda stehen sie und mit ihnen zugleich das gantze Bataillon

vort selbsten stille.
Die Tambours bleiben dabey beständig hinter den ausser--

sten Muscjuetier-Rvtten an beyden Flügeln eines jeden Batail-

Ions.
Die 2 . Grenadier-Pelotons, welche vor der krönte stehen,

machen, sobald als bey ihrem Bataillon, zu welchem sie ge«

hören, March! commandiert wird, noch eine Viertel«
wenduug, nemlich das am rechten Flügel rechtsum, und das

am lincken Flügel lincksum, damit sie krönte gegen das iste
Glied
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Glied ihrer Bataillons bekommen, stehen alsdann solange stille,bis die Bataillons sich daselbst soweit von einander gesondert,daß sie zum Marchiren Platz haben, worauf sie gerade aus
marchimt, bis sie mit ihren Bataillons in gerader Linie sind,wenden sich hiernachst wieder wie ihre Bataillons, und rücken
am Flügel dererselben hinter den Unter-056eiers, welche dieGlieder bedecken, mit fort, bis alles stille stehet.

Die blantboiüen und der Regiments-Tambour marchi»
ren hinter der B'ronte hinauf, nach denjenigen Bataillon,wohin sie sich gewendet haben, bis sie hinter die Mitte des-selben kommen.

§. 6. Wenn nun beyde Bataillons wieder auf ihrem vori-
gen Platz sind, und alles stille stehet: So commandiret ein
jeder Major an sein Bataillon:

Herstellt euch!
Worauf sich das am rechten Flügel mit lincksum, und das
am lincken Flügel mit rechtsum wieder herstellet.

Cap. 31.
Von Herstellung eines Bataillon zurParade nach geendigtem Chargiren.

. §. I.

Herstellung eines Bataillons zur Parade, wenn die
Chargimtig zu Ende ist, geschiehet wieder durch den

Major. Dieser laßt zuförderst die Glieder hinterwärts öffnen,durch das Commando:
Gebt acht!
Die z. hintersten Glieder rechtsumkehrt euch!
March!
Rechtsherstellt euch!

/' ■ « 2la Welches
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Welches alles zwar geschiehet, wie im Z4ten Capit. 2teit

Art. angewiesen: Jedoch weil die Ober-OKcien ihre Es-

pontons annoch hoch im rechten Arm tragen; müssen die

hinter der krönte beym Rechtsumkehren und Herstellen die

3. Tempo also machen, wie im I8tcn Lapit. iztenArt. bey
No. 1 o. angewiesen. Bey Oeffnung der Glieder zählet das

2te Glied, wie ordinaire gesshiehet, 3 , das 3te 6, das 4te

9, und die Unter- (Meiers hinter der krönte n. Schritte;
die hinter derkrontestehendenOber-v55ciersaber i3.Schrit-
te; und derjenige Staabs-OKcier oder Lapitaine. welcher
hinter den andern Offkiers schließt, zusammt öen Hautbois-

teil, Regiments-Tambour mit» übrigen Tambours hinter
beyden Flügeln, zahlen insgesammt is. Schritte; damit sol-
chergestalt die Glieder 4. Schritte auseinander, die Unter-

Officiers wieder 4. Schritte hinter das 4te Glied, die Officiere

4 . Schritte hinter die Unter-OKciers, die Tambours, imglei-
chen der Staabs--056cier oder Lapitaine welcher hinter den

übrigen Officiers schließt, ebenfalls 4. Schritte hinter diesel-
ben, und hinter diesem Staabs-Officierder Regiments-Tam-
bour nur 2. Schritte, auch die lbautboifien wieder 2. Schrit-
te hinter diesen zu stehen kommen.

Die in das Bataillon vertheilten Unter-undQber-Officiers
bleiben hierbey in ihren Gliedern, Zügen und Pelotons, wo

sie bey der Lbargirung gestanden sind.
§. 2. Alsdann avertiret der Na^ori das Bataillon:

Gebt acht, das Bataillon, soll sich zur Parade
herstellen!

Und commanäiret darauf, wenn das Bataillon vorher rechts
die Reihen geschlossen hat,

Lincks,
Wenn aber das Bataillon vorher die Reihen lincksgeschlost
sen hat,

Rechts
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Rechts öffnet die Reihen , Herstellt euch
zur kuracle!

Da dann das Lataillon die Wendung machet wie com-
mandiret worden.

Die sämmtlichen Grenadiers mit ihren Ober-und Unter-
Officiers, imgleichen die Zimmerleute , machen allemal die
Wendung gegen denjenigen Flügel, wo sie zur Parade stehensollen, das Lommando-Wort mag rechts oder lincks gewe-sen seyn.

Sie Tambours am rechten Flügel machen rechtsum, unddie am lincken Flügel lineksum.
Die Pfeiffer, welche nach den rechten Flügel marcbiren

sollen, machen rechtsum, und die, welche nach den lincken
Flügel marchimt sollen, lincksum.

Die Häutboistcu i die sämmtlichen tlmcivOfficiers mit
Kurtzgewehr, imgleichen die Obcr-OKeiers in und hinter dem
Lataillon machen die Wendung wie cornmsndiret worden:Und geschehen alle diese Wendungen aufdem lincken Fuß.

§. Z. Sodann folget das Commando ;

March!
Worauf an demjenigen Flügel, wohin sich das Lataillon
gewendet hat, eine Rotte nach der andern, wie im 34ten
Capit, isien Art erwähnet wird, antrit, und insgesammt
auf Distance von 2 . Schritten sich öffnen; weshalb die
ersterebluz^uetier-oderOrenadier-Rotte eben so viele Schritt
te wieder zurücke zählen muß, als sie vorher beym Reihen
Schließen hinwärts gethan hat, damit die Übrigen Rotten/und sonst alles im Lataillon seine rechte Distance wieder be-
kommen könne.

Die Grenadiers, welche bereits an demjenigen Flügel
sind, wo sie en Parade stehen'sollen, müssen, wenn das 6a-
taillon sich dahinwärts gewendet hat, auf genugsam weite Di-
stance wieder davon abrücken; und hat diesem-egm die voran-

Aas marchi«
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marchirende Rotte ebenfalls, wie vorgedacht, so viele Schritte
rückwärts zu zählen als sie vorher hinwärts gethan, damit

nicht nur zwischen diesen (Grenadiere und dem Bataillon die

andere Helste (Grenadiere , nebst den Tamboure und Pfeif-
fern geöffnet stehen, sondern auch alle Rotten im Bataillon

auf richtige Distance sich öffnen können. Sie selbst öffnen
sogleich inden ersten Schritten ihre Reihen, und wenn sie

ihren rechten Platz erreichet haben, stehen sie stille, und behal-
ten Dronte wie sie marebiret sind. Wenn aber das Batail-

Ion gegen den andern Flügel sich gewendet hat: So rücket

diese Helste (Grenadiere nicht weiter davon ab, als daß die

andere Helste nebst den Tambours und Pfeiffer» zwischen
ihnen und dem Bataillon geöffnet stehen können: Alsdann

laßt der (Grenadier - Ofsteier dicselhe unverruerckt Halt
machen, und darauf, weint sie sich vorher rechts gewendet

haben, lincks herstellen, und wenn sie sich vorher lincks gc-

wendet, rechts herstellen, damit sie gleiche krönte mit dem

Bataillon bekontmen.
Die 6renad!ere an dem andern Flügel marchitfit hinter

dem Mann, durch das Bataillon , wieder nach denjenigen
Flügel hinauf, wo sie en Parade stehen sollen, und zwar

mit starcken Schritten, jedoch in guter Ordnung, ohne zu

laufen, und ganh gerade auf ihre Vor-und Nebenmänner,
und öffnen in wahrenden diesem March die Reihen wieder

auf gehörige Distance ; und sobald sie die Grenadiers an

dem andern Flügel erreichet, und sich zwischen diese und die

Pfeiffer wieder aufdie Linie gestellel haben, behalten sie, wenn

das Bataillon dahmwärts sich gewendet haben sollte, krönte

wie sie marcbirel sind, andernfalls aber laßt der 6renadier-

Officicr dieselben, eben als die vorigen, rechts- oder lincks-

herstellt machen.
Die Zimmerleute marchiren in 2. Gliedern, wie sie zur

Parade rangivct sind, Hinter dem isten und 2ten Gliede des

Bataillons, in eben derOrdnung, als vorher von denLrena-
-diere
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dier; gedacht, hinauf nach den Flügel / wo dke Grenadiers
sich wieder zusammen ziehen, stellen sich daselbst ausserhalb
dieselben/ mit dem i sten und 2ten Gliede in gerader Linie,
und machen sodann, wenn sie insgesammt die Grenadier;
passim sind , wo es nöthig, eben als diese gethan, rechts-
oder linckshcrstellt: Als wornach der Grenadier-Lieutenant:
gleichfalls zu sehen hat.

Die Tambours an demjenigen Flügel, wohin das Rate-
ilion den Rücken wendet, marcbiren mit langsamen Schrit-
ten gerade aus, wie sie sich vorher gewendet haben, und
öffnen dabey die Reihen auf gehörige Distance; und sobald
sie insgesammt die Unter-OKeiers, welche die 4. Glieder am
Flügel bedecken, passiret haben, machen sie, wann sie am
rechten Flügel sind, lincks-und wenn sie am linckcn Flügel
sind, rechtsum, und nachdem die daselbst befindlichen Gre-
nadiers ihnen zumAufmareb Platz gemacht haben, rücken
sie in gerader Linie hervor auf die Linie des i sten Gliedes,
und machen sogleich wieder rechts-oder lincksum, damit sie
mit dem Bataillon egale krönte bekommen. Die Tambours
am andern Flügel aber, wohinwärts das Bataillon sich öffnen
soll, bleiben immer hinter ihren Rotten, össnen sich mit ihnen
zugleich, und marcbiren daselbst solange mit fort, bis die Flü-
gel-Rotte stille stehet; alsdann sie ebenfalls, wie vorher von
den übrigen gedacht, jedoch mit starcken Schritten, noch so
weit anrücken, bis sie insgesammt t>ie Untcr^Officiers, welche
die Glieder desselben Flügels bedecken, passivet sind, allwo
sie wieder rechts-oder lincksum machen, hurtig hervor auf
die Linie des isten Gliedes marcbiren, und sich daselbst wen-
den wie das Bataillon.

Die Pfeiffer marcbiren hinter dem isten Gliede nach ihren
Flügeln, wohinwärts sie sich gewendet haben, und folgen
die, welche an demjenigen Flügel stehen sollen, da die Gre-
nadiers sich wieder zusammen ziehen, den Zimmerleuten nach,
die aber welche gegen den andern Flügel marcbiren, passiren
v - A ü z das
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das iste Glied von der Helste Grenadiers, wenn sie einander
begegnen, an der Seite des 2ten Gliedes. Sobald sie nun
am Flügel gekommen sind; stellen sie sich ausserhalb bett Tam-
bours j und wenden sich eben als diese.

Der Grenadier-Pfeiffer hingegen marekiret allemal hin-
ter dem isten Gliede der Zimmerleute nach den Flügel hin-
auf, wo die Grenadiers sich zusammen ziehen, stellet sich
daselbst zwischen die Grenadiers und Zimmerleute, und wen-
der sich alsdann eben als diese.

Es ist aber hiebey zu mercken, daß, sobald als dieZim-
merleute und Pfeiffer aus der Mitte des Bataillons hinweg
marcbiret sind, die nachstanstchcnden Rotten sogleich anrü-
ckcn, sich aufvickance von 2. Schritten offnen, und dadurch
diese Lücke wieder füllen müssen.

Die Hautboistcn marchireit durch das Bataillon vor die
Fronte, stellen sich 2. Schritte vor das iste Glied, wenden
sich sogleich wieder wie das iste Glied, und rücken vor der
Mitte desselben mit fort, bis das Bataillon stille stehet.

Die in deit Pelotons und Zügen gestandenen Unter-OK-
ciers marchiten insgesammt hinter die Fronte hinaus auf biC
Unter -ORciers-Linie, stellen sich daselbst hinter diejenigen
Rotten, wobey sie vorher zur l'arade gestanden sind, wenden
sich sodann wieder wie das Bataillon, und rücken hinter ihren
Rotten mit fort, bis solche stille stehen.

Die, welche beyde Flügel des Bataillons bedeckew sollen,
und wahrender Chargiern^ etwa hinter die Fronte getreten
sind, stellen sich wieder an ihre Glieder, wo sie vorher zur l’a-
rade gestanden, und marchimt die 4. an demjenigen Flü-
gel, wohin das Bataillon die Wendmtg gemachet hat, wenn
die Grenadiers nicht daselbst stehen sollten, soweit hinaus, als
etwa zu Oeffnung der Reihen in denr Bataillon Platz erfor-
dert wird; wannenhero sie ebenfalls ihre Schritte zahlen,
und das, was bereits oben von der isten Rotte daselbst er-
wähnet worden, beobachten müssen.
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Die Grenadier-UittetvOfficiers verrichten eben denselben
March, als bie Grenadiers, bey welchen sie stehen. Diebey-
den so bey dem Peloton gestanden, welches durch das Bäte-
ilion wieder nach dein andern Flügel hinausmarchiren soll,
marchiren Hinter derUnter-OKciers-Linie; weswegen derje-
nige,so dieses Peloton in der Ghargirung commandiret Hat,
und bisher am Flügel desselben gestanden ist, gantz hurtig
zurück hinter die Untcr-OKciers-Lime treten, und daselbst
mit seinen Grenadiers fort marchiren muß. Sobald sie an
dem andern Flügel des Bataillons angelanget sind, und sich
erforderlichen Falls gehörig gewendet haben, vertheilen sie
sich hinter die sämmtlichen Grenadiers wieder auf egale
Distance.

Alle Ober-OKciers welche in und hinter dem Bataillon
gestanden sind, imgleichen derStaabs-OKcier, welcher etwa
hinten geschlossen hat, rücken wieder vor das iste Glied, stel-
lén sich auf ihren Posten, welchen sie vorher gehabt, da das
Bataillon en Parade gestanden, wenden sich sogleich wieder
wie das Bataillon, und rücken vor ihren Rotten solange mit
fort, bis solche stille stehen.

Der Grenadier- Officier feit gleichfalls wieder hervor auf
die 056ciers-Linie, bleibet aber vor der Mitte der Grenadiers,
und wendet sich eben als dieselben.

§. 4 . Wann nun solchergestalt das ganhe Bataillon die
Reihen auf gehörige Distance geöffnet hat, auch ein jeder
wieder auf seinem Posten ist, wo er zur Parade gestanden,
Uttd alles stille stehet: So commandiret b« Major:

Herstellt euch!
Da sich dann alles auf dem lincken Fuß herstellet, und an-
bey die Ober-OtKeiers ihre Espontons, welche sie wahrender
Ghargirung beständig hoch im rechten Arm getragen, auch

.die UntctvOfficiers hinter der Fronte ihr Kurhgewehr in 4.
gewöhnlichen Tempo wieder beym Fuß setzen. Die 8. Unter-

Aa 4 Qfsiciers



376 Cap. Z2. Von der voubiirung.

Officiers aber, welche an beyden Flügeln des Bataillons die
4. Glieder bedecken, behalten ihr Kurtzgewehr geschultert.

§ s. Derfor commanäiret alsdann femer:
Das Gewehr beym lincken Fuß!
Bajonet an ihren Ort!
Schultert das Gewehr!

Wobey sich ein jeder verhält, wie im i8totCap. izten ärt.
bey No. is, 13, und 14. angewiesen.

Cap. Z2.
Von der voubiirung.

^^ie voublirung wird gebraucht, wenn man entweder die
krönte näher zusammen ziehen und schwächer machen,

oder auch weiter ausdehnen und vergrößern will : Und weil
dergleichen öfters gar guten Nutzen geben kann; so ist nöthig,
daß die llegimenter auch darinnen geübt werden, damit sie
selbige bedürfenden Falls fertig zu machen wissen.

Wenn demnach ein Bataillon oder Compagnie in der
voubiirung exerciret werden soll; so muß sothanes Corps
mit offenen Reihen und Gliedern zur l'araäe kormiret stehen,
und vorher davon also avertiret werden:

Gebt acht, das Bataillon (oder die Com-
pagnie) soll doubliren !

Worauf sich sogleich ein jeder gebührend gefaßt dazu halten
muß.

^

Und ist Hiebey en general in Acht zu nehmen, daß
die Wendungen vorgeschricbcnermasscn, und hurtig gemachet,
weder zu geschwind noch zu langsam, sondern mit einem or-
'

. £ r. Iv- dinai-
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dinairen Schritt und egalen griffen marchiret, die Schxit-te, wo es nöthig thut und angewiesen ist, richtig gczählet, da-
bey der Leib und das Gewehr allezeit wohl getragen, dir Vor-und Nebenmänner genau oblerviret werden, auch alles ganhstille und aufmercksam seyn müsse. Uebrigens sind in diesemLapüul dreyerley Arten von Doublirung angewiesen, als

r) Die Doublirung der Reihen oder Rotten, wodurchdie krönte kleiner gemachet wird;
2) Die Doublirung der Glieder, wodurch die krönte ver-grössert wird; und

3) Die Verstärkung der krönte mit dem 4ten Gliede:Und wird von jeder dieser dreyerley Arten IN nachgehendenZ. Articuln besonders gehandelt.

Art. i.

Von der voudiirung der Reihen.
§. i.

rSjutd) das Doubliern der Reihen oder Rotten wird die^86 vorhandene Anzahl demselben um die Helste vermin-
dert,und dagegen jede Reihe noch eins so starck anMannschaftgemachet, als sie vorher gewesen; welches dann wiederum
auf zerley Art geschehen kann, als

r) Wann eine Reihe um die andere stehen bleibt, und die
übrigen selbige rechts oder lincks doublimt.

2) Wenn die Helste des ganhcn Bataillons vom rechtenoder lincken Flügel bis zur Mitte stehen bleibet, und
die andere Helste selbige rechts oder lincks äoubliret.

Aas 3) Wenn
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3) Wenn die Mitte des Bataillons stehen bleibt, und beyde
^

Flügel selbige doubliren.

§. 2. Wenn nun ein Bataillon en Parade stehet, und die
Grenadiers,gimmctleute,Tambours und Pfeiffer die Reihen
mit äonbliren sollen: So muß fothane Doublirung nach
der ersten Art gemachet werden; massen sie bey der atm und
Zten Art nicht mit doubliren, sondern sich nur an ihre Flügel
anschließen müssen, wie unten umständlicher erwähnet wird.

§. 3. Das Bataillon muß zu dieser voublirung vorher
abgetheilet, und den Reihen, bey welchem Commando sie
stille stehen oder marcbiren sollen., richtig bedeutet worden
seynWobey vorgangig zu beobachten, daß,wenn eine blinde
Rotte oder Reihe im Bataillon seyn sollte, solche, bevor die
Ooublirung anfängt, gantz Zu äusserst am lincken Flügel
desselben gesetzet, und solange solche währet, beständig da-

selbst bleiben, auch bey der Abtheilung zur Reihen-Voubli-
rung jederzeit vor eine gantze gerechnet werden müsse. Diese
Abtheilung aber geschiehet folgendergestalt.

§.4. Bey der ReihenMoublimng nach der istenj Art,
doubliren alle geraden Reihen, wenn solche vvm rechten bis
zum lincken Flügel gezahlet werden, rechts , und die ungera-
den Reihen doubliren lincks: Und wo die gantze Anzahl
der Reihen ungerade ist; so bleibt die letztere am lincken Flügel
allezeit, sowohl beym Rechts-als Lincksdoubliren, stille stehen.
Die Grenadiers , Zimmerleute, Tamtams und Pfeiffer
werden insgesammt hierzu besonders, und zwar auf bemeldte
Art abgetheilet.

§. s. Zur Reihen-Vottblirung nach beraten Art, wird
das Bataillon , ohne Grenadiers, Zimmerleute, Tambours
und Pfeiffer, nur in 2. gleiche Theile abgetheilet; und dou-

binet
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blivet die linefc Helste rechts, die rechte aber lincks; Unt im
Fall die Anzahl der sämmtlichen Reihen ungerade seyn mögte;wird die überschieffende Reihe allemal zur lincken Helste des
Bataillons getheilet. Und auf solchem Fall muß die äussersteReche am lincken Flügel besagter lincken Helste, wenn solche
rechts äoubliret, nicht mit doubliren, sondern auf der Linie
bleiben, und sich nur beym Doubliren am lincken Flügel der
rechten Helste anschließen;• wie sie dann auch beym Lincks-
äoubliren von der rechten Helste des Bataillons unäoubli-
ret bleiben muß.

§. 6. Zur Reihcn-Doublirung nach der Ztcn Art, wird
das Bataillon in 4. Theile abgetheilet; und äoubliret das
i sie Viertel am rechten Flügel das nächst daran zur lincken
Hand stehende 2te Viertel lincks, und das 4te und letzte Viertel
am lincken Flügel äoubliret das nächst daran zur rechten
Hand stehende zte Viertel rechts. Von diesen 4. Theilen
muß eines eben so starck von Reihen gemacht werden als das
andere. Falls aber die Anzahl der sämmtlichen Reihen nicht
darnach beschaffen wäre, daß solches geschehen könnte: So
wird jedes der 2. ersten Viertel am rechten Flügel um eine
Reihe stärcker gemacht, als die 2. letztem Viertel am lincken
Flügel: Und wann nur eine eintzige ungerade überschießendeReihe im Bataillon vorhanden seyn mögte; muß solche zwar
jederzeit zu dem 4ten Viertel am lincken Flügel des Bataillons
getheilet werden, jedoch wird sie beyder Doublirung nicht
gerechnet: Massen auf solchem Fall die letzte Reihe am lin-
cken Flügel besagten 4ten Viertels niemals mit äoubliret,
sondern sich nur, wie oben gedacht, am lincken Flügel des
zten Viertels bey der voublirnng anschließet : Und wird
diese Abtheilung aus beygefügter Tabelle deutlicher zu er-
sehen seyn.

Wenn
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Wenil
das

So werden die Reihen in die 4. Viertels also
vertheilet.

Lataillon
starck ist

Rotten
oder

Zum ersten
Viertel am

rechtenFlü-
gelkorm

men

Zum nächst
daranstc-

henden 2ten
Viertel
kommen

Zum fol-
genden

zten Vier-
tel kommen

Zum 4ten
und letzten
Viertel am

linckenFlü--
gel kommen

Reihen. Reihen. Reihen. Reihen. Reihen.
9&. 24 . 24. 24. 24.
96,1 24 . 24 . 24. 24.1
97. 24 . 24. 24. 2 s.

97-7 2s. 2s. 24. 2Z.1

98. 2s. 2s. 24. 24.

98 .; 2s. 2s. 24. 24-7

99- 2s. 2s. 24 . 2s.

99-1 2s. .
2s. 2s. 24.I

! OO. 2s. 2s. 2s. 2s.

§ 7 . Uebrigcns geschiehet die voublirnng der Reihen, wie
hiernachst vorgeschrieben, und zwar nach der i sten Art, wenn
eß rechts geschehen soll, mit folgenden Kommando:

No. i. Rechts doublirt die Reihen!
Hierauf machen die 2te, 4te, 6te, und sofort alle übrigen

geraden Reihen, vom rechten Flügel abzurechnen, aufdem lin-
cken Fuß, wie gewöhnlich rechtsum; und die isie, zte, ste,
uebst allen übrigen ungeraden Reihen bleiben stehen.

Eben also verhalten sich auch die Grenadiers,Zimmerleute,
l'ambourr
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Tambours und Pfeiffer, und machen die, welche gerade Zah-
len haben (wenn jede Sorte vor sich besonders, und zwar vorn
rechten Flügel ab gezählet wird) die Wendung; die aber, wel-
che ungerade Zahlen haben, bleiben stehen.

Die klautboitten, imgleichendieUnter-und Qber-056cierr
insgesammt stehen Hiebey stille, (a)

No. 2. March!
Die Reihen welche sich vorher gewendet haben, treten mit dem
lincken Fuß zugleich an, zählen 3 . Schritte, marchircn damit
in einem schreegen March, Hinter ihren zur rechten Hand gc-
standenen Mann, sehen beym Zten und lehren Schritt den
lincken Fuß voraus, daß der lincke Absatz gerade hinter dem
lincken Absah gedachten ihres gewesenen Nebenmannes, wel-
chen sie doubliren sollen, und zwar 2 . gute Schritte hinter
ihm zu stehen komme, bleiben also stehen, und machen die gan-
he k'ronte dahin, wohin sie sich beym istenCommandogewcn-
det haben: Welches alles auch die Grenadiers, Zimmerleute,
Tambours und Pfeiffer, so beym r sten Commando die Wen-
düng gemacht, zu beobachten haben, (b)

No. 3. Herstellt euch!
Alles was doublirct hat machet auf dem lincken Fuß lincks-
um, ein jeder richtet sich hurtig und gerade auf seinen Vor-
und Neben-Mann, und stehet ganh stille, (c)

Sollen sodann die Reihen hergestellet werden: So ist
das Commando:

No. 4. Die doublut haben, lincks herstellt
die Reihen!

Hierauf machet alles, was vorher doublirct hat, auf dem
lincken Fuß lincksum. (d)

No. 5.
(a) v. Tab.XI^ Fig. i. (c) v. Tab. XII. Fig. j.(b) v. Tab. XII. Fig. 2. (d) v. Tab. XII. Fig. 4.
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No. 5. March!

Die sich beym vorigen Commando gewendet haben, treten
insgesammt mit dem lincken Fuß zugleich an, marchiren mit
3. Schritten, und in einem schreegen March, wieder hervor
auf ihren vorigen Platz, neben diejenigen Männer, welche
sie doubltet gehabt; und sobald sie in dem Zten und letzten
Schritt mit dem lincken Fuß auf die Linie getreten sind, setzen
sie den rechten Fuß nach, in behörjger viüance neben den
lincken, machen sogleich gerade krönte mit ihren Nebenman-'
uern, richten sich mit denenselben gehörig, und stehen gantz
stille, (a)

Sollen nach der isten Art die Reihen lincks doublirct
werden: So ist das Commando:

No. 6. Lincks doublirt die Reihen !
Da dann die iste, Zte, ste, auch ferner alle übrigen ungera-
den Reihen auf dem rechten Fuß lincksum machen, und da-

gegen die geraden Reihen insgesammt stehen bleiben: Wel-
ches alles auch dieOrenadierr, Zimmerleute, ^amhou^5^^d
Pfeiffer, nach Anzeige No. 1, zu beobachten haben.

No. 7. March!
Alle die, welche sich vorher gewendet, treten mit dem rechten
Fuß zugleich au, zahlen 3. Schritte, marchiren damit in
einem schreegen March hinter ihren zur lincken Hand gestan-
denen Mann, sehen bcvm 3ten und letzten Schritt den rech-
ten Fuß voraus , daß der rechte Absah gerade hinter den rech-
ten Absah gedachten ihres gewesenen Nebenmannes, welchen
sie doubliren sollen, und zwar 2. gute Schritte hinter ihm
zu stehen komme, bleiben also lincksum stehen, und machen
die gantze krönte dahin, wohin sie sich beym isten Comman-
do gewendet haben.

No. 8. Herstellt euch!
Die

OO v. Tab, XII, Fig, 5,
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Die, welche doubliert haben, machen auf dem rechten Fuß
rechtsum, ein jeder richtet sich gehörig auf seinen Vor-und
Nebenmann, und stehet sogleich gantz stille.

Beym Herstellen der Reihen ist sodann das Commando:
No. 9. Die doubiirt haben, rechts herstellt

die Reihen!
Worauf alles, was vorher doubliert hat, auf dem rechten
Zuß rechtsum machet.

No. 10. March !
Die, so sich beym vorigen Commando gewendet haben, tre-
ten insgesammt mit dem rechten Fuß zugleich an , marchi-
ren mit 3. Schritten, und in einem schreegen March, wieder
hervor auf ihren vorigen Platz, neben diejenigen Männer,
welche sie doubliert gehabt; und sobald sie in dem z ten und
letzten Schritt mit dem rechten Fuß auf die Linie getreten
sind, setzen sie den lincken nach , in behöriger vittance neben
den rechten, stehen sogleich stille, und machen gerade krönte
mit ihren Nebenmännern.

§. 8. Wannuach der 2ten Art die Reihen rechts doubliert
werden sollen: So geschiehet es mit folgenden Commando :

No. ii. Mit halben Gliedern rechts dou-
blirt die Reihen!

Auf dieses Commando machet die lincke Helste des Latail-
Ions bis zur Mitte, wie sie vorher abgetheilet worden, aufdem lincken Fuß gewöhnlichermassen rechtsum; die andere'
Helfte aber bleibet stehen.

Wenn das Bataillon rechts rangiert ist; so stehen die 6re-
nadiers und Zimmerleute bey diesem Commando stille: Istaber das Bataillon lincks rangiert; so machen sie die Wen-
düng eben als die lincke Helfte desselben.

Die Tambours und Pfeiffer am rechten Flügel stehen
stille;
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stille; uud die am lincken Flügel wenden sich wie die lincke
Helfte des Bataillons.

Die »autdoisten machen ebenfalls auf dem lincken Fuß >

rechtsum. '

Die 4. Unter-OKeiers, welche am rechten Flügel des Ba- !
taillons die 4. Glieder bedecken, bleiben stehen; die am lin- :
cken Flügel aber machen eben dieselbe Wendung, als die 1

Glieder, an welchen sie stehen. !
Die UntcivOfficiers hinter der Fronte schultern in 4. Tem- '

po ihrKurtzgcwchr, und machen gewöhnlichermassen beym ^
rsten l'empo insgesammt auf dem lincken Fuß rechtsum. ^

Die Grenadier-Unter-OKciers verhalten sich eben als §
die 6renadicrs. jj

Die Übcv?Officiers vor der Fronte, beliebst dem Com- t

mandanten des Bataillons , machen insgesammt ebenfalls Ü
auf dem lincken Fuß rechtsum, und nehmen ihre Espontons 1

dabey zum March. fl

Der Grenadier -Officier verhält sich eben alS die 6re> "

nadiers.
12. March!

Alles was beym vorigen Commando rechtsum gemachet, jj
trit mit dem lincken Fuß zugleich an. Die lincke Helfte des ■

Bataillons doublirct hinter die rechte: Und muß die an der •

Mitte gestandene und voran rnarehirende Reihe gedachter ^
lincken Helfte sogleich in den 3. ersten Schritten mit dem

(
lincken Fuß die Mitte zwischen den Gliedern zu gewinnen
suchen, und daselbst mit einem ordinairen Schritt bis an

^

den rechten Flügel des Bataillons hinauf marehiren, allwo •

sie mit dem letzten Schritt den lincken Fuß voraus nieder- j
;

setzet, daß der lincke Absatz in Distance von 2. Schritten
gerade hinter den lincken Absatz derer, in der äussersten Reihe I1

am rechten Flügel befindlichen Vormanner , welche sie dou-
bliren soll, niedergesetzet werde, und bleibet also gewendet

stehen
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stehen wie sie marchiret ist. Die übrigen Reihen insgcksammt folgen der erstem, bleiben in diesem March immer aufrichtige Distance geöffnet, und mit dem lincken Fuß fo langeauf der Linie, bis sie auf die Stelle kommen, wo die voran-marchirende Reihe gestanden; allda treten sie ebenfalls vonder Linie ab, und marchiren in der Mitte zwischen den Glie-dem hinauf, bis sie ihre Reihen, welche sie doublten sollen,erreichet haben, hinter welchen sieden lincken Fuß nieder-sehen, und eben also gen. endet stehen bleiben, auch sich inallen Stücken verhalten, wie oben von der voranmarchiren-den Reihe bereits erwähnet worden. In solchem Marchmuß ein jeder mit feinem Vor- und Nebenmann beständig ingerader Linie bleiben: Wobey annoch zu mercken, daß,wenn die lincke Helste desLataillons, soda doubliret, um ei-

ne Reihe stürcker als die rechte Helste seyn sollte, die äussersteReihe in besagter lincken Helste zwar mit den andern fort-marchiren, jedoch nicht, wie die andern, doubliren, sondernauf der Linie bleiben, und sich, wie oben im tten§. erwähnetworden, an den lincken Flügel der rechten Helste anschließenmüsse.
Wenn die Grenadiers und Zimmerleute am rechten Flü-gel des LataiUons ihren Posten haben, so stehen sie hierbeystille; sollten sie aber ihren Posten am lincken Flügel haben,so folgen sie den Pfeiffern an besagtem Flikgel nach, bis diesestille stehen, und behalten dabey die Reihen undoubliret, auchauf gehörige Distance geöffnet, und die krönte wie sie mar-chiret sind.
Die Tambours und Pfeiffer am rechten Flügel stehen stille,die am lincken Flügel aber folgen der lincken Helste des ha-

taillons , ohne sich zu doubliren , nach, und wenn diese ein-
doubliret hat, bleiben sie am Flügel im 1 sten Gliede, auf ge-hörige Distance geöffnet, stillstehen, und behalten krönte wiesie warchiret sind.

Die Hautboisten march irrn hinter der Fahne vor dem I sten
B b Gliede
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Gliede mit hinauf, bis sie vor die Mitte der stillstehenden
Helste kommen , allwo sie stehen bleiben, und Fronte behal-
ten wie sie marcbiret sind.

Die 4. Unter-OReier;, welche am lincken Flügel des Ba«

taillons die 4. Glieder bedecken, folgen der lincken Helste nach,
bleiben aber, wenn sie die stillstehenden Glieder erreichet, auf
der Linie wo sie m.archit'ct sind, stehen, schließen sich an fest
bige an, und behalten Fronte wie sie marebiret sind: Die

4. Unter-OKcier; am rechten Flügel des Bataillon; aber sie-
hen mit demselben hiebcy gantz stille. Die Unter-OKcier;
hinter der Fronte marckiren insgesammt mit an, schließen
sich hinter der rechten Helste des Bataillon; so nahe zusam-
men, daß die 2. äussersten, wie gewöhnlich, hinter der 2ten

und Zten Rotte, und zwischen ihnen die übrigen auf egale
viüance von einander kommen, und bleiben sodann rechts-
um gewendet stehen wie sie marcbiret sind.

Die Grenadier- Unter- Officier; verhalten sich eben als

die Grenadier;.
Die Ober-OKcier; vor der Fronte schließen sich vor der

rechten Helste des Bataillon;, eben als die Unter-OiKcier;
hinter der Fronte , naher zusammen, und bleibt dabey der

Kommandant des Bataillon; immer vor der Fahne; behal-
ten auch insgesammt Fronte wie sie marclmet sind.

Der Grenadier-OKcier bleibet allezeit vor seinen Grena-

dier;, und verhalt sich eben als dieselben.
No. iz. Herstellt euch!

Alles was vorher marcbiret hat, machet auf dem lincken

Fuß lincksum und herstellet sich, und richtet sich ein jeder so-
gleich auf seinen Vor-und Nebenmann. Die Unter-OK-
ciers hinter der Fronte setzen dabey ihr Kurtzgewehr in 4.

Tempo, und die Ober-OKcier; vor der Fronte ihre Espon-
ton; ohne Tempo wieder beym Fuß.

Sollen
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Sollen sodann die Reihen wieder hergestellet werden: So

ist das Commando:
No. 14. Die doublitt haben, lincks her-

stellt die Reihen!
Hierauf machen alle die, welche vorher doubliret oder mar-
ckiret haben, auf dem lincken Fuß lincksum. Die Unter-
OKciers hinter der fronte schultern dabey ihr Kurtzgewehrin 4. lempo, und die Obcr-OKcier§ vor der Bronte nehmenihre Fspontons zum March.

No. 15. March!
Alles was sich beym vorigen Commando gewendet hat, trit
mit dem lincken Fuß zugleich an, und marchiret auf seinen
vorigen Platz. Die voranmarchirende Reihe derer, welchedoubliret haben und sich herstellen sollen, suchet sogleich IN
den z. ersten Schritten mit einem schreegen March die Linie
zu gewinnen, worauf sie vor der voublirung gestanden ist,auf welcher sie alsdann mit einem ordinairen Schritt gerade
fort marchiret, und dabey den lincken Fuß beständig anfiel-
biger behält, bis sie wieder auf dieselbe Stelle kömmt, wo
sie vor der voublirung gestanden, allwo sie mit beyden in
gehöriger viKance neben einander gesetzten Füßen stehen blei-
bet, und Fronte behalt wie sie marchiret ist. Von den übri-
gen Reihen trit eine jede, sobald sie die äusserste von denen
die da stillstehen, paslirct ist, gleichfalls wieder mit dein lin-
cken Fuß auf die Linie: Insgesammt folgen der erstem, und
beobachten was von dieser gemeldet worden,oblcrviren anbey,daß sie nicht nur wahrendem solchem March beständig in
gerader Linie mit ihren Vor-und Nebenmännern, sondern
auch auf richtige Distance geöffnet bleiben; damit die letztere
Reihe, wenn sie auf die Linie trir, ebenfalls in fothanervi-ftance sogleich stille stehen könne.

Die Crenadiers und Zimmerleute, wenn sie an: rechten
Flügel des Bataillons ihren Posten haben, bleiben stehen,

B b 2 wenn
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wenn sie aber am lincken Flügel ihren Posten, und sich folg-
lich beym vorigen Lommando mit gewendet haben, sv
marestiren sie mit einem ordinären Schritt, und auf richtige
Distanz geöffneten Reihen, den lincken Fuß beständig auf
der Linie behaltend, wieder auf ihren vorigen Platz, wo sie
vor der Doublirung gestanden sind. Solchen Platz müssen
sie sehr wohl beobachten; und hat zu diesem Ende der voran-

marckirende Zimmermann ebenso viele Schritte wieder rück-
warts zu zahlen, als er vorher hinwärts gethan, damit er

sothane Stelle nicht verfehle, und dadurch die folgenden Rei-
Heu an ihrer rechten Distance nicht gehindert werden mögen.
Sobald sie daselbst angelanget, stehen sie insgesammt zugleich
stille, und behalten Fronte wie sie marchiret sind.

©ic Tambours und Pfeiffer am rechten Flügel bleiben ste-
hen, die am lincken Flügel aber marchireti mit dem lincken
Fuß auf der Linie des isten Gliedes mit einem ordinaten
Schritt, und auf richtige Distance geöffnet, vor denen Rei-
hen her, welche doubliret haben und sich hechelten sollen;
und muß der vvraumarestirende Pfeiffer dieses Flügels, wenn

die Grenadiers und Zimmerleute nicht am lincken Flügel ih-
ren Posten haben, ebenfalls seine Schritte zählen, und auf
der rechten Stelle, wo er vor der Doublirung gestanden ist,
stille stehen, wie vorher von dem voran marchitenfccn Zim-
mermann erwähnet worden: Wobey annoch zu beobachten,
daß, wo keine Linien gezogen sind, der voranmarekirende
Zimmermann im isten Gliede, oder der Pfeiffer, sich bey die-

sem Ausmärest ein gantz gerades Augenmerck nehmen, und

auf selbiges gerade zu gehen müsse, wie im Z4ten Lapit, rsten
Art. 8 tcn §. bey No. s. angemercket ist, damit die Glieder
in gerader Linie bleiben können.

Die Flautboisten marestiren soweit an, bis sie wieder auf
ihre vorige Stelle kommen,allwo sie stehen bleiben,und Fronte

behalten wie sie marchiret sind.
Die 4. HwwOfficiers an den 4. Gliedern des rechten

Flügels
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Flügels bleiben mit demselben stehen: Die an den 4. Glie-
dem des lincken Flügels aber marckircn vor der i sten Reihe
derer, welche sich herstellen sollen, in einem Ordinateen Schritt
her, bleiben dabey mit dem lincken Fuß immer aufder Linie,
stehen stille, wenn sie auf ihrem vorigen Platz angelanget,
und behalten Fronte wie sie marchiret sind. Die Unter-
ORciers hinter der Fronte marcteiren gleichfalls mit an,
öffnen sich wieder auf vorige Distance, damit ein jeder hinter
dieselbe Reihe komme, hinter welcher er vor der Doublirung
gestanden; alsdann stehen sie stille, und behalten Fronte wie
sie marchiret sind.

Die Grenadier-Unter# Officiers verhalten sich eben als
die Grenadiers.

Die Ober-Oksteiers vor der Fronte öffnen sich ebenfalls
wieder auf vorige Distance, stehen vor dcnenjenigen Rotten,
vor welchen sie vor der Doublirung gestanden sind, stille, und
behalten Fronte wie sie marchiret sind.

Der Grenadier -Officier verhält sich eben als die Gre-
iiatfier.

No. i6. Herstellt euch
Die beym vorigen Commando marchiret sind, machen ins-
gesammt auf dem lincken Fuß, welchen sie aus der Linie be-
halten haben, rechtsum, richten sich sogleich, und bleiben
stehen. Die Unter-OKeierr hinter der Fronte sehen dabey
ihr Kurhgewehr in 4.Tempo, und die Obcr-Ofstcierr ihre
Lspontons ohne Tempo wieder beym Fuß, und machen jene
ihre Wendung, wie gewöhnlich, beym isten Tempo.

Soll nun auf eben dieselbe Art lincks doubliret werden:
So ist das Gommando ;

No. 17. Mit halben Gliedern lincks dou-
blirt die Reihen!

Hierauf machet die rechte Helste t»eé Bataillons bis zur Mitte
Bb z auf
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auf dem rechten Fuß lincksum, die andere Helfte aber bleibt
stehen.

Die Grenadier, und Zimmerlcute, wenn sie am rechten
Flügel stehen/ machen eben dieselbe Wendung; wenn sie aber
am lincken Flügel ihren Posten haben, stehen sie hiebcy stille.

Die Tambours und Pfeiffer am lincken Flügel stehen
ebenfalls stille, und die am rechten Flügel wenden sich wie
die rechte Helfte des Bataillons.

Die Hautboistcit machen aufdem rechten Fuß lincksum.
Die 4. Unter-OKciers, welche am rechten Flügel die 4.

Gliederbedecken, nebst denen hinter der fronte, machen eben
dieselbe Wendung; wobey diese zugleich ihr Kurtzgewehr in 4.
gewöhnlichen Tempo schultern: Die 4. Unter-OKciers am
lincken Flügel des Bataillons aber bleiben stille stehen.

Die Grenadier- Unter-056ciers verhalten sich eben als
die Grenadiers.

Die sämmtlichen Obe»056ciers vor der Bronte, zufammt
dem Commandanten des Bataillons, machen ebenfalls auf
dem rechten Fuß lincksum, und nehmen dabey ihre Espon-
tons zum March: Und der Grenadier-Officier verhalt sich
eben als die Grenadiers, (a)

No. iZ. March!
Alles was sich vorher gewendet hat, trit mit dem rechten Fuß
zugleich an , und behalt solchen währendem March immer
auf der Linie.

Die rechte Helfte des Bataillons doubliret die linckc, und
verhält sich dabey, wie oben bey No. 12. erwähnet worden;
nur mit diesem Unterschied, daß hier ein jeder mit dem rechten
Fuß in der Mitte zwischen den Gliedern marchiren, auch sol-
chen beym letzten Schritt hinter den rechten Fuß des Vor-
mgnnes, welcher doubliret werden soll, voraus niedersetzen
müsse: Wobey annoch zu mercken, daß, wenn die rechte
Helfte des Bataillons um eine Reihe schwächer seyn sollte als
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die linefe Helste; die äusserste Reihe am liucken Flügel der
stillstehenden Helste hicrbey undonbliret bleiben, und aufsol-
chemFall die voranmarcbirende' Reihe in der donblirenden
Helste vorher bey der Abtheilung davon unterrichtet seyn
müsse.

. Wenn die Grenadiers und Zimmerleute am lincfcn Flü-'
gel des Bataillons ihren Posten haben ; stehen sie sowohl, als
die daselbst befindlichen Tambours und Pfeiffer , nebst den
4. Umer-OKciers anden 4. Gliedern, stille: Wenn aber die
Grenadiers und Zimmerleute am rechten Flügel des Bataillons
stehen; marchiren sie sowohl, als die daselbst befindlichen
Tambours und Pfeiffer , nebst den 4. Nnter-OKciers an den
Gliedern, hinter der rechten Helste des Bataillons mit fort,
und verhalten sich, wie oben bey N0.12, angeführet: Wie
denn auch die Hautboiüen, nebst den Unter-OKciers hinter
und den Ober-OKciers vor der Fronte, gegen die lincke Helste
des Bataillons anmarcbiren, und übrigens alles, was oben
bey No. 12. umständlicher erwähnet worden, beobachten
müssen, (a)

No. 19. Herstellt euch!
Alles was marcbiret hat, machet aufdem rechten Fuß rechts-
UM, und jeder richtet sich sogleich auf seinen Vor- und Neben-
mann: Wobey zugleich die Unter-OKciers hinter der Fronte
ihr Kurhgewehr in 4. Tempo , die Ober-OKciers vor der
Fronte aber ihre Espontons ohneTempo beym Fuß setzen, (b).
^Sollen sodann die Reihen wieder hergestellet werden-

iSo ist das Gommando :

No. 20. Die doublirtfjslfcett/ rechts herstellt
die Reihen!

Hieraufmachen alle die,welche vorher doubliret oder marchi-
ret haben, auf dem rechten Fuß rechtsum: Wobey die Un-
ter-OKciers hinter der Fronte ihr Kurtzgewehr in 4. Tempo

B b 4 wieder
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wieder schultern, und die Ober - Ostirier5 ihre Espontons
zum March nehmen, (a)

No. 21. March!
Alles was vorher die Wendung gemacht hat, trit mit dem
rechten Friß zugleich an, und marchiret auf seinen vorigen
Platz : Wobey die Reihen so da doubliret Haben insgesammt,
sobald sie die letzte Reihe von denen so da stille stehen, passi-
ret sind, mit dem rechten Fuß wieder in die Linie treten, und
also auf selbiger fortmarehiren, bis sie ihren vorigen Platz
erreichet haben, auch übrigens alles das beobachten, was
oben bey No. is. erwähnet worden.

Die Grenadiers und Zimmerleute, wenn sie am lincken
Flügel des Bataillons ihren Posten haben, stehen sowohl,
als die daselbst befindlichen l ambourr und Pfeiffer, nebst
den 4. Unter-OKciers an den 4. Gliedern, stille: Wenn aber
die Grenadiers und Zimmerleute am rechten Flügel des Ba-
taillons ihren Posten haben; marchiren sie sowohl, als die
daselbst befindlichenlamdours undPfeiffer,nebst den 4. Unter-
Officiers an den 4. Gliedern besagten Flügels, wieder auf
ihren vorigen Posten, behalten den rechten Fuß beständig auf
der Linie, und oblerviren übrigens ebenfalls, was oben bey
No. i s. angeführet ist: Wie denn auch, nach Anzeige besag-
terNo.dieElauthoisien, imgleichendieUmer-OKciers hinter,
und die Ober-OKciers vor der Fronte, wieder aufihrevorige
Stelle marchiren, und wenn sie daselbst angelanget, wie sie
marchiret sind Fronte behalten müssen, (b)

No. 22 . Herstellt euch !
Die beym vorigen Kommando marchiret sind , machen ins-
gesammt auf dem rechten Fuß, welchen sie auf der Linie be-
Halten haben, lmcksum, richten sich sogleich gehörig, und
bleiben stille stehen ; und sehen dabey die Unter-056ciers hin-

m
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ler der Fronte ihrKurtzgewehr in 4, und die £>bcrOfficiers
ihre Espontons ohne Tempo wieder beym Fuß. (a)

§. 9. Wenn nach der ztenArt die Reihen doubliretwer-
den sollen: So wird commandiret:

^o. 23. Mit Viertelgliedern, rechts und
lincks nach der Mitte äoubUrt die

Reihen!
Hierauf machet das4te Theil des Bataillons am rechten Flü-gel auf dem rechten Fuß lincksum, und das 4te Theil dessel-den am lincken Flügel auf dem lincken Fuß rechtsum ; die
2. mittelsten Viertel im Bataillon aber, so wie sie vorherabgetheilet worden, bleiben stille stehen.

Die Grenadiers, Zimmerleute , Tambours und Pfeiffer,nebst den 8. Untcr--OKciers , welche am rechten und lincken
Fiügel des Bataillons die 4. Glieder bedecken, machen eben
dieselbe Wendung als der Flügel, an welchem sie stehen.

Die Hautboisteit bleiben hierbey stille stehen.
Von den Unter-056ciers hinter der Fronte machet die Helft

te vom rechten Flügel bis zur Mitte auf dem rechten Fuß
lincksum, und die Helste am lincken Flügel bis zur Mitte auf
dem lincken Fuß rechtsum, und schultern dabey in 4. Tempoihr Kurtzgewehr.

Die Grenadier-Unft^Officiers wenden sich als die Gre-
nadiers.

Von den Ober- 056cier§ machet die Helste am rechten
Flügel bis zur Mitte auf dem rechten Fuß lincksum, und die
andere Helste am lincken Flügel bis zur Mitte aufdem lincken
Fuß rechtsum,und nehmen ihre Espontons dabey zum March,

Der Grenadier-Officier machet eben dieselbe Wendung
als die Grenadiers.

Bb s Der



394 Cap. Z2. Art. I. Von dervoublirung der Reihen.

Der Commandant des Bataillons, nebst dem Fahndrich,
bleiben hiebey gantz stille stehen.

No. 24. March!
Alles was sich vorher gewendet hat, trit zugleich an, und zwar
die am rechten Flügel mit dem rechten, und die am lincken
Flügel mit dem lincken Fuß. Die 2. äussersten Viertel des
Bataillons doublitttt die 2. mittelsten Viertel, wie sie abge-
theilet sind.

Die Grenadiers, Zimmerleute, Tambours und Pfeiffer,
ungleichen die 8- UnteivOfficiers, welche die4. Glieder an bey-
den Flügeln bedecken, folgen ihren Flügeln nach, an welchen
sie stehen, und die Unter -und Ober- Officiers schließen sich
hinter und vor der krönte naher gegen die Mitte zusammen:
Wobey alle diejenigen, welche rechts zu marcbiren oder zu
doubliren haben, wie oben bcyNo. 12, und diejenigen, wel-

che lincks zu marcbiren oder zu doubliren haben, wie oben
bey No. 18. angeführet ist, sich verhalten müssen.

Die Hautboistett aber, wie auch der Commandant des
Bataillons und der Fähndrich, bleiben hierbei) gantz stille
stehen.

No. 25. Herstellt euch!
Diejenigen welche vorher marcbiretsind, herstellen sich ins-

gesammt, und zwar die vom rechten Flügel auf dem rechten,
und die vom lincken Flügel aufdcm'lincken Fuß : Wobey die
Unte^Officiers hinter der krönte ihr Kmtzgewehr in4.Tem-
xo, und die Ober-OKciers vor der krönte ihre Espontons
ohne Tempo wieder beym Fuß sehen, und alles wohlgerich-
tet stille stehet, (a)

Sollen nun die Reihen wieder hergestellet werden: So
ist das Commando:

No.

O) v.Tab. XIII. Fig. i,
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d^o.26. Die doublirt haben, rechts und
lincks aus der Mitte herstellt die

Reihen!
Hierauf machen alle die, welche gegen den rechten Flügel
zu marckiren haben, auf dem rechten Fuß rechtsum, und die,
welche gegen den lincken Flügel zu marchircn haben, aufdemlincken Fuß lincksum: Wobey die Unter-OÜiciers hinter der
Fronte ihr Kurhgewehr in 4. Fempo schultern, und die
Ober-OKciers ihre FspvNtons zum March nehmen.

No. 27. March!
Die gegen den lincken Flügel des Bataillons zu marchirctt
haben, verhalten sich insgesammt dabey, als oben bey No.
is/ und die gegen den rechten Flügel zu marchirai haben, als
bey No. 2i. einem jeden umständlich angewiesen.

N0.28. Herstellt euch!
Alles was gegen den rechten Flügel des Bataillons marclüret
ist, machet auf dem rechten Fuß lincksum; und was gegenden lincken Flügel marckiret ist, aufdem lincken Fuß rechts-
um. Ein jeder richtet sich alsobald gehörig; und sehen dabeydie Unter-OKciers hinter der Fronte ihr Kurhgewehr in 4.
Fempo, die Ober-OKcie» vor der Fronte aber ihreLspon-tons ohne Fempo wieder beym Fuß.

Art:. 2.

Von der voubiirnng der Glieder.
§. i.

HHurch das voubliren der Glieder wird die vorhandene
Anzahl demselben um die Helste vermindert, und da-

gegen jedes Glied noch eins so starck an Mannschaft gemacht,als es vorher gewesen.
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§ 2. Dieses geschiehet ebenfalls auf zerley Art, als

1) Wenn das eine Glied um das andere doubliret.
2) Wenn 2. zunächst hinter einander stehende Glieder

die andern beyden doubliren.
3) Wenn das iste und letzte Glied die 2.mittelften, oder

die 2. mittelsten das erste und letzte Glied doubliren.
§ z. Die Glieder welche doubliren sollen, müssen in dem

Gommando-Wort allemal mit genennet werden. Es kann
aber die voublirung der Glieder rechts-und lincks, vor-und
hinterwärts geschehen, wie im folgenden umständlicher ange-
führet wird.

§ 4. Wenn die Glieder-Voublirung mit einem kormirten
Bataillon gemacht wird: So ist überhaupt zu mercken, daß
die Grenadier«, Aimmcrleute, Tambours, Pfeiffer, Haut-
boisten, Unter-und Ober - Officiers nachfolgendes dabey zu
beobachten haben:

Die Grenadiers doubliren ihre Glieder, eben als das Ba-
taillon.

Die Zimmerleute Verhaltensich als das ifreund 2teGlied.
Die Tambours und Pfeiffer müssen, ohne zu doubliwt,

alle Schritte und Wendungen machen, als das aste Glied,
an welchem sie stehen.

Die HautboiKen thun eben desgleichen.
Die Unter-056ciers, welche an beyden Flügeln des Batail-

Ions die 4 . Glieder bedecken, verhalten sich ebeiffalls als die
Glieder, an welchen sie stehen, und müssen dahero, weil sie
3 Y ordinaire an den äussersten Rotten des Bataillons geschlosi
sen stehen, sich, sobald diese Vovblirung gemacht werden soll,
unvermerckt etwas abziehen, auch dieserbalb die Tambours
und Pfeiffer im isten Gliede um soviel näher zusammen rü-
cken, damit der daselbst stehende Unter-OKcier, auf welchen
die in den Z. hintersten Gliedern sich ganh gerade richten,
nicht nur von dem nächsten Tambour, sondern auch von dem
Flügelmann des Bataillons aufgenügsame viüance geöffnet
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seyn, mithin an der rechten und lincken Seite eines jeden Un-
ter - Officiers der erforderliche Platz zum Doubliren bleiben
möge. Die Unter-OKeiers hinter der krönte richten sich in
allem nach dem 4ten Gliede, behalten ihr Kurtzgewehr beym
Fuß, und stehen stille, wenn sothanes Glied nicht doubliret:
So oft aber gedachtes 4tes Glied doubliren soll, und im
Commando-Wort, wie vorgedacht, mit genennet worden ist;
so müssen die Unter-OKeiers hinter der krönte beym Com-
mando: Doublitf die Glieder! ihr Kurhgewehr in 4.
gewöhnlichen lernpo schultern, sodann beym Doubliren und
Herstellen sich in allen Stücken als das 4te Glied verhalten,
auch das Kurtzgewehr nicht eher beym Fuß setzen, bis das4te
Glied sowohl, als sie selbst, wieder auf ihren vorigen Platz ge-
kommen sind, und sodann Herstellt euch ! comrnandiret
wird.

Die Ober-056ciers vor der krönte richten sich nachdem
isten Gliede, und stehen ebenfalls stille, wenn sothanesGlied
nicht doubliret ; so oft es aber doubliren soll, und im Com-
mando- Wort mit genenuet wird, müssen sie auf solches
Gommando sich, eben als das iste Glied, auf dem rechten
oder lincken Fuß rechts- oder lmcksumkehren, dabey das Es-
ponton zum March nehmen, sodann eben so viel Schritte mit
anmarchiren,beymCorninando: Herstellt kUch! sich auch,
eben als das iste Glied, herstellen, und dabey dasEsponton
beymFuß sehen; wie sie denn auch beym Herstellen der Glieder
mit sothanem isten Gliede zugleich wieder auf ihre vorige
Stelle rücken, beym Antreten das Esponton abermals zum
March nehmen, und solches, sobald sie stille stehen, wieder
beym Fuß setzen.

Der Commandant des Bataillons bleibt, wenn die Glie-
Ler-Voublirung nur exerewet wird, immer auf seinem Po-
sten stille stehen.

§. s. Übrigens geschiehet dieOoubliruna, wenn ein Glied
um
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nm das andere rechts oder lincks äoudliren, und sich wieder
herstellen soll/ mit folgendem Lommando:

Nv. i. Das 2te und 4te Glied rechts vor-
wärts äoublirt die Glieder!

Hierauf machen sich die im Commando-cjBort genannte 2.

Glieder fertig zum IVlarchiren, und an ihres Vormannes
rechter Seite einzuäoubliren.

No. 2. March!
Bemeldte 2. Glieder treten mit dem rechten Fuß zugleich an,
marchimt in gerader Linie, mit wohlgeschultertem Gewehr,
in 4. Schritten, und durchgehends egalen Tritten, das 2te

ins iste, und das 4te ins 3te Glied, und zwar ein jeder an

die rechte Seite seines Vormanns, so, daß beym 4ten und

letzten Schritt mit dem lincken Fuß neben des Vormannes
rechten Fuß niedergetreten, und sodann der rechte Fuß sogleich
nachgesetzet werde, und bleibet also alles wohlgerichtet stille
stehen, (a)

Net 3. Die doublet haben, lincks hinter-
wärts herstellt die Glieder!

Hierauf machet das 2te und 4te Glied auf dem rechten Fuß
lincksüm, und wenden zugleich den gantzen Oberleib dahin-
warts, wohin sie marchimt sollen, (b)

No. 4. March!
Bemeldte beyde Glieder treten mit dem lincken Fuß zugleich
an, zählen wieder 4. Schritte, und marchimt also in gera-
der Linie, mit egalen Tritten, und wohl geschultertem Ge-
wehr, auf ihren vorigen Platz, allwo sie beym 4te.lt und letz-
ten Schritt, den rechten Fuß voraus aufdieselbe Stelle, wo

er vorder voublirung gestanden, niedersetzen, und anbey mit
dem Oberleib so, wie sie rnarchiret sind, gewendet stehen
bleiben müssen, (c)
; No. 5.

v. lab. XIV. Fig, 1 . (c) v. Tab, XIV, Fig. r

V. Tab. XIV. Fig, 2
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No. 5. Herstellt euch!
Vorbesagte 2. Glieder machen auf dem rechten Fuß rechts-
umkehrt, richten sich sogleich gehörig auf ihre Vor- und Ne-
benmänner, und stehen gantz stille, (a)

No. 6 . Das 2te und 4te Glied lincks vor-
rvärts äoublirt die Glieder!

Genannte 2. Glieder machen sich abermals fertig zum
Marchiren, und an ihres Vormannes lincker Seite einzu-
äoubüren.

No. 7. March.!
Hierauf treten sothane 2. Glieder mit dem lincken Fuß zu-

gleich an, das 4temarchiret mit 4. Schritten in das zte, und
das 2te indas iste Glied, an dielinckeSeite ihrer Vormän-
ner, setzen den lincken Fuß, sobald sie mit dem rechten den letz-
ten Schritt gethan, hinten nach, und verhalten sich übrigens,
wie oben bey No. 2. erwähnet worden.

No. 8. Die doublivt haben, rechts hinter-
warts herstellt die Glieder!

Mhrbemeldte beyde Glieder machen auf dem lincken Fuß, wie
gewöhnlich, rechtsum, wenden aber dabey, wie oben bcy No.
z. erwähnet worden, den Oberleib gantz herum, dahinwarts,
wohin sie marckiren sollen.

No. 9. March!
Alsdann treten die 2. Glieder, welche sich gewendet haben,mit dem rechten Fuß zugleich an,zählen 4. Schritte, setzen beym
4ten und letzten Schritt den lincken Fuß voraus nieder aufden Platz, wo er vor der vonblirung gestanden, und beobach-
ten übrigens, was oben bey No, 4. angeführet ist.

No. 10. Herstellt euch!
Obbesagte 2. Glieder machen auf dem lincken Fuß, wie ge-

wohn-
<->) V. Tab. XIV, Fig. 4,
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wohnlich, lincksumkehrt, richten sich unverzüglich auf ihre
Vor-und Nebenmänner, und stehen sodann gantz stille.

Na. n, Das ifte und zte Glied rechts hm-
terwärts cloubhrt die Glieder!

Die im^ommanäo-Wort genannten 2. Glieder rechtsum-
kehren sich hierauf auf dem rechten Fuß, und machen sich sol-
chergestalt fertig zum HIarcKiren, und an ihrer Hintermämm
rechter Seite einzuäoubliren.

No. 12. March!
Besagte beyde Glieder treten mit dem rechten Fuß zugleich
an, marchiren mit 4. Schritten, das isteinsste, und das
zte ins 4te Glied, obLrviren dabey, was oben beyKo. 2. er-

wähnet, und beym 4ten und letzten Schritt setzet ein jeder den
lincken Fuß voraus, und den lincken Absatz ungefähr eine
Spanne neben seines gewesenen Hintermannes rechten Ab-
satz nieder, bleibet aber mit dem Oberleibe gerade dahinwärts
gewendet stehen, wohin er marcKiret ist.

Klo. iz. Herstellt euch!
Vorgenannte beyde Glieder machen auf dem lincken Absah
rechtsumkehrt, richten sich sogleich in gantz gerader Linie,
und stehen stille.

Klo. 14. Die doublirt haben, lincks vor-
warts herstellt die Glieder!

Hierauf machet sich das iste und zte Glied wieder fertig,
auf die vorige Stelle zu rücken.

Klo. 15. March!
Bemeldte beyde Glieder treten mit dem lincken Fuß zugleich
an, zählen 4. Schritte, ziehen sich dabey ein wenig lincks
an, damit sie gerade vor ihre gewesenen Nebenmänner zur
lincken Hand, und also eben wieder auf dieselbe Stelle kom-
men können, wo sie vor der voublirrmg gestanden sind; setzen

nach
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nach dem 4ten Schritt den lincken Fuß neben den rechten inbehöriger Distance sogleich nieder, und bleiben alsowohlge-richtet stille stehen.

No. 16. Das iste und zte Glied lincks hin-
terwacts öoublirt die Glieder !

Diese im ^ommanäo - Wort genannten beyden Gliederlincksumkehren sich hierauf auf dem lincken Fuß, und machensich solchergestalt fertig zum Marchiren, und an ihrer Hinter-männer lincker Seite cinzuäoubliren.
No. 17. March!

Besagte beyde Glieder treten mit dem lincken Fuß zugleichan, äoublircn in 4. Schritten das 2te und 4te Glied, ob-lerviren dabey, was oben bey No. 2. erwähnet ist, und beym4ten und letzten Schritt setzet ein jeder den rechten Fuß vor-aus, und den rechten Absah ungefähr eine Spanne nebenseines gewesenen Hintermannes lincken Absatz nieder, bleibetaber mit dem Oberleib gerade dahinwarts gewendet stehen,wohin er marekiret ist.
No, 18. Herstellt euch!

Vorbenannte 2. Glieder machen auf dem rechten Absahlincksumkehrt, richten sich sogleich in gantz gerader Linie,und stehen stille.
No. 19. Die doublitt haben, rechts vor-wärts herstellt die Glieder!

Das iste und zte Glied machet sich hierauf wieder fertig ,auf ihre vorige Stelle zu rücken.
No. 20 March!

Bemeldte 2. Glieder treten mit dem rechten Fuß zugleich an,zahlen 4. Schritte, ziehen sich dabey ein wenig rechts an,damit sie gerade vor ihre gewesenen Nebenmänner zur rech-ten Hand, und also eben auf Die Stelle wieder kommen kön-nen, wo sie vor der voubluung gestanden sind, scheu nachE c dem
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dem 4ten Schritt den rechten Fuß neben den lincken in be-
höriger viüance nieder/ und bleiben also wohlgerichtet stille
stehen.

§. 6. Die voublirung 2er zunächst hinter einander stehen-
der Glieder geschiehet mit folgendem Commando:

No. 21. Das 3te und 4te Glied rechts vor-
wärts äoublirt die Glieder!

Hierauf halten sich die iin Comrnando-Wort genannten 2.

Glieder fettig jum Marchiren, und an ihrer Vormanner rech-
ter Seite emzudoubliren.

No. 22. March !
Bemeldte 2. Glieder treten mit dem rechten Fuß zugleich an,
marcttiren mit 8. Schritten, das Zte in das iste / und das

4te in das 2te Glied, und verhalten sich übrigens, wie oben
bey No. 2. gemeldet.

No. 23. Die äoublirthaben, linckshinter-
wärts herstellt die Glieder!

Das zte und 4te Glied verhalt sich hierbey, wie oben bey
No. 3. gezeiget ist.

No. 24. March!
Bemeldte beyde Glieder treten mit dem lincken Fuß zugleich
an, zahlen wieder 8. Schritte, und verhalten sich übrigens,
wie oben bey No. 4. angewiesen.

No. 25. Herstellt euch!
Geschiehet eben als bey No. s. Meldung gethan worden.

No. 26. Das zte und 4te Glied lincks vor-
wärts doublirt die Glieder!

Genannte 2. Glieder halten sich fertig, an ihrer Vormanner
lincker Seite einzudoubliren.

No. 27. March!
Besagte 2. Glieder treten mit dem lincken Fuß zugleich an,

marebi-
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marchiren mit 8. Schritten in das iste und 2te Glied, und
verhalten sich übrigens, wie oben, theils bey No 7, theils beyNo. 2. angeführet ist.

No. 28. Die äoublirt haben, rechts hinter-
wärts herstellt die Glieder!

Vorbemeldte 2. Glieder verhalten sich hierbey, wie oben beyNo. 8. angewiesen.
No. 29. March!

Mehrgenannte beyde Glieder treten mit dem rechten Fuß zu-gleich an, zählen 8. Schritte, und verhalten sich übrigens,wie theils beyNo. 9, theils bey N0.4, vorher erwähnet ist.
No. 30. Herstellt euch!

Geschiehet nach Anzeige No, 10.

No. 31, Das iste und 2teGlied rechts hin-
terwarts doublirt die Glieder!

Die im Commando- <2Bort genannten beyden Glieder verhak-
ten sich dabey, als oben bey No. n, gezeiget worden.

No. 32. March!
Besagte 2. Glieder treten mit dem rechten Fuß zugleich an,
zählen 8. Schritte, und marchiret das iste ins zte, und
das 2te ins 4te Glied, wobey übrigens zu beobachten, was
oben bey No. 12. gemeldet ist.

No. 33. Herstellt euch!
Geschiehet nach der oben bey No. 13. gegebenen Vorschrift.

No. 34. Die doublirt haben, lincks vor-
wärts herstellt die Glieder!

Das iste und 2te Glied halten sich hierauf wieder fertig auf
ihre vorige Stelle zu rücken.

No. 35. March!
Bemeldte 2. Glieder treten mit dem lincken Fuß zugleich

Ccs an,
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an, zählen 8. Schritte, und verhalten sich übrigens als oben
bey No. if. angewiesen.

No. 36. Das iste und 2te Glied lincks hinter-
wärts douhlirt die Glieder!

Die im Commando-^Oßort genanten Glieder verhalten sich,
wie oben bey No. 16. Meldung geschehen, (a)

No. 37. March!
Besagte 2. Glieder treten mit dem lincken Fuß zugleich an,
marchiren in das Zte und 4te Glied, zählen dabey 8. Schrit-
te, und verhalten sich übrigens, wie oben bey No. 17. er-

wähnet worden, (b)
No. 38. Herstellt euch!

Geschiehet eben wie bey No. 18. angezeiget ist. (c)
No. 39. Die doublirt haben, rechts vor-

wärts herstellt die Glieder!
Das iste und 2te Glied halten sich hierauf wieder fertig, auf
ihre vorige Stelle zu rücken.

No. 40. March!
Bemeldte 2. Glieder treten mit dem rechten Fuß zugleich an,
zählen 8. Schritte, und verhalten sich übrigens in allenStü-
cken, als bey No. 20. vorher Erwähnung geschehen, (d)

§. 7. Wenn das iste und 4te Glied die beyden mittelsten,
oder diese beyden das iste und 4te Glied doubliren sollen: So
ist das Commando :

No. 41. Das iste und 4te Glied rechts vor-
und hinterwärts äoudlirt die

Glieder!
Hierauf machet das iste Glied auf dem rechten Fuß rechts-

umkehrt,
(->) V. Tat,. XIV. Fig. 5. (O V. Tab. XIV. Fig. 7.
(b) v. Tab. XIV. Fig. 6. (ly V, Tab. XIV. Fig. g.
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umkehrt, das 4te aber bleibet stehen; und beyde halten sich
zum voübUren und blarcliiren fertig, so, daß das isie an

der rechten Seite der Hintermanner im 2ten Gliede, und das
4te an der rechten Seite derVormanner im zten Gliede ein-
vloubliren könne.

No« 42. March!
Das iste Glied doubliret ins 2te, und verhält sich hiebev,
wie bey No. 12. angewiesen, und das 4te Glied äoubliret
ins zte, wir bey No. 2. gezeiget worden.

No. 4Z. Herstellt euch!
Hierbey stehet das 4te Glied stille, und das iste herstellet sich
nach der oben bey No. iz. gegebenen Vorschrift, (b)

No. 44. Die äoublirt haben, lincksvor- und
hinterwärts herstellt die Glieder!

Hierauf stehet das iste Glied stille, das4te aber verhalt sich,
wie bey No. 3. gewiesen ist.

No. 45. March!
Besagte beyde Glieder marckiren wieder auf ihre vorige
Stelle, und zwar das iste, wie bey No. i s, und das 4te,
wie bey No. 4. Erwähnung geschehen.

No. 46. Herstellt euch!
Das iste Glied stehet hiebey stille, das 4te aber verhält sich,
wie bey No. s. angeführet worden.

No. 47. Das iste und 4te Glied lincks vor-
und hinterwärts öouhhrt die

Glieder!
Hieraufmachet das iste Glied auf dem lincken Fuß lincksum-
kehrt, daß 4te aber bleibt wieder stehen; und beyde halten sich
jum marchiren und äoubliren fertig, so, daß das iste an der

C c z-
' lincken
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lincken Seite der Hintermänner im 2ten Gliede, und das4te
ander lincken Seite derVormänner im ztenGliede einäou-
dliren könne.

No. 48- March!
Das iste Glied doubliret in das rte, und verhält sich dabey,
wie oben bey No. 17. angewiesen, und das 4te Glied äsubli-
ret in das zte, wie bey No. 7. gemeldet worden.

No. 49. Herstellt euch!
Hiebey stehet das 4te Glied stille , das iste aber herstellet sich
wie oben bey No. 18. gezeiget ist.

No. 50. Die doublirt haben, rechts vor-
und hinterwärts herstellt die

Glieder!
Hierauf stehet das iste Glied stille, das 4te aber verhält sich,
wie bey No. 8. erwähnet worden.

No. 51. March!
Besagte beyde Glieder marchiren wieder auf ihren vorigen
Platz, und zwar das iste nach Anzeige No. 20, und das4te,
wie bey No, 9. vorgeschrieben ist.

No. 52. Herstellt euch!
Das iste Glied stehet hiebey stille, das 4te aber herstellet sich,
wie oben bey No. io. enthalten.

No. 5Z. Das 2te und zte Glied rechtsvor«
und hinterwärts doudhrt die

Glieder!
Hierauf stehet das 2te Glied stille, das zte aber machet aufdem
rechten Fuß rechtsumkchrt; und diese beydenGlieder halten sich
nunzumklarcluren und Ooubliren fertig, so, daß das rte an
der rechten Seite derVormänner im isten Gliede, und das
zte an der rechten Seite der Hintermänner im 4tm Glieds
eindoubliren könne.

No. 54
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No. 54. March!
Das 2te Glied doubltet in das iftc / wie bey No. 2, und
das zte in das 4te Glied, wie bey No. 12. angewiesen.

No. 55. Herstellt euch!
Hiebey stehet das 2te Glied stille/ das zte aber herstellet sich/wie oben bey No. iz.gezeiget worden.

No. 56. Die äoudlirt haben, lincks vommd
hinterwärts herstellt die Glieder!

Hierauf stehet das zte Glied stille, das 2te aber machet, wie
bey No. z. angeführet ist, lincksum.

No. 57. March!
Besagte beyde Glieder marchiren wieder auf ihre vorige
Stelle, und zwar das 2te Glied, wie bey No. 4, und das
zte, wie bey No. i s. Erwähnung geschehen.

No. 58. Herstellt euch !
Das zte Glied stehet hierbey stille, das 2te aber herstellet
sich nach Anzeige No. s.

No. 59. Das 2te und zteGlied lincks vor und
hinterwärts doublirt die Glieder;

Hierauf stehet das 2te Glied stille, das zte aber machet auf
dem lincken Fuß lincksumkehrt; und beyde halten sich zum
Marchiren und voubUreu fertig, so, daß das 2te Glied an
der lincken Seite der Vormanner im isten Gliede, und das
Zte an der lincken Seite der Hintermann« im 4ten Gliede
eindoubliren könne.

No. 60. March!
Das 2te Glied doubliret das iste, wie oben bey No. 7,
und das zte das 4te, wie bey No. 17, angezeiget ist.

Cc 5 No. 61.
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No. 6i. Herstellt euch!
Hiebey stehet das irte Glied stille, und das zte herstellet sich,
wie bey No. i8. angemercket worden. (a)

No. 62. Die cloublirt haben, rechts vor und
hinterwärts herstellt die Glieder!

Hierauf stehet das zte Glied stille, und das 2te verhalt sich,
wie bey No. 8. angewiesen.

No. 63. March!
Besagte beyde Glieder marchiren wieder auf ihren vorigen
Platz, und zwar das 2te, wie oben bey No. 9, das zte aber,
wie bey No. 22.erwähnet worden.

No. 64. Herstellt euch!
Das zte Glied stehet hiebey stille, das 2te aber herstellet sich
nach Anzeige No. 10.

Art. 3.
Von Verstärckung der k'rome mit dem

4ten Gliede.

Ausser der im vorhergehenden Art. angeführten Glieder-
) Doublinmg, können auch die Z. fordersteu Glieder ver-

starcket, mithin die Fronte des Bataillon etwas grösser ge-
machet werden, wenn allein das 4te Glied die Zahl der Rei-
hcn in den z. übrigen Gliedern vermehret.

§ 2. Bevor aber dieses geschehen kann, muß das 4te Glied
vom rechten gegen den lincken Flügel hinunter also abgetheilet
werden, daß je z. und z.Mann davon immer über die zte
Reihe, es sey nun rechts oder lincks, in die z. fordern Glie-
der sich einstellen, und eine besondere Reihe zwischen den übri-

gen
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Seit formit'cn können. Anbey aber muß den abgetheilten Z.
Männern, durch das gantze4te Glied, bedeutet werden, daßsie, wenn die Glieder rechts verstärcket werden sollen, an der
rechten Seite derjenigen Reihe, hinter welche der erste Mann
von ihnen stehet, und wenn die Glieder lincks verstärcket wer-
den sollen, ander lincken Seite derjenigen Reihe, hinter wel-
eher der zte Mann stehet, eintreten, auch folglich, nachdem
die Verstärckung rechts oder lincks geschiehet, entweder der
erste, oder der zte Mann von ihnen voranmarclnren müsse:Wie dann auch bey sochaner Abtheilung deuten Gliedes,
denen zuletzt am lincken Flügel noch übrig bleibenden einhelnenMännern, es mögen deren z, 2, oder auch nur einer seyn , be-
sonders anzudeuten ist, daß sie bcy derVerstärckung,cs magsolche rechts oder lincks geschehen, allemal so eintreten müssen,
daß, wenn etwa alsdann eine blinde Reihe übrig bleiben mög-
te, solche an gehörigem Ort zu stehen kommen könne.

§ Z. Wenn das Bataillon en Parade stehet, müssen die
Grenadiers ebenfalls ihre Glieder mit verstärcken, und die-
ferhalb das 4te Glied von ihnen, sowohl als im Bataillon,aus vvrbemeldte Art dazu abgetheilet werden: Die Zimmer-leute hingegen nebst den Tambours und Pfeiffern, wie auchdie Unter-OKciers an den 4. Gliedern des Bataillons , zu-sammt denOKciers vor der krönte, bleiben däbey ganhstillestehen.

§ 4. Uebrigens geschiehet diese Verstärckung der Glieder
auf nachgesetzte Art, und mit folgenden Gommando:

No. I. Das 4te Glied rechts vorwärts ver-
ftärckt die Glieder!

Hierauf machet das 4te Glied von den Grenadiers und dem
Bataillon aufdem rechten Fuß rechtsum; die z. übrigen Glie-
der bleiben stehen, wie auch die Unter ?Officiers hinter der
Fronte, welche aber auf dieses Gommando ihr Kurtzgewehrin 4. gewöhnlichen Tempo schultern müssen.

C c 5 No, 2»
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No. 2. March!
Die abgetheilten Männer durch das ganhe 4te Glied sowohl
des Bataillons, als der Grenadiers, treten mit dem rechten
Fuß zugleich an, marchirett je z. und 3. hinter einander her,
an der rechten Seite derjenigen Reihe, hinter welcherder erste
Mann von ihnen gestanden, in das Bataillon ein, und zwar
also, daß der voranmarchirende i ste Mann von ihnen indas
iste Glied, der nächst folgende 2te in das 2te, und der 3te
und letzte indas zte Glied zu stehen komme, mithin einebe-
sondere Reihe durch sie formirct werde; und sobald sie in ihr
Glied bcsagtermasscn eingetreten sind, stehen sie stille, und
behalten Bronte wie das Bataillon. Wobey annoch zumer»
cken, daß die beyden Reihen, zwischen welche diese 3. Mann,
wie angeführet worden, eingetreten, und eine besondere Reihe
formirm, sich sogleich etwas weiter von einander sondern, und
dadurch dieser zukommenden Reihe so viel Platz machen müsi
sen, damit sie von derselben sowohl, als von derjenigen Reihe,
welche an ihrer andern Seite stehet, gleich weite, wie wohl et-
was engere Distance als vorher, bekommen mögen.

Die Unter-ORciers, welche beyde Flügel des 4ten Glic-
des bedecket haben, bleiben stehen wo sie zuvor gestanden sind:
Die übrigen hinter der Fronte stehenden UtitetvOfficiers mar-

chiren hiebey 4. Schritte näher an das Bataillon, stehen auf
der Linie, wo das 4te Glied gestanden, zwischen obbesagten
beyden stille, und behalten ihr Kurtzgewehr geschultert. Und
die Grenadier-Unter- Gfficiers rücken ebenfalls 4. Schritte
hervor auf die Linie, wo das 4te Glied der Grenadiers
gestanden ist. (a)

Soll sodann das Bataillon sich wieder 4. Mann hoch her«
stellen: So wird commandiret:

No. 3. Die verftärckt haben, lincks hinter»
wärts herstellt das 4te Glied!

Hierauf
(->) V. Xab. Xlll. Fig; 2.
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Hierauf machen die aus dem 4ten in die z. übrigen Glieder
vorher eingetretenen Mannschaften auf dem rechten Fußlincksum, wenden sich aber dabey mit dem Oberleib gantz her-
um, als im vorhergehenden rten Art. bey No. z. denen hinter-rvärts herstellenden Gliedern angewiesen worden.

Die6renaäier-Unter-Ok6ciers sowohl, als die mit.Kurtz--gewehr hinter der Fronte des Bataillons, machen eben alsoauf dem rechten Fuß lincksum; die 2. aber, welche, wenndas Bataillon 4. Mann hoch siehet, am Flügel des 4tcnGliedes ihren Posten haben, bleiben so wohl, als die an den
Flügeln der z. fordersten Glieder, stille stehen.

No. 4. March!
Die Reihen, welche das 4te Glied wieder kormiren sollen,und beym vorigen Commando sich gewendet haben, treten
mit dem lincken Fuß zugleich an, marcbiren gerade hinter das
Bataillon hinaus, wie sie sich vorher gewendet haben, bis
sie auf die Linie kommen wo das 4te Glied stehen soll, aufwelche sie mit dem rechten Fuß treten, sich gegen den lincken
Flügel des Bataillons wenden, und also noch so weit anrü-
cken, bis ein jeder mit dem rechten Fuß gerade hinter dem
rechten Fuß desjenigen Vormanncs zu stehen kommt, hinterwelchem er vor der Glieder-Verstärckung gestanden, allwo sieinsgesammt stille stehen, und Fronte behalten wie sie marchi-
ret sind. Diejenigen Reihen, zwischen welchen diese Mann-
schaft vorbesagtermassen hinten hinaus rnarckirct, rücken,sobald diese sie passim sind, unvermerckt wieder etwas naheraneinander, und nehmen die rechte Distance wieder, welchesie vor der Verstärkung gehabt.

Die sämmtlichen Unter-055ciers hinter der Fronte treten
mit dem lincken Fuß an, marchimi 4. Schritte, biß sie wie-
der auf die Linie kommen, wo sie vor der Vcrstarckung ge-standen, auf welche sie den rechten Fuß voraus niedersetzen,und Fronte behalten wie sie inarchim sind., ,

No, 5.
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No. 5. Herstellt euch!
Hierauf machet das gantze 4te Glied auf dem rechten Fuß
rechtsum, richten sich augenblicklich gantz gerade auf ihre
Vor-und Nebenmänner, und stehen stille.

Die UntüvOfficiers hinter der Fronte machen insgesammt
auf dem rechten Fuß rechtsumkehrt, und fetzen dabey das
Kurhgewehr in 4. Tempo wieder beym Fuß, indem sie das
iste Tempo, wie gewöhnlich, zugleich mit der Wendung
machen.

Soll diese Verstärckung der Glieder lincks geschehen: So
ist das Commando:

No. 6. Das 4te Glied lincks vorwärts ver-
ftärckr die Glieder!

Hierauf machet das gantze 4te Glied aufdem lincken Fuß, wie
gewöhnlich lincksum,und die Unter-OKwierz hinter der Fronte

schultern, wie oben bey No. i. gedacht, hiebey ihrKmtzgewehr.
No. 7. March!

Die zur Verstärckung in z.und z. abgetheilten Männer durch
das gantze 4W'Glied, marckiren an der lincken Seite derjeni-
gen Reihen, hinter welll>en die z ten Männer von ihnen gestan-
den sind, in das Lstaillon ein, und zwar also, daß der voran-
nmtchirende zte Mann von ihnen ins iste,dcr nächstfolgende
2te ins andere, und der zuletzt marclnrende isieMann ins zte
Glied zustehen komme, und solchergestalt eine besondere Reihe
durch sie formiret werde. Wobey übrigens sowohl diese ein-
getretene Mannschaft, als auch die zur rechten und lincken
Seite derselben stehenden Reihen, ungleichen dieUnter-OR-
ciers hinter der Fronte, sich in allen Stücken zu verhalten ha-
den, als oben bey No. 2. erwähnet worden.

Soll das Lstaillon sich sodann wieder 4.Mann hvch hett
stellen: So geschiehet es mit folgendem Commando:

No. 8-
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No. 8. Die verstärckt haben, rechts hinter-
wärts herstellt das 4te Glied!

Hierauf machen die aus dem4ten in die z. übrigen Glieder
vorher eingetretenen Mannschaften aufdem lincken Fuß rechts-
um, und wenden sich dabey mit dem Oberleib ganh herum,als im vorhergehenden 2tcn Art. bey No. 8. den hinterwärtsherstellenden Gliedern angewiesen.

Die Unter-OKciers hinter der Fronte thun eben dasselbe,und bleiben davon nur die, welche am Flügel des 4ten Gliedes
ihren Posten haben sollen, stehen, wie oben beyNo. z. gemel-der ist.

Klo. 9. March J
Die Reihen, welche das 4te Glied formiren sollen, und beymvorigen Commando fidj gewendet haben, treten mit dem
rechten Fuß zugleich an, marchiren gerade hinter das Batail-
Ion hinaus, wenden sich auf der Linie des 4ten Gliedes insge-sammt auf dem lincken Fuß, gegen den rechten Flügel des Ba-
taillons, rücken also noch etwas an, bleiben mit dem lincken
Fuß gerade hinter dem lincken Fuß dererjenigen Vorman-
ner, hinter welchen sie vorher gestanden sind, stille stehen,und beobachten übrigens sie sowohl, als die Reihen, zwischenwelchen sie gestanden, nebst den Unter - Offkiers hinter der
Fronte , was oben bey No. 4. erwähnet worden; nur mit
diesem Unterschied, daß Hiebey die Unter-OKkiers den lincken
Fuß voraus auf die Linie niedersetzen müssen.

No. 10. Herstellt euch!
Das 4te Glied machet auf dem lincken Fuß, wie gewöhn-lich, lincksum, und die Unter-- Ofikiers hinter der Fronte
lincksumkehrt, und obscrviren dabey, was oben beyNo. 5.gesaget ist.

Cap
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Cap. 33.
Vom Contremarch.

P^jpcv Contremarch wird gemacht, entweder I.) mit Rei--
hen, wenn die krönte verändert wird, und das iftc

Glied dahin kommt, wo das 4W gestanden ist, oder 2) mit
Gliedern, wenn die Flügel changim werden, und der rechte
dahin kommt, wo der lincke gestanden ist. Jede dieser bey-
derleyArtcn dcsContremarches wird in gegenwartigemCapit.
besonders abgehandelt; und muß dabey das Bataillon oder
die Compagnie ebenfalls mit geöffneten Reihen und Gliedern
zur Barade sorrniret stehen, auch durch die Worte:

Gebt acht/ das Lntaillow (oderdie Compagnie)
soll contremurchikkN!

Vorher gehörig davon avertitct, und übrigens beym Con-
tremarchil’dt alles das observitet werden, was zu Anfang
des vorhergehenden Capit, beym voubliren erinnert worden;
wie denn auch die Unter-OKeiera, welche an beyden Flügeln
desBataillorn die 4. Glieder bedecken, wann contremarchi-
rct werden soll,eben als beym voubliren,von denFlügel Rotten
etwas abrücken, und diescrhalb die lambours im ijtcn Gliede
sich etwas naher zufammcn ziehen müssen.

Art:. 1.

V0M Contremarch mit Reihen.
den Contremarch mit Reihen wird, wie vorgc-

dacht, die krönte verändert, und kommen die Ober-
Officicrs auf die Linie, wo die Unter-OKeiers gestanden,
diese hinwieder auf die Linie, wo die Ober-ORcier§ gcstan-
den; auch das iste Glied auf die Stelle des4ten, und dage-

gen



(-1) V. Tab, XVI. Fig, !.

Cap. 33, Art i. ^öomContremarch mil Reihen. 41 s

gen das 4te aufdie Stelle des isten, imgleichcn das ate aufdie Stelle des zten, und dieses hingegen aufdie Stelledes 2tcnGliedes; welcher Contremareh mit Rechts-oder Lincksum-kehren gemacht werden sann: Wobey aber zu mercken, daß/wenn mit Rechtsumkehren die Bronte verändert worden/ solcheauch mit Rechtsumkehren wieder hergestellet werden müsse;und wann die Veränderung der Fronte mit Lincksumkehrengeschehen ist, auch die Herstellung derselben mit Lincksum-kehren geschehen müsse.
§. 2. Soll nun der Contremareh der Reihen mit Rechts-umkehren gemacht werden: So geschiehet es auf folgendesCommando also:

No. i. SKit Reihen Rechtsumkehrt eud)
contremarchirt!

Hierauf machen die Ober-Ostlciers vor der Fronte auf demrechten Fuß rechtsumkehrt, und nehmen dabey ihre Espon-tons zum March. Die Untcr-OtKeiers hinter der Fronteschultern bey diesem Commando mit 4. gewöhnlichen Tempoihr Kurtzgewehr: Das gantze Bataillon aber bleibt stillestehen, (a)
No. 2. March !

Das gantze Bataillon mit (Grenadiers, Zimmerleuten, Tarn-
bour8,Pfeiffern Hautboisten, Unter-und Ober-056ciers, trit
mit dem lincken Fuß zugleich an.

Die Ober-OKciers marchiren gerade aus durch das Ba-
taillon, wie sie sich beym vorigen Commando gewendet ha-den, geben auf einander wohl Achtung, daß sie in solchemMarch gerade Linie unter sich halten, zahlen dabey 2Q. Schrit-te; und sobald sie mit dem 2oten und letzten Schritt den
rechten Fuß auf derselben Linie, wo die Unter-056ciers ge-standen sind, niedergesetzet haben, treten sie mit dem lincken

Fuß
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Fuß in behöriger viüance neben den rechten, setzen zugleich
ihre Espontons wieder beym Fuß, und stehen in gerader
Linie ganh stille.

Das i ste Glied im Bataillon marcbiret 4. Schritte gern-

de aus, und wenn solchergestalt mit dem 4ten Schritt der

rechte Fuß aufderselben Linie, wo die Qfficiers gestanden sind,
niedergesetzet worden, machet besagtes Glied auf demselben
ebenfalls hurtig rcchtsumkehrt, trit sofort mit bemeldtem rech-
ten Fuß wieder an, marchiret den Hintermännern entgegen,
und denensclben an der rechten Seite vorbey, bis es in 22.

Schritten mit dem linckenFuß aufdie Linie kommt, wo das

4te Glied gestanden; allwo es den rechten Fuß nachsetzet, und

gantz wohl gerichtet stille stehen bleibt.

Ebenso verhalten sich auch die 3. übrigen Glieder; nur

mit diesem Unterschied, daß das 2te 8. Schritte, das zte 12,

und das 4te 16. Schritte zu zahlen hat, ehe es mit dem rech-
ten Fuß auf die OKciers-Linie treten, und auf selbiger besag-
termassen die Wendung machen kann: Wie denn auch mit

dem 2oten und letzten Schritt das 2te Glied die Linie des zten,

das zte die Linie des 2ten, und das 4te die Linie des i sten Glie-
des erreichen, und daselbst wohlgerichtet stille stehen muß.

Die Grenadiers , Zimmerleute und Tambours nebst den

Pfeiffer«, wie auch dieUnter-Oküciers, welche an beyden Mi-
geln des Bataillons die 4. Glieder bedecken, verhalten sich hier-
bey eben als die Glieder des Bataillons, in welchen sie stehen.

Die Hautboistcn zählen nur 2. Schritte, eheste sich rechts-
umkehren, treten sodann mit dem rechten Fuß wieder an,
marcbiren noch 18. Schritte fort, und bleiben also 2. Schtlt-
te hinter den Officiers, und vor dem isten Gliede stehen.

Die sämtlichen Unter-056cierz hinter der Fronte marchi-
ren gerade aus, und zählen 20. Schritte bis zur Offkiers-Üi
nie, woselbst sie auf dem rechten Fuß sich rechtsumkehmr,
und sogleich stille stehen, auch dabey ihr Kurtzgewehr in 4'
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gewöhnlichen Tempo wieder beym Fuß setzen, indem sie dasrste Tempo zugleich mit der Wendung machen.

Bey diesem Contrernarch ist überhaupt zubemercken, daßdie Glieder immer auf4. Schritte von einander bleiben; dasZantzeLataMon mit e§alenund ziemlich großen, jedoch nichtallzugeschwinden Schritten, und alle Glieder in ganh gera-der Linie marchiten ; auch jedes Glied sich auf einmal undganh hurtig wenden müsse, damit es nachhero mit gleichenTritten fort marchiren, und nach vollendeten 20. Schrittenalles zugleich stille stehen könne, (a)
^Soll sodann die vorige Fronte wiederhergestellet werden:So ist das Commando abermals:

No. 3, Mit Reihen rechtsnmkehrt euch
eontremarchirt!Und sodann

No. 4. March!
Wobey sich alles verhalt, wie bey No. 1. und 2. gemel-det worden.

§ Z. Wenn der Contrernarch der Reihen mit Lincksum-kehren gemacht werden soll: So wird commandiert :
No. 5. Mit Reihen lincksumkehrt eucheontremarchirt \

Hierauf machen dieOber-QKcier, vor der Fronte auf demlincken Fuß lincksumkehrt. Die Unter-056cieri hinter derFronte schultern dabey in 4. Tempo ihr Kurtzgewebr, undalles übrige bleibet stille stehen.
Auf das fernere Commando :

No. 6. March!
Trit das ganhe Bataillon mit dem rechten Fuß an. AlleGlieder machen auf der OKeiers-Linie auf dem lincken FußD d lincks-

(-) V. Tab. XVI, Fig, 2.
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lincksumkehrt, treten nach solcher Wendung wieder mit dem

linckenFuß fort, und marebiret ein jeder seinem Hintermann
an der lincken Seite vorbey: In allem übrigen aber verhält
sich hiebey ein jeder, »vie oben bey No. 2. angewiesen.

Wann dann die vorige krönte »nieder hergestellet werden
soll: Geschiehet es durch eben dasselbe Commanöo:

No. 7. Mit Reihen lincksumkehrt euch
Lontremurchirt!

No. 8. March!
Welches alles, »vie beyNo. e. und 6. angeführet ist, gema-
chet ivcrdcn muß. Sonst ist annoch hierbey in Acht zu neh-
men, daß, wann dieser Contrernarcb mit einem Bataillon nur

exercitet, und sogleich die rechte krönte wieder hergestellet
»vird, der Cominanclant des Bataillons sotvohl als der Ma-

jor, immer auf ihren Posten bleiben: Wenn aber die krönte

verändert stehen bleiben soll; gehet der Commanäant nach ge-

styehenewContremarch von sechsten durch das Bataillon, und
stellet sich »nieder vor die Officiers, auf ivelchem Fall auch der

Major um das Bataillon herum reiten, und vor der krönte

halten »nuß.

Art. 2.

Vom Contremarch mit Gliedern.
§. I.

) Contremarch mit Gliedern, wodurch, wie zu Anfang
dieses Capitals erwähnet ist, die Flügel verändert wer-

den, »nid der rechte dahin kom»nt, wo der lincke gestanden ist,
wird durch Rechts-oder Lincköum, auf folgendes Commando
gemacht:

No. i. Mit Gliedern rechtsum comre-

rnarchirt!
Hierauf
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Hierauf machet das gantze Bataillon auf dem rechten Fußrechtsum. Die Unter-ORcier; hinter der krönte schulterndabey in 4.Tempo ihr Kurtzgewehr, und dieOber-Ofstciersnehmen ihre Bsponton; zum I^larch.

hilo. 2. March!
Wenn das Bataillon rechts rangirct ist: So machen die zuäusserst am rechten Flügel des Bataillon; hinter einander sie-henden Zimmerleute bey diesem Bommando sogleich auf deinrechten Fuß rechtsumkehrt, treten sodann mit dem rechtenFuß an, suchen in den 3. ersten Schritten mit demselben dieMitte zwischen den Gliedern zu gewinnen, und marchirenalso mit der Axt auf der Schulter in einem ordinairen, undnicht allzuburtigen Schritt, daselbst nach dem andern Flügeldes Bataillon; hinunter, bis sie den letzten Pfeiffer am litt-cken Flügel des Bataillon; passivet sind; allda treten sie mit
z. schregen Schritten, mit dem rechten Fuß sogleich wiederauf die Linie ihres Gliedes, und marchiren fort, bis sie aufdie Stelle kommen, da der Pfeiffer zu äusserst am linckenFlügel gestanden ist, woselbst sie stille stehen, und krönte be-
halten wie sie marchiret sind.

Das gantze Bataillon trit aufdieses Bommando mit dein
lincken Fuß zugleich an, marchiret in einem ordinairen Schrittfort, und auf derselben Stelle, wo sich die beyden äusserstenZimmerleute gewendet Haben, machen die folgenden Zimmer--leute, Grenadiers, Tambours, Pfeiffer und jede Reihe imBataillon ebenfalls auf dem rechten Fuß rechtsumkehrt, mar-
einten sodann in der Mitte zwischen den Gliedern fort, bis
sie den letzten Pfeiffer am lincken Flügel passivet fint) , als--
dann sie mit dem rechten Fuß wieder aus die Linie treten,und fortmarchiren, bis alle vorher marchirei.de Männer
stille stehen, und übrigens sich Hiebey verhalten, wie vorherovon den voranmarchirenden 2. Zimmerleuten mit mehreremErwähnung geschehen.

Es ist aber bey diesem Contremareh vorimnlich zu obser-
Dd s viren,
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viren, daß die Hintermänner in jeder Reihe sich immer sehr
genau auf ihre Vorwärmer im ersten Gliede richten, gantz
gerade mit ihnen marchiren, und die Wendung zugleich
machen müssen. Diescnmächst hat ein jeder währendem
March genau dahin zu sehen, daß er seinem vormarchirenden
Mann nicht zu nahe komme, oder zu weit von ihm zurück,
sondern beständig auf rechte Distance geöffnet bleibe, und

sochancn March mit nicht allzugeschwinden und ganß egalen
Schritten prosequire, damit, wenn die voran rnarchirenden
Kmwerleute auf der Stelle, wo der äusserste Pfeiffer am

lincken Flügel gestanden ist, stille stehen, svthaner Pfeiffer zu

gleicher Zeit am rechten Flügel, auf der Stelle , wo die bey-
den äussersten Zimmerleute gestanden sind, die Wendung
machen, und dieser sowohl als das ganhe Bataillon nach dem

lincken Flügel gewendet, zugleich stille stehen könne.
Die klantboisten verhalten sich bey diesem ContrernareK

zwar eben als die Reihen, vor welchen sie hermarchiren;
jedoch müssen sie, wenn sie rechtsumkehrt gemacht, nicht schreg,
sondern immer gerade aus marchiren, wie sie sich gewendet
Haben, bis sie mit den mittelsten Reihen im Bataillon wie-
der zugleich stille stehen können.

Die Unter-Olstcier; an beyden Flügeln des Bataillon; ver-

halten sich Hiebey eben als die Glieder, an welchen sie stehen.
Die sämmtlichen Unter-OKcier; hinter, und die Ober-056 -

cier; vor der krönte verrichten diesen Contrernarch eben als

vom gantzen Bataillon geineldet worden , und bleiben dabey
jene immer beständig hinter, diese aber vor ihren Reihen, wo

sie en Parade gestanden, stehen auch zugleich mit ihnen stille,
und behalten krönte wie sie marchiret sind.

Sodann folget das Comrnando:
No. 3. Herstellt euch!

Worauf alles auf den» rechten Fuß rechtsum machet, und
wohl gerichtet stille stehet.

Die
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Die Unter -Ofäciers hinter der krönte setzen dabei) ihr
Kurtzgewehr mit 4. gewöhnlichen 1empo,die Ober-vKciers
aber ihre Espontons ohne l'ernpo wieder beym Fuß, und
machen jene das istel'empo mit der Wendung zugleich.

Sollen nun hierauf die Flügel wieder hergestellet werden:
So ist das Commando :

No. 4. Mit Gliedern lincksum contre-
marchirt!

Hierauf machet das gantze Bataillon auf dem lincken Fuß
lincksum, und schultern dabey die Unter Officins hinter der
Fronte ihr Kurtzgewehr angewiesenermassen, und die Ober-
Officiers nehmen ihre Espontons zum March, (a)

Auf das Commando :

No. 5. March!
Trit das gantze Bataillon mit dem rechten Fuß zugleich an,
und verrichtet ein jeder diesen Contremarch eben also, wie vor-
Her bey No. 2. umständlich beschrieben worden; nur mit die-
sem Unterschied, daß dier. äussersten Zimmerleute am lincken
Flügel, auch alle folgende Mannschaft und Reihen, eben da-
selbst aufdem lincken Fuß lincksumkehrt machen, sodann mit
dem lincken Fuß in der Mitte zwischen den Gliedern fortwar-
elmen, auch wenn sie den letzten Pfeiffer passim sind, mit
bemeldtem lincken Fuß wieder aufdie Linie treten müssen, (b)

Wann sodann comrnandim wird;
No. 6. Herstellt euch!

Machet das gantze Bataillon wieder auf dem lincken Fuß
lincksum, richtetsich wohl, und verhalten sich dabey die Unter-
und Ober-0Kcier§, wie oben bcy d^o. 3. angeführet ist. (c)

§ 2. Gleichwie nun das Bataillon nach dieses Articuls
Einhalt rechtsum contrernarchiret, und sodann mit lincksum
die Flügel wieder herstellet: Also kann auch sothaner Con-

Dd 3 tremarch

(a) v. Tab. XVI. Fig. (b) v. Tab. XVI. Fig. 4.

(0 v. Tab. XVI. Fig. x.
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tremarck erstlich mit lincksum gemacht, und sodann mit
rechtsum das Bataillon hergestellet werden.

Cap. 34.
Vvm Schließen und Oeffnen der Reihen

und Glieder.

^.rt. i.
Vom Schließen und Oeffnen der Reihen.

§ l.

^^cym Schließen und Oeffnen der Reihen ist vorgangig
zu erinnern, daß dem Soldaten anzugewöhnen scye,

die viüance sehr genau zu oblerviren, welche er von seinem
Nebenmann haben muß/ wenn die Reihen geöffnet oder ge-
schloffen seyn sollen. Damit er aber allezeit/ sowohl im
Stillestehen, als auch wenn rechts oder lincksum gemacht, und
marchiret wird , wissen könne, ob er seine richtige Distanz
habe; so hat er nachfolgendes genau zu beobachten.

§2. Mit geöffneten Reihen muß der Soldat im Stillste-
hen so viel viüance von seinem Nebenmann haben, daß,
wenn er den rechten Arm mit geradem Leibe seitwärts aus-
strecket, er desselben Schulter mit der Spitze seiner Finger
abwichen könne. Wird sodann rechts- oder lincksum ge-
macht; so hat er allemal von seinem Bormann (welcher zu-
vor jein Nebenmann gewesen) 2. Schritte viüance: Und
diese muß er, wenn rechts-oder lincksum gemacht ist, und
mit geöffneten Reihen marcüiret werden soll, niemals ver-
tieren, auch wenn die Reihen geschlossen werden, solche so-lange behalten, bis sein Bormann stille stehet, alsdann er
noch einen Schritt mehr als dieser thut, und ibm solcherge-stalt um so viel naher l kommt.

§3. Mit
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§ z. Mit geschlossenen Reihen hingegen siehet er so nahe
an seinen beyden Nebenmännern, daß seilte und der Neben-
männer Ellbogen, wenn solche fest am Leibe liegen, einander
berühren können. Wird sodann rechts- oder lincksum gc-
macht; so hat er mehr nicht als einen Schritt viüsnce von
seinem Vormann,und muß solche, wenn auch mit geschlossenen
Reihen rechts-oder lincksum gemacht, und also marchirct
werden soll, ebenfalls niemals verliehren.

§ 4. Beym Reihen Schließen und Ocffncn muß sowohl,
als wenn man sonst mit rechts-oder lincksum marckiret, dahin
gesehen werden, daß der UarcK immer mit egalen Tritten ge-
schehe, auch die Füße allezeit einen oräinairen und nicht allzu-
langsamen oder allzukurtzen Schritt voraus, nicht aber auf
derselben Stelle wieder niedergesetzet werden, damit alles zu-
gleich, und egal weit avanciren könne, anderergestalt die
Rotten sogleich ihre rechte Diüance verlieren, und der iVlarcK
unordentlich wird.

§ s. Vornemlich muß das iste Glied dieses alles sehr ge-
rau odlerviren, und dabey nicht auf die hintersten Glieder,
sindern nur einhig daraufAcht haben, daß es den Vorman-
nun immer schnurgerade im Nacken marcliire : Massen die
3 . hintersten Glieder sich sowohl mit der Diüance als dem Tritt
nach dennsten Gliede richten, und daher solches sowohl, als
die vor ihnen marckirenden Männer, immer im Gesichte ha-
den, dabey aber mit geradem Leibe rnarcliiren , und solchen
leym Umsehen nicht mit herum wenden müssen; damit solcher-
zestalt das Gewehr, welches dabey fest an der Schulter gc-
tagen wird, durch alle Glieder gantz gerade liegen könne.

§ 6 . Die Reihen können entweder rechts oder lincks, oder
auch von beyden Flügeln nach der Mitte geschlossen werden.

§ 7. Sind die Reihett rechts geschlossen worden, so werden
se lincks wieder geöffnet; sind sie lincks geschlossen, so werden
se rechts wieder geöffnet; und wann sie nach der Mitte ge-

D d 4 schlösse»
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schloffen worden, so werden sie auch aus der Mitte wieder ge-
öffnet. Sollte aber das Terrain oder andere Umstände sol-
ches nicht gestatten, so kann man sie wieder öffnen lassen, wie
man es nöthig findet; und geschehen dabey immer die Wen-
düngen aufdem lincken Fuß, ausser beym Schließen und Oefft
neu nach und aus der Mitte, wobey allemal der rechte Flügel
auf dem lincken Fuß, und der lincke Flügel auf dem rechten
Fuß die Wendung macht, um solchergestalt Fronte gegen
Fronte, und Rücken gegen Rücken zu behalten.

§ 8. Die Lommanclo-Wörter bey Schließung und Oess
nung der Reihen sind folgende:

No. 1. Rechts schließt die Reihen!
Hierauf machet alles auf dem lincken Fuß rechtsum, wie
jm I8ten Lapit. 2ten Art. beyKlo. 18. angewiesen.

DieUnter-OKeierr, welche etwa hinter der Fronte stehen,
schultern dabey in 4. Tempo ihr Kurhgewehr, und mache»
beym i stenTempo eben dieselbe Wendung.

Die Ober-OMcier? vor der Fronte wenden sich eben also-
und nehmen dabey ihrFrponton pm March.

No. 2. March!
Die äusserste Rotte am rechten Flügel stehet stille, die andern
insgesammt aber treten mit dem lincken Fuß zugleich an
behalten solchen auf der Linie, marchirenmit einem ordinat-
ren Schritt und egalen Tritten, gantz gerade auf ihre Vor-
und Nebenmänner, und bleiben so lange, bis sie den aller-
letzten Schritt thun, auf 2. Schritte geöffnet. Soball
nun die vorhergehende Rotte stille stehet, thut die nachfolge»'
de nur noch einen Schritt, und stehet sodann gleichfalls stiller
Daher die nächste Rotte an der stillstehenden Flügel Rott
mehr nicht als einen Schritt, von allen nachfolgenden Rv!«
ten aber eine jede immer einen Schritt mehr als die vorher-
gehende thun muß, damit sie solchergestalt insgesammt ein
ander auf einen Schritt nahe kommen. Wenn der letzt

Schrit
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Schritt gethan ist, muß keine Rotte weiter fortrücken, son-dem nur den Fuß, welcher hinten ist, neben den andern sehen,und sogleich ganh stille stehen: Daher ein jeder beym letztenSchritt den Fuß weder zu nahe noch zu weit von seinem Vor-
mann, sondern aufdie rechte Stelle niedersetzen muß. Wür-de aber ja dabey die Distance etwas verfeblet; so muß man
dennoch nachher nicht mehr von der Stelle rücken, wo man
einmal stehet: Massen solches alsdann, wann Herstellt!commandirn wird, besser redresfiret werden kann, als im
KiarcK, wodurch alle nachfolgenden Rotten nur in Unord-
nung gerathen.

DieUnter-Oksteierr hinter, und die Ober-OKciers vor der
krönte treten ebenfalls mit dem lincken Fuß zugleich an, war-
cbircn mit denenselben Rotten, hinter und vor welchen siegestanden sind, zugleich fort, und stehen mit ihnen auchzugleich stille.

No. z. Herstellt euch!
Woraufalles auf dem lincken Fuß lincksum machet, wie im
I 8 ten Lapit. 2ten Art. bey No. 19. angewiesen, und ein
jeder sogleich von selbsten zusiehet, daß er mit seinem Vor-und Nebenmann gerade gerichtet seye, und sodann ganhstille stehet.

Die Unter-und Ober-v56cier§ herstellen sich ebenfalls aufdem lincken Fuß, und behalten jene ihr Kurhgewehr geschultert,diese aber setzen ihre kspontons wieder beym Fuß.
No. 4. Lincks öffnet die Reihen!

Auf dieses Commando machet alles auf dem lincken Fußlincksum,wie im i 8 ten Cap. 2ten Art. bey No. 20. angewiesen.
Die ÜtUei^Ofsiciers hinter, und dieOber-OKcierr vor derkrönte thun desgleichen, und behalten jene ihr Kurhgewehrgeschultert, diese aber nehmen ihrekspontons zumklarek.

No. 5. Mardi!
DieDd 5
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Die iste Rotte am lincken Flügel trit hierauf mit dem lincken
Fuß au: Bey dem 2ten Schritt trit die andere, und sofort
jede nachfolgende Rotte mit an, wenn die vorhergehende einen
Schritt voraus gethan hat; damit sie solchergestalt wieder
2. Schritte von einander kommen. Und in solcher viüance
marchiren sie, den lincken Fuß aufder Linie behaltend, mit
einem oräinairen Tritt, und in egalen Schritten, gantz gerade
auf ihre Vor-und Nebenmänner, bis die iste Rotte wieder auf
ihren Platz kommt, wo sie vorher gestanden, oder ihrcinZei-
chen zum Stillestehen gegeben wird, da dann diese und alle
übrigen Rotten auf einmal stille stehen.

Die Unter-und Ober-OKciers treten mit denenselben Rot-
ten, hinter und vor welchen sie stehen, zugleich an, marchiren
mit ihnen fort, und stehen auch mit ihnen zugleich stille.

Hierbei) ist zu mercken, daß, wann die Reihen geöffnet wer-
den, oder auch rechtsum gemacht wird, wo keine Linien gezo-
gen sind, die erste Rotte allemal auf richtige Viertel-Tour sich
wenden, und mit gantz gerader Fronte; stehen, sodann aber vor-
ncmlich der Flügelmann im i sten Gliede sich ein gewisses Au-
genmerck nehmen müsse, auf welches er gerade zu marchitm
könne, damit das Glied bey solchem March immer in gerader
Linie bleibe. Die Flügelmänner von den 3. hintersten Glie-
dem aber haben nur in Acht zu nehmen, daß sie immer rich-
tige 4. Schritte von einander marchiren.

No. 6. Herstellt euch!
Worauf alles auf dem lincken Fuß wieder rechtsum machet,
und ein jeder auf seinen Vor-und Nebenmann sich aehörig
richtet.

Die Unter - OKeierg setzen in 4. Tempo ihr Kurßgewehr
wieder beym Fuß, und herstellen sich beym i sten Tempo eben-
falls auf dem lincken Fuß.

Die Ober-OKcierr herstellen sich ausgleiche Art, und setzen
dabey ihre Lrpontons wieder beynr Fuß.

No. 7.



Cap. 34. Art r. der Reihen. 427

No. 7. Lincks schließt die Reihen!
Zllles machet auf dem lincken Fuß lincksum, welches auch die
Unter-und Ober-OKcier; thun, und sich im übrigen eben so
verhalten/ als vorher bey No. 1. angewiesen.

No. 8. March!
Die erste Rotte am lincken Flügel stehet stille, die übrigen
schließen sich auf einen Schritt/ und verhalt sich dabey ein
jeder/ wie vorhero bey No. 2. angewiesen.

No. 9. Herstellt euch!
Machet alles auf dem lincken Fuß rechtsum: Die Reihen
und Glieder richten sich sogleich, und beobachtet übrigens ein
jeder eben das, was vorher bey No. 3, erwähnet worden.

No. 10. Rechts öffnet die Reihen!
Alles machet aufdem lincken Fuß rechtsum, und verhalt sich
sonst ein jeder, wie bey Klo. 4. angewiesen.

No. ii. March!
Die iste Rotte am rechten Flügel trit mit dem lincken Fuß
an, die übrigen folgen nach einander, öffnen sich im March
wieder auf 2. Schritte, und verhalt sich dabey alles übrige,
wie bey Klo. s. vorher gemeldet worden.

N0.12. Herstellt euch!
Machet alles auf dem lincken Fuß wieder lincksum: Die
Reihen und Glieder richten sich, und verhalten sich die Unter-
und Ober-ORciers, wie vorher bey Klo. 6. erwähnet.

Sollen nun die Reihen nach der Mitte geschlossen werden:
So ist nöthig , daß vorhero, wo die Mitte ist gewiesen, und
die beyden mittelsten Rotten davon avertiret werden, damit
sie ihre Wendung richtig Machen können, und sodann wird
commauäiret .

No. 13.
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No. IZ. Rechts und lincks nach der Mitte
schließt die Reihen!

Worauf der ganhe rechte Flügel bis zur Mitte auf dem lin-
cken Fuß lincksum, und der lincke Flügel bis zur Mitte auf
dem rechten Fuß rechtsum machet/ welches auch die Unter-

und Ober-OfüLierr thun, und sich übrigens in allem vechal-
te»/ wie bereits vorher angewiesen.

No. 14. March!
Der rechte Flügel trit mit dem lincken, der lincke Flügel aber
mit dem rechten Fuß zugleich an. Die 2. mittelsten Rotten
rücken ganh nahe zusammen, daß die Spitzen der Schuhe
meistens einander berühren; die übrigen schließen sich bis auf
einen Schritt Distance, und verhalt sich übrigens dabey ein

j:der, wie oben bey No. 2. und 8. erwähnet worden.

No. 15. Herstellt euch!
Der rechte Flügel machet auf dem lincken Fuß rechts-und
der lincke Flügel auf dem rechten Fuß lincksum, und siehet
ein jeder sogleich zu / daß er mit seinem Vor-und Neben-
mann gantz gerade gerichtet stehe.

Die Unter-und Ober-ORcier; herstellen sich ausgleiche Art,
und verhalten sich übrigens,wie bey No. z.und 9. angewiesen.

No. 16. Rechts und lincks aus der Mitte
öffnet die Reihen!

Der rechte Flügel machet auf dem lincken Fuß rechts-und
der lincke Flügel auf dem rechten Fuß lincksum.

Die Unter-und Ober-Oksteierz thun desgleichen, und vtt-

halten sich dabey, wie schon zum öflern erwähnet.
No. 17. March!

Die ersten Rotten an beyden Flügeln treten hierauf zugleich
an, mit dem Fuß, der auf der Linie stehet; die übrigen fol-
gen nach, wenn sie ihre Distance von 2. Schritten haben, und

vechal-
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verhalten sich dabey, wie oben bey No. 5. angewiesen: Wo-
bey annoch zu mercken,daß die beyden Flügel-Rotten bey die-
ser Oeffnung ihren Platz, wo sie vorher gestanden, ganh ge-
nau in Acht nehmen, und eben daselbst wieder stille stehen müs-
sen, damit die mittelsten Rotten ihre rechte Distance wieder
bekommen können; zu welchem Ende sie eben so viele Schritte
wieder zurücke zahlen müssen, als sie vorher beym Schließen
dahin gehabt haben.

Die Unter-und Ober-OKciers marcniren mit ihren Rotten
zugleich fort, und stehen mit deneisselben auch zugleich stille.

No. ig. Herstellt euch!
Der rechte Flügel machet auf dem lincken Fuß lincks-und

der lincke Flügel aufdcm rechten Fuß rechtsum; ein jeder rich-
tet sich sogleich in gantz gerader Linie mit seinem Vor-und Nc-
benmann, und stehet sodann stille.

DieUnter-und Ober-OKciers thun eben desgleichen, und
verhalten sich übrigens, wie bey No. 6 . und 12. erwähnet.

Art. 2.

Vom Schließen und Deffnen
der Glieder.

§. 1.

ollen die Glieder geschlossen oder geöffnet werden: So
3V3 kann solches hinter-und vorwärts geschehen; und muß
dabey mit englen Tritten, in gantz gerader Linie marcbiret,
die Schritte richtig gezahlet, und das Gewehr fest an der
Schulter getragen werden.

§ 2. Wenn die Glieder geöffnet sind, haben sie 4. Schritte
Distance zwischen sich; wenn sie aber auf viertel-Distance
geschlossen sind, müssen sie mehr nicht, als einen guten Schritt
von einander stehen.

§ z. Ehe
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§ 3. Ehe man die Glieder schließen läßt, müssen allemal
vorhero die Reihen geschlossen seyn: Daher» beym Herstellen
erst die Glieder, und nachher» die Reihen wieder geöffnet
werden.

§ 4. Ob man zwar beym Hinterwärtsschließen und Hin-
terwärtsöffnen der Glieder, der Ordnung halber, Rechtsum-
kehrt, und darauf nicht Rcchtsherstellt, sondern Lincksherstcllt
coirimanäiren sollte; massen, wenn mit offenen Reihen der-
gleichen halbe Wendung gemacht wird, auch das Lincksher-
stellen allemal auf das Rechtsumkehren folgen muß: So
kann dennoch das Lincksherstellen bey gefchlossenen Reihen
darum mit gutem Fug nicht gebraucht werden, weil solches
sonder einige Unordnung schwehrlich geschehen kann, bevorab
wenn die Soldaten mit Degen versehen sind, Welche bey der
Wendung nach der lincken Seite liicht nur allezeit hinderlich
fallen, sondern auch nach geschehener solcher Wendung, da
vonrechtswegcn alles ganh unbeweglich stille stehen sollte, zu
vielen unanständigen ^louvement« Anlaß geben. Dieser-
wegen muß bey allen halben Wendungen mit geschlossenen
Reihen, so, wie in diesem Art. angewiesen, das Lincksher-
stellen gantzlich vermieden und abgeschaffet, und an dessen
Stelle allemal Rechtshcrstellt commandirct werden, ohner-
achtet man vorher auch rechtsumkehren lassen.

§ s. Es geschiehet aber das Rechtsumkehren und Rechts-
herstellen, wenn die Reihen geschlossen sind, die Glieder mö-
gen dabey geschlossen oder geöffnet seyn, allemal mitTem-
pc>, welche von den Gemeinen, Tambour«, Hautboistc», ltn
ter-OKeiers mit Kurtzgewehr, wie auch den Orenaäier-Unter-
und Ober-Otnciers jederzeit gemachet werden, als im 18ten
Capit, i sten Art. bci)No. lo.und II. angewiesen.

Wenn die Zimmerleute und Pfeiffer mit geschultertem Ge-
wehr stehen, und die Ober-OKcier« mit dem Lsponton solches
hoch im rechten Arm tragen, als in der Cbarxirnng geschiehet;
machen sie diese 3. Tempo gleichfalls, wie ihnen bey eben der-

selben



43iCap. 34. Art. 2. der Glieder.

(a) v. Tab, XVI, big. 6.

selbenNo. gezeiget ist: Wann aber dieZimmerleute die Aer--
ten auf der Schulter, und die Pfeiffer ihre Pfeiffen in Ha»--
den haben; rechtsumkehren und herstellen sie sich, wie im istcit
Capit. 4ten Art. bey No, 7. angewiesen; und die Ober--OK-
ciers mit öcm Esponton, wenn sie solches beym Fuß haben,
machen diese Wendung, wie ihnen in besagtem i8ten Capit.
9ten Art. bey No. 9. gezeiget ist.

§ 6. Wenn die Glieder hinterwärts geschlossen werden
sollen; geschiehet es mit folgenden Commando:

No. 1. Die z. fordersten Glieder rechtsum-
kehrt euch! - » < t z. Tempo.

Die z. fordersten Glieder machen mit z. Tempo auf dem lin-
cken Fuß rechtsumkehrt, das 4te Glied aber bleibt stehen.

Die Ober--OKeiers vor der Fronte machen ebenfalls auf
dem linckenFuß rechtsumkehrt mit 3. Tempo, und verhalten
sich dabey, wie im vorhergehenden sten § gemeldet ist; wie
denn auch die Aimmerleme, Pfeiffer, Tambours und Flaut-
boiüen, imgleichen die Uttter-OKciers, welche etwa in einem
von besagten 3. Gliedern stehen mögten, sich nach Anzeige
gedachten sten § rechtsumkehren müssen, (a)

No. 2. March!
Die 3. fordersten Glieder treten zugleich mit dem linckenFuß
an, marchiren einen ordinairat Schritt, in gantz gern-
der Linie, mit egalen Tritten, und zählet das 3te Glied 3,
das 2te 6, und das iste Glied 9. Schritte. Sobald sie den
letzten Schritt gethan; wird der Fuß , welcher hinten ist,neben den andern nachgesetzt, und stehet sodann ein jeder gantz
stille. Die im 3ten Gliede müssen nicht gerade, sondern so
auf ihre Hintermanner im 4ten Gliede zu marchiren, daß
ihr lincker Absirtz mit dem lincken Absähe des Hintermanns
in gerader Linie zu stehen komme; die im 2ten und 1 sien Gliede
aber marchiren dem 3 ten Gliede gantz gerade im Nacken.

Die
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Die Unter-Okstciers hinter der Fronte rücken 2. Schritte
vorwärts, und schließen sich auf halbe Distance, nemlich auf
2. Schritte, an das 4te Glied.

Die £>berOfficiers vor der Fronte nehmen ihre Espoh-
tons, wenn sie solche beym Fuß haben, zum March, treten

zugleich mit dem lincken Fuß an, rnarchiren mit egalen Trit-
ten, in gerader ^nie, und zählen dabey u, Schritte. Und
wenn sie solchergestalt dem isten Gliede auf 2. Schritte nahe
gekommeit sind , stehen sie stille, und setzen ihre Esponfons
gleich wieder beym Fuß.

NB. Wo die Pfeiffer und Tambours, wenn die Glieder, es

sey hinter oder vorwärts, geschlossen werden, zwischen
dem 2ten und zten Gliede stehen sollten; so schließen sie
sich so nahe als es möglich ist, an das vor ihnen rnarchi-
rende Glied,damit das Hinter ihnen folgende daselbst sei-
ne rechte Distance zu nehmen nicht gehindert werde, (a)

No. z. Rechtsherstellt euch! - z Tempo.
Die 3. fvrdersten Glieder rechtsherstellen sich wieder mit ob-

besagten z. Tempo auf dem lincken Fuß; ein jeder richtet
sich alsbald in gantz gerader Linie auf seinen Vor- und Neben-
mann, und stehet sodann gantz stille.

Die Unter-Ofstciers und sonst alle, welche sich vorher rechts-
umkehret haben, rechtsherstellen sich ebenfalls aufdem lincken
Fuß, und zwar mit obbesagten z. Tempo, (b)

Sollen die Glieder darauf vorwärts wieder geöffnet wer-

den: So ist das Commando :

No. 4. Vorwärts öffnet die Glieder!
Die 3. fvrdersten Glieder, nebst den Unter-OKciers hinter,
und den Öber-Otstciers vor der Fronte, halten sich wieder

fertig zum Marchiren, und auf ihre ordinaire Distance sich
M öffnen. No. 5.
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f No. 5. March !
Die z.forderstenGlieder treten zugleich mildem linckenFußan, marchir^n einen ordinaiccn Schritt, in ganh geraderLinie, mit egalen Tritte», gerade vor sich aus, und ziehensich weder rechts noch lincks; das iste Glied zahlet 9, das
2te 6, und das zte 3. Schritte. Sobald der letzte Schrittgeschehen ist ; wird der Fuß welcher hinten ist, neben den an-dern nachgesetzt, alsdann ein jeder sich hurtig auf seinen Vor-und Nebenmann richtet, und ganh stille stehet.

Die Unter-OKeiers hinter der Fronte treten, ohne Wen-düng zu machen, wieder 2. Schritte rückwärts, auf ihreordinaire Distance , und stehen stille.
$ Die Obex-OKciers vor der Fronte nehmen ihr Espontonzum March, treten mit dem linckenFuß zugleich an, und
marchiren wieder 1 l. Schritte in gerader Linie vor sich aus,stehen alsdann zugleich stille , und fetzen ihre Espontons roie
der beym Fuß. (a)

Nß, Wo Pfeiffer und Tambours zwischen dem 2ten und
3ten Gliede stehen sollten; nehmen solche bey dieserOeffnung der Glieder ihre rechte Distance wieder, daßsie recht in derMitte zwischen besagten beyden Glie-
dem zu stehen kommen.

Sollen die Glieder vorwärts geschlossen werden; so ist
das Commando:

N0.6. Vorwärts schließt die Glieder!
Die z. hintersten Glieder, nebst den Unter-und Ober-OKcierr,
halten sich hieraufzum Marchiren und Schließen fertig.

No. 7. March !
Die z. Hintersten Glieder treten zugleich mit dem lincken Fuß
an, marchiren in einem ordinairen Schritt, in ganh gerader
Linie, mit egalen Tritten, gerade aufihre Vormänner im i sten

E e Gliede,
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Gliede, welche stehen bleiben. Das 2te Glied zählet dabey 3,

das zte 6 , und das 4te 9. Schritte,unt> verhalten sich übrigens,
Me vorher erwähnet worden.

Die Unker-Oik.ciers hinter der krönte treten ebenfalls W

gleich mit dem lincken Fuß an, marchiren mit egalen Tritten
m gerader Linie, und zahlen dabey i i. Schritte; und wenn

sie solchergestalt deM' 4ten Gliede auf Distance von 2. Schrits
ten nahe kommen sind, stehen sie stille.

Die Ober-OKciers vor der krönte nehmen ihrekzpontons
mnEarch, treten, ohne Wendung zu machen, 2. Schritte
rückwärts, schließen sich also auf halbe Distance an das iste
Glied, stehen sodann stille, und fetzen sogleich ihre Espontons
wieder beym Fuß. (a)

Wenn alsdann die Glieder hinterwärts sich wieder öffnen
sollen, wird commanäiret :

No. 8- Die z. hintersten Glieder rechtsum-
kehrt euch ! 3. Tempo.

Die 3. hintersten Glieder machen mit obbesagten 3. Tempo
auf dem lincken Fuß rechtsumkehrt: Dabey nehmen sich aber

vornehmlich die im 2ten Gliede wohl in Acht, daß sie die Ge-

wehre des r sten Gliedes, welches stille stehet, nicht mit demih-
rigen berühren, und dadurch ein übeles Geklappere verur-

fachen.
Die Unter-OKeiers hinter der krönte machen ebenfalls

auf dem lincken Fuß rechtsumkehrt mit 3. Tempo, wie im
18tco Capit. 1 s ten Art. bey No. 10. angewiesen.

No, 9. March!
Die hintersten 3. Glieder treten zugleich mit dem lincken Fuß
an, marckiren mit einem oräinairen Schritt, ingantz gerader
Linie, mit egalen dritten, gerade vor sich aus, und ziehen sich
weder rechts noch lincks, so, daß der lincke Fuß mit dem lincken

Fuß des isten Gliedes immer in egaler Linie bleibe, zählen
dabey

(a) v. Tab. XVI. Fig, 10,
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dabey ebenso viele Schritte, als sie beym Schließen gehabt,und verhalten sich übrigens, wie vorher bey No. 7. erwähnetworden.
Die Untcr-056cier§ hinter der Fronte treten ebenfalls mit

dem lincken Fuß zugleich an, marchiren mit egalen Tritten
in gerader Linie, zählen dabey wieder n. Schritte, und
stehen sodann gleich stille.

Die Ober-OKeiers vor der Fronte nehmen ihreFspon-Ions zum March, treten 2. Schritte vorwärts auf ihre ordi-
naire Distance, stehen alsdann zugleich stille, und setzen ihre
Espontons wieder beym Fuß.

No.io. Rechtsherstellt euch! - z. Tempo.
Die z. hintersten Glieder nebst den UntcivOfficiers rechts-
herstellen sich mit ofterwähnten z. Tempo auf dem lincken
Fuß, richten sich gantz hurtig und gerade auf ihre Vor-und
Nebenmänner, und stehen fodarrn stille, (a)

Cap. 35.
WasvordemAb-und nachdem Aufmarch

eines Bataillons zu beobachten.
Art. 1.

Von Rangiern^ eines Bataillons
ZUM March.

§. 1.

lernt ein Bataillon en I’arade stehet, und Ordre zunt
March gegeben wird, muß solches vorher folgender-

massen dazu rangiret werden.
§ 2. Der Major reitet mitten vor die Fronte des Bata.

ilions, und avertivet dasselbe zuförderst, auf was Art, und
E e 2 von
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von welchem Flügel der Abmarch geschehen soll; damit sich
nicht nur bey den folgenden Gommando-Wörtern ein jeder
gehörig zum March rangircii, sondern auch wissen könne,
wie er sich nachhero beym Abmarch zu verhalten habe.

§ z. Wenn demnach mit Zügen abmarchiret werden soll:
S» ist das Avertissement dieses:

Gebt acht, Dslé Bataillon soll mitZügen (oder
mit angehängten Zügen, oder auch mit ge-
schwenckten Zügen) rechts (oder lincks) ab-
marchiren!

b»ll aber der Abmarch mit Halben oder gantzen Divisions

geschehen : So wird das Avertissement also eingerichtet:
Gebt acht, das Bataillon soll mit halben Di-
visions (oder mit Divisions, oder auch mit ge-
schwenckten halben Divisions, oder Divisions)
rechts (oder lincks) abmarclsiren!

§ 4. Weil aber auch der Abmarch entweder mit geschlos-
senen oder geöffneten Reihen geschehen kann : So muß das

Loinmanäo-Wort, auf welches das Bataillon sich zum
March rangirert soll, darnach eingerichtet werden.

§ s. Wann demnach der Abmarch mit geschlossenen Rei-
Hen geschehen soll: So wird hiernachst cornmandiret:

Rechts (oder lincks) schließt die Reihen, ran-

girt euch zum March!

Hierauf machet das gantze Bataillon rechts-oder lincksum,
nachdem das Gommando- Wort gewesen.

Die Grenadiers nebst ihren Tambour, Pfeiffer, Unter-
und Ober-OtKeierr, imgleichen die Zimmerleute machen,wenn
sie am rechten Flügel stehen, lincks-und wenn sie am lincken
Flügel stehen, rechtsum, und wendet, sich allemal gegen das
Bataillon, es mag das Lommando-Wort rechts oder lincks

gewesen
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gewesen seyn, und der Abmarch vom rechten oder lincken
Flügel geschehen, und behalten der Ober-und die Unter-056 -

ciers ihr Gewehr dabey im Arm.
Die Tambours und Pfeiffer am rechten Flügel des Ba-

taillons machen lincksum, und die am lincken Flügel rechts-
um: Und der Kegimenw-'Bambour stellet sich bey diesem
Commando u äusserst an denjenigen Flügel, vonwelchemder
Abmarch geschehen soll, aufdie Linie des i sten Gliedes.

Die Unter-OKcierz hinter der Bronte schultern in 4.
lempo ihr Kurtzgewehr, und machen beym
zusammt denen an beyden Flügeln des Bataillon;, die Wen-
düng wie commandiret worden.

Die Ober-OKcier; vor der Bronte, zusammt dem Com-
mandanten des Bataillon;, wenden sich insgesammt eben-
falls wie das Commando-Wort gewesen, und nehmen da-
bey ihre Espontons zum March. Und alle diese Wendun-
gen geschehen auf dem lincken Fuß.

Auf das fernere Commando:
Mardi!

Trit das ganhe Bataillon mit dem lincken Fuß zugleich an,
und ranZiret sich folgendergestalt:

Die äusserste Mu5g>uetier-Rotte an demjenigen Flügel,
wohin daß Bataillon sich gewendet hat, stehet stille, dieübri-
gen insgesammt aber schließen sich aufvittance von i. Schritt
zusammen, und verhalten sich dabey, wie im Z4ten Capit,
isten Art. umständlich angewiesen worden. Die blinde Rotte
marchiret Hiebey in denjenigen Zug, wo sie im March seyn soll,
und muß dahero schon vorher vom Adjutanten desfalls rich-
tig instruiret worden seyn.

Von den Zimmerleuten trit sogleich einer aus dem 2ten
Gliede, welcher ebenfalls schon vorher dazu ernennet seyn muß,
hervor insiste Glied, zu äusserst an demjenigen Flügel, von

E e 3 welchem
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welchem der Abmarch geschehen soll, um die übrigen im
March zu führen. Sonst aber müssen die sämmtlichen Aim-
mcrleute und Grenadiers so lange stille stehen, bis die Tarn-
bours ihnen zum Marchircit Platz gemacht; alsdann rücken
sic, wenn der Abmarch von demselben Flügel geschehen soll,
an welchem sie ihren Posten en Parade gehabt, nahe an das
Bataillon, schließen dabey die Reihen auf gehörige Distance
zusammen, und bleiben die Grenadiers 4. Mann,und die Zim-
merleute 2. Mann hoch stehen, wie zuvor. Sobald sie nun

solchergestalt sich an das Bataillon angeschlossen, bleiben sie,
wann sie allbereits egale Fronte mit dem Bataillon haben
sollten, stehen wie sie marchiret sind; wo nicht, so machen
sie, wenn sie beym vorigen Kommando rechtsum gemacht, alle
auf einmal, und nüt einem ^mpo wieder lineksherstellt, und
wenn sie beym vorigen Commando lincksum gemacht, rechts-
herstellt, und bleiben also eben als das Bataillon gewendet
stehen. Wenn aber der Abmarch von dem andern Flügel
des Bataillons geschehen soll: So marchiren die Grenadiers
und Zimmerleute mit stareken Schritten, iedoch in gehöriger
guter Ordnung, und mit ihren Vor-und Nebenmännern im-
wer in gerader Linie, durch das Bataillon, hinter dem Mann,
und zwar die vom 2ten Gliede zwischen den lamdours und
dem 2ten Gliede des Bataillons hinunter; behalten die Rei-
Heu während solchem March immer auf gehörige Distance ge-
öffnet, und folgen die Zimmerleute den Grenadiers nach, so
lange, bis sie den andern Flügel des Bataillons erreichet haben:
Allda trit die voranmarehirende Rotte der Grenadiers, sobald
sie die äusserste Mus luetier-Rotte passtret ist, auch sofort die
übrigen, wenn sie dahin kommen, mit dem lincken Fuß wieder
auf die Linie; die Zimmerleute aber treten nicht eher auf die
Linie, bis sie die äusserste Rotte der Grenadiers passivet sind:
Und sehen sich also die Grenadiers zunächst an das Bataillon,
die Zimmerleute aber zu äusserst au die Grenadiers. Wenn
nun das Bataillon nach eben demselben Flügel die Wendung

gemachet
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g-machet haben sollte: So schließen öie Grenadiers und Zim-
merleute, sobald sie bemeldten Flügel passtret sind, die Rei-
Heu sogleich auf gehörige Distanee zusammen, und bleiben al-
so stehen wie sie marckiret sind: Weshalb in diesem Fall die
voranmarcüirende Grenadier - Rotte mehr nicht als 12.

Schritte von der äußersten iVlusyuetier-Rotte, und der vor-
ünmarokirende Zimmermann im isten Gliede, welcher die
übrigen im Barett führen soll, nur 7. Schritte von der äußer-
sten Grenadier-Rotte zählen, und sodann stille stehen muß;
damit die folgenden auf richtigesiistance von einander kom-
men,und keine Lücken zwischen ihnen entstehen können. Soll-
te aber &c& Bataillon gegen den andern Flügel, und also con-

tratte Wendung gemacht haben: So rechts-oder lincksher-
stellen sich die Grenadiers und Zimmerleute, wie oben gedacht,
auf einmal, sobald sie insgesammt diesen Flügel passiret sind,
schließen sich an das Bataillon auf gehörige Distance zufallt-
men, und bleiben also eben als dasselbe gewendet stehen.

Die Tambours von beyden Flügeln des Bataillons mar-

cKiren erstlich mit starcken Schnitten, damit die Grenadiers
nicht lange aufgehalten werden mögen, gerade hinten hinaus-
wärts, und müssen dahero die vom rechten Flügel mit dem
rechten, und die vom lincken Flügel, mit dem lincken Fuß
antreten, damit sie soglcich beym isten Tritt, ohne nochmalige
Wendung zu machen, die Fronte dahinwarts bekommen
können. Wenn sie nun gegen die Mitte des 2ten und zten
Gliedes gekommen sind, machen die vom rechten Flügel un-

verzüglich wieder rechts- und die vom lincken Flügel lincks-
um, und marckiren also zwischen dem 2ten und Zten Gliede
fort, bis sie in ihren Divisions, zu welchen sie abgetheilet sind,
auf ihren Posten kommen: Allda bleiben sie entweder stehen,
wie sie marcKiret sind, wenn sie mit dem Bataillon bereits
egale Fronte haben sollten; oder sie rechts-oder lincksher-
stellen sich, eben als oben von den Grenadiers und Zimmer-
leuten gedacht worden, wenn das Bataillon contraire Wen-

Ee 4 düng
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düng haben sollte. Hiebey ist zu mercken, daß, wenn der
Abmarck mit Zügen geschehen soll, die Tambours, welche
zu den z. vvranmarckirenden Divisions abgetheilet sind,
auch in die voran marckirenden Züge ihrer Divisions, esmö-
gen nun solche (nachdem der Abmarck rechts oder lincksge-
Wehet) die rsten oder die 4ten Züge seyn, und diejenigen
Tambours, welche zu der Division, so zuletzt marcbiret, ab-
getheilet sind, in den letzten Zug derselben eintreten, und wah-
readem Marck dastlbst bleiben müßen. Wenn aber mit hal-
ben Divisions marcbiret werden soll: So treten die Tarn-
bours, welche zu den 3 . voranmarckirenden Divisions abge-
theilet sind, recht in die Mitte derjenigen halben Division,
welche zuerst abmarckiret, und die Tambours, welche zuv
letzten Division abgetheilet sind, in die Mitte derjenigen hal-
bcn Division, welche zuletzt abmarcbiret. Und wenn endlich
der Abmarck mit gantzen Divisions geschehen soll: So tre-
ten die Tambours allezeit in die Mitte ihrer gantzen Divisions.
Der Grenadier-Tambour, welcher vor der krönte desLa-
taillons bey dem Major gestanden, gehet bey diesem Com-
mando Von ihm hinweg, stellet sich zwischen das 2te und zte
Glied der Grenadiers, und zwar, wenn der Abmarck mit
Zügen geschehen soll, in die Mitte desjenigen Zugs, welcher zu
erst abmarckiret; wenn aber der Abmarck mit halben oder
gantzen Divisions geschehen soll, recht in die Mitte der beyden
Grenadier Züge, und machet krönte als die Grenadiers.

Die Pfeiffer Verhalten sich eben als die Tambours, und
stellen sich zu diesen in die iste und letzte Division, wie sie
abgetheilet sind, so, daß sie beym folgenden Gommando:
Herstellt euch ! wenn der Abmarck rechts geschiehet, an
der Tambours rechten Seite, und wenn der Abmarck lincks
geschiehet, an der Tambours lincken Seite zu stehen kom-
men können, und machen krönte wie die Tambours.

Der Grenadier-Pfeiffer marcbiret zwischen das 2te und
Zte Glied der Grenadiers dahin, wo nach Anzeige des vor-

herge-
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hergehenden, der Grenadier-Tambour stehen soll, rücket mit
den Grenadiers fort, bis sie stille stehen, und rangirct sich
mit dem Grenadier-Tambour also, daß er beym Herstellen,
wenn der Abmarch rechts geschiehet, an desselben rechter
Seite, und wenn der Abmarch littcks geschiehet, an dejsel-
ben lincker Seite zu stehen komme.

Der KeZiments-Tambour stellet sich 4. Schritte vor die
Hautboistcn.

Die Hautboistcn marchircn nach denjenigen Flügel, von
welchem der Abmarch geschehen soll, stellen sich daselbst in ein
Glied, 4. Schritte vordemLommandanten des Bataillon;,
und machen sogleich wieder dahin Fronte, wohin sie sich beym
vorigen Gommando gewendet haben.

Die Unter-Otsiciers treten hurtig in, oder hinter ihre Zü-
gc und Divisions, wohin sie abgetheilet sind, wenden sich so-
gleich wieder wie das Bataillon, andrücken mit demselben so
lange fort, bis ihre Züge oder Divisions stille stehen, und kön-
nen die, welche an beyden Flügeln der 4. Glieder gestanden,
wenn ihnen ihre Posten im isten Gliede assignim seyn soll-
ten, auch sogleich hinter sothancm Gliede sich dahin vrrfügen.
Diejenigen Unter- Officiers, welche an die Züge abgetheilet
sind, haben Hiebey folgendes zu obsrrvimt. Wenn der Ab-
march mit Zügen und zwar rechts geschehen soll: So treten
bey jeder Division die 4. Unter-Otsiciers, welche an dem rech-
ten und lincken Flügel des isten und zten Zuges getheilet sind,
ins iste Glied auf ihren Posten, und die beyden, welche am
rechten Flügel des 2ten und 4ten Zuges kommen, stellen sich
ins 4te Glied hinter die, so an die lincken Flügel des isten und
zten Zuges kommen: Wo aber so Viele Unter-OKciers fehlen
sollten, daß am lincken Flügel des zten Zuges keiner abgethei-
let werden könnte; so trit in dessen Stelle der, welcher den
4ten Zug führen soll, sogleich hervor ins iste Glied auf seinen
Posten. Dahingegen wenn der Abmarch lincks geschiehet,
diejenigen welche am rechten Flügel des 4ten und 2ten Zugs

Ee s in
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in jeder Division kommen, ins iste, und die beyden, welche am

lincken Flügel des zten und isten Zugs abgetheilet sind, ins
4te Glied, hinter die vom rechten Flügel des 4ten und 2ten Zugs
treten müssen: Und stellet sich alsdann, wenn etwa am rech-
tcn Flügel des 2ten Zugs keiner abgetheilet wäre, in dessen
Stelle der vom lincken Flügel des i sten Zugs ins iste Glied.
Diese ins Bataillon vertheilte Unter-ORciers müssen auch be-
vbachten, daß die, welche etwas weit zu gehen haben, hiebe«)
gantz starck anmarclnren, damit sie zu rechter Zeit auf ihrem
Posten seyn können, bevor sich die Reihen daselbst zusammen
schließen, und solche nachhero ihrenthalber sich nicht wieder
öffnen dürfen. Die Unter-056cier?, welche hinter den Vivi-
fions zu schließen abgetheilet sind, stellen sich, wenn mitZü-
gen abmarckiret werden soll, bey jeder Division hinter denje-
rügen Zug, welcher zuletzt abmarckiret, es mag nun solcher der
4te oder iste seyn, nachdem der Abmarclr rechts oder lincks
geschiehet: Wenn aber der $(bmarch mit halben Divisions
geschehen soll; treten sie hinter die halbe Division, welche zu-
letzt abmarcsiiret: Und wenn endlich mit gantzen Divisions
rtbmarchim werden füll; nehmen sie mitten hinter der gantzen
Division, und zwar jederzeit 4. Schritte hinter dem 4ten Glie-
de, ihren Posten. Dabey vertheilen sie sich also, daß wo
nur einer schließet, selbiger allezeit mitten hinter den Zug, oder
hinter die halbe oder ganhe Division trete: Wo aber 2.

schließen sollen; stellen sich solche hinter die 2teund zteRot-
tc vom rechten und lincken Flügel des Zuges, oder der halben
oder gantzen Division, und die übrigen zwischen diese beyde
auf egale Disiance Von einander.

Won den Grenadier- Unter-OKciers treten die 2, welche
zu den Zügen abgetheilet sind, am rechten oder lincken Flü-
gel ihrer Züge, nachdem als der AbmarcK rechts oder
lincks geschiehet, ins iste Glied, und der Zte stellet sich 4.
Schritte mitten hinter denjenigen Zug, welcher von ihnen
zuletzt abmareKiren soll, oder, wenn mit halben oder gantzen

Divisions
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Divisions abmarchiret werden soll, mitten hinter diesämmt-
lichen Grenadiers , und insgesammt behalten krönte, wenn
sie auf ihrem Posten sind, wie die Grenadiers. Wobey
annoch zu beobachten, daß, wenn die Grenadiers bey dieser
kangirung durch das Bataillon hinunter nach den andern Flü-
gel marchicen, die Grenadier•UiitctvOfsiciers mithenenselben,und zwar hinter der Unter-OKciers-Linie erstlich hinunter
marchitmi, und alsdann erst vorbesagtermaffen sich aufihren Posten stellen müssen.

Die Ober-OKciers rangiren sich vor ihren Divisions, zu
welchen sie abgetheilet sind, folgendergestalt:

Die 8ubaltern-056ciers, welche vor dem Bataillon mar-
chiittt sollen, stellen sich 4. Schritte vor das i ste Glied des-
jenigen Zuges, oder derjenigen halben oder gantzen Division,
welche zu erst abmarcbiren soll, und rangiren sich nach ihrer
Andenneté, wenn dcrAbmarcb rechts geschiehet, vom rech-
ten und lincken Flügel nach der Mitte, und wenn der Ab-
marcb lincks geschiehet, vom lincken und rechten Flügel nach
der Mitte, so, daß die beyden ältesten von ihnen allezeit vor
der 2ten und Z ten Rotte des rechten und lincken Flügels sotha-
nen Zuges, halben oder gantzen Division, und die übrigen
zwischen diesen beyden, auf egale Distance von einander
vertheilet, zu stehen kommen, mithin solchergestalt sie die ganhe
krönte des zu erst abmarcbirenden Zuges, halben odergan-
hen Division bedecken können.

Die Vor das Bataillon getheilten Capitaines rangiert sich
4. Schritte vor den Subalternes ebenfalls nach ihrer And-
enneté, von beyden Flügeln nach der Mitte, wie vorher von
den Subalternes erwähnet worden; nur mit diesem Unter-
schied, daß die 2. äussersten nicht so weit als die Subalterner
gegen die Flügel des Zugs, halben oder gantzen Division hin-
aus, sondern etwas mehr gegen die Mitte, und also insge-
sammt näher an einander zu stehen kommen.

Der Lommandant des Bataillon, stellet sich wieder 4»

Schrit-
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Schritte vor sothane Capitals, und zwar mitten vor den

Aug, oder die halbe oder gantze Division, welche zu erst ab-
marckiret.

Diejenigen Officiers, welche hinter dem Bataillon zu schlie-
ßen abgetheilet sind, stellen sich allemal, eö mag der Abmarck
mit Zügen, halben oder ganhen Divisions geschehen sollen,
vor den Zug, welcher zuletzt abrnarcsiiret, und rangiren sich
übrigens vor denselben eben also, wie vorher von denOKcierr,
welche vor dem Bataillon marckiren sollen, erwähnet wor-

den: Wobey annoch zu merckcn, daß, wenn ein Staabs-
Okstcier hinter dem Bataillon schließen soll, solcher zwar, eben
als der Commandant des Bataillons, 4. Schritte vor die

Capitaines treten, dahingegen wenn es ein Capitaine ist,
welcher schließen soll, dieser mit den übrigen Capitaines sich
in eine Linie stellen, und dabey denjenigen Posten occupiren
müsse, welcher ihm nach seiner Anciennete gebühret.

Der Fahndrich stellet sich, wenn vom rechten Flügel ab-
rnarckiret wird, vor die zte, und wenn vom lincken Flügel
abrnarckiret wird, vor die 2te Division, damit er also beym
Abrnarck recht in der Mitte des Bataillons rnarckiren könne,
und zwar, wenn der AbmarcK mit Zügen oder halben Divi-
sions geschehen soll, mitten Vor den Zug, oder die halbe Divi-
sion, welche zu erst abrnarcKiret, und wenn der AbmarcK
mit ganhen Divisions geschehen soll, mitten vor die gantze
Division, 4. Schritte vor das iste Glied.

Die übrigen zu der Fahne abgetheilten 8ndaltern-OKeiers
rangiren sich nach ihrer Anciennete, rechts oder lincks, nach-
dem der AbmarcK rechts oder lincks geschiehet, mit dem Föhn-
brich in gerader Linie, und stellen sich allemal vor die 2te und
Zte Rotte von den Flügeln desjenigen Zuges, halben oder
ganhen Division, vor welchen der Fähndrich getreten: Der
zur Fahne abgetheilte Capitaine aber stellet sich 4. Schritte
gerade vor dem Fahndrich. Sollte aber die Fahne nicht beym
Bataillon,folglich auch Nur ein Subaltern-Officier zu Führung
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(->) v.Tab. XVII. Fig. 1 . item l ab. XIIX. Fig. l. & 2 .

dieser Division abgetheilet seyn; so trit solcher eben dahin,
wo vorher dem Fähndrich sein Posten angewiesen worden.

SMeOfficiers, welche die übrigen Divisions führen sollen,
treten bey denenselben mitten vor denjenigen Zug, oder die
halbe Division, welche, wenn der Abmarck mit Zügen oder
halben Divisions geschehen soll, zuerst abrnarckiret ; oder
auch, wenn der Abmarck mit gantzen Divisions geschehen
soll, mitten vor die gantze Division.

Bey dieser Rangirung müssen die Officiers zwischen ihrer
Linie und dem isten Gliede einander vorbey passiren, und die,
welche etwas weit zu gehen haben, gantz hurtig anmarcki-
ken, damit sie nebst den übrigen, soviel möglich, zugleich auf
ihrem Posten seyn können; und sobald sie daselbst angelan-
get, machen sie unverzüglich wieder Bronte wie das Bataillop,
und rücken vor ihren Zügen, halben oder gantzen Divisions
so lange mit fort, bis diese stille stehen.

Der Grenadier - Officier stellet sich, wenn der Sfbmarch
mit Zügen geschiehet, Vor denjenigen Grenadier-Zug, welcher
zuerst abmarcsiiren soll: Wenn aber der AbmarcK mit hal-
ben oder gantzen Division« geschehen soll; trit er mitten vor
die beyden Grenadier-Züge, 4. Schritte vor das iste Glied,
und behalt krönte eben als die Grenadier«; jedoch muß er,
falls die Grenadier; nach dem andern Flügel hinunter marchi-
ren sollen, vorher mit denenselben zwischen der OKcier- Linie
und dem istenGliede dahin folgen.

c
Wann dann tw Major siehet daß ein jeder auf seinem ge-

hörigen Posten ist, und das gantze Lataillon stille stehet: So
commandiret er:

Herstellt euch!
Worauf ein jeder aufdem lincken Fuß mit rechts-oder lincks--
um, nachdem als er gewendet stehet, sich herstellet, und die
Ober-OKcier« ihre kspontons beym Fuß setzen, die sammtli-
chen Unter-OKciers aber ihr Kurtzgewehr geschultert behal--
ten. (a) § 6.
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§ 6. Wenn aber das Bataillon mit geöffneten Reihen
abmarckiren soll/ welches jedoch nur mit Zügen geschehen
kamt/ massen beym Abmarch mit halben oder gantzen Vivi-
Lions die Reihen jederzeit geschlossen seyn müssen: So ist das
Commando:

Rechts und lincks rangirt euchzum March!
Hiebey stehet das gantze Bataillon stille/ nur die Grenadiers,
Zimmerleute, Tambours, Pfeiffer, Hautboisten, Unter-und
Ober-OKciers inachen die Wendung, und zwar die Grena-
diers mit ihren Ober-und UntavOfficiers, die Zimmerleute,
die Tambours und Pfeiffer, eben als im Vorhergehenden
sten §. erwähnet worden: Die Hautboisteit aber, die
sämmtlichen UntavOfficiers, und die .ObcwOfficiers wenden
sich allemal gegen dcnjenigenFlügel,von welchem der Abmarcli
geschehen soll, welches dann in dem vorhergegangenen Aver-
Ement bereits angedeutet worden, und verhalten sich übri-
gens die Unter-und Ober-Of6cierr mit ihrem Gewehr, wie
oben gedacht.

Beym ferneren Commando:
March !

Treten alle die, welche sich vorher gewendet haben, mit dem
lincken Fuß zugleich an, stellen sich auf ihren gehörigen Posteri,
und beobachtet dabey ein jeder, was ihm im vorhergehenden
umständlich vorgeschrieben ist; jedoch mit diesem Unterschied:

j) Daß die Grenadiers und Zimmerleute, sie mögen an

demjenigetl Flügel, wo sie en Parade gestanden sind,
bleiben, oder durch das Bataillon hinunter an den an-

dern Flügel rnarckiren sollen, ihre Reihen auf gehörige
viüanee geöffnet, auch zusammt den Tambours und
Pfeiffer», wenn sie auf ihren Posten gekommen, wie sie
marchirct sind Fronte behalten müssen.

2) DaßdieHautboiüen, dieUnter-OKciers, welche indas
Bataillon und hinter den Divisions zu schließen abge-

theilet'
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theilet sind, benebst den Ober-OKciers, sobald sie ihren
Posten erreichet haben, sogleich wieder gegen denjenigen

1 . Flügel, von welchem der Abmarch geschehen soll, sich
wenden müssen.

z) Daß die blinde Rotte, wenn sie an den angewiesenen
Ort gekommen, sich sogleich von selbsten herstellen müsse.

Wenn nun solchergestalt alles in gehöriger Ordnung stille
stehet, und der Major

Herstellt euch!
Commandiret; geschiehet solches von denen, welche marchi-
ret sind, mit rechts-und lincksum, wobey auch die Unter-
Officiers hinter dem Bataillon so wohl, als die in den Zü--
gen , ihr Kurtzgewchr geschultert behalten, und nur die Ober-
Officiers ihre Espontons beym Fuß setzen, (a)

Alt. 2.

Von Herstellung eines Bataillon en
Parade., nach geendigtem March.

^^>eil beym Aufmarch eines Bataillons alles zum March
WL- ranßiret stehen bleibet; so muß selbiges nachher» jeder-
zeit wieder en Parade hergestellet werden. Gleichwie nun der
Aufmarch entweder mit geschlossenen, oder mit geöffneten
Reihen geschehen kann: Also kann auch die Herstellung des
Bataillon; en Parde durch 2. besondere Commandements
geschehen , nachdem vorher der Major dasselbe davon also
averticct hat:

Gebt acht, das Bataillon soll sich zur Pa-
rade herstellen!

§. 2. Wenn demnach mit geschlossenen Reihen aufmarchi-
ret worden ist : So commandiret der Major : Rechts

(a) v. Tab. XVII. Fig. 2.
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Rechts soder lincks) öffnet die Reihen, her-
stellt euch zur Parade!

Hieraufmachet vas gantze Bataillon rechts- oder lincksum,
wie das Cornrnando-Wort gewesen.

Die Grenadiers, zusammt ihrem Ober-und Unter-OR-
ciers, Tambour und Pfeiffer, imgleichen die Zimmerlcute,
wenn sie an demselben Flügel, wo sie stehen, bleiben sollen,
wenden sich von dem Bataillon ab; wenn sie aber an den an-
dern Flügel marckiren sollen, machen sie die Wendung ge-
gen das Bataillon, das Cornrnando-Wort mag rechts oder
lincks gewesen seyn.

Die Tambours und Pfeiffer im Bataillon, welche zur Pa
rade am rechten Flügel gestanden, machen rechts, und
die, welche zur Parade am lincken Flügel gestanden sind-'
lincksum.

Die IZautboiüen nebst dem Regiments-Tambour, im-
gleichen die sämmtlichen Unter-Ok6ciers in und hinter dem
Bataillon,wie auch die Ober-Ok6ciers, benebst dem Comman-
danten des Bataillons , machen die Wendung wie com-

mandi« worden. Und geschehen alle diese Wendungen auf
dem lincken Fuß.

Alsdann folget das Commando:
March !

Worauf alles mit dem lincken Fuß zugleich antrit. Das
Bataillon öffnet die Reihen wieder auf gehörige Distanee,
wie im Z 4ten Cap. i sten Art. angewiesen; und muß die voran-
marcbirende Reihe am Flügel, wvhinwärts sich das Bataillon
gewendet hat, wohl observiten, daß sie wieder eben so viel
Schritte zahle, als sie vorher beym Schließen gehabt, damit
die übrigen folgcndenReihen insgesammt auf richtige villance
von einander zu stehen kommen können. Die blinde Rotte
marchiret Hiebey wieder nach den Flügel, wo sie en Parade
stehen soll.
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■ Die Grenadiers und Zimmerleute, wenn sie an demselbenFlügel bleiben sollen, wo sie stehen, öffnen sogleich die Rei-
hen, wobey der Zimmermann, welcher die übrigen im March,
geführet hat, wieder ins 2te Glied auf seinen vorigen Platzrnarekuret, und rücken sodann insgesammt noch so weit vom
Bataillon ab, daß die lambours und Pfeiffer zwischen den
Grenadiers und dem Bataillon geöffnet stehen können. Sollteaber das gantze Bataillon dahinwärts die Reihen öffnen sollen:So müssen die Zimmerleute um so viel weiter hinaus marehi-
ren; weshalb dieselben sothane vittance wohl zu oblervi-
ren, und eben so viele Schritte wieder rückwärts zu zählenhaben, als sie vorher beym Schließen gehabt, oder als sonst

• zur Oeffnung des Bataillons erfordert wird. Nachdem sienun diese Distance erreichet; so stehen sie, wenn das Bataillon
gegen eben denselben Flügel sich gewendet hat, stille, und be-
halten Bronte wie sie marcniret sind: Hat aber das Bataillon
contraire Wendung gemacht; so rechtsherstellen sie sich, so-bald sie auf ihrem Posten sind, wenn sie beym vorigen Com-
mando lincksum machen müssen, oder sie lincksherstellen sich,
wenn sie beym vorigen Comtnando rechtsum machen müssen,und bleiben also eben als das Bataillon gewendet stehen.Wenn aber die Grenadiers und Zimmerleute nicht an dem-
selben Flügel stehen, wo sie en Parade bleiben sollen; so mar-
chicen sie erstlich durch das Bataillon hinter dem Mann nachden andern Flügel in gehöriger guter Ordnung hinauf, öffnensogleich ihre Reihen, und gehen die Grenadiers voran, bis sie
am andern Flügel ausserhalb den Pfeiffer» wieder aufdie Li-nie treten: Alsdann gehen die Zimmerleute durch die Gre-
nadiers, und stellen sich ausserhalb diese, daß solchergestalt ein
jeder wieder aufseinen gehörigen Posten zu stehen komme, wo
er en Parade gestanden, allwo sie sich, wenn sie mit dem Ba-
taillon contraire Fronte haben sollten, wie vorgedacht, rechts-oder lincks herstellen.

Die Pambours marckiren wieder nach beyden Flügelndes Bataillons, wohinwärts sie sich vorher gewendet haben,
2 f setzen
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sehen sich alsdann ans iste Glied desselben/ wie sie vorher
en Parade gestanden, öffnen sich auf gehörige viüance, und
behalten entweder krönte wie sie marcbiret sind, wenn das
Bataillon dahinwärts sich gewendet haben sollte, oder sie
rechts-odcr lincks herstellen sich, sowie sie daselbst ankommen,
eben als oben von den Grenadiers erwähnet ist, wenn das
Bataillon contraire Wendung gemachet haben sollte.

Der Grenadier-Tambour marchii'ct wieder vor dickrontS
des Bataillons, und stellet sich an die lincke Seite des Majors.

Die Pfeiffer verhalten sich in allem als die Tambours,
und stellen sich zu äusserst am Flügel von ihnen, wie sie vor-

her en Parade gestanden sind.
Der Grenadier - Pfeiffer marcbiret ebenfalls wieder auf

feinen Posten, zwischen die Grenadiers und Zimmerleute ins
r sie Glied, wo er en Parade gestanden, rücket mit ihnen so lans

ge fort, bis sie stille stehen, und machet krönte wie die Gre-
nadiers. Falls aber diese durch das Bataillon nach den an»

dern Flügel hinauf marcbiren müssen; bleibt er solange zwi-
sehen dem 2ten und zrenGliededererselben, bis sieden andern

Flügel erreichet haben, alsdann er erst wieder auf seinen
Posten trit, und sich übrigens verhalt, wie vorher erwähnet.

Der Regiments-Tambour gehet , sobald als March!
commandiret wird, wieder hinter die krönte des Bataillons,
und obferviret, daß die übrigen Tambours das ihrige inge»
höriger Ordnung verrichten.

Die Hautboistcn marcbiren wieder vor die Mitte des 8a-

taillons, 2. Schritte vor das iste Glied, wo sie vor dem Ab-
march gestanden sind,wenden sich allda sogleich wieder wie das

Bataillon, und rücken vor der Mitte desselben so lange mit

fort, bis es stille stehet.
Die in den Zügen gestandenen Untcr-OKciers marcbiren

mit starcken Schritten hinter das Bataillon auf die Unter-
Officiers-Sime; Und die 8. welche die 4. Glieder an beyden

Flügeln
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Flügeln des Bataillon bedecken sollen, verfügen sich sogleichwieder dahin auf ihren Posten: Die übrigen vertheilen sichnebst denen, welche hinter den Division geschlossen haben,hinter der Fronte aufegale Distance, so, daß ein jeder wieder
hinter diejenige Rotte komme, hinter welcher er vorher en
Parade gestanden ist: Insgesammt aber wenden sich, wenn
sie auf ihrem Posten sind, sogleich wieder wie das Bataillon,rücken mit demselben so lange fort, bis es stille stehet, und
behalten Fronte wie sie marestiret sind.

Die 2. in die Züge vertheilt gewesenen Grenadier-Unter-
Officiers marchitctt ebenfalls hurtig wieder hinter die Fronte,und vertheilen sich daselbst nebst dem, welcher hinter dem letz-
ten Zug geschlossen hat, auf egale Distance , rücken daraufmit ihren Rotten so lange fort, bis sie stille stehen, und ina-
chen Fronte wie die Grenadiers : Und im Fall die Grena-
diers durch das Bataillon nach den andern Flügel wieder
hinauf marcstiren sollen , müssen die Grenadier-UuteivOffl-
ciers hinter der Unter- Officiers- Linie desgleichen thun, und
immer hinter ihren Grenadiers bleiben.

Die Ober-Officiers rangiren sich vor der Fronte wieder
in eine Linie, wie sie en Parade gestanden sind, so, daß die
ältesten Capitales zu äusserst vor beyde Flügel, der Fähndrich
vor die Mitte des Bataillons, und 4. Schritte vor diesen der
Commandant desselben, auch sonst ein jeder wieder vor eben
dieselbe Rotte komme, wo er en Parade gestanden ist, wen-
den sich sodann wieder wie das Bataillon , rücken mit ihrenRotten solange fort, bis sie stille stehen, und behalten Fronte
wie sie marestiret sind.

Der Grenadier-Officier stellet sich wieder vor die Mitte
seiner Grenadiers, mit den übrigen Officiers in gerader Linie,rücket mit den Grenadiers, im Fall auch diese durch das
Bataillon nach den andern Flügel marcstirat sollen, zwischendtzN Officiers und dem 1 sten Gliede des Bataillons hinauf,

F f 3 wenden
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wendet sich, wo es nöthig thut, mit ihnen zugleich, und stehet
auch mit ihnen zugleich stille.

Wann dann der Major siehet, daß das gantze Bataillon
auf rechte Distance geöffnet, und alles in gehöriger Ordnung
stehet; so commandiret er :

Herstellt euch!
Worauf alles auf dem lincken Fuß mit rechts- oder lincks-

um, nachdem das Bataillon gewendet stehet, sich herstellet;
wobey die Unter-056ciers hinter der Dronte ihr Kurtzgewehr
in 4 . gewöhnlichen Tempo, und die Ober-Olstciers vor der
Dronte ihre Espontons ohne Tempo beym Fuß setzen: Die
Unter-OKcier« aber, welche an beyden Flügeln des Bataillons
die 4. Glieder bedecken, behalten ihr Kurtzgewehr geschultert.

§ 3 . Sollte aber das Bataillon Augweise aufmarcstiret
seyn, und diese sich sogleich beym Ausmärest schon geöffnet
haben: So w ird, nach vorhergegangenen oben angeführten
/^vertistement, commandiret:

Rechts und lincks herstellt euch zurkarade!
Da dann das Bataillon stille stehet, und nur die Orenadiers,
Zimmerleute, Tambours, Pfeiffer, Bautboiüen, Unter- und
Ober-Otstciers folgendergestalt ihre Wendung machen:

Die Orenadiers mit ihren Ober-und Unter-OKciers , die

Zimmcrleute, Tambours und Pfeiffer wenden sich eben so,
als vorher gedacht.

Die sämmtlichen Unter-vKcierz, nebst dem Regiments.
Tambour, ixm Hautboisteit und Ober - 056ciers , machen
rechts-oder lincksum, gegen denselben Flügel, welcher zuerst
aufmarcstiret ist, und nehmen dabey die Ober-OKciers ihre
Espontons zum Wärest.

Beym ferneren Commando:
March!

Marchiixii alle diese auf ihren gehörigen Posten, und rangi-
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ren sich so, wie sie eni’arade stehen sollen; wöbe» denn ein
jeder von ihnen eben dasselbe beobachtet, was vorher umstand--
lieh angeführet, und ist dabe» kein anderer Unterschied, als daß
t)ie Grenadier; mit ihren £>bemmö UnterOfficiers, die Alm--
merleute, Tambours und Pfeiffer, wenn sie daselbst angetan-
get, geöffnet stehen bleiben, und wie sie marchiret sind, Fron-
te behalten, die sämmtlichen tlnfcivOfficiers mit Kurtzgewehr
aber, imgleichen die kkantdoiken und die Ober-06icier;,
wenn sie an den Ort gekommen, wo sie vorher enl'aradege-
standen sind, sich sogleich wieder nach demselben Flügel, wel-
cher zuerst aufmarchiret ist, wenden, und sodann insgesammt
stehen bleiben müssen, bis

Herstellt euch!
Commandiret wird; wobey sich dann ein ieder mit rechts-
oder lincksum herstellet, und die Unter- Officiers hinter der
Fronte ihr Kurhgewehr in 4. Tempo, die Ober- Okkeren
aber ihre Lsponton; ohne Tempo wieder beym Fuß fetzen.

Cap. z6.
Vom March.

Art. i.
Observations V0M MarchitTil.

§. 1.

Ffr^er Soldat muß im March eben so wohl als sonsten
beym Fxerciren allezeit eine gute und ansehnliche,

jedoch ungezwungene l'olitm haben, den Kopf aufgerichtet,
die Brust hervor, und den Leib gerade halten, sich mit die-
sem weder rechts noch lincks drehen, sondern immer mit gantz
gerader Fronte, steifen Knien und egalen Tritten marchi-
ren; zu welchem Ende die Füße mit dem welcher führet, oder
mit dem Gliede welches vorher marchiret, immer zugleich

F f 3 und
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und kurtz gehoben, auch zugleich, doch ohne damit zu stam-
pfcn, niedergesetzet werden müssen.

§. 2. Es mag mit scharf- oder verkehrtgeschultertem Ge-
wehr, oder auch mit dem Gewehr im Arm marcKiret wer-
den; so muß der Soldat solches allezeit so tragen, wie inden
Handgriffen angewiesen. Hat er sein Gewehr geschultert,
so muß er solches wahrendem öhrclmcn gantz fest und unbe-
weglich, auch den lincken Ellbogen dichte am Leibe geschlossen
halten, den rechten Arm aber immer ungezwungen an der
Seite herunter hangen lasten, und mit selbigem nicht hin und
her wancken, auch sonsten gar keine andere Bewegungen
machen.

§. z. Und damit m jcbcg Glied allezeit in schnurgerader
Linie marclmen könne: So muß der Soldat an seinen Ne-
benmann so geschlossen seyn, daß die Ellbogen iinmer einan-

"bes berühren: Wie denn auch ein jeder / und vornemlich
die Flügelmänner ihre Vormänner genau oblerviren, und
in der gehörigen Disirmce stets in gerader Linie hinter ihnen
her murcüiren müssen.

§. 4. Obgleich die Augen im March meistens immer nach
den rechten Flügel gewendet, auch dabey die Köpfe soweit
herumgedrehet seyn müssen, daß man besagten Flügel sehen
könne: So ist dennoch, wo die Fronte etwas groß ist, als
beym March mit halben oder gantzen Divisions, oder auch
mit dem gantzen Lawillon, so wohl im Mnrchiren als Schwen-
cken nöthig, daß beyde Flügel nach der Mitte, die in der
Mitte aber unvermerckt immer nach beyden Flügeln, bald
rechts, bald lincks sich umsehen; damit ein jeder um so viel
eher mercken könne, ob er in gantz gerader Linie msrehire.

§. 5. Wann March! commandiret wird; trit jederzeitalles mit dem lincken Fuß zugleich an: Und muß der Soldatim wahrenden Marchiren, eben sowohl als im Stillstehen,gantz stille seyn, sonst aufnichts als dasjenige, was ihm hier
vorge-
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vorgeschrieben wird, seine Gedancken gerichtet haben, und
sobald Halt! commandiret wird, keinen einßigen Schritt
mehr thun, sondern nur den Fuß, welcher hinten ist, neben
den andern setzen, und augenblicklich ganh unbeweglich und
wohlgerichtet stille stehen; massener, wie vorgedacht, allezeit
mit seinen Vor-und Nebenmännern gerade marchitcti , und
die ihm vorgeschriebene Distance von einem Gliede zum andern
immer genau beobachten, mithin beym Commando - Wort
Halt! sich erstlich zu richten nicht nöthig haben muß.

§. 6. Die Ordnung, in welcher ein Bataillon marchii’Ctt
soll, ist folgende:

Gantz voran marcbiret ein Zimmermann, welcher die
übrigen in 2. Gliedern führet. Alsdann folget der Major zu
Pferde. Hinter diesem marcbiret der Grenadier Officier,
und hierauf die Grenadiers, wenn das Bataillon Zugweise
marcbiret, in 2. Zügen, wenn aber das Bataillon mit halben
oder gantzen Divistons marcbiret, in einem Zug. Hinter den
Grenadiers schließt ein Unter -Osstcier. Darauf folget der

Regiments- Tambour, und hinter diesem die Hautboistm.
Sodann marcbiret der Commandant des Bataillons : Und

muß der Cbes des Regiments sechsten, wann in llttfctCU
Gegenwart marcbiret wird, währendem March immer bestem--
dig auf diesem seinen Posten bleiben. Hinter ihm gehen die
Vor der I sten Diviston abgetheilten Capitales, und hinter die-

sen die Subalternes ; auf welchen die iste oder 4te Diviston

folget, nachdem der Abmarcb vom rechten oder lincken Flü-
gel geschehen, und zwar entweder in 4. Zügen, oder in 2. hal-
den Divistons, oder auch mit ganher Bronte. Hinter sotha-
ner Diviston schließen die dazu abgetheilten Unter-Oistciers,
und zwar, wenn Zugweise marcbiret wird, hinter dem letzten
Zug, und wenn mit halben Divistons marcbiret wird, hinter
der letzten halben Diviston. Hierauf marcbiret der zu Füh-
rung der nächstfolgenden Diviston abgetheilte 5nbaltern-Os-
ficier, und fothane Diviston hinter ihm, eben als die vorige,

F f 4 entweder
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entweder in Zügen oder halben Divisions, oder auch mit gan-
tzer krönte; hinter welcher die dazu abgetheilten Unter-Ossi-
ciers, wie vorgemeldet, schließen. Die hierauf folgende Di-
vision führet ein Oapitaine , wenn die Fahne beym Bataillon
ist; und hinter ihm marcbiret der Fabndrich, zusammt den
übrigen dahin getheilten 8nbaltern-0ssiciers; welchen sodann
die Division vorhergemeldetermassen folget. Wenn aber die
Fahne nicht beym Bataillon ist: Wird diese Division gleich-
falls nur von einem eintzigen8ubaltern-Ossiciergeführet,wie
im i 6 ten Oap. i sten Art. i4ten §. angcmercket worden. Und
endlich folget die letzte Division, welche abermals ein 8ubal-
lern-Ossicier führet. Hinter beyden diesen Divisions schlief-
sen, wie vorher erwähnet, die dazu abgetheilten Unter-Ossi-
ciers. Hinter den Unter-Ossiciers der letzten Division aber
marchiten erstlich die dahin abgetheilten 8ubaltern-Ossiciers,
sodann die Capitales, und zuletzt gantz vor sich alleine derje-
nige Staabs-Ossicier, welcher etwa schließen soll. Wann
ein Regiment en Parade marcbiret; so gehet der Regiments-
Gewalliger vor dem istcn Bataillon, ungefähr 12. Schritte
vor dem Zimmermann, welcher die übrigen führet, und 4.
Schritte vor ihm der Profos: Beym Ausmarcb eines Batail-
Ions oder Regiments aber aus der Garnison oder dem La-
ger, marcbiret der Gewaltiger und Profos hinter dem Batail-
Ion oder Regiment, bey der Arresianten-Wache.

§. 7. Wann ein Bataillon mit Zügen, oder halben Divi-
fions marcbiret: @0 müssen nicht nur die vor und hinter den
Divisions abgetheilten Ober-und Unter-Ossiciers, sondernauch die Glieder in den Zügen so wohl, als die Züge oder
halben Division; selbst, zwischen welchen keine Ober-oderUnter-Ossiciers marcbiren,beständig auf4. SchritteDisiancevon einander bleiben. Die lambours und Pfeiffer marcbi-
ren recht in der Mitte zwischen dem 2tcn und zten Gliede ihrerZuge, halben oder ganhen Divisions , und bleiben bemeldtebeyde Glieder dennoch nur 4. Schritte von einander. Wenn

aber
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aber mit gantzen Divisions marchivet wird: So odserviren
zwar die vor und hinter denenfelbcn abgetheilten Ober- und
Unter-0si!ciers,imgleichen die 4. Glieder in jederDivisicm eben-
falls vorbemeldte Disiance von 4. Schritten; jedoch müssen die
Divisions so weitaus einander bleiben, daß zwischen dem isten
Gliede der vorgehenden, bis zum i sten Gliede der folgenden Di-
vision eben so viel Disiance seye, als die fronte einer Division
groß ist: Welche Disiance diejenigen Officiers, so die Divi-
fions führen, gantz genau judiciren, und imMarch beständig
behalten müssen; damit sie im Stande seyn können, sich um
so viel eheraufzuschwencken, wenn es befohlen wird.

§. 8. Wenn beyde Bataillons cincé Regiments hinter ein-
ander marchireti; so muß der Voranmarchirende Zimmer-
mann des Hintern Bataillons auf 30. bis 40. Schritte Di-
üance von denen zuletzt hinter dem fordern Bataillon schlitzen-
den Ober-oisiciers marchiren.

§. 9. Die äussersten Rotten der Züge, halben oder gantzen
Divisions an demjenigen Flügel, Von welchem der Abmarch
geschehen ist, müssen so wohl, als die dahin getheilten Unter-
Officiers, im March beständig in gantz gerader Linie hinter
einander bleiben, und dieserhalb die Glieder insgesammt sich
dahiuwärts anschließen. Am andern Flügel hingegen müssen
bey denenjenigen Zügen, halben oder gantzen Divisions, wel-
cIk etwa um eine Rotte schwächer seyn mögten, als die vorher-
marchirenden, die äussersten Rotten allezeit Hinter der 2ten
Rotte vom Flügel des vorhergehenden Zugs, halben oder
gantzen Division marchiren. Jedoch ist diesesnichtvonden
Zimmerleuten und Grenadiers zu verstehen, als welche jederzeit
recht in derMitte vor den Musquetier-Zügen,halben oder gan-
tzen Divisions her marchiren,und beym March mit Zügen nur
tinter sich gerade Linie Halten müssen: Beym March mit Halben
odergantzen Divisions aber,wo beyde Grenadier-Züge neben
einander marchiren, können auch die Grenadiers nicht gerade
Linie mit den Zimmerleuten Halten, sondern diese marchiren
mitten vor jenen. Ff s § io."
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§. 10. Wann ein Regiment aus einer Stadt oder Fe-
stung, und etwas weit zu marcbiren hat: So müssen bey
)edem Bataillon die 056ciers-Diener mit den Pferden gantz
voran vor den Aimmerleuten marcbiren, so, daß die Diener
der niedrigern OKciers die allerfordersten, und der höher»
OKciers ihre die hintersten, und die nächsten an den Zimmer-
lenken seyen. Das Regiment marckiret mit scharf geschul-
tertem Gewehr und klingendem Spiel durch die Stadt;
aussen vor derselben aber wird abgeschlagen, wobey folgen-
des zu beobachten ist.

§. 11. Der Commandant des fordern Bataillons läßt,
sobald die letztere Division völlig aus der Stadt, oder die
Ztussenwercke passiret ist, durch einen Tambour in Der erstem
Division abschlagen, da bann sogleich die Tambours in den
Hintern Divisions unverzüglich einallder folgen, und desglei-
chen thun müssen. Woraus das gantze Bataillon das Ge-
wehr, und die sämmtlichen Unter-OKciers ihr Kmhgewehr
zugleich, und ohne Tempo verkehrt geschultert nehmen.

Die Tambours hangen ihre Trommeln Über, und gehen
insgesammt nebst den Pfeiffern hurtig vor die Zimmerleute;
allda rangiren sich die Tambours in 2. Glieder, und vor

diese die Pseisser in ein Glied, marcbiren also daselbst mit fort,
und werden vom ReZimsnts-Tambour geführet: Ein Tarn-
bour aber bleibet vor der fordersten Division, schlägt den Feld-
March, und wirb Von den andern, so oft der eben daselbst zu
FußmarcbirendeOÜieier 3. einhelue Schläge aufderTrom-
mel thun läßt, abgelöset.

Die Dautboisien bleiben hinter den Grenadiers.
Die Officiers sehen sich zu Pferde, welche ihnen, sobald als

abgeschlagen wird, von den Dienern zugebracht werden, geben
dagegen diesen die Espontons, welche damit sogleich wieder vor
das Bataillon gehen, und vorden Tambours mit fort war-

cbiren: Die Oss.ciers aber reiten immer beständig bey ihren
Divisions , zu welchen sie abgetheilet sind, und observiren,
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daß der March in Reihen und Gliedern proscquim werde,
und niemand aus seinem Zug trete, oder zurück bleibe. Je-
doch muß vor der forderstcn Division beständig ein Officier
zuFußmarchiren, damit fcslé Bataillon immer in einem ega«
len March bleiben könne, welcher denn durch die andern, so
oft als er obbesagtermassen Z. eintzelne Schlage, auf der
Trommel thun laßt, ebenfalls abgelöset, und dieses Ablösen also
eingerichtet wird, daß einer eben solange als der andere, mithin
alle insgesammt eine Zeitlang daselbst zu Fuß marchiren köu-
neu. Der FäHndrich giebt, wenn abgeschlagen wird, seine
Fahne an einen Gefreyten, welcher sein Gewehr über die
Schulter hängt, und so lange als auf diese Art marchiret wird,
die Fahne trägt, auch von den andern Gefreyten aus allen
Compagnien im Bataillon , wann auf vorbemeldtes Zeichen
voit z. Schlagen, die Officiers und Tambours sich ablösen,
gleichergestalt abgelöset wird, als wvrnach der FäHndrich zu
sehen hat.

§. i2. Ob nun gleich hierauf der Chef, um die Leute im
March zu soulagiren , gestatten kann, daß ein jeder sein Ge-
wehr entweder überhängen, oder im Arm, oder sonst nach
seiner besten Bequemlichkeit tragen dürfe: So muß solches
doch nicht eher geschehen, bis er bey der forderstcn Division
hierzu Erlaubnis gegeben hat, worauf alsdann alle folgende
Divisions Von selbsten eben desgleichen thun. Sobald aber
eine Ceneralz-Person das Bataillon parsiren sollte, oder an-
derer Ursachen halber das Gewehr wieder verkehrt geschultert
getragen werden müßte; so verkehrt schultern alle 4. Divisions
unverzüglich ihr Gewehr, sobald es bey der forderstcn or-

donniret wird. Und solchergestalt richten sich die Hintern
Division« nicht nur hierinne, sondern auch in allen andern,
was etwa währendem March vorfallen kann, immer nach
der fordern, gleichwie auch die folgenden Bataillons sich nach
dem voranmarekirenden richten, und wenn sie auf die Stelle
kommen, wo bey dem erstem entweder abgeschlagen, oder
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Apel zum scharf schultern gegeben , oder sonst etwas vorge-
nommen worden, alle insgesammt eben dasselbe thun müssen.
Falls aber jemand, für welchem das Gewehr entweder durch-
gehends verkehrt, oder auch scharfgeschultert werden soll, von

hinten kommen, mithin die forderste Division solches nicht zci-
tig genug gewahr werden mögte: So müssen die Hintern Di-
visions die fordern sogleich davon avertiren.

§ 1Z. Soll ein Lataillon, bey welchem vorherbeschriebener-
massen abgeschlagen worden, wieder mit scharfgeschultcrtcm
Gewehr marcbiren : So wird zuförderst,wie oben gedacht,bey
der fordern Division ordonniret, das Gewehr durchgeheuds
verkehrt geschultert zu tragen, und sobald solches die Hintern
Divisions ebenfalls insgesammt gethan haben, wird bey der
fordersten Apel geschlagen. Auf dieses Signal scharfschultert
das ganhe Bataillon sogleich ohne Tempo das Gewehr, wie
auch die Unter-Vffieibrs ihr Kurtzgewehr, und alles bleibt da-
bey im March.

Die Tambours hangen ihre Trommeln hurtig an. Der
Grenadier-Tambour nebst seinem Pfeiffer stellet sich sogleich
in seinen Zug, wohin er gehöret, und schlagt March: Die übn-
gen Tambours und Pfeiffer treten zur rechten Seite aus, las-
sen das Lataillon vorbey marchircn, bleiben daselbst stehen,
und erwarten ihre Züge und Divisions, zu welchen sie abge-
theilet sind, und sobald solche ankommen, treten sie unverzüg-
lich zwischen das 2te und zte Glied dererselben ein, schlagen
March, und marcbiren also in behörigerOrdnung mit fort.

Die Diener der Offieiers laufen, sobald Apel gegeben
wird, hurtig zurück, und bringen ihren Herrn die Espontons,
die Offieiers aber sitzen sogleich ab, geben den Dienern ihre
Pferde wieder, marcbiren zu Fuß vor und hinter ihren Divi-
sions, wohin sie gehören, und die Diener begeben sich mit
den Pferden wieder vor das Lataillon, vor welchem sie, wie
oben im roten §. gemeldet worden, her marcbiren.

§.14. Wenn ein Lataillon mit klingendem Spiel marebi-
ret:
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ret: So müssen die Hautkoisien, Tambours und Pfeiffer
aus den Major, wenn er an die Seite des Bataillons reitet,
wohl Achtung geben, und so oft als dieses geschiehet, sogleich
mit dem Spiel etwas einhalten, damit das, was er etwa zu
commanäiren hat, von dem Bataillon um so viel besser ver-
stalrden werden könne.

Alt. 2.
Vorn Ab-und Aufmarck eines Bataillons

mit Zügen.
§. i.

'6 ist beym Ab- und Aufmarck eines Bataillons über-
Haupt in Acht zu nehmen, daß , wenn rechts, oder

mit dem rechten Flügel zu erst abmarckiret wird, auch rechts,
oder mit dem rechten Flügel zu erst wieder ausmarckiret werden
müsse; und wann dagegen der AbmarcK lincks, oder mit dem
lincken Flügel zu erst geschiehet, auch der Aufmarck wieder
lincks, oder mit dem lincken Flügel zu erst geschehen müsse.

§. 2. Beym AbmarcK mit halben oder gantzen Divisions
müssen die Reihen allemal vorher geschloffen werden:. .Der
AbmarcK mit Zügen aber, wovon im gegenwärtigen 2ten
Art. gehandelt wird, kann so wohl mit geschlossenen als mit
geöffneten Reihen geschehen, wie bereits im z sten Lap. an-

gemercket worden.
§. z. Ist nun mit geschlossenen Reihen abmarckiret, so

muß auch mit geschlossenen Reihen wieder ausmarckiret wer-
den: Und wenn dagegen mit offenen Reihen abmarckiret
worden, so geschiehet auch der Aufmarck, wo es daslerrain
zuläßt, mit offenen Reihen.

§.4. Nachdem nun das Bataillon, wie im vorhergehen-
den Z sten Cap. isten Art. angewiesen, zum March rangivet
ist ; So commanditet der Major ;

Gebt
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Gebt acht!
Das Gewehr hoch I
Presentirt das Gewehr!
Das Gewehr hoch!
Schultert das Gewehr!

Welches alles die Unter-OKciers sowohl in den Zügen, als
hinter dem Bataillon, wie im 18ten Cap. 7ta» Art. mit meh-
rerm angewiesen ist, mitmachen, auch die Zimmerlcute beym
Commando : Presentirt das Gewehr ! ihre Aerten in 2.

Tempo scharf nehmen, und beym Commando : Schultert
das Gewehr! die Schneide dererselben in 2. Tempo wie-
der unterwärts wenden müssen, wie ebenfalls in besagtem
I8ten C.ap. 4ten Art. bey No. 2. und z.gezciget worden,
und erfolget alsdann der Abmarch, wie hiemächst umständ-
lich beschrieben wird.

§. 5. Sind die Reihen bey der kanFirmrg zum March
geschlossen worden: So kann, nach Beschaffenheit desTer-
rains oder anderer Umstände, der Abmarch eines Bataillons
mit Zügen auf zerley Art geschehen, als:

1) Kann ein Zug nach dem andern abmarchiren, ohne sich
an eiiiander zu hängen.

2) Kann mit angehängten Zügen abmarehiret werden.
3) Können alle Züge zugleich auf der Stelle sich zum Ab-

march schwencken.
§. 6. Die erste Art mit Zügen abzumarchiren wird ge-

braucht, wenn das Bataillon rechts abmarchiret,und die Zü-
ge auf gewisse Distance vor der krönte sich liucks schwencken
sollen; oder wenn das Bataillon lincks abmarehiret, und die
Züge vor der krönte sich rechts schwencken sollen.

§ 7 « Soll nun aufdiese Art abmarehiret werden: So reitet
iet Major, nachdem er obbesagtermassen das Gewehr prelen-
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tiren und wieder schultern lassen, nach den Flügel, von welchem
derAbmarcK geschehen soll, Hält4> Schritte vordemGrena-
dier-Officier, und giebt, auf die vom Commandanten des
Bataillons erhaltene Ordre, ein Zeichen cm die Zimmerleute
zum Abrnarch, worauf der, welcher die übrigen führen soll,
sogleich 4. Schritte vor das rste Glied demselben trit, und
March! commandiert; da dann er sowohl als die übrigen
Zimmerleute mit dem lincken Fuß zugleich antreten, dabey
insgesammt in den beyden ersten Schritten ihre Aexten an-

gewiesenermassen in 2. Tempo scharf nehmen, und also in
gehöriger guter Ordnung ab-und solange gerade ausmarchi-
ren, bis sie an dem ihnen bezeichneten Ort kommen, wo sie sich
etwa schwencken sollen.

Sobald die Zimmerleute weit genug entfernet sind , com-
rnandiret der Grenadier-Officier, auf das Zeiche» des Ma-
jors, an den äussersten Grenadier-Zug:

March!
Worauf bcmeldter Zug zusammt dem Grenadier-Ofsicier
gleichfalls mit dem lineten Fuß zugleich amrit, und ordentlich
abwarcttiret, und derMa^or reitet vor ihnen her.

Der Grenadier-Tambour, ftie auch die übrigen, welche
in den Divisions vertheilet sind, schlagen auf dieses Com-
mando insgesammt March, und die Pfeiffer blasen dabey:
Alle Ober-OKeiers aber nehmen, sobald das Spiel gerühret
Wird, ihre Espontons zum March,

Der Grenadier UllstivOfficier am folgenden Grenadier-
Zug commandicet gleichergcstalt an denselben March! und
marchiret vorbesagtermassen ordentlich damit ab, sobald der
vorhergehende Grenadier- Zug auf gehörige Distance ent-
ferne! ist.

An den äussersten Mus<;uetier-Zug desjenigen Flügels,
von welchem der Abrnarch geschiehet, cornrnandiret nachher»
der Commandant des Bataillons, wM es Zeit ijt, March!

UNd
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und dieses geschiehet auch bei) allen übrigen Zügen im Bäte-

ilion, entweder von den OKeiers, welche dieselbigen führen,
oder auch, wo keine Officiers sind, von denen an die Flügel
abgetheilten Unter-Officiers.

Übrigens ist bey diesem Abmarch folgendes in Acht zu
nehmen.

§. 8. Die OKeiers, welche die Züge führen, oder wo keine
Officiers sind, die am Flügel dererselben abgetheilten Unter-
Officiers, müssen an ihre Züge nicht zu früh, vielweniger zu
spat March ’ commandhe«, damit sie mit selbigen zu rech-
ler Zeit auf diejenige Linie, wo die vorhergehenden Züge sich
geschwencket haben, kommen, und nach geschehener Schwen-
ckung sogleich in rechter Distance hinter den vorhergehen-
den mit fortmarchiren können.

§. 9. Wenn sie an ihre Züge March! commandiren,
müssen sie sich nicht etwa umwenden, oder sonsten mit dem
Leibe oder Handen einige Bewegung dabey machen, sondern
dieses Commando mit geradem und unbewegtem Leibe, und
nur mit etwas seitwärts gewendetem Kopfe, auch nicht star-
cf er / als daß sie von ihren Zügen gehöret werden können,
aussprechen.

§. 10. Die bey der stan^irungzum March ins 4te Glied
eingetretenen Unter-Officie» müssen mit dem 4ten Gliede des
nächst vorher abmarchirenden Zuges zugleich antreten, und
mit demselben bisans isteGlied des folgenden, zu welchem
sie abgetheilet sind , hervor rücken, woselbst sie nachhero so
lange stehen bleiben, bis es Zeit ist, mit ihrem Zug ebenfalls
abzumarchiren.

§ n. Die bey der kan§irung zum March vor dem zuletzt
abmarchirenden Zug getretenen Ober-OKciers, welche Hinter
dem Bataillon schließen sollen, ziehen sich, sobald bemeldter
Zug abmarchiren soll, etwas seitwärts, damit er zum Marchi-
ren Platz Haben könne, und sodann marchiren sie Hinter dem-

selben
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selben in eben der Ordnung mit fort, als sie sich vorher vor
der krönte rangüet haben, so, daß i>ic Subaltern-Officiers
hinter die Unter-OKciers, die Capitales hinter bicSubalter-
nes, und wo ein Staabs-OKeier schließt, dieser wieder hin-
ter die Capitaines marchirc. (a)

§. 12. Die 2tc Art, nemlich mit angehängten Zügen abzu-
marcbiren, kann gebraucht werden,wenn das Bataillon rechts
abrnarchiret,und die Züge aufgewisser Distance vor der Fron-
te sich rechts schwencken sollen; oder wenn das Bataillon lincks
abmarcbiret, und die Züge sich vor der Fronte lincks schwelt-
cken sollen.

§. I z. Bey diesem Abmareb verhalt sich ein jeder, wie vor-
her bey der erstem Art mit Zügen abzumarchiren erwähnet
worden; nur ist dabey nachfolgender Unterschied anzumercken:
Der Grenadier-Officier muß an seinen Zug March! cora-

mandirai, und zugleich antreten, sobald das 2te Glied der
Zimmerleute mit dem Major in gerader Linie ist. Der Unter-
Officier welcher den 2tcn Grenadier-gug führet, commandi-
ret an bemeldten seinen Zug March! und marchiret zugleich
mit demselben ab, sobald das 4te Glied des ersiern Zuges mit
dem isten Gliede gedachten seinen rten Zuges in gerader Linie
ist. Der Chef des Bataillons commandiret Hiernachst all
den rsten Muscjuetier-Zug March! sobald er siehet, daß
der hinter dem rtenGrenadier-Zug schließende Unter-OKcier
mit dem Regiments-Tambour (oder wo kein Regiments-
Tambour, und folglich keine Hautboifteu sind, mit ihm selbst)
in gerader Linie ist. DerUnter-OKcier des folgenden Mus-
yuetier-Zuges commandirct au denselben March! sobald
das 4te Glied des vorhergehenden Zuges mit dem isten Gliede
seines Zuges in gerader Linie ist. Und solchergestalt hangen
sich alle Züge im Bataillon, vor welchen keine Ober-OKciers
warchiren, gleichsam aneinander, indem das iste Glied des

G g fol-
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folgenden mit demoen Gliede des vorhergehenden Zuges im-
mer zugleich, und solange bis sie sich schwencken sollen, in gantz
gerader Linie abmarchiret: Alle diejenigen Züge hingegen,
welche durch Ober-Orstciers geführet werden, marcüiren nicht
eher ab, als bis die Unter- Officiers, welche hinter den nächst-
vorhergehenden Zügen schließen, mit den OKcierr, welche
å la Tete vorerwähnter Züge stehen, in gerader Linie sind.
Wenn nun nachhero die Züge, welche obgedachtcrmasse»
zusammen hangelt, sich schwencken sollen; so muß das isie
Glied des folgenden, mit dem 4tcn Gliede des vorhergehenden
Zuges sich zugleich schwencken, und also in richtiger Distance
mit sort marcstiren. Die Ober-OKoiers aber, welche eillige
Züge führen, schwencken sich zugleich mit denen hinter den
vorhergehenden Zügen schließenden Unter-OKeiers. (a)

§. 14. Die zte Art, mit geschwenckten Zügen auf der
Stelle abzumarcKiren, wird gebraucht, wenn man gerade
nach derjenigen Seite hinaus marclüren will,wo der zu erst ab-
marchimtöc Flügel stehet, und etwa sonsten nicht Platz haben
mögte, die Züge erst gerade voraus marclüren zulassen.

§.15. Soll nun auf diese Art abmarchiret werden: So
laßt der Major, bevor er nach seinen Posten reitet, auf die,
im Z4ten Cap. 2ten Art. vorgeschriebenen Commando-Wör-
ter, die Glieder vor-oder hinterwärts schließen, und com-

mandirct sodann:
Mit Zügen rechts (oder lincks) vorwärts

schwenckt euch!
March!

Halt!
Welches alles, geschiehet wie im Z7ten Capit. 2ten Art. ge-
zeiget wird, und setzen alle Officiers, nach geschehener Schwen-
ckung, auf das Commanäo : Halt ! ihre Espontons wie-
der beym Fuß. Alsdann reitet der Major vor die Grenadiers

auf
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mi| leinen Posten, und laßt erstlich die Zimmerleute mit scharfgeschulterten Aer ten abmarchireu, welchen er nachhero aufbehörige Distance mit den Grenadiers, auch diesen hinwiederein Zug nach dem andern im Bataillon folget; bey welchemAbmarck nachstehendes annoch zu obstrviren ist.

§. 16. Die Tambours insgesammt fangen an zu schlagen,und die sämmtlichen Offieiers nehmen ihre Espontons zumMarch, sobald der erste Grenadier-Zug abmarchiret, und der
Grenadier-Tambour March schlagt.

§. 17. Ein jeder Ober-Otsteier, der einen Zug führet,
commandiret an seinen Zug aufoben angeführte Art Murah!
und trit mit dem isten Gliede desselben zugleich an, sobald
der vorhergehende Zug, zusammt denen hinter dem 4ten Gliede
desselben schließenden Unter--0fficiers,sich aufgehörigeDistancs
entfernet hat, und suchen sodann alle vor dem Zug marchi-
feilte Offieiers, wie auch terRegiments-Tambour, wnö die
Hautboisten vor dem isten Zug, sogleich in den ersten Sehrit-
ten ihre rechte Distance von 4. Schritten, in welcher sie wäh-
rendem March beständig von einander bleiben sollen, wieder
zu gewinnen; weswegen sothane Züge, so lange bis die Offi-
eiers sich weit genug geöffnet haben, etwas kurtze Schritte
machen müssen.

§. i8. Das erste Glied demjenigen Züge, vor welchen
keine Ober--0fficiers marchireu, trit mit dem 4ten Gliede des
vorhergehenden Zuges, und zwar mit dem lineten Fuß zugleich
an, und suchet sogleich in den ersten Schritten die gehörige
Distance von 4. Schritten vom vorhergehenden 4ten Gliede
zugewinnen.

§. 19. Die 3. hintersten Glieder in jedem Zuge stehen s»
lange stille, bis das nächst vorhergehende Glied 4. Schritte
gethan; alsdann trit ein jedes mit dem sten Schritt desselben,
und zwar ebenfalls mit dem lineten Fuß zugleich au, damit
sie solchergestalt durchgehends in egalen Tritten marchiren
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sönnen, und bleiben beständig im March auf 4. Schritte
Distance von einander.

Die hinter den Divistons schließenden Unter-und Ober-
Offiriers treten an, sobald sie Von besagtem 4ten Gliede,
oder von denen, welche zunächst vor ihnen sind, ihre gehörige
Distance von 4. Schritten haben, (a)

§. 20. Der Abmarch eines Bataillon« mit geöffneten Rei-

hen geschiehet,bewandten Umstanden nach, auf2erley Art, als

1) Wenn ein Zug nach dem andern, von derselben Stelle,
wo erstehet, abmarchiret;

2) Wenn das gantze Bataillon rechts- oder lineksum ma-

chet, und alle Züge von derjenigen Stelle, wvderFlü-
gel gestanden ist, abmarchiren.

§. 21. Die iste Art von diesem Abmarch kann ebenfalls
nur gebrauchet werden , wenn das Bataillon rechts abwar-
chiixt, und die Züge auf gewisser Distance vor der Fronte

sich lineks schwencken sollen; oder wenn das Bataillon liucks
abmarchiret, und die Züge vor der Fronte sich rechts schweu-
ekelt sollen, und geschiehet übrigens in allen Stücken, als
oben bey der isten Art mit geschlossenen Reihen abzumarchi-
ren, vom 6 ten bis nten §. erwähnet worden; nur mit die-

sem Unterschied, daß die Glieder in jedem Zuge, sobald als er

auf das Lommanäo

Nurch!
Autrit, sogleich von selbsten in den ersten Schritten sich rechts
und lincks nach der Mitte auf gehörige Distance zusammen
schließen, auch solches die vor den Zügen marchirenden Ober-
und Hinter denenselben schließenden Unter-OKcier« beobachten
müssen, damit jene vor, und diese Hinter eben denenselben Rot-
ten bleiben können, wo sie vorher gestanden sind. (b)

§. 22. Die2te Art vom Abmarch mit geöffneten Reihen
kann

(->) v. Tab, XXI. (b) v. Tab. XXII,
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kann gebraucht werden, es mögen die Züge vor der Fronte sichrechts oderlincks schwcnckcn sollen, und verhalt man sich da-
bey folgendergesialt:

§. 23. Nachdem der Major, wie oben gedacht, das Gewehr
prelentiren, und wieder schultern lassen ; commancliret er,
wenn der Abrnarch vom rechten Flügel geschehen soll:

Rechtsum!
Oder wenn der Abmarch vom lincken Flügel geschehen soll :

Lincksum!
Worauf das ganßc Bataillon mit Ober-und Unter-OKeiers
auf dem lincken Fuß, wie gewöhnlich, rechts oder lincksum
machet, wie cornmandiret worden, und die Officers dabey
ihre Espontons zum March nehmen: Nur allein die Zim-merleute an demjenigen Flügel, von welchem der Abmarch
geschiehet, bleiben stehen, und der, welcher die übrigen füh-
ren soll, trit sogleich 4. Schritte mitten vor das iste Glied
demselben.

§. 24. Wenn hierauf der Major
March!

Cornmandiret: Schlagen alle Tambours im Bataillon
March, und alles trit mit dem lincken Fuß zugleich an, schließet
dabey dwReihen aufgehörigevistance zusammen,und der Ma-
jor verfüget sich sogleich vor den ersten 6renadicr-Zug auf sei-
nen Posten. Die Zimmerleute nehmen auf dieses Gom-
mando angewiesenermassen ihre Aexten scharf, marchiren
in gehöriger Ordnung ab, und schließen sich dabey inden
ersten Schritten von beyden Flügeln nach der Mitte zusam-
wen. Sobald die Zimmerleute abmarchiret sind, rücket
der erste 6renadie»Zug Hurtig, jedoch ordentlich und wohl-
geschlossen, auch die Hintermänner immer in gerader Linie
mit ihren Vormcinnern, in die Stelle der Zimmerlcute, so,
daß der Unter-Okstcier am Flügel eben dahin komme,
wo der äusserste Zimmermann gestanden, der die übrigen im

Gg 3 March
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Narck führen soll, und bleiben also vvnselbstenwohlgeschlos-
sen stille stehen, bis der Grenadier-OKcier commandhet:

Herstellt euch!
Worauf sich bemeldter Zug mit Ober-- und Unter-Ofüciers
hurtig herstellet; und sodann commandiret er:

March !
Da sothaner Zug ebenfalls mit dem linckenFußantrit, und
in behöriger guter Ordnung und Distance , hinter den Zim-
merleuten fortmarchiret. Der 2te Grenadier-Zug bleibet,
wenn der iste vorbesagtermassen hurtig in die Stelle der
Zimmcrleute rücket, in einem ordinären March, damit er
und die folgenden Züge nicht nöthig haben stille zu stehen, bis
der iste Grenadier-Zug abmarehiret ist; alsdann rücket er

ebenfalls hurtig und wohl geschlossen in die Stelle des er-

stern, allwo der Unter-OKcier am Flügel vorgedachtermast
fen commanditet:

Herstellt euch!
March!

Wobey eben das beobachtet wird, was oben erwähnet wor-
den. Der hiernachst folgende isteMuL^uerier-Zug muß so-
lange gantz stille stehen, bis der vorhergehende letzte Grena-
äier-Zug sich soweit entfernet hat, daß alle die, welche vor
erstbemeldtem Muscznetier. Zug marchiren sollen, zum An-
rücken Platz haben; alsdann dieses, aufcinZeichen des Chefs,
ebenfalls hurtig und ordentlich geschiehet, und nachher der
gantze Zug mit Ober - und Unter-OKciers von selbstcn wohl-
geschlossen stille stehet, sobald der am äussersten Flügel war-
chirende Unter-Ofticier auf die Stelle kommt, wo die Unter-
OfSciers von den vorhergehenden Grenadier-Zügen stille ge-
standen lind. Der Commandant des Bataillons comman
mret hierauf:

Herstellt
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Herstellt euch!
March!

Welches oben angeführtermassen geschiehet. Und solcherge-
statt verhalten sich alle übrigen Züge im Bataillon, wobey fol-
gendes annoch zu bemercken ist.

§. 2s. Die voranmarchirenden Züge müssen solange, bis
das gantze Bataillon abmarclnret ist, etwas langsam marcki-
ren, damit die hintersten Züge ihre rechte Oittance nicht ver-
lieren mögen: Zu welchem Ende auch das Anrücken der fol-
genden Züge in die Stelle der vorhergehenden hurtig gesche-
Heu, und sobald als ein Zug wohlgeschlossen stille stehet, un-
Verzüglich aufeinander Herstellt euch! und March!
commandiert werden muß.

§.26. Die OKciers, welche die Züge führen, machen,
wann sie Herstellt euch! commancliret haben, sowohl als
'die übrigen ihre Wendung mit, und sprechen alsdann das
Kommando. Wort Manch! nur mjt etwas seitwärts ge-
wendetem Kopfe aus, wie oben bereits erwähnet worden,
damit sie von ihren Zügen gehöret werden können. Dieses
thun auch die Unter-OKciers an denjenigen Zügen, vor wel-
chen keine Ober-Vf6ciers marchiren, und wenden im Com-
mandite« den Kopf allezeit gegen ihren Zug.

§. 27. Alle Untcr-Olliciers an den äussersten Flügeln der
Züge haben auch wohl zu oblerviren, daß, wenn sie in die
Stelle des vor ihnen abmarehjrenden Zuges rücken, sie auf
eben demselben Platz stille stehen, wo dcrUnter-vKcier des
vorhergehenden Zuges gestanden, damit sie nachhero in gera-
der Linie hinter einander marchiren können.

§. 28. Die bey der kan^irung zum March ins 4te Glied
eingetretenen Unter-OKciers bleiben an dem 4ten Gliede ihrer
Züge, wenn der nächstvorhergehendc Zug hurtig in die Stelle
rücket, von welcher der Abmarch geschehen soll; herstellen sich
aber mit, wenn an bemeldtcn nachstvorhergehenden Zug
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Herstellt euch! comman6 iret wird, marchiren auch auf
das folgende Commanöo ^iarch! mit dem 4ten Gliede
desselben fort; sobald sie aber an das iste Glied ihres Zuges
kommen, bleiben sie daselbst, wenden sich wieder wie ihr Zug
stehet, und verhalten sich übrigens mit demselben, wie vorher
angeführet.

§. 29. Die bey der sianxirung zum March vor dem letz-
ten Zug getretenen Ober-OKeiers, welche im March hinter
dem Bataillon schließen sollen, bleiben vor sothanemZug so-
lange, bis der nächst vorhergehende Zug abmarchiret ist, und
der letztere in dessen Stelle rücket; alsdann stehen sie stille,
lassen mehrbemeldten letzten Zug alleine anrücken, und vor

sich vorbey marchiren, und wann die Hinter demselben schlie-
ßenden Unter-OKciers die Subaltern-Officiers passiret sind,
rücken diese sogleich Hinter die Unter-OKciers, sodann die Capi-
taines Hinter die Subalternes, und endlich der Staabs-Oksi-
cier (wo einer schließen soll) Hinter die Capitales, und
marchiren also in rechter Distance Hinter dem letzten Zuge
mit fort. (a)

§. Zv. Nachdem nun solchergestalt ein Bataillon im March
gesetzet ist; wird selbiger in beböriger guter Ordnung prole-
quircf, und dabey alles beobachtet, was davon vbenimisten
Art. angemercket worden.

§. Z i. Wo die Züge im March sich schwencken sollen, ge-
fchiehet solches nach des 37^11 Capit. atenArt. Einhalt; und
ist dabey überhaupt in Acht zu nehmen, daß allemal die for-
dersten solange , bis alle Züge geschwencket sind, etwas lang-
sam marchiren müssen, damit die Hintersten nicht etwa da-
durch ihre rechte Disiance verlieren mögen.

§. 3 2. Der Aufwarch einesöataillons mitZügen geschiehet
sodann, wie oben erwähnet, entweder mit geschlossenen oder ge-

öffneten
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öffneten Reihen , nachdem als der Abmarck geschehen; undsind dabey nur folgende rerley Arten anzumercken , als
1) Wann das Bataillon von derjenigen Seite hermarcki-ret, wo der zu erst aufmarckirende Flügel stehen soll,und also die Hintern Züge die erstem / wenn sie auf-marckiret sind, passircn müssen.
2) Wann das Kataillon von derjenigen Seite hcrmarcki-

ret, wo der zuletzt aufmarckirende Flügel stehen soll, undalso die Hintern Züge die fordern nicht passircn müssen.
§. 33. Bey der erstem Art aufznmarckiren, ist ins be-sondere weiter nichts zu beobachte» / als daß das rfrc Gliedeines jeden folgenden Zuges/ wann der AusmarcK mit ge-schlossenen Reihen geschiehet, sich sogleich zum AusmarcKschwencken müsse, sobald solches die letztere Reihe des vorheraufmarckirenden Zuges passiret ist: Wenn aber die Reihenbeym AusmarcK wieder geöffnet werden sollen, muß das 1 steGlied desfolgenden, über die letztere Reihe des vorhergehen-den Zuges, noch einige Schritte, so viel als etwa nachher zurOeffnung nöthig seyn mögtcn, hinaus msrckiren. (a)
§. 34. Bey der 2ten Art aufznmarckiren, wenn die fol-genden Züge die erstem nicht passiren müssen, fchwcnckrt sichdas iste Glied des folgenden Zuges, wenn vor solchem keineOber-Otsiciern marckircn, mit dem 4ten Gliede des vorher-gehenden zugleich zum AusmarcK, und wird dabey beobach-tet, was oben im 13tcn §. bey dieser Art zu schwencken erin-

nert worden; wie denn auch, vornemlich wenn dabey dieReihen sich von selbsten wieder offnen sollen, wohl zu obler-viren ist, daß der folgende Zug, sobald der vorhergehendeanfängt aufznmarckiren, aus genugsam weite visiance von ■dem 4ten Gliede desselben zurück bleibe , damit das l ste Glieddes folgenden, mit dem 4ten Gliede des vorhergehenden Zuges,sich zugleich zum AusmarcK schwencken, und wenn die Reihengeschloffen bleiben sollen, diese beyden Glieder nach gesche-
G g e hencr
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hener Schwenkung ganh nahe zusammen kommen / wenn

aber die Reihen sich von selbst«» offnen sollen, zwischen diesen
beyden Gliedern sodann auch noch soviel Platz übrigbleiben
könne, als sie zum Oeffnen nöthig haben. Diejenigen Züge
hingegen, welche durch Obcr--0f6cier8 gefnhre werden,
schweucken sich besonders zum AusmarcK. mld verhalten sich
ebenfalls, wie oben im i zten§. augernercket worden, (a) -

Diesemnächst ist bey beyderley Arten dieses AusmarcKer
folgendes in Acht zu nehmen.

§. Z s. Wenn der AbmarcK mit geöffneten Reihen gesche-
hen, und solche sich beymAusmorcff wieder von selbsten öff-
nen sollen: So muß das iste Glied in jedem Zug, wenn es

auf die Stelle kömmt, wo das 4te stehen soll, sogleich anfan-
gen rechts und lincks auf gehörige vittance, und zwar nicht
auf einmal, sondern nach und nach gantz unvermerckt sich
zu öffnen. Und damit ein jeder nach sothancr Oeffnung
wissen könne, ob er seine richtige Distance von seinem Ne-
benmanne habe: So muß besagtes istes Glied, sobald es

stille stehet, sogleich den rechten Arm ausstrecken, und zusehen,
ob ein jeder mit der Spitze der Finger seines Nebenmannes lin-
cke Schulter abreichen könne. Der rechte Flügelmann aber
thut dieses nicht, massen, wann der AusmarcK rechts geschie-
her, an solchem der Unter-OKcier allezeit aufgehörige Distan-
ca geschlossen bleibet, wann aber der AufmsrcK lincks geschie-
het, der Unter-ORcier vom folgenden Aug sich an ihn anschlich
sen muß. Die hintersten Glieder öffnen sich ebenfalls, wenn

sie sich vorher geschwencket haben, mit dem isten Gliede zu-
gleich und ganh unvermerckt, stehen auch mit diesem zugleich
stille, und richten sich, sobald besagtes istes Glied seine vi>
Aance genommen hat, ganh gerade auf ihreVormanner.

§. z6. Diejenigen Unter-OKcierr, welche vorher bey der
Rangiumg zum March ins 4te Glied eingetreten sind, müssen

beym
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beym Aufmarcli ihres Auges wieder auf der Linie des 4tenGliedes stille stehen, und ihren Aug sodann alleine fortwar-ckiren lassen.

_
§. 37. Sobald das iste Glied des isten Orenaäier-Zugessich zum Aufmarcli schwencket; schlägt der 6renaäier-Tam-

bourTrop: Die übrigen Tambours im Bataillon abercon-
tilwiren mitI^larcKschlagen solange, bis das iste Glied ihresZuges, in welchem sie marchiren, sich ebenfalls zum Aufmarclischwencket, alsdann sie gleichergestalt Trop schlagen.

§. 38. Wo keine Linien gezogen sind, muß der iste Zug in
jeder Division, sobald er aufmarclmet ist, durch denjenigenUitte^Officier, welcher, wann rechts aufmarclüret wird,amrechten Flügel, und wenn lincks aufmarcbirtt wird, am lin-
cken Flügel besagten Zuges abgetheilet ist, der letzte Zug im
gantzen Bataillon aber von einem,hinter sothanem Zuge schlieftsenden UntctvOfficier, abgemessen werden, wobey man sichfolgender Gestalt verhält:

Wenn der Zug, der da abgemessen werden soll, an des
Unter-OKcierr lincker Seite stehet; trit dieser, sobald er auf-marckiret, und das iste Glied gerichtet ist, mit dem lincken
Fuß zurück, und laßt sogleich ohne Tempo das Kreutz des
Kurtzgewchrs zurück, und die Stange in die lincke Hand fal-lein Stehet aber der Zug welcher abgemessen werden soll,an desUnter-OKciers rechter Seite; so trit er mit dem rech-ten Fuß zurück, und laßt das Kurtzgewehr erwähntcrmassenin die rechte Hand fallen; hält es also mit beyden Handenstach an die beyden Ellbogen des im isten und rten Gliede
stehenden Flügelmannes, und siehet genau zu, ob das 2teGlied soweit von dem isten abstehe, daß, wenn die Spitze'des Topschuhcs mit dem Ellbogen des im isten Gliede sie-henden Flügelmannes gerade gehalten wird, auch derEllbo-
gen des im rtcn Gliede stehenden Flügelmannes mit der Spitzedes Kreußes ganh gerade seye. Falls nun dieses nicht seynsollte; muß er den Flügelmann im rten Gliede sogleich und in

aller
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aller Stille nach dieser Distance sich richten lassen. Alsdann
gehet er, ohne das Kurhgewehr in die Höhe zu nehmen, wei-
ter zurück, und messet auf bemeldte Art die Distance zwi-
sehen dem 2 ten und ztcn, auch endlich zwischen dem zten
und 4ten Gliede ab; welches alles aber in möglichster Ge-
schwindigkeit geschehen muß. Sobald er damit fertig ist, legt
er das Kurhgewehr hurtig und ohne 'kempo an die Schul-
ter, und tril unverzüglich wieder auf seinen Posten, entweder
ins iste Glied, oder hinter den Zug. Hierbei) ist aber zu mer-

cken, und den Leuten wohl zu imprimiren , daß sie nach die-

scn abgemessenen Flügelmännern sich von beyden Seiten um-

sehen, und mit ihnen in schnurgerader Linie sich sogleich rieh-
teu müssen. Das iste Glied aber, als nach welchem die
Distanz zwischen den Z. übrigen genommen wird, muß so-
gleich beym AufmarcK sich von ielbsten gantz gerade pichten,
wornach die Unter-und Obcr-OKeiers, welche die Züge füh-
reu, sehr genau zu sehen haben.

§. 39 . Der Zimmermann, welcher die übrigen im March
geführet hat, trit, sobald die Zimmerleute aufmarchiret sind,
wieder zu äusserst am Flügel demselben ins iste Glied.

§. 40. Die Ober-OKciers, welche Hinter dem Bataillon
schließen, gehen, sobald der letzte Zug aufmarchiret ist, sogleich
vor die krönte, und stellen sich wieder vor bemcldten letzten
Zug, in eben derselben Ordnung, als sie vorher bey der Rangi-
mng zum March dahin getreten sind; wie denn auch alle
übrigen Officiers, nach dem Anfmarch ihrer Züge, vor denen-
selben, und die Unter-056ciers theils hinter den letzten Zügen,
theils in den Gliedern stehen bleiben, eben als sie 'sich vorher
zum March rangiret Haben; und behalten die Ober-06lcie»
ihre Espontons zum March , die. Ullter-viLciers aber ihr
Kurtzgewehr geschultert.
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§. 41. sDct'Major reitet/ sobald der ifre Grenadier- 3119'
stufmarchivet ist, von einem Zug zum andern, die Fronte hin-
unter, und obferviret, daß die Züge nicht schreeg, sondern
mit gantz gerader Fronte neben einander tutfmarchitctt, und
vornemlich das iste Glied sieh gantz gerade richte, auch sonst
ein jeder das seine gebührend beobachte; (welches dann a 1’
ordinaire beym Aufmarcb aller und jeder Baraden, von dem,
der dieselben führet, geschehen muß) und sobald der letzte Zug
aufmarckiret ist, reitet er mitten vor das Bataillon, giebt ein
Zeichen an t>ie Tambours, worauf diese mit Trop schlagen
sogleich aufhören, und der Major commandiert:

Halt!
Hierauf setzen alleOber-OKciers ihre Fspontons beym Fuß;
die sämmtlichen Unter-OKeiers aber behalten ihr Kurtzgewehr
geschultert. Der Major läßt uachhero das Gewehr presen-
tiren , und wieder schultern, auch wann sodann nicht vorn
neuen abmarcbiret werden soll, auf erhaltene Ordre, das
Bataillon en Barade herstellen, wie oben im ZstenCap.2ten
Årt, angewiesen.

§. 42. Hierbey ist noch in Acht zu nehmen, daß, wo beyde
Bataillons eines Regiments hinter einander, unb in einer Linie
(Uifmarchiren, das letztere beym Aufmarcb , wenn es das
erstere passitet, von diesem sogleich seine rechte viüance neh-
men, wo aber solches nicht geschehen kann, sobald es auf-
marcbiret ist,rechts-oder lincksnrn machen, und solche dadurch,
und zwar so zu gewinnen suchen müsse, daß, nach geschehener
Herstellung zur Barade, das Intervale zwischen beyden Ba-
taillons, wo es das Terrain gestattet, nicht größer oder kleiner
seye, als im 1 zten Cap, sten §. vorgeschrieben ists

Art.
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Art. 3.
Vom Ab-und Sfofmarch eines Bataillons

mit halben oder gantzen viviiions.
§. i.

^^er Abmarck eines Lataillons mit halben oder gantzen
Divisions, wobey, wie im vorhergehenden Art. bereits

erwähnet worden, die Reihen allezeit geschlossen seyn müssen,
kann bewandten Umstanden nach, nachdem das Gewehr
zuförderst prefentiuct und wieder geschultert worden, auf Lerley
Art geschehen, als:

1) Wenn eine jede halbe oder gantze Division nach der
andern abmarcsiiret ;

2) Wenn alle halbe oder gantze Divisions sich zugleich auf
der Stelle zum AbmarcK schwencken.

§. 2. Bey der 1 sten Art mit halben oder gantzen Divisions
abzumarckiren , als welche nur gebraucht wird, wenn der
Abmarcki vom rechten Flügel geschiehet, und die halben oder

gantzen Divisions, auf gewisser Distance vor der Fronte, sich
wieder lincks schwencken sollen, oder vice verfå , muß alles
observitet werden, was im ttächstvorl) erg eh enden 2ten Art.
vom ?ten bis nten §.bey der i sten Art mit geschlossenen Zügen
abznmarcbiren, umständlich angeführet worden, (a)

§ 3. Soll das Bataillon nach der 2ten Art abmarcbiren,
und alle halbe oder gantze Divisions sich auf einmal zum
Abmarcb schwencken, welches geschehe»! kann, wenn man
gegen diejenige Seite hinausmarebiren »vill , wo der zuerst
abmarcbirende Flügel stehet: So eommamüret der üla^or,
nachdern er das Gewehr presentiren und wieder schultert»,
auch zuförderst die Glieder schließen lassen:

m ■

(->) v. Tab, XXVI,
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Mit halben Divisions, (oder mit Divisions)rechts (oder lincks) vorwärts schwenckt euch!
Oder auch, wenn diese Schwenckung auf dem Centro ae-
schehensoll:

Mit halben Divisions, (oder mit Divisions)auf dem Centro , rechts (oder liuckö) vor-
wärts schwenckt eltch!
March!
Halt!

Wobey dann die Zimmerleute besonders, beyde Grenadier-
Züge aber zusammen sich schwencken, und sonst alles beob-
achtet werden muß, was im folgenden Z7tcn Cap. 2ten, -tten
und 4ten Art. davon angeführet wird. Und falls dieseSchwenckung auf dem Centro geschehen seyn mögte, so wird
alsdann wieder

Rechtshersiellt euch!
Commandirct. Darauf begiebt sich bcc Major vor die Gre-
nadiers aufseilten Posten, und erfolget so dann der AbmarcK,wie im vorhergehenden 2ten Art. rom i sten bis i9ten §.
beym Abmarcsi der geschwenckten Züge erwähnet worden:
Und ist hiebcy noch insbesondere zu obsierviren, daß die
Zimmerleute und Grenadiers, wenn die Schwenckung nichtauf dem Centro geschehen ist, sobald sie antreten, etwas
schreeg marchiren müssen, damit jene sogleich mitten vor die
Grenadiers, und diese mitten vor die iste halbe oder gantzeDivision kommen können, (a)

§ 4. Was die halben oder gantzen Divisions wahrendem
March , sowohl in Ansehung ihrer Distance, als sonstey zu
beobachten haben, davon ist bereits im isten Art. dieses Capit,
gehandelt worden; und wenn sie sich im March schwencken

sollen,
t») V. Tab» XXVII.
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sollen, geschiehet solches , wie im folgenden Z7tcn Gap. zlm
Art. vorn zten bis 8 ten §. angewiesen wird.

§ s. Der Aufmarch eines Bataillons mit halben oder gan-

Hen Divisions kann sodann ebenfalls wieder auf aerley Art
geschehen, als entweder

1) Wann jede halbe oder gantze Division sich zum Auf-
march besonders schwencket; oder

2) Wenn sie sich alle auf einmal dazu schwencken.
§. 6 . Nach der isten Art können die halben oder gantzen

Divisions aufmarchiren, sie mögen die vorhergehenden, welche
sich zum Aufmarch schon gefchwencket haben,passircn müssen,
oder nicht. Die Schwenckung geschiehet, wie im z?ten Gap.
zten Art. vvm zten bis 8tcn §. angewiesen, und ist dabey
weiter nichts zu obtervircn , als daß die , welche die halben
oder gantzen Divisions schwencken lassen , solches zu rechter
Zeit thuir; damit sie nach geschehener Schwenckung an den

vorhergehenden gehörig angeschlossen seyn können.

§. 7. Der Grenadier-Tamtam schlagt Trop, sobald nach
geschehener Schwenckung die Glieder der Grenadiers sich
wieder öffnen, und continniret damit so lange, bis das gantze
Bataillon mifmarchirct ist , und solches thun auch nachhero
olle Tambours in ihren halben oder gantzen Divisions, wenn

sich solche gefchwencket haben.
§. 8 . Die Unter-OKeiers am Flügel einer jeden gantzen

Division, und einer von denen, welche hinter der letzten Di-
vision schließen, messen , wo keine Linien gezogen sind, nach
geschehenen Aufmarch sogleich , vorherbeschriebenerinassen
die Glieder ab, und wird übrigens hierbei) alles observiret,
was im vorhergehenden 2ten Art. vvm 37tcti bis 4itcti §.
angeführet worden.

§. 9. Soll nach der 2ten Art ausmarchiret werden: So
reitet der Major, wenn es Zeit, und vom Ghekoräonnicet

ist,
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ist, von fccn Grenadiers hinweg, gegen diejenige Seite, wo-
hin das Bataillon krönte machen soll, und commandiret:

Halt!
Gebt acht'.
Mit halben Divisions, (oder mit Divisions)rechts (oder lincks) vorwärts sthwenckt euch!

Oderauch, wenn dieSchwenckung wieder auf dem Cenwo
geschehen soll:

Mit halben Divisions, (oder mit Divisions)auf dem Centro, rechts (oder lincks) vor-
warts schwenckt euch!
March!
Halt!

Und sodann, wann die Schwenckung auf dem Centro ge-
schehen ist:

Rechtsherftellt euch!
Welches alles geschiehet, wie im folgenden Z7ten Cap. ztcn
Art. yten §. ungleichen im 4(01 Art. umständlich beschrieben
wird. (a)

§ 10. ©«Major sann hierauf die Glieder, nach Anzeige
des Z4ten Capit. 2ten Art. hinter-oder vorwärts, wie es das
Terrain gestattet, öffnen lassen; und wann alsdann das
gantze Bataillon noch etwas avanciern soll, so commandi-,
ret er :

March!
Worauf die Officiers ihre Espontons zum March nehmen,
das gantze Bataillon aber zugleich amrit, und ohne daß die
Tambours hierbei) das Spiel rühren dürfen, also fort war-
chiren, bis der Major

HH Halt!
(0 V. Tat». XXIX.
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Haiti
Commandirct, da dann alles wohlgerichtet stille stehet, und
die Offiriers ihre Espontons wieder beym Fuß setzen.

§ii, Nach geschehenen Sfofmarch laßt der Major das Ge-
wehr vorangewiesenermaffen presentiren, und wieder schul-
tern, auch wann nicht vom neuen abmarcbiret werden soll,
das Bataillon, auf erhaltene Ordre, zur Parade herstellen:
Und ist übrigens hierbey ebenfalls zu odserviren, daß, wenn

beyde Bataillons neben einander aufmarcbiret sind, sie zuför-
derst gehörige Dittance von einander nehmen müssen, wie im
42ten §. vorhergehenden 2ten Art. gemeldet worden.

Cap. 37.
Vom Schmücken.

Art. i.
Observations vom Schwenken.

§. I.

jurch das Schwencken wird die Eronte verändert; und
solches kann entweder auf viertel, halbe, oder gantze

Tour geschehen.
§. 2. Durch die Schwenckung auf viertel-Tonr schwen-

cket man sich bis auf den 4ten Theil eines Circuls herum,
und bekommt also die Eronte gegen die rechte oder lincke
Seite. Durch die Schwenckung auf halbe Tour sthwcncket
man sich bis auf die Helste eines Circuls herum, und
bekommt also die Eronte dahinwärts, wohin vorher der Rü-
cken gestanden ist. Und die Schwenckung auf gantze Tour
gehet in einem completen Circul rund herum, so, daß die
Eronte eben wieder dahinwärts komme, wo sie vorher gewesen.

§. Z.
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§. Z. Die letztere 5(vt, aufganhe Tour sich zu schwencken /wird nur in der Lxercice gebraucht, um die Leute dadurch indieserUebung desto fertiger und geschickter zu machen: Dahin-

gegen dieSchwenckung auf viertel-Tour diejenige ist, welchea F ordinaire im March , und bey allen andern Gelegen-heilen gebraucht werden muß: Wie denn auch die Schwer;-ckung auf halbe Tour zum öftern vorfallt.
§. 4. Diesemnachst kann die Schwenckung entwederMit eintzelnen, oder mit doppelten, oder mit allen 4. Gliedern

zugleich geschehen, und müssen dabey allezeit die Reihen, auch,wo verschiedene Glieder sich auf einmal fchwerrcken sollen,solche ebenfalls vorher geschlossen seyn.
'

<§. s. Die Züge können sich, bewandten Umstanden nach,sowohl mit eintzelnen urrd doppelten Gliedern, als auch mitallen 4. Gliedern zugleich schwenckeu, wovon hiernächst im2ten Art. mit mehreren; Meldung geschiehet: Dahingegenhalbe oder gantze, Divisions, oder auch gantze Lataillons sichallemal mit allen 4. Gliedern zugleich schwencken müssen, wo-
von im Zten und folgenden Art. gehandelt wird.

§. 6. Wenn rechts geschwencket wird; so stehet der rechteFlügel stille, und der lincke schwencket sich: Wenn lincksgeschwencket wird; so stehet der lincke Flügel stille, und derrechte schwencket sich : Und wenn auf dem Centro geschwen-cket wird; so stehet die Mitte stille, und beyde Flügel schwelt-cken sich.
§. 7. Der stillstehende Flügelmann setzet wahrenderSchwenckung, wenn er am rechten Flügel ist, den rechten,und wenn er am lütckcn Flügel ist, den lincken Fuß etwasweniges voraus, und drehet sich nur auf dem Absatz des vor-

gesetzten Fußes langsam, und so, wie das Glied sich schwen-cket, mit herum: Der schwenckende Flügelmann hingegenmuß mit gantz starcken Schritten, jedoch ohne zu laufen,und die übrigen insgesammt gegen den stillstehenden Flügel
zu, immer etwas langsamer anmarchiren, daß solchergestalt

HH s das
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das gantze Glied in Bewegung seye, und die Mittclsten weder

zu weit voraus kommen, noch zu weit zurücke bleiben, son-
dem mit beyden Flügeln immer in schnurgerader Linie sich
schwencken können.

§ 8. Und damit sothaneSchwenckuug um desto ordentli-

eher und gerader bewercksteliiget werden möge; so ist nöthig,
daß das gantze Glied die Köpfe und Augen meistens nach dem

schwenckenden Flügel gerichtet habe: Wiewohl bey einer gros-
sen Fronte, wenn nemlich mit halben oder gantzcn Division,,
oder auch mit dem gantzen Bataillon geschwencket wird, ein

jeder auch nach dem stillstehenden Flügel sich öfters umzuse-
hen,und dadurch abzunehmen hat, ob er mit beyden Flügeln
in gerader Linie seye. Es muß aber bey diesem Umsehen nur

allein derKopf, soweit es nöthig ist, die Brust nebst dem Leib

hingegen oantz und gar nicht mit herum gewendet werden;

massen die geringste Wendung des Leibes zu einer unordcnt-

liehen Schwenckung Anlaß geben würde: Vielmehr muß
ein jeder wahrender Schwenckung mit beyden Flügeln immer

gantz gerade Fronte behalten, mit den Ellbogen an den Ell-

bogen der beyden Nebenmänner bleiben, und das gantze Glied

gegen den stillstehenden Flügel, jedoch ohne zu drengen, sich
anhalten.

§ 9. Wird im March geschwencket, es seye nun mit ein-

tzelnen Gliedern, oder auch mit allen 4. Gliedern zugleich; so
muß der schwenckende Flügel so starck anmarcbiren, daß von

der Dlsiance, welche ein jeder wahrendem March zu beobach-
ten hat, durch die Schwenckung nichts verlohren werde: Zu
welchem Ende auch die Erstem, wenn sie geschwencket sind,
so lange, bis alle Folgende sich ebenfalls geschwencket haben,
etwas langsam marchiren müssen. Wenn aber die Züge,
Halben oder gantzen Division« auf einmal zum Abmareh, oder

auch Halbe oder gantze Division, zum Aufmareh sich schwelt-
ckeu sollen; so müssen die schwenckenden Flügel durch das

gantze Bataillon auf einander wohl Achtung geben, und ins-
gesummt
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gefammt gleich starck anmarchiren, damit sie zu gleicher Zeit
gefchwencket seyn, und auf das Commando - Wort Halt!
auf einmal stille stehen können.

§. io. Wenn einLataillon sich auf einmal zum Abmarch
schwencken, oder auch die Schwenckung exerciren soll, es
sey nun mit Zügen, halben oder ganhen Divisions: So
müssen vorher» die Glieder ordentlich geschloffen werden, wie
im Z4ten Lapit. 2tcn Art. angewiesen: Und auf eben die-
selbe Art werden sie auch nachher», wenn etwa das Bataillon
mit halben oder gantzen Divilions sich auf einmal zum Auf-
msreh gefchwencket, oder die Schwenckung zu exerciren
aufgchöret hat, wieder geöffnet. Dahingegen, wenn halbe
oder ganhe Divilions im March begriffen sind, und sich ent-
weder eine nach der andern, oder alle zugleich schwencken
sollen: So müssen sich die Glieder, nicht wie im vorgedach-
ten Z4ten Capit, angeordnet ist, sondern aufdas Commando:
Rechts (oder lincks) schwenckt euch ! vorwärts an-

schließen, und wenn nach geschehener Schwenckung weiter
fortmarchiret wird, sich im March von selbsten wieder öffnen;
wie solches alles unten an seinem Ort umständlicher gezei-
gek wird.

§. 11. Wenn 2. oder 4. Glieder sich zugleich schwencken;
so haben die hintersten sich nachdem isten Gliede zu richten,
auch am schwenckenden Flügel allezeit wohl geschlossen, und
mit gerader Fronte auf ihren Vorwärmern zu marchiren:
Zu welchem Ende die Hintcrmänner gegen den stillstehenden
Flügel, nach und nach, sowie sich ihreVormänner schwen-
cken, oder wie der äusserste Flügelmann daselbst im isten
Gliede sich nur herumdrehet, wenn rechts gefchwencket wird,
etwas lincks , und wenn lincks gefchwencket wird, etwas

-rechts sich anschließen, und solchergestalt stets gerade hinter
ihren Vorwärmern bleiben müssen.

§. 12. Wenn jedes Glied sich besonders schwencket, als
im March mit Zügen a Y ordinaire geschiehet; so müssen

H h 3 auch
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auch die vor und hinter den Zügen marchirenden Ober-und
Unter-OKciers sich besonders schwencken, und immer dabey
ihre Distance von 4. Schritten behalten. Wenn aber halbe
vder gantze Divistonr, oder auch die Züge sich mit allen 4.
Gliedern zugleich schwencken; so müsseu sich alle die, welche
vor dem isten, und hinter dem 4ten Gliede marchimt, auf
L. Schritte Distance anschließen, mit dem Zug, halben oder
gantzen Diviston zugleich schwencken, und dabey wahrender
Schwenckung beständig vor und hinter eben denenjenigen Rot-
ten bleiben, vor und hinter welchen sie vor der Schwenckung
gewesen sind; wie sie denn auch, wo es der Raum nicht an-
ders gestattet, sich so nahe, als es die Gelegenheit erfordert,
zusammen schließen, und nachhero, wenn der Zug, halbe oder
gantze Division foiimarchstef , und sich öffnet, ihre rechte
Distance wieder nehmen müssen.

Alt. 2.

Von der Schwenckung mit Zügen.
2^

§•
'

u

k %ct( die Schwenckung mit Zügen auf verschiedene Art
- -J geschehen kann; so wird um mehrerer Deutlichkeit wil-

lcn in diesem Art. von jeder insbesondere gehandelt, und ge-
zeiget

1) Wie die Züge sich insgesammt auf einmal, und mit al-
len 4. Gliedern zugleich, zum Abmarch schwencken
sollen;

2) Wie sie sich im March mit cintzelnen Gliedern schwen-
cken jollen;

Z) Wie sie sich auf gleiche Weise zum Aufmarch schwen-'
cken sollen;

4) Wie die Schwenckung zugweise mit4. Gliedern in ei-
nem LataiUon auf der Stelle exerciret werden soll;

s) Wie
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s) Wie ein kleines Corps, von 1. oder 2. Zügen, sich in
i. oder 2. Glieder auf--und in 4. Glieder wieder zum
AbmarcK fchwencken soll ; und

6) Wie sich die Züge aus der Mitte rückwärts schwen--
cken sollen.

§. 2. Wenn ein gantzes Bataillon marchfertig siehet, und
sich alle Züge auf einmal zum Abmarch fchwencken sollen:
So wird commanäiret:

Gebt acht!
Vorwärts schließt die Glieder!
March!

Oder auch
Diez. fordersten Glieder rechtsumkehrt euch!
March!
RechtsHerstellt euch!

Auf welches Commanäo sich die Glieder auf viertel -Di-

ftance vor- oder hinterwärts zusammen schließen , und die
Unter-Ofstciers hinter dem Bataillon auf Distance von 2 .

Schritten an das 4te Glied anrücken, auch insgesammt sich
dabey verhalten müssen, wie im Z4ten Cap. 2ten Art. ange-

wiesen. Die Ober-056ciers vor der Dronte schließen sich
hierbei) ebenfalls auf 2. Schritte Distance zusammen, so,
daß die Subalternes 2. Schritte vom isten Gliede , die Ca-

pitaines 2. Schritte vor den Subalternes, und wo ein Staabs-
Officier ist, dieser wieder 2. Schritte vor den Capitaine«
zu stehen komme; und verhalten sich übrigens, wie im vor-

angeführten 34ten Cap. 2ten Art. erwähnet ist. Und glei-
chergestalt schließen sich auch die Dlautboisten und der Regi-
fnents-Tambour auf 2. Schritte Distance stlt dem Chef,
und naher zusammen, (a)

Wenn sodann commanäiret wird: ,

Hh 4 Mit

00 V. Tab. XVI. i ig. 6. bis II.
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Mit^ Zügen/ rechts (oder lincks) vorwärts
schwenckt euch!
^lurch!

Stehet der rechte oder lincke Flügelmann im lsten Gliede
eines jeden Auges (nachdem als die Schwenckung rechts oder
lincks geschehen soll) stille, der andere Flügel aber schwencket
sich auf viertel--'! our herum; und muß, wenn rechts geschwcn-
cket wird, der gantze Zug mit dem linckeu Fuß, wenn aber
lincks geschwcncket wird, mit dem rechten Fuß zugleich antre-
ten; wobey die hintersten Glieder auf gehörige Distance ge-
schlössen, auch gerade auf ihren Vormannern bleiben, und
übrigens alles observimi müssen, was im lsten Art. hicvon
angeführet worden.

Der Zimmermann, welcher die übrigen im March füh-
reu soll, trit währender solcher Schwenckung, 2. Schritte
mitten vor das iste Glied dererselben.

Die ins iste Glied bey der Kan^irung zum March, so wohl
bcv den Orenaäiers , als im Bataillon , eingetretenen Unter-
Officiers bleiben an den Flügeln ihrer Züge, zu welchen sie
abgetheilet sind, und schwencken sich die, welche an den schwen-
ckendcn Flügel gehören, in geziemender Ordnung mit; die
am stillstehenden Flügel aber stehen nicht ganh und gar stille,
niassen solches der an ihnen stehende Flügelmann nur alleine
thun muß, sondern sie ziehen sich nach und nach, so wie das
i sie Glied sich herum schwencket, etwas zurück, damit sie mit
svthancm Gliede immer gerade Fronte behalten können.

Die bey der KanF-rung zum March ins 4te Glied einge-
tretenen UnterrOKciers gehen wahrender Schwenckung her-
vor, und stellen sich ins isteGlied,an den stillstehenden Flü
gelmann ihres Zuges, zu welchem sie abgetheilet sind.

Die hinter den letzten Zügen, in jeder Division, zum Schlie-
ßm abgetheilten Unter-Ofsieierr schwencken sich ordentlich mit,
dlerben wahrender Schwenckung beständig hinter ihren Rot-

ten,
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ten, wo sie vorher gestanden ; und wo der Raum nicht ge-
stattet, daß sie ihre vorige Distance vom 4ten Gliede behalten
können, schließen sie sich so nahe an dasselbe, als es nöthig thut.

Die vor den Zügen befindlichen Ober-OKeiers nel-men
auf dieses Commanäo sogleich ihre Esponwns zum March,
schwencken sich ebenfalls ordentlich, und vor eben denenselben
Rotten, vor welchen sie vorher gestanden sind, mit herum ;
und wenn sie nicht soviel Platz haben, daß sie auf2. Schritte
Distance vom I sten Gliede, und voneinander bleiben können,
schließen sie sich dabey so nahe zusammen an das ifte Glied,
als es der Raum zulaßt: Welches vor dem i sten Zuge auch
der Uegiments-Tambour und die Hautboisteit zu beobach-
ten haben. Die bey der Ranginincj zum March vor dem
letzten Zug getretetrcn Ober-OKeiers aber, welche im March
hinter dem Bataillon schließen sollen, gehen, wahrender
Schwenckung, um den schwenckenden Flügel bcmeldten Zuges
herum, und stellen sich die Subaltern-Officiers sogleich 2 .

Schritte hinter die daselbst schließenden Uiitcr^Officiers, die
Capitaines eben so weit hinter die Subalternes, und wo ein
Staabs-OKeier ist, dieser wieder hinter die Capitaines,
vertheilen sich auch so, daß sie hinter eben dieselben Rotten kom-
men, vor welchen sie vorher gestanden sind.

Nachdem nun die Züge im ganhen Bataillon vorbesagter-
massen auf richtige viertel-'Eour geschwencket sind; wird so-
gleich commanäiret:

Halt!
Worauf alles stille stehet, und die Ober-OKeiers ihre Es-

pontoni wieder beym Fuß setzen: Und erfolget sodann der
Slbmarch, wie im Zsten Cap. 2ten Art. umständlich ange-
wiesen. (3)

§. z. Gleichwie nun ein gantzes Bataillon vorbeschriebener-
massen sich mit allen Zügen zugleich zum Abmareh schwen-

H h s
.

cken

(-,) V. Tab. XXI.
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ckm kann, eben also kann auch solches mit einem kleinern
Corps geschehen.

§. 4. Wenn ein Bataillon im March begriffen, und wah-
rend selbigen die Züge sich schwenckeu sollen; so geschiehet
solches mit eintzelnen Gliedern, und ist dabey folgendes in
Acht zu nehmen. Sobald der voranmarchirende Zug auf
der Stelle ist, wo geschwencket werden soll, giebt der, weh

cher denselben führet, ohne sich umzuwenden, oder etwas zu
commanäireu, nur einen Winck mit der Hand an denFlü-
gel, welcher stille stehen soll; worauf der Flügelmann daselbst
sogleich den einen Fuß, wie im isten Art. angewiesen, et-

was vorsetzet, und also stehen bleibt, bis das gantze Glied
aufviertel-lour sich geschwencket hat, alsdann marchiret er

mit demselben sogleich in egalen Tritten wieder mit fort.
§. s. Das folgende Glied muß so lange, bis es auf die

Stelle kömmt, wo das vorige sich geschwencket hat, mit
ganh gerader Fronte marchhen , sich dabey gegen den stillste-
henden Flügel anschließen, und seinen March also einrichten,
daß der Flügelmann desselben, welcher bey der Schwenckung
stille stehen soll, weder früher noch später auf die Stelle des
vorhergehenden Flügelmanns komme, als wann dieser wieder
fortmarchiret; und sobald solches geschiehet, trit der folgende
mit eben demselben Fuß sogleich wieder in des vorigen Stelle,
daß sein Absatz eben dahin, wo der Absatz des vorigen ge-
standen, nicht aber hinter, oder neben sothaner Stelle nie-
dergesehet werde, und das Glied schwencket sich sodann an-

gewiesenermassen hurtig herum.
§.6. Und solchergestalt verhalten sich alle übrige Glieder;

wie denn auch das r sie Glied aller folgenden Züge, vor wel-
chen niemand marchiret, eben das, was im vorhergehenden
sten §. erwähnet worden , zu beobachten hat: Das iste
Glied demjenigen Züge aber, vor welchen Ober-OkKeierr
marchiten, schwencket sich nicht eher, als auf das Zeichen
des, der sie führet, welches gegeben wird, sobald das iste

Glied
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Glied auf eben derselben Stelle ist, wo die vorhergehenden.
sich geschwenckct haben.

§. 7. Alle die, welche vor und hinter den Zügen marchi-
ren, schwencken sich besonders, und behalten dabey immer
ihre gewöhnliche Oilkance von 4. Schritten.

§. 8. Die Unter-056cierz an den stillstehenden Flügeln
oblerviren wahrender Schwenckung ihrer Glieder, was oben
im 2ten §. desfalls erinnert worden, und ziehen sich dabey
etwas rückwärts, damit nur allein der Flügelmann neben
ihnen auf dem Absah des vorgesetzten Fußes stillstehen, und
sich aufdemselben nach und nach mit herum drehen könne.

§. 9. Gleichwie im z6tenlüap. isten Art. 9ten §. erinnert
worden, daß die Züge im March gegen denjenigen Flügel,
von welchem der Abmarch geschehen, sich anschließen, und die
Rotten daselbst in gerader Linie hinter einander marchiren,
auch dieserhalb die äussersten Rotten am andern Flügel derer-
reuigen Züge, welche um eine Rotte schwächer sind, als die
vorhergehenden,aufdcn rtenMann des vorhergehenden Zuges
marchiren müssen: Also ist auch bey der Schwenckung der-
gleichen schwächer« Züge in Acht zu nehmen, daß, wann das
iste Glied von ihnen gegen denjenigen Flügel, wo die äusserste
Rotte auf der 2ten Rotte des vorhergehenden Zuges marchi-
ret, sich schwencken soll, der Flügelmann seinm Fuß nicht auf
die Stelle des vorigen, sondern einen Schritt weiter, und
gerade voraus niedersehen; dahingegen der Flügelmann eines
etwa darauf folgenden stärckern Zuges, den Fuß wiederum
einen Schritt weiter zurück, in gerader Linie wie er marchi-
ret ist, niedersetzen, und bis die Schwenckung geschehen, also
stehen bleiben müsse, damit sie sodann hinter ihren rechten Vor-
männern sogleich wieder fortmarchiren können, (a)

§. 10, Beym Aufmarcti eines Bataillons schwencken sich
die Züge ebenfalls nur mit eintzelnen Gliedern , so , wie in

nächst
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nächst vorhergehenden §. §. umständlich beschrieben, auch
bereits im z6ten Gap. 2ten Art. angemercket worden; (a)
massen solches mit einem gantzen Bataillon, oder einem an-

dem, aus verschiedenen Zügen bestehenden Lorps, viel leichter
und ordentlicher geschehen kann, als wenn die Züge sich auf
einmal, und mit allen 4. Gliedern zugleich, zum AufmareK
schwencken sollten, indem die hintersten allzuweit cmmarchi-
ren müßten, bevor sie ihre Distance erreichen konnten ; es

wäre dann, daß man mit geschlossenen Gliedern zugweise
marekiret hatte: Denn aufsvlchem Fall könnten die Züge gar
wohl, und ohne einigen Zeit-Verlust, sich auf einmal mit
allen 4. Gliedern zugleich zun, AufmarcK schweneken.

§ n. Wenn ein Bataillon die Schwenckung mit Zügen
auf der Stelle exerciren soll; so muß solches zwarvorherge-
hörig zum March rangitet, die Züge mit Unter-OKciers mar-

quivet, auch zuförderst die Reihen u>td Glieder, nach Anzeige
des Z4ten Lapit, geschlossen se>)N; massen sothane Schwen,
ckung auf der Stelle jederzeit mit allen 4. Gliedern zugleich
geschiehet: Jedoch müssen auf diesem Fall die Grenadiers
und Zimmerleutc sich soweit vom Bataillon abziehen, daß der

äusserste Mmqnetier-Zug, wenn er sich dahinwärts auf hal-
k Tour schweneken soll, genügsamen Platz haben könne.
Alsdann averti«! der Major das Bataillon gewöhnlicher
massen:

Gebt acht/ das Bataillon soll sich schwericken!
Und läßt sodann die Züge rechts und lincks, viermal auf4tel
Tour, zweymal auf halbe Tour , und einmal aufganhe Tour

schwencken; wobey denn alles das beobachtet werden muß,
was theils im sten §, theils im isten Art. angeführet wor-

den; nur ist dabey zu mercken, daß alsdann in dem Lom-
mando-Wvrt, wie weit die Züge sich schwencken sollen, ex.

primiret, und also eommandiret werden müsse:
Mit

(->) V. Tat,. XXIV. & XXV.
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Mit Zügen, auf viertel-(halbe, oder gantze)
Tour, rechts (oder lincks) vorwärts schwenckt
euch!

Wobey alles stille stehet, bis auf das folgende Commanäo:
March!

Da sich die Züge auf viertel, halbe oder gantze Tour vor-
angewiefenermassen schwencken, und auf das fernere Loin>
mamlo:

Halt!
Zugleich stille stehen. Die Ober-056ci'ers nehmen die Es-
pontons zum March, sobald als jchwtNckt euch ! und
March! commanchret wird, und setzen selbige auf das
Commanäo - Wort Halt! allezeit wieder beym Fuß. (a)

Und auf gleiche Weife kann auch die Schwenkung auf
dem Centro, wie umen im 4ten Art. angewiesen wird, mit
eintzelncn Zügen, wenn vorher die Mitte dererselben richtig ab-
getheilet ist, im gantzen Uataillon ebenfalls exerciret, und
mit gutem Vortheil gebrauchet werden.

§. 12. Wenn ein kleines Corps von i. bis2. Zügen mar-

chirct, und sich in ein Glied austchwenckcn will; so geschiehet
solche Schwenkung von allen Gliedern zugleich, und zwar
folgendcrgestalt:

Sobald das Corps auf diejenige Stelle kömmt, wo es
sich aufschwencken soll; müssen die Glieder gleich so viel Di-
stance zwischen sich behalten, als ihre Eronte groß ist, damit
sie zum Schwencken weder zu wenig noch zu viel Platz
haben mögen.

Derjenige, welcher ein solches Corps führet, trit sogleich
an diejenige Seite, wohin die Glieder sich schwencken sollen,
und commancliret:

Halt!

(.1) V. Tab, XXXI. Fig. l.

Worauf
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Worauf alles stille stehet, und der, welcher führet, geschwinde
nachstehet, ob die Glieder ihre gehörige Distance genommen;
alsdann er weiter commanditct ;

Gebt acht!
Mit eintzelnen Glieder«/ rechts (oder lincks)
vorwärts schwenckt euch!

.
March!

Da dann alle Glieder angewiesenermassen, nach dem Gom-
mando, sich rechts oder lincks zugleich schwencken; und wenn

sie solchergestalt insgesammt in einer Linie stehen, und nur
ein Glied kormiret haben, folget sogleich das Commando:

Halt!
Worauf alles wvhlgerichtet stille stehen muß. (a) Und auf
gleiche Weife, auch mit eben denenselben Cornmandements
kann ein solches Corps, welches in einem Gliede aufgestellet
ist, wenn vorher die Glieder gehörig abgetheilet sind, sich mit
eintzelnen Gliedern zum Abmarch schwencken, und sich als»
in Züge setzen. (b)

IZ. Soll aber ein dergleichen kleines Corps sich Mit dvps
pelten Gliedern zum Aufmarch schwencken; so müssen, wenn

zuförderst Halt! cornmandirct worden, auf das Com-
mando:

Gebt acht!:
Mit doppelte« Glieder«/ rechts (oder lincks)
vorwärts schwenckt euch!

Das 2te und4teGlied eines jeden Zuges sogleich aufviertel-Di-
Lance Ml das 1 sie und z te Glied sich anschließen, auch sodann
die hinterstetl, mit geschlossenen doppelten Gliedern, noch soweit
anrücken, daß dazwischen nicht mehr Distance übrig bleibe,
als zum Aufschwencken nöthig thut. Sobald sie nun ins-

_ gestimmt
(a) v. Tab. XXXI. Fig, 2.

'

(b) v. Tab. XXXI. Fig, J.
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sesammt sochane Distanz erreichet haben, und stille stehen:
Folget das Commando ;

March!
Welches angewiesenermassen geschiehet, und bleibet dabey
das 2te und 4te Glied an das isie und zte gehörig gesetzlos-
sen: Und wenn sie solchergestalt auf viertel-lour geschwen-
cket sind, wird

Halt!
Commandhct, worauf alles in 2. Gliedern wohlgerichtet stis-
le stehet.

Auf gleiche Weise kann auch ein dergleichen kleines Corps,
wenn es in 2. Gliedern aufgestellet, und gehörig abgetheilet
worden, sich in doppelten Gliedern auf einmal zum Abwaren
schwencken.

§. 14. Falls ein Corps, welches zugweise marchirn , in ei-
uem engen Platz, sich in 2. Reiben gegen einander über sehen,
und eine Gaffe kormiren soll: So muß bey den Zügen vor-
her die Mitte abgetheilet, und ihnen bedeutet worden seyn,
wo sie sich von einander brechen sollen. Wenn nun ein
solches Corps aufdem bestimmten Platz angelanget, und Halt
gemachet ist: So wird commandiret:

Gebt acht!
Mit eintzelnen (oder wenn jede Reihe aus 2.
Gliedern bestehen sollte, mit doppelten) halben
Gliedern, rechts und lincks aus der Mitte
rückwärts schwenckt euch!

Soll nun diese Schwenckung mit eintzelnen Gliedern gesche-
hen; so bleiben solche stehen, und behalten ihre Distance,
welche sie im March gehabt: Soll aber mit doppelten Glie-
dern auf diese Art geschwencket werden ; so schließt sich das
2te und 4te Glied in allen Zügen hurtig auf viertel-Distance
an das iste und zte Glied, und die doppelten Glieder rücken

alsdann
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alsdann geschlossen noch so nahe an die vorhergehenden, daß
dazwischen nicht mehr Platz übrig bleibe, als sie zur Schwen-
ckung nöthig haben.

Wann dann obbesagtermassen die Distanz genommen
ist: So folget das Commando :

March!
Worauf die Flügel der cintzelnen oder doppelten Glieder
stille stehen, die eine Helste dererselben aber rechts, und die
andere Helste lincks aus der Mitte, auf viertel- Tour,
sich rückwärts in 2. Reihen fchwencket, deren jede aus 1.

oder 2. Gliedern bestehet, und welche gegen einander Fronte

machen. Sodann wird so gleich comrnandiret :

Halt!
Da dann jede Reihe wohlgerichtet stille stehen muß. (»)

Ein solches Corps, welches in 2. Reihen gegen einander
über aufgestellet wird, kann sich auch wieder zum AbmarcK
schwencken, und in Züge sehen, wenn comrnandiret wird:

Gebt acht!
Mit cintzelnen (oder doppelten) halben Glie«
dern/ rechts und lincks vorwärts schwenckt
euch!
March!

Woraufdie einzelnen oder doppelten Halben Glieder, wennsie
borber gehörig abgetheilet, und beyde Reihen auf erforderliche
Distance von einander gestellet worden, sich angewicscncrmas-
sen auf viertel-Fonr schwencken, und in der Mitte zusammen
stosscn, mithin sich in Züge Lommen; worauf sogleich

Halt!
Comrnandiret wird, und alles wohlgerichtet stille stehet, (b)

Art
(i>) v. l ab, XXXI. Fig. 4. (b) v. Tab. XXXI, Fig. 5.
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Art. 3.
Von der Schwenckung mit halben und

gantzen viviüons, auch mit einem gantzen
Lataillon.

-^ey der Schwenckung mit halben oder gantzen Divisi.
y ons ist zu mercken:

' i) Wie sich die halben odergantzenDivisionszumAbmarck
schwencken sollen;

2) Wie sie sich schwencken sollen, wenn sie im March
begriffen sind;

Z) Wie sie sich zumAufmgrcK schwencken sollen; und
4) Wie dergleichen Schwenckung mit dem Lataillon aufder Stelle exerciret wird.

Weswegen dieses alles in gegenwärtigem Art. abgehandelt,
auch zuletzt von der Schwenckung eines Lawillons mitgau-
tzer krönte das benöthigte angeführet wird.

§. 2. Wenn ein Lataillon, welches marcsifertig stehet,
sich mit halben oder gantzen Divisions auf einmal zum Ab--
marcsi schwencken soll, und die Reihen, wie oben gedacht;
gehörig geschlossen sind: So ist das Commando ;

Gebt acht!
Vorwärts schließt die Glieder!
March!

Oder auch
Die z fordersten Glieder rechtsumkehrt euch!
Carali!
Rechtsherstellt euch!

Welches geschiehet, wie im vorhergehendesten Art. 2ten§»
angemercket worden. Alsdann erfolget das Commando:

I i m
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Mit halben Divisions, (over mit Divisions)
rechts (over lmcks) vorwärts schwenckt euch!
Larcii \
Halt!

Da dann die halben oder gantzen Divisions sich eben alfs
schwencken, und ein jeder dasselbe zu beobachten hat / was
im vorhergehenden 2ten ^rt. 2ten §. von der Schwenckung
mit Zügen umständlich angeführet ist. Weil aber die Zim-
merleute sich jederzeit besonders schwencken müssen, und M

Ansehung der halben oder gantzen Divisions nur ein kleines
Corps ausmachen, folglich auch ihre Schwenckung eher als
Liese vollenden können: So ist hierbei) zu oblerviren , daß
sie sich ganh langsam schwencken, und sobald sie auf viertel-
lour geschwencket sind, von selbsten stille stehen müssen, ohne
das Gommando-Wort Halt! abzuwarten; welches auch
die Grenadiers, vornemlich wenn mit gantzen Divisions ge-
schwencket wird, zu beobachten haben, (a)

§ Z. Ist nun ein Bataillon mit halben oder gantzen Divi-
sums abmarchiret, und diese sollen sich währendem March
schwencken; so geschiehet solches jederzeit mit allen 4. Glie-
dem zugleich, und folgendergestalt.

§ 4. Derjenige Officier, welcher eine halbe oder gantze
Division führet, wenn er siehet, daß das isteGlied derselben
auf der Stelle ist, wo geschwencket werden soll, commandi-
ret, ohne sich umzukehren, und nur mit seitwärts gewendetem
Kopfe, damit er könne verstanden werden:

Rechts (oder lincks) schwenckt euch !
Hierauf stehet das iste Glied der halben oder gantzen Di-

vision stille, die 3. übrigen aber schließen sich aufdieses Com-
mando vorwärts aufviertel-Diüanee, und die hinter dem 4ten

Gliede
(a) v. lab. XXVII,
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Gliede etwa schließenden Unter-und Ober-OEcier; auf 2.
Schritte Disiance zusammen.

Alle die/welche vor dem istenGliede marchiren,schließen sichhierbei) rückwärts an das iste Glied ebenfalls auf vorbemeldte
Distance von 2. Schritten zusammen, und behaltendabcy die
Ober-OKeiers ihre Lspontonz zum March.

Sobald nun der communciirende OKcier siehet, daß alles
vorbesagtcrmassen sich geschlossen; commandiret er sogleich:

March!
Woraufdie halbe oder ganhe Division, nebst allen, welche vor:
und hinter derselben marchiren, sich in guter Ordnung sch wen-
cket, auch dabey ein jeder oblerviret, was theils im isten, theilsim 2ten Art. 2ten §. desfalls angemercket worden.

Sobald nun die halbe oder gantze Division auf viertel-
Tour geschwencket ist: So commandiret der führende OK-
cier mit seitwärts gewendetem Kopfe abermals:

March!
Hieraufmarchiret das gantzei sie Glied, wie auch die, welche
etwa vor demselben marchiren, wieder gerade aus; die 3. hin-
lersten Glieder aber stehen insgesammt so lauge stille , bis das
nachstvorhergehende Glied 4. Schritte gethan, alsdann trit
ein jedes mit dem sten Schritt des vorhergehenden, und die,
welche hinten schließen, mit dem Zten Schritt ihrer Vorman-
ner zugleich an: Und solchergestalt suchen alle die, welche vor
dem isten Gliede marchiren, ihre Distance von 4. Schritten
im March wieder zu gewinnen; die übrigen insgesiunmt aber
nehmen solche sogleich beym Antreten wieder, und marchi-
ren also in guter Ordnung fort.

§. s. Die Zimmerleute werden bey dieser Schwenckung,
sobald der Ma^or solches ordonniret, von dem einen Zimmer-
mann, welcher vorher marchiret, die Grenadier von dem
Grenadier-Officier, die iste Halbe oder gantze Division Von
dem Oommandanten des Bataillons , im& alle übrigen von

Ai s denen
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denen OKcier;, welche selbige führen, commandiret. Wird
aber mit halben Division; marchitet: So muß bey denen--

jenigen halben Division;, vor welchen keine Ober-OKeier;
marckliren, wenn rechts abmarchiret worden, der Unter-vtsi-
cier am rechten Flügel, und wenn lincks abmarchiret wor-

den, der Unter-Olsicier am lincken Flügel dieses alles com-

manäiren.
§. 6. Weil im March mit halben oder gantzcn Division;

die Aimmerleute mitten vorden Orenadier;, und dieOrena-
diers wieder mitten vor der I sten halben oder gantzen Division,
diese aber insgesammt in ganh gerader Linie hinter einander
marchimi sollen : So müssen auch die Grenadier; im March
nicht auf derselben Stelle, wo die Zimmerleute sich geschweu-
cket haben, noch die iste halbe oder gantze Division auf der
Stelle, wo die Orenadier; sich geschwenckct haben, sondern
beyde etwas vorher, ehe sie solchen Platz erreichen, sich schwen-
cken. Welches dann die, so bey vergleichen Schwenckung
commandiern, wohljudiciren müssen, damit, wenn selbige
geschehen, die Zimmerleute wieder mitten vor den Orenadier;,
und diese wieder mitten vor der 1 sten halben oder gantzcn Di-
vision gerade aus marchiern können, als wornach der Major
immer zu scheu hat. Die folgenden halben oder gantzen
Division; aber schwencken sich insgesammt auf eben dersel-
den Stelle, wo die erstere sich geschwenckct hat, und odle»
viren dabey ebeirfails, wenn etwa eine davon um eine Rotte
schwacher seyn, auch eine starckere wieder darauf folgen sollte,
was im 2tcn Art. ytcn §. bey der Schwenckung mit einhelnen
Gliedern desfalls angemercktt worden.

§. 7. Die erster» müssen, wenn sie sich solchergestalt im
March geschwencket haben, solange bis das gantze Bataillon
geschwenckct ist, etwas langsam marchiren, damit die folgen-
den iHre Disiance Nicht verlieren: Wle denn auch die hinter-
sten ihren March also einzurichten haben, daß sie weder zu
frühe, noch zu spat auf die Stelle kommen können, wo ge-

schwen-
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schwencket werden soll, sondern in demselben Augenblick, werm
die vorhergehenden wieder fortmarclstren, und ihnen dazu
Platz machen.

§. 8. Nächst diesem ist auch noch zu beobachten, daß, so
lange die Schwenckung wahret, die Tambours lu den schwen-
ckenden Halden oder gantzen Divisions mit dem Spiel ciuhal-
ten müssen, damit das, was commandiret wird, desto besser
verstanden werden könne. Diejenigen Ober-und Unter-
OKciers aber, welche sothane Schwenckung commancliren,
müssen sich mit dem Commando nicht verweilen, damit die
hintersten dadurch nicht aufgehalten werden, (a)

ß. 9- Soll ein Bataillon, welches mit halben oder gantzen
Divisions marchirct, sich auf einmal wieder zum Ausmärest
schwencken: So cornrnandiret der Major zufvrderst:

Halt!
Worauf das gantze Bataillon stille stehet, auch sogleich das
Spiel aufhöret, und die Ober-Okstciers ihre Éspontons
beym Fuß setzen: Allsdann folget das Commando:

Gebt acht!
Mit halben Division, (oder mit Divisions)
rechts (oder lincks) vorwärts schwenckt euch'.

Da dann die hintersten Glieder in jeder halben oder gantzen
Division an das iste Glied auf 4tel Distance, auch die Ober-
OKciers vor dem isten, und die Unter-und Ober-OKiciers
hinter dem 4ten Gliede, auf 2 . Schritte Distance sich anfchlie-
ßen müssen, wie bereits oben im 4ten §. erwähnet.

Sobald nun die Glieder geschlossen sind, müssen dieCre-
nadiers und Zimmerleute stille stehen; die I ste halbe oder gan-
tze Division aber, wo es nöthig thut, an die Grenadiers, auch
solchergestalt alle folgenden an die vorhergehende mit geschlos-
jenen Gliedern noch so nahe anrücken, daß vom isten Gliede

I i 3 der
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der vorhergehenden, bis zum isien Gliede ver nächstfolgenden
keine größere, vielweniger kleinere Distance bleibe/ als die
krönte der Hintern groß ist; welches denn von denen OK-

ciers, so die halben oder gantzen Division führen/ auch bey
den halben Divisions, vor welchen keine Ober-OKciers war.

cbiicn , von denen am Flügel marchirenden Unter-OKeiers
genau judicivct werden, und ein jeder, sobald er solche Di-
■stance erreichet/ mit seiner halben oder gantzen Division so-
gleich stille stehen muß. Jedoch geschiehet dieses Anrücken
jn mögligster Stille, und ohne lautes Commanditcn, wobey
arich die, welche vor und hinter den Division« marchimt,
wo sie nicht geöffnet stehen können, sich so nahe, als es der
Raum gestattet, zusammen schließen, und nachhero beym
Schwencken ihre gehörige Distance wieder zu gewinnen fix
chen müssen.

Wann dann Verlor siehet, daß jede halbe odergantze
Division ihre rechte Distance genommen und gantz stille sie-?
het; commansiiret er:

Mairch!
Worauf die Zimmerleute, Grenadiers und alle halbe oder
gantze Divisions, mit Ober-und Unter-OKeiers, vorange-
wiesenermassen zugleich auf viertel-lour, und also in einer
Linie sich aufschweneken: Wobey aber zu mercken, daß die
Zimmerleute, sobald sie sich aufviertel/l'onr geschwencket ha-
den, mit gantzer fronte, jedoch geschlossenen Gliedern, un-

verzüglich anmarchiren, mit den Grenadiers in eine Linie zu-
kommen suchen, Und an den äussersten Flügel dererselben sich
dichte anschließen , auch die Grenadiers nach vollbrachter
Schwenckung eben desgleichen thun, und zusammt denZim-
merleuten noch so weit gerade auSmarclnren müssen, bis ihr
rsteZ Glied mit dem isten Gliede des LataiUons in gerader
Linie, und dichte angeschlossen ist.

Der Zimmermann, welcher die übrigen itn March gefüh-
lltt hat/j wit,.sobald die Zimmerleute mit den Grenadiers

in
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m einer Linie sind / sogleich zu äusserst um Flügel/ wo er vor
dem Abrnarch gestanden, und rnarchiret daselbst so lange
Mit fort/ bis alles stille stehet.

Diejenigen U.-ter-OKciers, welche hinter den Divisions
geschlossen, schwencken sich hinter ihren Rotten in behöriger
Ordnung mit, und bleiben dabey 2. Schritte hinter dem
4ten Gliede.

Die Officers, welche vor den Divisions marchirct sind,
bleiben wahrender Schwenckung ebenfalls vor ihren Rotten,
und behalten dabey ihre Diüance von 2. Schritten von ein-
ander, welches, auch die Hautboistett, nebst tcm Regiments-
Tambour, DM der isten halben oder gantzen Division zu
beobachten haben.

Die Ober-056cier§, welche hinter dem Bataillon gcschlos-
fe«, gehen wahrender Schwenckung um den stillstehenden Flü-
gel der letzten halben oder gantzen Division herum, und stellen
sich vor den letztem Zug derselben, wie sie vor dem Abrnarctt
gestanden sind, auf 2. Schritte Distance von einander: Alle
insgesammt aber sehen zu, daß sie zu gleicher Zeit an Ort und
Stelle kommen, wohin sie gehören, damit, wenn alle Divi-
sions geschwencket, und in einer Linie sind, auch der lelazor

Halt!
Commandi^t, alles ganh stille stehen, und die Ober -056-
ciers ihre Lspontons sogleich wieder beym Fuß setzen können.
Darauf werden die Glieder geöffnet, wie im Z4ten Lap. 2ten
Art. umständlich angeführet ist, und nimmt dabey alles die
gehörige Diüance von 4. Schritten wieder. Im übrigen ist
Hiebey noch anzumercken, daß auch ein Bataillon mit halben
oder gantzen Divisions auf dem Centro sich zum Ab -und Auf-
march schwencken könne, wovon im folgenden 4ten Art. g(-
handelt wird. (a)

§ 10. Soll ein Bataillon dieSchwenckung mit halben oder
gantzen Divisions aufder Stelle exerciren; so geschiehet es auf
das Commando: Ji 4 Mit

(,) V. Tab. XXIX.
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Mit halben Divisions, (oder mit Divisions)
auf Viertel (halbe oder gantze) ^ur, rechts
(oder lincks) vorwärts schwenckt euch!
March!
Halt!

Und wird übrigens dabey ebenfalls obkerviret, was im voi>
hergehenden 2tenArt. nten§. bey dergleichen Schwenckung
mit Zügen angemercket worden: Wie denn auch, wenn dieses
geschehen soll, zuförderst die Orenaöiers und Zimmerleute auf
erforderliche Distanz vom Bataillon abrücken müssen, damit
die Schwenckung auf halbe Tour gegen denselben Flügel, wo

sie stehen, von den halben oder gantzen Division« ungehindert
bewerckstelliget werden könne. Jedoch ist solches Abrücken
nicht nöthig, wenn mit halben oder ganhen Division« die
Schwenckung auf dem Ontro, nach Maaßgebung des fol-
genden 4ten ^rt. exerciret wird.

§. n. Wenn ein Bataillon mit gantzer Tronte sich schwen-
cken soll: So müssen vorher die Reihen und Glieder nach des
34ten Cap. Einhalt geschlossen seyn, und geschiehet solches übri-
gens eben so, als wenn eine eintzelne Division sich schwen-
cket, auf das Lommanäo:

Gebt acht!
Rechts (oder lmcks) vorwärts schwenckt
euch!
March!

Halt!
Wie dann auch auf vorberührte Weise ein Bataillon mit
ganher krönte die Schwenckung auswertet, halbe und gantzeTour auf der Stelle exerciern kann.

Art,



Cap.37 Art.4, Von derSchwenckung aufdem Lentro. sOs

/^rc. 4.
Von derSchwenckung aufdem Centro,

s kann diese Schwenckung so wohl mit Zügen, halben
oder gantzen Division;, als auch mit dem gantzen Ba-

taillon gemachet werden; und ist solche um soviel Vortheil-
haster und nützlicher, weil dazu weit weniger Zeit und 'Fer-
rain erfordert wird, als zur Schwenckung mit gantzer Fronte.
Jedoch ist dabey nöthig, daß vorher die Helste eines jeden
Zuges, halben oder gantzen viviüon , oder auch des gantzen
Bataillons, bis zur Mitte abgetheilet und mar uiret werde:
Weswegen solches bey einem gantzcn Bataillon am besten
geschehen kann, wenn es zum Lttar^iren Formiret ist, und
wird alsdann die Mitte desselben recht in der Mitte des Fah-
nen-Belotons genommen.

§. 2. Das Commmando bey dieser Schwenckung ist,
wenn vorher die Glieder gehörig geschlossen sind:

Mit Zügen, (halben Divisions, oder mikDi-
visions^ oder auch das gantze Kntnillon) auf
dem Centro, rechts (oder lincks) vorwärts
schwenckt euch!

Hierauf machet , wenn rechts commandiret worden , die
rechte Helste, und wenn lincks commandiret worden, die lincke
Helste eines jeden Zuges, halben vder gantzen viviüon, oder
auch des gantzen Bataillons, bis zur Mitte , in z. gewöhnli-
chen lempo, mit Ober-und Unter-OKciors rechtsumkehtt ,

die andere Helste aber bleibet stille stehen: Wobey zu mer-

cken,daß wenn die Rotten desjenigen Corps welches sich
schwencken soll, oder auch die vor und hinter demselben sie-
henden Ober- oder Uttter-OKciers , ungerade an der Zahl
seyn mögten, allezeit eine Rotte, oder ein Ober-oder Unter-

,
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OKcier mehr , zu demjenigen Flügel gerechnet werde, gegen
welchen das Corps ran§iret stehet. (3)

§. 3. Auf das fernere Commando:

March !
Schmücken sich beyde Flügel des Zuges halben oder ganhen
viviüon, oder auch des gantzen Bataillons, rechts oder lincks,
nachdem das Cornrnando-Wort gewesen, herum; und sobald
sie beyde auf viertel -lour geschwencket sind, wird Com-
mandiwf:

Halt!
Da dann alles stille stehet; auch sodann:

Rechtsherftellt euch!
Woraufdie eine Helste, welche vorher rechtsumkehrtgemacht,
sich in Z. gewöhnlichen Tempo rechtsherstellct.

Übrigens ist bey dergleichen Schwenckung ins besondere
folgendes annoch zu beobachten.

§.4. Es muß allezeit nur allein der, an der Mitte des
Zuges, halben oder ganhen Division, oder auch des ganhen
Bataillons , im isten Gliede stehende Flügelmann von derje-
nigen Helfte, welche nicht rechtsurnkchrt gemacht hat, wah-
render Schwenckung, dieselbe mag nun rechts oder lincks
geschehen, ganh und gar stille stehen, und indem er sich nur
auf dem Absatz des vorgesetzten Fußes herumdrehet, das
Centrum marczniren : Der an der Mitte im 4ten Gliede
stehende Flügelmann aber von derjenigen Helfte, welche sich
rechtsumkehret hat, stehet nicht gar stille, sondern ziehet sich
dabey immer etwas rechts oder lincks, so wie die Schwen-
ckung geschiehet, und bleibet also beständig an seinem Neben-
mann in der andern Helfte, welcher sich auf seinen Vormann
richtet, geschlossen; weswegen dann auch das ganhe 4te Glied

in
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Cap. 38. Vom Abfallen und wieder Aufmarcdiren. 507
in letztbemeldtcr Helste sich wahrender Schwenckung immer
gegen den stillstehenden Flügel etwas anziehen muß.

§. 7. Beyde Flügel müssen währender Schwenckung aufeinander wohl Achtung geben, und immer in ganh geraderLinie marckiren, auch dabey dieOber-und Unter-OKciers
immer in ihren Zügen, oder vor und hinter eben denenselbenRotten bleiben/ wo sie vorher gestanden sind. (3)

§. 6. Diese Schwenckung geschiehet, wie alle übrigen, or-
dinairement um aufViertel-Tour, und wird, sobald ein jeder
Flügel den 4tenTheil eines Circulz erreichet hat, Halt ! com-
mandigt: Wenn aber ein Lataillon darinnen exerciret,und auf wie vielerlei) Art die fronte dadurch verändert wer-
den kann, gezeiget werden soll; so kann man solches nach ge-
endigter CKarZirung thun, und auch auf ganhe und halbeTom- auf dem Centro schwencken lassen; in welchem Fall das
Clommando-Wort darnach eingerichtet, und also comman-
diret wird:

Mit Zügen, auf dem Lemro, auf viertel«
( Halde oder gantze) Tour, rechts (oderlmcks)vorwärts schwenckt euch &c.

Cap. 38.
Vom Abfallen und wieder Ausmaredtiren.

§.
^^as Abfallen wird im MrcK gebraucht, und dadurch die

Fronte schmahler gemacht, wo das Terrain nicht ge-
stattet, daß selbige so groß bleiben kann, als man anfangs
abrnarcdiret ist.

§. 2. Ist nun mit Zügen abmarclmet worden, und solche
sollen
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sollen abfallen: So commanäiret der, welcher den forder-
sten Zug führet, sobald er an die Stelle kommt, wo dieses gc-
schehen soll:

Fallt ab!
Da dann, wenn rechts abmarcbiret worden, die halben
Glieder rechter Hand im gantzen Zuge, und wenn lincks ab-
marckiretworden, die halben Glieder lincker Hand im March
bleiben; die andere Helfte aber stehet etwas stille, bis jene
einen Schritt voraus gethan, alsdann sie sich hurtig seitwärts
hinter 'jene ziehet, und auf 2. Schritte Distance hinter der-
selben fortmarckiret; daß also gleichsam mit halben Gliedern
die Reihen stoubliret werden, wobey sie aber insgesammt
im March bleiben, und die krönte nicht verändern , sondern
oben erwähntermaßen sich nur rechts oder lincks anziehen.
Und solchergestalt marchiret der Zug in 8. Gliedern, welche
nur 2. Schritte Distanz von einander behalten, so lange fort,
bis wieder aufmarchiret wird.

§. z. Dieses Abfallen geschiehet nun, wie bereits erwäh-
nct, von allen 4. Gliedern des Zuges zugleich : Der folgende
Zug aber thut solches nicht eher, als bis er auf eben dieselbe
Stelle kömmt, wo der vorhergehende abgefallen ist; alsdann
entweder der, welcher vor dem Aug marchiret, oder wo die-
ses nicht seyn sollte, der am Flügel desselben marchircnde
Uilter-OKcier Fallt ab! commanäiret. Falls aber auch
kein Unter- 056cier am Flügel eines Zuges getheilet wäre;
(welches jedoch nur bey kleinen Lorpz sich bisweilen eräug-
nen kann) so thut solches der Zug vor sich ohne Commando,
wenn er auf die Stelle kommt, wo der vorhergehende ab-
gefallen ist.

§. 4. Die Mitte des Zuges muß vorher abgetheilet wor-
den seyn: Wobey aber zu mercken, daß, wenn ein Zug un-
gerade Rotten haben sollte, allezeit zu derjenigen Helfte, wel-

che
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che vormarchiret, eine Rotte mehr als zur abfallenden Helste
genommen werden müsse.

§. ?. Soll sodann wieder aufmarchiret werden; so ge-schiehet es auf das Commando ;

Marchirt auf!
Und muß darauf die abgefallene Helste eines jeden Gliedes
im gantzenZuge, sich hnrtig wieder seitwärts, ohne Verän-
derung der Dronte, hervor ziehen, und in gerader Linie mit
der andern Helste, welche indeßeu immer im langsamen March
bleibet, mithin der gantze Zug wieder in 4. Gliedern, deren
jedes die gewöhnliche Distance von 4. Schritten von dem
andern hat, ordentlich fortmarcbiren.

§. 6. Auf gleiche Weise kann auch ein Mann um den
andern in jedem Gliede des Zuges abfallen, und also gleich-sam eine Reihe die andere im March doublirm : Jedochmüssen die Leute, wenn dieses geschehen soll, vorher besondersdavon unterrichtet seyn.

§. 7. Wenn ein Bataillon mit halben Divisions marchi-
ret , und bey einer engen l’afage wahrendem March in Zügeabfallen soll; so kann solches entweder bey jeder halben Divi-
lion besonders geschehen, oder es kann auch von allen halbenDivision; im gantzen Bataillon auf einmal geschehen.

Soll nun jede halbe Division besonders abfallen: So com-
mandiret der Officier, welcher dieselbe führet, oder bey denen
halben Division;, welche von keinem Officier geführet wer-
den, der am Flügel marchirende Unter-Officier:

Mit Zügen Fallt ab!
Ist nun rechts abmarchiret worden: So bleibet Hierauf der
Zug am rechten Flügel, und wenn lincks abmarchiret wor-
den, der Zug am lincken Flügel im March; der andere Zugaber stehet mit dem dazu abgetheilten Unter-05sicier stille,machet sogleich gegen den i sten Zug rechts-oder lincksum,und sobald dieser passim ist, rücket jener, wie bey der 2ten

Art
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Art mit geöffneten Zügen abzumarchiren, im 36km Lapit,
stenurt.24ten §. angewiesen, hurtig in des vorigen Stelle.
Der dabey befindliche Unter-Ofsicier commandivet alsdann
unverzüglich:

Herstellt euch!
March!

Und marchii'ct also mit seinem Zuge in gehöriger Disiancehin-
ter dem ersten ruit fort.

Die folgenden halben Divisions stehen insgesammt so lange
stille, bis der andere Zug von der ersten fortmarchiret, alsdann
verhalten sie sich eben also, wenn sie nachhero auf die Stelle
kommen, wo die erstere in Züge abgefallen ist: Wobey an-

noch zu mercken, daß auf das Commando: Mit Zügen
stallt ab! die vor den halben Divisions marchirendeu oksi-
ciers sich sogleich vor dem isten Zuge, der da im March blei-
bet; die hinter den halben Divisions aber schließenden Unter-
undOber-OKciers hinter dem letzten Zuge, welcher stille sie-
hen bleibt und abfallt, sich zusammen ziehen, und daselbst mit
fortmarchiren müssen.

§ 8. Sollen nachherodieZüge wieder aufmarchiren: So
commancsiren eben dieselben Ober- oder Unter-OKciers bey
dem isten Zuge jeder halben Division, welche abfallen lassen,
und zwar so laut, daß sie von dem folgenden Zuge verstanden
werden können:

Mit ZÜgM marchirt auf!
Worauf der abgefallene Zug sogleich stille stehet, unverzüg-
lich gegen diejenige Seite, an welcher er aufmarchiren soll,
rechts-oder lincksum machet, und soweit anrücket, als er zum
Aufmarch nöthig hat, alsdann er sich auf das Commando
des an seinem Flügel marchirendeu Uliter-OKcicrs:

Herstellt euch!
March!

Hurtig
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Hurtig herstellet, und mit siarcken Schritten neben den i stenAug aufmarchiret. Der erstere Zug aber bleibet indeßenimmer in einem langsamen March; und sobald beyde Zügeneben emandersind, vertheilen sich dieOber-OEciers, welcheetwa vordem i sten Zuge marchiret sind, sogleich wieder vordie halbe Division; welches auch die Unter-OKciers, so hin-ter dem lehnen Auge marchiret sind, hinter der krönte thun.Und eben aljo verhalten sich alle folgende halbe Division,wenn sie aufdie Stelle kommen, wo die erstere aufmarchiret ist.
§. 9. Soll aber das gantze Bataillon mit allen halben Oi-visions auf einmal in Züge abfallen, und wieder aufmarclü-ren : So geschiehet solches aufdasLommanllo des Majors,welcher zu diesem Ende an die Seite des Bataillons reitet,und vberwähntcrmassen commancsiret:

Mit Zügen fallt ab
Woraufalle 8. Züge in den halben Divisions, welche abfallensollen, stillstehen, und rechts- oder lincksum machen, auch so-bald sie Platz zum Einrücken bekommen, solches, wie oben cr->
wähnet, verrichten. Der Zug von der fordersten halbenDivision, welcher nicht abfallen soll, bleibt dabey immer ineinem starcken March; in allen andern Halben Divisions aber
stehen diese Züge solange stille, bis der Zug der vorhergehen-den halben Division, welcher rechts- oder lincksum gemacherhat und abfallen soll, obenangeführtermaffen vor ihneneingerücket ist, und fortmarchiret; alsdann aber folgen siediesem in behöriger Distance nach.

Wenn nunnachhero der MaM wieder commanäiret:
Mit Zügen marchirt stuf’

So geschiehet solches von allen abgefallenen Zügen zugleich,und nach der im vorhergehenden §. berührten Art.
§. io. Auf gleiche Weise kan auch ein Bataillon, wennes mit gantzen Divisions marchiret, wahrendem March,entweder auf das Lommanäo ;

Mit
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Mit halben Divisions fallt ab!
Sich in halbe Divisions setzen; oder auch auf ösl&Commando:

Mit Zügen fallt ab!
In einhelne Züge abfallen, und nachhero aufvorangeführte
Art wieder aufmarchiren.

§. ii. Es ist aber überhaupt, wenn halbe oder gantze Di-

visions, in Züge oder halbe Divisions, auf einmal abfallen
sollen, zu beobachten, daß die fordersten wahrendem Abfal-
len, so lange bis das gantze Bataillon abgefallen ist, gantz
starck anmarchiren müssen, damit die Hintersten nicht zu lange
aufgehalten werden: Dahingegen beymWiederaufmarchiren
die fordersten, so lange bis der Aufmarch durchgehends ge-
schehen ist, sehr kurtze Schritte machen, und langsam war-

chicen müssen, damit die Hintersten um soviel eher, und ohne
zu laufen, wieder auf ihrem Posten seyn können, (a)

Cap. 39.
øSom March mit rechts-oder lincksum, so--

wohl mit geöffneten/ als auch geschlossenen
Reihen und Gliedern.

§. i.

f^enn ein Bataillon mit geöffneten Reihen und Gliedern
N en Barasie, oder auch zum March ran^iret stehet,

und weiter rechts oder lincks marchiren soll: So wird com-

mancliret:
Gebt acht'.
Rechts (oder lincks) um!

Worauf das gantze Bataillon, wie in den Handgriffen einem
jeden angewiesen, aufdem lincken Fuß,nachdem als das Com-

manclo-

(a) V. Tab. XXXIV. Fig, l, & 2 .
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mando-Wort gewesen, rechts-oder lincksum machet; undschultern dabey die Unter-OKciers ihrKurhgewehr, wenn siesolches beym Fuß haben, in 4. gewöhnliche»»Tempo, indemsie das ifte Tempo zugleich mit der Wendung machen, unddie Ober-OKeiers nehmen ihre Cspontonr zum March.
Auf das fernere Commando;

March!
Trit das gantze Laiaillon zugleich mit dem lincken Fuß an,rnarchiret in einem ordinairen Schritt, und mit egalen Trit-ten,ein jeder gantz gerade Hinter seinem vormarchirendenMannim Gliede, und oblerviret dabey,daß er jederzeit weder wenigernoch mehr, als 2. Schritte Distance, von selbigem behalte; zuwelchem Ende insgesammt nicht nur die Füße zugleich aufhe-den und niedersetzen, sondern auch durchgängig gleich großeSchritte thun müssen. Der voranmarchiren.de Flügelmannim lsten Gliede muß bey dergleichen March, wo keine Linien
gezogen sind, wie im Z4ten Cap. bereits erwähnet worden, sichein gerades Augenmerck nehmen, und auf selbiges mit geraderkrönte zu rnarchiren: Dievoranrnarchirenden Flügelmän-ner in den z. Hintersten Gliedern aber geben nur Acht, daß zwi-scheu jedem Gliede die gewöhnliche Distance von 4. Schrittenbleibe: Und alle 4. Glieder folgen bemeldten ihren voranmar-chirenden Flügelmännern in schnurgerader Linie nach; wo-bey auch die in den z. hintersten Gliedern beständig ihre Vor-männer im 1 sten Gliede observira», und mit ihnen immer gantzgerade rnarchiren, auch ob sie gleich sich nach ihnen umsehen,doch riicht den Leib mit herum wenden müssen, damit die Mün-düng des Gewehrs, »vclches angewiesenermassen allezeit wohlgetragen »vird, im gantzen Gliede gerade liegen könne.

Die Unter-OKciers, »vclche et»va hinter der krönte sind,rnarchiren immer auf 4. Schritte Distance V0»U 4ten Gliedeab, in gerader Linie »nit fort, bleiben mit dem Dataillon in
egalen Tritt, und beständig Hinter ihren Rotten, hinter »vel-
chen sie vorher gelvesen; die aber, welche etwa in die Glieder

K k ringe-
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eingetreten sind, marchiren in behöriger Ordnung mit denen-

selben fort, und bleiben dabey beständig an ihren twmarchi«
renden Mann, auch der folgende Mann wieder an sie, auf i.
Schritt Distance geschlossen.

Die £)bcivOfficiers, welche,vor oder hinter der Fronte fttth,
marchiuen ebenfalls mit egalen Tritten vor oder hinter ihren
vorigen Rotten mit fort, und halten dabey ganh gerade Linie
unter sich.

; Sobald nun solchergestalt das Bataillon soweit anmarehi-
ret ist, als es nöthig thut, wird

Halt!
Commandiert, worauf ein jeder nur den Fuß, welcher hinten
ist, nachsehet, und sogleich alles ganh unbeweglich stille stehet,
massen ein jeder währendem March seine gehörige Distance,
swie oben erwähnet, beständig behalten haben, mithin nach die-

em Commando niemand weiter fortrücken, oder sich bewe-

gen muß: Und wenn darauf
Herstellt euch!

Commandiert wird; herstellet sich das ganhe Bataillon, und
ein jeder richtet sich augenblicklich aufseilten Vor- und Neben-
mann. Die Unter;Officiers, wenn sie ihr Kurhgewehr vorher
beym Fuß gehabt, setzen sie solches in 4. Tempo wieder beym
Fuß, indem sie das iste "Fempo zugleich mit der Wendung
machen; wenn sie es aber vorhero geschultert gehabt, behal-
ten sie solches an der Schulter; und die Ober-OKeie» setzen
ihre Espontons ebenfalls wieder beym Fuß.

§. 2 . Soll ein Bataillon, welches mit geschlossenen Rei-
hen stehet, die Glieder mögen dabey geschlossen oder geöffnet
seyn, gegen die rechte oder lincke Seite marchiren; so ge-
schiebet es aufvorangeführtes Commando, wobey auch alles,
was im vorhergehenden §. gemeldet ist, beobachtet werden
muß. Weil aber alsdann die Reihen, wahrendem March,
beständig auf 1 , Schritt Distance geschlossen bleiben sollen:
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So hat ein jeder um soviel genauer zu observiren, daß durchdas ganhe Bataillon immer einerley Fuß zugleich gehoben,und einen orclinairen Schritt voraus/ nicht aber auf derselbenStelle/ wo er vorhin gestanden/zugleich wieder niedergesetzetwerde; massen, wann nicht beständig auf diese Art mit egalenTritten marckiret/ immer einerley Fuß im gantzcn Bataillon
gebrauchet , anbey durchgängig gleich große Schritte gema-chet würden, die rechte Distance zwischen den Rotten sogleichverlohren, und der March unordentlich werden müßte.

Wenn die ObewOKciers ihr Esponton beym Fuß ge-habt haben; so nehmen sie solches, gleich als oben erwähnet,beym Commando : Rechts oder lincksum! zum March :haben sie solches aber vorher hoch im rechten Arm getragen,so behalten sie es auch in und nach diesem March also; und
bleiben übrigens diese sowohl, als die Uitter-ORcicr, wah--rendem solchem March immer bey denenselben Rotten, wo-
bey sie vorher gewesen.

Cap. 40.
Wie ein Bataillon im March ein Quarreformimi/ und sich sodann wieder im March,

setzen soll.

§?ann ein Bataillon im March begriffen ist, und ohne^ Zeitverlust ein sluarre formiren soll: So muß solches
mit scharf geschultertem Gewehr rnarchiren, und zu diesemEnde, wenn etwa abgeschlagen worden wäre, schon vorher
Apel gegeben, die Ober-OKeier (ausser demChekunddeu
Staabs-Oisicierr) zu Fuß, und sonst ein jeder auf seinemgehörigen Posten seyn, auch das Bataillon mit gauhen Vivi-
sion rnarchiren. Weswegen, falls etwa derAbrnarehmit
Zügen oder Halben Division geschehen seyn mögte, solche zu

Kk 2 rechter
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rechter Zeit vorher, wie im z 8tm Cap. angewiesen, (Uifmarchi-
rct seyn, und sich in ganhe Divisions gefetzet haben müssen.
Jede Division formirct alsdann eine Flanque: Jedoch ist,
in Ansehung ihrer Ordnung und Benennung, vorgangig zu

erinnern, daß bey diesem Quarré zwar die forderste und nächst-
folgende Division, es mag derAbmarch rechts oder lincks ge-

fchehenseyn, auch die iste und 2te Flanque ausmachen; die

alsdann folgende Division aber nicht die Zke, sondern die 4te
Flanque werden, und dagegen die hinterste Division die zte

Flanque formiren müsse. Welches die zu Lcn FIanquen ab-

getheilten Officiers , wenn sie auf ihren Posten treten sollen ,

wohl zu obferviren haben: Und im übrigen geschiehet die

Formirung dieses Qnarré folgeudergestalt.
§ 2. Sobald der Gommandant des Bataillons dem Magor

Ordre giebet, das (Quarre formiren zu lassen; reitet dieser ge-

schwinde an die eine Seite des Bataillons, nimmt den Grena-
dier-Tambour mit sich dahin, Uttd commandiret:

Halt!
Da dann das Spiel sogleich aufhöret, und das gantze Ba>

taillon stille stehet, die Ober-OKciers aber ihre Fspontonr
beym Fuß setzen.

§ z. Alsdann folget das Avertissement:
Gebt acht, die Divisions sollen ein Quarre
tormiren!

Und laßt hierauf der M^ordurch den bey ihm stehenden Tarn-
bour Apel schlagen.

Aufdieses Zeichen reissen alle 4. Divisions, benebst den Gre-
nadiers und deren Unter-OKciers, das Gewehr, mit Vortre-
tung des rechten Fußes, hurtig von der Schulter herunter an
die lincke Seite, a)uüiren geschwinde die Radonets, und wer-

fen sodann das Gewehr wieder anfdie Schulter; die Grena-
dier-Unter-OKeiers aber legen solches im Arm, indern zugleich

der
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der rechte Fuß wieder zurück gefehet wird: Welches alles in
möglichster Geschwindigkeit, und sonder cmtziges Tempo
gemachet werden muß.

Die Zimmerleute insgesammt stecken hierbey ihre Aexten,
und die Pfeiffer ihre Pfeiffen angewiesenermassen hurtig weg,
nehmen sodann das Gewehr über dem Kopfe hervor, pfianhen
geschwinde die Lagnets darauf, und legenes alsdann vorde--
sagtermasscn ohne Tempo hurtig an die Schulter.

Sobald die Pfeiffer damit fertig sind, treten sie nebst denen
bey ihnen befindlichen Tambours sogleich aus den Divisions
heraus, und stellen sich die von den 3. fordersten Divisions 2.

Schritte mitten hinter das 4te Glied dererselben, die von der
hintersten Division aber 2. Schritte vor das lste Glied der--
selben, und der 6renaclier- Pfeiffer stellet sich 2. Schritte
mitten hinter das 4te Glied der 6rena6iers.

DieUnter-undOber-OKciers verfügen sich auf dieses 5 i-
gnal hurtig nach ihren Posten, welcher einem jeden schon vor-

her bey der Abtheilung zum Quarré angewiesen worden seyn
muß, und nehmen dabey die Ober-OKciers im Hingehen ihre
Espontons angewiesenermassen hoch im rechten Arm.

Bey der Abtheilung der Unter -Otsiciers muß oblerviret
worden seyn, daß nicht nur die, welche im i sten Gliede mar-

cbiret sind, beykormirmrg dieses Quarré ihren vorigen Po-
sten behalten, sondern auch die, welche hinter den Divisions
geschlossen haben, bey eben denselben Divisions, hinter welchen
sie marchirct sind, bleiben können, und nicht von der einen
zur andern Division übertreten dürfen. Von diesen hinten
schließenden Unter-Osiicier, trit hierauf bey jeder Division so-
gleich der, welcher, wenn rechtsabmarebiretworden, anden
linckcn Flügel der Elanczue abgetheilet ist, ins iste Glied auf
seinen Posten; ist aber lincks abrnarcdiret worden, so trit be-
meldter Untcr-OKcier am rechten Flügel seiner Division : Die
übrigen treten bey ihren Divisions ins 4te Glied, und ver-

theilen sich nebst denen, welche bereits währendem paresi im
K k 3 4tcn



f 18 Cap.40 . Wie ein Batail. im March ein Qnarré kormiren,

4tcn Gliede gestanden sind, also, wie imi6tenCap. zten^rt.
7ten §. angewiesen worden.

Derjenige Unter-OKeier,welcher im Quarre beym Fahnen--
Peloton stehen soll, gehet hurtig hervor zu den Zimmerleuten,
und stellet sich 4. Schritte hinter dieselben; wogegen derjenige
Aimmermann, welcher die übrigen im March geführet hat, sich
sogleich wieder ins 2te Glied einstellet.

Die Capitaines, welche die Flanquen commandii'Ctt, nebst
den übrigen hinter denenselben abgetheilten Officiers, verfü--
gen sich hurtig dahin, observiven aber, was wegen Benennung
der Flanquen bereits oben im 2ten §. berühret worden, und
verhalten sich übrigens also: Der Capitaine , welcher bey
der voranmarchirenden Division seinen Posten bekommt,
trit mitten in das iste Glied derselben, und der daselbst be-
findliche Unter-VKcier stellet sich zurück ins rte Glied. Der
zur hintersten Division abgetheilte Capitaine trit mitten in
das 4W Glied derselberr, und der etwa daselbst befindliche
Unter-OKcier stellet sich vor ihm ins zte Glied. Die bey-
den Capitaine; aber, welche bey den 2. mittelsten Division;
ihren Posten bekommen, treten mitten vor dieselbe, 4. Schritte
vor das iste Glied»

Von denenjenigen Ober-OKeiers, welche hinter die Flan«
quen abgetheilet sind, treten die, so bey den z. forderstenDivisions ihren Posten bekommen, 4. Schritte wohl vertheilet
hinter das4te Glied dererselben, und die, welche bey der hin-
lersten Division ihren Posten haben, stellen sich 4. Schritte
vor das iste Glied derselben.

Der Grenadier-Officier, wie auch die z. Grenadier-Un-
ter-056ciers stellen sieh 4. Schritte hinter ihre halbe Pelotons,
zu welchen sie abgetheilet sind.

Der Fahndrich bleibet vor der Division, vor welcher er
marcliiret ist, stellet sich aber vor denjenigen Capitaine, wel-
cher forhane Division im Quarre als eine Flanque zu com-

raandi«
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mandimi hat; und vor dem Fähndrich trit der zur Fahne
abgetheilte OKcier. (3)

§.4. Wann dann derfor siehet, daß ein jeder aufsei--
nem gehörigen Posten ist; commandiret er:

Rechts und lincks schwenckt euch, kormirt
das (Knurre!

Hierauf machen die Zimmerleute, nebst dem dabey befindli-
chenUnter-OKeier, imgleichen die Grenadiers nist ihren Ober--
und Unter-OKeiere nebst dem Pfeiffer, wie auch die blaut-
hoisten und der keZirnents-T^ambour in Z. gewöhnlichen
Tempo rechtsümkehrt, und sobald sie diese Wendung gemacht
haben, schließen sie sogleich die Glieder vorwärts, und also
die Zimmerleute gegen ihr 2tes , und die Grenadiers gegen
ihr 4tesGlied, gehörig zusammen. ^Die 4. Divisions schlie-
ßen ihre Glieder ebenfalls, jedoch sobald das Commando

ausgesprochen ist, und wie gewöhnlich gegen ihr i stes Glied.
Insgesammt aber verhalten sich bey dieser Schließung, wie
im Z4ten Cap. 2ten Art. angewiesen. Die vor dem 4ten
Gliede der Grenadiere und Zimmerleute, imgleicheu die vor

deur isten Gliede der 3 . Hintern Divilions stehenden Ober--
und Unter-056ciere schließen sich dabey 2. Schritte rückwärts
an ihr forderstes Glied, und die hinter den z. forderstcn Di-
visions befindlichen Officiers ebenfalls auf 2. Schritte an das

4te Glied, weswegen auch der vor dem 4ten Gliede stehende
Grenadier-Pfeiffer, imgleicheu die hinter den Z. fordersten
Divisions stehenden Tamboure und Pfeiffer nur einen Schritt
Distance vom 4ten Gliede, und die Tamboure und Pfeiffer,
welche vor die hinterste Division getreten sind , einen Schritt
Distance vom isten Gliede nehmen müssen.

Die Division, welche im March die 2te gewesen, muß hie-
bey ungefähr z. Schritte mehr Distance, als sonsien ordinaire
im March,von der fordersten Haben; dahero, wann dieses nicht

K k 4 seyn

OO V. Tab. XXXV. Fig, I.
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seyn sollte, der Major, sobald die Glieder geschlossen sind,
die forderste Division nach so weit als nöthig thut, anrü-
cken lassen kann. (a)

§. . Auf das fernere dommanäo:
Iclurch!

Schlagen alle Tambour Lermen, und das Quarre formi-
ret sich folgendergeftalt:

Diejenige Division, welche voranmarchiret Hat, siehet mit
Ober-und Unter-ORciers ganh stille.

Die folgende Division schwenckct sich auf der Stelle, wo

sie gestanden, lincks; und wenn sie aufviertel-l'ourgefchwen-
cket ist, rücket sie mit ganher krönte ungefähr noch z. Schritt
te gerade aus, das ihr 4tcs Glied mit der lincken Flügel-Rot-
te der forderstcn Division gerade kommen könne.

Die hierauf folgende Division, welche im March die zte
gewesen, marchiret erstlich gerade aus, bis auf die Stelle, wo
sich die vorhergehende gefchwencket hat; allda giebt der Ca-
pitaine, sobald er Platz zum Schwenckcn bekommt, an den
rechten Flügel einen Winck, worauf dieser sogleich stille stehet,
und die Division sich m gehöriger Ordnung rechts schwencket,
auch sodann mit gantzer krönte ebenfalls noch soweit anrü-
cket, daß das 4te Glied mit der rechten Flügel-Rotte der forder-
sien Division in gerader Linie komme.

Die Division, welche im March die hinterste gewesen, nwr-
chiect gerade aus, bis das r sie Glied mit den Flügel-Rotten
der beyden vorhergehenden Divisions, welche sich rechts und
lincks gefchwencket haben, in gerader Linie ist,alsdann sie wohl-
gerichtet stille stehet.

Bey dieser kormirung müssen die beyden Divisions oder
Flanquen, welche sich zu schwenckcn haben, solches hurtig der-
richten, auch die hintersten hurtig anmarchiren; und ist bey je-der zu beobachten, daß bey den Flügeln keine Oeffnung bleibe,

sondern
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sondern sogleich das (Diarre aller Orten wohl geschlossen seye,
und die Flanquen gerade gerichtet stehen.

Die beyden Capitaines, welche vor die beyden mittelsten
Divisions, so sich schwencken müssen, getreten sind, stellen sich,
sobald solche Schwcnckung geschehen, und ihre Divifions stil-
le stehen, in der Mitte des isten Gliedes aus ihren Posten;
weswegen die daselbst befindlichen Unter-Otsiciers sogleich zu--
rücke ins 2te Glied treten müssen. Die übrigen bey diesen
beyden, und der forderstcn Division, befindlichen Unter-und
ObetvOfficiers bleiben insgesammt stehen, wie zuvor. Da-
hingegen bey der hintersten Division , weil solche nachhero
Fronte auswärts machen, und das 4te Glied das iste vorstel-.
lcn muß, nicht nur die an beyden Klügeln, sondern auch die
übrigen im isten Gliede dieser Division befindlichen Unter-Osi-
sicierz, hinter welchen keine ins 4te Glied sich eingestellet ha-
ben, sobald die Division stille stehet, zurück ins 4te Glied tre-
ten müssen.

Die Grenadiers theilen sich sogleich aus der Mitte von
einander, und marchirct die rechte Helste mit einem schreegcn
March gegen den rechten, die andere Helste gegen den lincken
Flügel der fordcrsten Division oder Flanque, welche stille ste-
het ; daselbst bleiben die beyden halben Grenadier-Lelotons,
welche zu äusserst am Flügel gestanden sind, vor den beyden
Lücken, wo die Flanquen zusammen stosscn, stille stehen, die
beyden mittelsten aber marchiren weiter, und stellen sich vor
die 2. Lücken am rechten und lincken Flügel der Hintersten
Division. Übrigens richten alle 4. Grenadier- Pelotons
ihren March also ein, daß, wenn sie vor ihre Lücken kommen,
sie mit dem 4ten Gliede gegen dieselbe Fronte machen kört-
ncn;al!wo sodann die Glieder hurtig douhliret werden, und
die dabey befindlichen Unter- und Ober-Oksiciers sich rangi«
rett, wie im 26tett Cap. 3ten §. angewiesen.

Die Zimmerleute marchiren um den rechten Flügel der
fordersten Division, welche stille stehet, in das Quarre, und

K k 5 richte»
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richten ihren March alfo ein, daß sie um den Flügel bemeld-
ter vordersten Diviston herum kommen können, bevor dieje-
liige Division, welche sich rechts fchwencken, und daselbst an-

schließen muß, ihre Schwenckung völlig verrichtet hat; als-
dann marchiren sie in das Lenwum des (Quarre, kormiren
daselbst mit denPfeiffern um die Fahne noch ein kleinesQuarrö,
und verhalten sich dabey, wie in mehr bemeldtem 26te« Cap,
3 fett §. umständlich angeführet.

Sobald die Division , welche sich rechts fchwencken soll,
ihre Schwenckung angefangen hat; gehet der Grenadier-
Tambour vorn Major hinweg, und begjebt sich in das Quarre,
auf seinen angewiesenen Posten.

Die übrigen Tambours vort allen 4. Divisions, (auster de-
nett, welche hinter die Flanquen abgetheilet sind, und auf
ihremPosten bleiben müssen)benebst denPfeiffern,verfügen sich
sogleich in das Gentrum des Quarré zu den Zimmerleuten, so-
bald als diese daselbst angelanget sind. Der Grenadier-
Pfeiffer marckstret vor demjenigen Halben Grenadier-Peloton,
welches am rechten Flügel der fordersten Flanque kommt,
und Hinter dem dabey commandiert Ober- oder UntcivOffi-
cier mit fort, begiebt sich alsdann in das Quarre, und stellet
sich zu den übrigen Pfeiffern. Und diese insgesammt ver-

Halten sich übrigens, wie im ostbemeldten 26ten Lap. zten§.
angemercket worden.

Um den rechten Flügel der fordersten Diviston, rvelche stille
stehet, gehen auch die Hautboistctt und der Regiments-Tam-
bour in das Quarre, und stellet sich dieser in das kleine Quarré
zu den Tambours, jene aber ausserhalb demselben, gegen die
rste Flanque oder Division, es mag NUN solche im March
die forderste oder hinterste gewesen seyn.

Der Fähndrich und der zur Fahne abgetheilte Officier mar-
chircn so lange vor derjenigen Diviston her, welche sich rechts
zu fchwencken hat, bis solche ihre Schwenckung anfängt; als-
dann gehen sie um den schmückenden Flügel herum, stellen sich

mitten
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mitten in das kleine Quarré der Zimmerleute und Pfeiffer, und
machen zusammt dem, zu den Zimmerleuten abgetheilten litt?
tcivOfficier, eben als die khutboiüen, gegen die Isie xianczueoder Division krönte.

DerLommanclant des Bataillons begiebt sich ebenfalls tun
den rechten Flügel der fordersien Division in bas'Quarré: (a)Und sobald solches vorbefagtermafscn kormiret isi, verfügetsich auch der Major hinein , giebt einen Winck an dieTam-
bours, worauf diese mit Lernten schlagen sogleich aufhören,Ultd eommanäiret:

Halt!
Worauf alles stille stehet, und falls noch etwas fehlen mögte,
der Major und Adjutant solches geschwind in Ordnung brin-
gen. Alsdann wird auf den Winck des Majors, von ei-
nem bey der Fahne stehenden Tambour ein kurtzer Wirbel ge-
schlagen, da dann diejenige k'lan^ue, welche im March die hin-
terste Division gewesen ist, imgleichen die 4. halben Grena-
dier-Pelotons vor den Lücken, mitOber-und Untcr-Osilciers,
wie auch die Zimmerleute und Pfeiffer im inwendigen kleinen
Quarré, mit z. gewöhnlichen Tempo sich rcchtöumkchren,
und solchergestalt aller Orten Honte auswärts machen. Die
übrigen stehen stille, und verhalten sich, wie im oft angeführten

, 26ten Gap. sten §. mit mehrcrem gezciget ist.
§. 6. Soll nun ein dergleichen im March kormirtes Quar-

ré chargimt oder marehiren ; (b) so geschiehet solches nach
Anzeige des 27ten Gap: Jedoch muß auf solchem Fall daska-
taillon bereits vor der Dorrnirung das Gewehr geladen haben.

Hierbey ist übrigens noch zu erinnern, daß, wenn ein aus
verschiedenen Bataillons bestehendes Corps im March begrif-
fen, vorn Feinde umringet, und gegen den Anfall desselben sich
in Sicherheit zu setzen gemüßiget wäre, solches am allervor-

I theilhastesten geschehen könnte, wenn jedes Kataillockvor sich
besonders, nach der hier gegebenen Vorschrift, ein Quarré for-

mitte,
(a) V. Tab., XXXV. Fig. J. (b; v. Tab. XXXV. Fig. 4.
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mirtc/ und sodann alle diese kleine Quarrés sich hinter einan-
der mit den Ecken nahe zusammen setzten: Gestalten sie auf
diese Art nicht nur, wohin sie es nöthig fanden, conjunctim
marchiren könnten, sondern auch im Stande wären, sobald
sie vorn Feinde attaquiret würden, einander nachdrücklich zu
äekenäiren, demselben mit vieler Force Wiederstand und Ab-
bruch zu thun,und solchergestalt den feindlichen Einbruch gäntz-
lich zu verhindern; bevorab,wenn die fordcrste und hinterste
Ecke aller solcher aneinander Hangenden Quarrés nur mit we-

niger Lavallerie bedecket werden könnte, (a)
§ 7. Wann nachhero ein solches tzuarrö wieder gebrochen,

und das Bataillon im Marchgesetzet werden soll: So averti'
ret der Major zuförderst dasselbe:

Gebt acht, die vivision8 sollen sich zum
lMurah herstellen!

Und eommanäiret sodann:
Rechts und lincks schwenckt euch, brecht
das Quarre !

Hierauf machen die beyden Flanquen^ welche bey Formi-
rung dieses Quarre sich rechts und lincks geschwencket haben,
und im March die 2. mittelsten Divisions gewesen sind, mit
Ober-und Unter-Otsiciers, in z.gewöhnlichen lemporechts-
umkehrt, und also Fronte einwärts; die beyden übrigen
Flanquen aber bleiben stehen.

Die 4. halben 6renaäier-?elot0N8 herstellen sich sogleich
wieder in 4. Glieder, schließen die Reihen zusammen, und
stellen sich also an ihre Lücken, daß sie insgesammt mit dem
i sten Gliede dahin Fronte machen, wohin diejenige Flanque
Fronte hat, welche im March die forderste Division gewesen
ist; und die dabey commanäirte Ober- und Unter-ofsiciers tre-
ten 2. Schritte vor das rste Glied ihrer Pelotons.

Die

(a) v. Tab. XXXVI.
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Die Zimmerleute stellen sich in 2. geschlossenen Gliedern
nahe hinter das 4te Glied letztbesagter stillstehenden Flanque,
gegen den lineten Flügel zu. Am rechten Flügel Der Zimmer-leute trit der dazu abgetheilte Unter-Otsicier. Dichte hinter sie
stellen sich t>ic Hautboisten imt> öcf Regiments-Tambour,
Damit sie der Division , welche sich erstlich lincks schwencken
soll, in der Schwenckung nicht hinderlich seyn mögen: Und
diese insgesammt machen krönte gegen gedachte voranmarchi-
rende Division. Nahe an die Hautboisten stellet sich der zur
Fahne abgetheilte Officicr , wendet den Rücken gegen die
Hautboistcit , und vor ihm trit der Fahndrich. Die Tarn-
bours und Pfeiffer gehen wieder nach ihren Divisions, wobey
sie vor der Formirung gestanden sind, und stellen sich in der
Mitte dererselben gantz nahe an das innerste Glied: Der
6renadier-Pfeiffer aber stellet sich hinter das halbe Grena-
dier-sieloton am rechten Flügel derjenigen Flanque, welche
bey der Formirung stille gestanden ist. (a)

§. 8 . Sobald nun alles angeführtermasscn sich gewendet
und rangiret hat: So commandiret der Major :

March!
Worauf die sämmtlichen Tambours March schlagen.

Diejenige Flanque, welche im March die hinterste Divi-
I fion gewesen ist, marchira mit Ober- und Unter-Oksiciers

gerade dahin, wohin sie Fronte hat, und eben so weit wieder
zurück, als sie bey der Formirung angerücket ist: Und muß
der ins Hte Glied dieser Division eingetretene Capitaine, so,-
bald sie anfängt zu marchirai , sogleich 2. Schritte vortreten,
die Division zu rechter Zeit Halt machen lassen, sobald sie
aber stille stehet, wieder in besagtes Glied sich einstellen.

Diejenige Division, welche im March zunächst vor der hin-
tersten march ira, und sich bey Formirung des Quarré rechts
gcschwencket hat,schwcncket sich mit Ober-uud Unter-OKeiers,

sobald
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sobald March commandirct wird, lincks; und wenn sie auf
4tcfTour geschwencket ist, marchiret sie mit gantzer krönte
gerade hinter der vorigen mit fort, bis sie ihre gehörige Di-
stance erreichet, allwo sie stille stehet.

Der Fähndrich, nebst dem zur Fahne abgetheilten Officier,
folgen sothaner Division, sobald sie sich geschwencket hat, mit-
ten hinter dem isten Gliede nach, stehen mit ihr zugleich stille,
UNd behalten krönte wie sie inarchiret sind.

Diejenige Divisicm, welche im March zunächst Hinter der
fordersten inarchiret, und bey der kormirung sich lincks ge-
schwencket Hat, stehet so lange stille, bis vorgemeldte Division
auf ttiem^Tour geschwencket ist; alsdann schwencket sie sich
mit Ober-und Unter-Oküciers rechts, und stehet stille, sobald sie
anfviertel-lour geschwencket ist: Und müssen beym Schwcn-
cken und marchiren diese Z. Division» die Glieder immer ge-
schlössen behalten.

Diejenige Division, welche im March die forderste gewe-
sen, stehet init Ober-und Unter-OKcier» gantz stille.

Die 4. halben Grenadier-Felotons marchiren Hurtig wie-
der vor die forderste Division, auf ihren vorigen Platz, stellen
sich daselbst insgesammt neben einander, wie sie vorher gestan-
den, behalten die Glieder geschlossen, und die Fronte wie sie
marchiret sind; Wie dann auch die dabey befindlichen Ober-
und Unter-OKcier» vor ihren kcloton» bleiben, wohin sie sich
beym vorigen Lommando gestellet haben.

Die Znnmerleute werden, sobald der schwenckende Flügel
von derjenigen Division, welche sich lincks zu schwencken hat,
sie passitet, uni> also der Platz, wo sie hinaus marchiren sollen,
offen ist, wieder durch den dabey commandirten Unter - Öffi-
der um den rechten Flügel der fordersten Division Herum, so-
dann ordentlich auf ihren vorigen Platz, mitten vor die Gre-
nadiers gesichtet: Wobey der UmctvOfficier vor dem istenGliede hergehet, und das 2te Glied an das iste geschlossenbleibt»
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Die Tambours und Pfeiffer bleiben bey ihren Divisions,
wohin sie sich vorher gestcllet haben, und der Grenadier-
Pfeiffer, wahrenden diesem March, hinter obengedachtenhal-
den Grenadier-Peloton ; sobald aber die 4. halben Pelotons
insgesammt beysammen sind, trit er wieder hinter die Mitte
der sämmtlichen Grenadiers.

Der Grenadier-Tambour gehet, sobald das (Quarre sich
bricht, heraus, und stellet sich wieder dahin, wo der Majors
derTonnirung gehalten hat.

Die ldautboisien und der Regiments-Tambour gehen zu-
gleich mit den Zimmerleuten aus dem Qnarré heraus, und stel-
len sich wieder vor die forderste Division aufihren Posten , wo
sie vorher im March gewesen sind.

©et Major reitet wieder dahin, wo er bey der kormirung
gehalten; und der Gommandant des Lataillons begiebt sich
Vor die krönte der fordersteu Division.

§. 9. Wann dann jeder wieder an seinem gehörigen Ort
ist, wo er seyn soll; hören die Tambours auf zu schlagen, und
der Major commandiret:

Halt!
Und darauf:

Rechtsherstellt euch!
Da dann die 3. hintersten Divisions, mit Ober-Unter-056-

ciers und Tambours, in z. gewöhnlichen Tempo sich rechts-
herstellen.

§. Id. Sodann folget das Gommando :

Diez. hintersten Glieder rechtsumkehrteuch r
IVlurcK!
Rechtsherstellt euch!

Worauf die 3. hintersten Glieder so wohl der Grenadiers,
als auch der 4. Divisions, imaleicben das 2te Glied der Zim-

merleu-
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merleute, sich in z. gewöhnlichen Tempo rechtsumkchren, und
auf gehörige Distance öffnen. Wie im Z4ten Cap. 2 ten
Art. gczeiget worden.

Die bey den Divisions in die Mitte der Glieder eingetre-
tenen Officiers, welche DicFlanquen commandivet haben,
bleiben Hiebey immer in ihren Gliedern wie zuvor: Die übri-
gen vor und hinter den Divisions befindlichen Obcr^Officiers
aber nehmen wieder die gewöhnliche Distance von 4-Schrit-
ten , und die Pfeiffer und Tambours von 2. Schritten/ wie
sie vor Schließung der Glieder gestanden sind.

§. 11. Nach diesem läßt der Major durch den bey ihm sie-
heudeu Tambour Apel schlagen; auf welches Signal die 4.
Divisions , zusammt Den Grenadiers und deren Unter-Ossi-
ciers, Zimmerleuten und Pfeiffer», das Gewehr hurtig her-
unter reissen, beym lineten Fuß fetzen, die Lagnets geschwinde
einsteckenund sodann das Gewehr wieder auf die Schulter
werfen ; Welches alles, wie oben im zten §. erinnert wor-

den, ohne Tempo geschehen muß. Die Zimmerleute und
Pfeiffer aber werfen, nach dem sie die Bajonets eingestecket ,
ihr Gewehr angewiesenermaffen , ohne Tempo, über die
Schulter, und schultern sodann jene ihre Achten, diese aber
nehmen ihre Pfeiffen wieder: Und die Grenadier-Unter-Ofsi-
ciers werfen ihr Gewehr, wenn das Bajonet ab ist, wieder
un Arm. Die Pfeiffer und Tambours stellen sich alsdann
zwischen das rte und zte Glied ihrer Divisions : Der
Grenadier-Tambour aber begiebt sich wieder zu den Grena-
diers, und stellet sich nebst dem Grenadier-Pfeiffer zwischen
das 2te und zte Glied dererfelben.

Die Unter-OKciers, welche vorher zum Quarré sich ein-
gestellet haben, treten ebenfalls wieder dahin, wo sie im
March seyn sollen: Und die sämmtlichen Ober-OKciers ver-
fügen sich Hurtig wieder vor oder Hinter ihre Divisions, wo
sie vorher im March gewesen sind, und setzen ibre Espontons
beym Fuß.
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§ 12. Sobald nun der MHor siehet, baf? ein jeder auf fei-
nem gehörigen Posten zum March rangicct stehet; comman»
6 iret er, wann alsdann das Bataillon weiter fortwar»
chiren soll,

Worauf alle Tambours March schlagen,das ganhe Bataillon
mit dem lincken Fuß zugleich wieder antrit, und feinen March
in gehöriger Ordnung fortsetzet; und wird sodann, nach Gut-
finden ^6 Chefs, wann das Bataillon weit zu marchiren Hat,
wie im zSten Cax. isten Art, Uten §. angeführet ist, abge-
schlagen.

Cap. 41.
Wie ein Bataillon, wenn es auseinander

gelaufen, sich von selbsten wieder lormi-
ren soll.

f
§. 1.

sobald ein Bataillon formicet worden; muß ein jeder
'

t seine Hinter-Vor-rmd Nebenmänner sehr genau mer-
cken, auch wohl odferviren, in welchem Gliede oder Rotte,
imgleichen wie weit er vom Flügel oder von der Mitte des Ba-
taillons abstehe, was vor Ober-OKeiers vor ihm, und was vor
Unter-OKciers hinter ihm ihren Posten haben; damit ein -er-
streutes, oder in Unordnung gebrachtes Bataillon uachhero,
auf ein gegebenes Zeichen, sich allemahlvon selbsten wieder in
Ordnung zu stellen im Stande seyn könne: Und dieferhalb
kann der Regiments-Chef, um die Leute auch hierin geübt zu
machen, dann und wann beym Exercircii die Bataillons aus
einander laufen, und sich von selbsten wieder formiern lassen;
wobey man folgendes in Acht zu nehmen hat.

§ 2. Wann das Bataillonen Baracke stehet, und der Chef
L i ordon-
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ordonna-ct hat, daß selbiges auseinander laufen soll: So
commandiret der i^lajor:

Gebt acht!
Das Gewehr hoch!
Presentirt das Gewehr!

Die an beyden Flügeln des Bataillons stehenden Unter-056-
ciers sehen Hiebey ihr Kurtzgewehr gewöhnlichermassen mit

beym Fuß; die hinter der krönte aber stehen stille; und die

Zimmcrleute nehmen beym letzter» Commando ihre Aexten
scharf.

Verkehrt schultert das Gewehr!
Wobey alle UntctvOfEciers ihr Kurhgewehr mit verkehrt schul-
tern, und alle Ober-Of6ciers ihre kspontons hoch im rechten
Arm nehmen; die Zimmerleute aber in den 2 . letzter» Tem-

po die Schneide ihrer Aerten wieder unterwärts wenden.

Sodann folget das Commando:

Rcchtsumkehrt euch!
Da dann dasganheHataillon mit Ober-und Unter-056cier§
sich in 1 . Tempo auf dem lincken Fuß rcchtsumkehrt; nur

allein der Commandant des Bataillons, nebst dem Fähndrich,
den Hautboiken, und den mittelsten s. oder 6 . Rotten im
Bataillon, welche hinter der Fahne stehen, und schon vorher
dazu abgetheilet worden seyn müssen, bleiben stehen.

Auf das fernere Commando:
March!

Stehen vorhcrbesagte bey der Fahne, welche keine Wen-
düng gemadst haben, stille, alle übrige aber, so sich rechts-
umkehrt haben, marchiren an, und das gantze Bataillon
läuft durch einander, und zerstreuet sich.

Der Major reitet ebenfalls hinweg, und der bey ihm ge-
standene Tambour gehet zu den Chef, und stellet sich
hinter ihm.
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§. z. Indessen kann der Commandant des Bataillons
mit dem kleinen Corps , welches er bey der Fahne behalten
hat, von der vorigen Stelle hinweg, und anders wohin war-

chircn, mithin auch die Fronte verändern; und wenn er so-
dann wieder stille stehet, und durch seinen Tambour Lerm
schlagen läßt, muß das ganhe Bataillon sogleich wieder hinter
der Fahne sich in Ordnung stellen. Die Ober-056ciers be-
haben dabey ihre Espontons hoch im rechten Arm; die Unter-
Officiers ihr Kurtzgewehr, und das gantze Bataillon das Ge-
wehr verkehrt geschultert; und ein jeder suchet augenblicklich
seine rechte Stelle, Glied und Rotte wieder zubekommen,
gehörige Distance von seinen Vor- und Nebenmännern zu
nehmen, und sich in Reihen und Gliedern wohl zurichten.

Sobald das Bataillon sich solchergestalt von selbsten wieder
formirct hat: Reitet der Major vom rechten Flügel vor der
Fronte hinunter, und hinter derselben wieder hinauf, siebet
geschwinde zu , ob Reihen und Glieder in richtiger Distance
und wohl gerichtet stehen, auch sonst alles in gehöriger Ord-
nnng seye, und redresiuct hurtig, was etwa fehlen mögte.
Alsdann reitet er wieder vor die Fronte auf feinen Posten,
wohin sich auch sogleich der indessen beym Chefgestandene
Tambour begiebt, und der Major commandiert :

Gebt acht!
Presentirt das Gewehr!

Dadann die Qber-Of6ciers ihre Espontons, und die stimmt-
liehen Unter-Ofstciers ihr Kurhgcwehr in 4. bekannten Tempo
wieder beym Fuß setzen; und die Aimmerleute in den 2. letz-
ten Tempo ihre Aexten scharf nehmen.

Das Gewehr hoch!
Schultert das Gewehr!

Hierbey schultern die an beyden Flügeln des Bataillon; sie-
henden UtUctvOfsicicrs ihr Kurtzgewehr angewiesenermassen
mit; die Zimmerleute wenden in den 2. letztern Tempo die

£ l 2 Schnei-
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Schneide ihrer Aexten wieder unterwärts; die hinter der

Fronte befindlichen Unter-Odiciers aber behalten ihr Kurh-
gewehr, wie auch die OKciers vor der Fronte ihre F;pon-
ton; beym Fuß.

§. 4. Auf gleiche Weife kann auch der Oke5ein zur Char-

giruiig lormirtes Bataillon auseinander laufen, und sich von

selbsten wieder formiren lassen, wenn er commandiret:

Rechtsumkehrt euch!
Da dann das ganhe Bataillon in z.gewöhnlichen "Fempo sich
rcchtsumkehret; das Fahnen-Pelotonaber, welches vorher
davon avertiret seyn muß, bleibet stille stehen.

Auf das fernere Lommando:
March!

Marchifct das ganhe Bataillon an, und zerstreuet sich voran-

gesührtermassen, behalt aber dabey das Gewehr geschultert,
auch die Ofsscier; ihre F;x>onton; hoch im rechten Arm, wie
zuvor. Und wann darauf der Lkekmit dem Fahnen-Peloton
die Fronte nach Gefallen verändert, und durch den bey ihm
stehenden Tambour Lernten schlagen laßt: Muß das Batail-
Ion sogleich in geschlossenen Reihen und Gliedern sich zur
Okargirung formiren, wie es zuvor gestanden ist; wobey
denn ebenfalls zu obferviren, was im vorhergehenden Z ten §.
gemeldet worden.

Cap. 42.
Von Forminrna und Brechung eines

Kreises.

f
§. i»

in ganhes Bataillon, wenn es einen Kreis formiren soll,
muß en Parade formirct stehen, und die Zimmerleute

und lambour; müssen sich erstlich beym Reihcnfchließen at>

hörig dazu rareren, wie hiernächst beschrieben folget. Da-
mit
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mit aber sie sowohl, als alle übrige im gantzen Bataillon, vor-
her wissen mögen, wie sie beym Commando : Schließt die
Reihen ! sich zuverhalten haben: So muß der Major zu-förderst das Bataillon also avertiven :

Gebt acht / das Bataillon soll einen Kreis
formtreu!

Und sodann comrnandiret er:

Rechts (oder lincks / oder auch: Rechts und
lincks nach der Mitte) schließt die Reihen,
rangirt euch zum Kreis!

Hierauf machet das gantze Bataillon mit Unter-und Ober-
0f6cier§ die Wendung so, wie comrnaudirct worden. Die
Unter- Officiers schultern dabey ihr Kurtzgewehr; und die
Ober-OKciers nehmen ihre Espontons zum March. Die
Grenadiers aber mit ihren Ober- und Unter-ORciers. imglei-
chen die Zimmerleute und sämmtlichen Tambours und Pfeiffer
wenden sich gegen das Bataillon , es mag das Commando
rechts oder lincks gewesen seyn. (a) Auf das Commando :

March!
Werden die Reihen gehörig geschlossen, wie im Z 4tcn Cap.
isten Art. umständlich gczeiget ist. Die Zimmerlcute aber
müssen sich dabey in Rotten fetzen, die Tambours und Pfeiffer
vor daß iste Glied rücken, und die Lücken, wo diese gestanden
sind, werden durch das Anschließen der Grenadiers und Zim-
merleute wieder gefüllet: Weswegen hiebey in Acht zu nch-
men, daß, wenn das Bataillon gegen denjenigen Flügel sich
schließen soll, wo die Grenadiers und Zimmerleute ihren Po-
sten haben, die äusserste Musquetier-Rotte an bcmeldtem Flü-
gel, wie gewöhnlich, stille stehen, und das gantze Bataillon
sich dahinwärts anschließen muß.

L l 3 Die
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Die Grénadiers schließen sich an das Bataillon. Der
Grenadier-Tambour und Pfeiffer stellen sich 2. Schritte vor

die äussersten Grenadier-Rotten, und marebirenvordenensel-
ben so lange mit fort, bis sie stille stehen. Die z. Zimmerleute
aus dem isten, und die z. aus dem 2ten Gliede,welche zunächst
an die Grenadiers gestanden sind, treten hurtig zurück, kor.
miren hinter den übrigen das zte und 4te Glied, rücken hier-
nächst an die Grenadiers, und schließen sich dabey auf gehö-
rige viüance zusammen. Alle diese aber machen, sobald sie
das Bataillon erreichet, und sich vorgedachtermaffen zusam-
men geschlossen haben, wenn sie vorher lincksum gemacht,
wieder rcchtsherstellt, und wenn sie vorher rechtsum gemacht,
lincksherstellt, und also egale Fronte mit betn Bataillon.

Die zwischen dem Bataillon und den Grenadiers gestatt-
denen Tambours und Pfeiffer treten ebenfalls 2. Schritte vok
Die Linie des isten Gliedes heraus, und machen also den Gre-
nadiers Platz,daß sie sich an das Bataillon anschließen können;
sie aber rnarcbiren vor die äussersten Mus^uetier-Rotten,
schließen sich dabey ebenfalls gehörig zusammen, und machen
sodann, gleich als die Grenadiers und Zimmerleute, rechts-
oder lincks herstellt. Die Tambours und Pfeiffer am andern
Flügel marcbiren ebenfalls 2.Schritte vor die äussersten Mus-
quetier-Rotten, und müssen zu solchem Ende etwas stärckee
zu gehen als das Bataillon, damit sie vor die äussersten Rotten
daselbst kommen können, mit welchen sie hernach zugleich stille
stehen, und wie sie marcbiret sind Bronte behalten.

Diekkautboisten bleiben vor ihren Rotten, und marclüren
mit denenselben solange fort, bis sie stille stehen.

Die Unter-Oksteiers, welche an beyden Flügeln des Batail-
Ions bic 4. Glieder bedecken, bleiben daselbst; wie denn auch
die jämmtlichen übrigen Unter -ORciers hinter der Fronte,
nebst den Ober-Ofstciers vor der Fronte, bey dieser Schlie-
ßung beständig hinter und vor ihren Rotten bleiben, wo sie vor-
her gestanden sind.

Soll
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Soll aber das Bataillon sich gegen den andern Flügel
schließen , wo die Zimmerleute und Grenadiers nicht ihrer;
Posten haben: So stehet die äußerste klusquetier-Rotte
allda stille, und alles schließt sich vvrbesagtermassen dahin-
wärts zusammen. Die daselbst befindlichen Tambours aber
marchiren hurtig 2. Schritte vor die äusserster; Musquetier-
Rotten, wenden sich sodann gleich wieder wie das Bataillon,
und schließen sich auf gehörige Distance zusammen. Da-
hingegen die am andern Flügel, zwischen den Grenadiersund
dem Bataillon, stehenden Bambours nur etwas geschwinder,
als das Bataillon, anmarcbiren, und wie vorher gedacht, sich
vor ihren Rotten rangiren, auch die Zimmerleute im March
vbenangeführtermassen sich hurtig in 4. Glieder stellen, und
an die Grenadiers, diese aber an das Bataillon sich anschlic-
ßen, und insgesammt, wie sie marebiret sind , Bronte be-
halten müssen. Und ist übrigens bey dieser Schließung alles
das zu observitat;, was im 34ten Gap. r stell Art. mit mch-
tatam angeführet.

§ 2. Wenn nun alles stille stehet; commandiret der Major;
Herstellt euch!

Welches bekanntermassen geschiehet; und sehen dabey die
Ober-Osficiers ihre Espontons wieder beym Fuß ; die Unter-
Officiers aber behalten ihr Kurhgewehr gesdiultert. (a)

§. 3. Alsdann werden die Glieder entweder vorwärts, auf
Das Commando:

Vorwärts schließt die Glieder!
March!

Oder hinterwärts, auf das Gommanäo:

Die 3. forderstm Glieder rechtsumkehrt euch!
March!
Rechtsherstellt euch!

Geschlossen; wobey sich alles verhalt, wie im 34h« Capit.
L l 4 2tcn

"

(a) V. Tab. XXXVII. Fig.I
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stenurt, gezeiget ist, und nehmen dabey die vor dem isten
Gliede stehenden Tambours, Pfeiffer und Hautboistm nur
einen Schritt Distance von demselben.

§. 4. Hierauf folget das Commando:

Rechts und lincks formirt einen Kreis!
March!

Da dann bic Tambours March schlagen/ die sämmtlichen
Omsiders ihre Espontons zum March nehmen, und das La-
taillon sich von beyden Flügeln rechts und lincks/ und zwar
nicht, wie bey andern Schwenckungen, in gerader Linie, som
dem in einer Rundung also nach der Mitte schwencket, daß
beyde Flügel zusammen stossen,und das Bataillon in einem Cir-
cul zu stehen kommen könne: Weswegen bey dieser Schwen-
ckung der rechte Flügel lincks, und der lincke Flügel rechts sich
anschließen und schwencken, nicht aber in gerader Linie mit
den andern, sondern immer etwas voraus, und die übrigen
insgesammt, je naher sie der Mitte des Bataillons sind, nach
und nach um soviel langsamer marchitcit, jedoch nicht gantzund gar stille stehen müssen. Die hintersten Glieder bleiben
hiebey beständig auf viertel-Distancegeschlossen, und rnarchi-
ren ihren Vormännern immer gantz gerade im Nacken.

Die Unter-056ciers hinter der Fronte rnarchiren hinterihren Rotten, und behalten 2 . Schritte Distance vom 4ten
Gliede; welches die Ober-OKciers vor dem isten Gliede
gleichfalls thun.

§ 5 . Sobald nun beyde Flügel zusammen gestossen sind,undder Kreis vorbesagtermaffen formirct ist: Läßt derMasor dieTambours mit Marchschlagen aufhören, und comrnandiret:
Halt!

Worauf alles stille stehet. Die Ober-OKders fetzen ihreEspontons beym Fuß; und der Major siehet nach , ob allesin gehöriger Ordnung seye, auf dem wiedrigen Fall er dasbcnöthigte ungesäumt veranstaltet, (a) §. 6.
(a) v. Tab, XXXVIII. Fj^J, '
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§. 6. Wenn dergleichen Kreis alsdann wieder gebrochen,und das Bataillon en Barade hergestellet werden soll: Sosverüret der Major dasselbe vorher :

Gebt acht, das Laraülon soll den Kreis
brechen!

Und sodann commandirct er:

Rechtsumkehrt euch!
Worauf das gantze Bataillon in 3.Tempo, wie im 1 Steil
Cap. 13teil Art. bet) No. 10. angewiesen, die Ober-Of6cier«
aber, weil sie ihre Esponton« beym Fuß haben, wie in bemeld-
tem i8ten Cap. Aten An. bey No. 9. gczeiget worden, sich,rechtsumkehren.

§ 7. Auf das fernere Commando :

Rechts und lincks brecht den Kreis!
| March!

Schlagen die Tambour« wieder March, btc Ofjsiciers nehmen
ihre Espontons zum March, und beyde Flügel des Bataillon«
saugen sogleich wieder au, sich hinterwärts auf ihren vorigen
Platz zu schwencken. Der nunmehrige rechte Flügel schließet
und schwencket sich lincks, utrd der lincke Flügel rechts. Alle
die, welche zwischen der Mitte des Bataillon« (so da stille sie-Heu muß) und bey den Flügeln sind, fangen an in gerader Linie
und langsam mit fortzumarchiren, sobald ihr Flügel mit ih-
neu egale Fronte hat; als nach welchem ein jeder sich um-
sehen, beyde Flügel aber nach der Mitte Achtung geben, und
solchergestalt mit selbiger wieder gantz gerade Linie zu bekom-
men suchen müssen. Die vor dem 4ten Gliede marchiren-
den Unter -OKcier« oblerviren eben dasselbe, und sehen sich
Hiebey nach ihren Rotten um, daß sie selbige wahrender
Schwenckung nicht verlieren.

§ 8. Sobald nun solchergestalt das gantze Bataillon wie-
der auf seinem vorigen Platz, und in gantz gerader Linie ist:

Ll s Laßt
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Läßt &ecMajo7 die Tambours Mit dem Spiel aufhören, und
commandirct:

Halt!
Da dann alles stille stehet, und die Ober-056ciers ihreks-
pontons beym Fuß setzen.

§. 9. Hierauf commanäiret er ferner:
Rechtsherstellt euch!

Welches geschiehet, wie oben im 6ten§. angemercket ist:
Und alsdann werden die Glieder, wenn sie sich vorher vor-

warts geschlossen haben, auf das Commando :

Die 3. hintersten Glieder rechtsumkehrt euch!
March!

Rechtsherstellt euch!
Hinterwärts wieder geöffnet; oder es geschiehet die Oeff-
nung vorwärts, falls die Schließung hinterwärts geschehen
seyn sollte , auf das Commando ;

Vorwärts öffnet die Glieder!
March!

Wobey alles zu beobachten , was im Z4ten Cap. 2ten Art,
desfalls angeführet ist ; und nehmen dabey die Tambours,
Pfeiffer und Hautboistctt wieder 2. Schritte viüance vom
i sten Gliede.

§. io. Nachhew folget die Oeffnung der Reihen, auf
das Commando :

Rechts (wenn sie sich vorher lincks geschlossen; oder
lincks, wenn sie sich vorher rechts geschlossen; oder auch
Rechts und lincks aus der Mitte, wenn die Schlier
ßung nach der Mitte geschehen seyn sollte) öffnet die
Reihen, herstellt euch zur Parade!

Worauf das gantze Bataillon die Wendung machet, wie
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etwa commandiret worden: Die Grenadiere mit ihren
Ober-und Unter-OKciers aber, wie auch die Zimmerleute,
imgleichen die sämmtlichen Tamboure und Pfeiffer, wenden
sich allemal von dem Bataillon ab, es mag das Kommando
rechts oder lincks gewesen seyn.

Alls das fernere Kommando:
March !

Marchiret derjenige Flügel an, wohin sich das Bataillon ge-
wendet hat, zahlet eben so viele Schritte rückwärts, als er

vorher beym Schließen gehabt; die Reihen offnen sich ordent-
lich, und verhalt sich dabey ein jeder, wie im Z4ten Capit. iften
Art. gezeiget ist. Wenn sich nun das Bataillon gegen den-
jenigen Flügel gewendet hat, wo die Grenadiere und Zim-
merleute nicht stehen; so marchiren diese, indem sie sich zu-
gleich wieder öffnen, und dabey die Zimmcrleute, sobald sie
Platz bekommen, sich wieder in 2. Glieder setzen, ausihre vo-

rige Stelle. Die an demselben Flügel befindlichen Tamboure
und Pfeiffer marchiren ebenfalls wieder aufdie Linie des isteu
Gliedes, zwischen die Grenadiers und dem Bataillon ; und
der Grenadier-Tambour und Pfeiffer stellet sich wieder zwi-
sehen die Zimmerleute und Grenadiere. Und diese insgesammt
rechts-odcr lincks herstellen sich zugleich, sobald sie ihren rech-
ten Platz und behörigeviüance erreichet haben, und machen
egale Fronte mit dem Bataillon, ©ic Tambours und Pfeif-
fer am andern Flügel aber marchiren etwas starck auffetzen sich
allda gleichfalls wieder aufdie Linie des isten Gliedes, stehen
stille, wenn sie ihren vorigen Platz erreichet haben, und behal-
ftrt Fronte wie sie marchiret sind.

Sollte aber das Bataillon gegen denselben Flügel, wo die
Grenadiers und Zimmerleute stehen, sich gewendet haben:
So marchiren die Zimmerleute und Grenadiers, nebst denen
bey sothanen Flügel befindlichen Tambours und Pfeiffern,
wieder auf ihre vorige Stelle, und soweit hinaus, als zur

Oeffnung vor sie und dem gantzen Bataillon Platz erfordert
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wird, und beobachten dabey, was vorher erwähnet, behalten
nbcr, wenn sie ihre vorige Stelle erreichet haben, Fronte wie
sie marcbirec sind: Die am andern Flügel befindlichen Tarn-
bours und Pfeiffer hingegen rechts-oder lincks herstellen sich,
wenn sie wieder auf die Linie des 1 sten Gliedes gcrücket sind.

Die ttautboiken bleiben währendem Marcb immer vor ih-
reu vorigen Rotten, und stehen auch zugleich mit ihnen stille:
Welches die sämmtlichen Unter-und Ober - OKcierr hierbey
ebenfalls zu beobachten haben.

§ n. Wenn nun die Reihen auf gehörige Distanz ge-
öffnet sind, und alles stille stehet: So commandiret der
Major:

Herstellt euch!
Welches angewiesenermassen geschiehet; und sehen dabey die
Unter-OKciers hinter der Fronte ihr Kurtzgewchr in 4.Tem«

po, und dieOber-ORcierz ihre Fspovtvns ohnelempo wie-
der beym Fuß.

§ 12. Ausgleiche Weise,und mit eben denselben Comman-
do, kann auch der Kreis mit einem andern Lorps tbrmiret wer-

den, wobey weder Zimmerleute noch 6renadier§ sind: ■ Je-
doch müssen dic1ambour8, welche etwa an beyden Flügeln
stehen mögtcn, beym Reihenschlicßcn allemal vor die äusser-
sten Rotten rücken, auch dabey die Unter -ORciers an den
Flügeln und hinter der Fronte, und die Ober- 06iciers vor
der Fronte bleiben, wie zuvor.

§. iZ. Hiebey ist auch noch zu mercken, daß, wenn etwa
nur ein halber Kreis formiitt werden sollte, solches aufvoran-

geführte Weise geschehen, und nur der Major um so viel früher,
ehe sich beyde Flügel einander erreichen, sobald er es Zeit zu
seyn erachtet, Halt ! commandireu müsse.

§. i 4 . Soll ein Kreis mit aufgepflanhten bajonets fbrnii-
wc werden, als ordinaire bey Fxecutionr geschehen muß; so

müsstn
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müssen solche noch ehe man die Reihen schließen läßt/ aufge-
pflantzet, und commandiret werden:

Das Gewehr an die lincke Seite !

Dieses geschiehet mit 3. Tempo, davon die 2. ersten wie im
I8ten Cap. 2tenArt. bey No. si. die beyden isten Tempo,
das 3te aber, wie das 2te Tempo beyNo. z6. inbemeldtem
Art. gemachct werden. Wann dieses an ein completer en
karade stehendes Bataillon commandiret wird: So stecken
die Zimmcrlcute einander hurtig ihre Acrten weg, nehmen
sodann das Gewehr über der Schulter hervor, und bringen
es ohne Tempo an die lincke Seite.

Bajonet am Lauf! geschiehet ohne Tempo.
Schultert das Gewehr ! geschiehet mit z.Tempo.

Und verhält sich dabey ein jeder, wie im i8ten Cap. izten
Art. bey No. 3. und 4. angewiesen.

Sodann erfolget die Cormirung des Kreises, wie vorher
erwähnet: Und wann nachher» solcher wieder gebrochen, und
Glieder und Reihen geöffnet sind; werden die Baconets wie-
der abgenommen, auf das Commando:

Das Gewehr beym lmcken Fuß! - 4. Tempo.
Bajonet an ihren Ort! f > f 1. 4

Schultert das Gewehr! - - - 6. - -

Wobey sich ein jeder verhält, wie im vorangcführten 18ten
Cap. I3tcn Art. bey No. 12. IZ. und 14. umständlich ge-
zeiget worden.

Cap,
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Cap. 43.
Von Brechung eines Bataillons, tm6«£>er

stellung der Compagnien,
§. 1.

^er Major muß, wenn er das Bataillon wieder brechen
_

, zulassen Ordre erhalten, dasselbe vorher folgender-
massen davon avertiren:

Gebt acht, die Compagnien sollen sich
t'ormiren!

Und sodann commandiret er, wenn vorher das Bataillon
knicks formit'ot worden,

Rechts,
Wenn aber vorher das Bataillon rechts formtet worden,

Lincks brecht das Bataillon, formirt die
Compagnien!

Worauf das ganhe Bataillon rechts-oder lincksnm machet-
wie commandiret worden.

Die Grenadier; und Zimmerleute machen, wenn rechts
commandiret worden, lincks, und wenn lincks commandiret
worden, rechtsum, allezeit gegen das Bataillon.

Die Tambours und Pfeiffer vvm rechten Flügel machen
lincks, und die vvm lincken Flügel rechtsum.

Die Bautboiüen machen rechts-oder lincksum, gegen dieje-
nige Flügel-Compagnie, wohin die Fahne gebracht wird.

Die Unter - Officiers sowohl hinter der Fronte, als auch
an beyden Flügeln des Bataillons, schultern in 4. Tempo ihr
Kurtzgewehr, und machen beym 1 stell Tempo die Wendung
wie commandiret worden:

Die
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Die Ober-056ciers nehmen tti 4.Tempo ihre Espontons
hoch, und machen beym isten Tempo die Wendung wie
commanditet worden: Und alle diese Wendungen geschehen
auf dem lincken Fuß.

§. 2. Alsdann wird cornmandiret:
March!

Die erste Compagnie an demjenigen Flügel/ wohin die
übrigen sich gewendet haben/ trit zugleich mit dem lincken Fuß
an, und rnarcliiret bey 6o. ordinaire Schritte, alsdann sie
von ftlbsten stille stehet. Die 2te Compagnie stehet so lauge
stille, bis die erstere 12. Schritte voraus gethan; welches
alle übrigen Compagnien gleichfalls beobachten, und sodann,
wenn eine jede diese Distance hat, (worinnen die Zimmerleute,
Crenadiers, Pfeiffer und Tambours stehen sollen) rücken sie
mit fort, bis die vorhergehende Compagnie stille stehet, daß
solchergestalt, wenn die erstere Compagnie Lc>. Schritte mar-

cbiret, von den folgenden Compagnien eine jede immer 12.

Schritte weniger, als die vorhergehende, also die 2te nur 48.
Schritte,die Zte z6. Schritte, die4te 24.Schritte, und die ste
12. Schritte zuthun hat; die 6te und letzte Compagnie aber
stehet gantzlich stille.

Die Crenadiers und Ainnnerleute von der isten Cornpag-
nie, an demjenigen Flügel, wohin sich das Kataillon gewen-
det hat, machen, sobald als Mardi! cornmandiret wird,
rechtsumkehrt, wenn sie beym vorigen Commando lincksum
gemacht, und lincksumkchrt, wenn sie vorher rechtsum ge-
macht. Die 2. Zimmerleute von der isten Compagnie blei-
den aufder Stelle, wo die 2. äussersten Zimmerlcute im Latail-
Ion gestanden sind, neben einander solange stille stehen, bis die
zu sothaner Compagnie gehörigen Crenadiers und die gantze
Compagnie sie erreichet hat. Die Crenadiers von der isten
Compagnie stellen sich, sobald die übrigen vor sie vorbey
pasliret sind, gleich wieder in Rotten, wie sie bey der Cornpag-
nie gestanden sind, marcliiren gleichfalls dahin, wo die 2. Ziin-

merleu-
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merleute ihrer warten, und wann sodann auch die zu bemcldter
Compagnie gehörigen Tambours und Musquetiers an die-

selbe sich angeschlossen haben, rücket die gantze Compagnie
zugleich noch bey 14, Schritte von dem Platz, wo die Zim-
merleute gestanden sind, fort, bevor sie stille stehet.

sDic Grenadiers und Zimmerleute von den übrigen Com-

pagnien marchii’ctt, wie sie sich gewendet hüben, mit ftarcken
Schritten, hinter dem Mann, durch die Glieder, und zwar
immer gerade auf ihre Vormänner, welche sie im Bataillon ge-
habt haben, solange, bis sie an ihre Compagnien kommen,
allda sie sich, sobald sie Platz gewinnen, in derselben Ordnung
und Distanee, als sie vorher bey der Compagnie gestanden
sind, aufdem Flügel derselben, ausserhalb die Tambours und
Pfeiffer fetzen, sich sogleich wieder wenden wie die Compag-
nie, und dicht hinter den vorhergehenden Compagnien mit
fortrücken, bis diese stille stehen.

Die Tambours und Pfeiffer von beyden Flügeln marebi-
reu hinter dem i sten Gliede gleichfalls nach ihren Compag-
nien; wie denn auch der Grenadier-Tambour, welcher vor
der Fronte bey dem davorgestanden ist, auf dieses Comman-
do sich wieder nach seiner Compagnie bcgiebt.

Ob nun gleich solchergestalt die Compagnien nahe an
einander stehen, und zwischen sich gar keine Lücken lassen:
So müssen dennoch die Reihen aufDistance von 2. Schrit-
ten geöffnet bleiben, auch weder die Aimmerleute, Grenadiers,
Pfeiffer und Tambours, noch die Rotten in den Compag-
nien solche Distanee verlieren.

Wo Hautboistcn sind , marchirm selbige vor der Fronte
nach der Compagnie, wo der Fahndrich hin marcbiret, siel-
len sich hinter denselben vor das iste Glied, tlnd machen sogleich
wieder Fronte wie die Compagnie.

Die sämmtlichen VhiteivOfficiers marchircit nach ihren
Compagnien, wo sie hingehören, und stellen sich daselbst
hinter die Compagnie, wie sie dabey zur Laraderangiret sind,

machen
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machen auch sogleich wieder Fronte wie die Compagnie, undrucken mit selbiger so lange fort, bis sie stille stehet.

Der Fähndrich marckiret mit der Fahne vor dieselbe Flü-^Compagnie, wobei) er gestanden, ehe das Bataillon forrni-
ret worden; und die übrigen Officiers insgesammt thun des-
gleichen, rangiren sich vor ihren Compagnien zur I’arade,so, daß der Capitaine wieder 4 . Schritte vor die 8ubal-
ternes zu stehen komme, und machen sogleich Fronte wie die
Compagnie.

Diejenigen, welche weit zu gehen haben, müssen Hiebey,wie bereits öfters erwähnet ist, mit starcken Schritten, und
die welche nahe haben, um soviel langsamer marchinm,damit sie, soviel möglich, zu gleicher.Zeit an Ort und Stelle
kommen können.

§. z. Wenn sodann alles stille stehet: So commandi,
ret der Major:

Herstellt euch!
Worauf alles auf dem liucken Fuß rechts- oder lincksum ma-

chet, und sich herstellet, und dabey die Unter-056ciers ihr
Kurtzgewehr , und die Ober-0f6ciers ihre Lspontons in 4 .

Tempo wieder beym Fuß setzen.
§. 4. Hiebey ist annvch zu beobachten, daß, wenn die Fahne

beym Bataillon ist, welche gleich hieraufwieder weggebracht
werden muß, derjenige Okticier nebst den Pfeiffern und Tarn-
dours, welche zu deren Abholung und Wegbringung beordert
sind,sobald der Major das Bataillon brechen läßt,und March!
commandifet, nach derjenigen Flügel-Compagnie imBa-
taillon, wohin die Fahne gehet, und zwar die Tambours und
Pfeiffer hinter de»n isten Gliede, hinaufmarehlren,m»d der
056cier sich daselbst neben dem FahndrichchieTambours aber
ausdemFlügel der Compagnie, nächst an die Zimmerleute,
und ausserhalb dieselben die Pfeiffer sich in ein Glied stellen,all-

Mm m
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wo sie so lange bleiben, bis die Fahne wieder weggebracht wer-

den soll, wie im i4ten Cap. von Abholung und Zurückbringung
der Fahne mit mehreren: angewiesen.

Sollten aber die Compagnien , nachdem das Bataillon

gebrochen, jut Revue formiret werden: So begiebt sich der

zu Wegbringung der Fahne commandis Officier wieder

nach seiner Compagnie, mit» öie Tambours und Pfeiffer ver-

Haltensich, wie im loten Cap. umständlich gezeiget ist.

Lap. 44.
Was bey Musterungen und Revüen

zu beobachten.
§. r.

>ann ein Regiment gemustert wird; finden sich die
r Compagnien ausdem dazu bestimmten Platz, und um

gesetzten Gloekrnschlag, in oräonnirtem Anzug ein, werden

von den 8ubalternes ausgeführet, msrcbiren allda Bataillon-

weise rangiret auf, und wird dabey alles beobachtet, was im

4ten, sten und Lten Cap. erwähnet; wie denn auch die Fah-
neu so, wie im i4ten Cap. angewiesen ist, dahin gebracht
werden.

§. 2. Sobald die Compagnien aufmarcliiret sind, sehen
sogleich die Officiers darnach,ob wahrendem March die Mun-
dirnng und der Anzug eines jeden in Ordnung geblieben scye,
und redressimt geschwinde alles, was etwa fehlen mögte.

§. z. Sodann werden die Bataillons, wenn es dieZeit zu-

läßt, nach des I sten Cap. Einhalt formivet ; und laßt der Com-

mandant eines jeden Bataillons bey Ankunft derer Oeputir-
ten, welche die Musterung verrichten sollen, (es mögen deren
nun verschiedene, oder nur einer seyn) wann sie zusammen die
krönte pasfitcit, und andemselbigen Tage Wir nicht etwa

Selbsten das Regiment sehen wollen, das Gewehr prelen-
tiren,
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titen. March schlagen, und die sämmtlichen OKeiers falmi-
ren sie angewiesenermassen mit ihrem Gewehr: Die Fahneaber wird vor sie nicht gefallet, sondernder Fähndrich nimmt
nur mit dem Commandanten des Bataillons zugleich den Hut
ab. Dahingegen wenn Wir Selbsten an dem Tage der
Musterung das Regiment sehen wollen, für sothane Deputir-te angeführtermassen nur das Gewehr prelentiret, das Spielaber nicht gerühret, auch von den Officiers nicht falutiret
wird. Wann sie aber die krönte gar nicht passiven, sondernhinter dem Bataillon bleiben; so wird das Gewehr allemal
nur geschultert. Im Fall aber etwa wegen Kürtze der Zeit,oder anderer Ursachen halber, oräonniret würde, daß die Ba-
taillons vor gehaltener Musterung nicht formtet werden soll-
teil : So läßt bey Ankunft der Muster-Herren, wenn selbige
die krönte pasüren, der Ma^ordaö Gewehr prelentiren, der
Commandant des Bataillons stellet sich vor seine Compagnie,
und geschehen im übrigen die klonneurs wie vor erwähnet.

§4. Sollten nun vor Ankunft der Muster-Herren dieBa-
taillons forrniret worden seyn; so werden sie alsdann sogleich
wieder gebrochen, und die Compagnien, wann selbige zuför-
derst von den Officiers nachgesehen, ob dabey die Glieder nach
der Muster-Rolle in behöriger Ordnung stehen, zur Muste-
rung kormiret, wie im 8ten Cap. angewiesen worden.

§. 5. Wann nun hierauf das Regiment die Musterung
pasüren soll: So verfüget sich zuförderst der Chek, nebst
dem gantzen Ober-Staab, ohne Espontons oder Gewehr,
wie auch der Unter-Staab, nach dem Ort, wo die Muster-
Herren sich befinden. Der Chef übergiebct denenselben die
Staabs-Muster-Rolle und erforderlichen Listen, und wird so-
dann vom Regirnents-tzusrtier-Meister oder Auditeur die
Staabs-Muster-Rolle verlesen; da dann der gantze Ober-
Staab, wie auch die zum Unter-Staab gehörigen Personen,
bis zu dem Regiments-Feldscherer industvö, bey Ausrufung
ihrer Nahmen den Hut abnehmen; die übrigen Personen

M m g des
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des Unter-Staabs aber antworten, wenn ihre Nahmen vm

lesen werden, ohne den Hut abzunehmen, Hier, und sa-
gen sodann, wo sie zu Hause gehören.

§. 6. Sobald der Staab gemustert ist; verfügen sich die

Staabs-OKcierz nach ihren Compagnien, und rücket darauf
eine Compagnie nach der andern, so wie sie vorher dazu
forrniret sind, mit geschlossenen Reihen rrnd Gliedern gerade
vor dem Muster-Tisch, und zwar in eben derselben Ordnung,
als sie in den Bataillons stehen, also, daß die Leib-Compagnie
die iste im i sten Bataillon , und des Obrist-Hutenants Com-

pagnie die letzte im 2ten Bataillon seye. Wobey zu mer-

ckcn, daß, wenn die gantze Compagnie, wie vorgedacht, mit

geschlossenen Gliedern anmarchiret, die 8ubaltern-0sticiers
4. Schritte vor dem isten Gliede, auch der Compagnie-
Chef wieder 4. Schritte vor t>ie Subaltem-Gfficiers bleiben,
und ein jeder sogleich beym Abmarch der Compagnie diese
Distance gewinnen müsse.

§.7. Der Regiments-Chef führet seine eigene Compag-
nie sechsten vor den Muster-Tisch, und setzet sich, wenn sie
ungefähr noch 40. k so. Schritte (falls es das Terrain ge--
stattet) von den Muster-Herren entfernet ist, 4. Schritte vor

dem Capitaine-Lieutenant, laßt die dabey befindlichen Tarn«
dours March schlagen, und wenn er deir Muster-Herren auf
20. bis 24. Schritte nahe kommt, schultert er, zusammt den
übrigen bey der Compagnie befindlichen Officiers, das Es-

ponton oder Gewehr angewiesenermasserr; daher diese auf
dem Chef wohl Achtung geben müssen, Laß es mit ihm zu-
gleich geschche.

§. 8. Der isten Compagnie folget die 2te, und sofort die
übrigen im Bataillon einander, ohne TrommeWlag, mit ge-
schultertem Gewehr nach, und setzen sich, so wie es die Beschaf-
fenheit des Ortes gestattet, hinter einander; wobey der Chef
der folgenden allezeit auf Distance von 12. bis 14. Schritte
Hinter den 4teuGliede der vorhergehenden Compagnie bleibet.

Wann
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Wann die erste Compagnie gemustert wird , bleibet die
2te auf demselben Platz stehen, wo sie Halt gemachet hat,
bis die erste abgemustert ist, welches auch die übrigen insge-
sammt beobachten, wenn sie die Reihe trift; alsdann sie mit
Trommelschlag vor dem Muster-Tisch, in den Platz wo die
erste gestanden ist, anrücken, und sich übrigens in allen Stü-
cfcn verhalten, als von der ersten Compagnie erwähnet ist,

§9. Ist der Chef, oder der Officier, welcher die Compag-
nie führet, ungefähr noch 6. bis 8. Schritte vom Muster-
Tische ab; so machet er m i. Tempo, wie gewöhnlich rechts-
umkehrt, setzet dabey sein Esponton beym Fuß, und comman-

äiret zu gleicher Zeit:
Halt!

Worauf die ganhe Compagnie stille stehet, und die übrigen
Officiers isjw Espontons ebenfalls beym Fuß setzen, oder die
Grenadier- Officiers ihr Gewehr ohne Tempo im Arm lieh-
men. Hierauf commandiret der Officier, welcher die Com-
pagnie geführet hat, ferner :

Gebt acht!
Das Gewehr hoch!
Prtesentirt das Gewehr!

Wobey die Unter-Officiers amFlügel ihrKmtzgewehr gewöhn-
lichermaffen mit beym Fuß setzen: Alsdann lincks herstellet
sich gedachter Officier in 1. Tempo mit dem Esponton beym
Fuß, und nimmt zusammt den übrigen OKeiern zugleich vor
die Muster-Herren den Hut ab; die Grenadier-Officiers öbcf
greifen mit der rechten Hand nur an die Mütze. Wenn so-
dann die sämmtlichen Officier« ihre Hüte auch zugleich aufge-
sitzet haben; empfängt der Compagnie-Chef von dem Fou-
rier die Muster-Rollen, nimmt selbige zusammt dem Espon-
ton in die rechte Hand, trit also vor dem Muster-Tisch, und
theilet mit der lincken die Rollen, wenn es der Regiments-
Chef ftlbstenist, unter die vorhandenen Wuster-Hermr aus,

M m 3 alle
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alle andere Compagnie-Chefs aber überreichen dieselbe nur
dem Regiments-Chef, und dieser distribuiret sie. Hierauf
nimmt ein jeder Compagnie-Chefabermals den Hut ab, und
stellet sich sodann mit bedecktem Haupte wieder ausseinen Po-
sten vor die krönte: Der Regiments-Chefaber trit vor die
Compagnie, und deutet derselben an, wie es Unser allergna»
digster Wille und Befehl seye, daß, im Fall ein oder anderer
über jemand, oder etwas zu klagen haben mvgte, ihme erlau-
bet seye, solches bey Ausrufung seines Nahmens den Muster»
Herrn geziemend vorzutragen: Falls er es aber anjeho ver»
schweigen, und nachher» mit seiner Klage sich melden würde,
sollte er dafür zur gebührenden Strafe gezogen werden. Und
ist übrigens hierbei) zu mercken, daß vorhero dem Regiments-
Chef gehörig gemeldet worden seyn müsse, worüber man sich
zu beschwehren willens ist.

§. 12. Wenn dieses geschehen; rechtsumkehtt sich der
Compagnie-Chef übermal, und coramandiret:

Gebt acht!
Das Gewehr hoch!
Schultert das Gewehr!

Lincksherstellt sich. daraus wieder, und bleibt mit dem Es-
ponton beym Fttß vor der Compagnie stehen, bis sein Nah»
me ausgerufen ist.

§. II. Der kourier trit hierauf an diejenige Seite des
Muster-Tisches, wo der lincke Flügel der Compagnie stehet,und zwar so nahe an die Muster-Herren, daß er deutlich von
ihnen verstanden werden könne, laßt sein Kurtzgewehr ohneTempo im Arm fallen, oder wenn es ein Orenaäier-Unter»
OfEoer ist, wirft er das Gewehr ohne Tempo über die
Schulter, und verliefet hierauf die Muster-Rolle.

§. r r. Cin jeder Ofücier nimmt bey Ablesung seines Nah»mens, ohne sich zu bücken, den Hut ab, und bleibet so langevor der krönte stehen, bis alle Qber-OKciers-Nahmen ver»

lesen
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lesen sind; alsdann nehmen sie zugleich ifyreEspontons zum
March, Der Regiments-Chef setzet fiel) hierauf, nach dem
er sein Esponton weggegeben, bey den Muster-Herren so-
gleich nieder, und bleibt bey ihnen, bis das gantze Regiment
die Musterung pasfiret ist: Die übrigen Compagnie-Chefs
aber treten an die andere Seite des Muster-Tisches, wo der
rechte Flügel der Compagnie stehet, dem Eourier gegen über,
und stellen sich so, daß die Compagnie den Muster-Herren
völlig im Gesichte seyn könne; woselbst ein jeder mit dem
Esponton beym Fuß so lange stehen bleibt, bis seine Com-

xagnie die Musterung passiret ist. Der kremier-kieute-
nant trit ausserhalb dem rechten Flügel, und der Second-
Lieutenant ausserhalb dem lineten Flügel der Compagnie,
nahe an das iste Glied, so, daß beyde gegen einander Fronte
haben können, und setzen das Esponton beym Fuß. Der
kremier-Lieutenant rücket, wenn die üntetvÖfficiers , die
Tambours, die Zimmerleute und die Crenadiers abgerufen
find, immer näher gegen die isteMusquetier-Rotte am rech-
ten Flügel, woselbst er alsdann solange, bis alle 4. Glieder
die Musterung pasfiret sind, stehen bleibt, und observitet,
daß ein jeder in der Compagnie, wann fein Nahme gerufen
wird, gehörig abmarchire. Der 8econd-kieutenant aber,
bleibet nicht länger am lincken Flügel stehen, als bis der letzte
Mann vom 2ten Gliede die Musterung passim ist; alsdann
er hinter demfelben, und mit ihm zugleich der Fahndrich,
welcher indessen mitten vor der Compagnie stehen bleibt, nach
dem Ort sich begiebt, wo die Abgemusterten wieder aufge-
stellet werden.

§. r z. Hierbei) ist zu mercken, daß wenn einige reforme-
OKeiers bey der Compagnie vorhanden, und die würcklich
in Gage stehenden insgesammt ebenfalls zugegen seyn sollten,
jene sogleich, wenn die OKeier-Nahmen aufgerufen sind,
sich nach den Ort hinbegeben, wo die Compagnie nach
gehaltener Musterung wieder aufgestellet wird. Im Fall
aber von den würeklichen Officiers einige fehlen wogten; so

Mm 4 ersetzen
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ersehen die characterisiiten deren Stelle, und treten nach
Maaßgebung dessen, was oben gesagt worden, in denjenigen
Platz, welcher ihnen nach ihrer Anciemieté zukommen kann:
Wie dann auch, wann etwa derLornpagnie-LKef abwesend
seyn sollte, der Premier-Lieutenant in dessen Stelle an den
Muster-Tisch, der 8econä-Lieutenant aber alsdann in den
Platz des Premier Lieutenants, am rechten Flügel der Com-
pagnie trit. Und falls beydes der Compagnie-Chef und
Premier-Lieutenant fehlen mögten; so stellet sich der 8econä-
Lieutenant dahin, wo svnsten der Compagnie-Chef stehen
sollte, ein Unter-OKcier aber gehet alsdann, wenn er vorher
die Musterung pasliretist, hinter der Compagnie herum, und
stellet sich am rechten Flügel.

§. 14. Wann hiernächst die Nahmen der Unter-Of6cier§
abgelesen werden, antwortet ein jeder: Hier , nimmt so-
gleich sein Kurtzgewehr in den beyden ersten Schritten mit 2.

Tempo vor sich hoch , marchicet also die Muster-Herrenvorbey, und wann er gerade vor dem Muster-Tisch ist/ sa-
get er deutlich wo er zu Haufe gehöre. Sobald der letztere
Unter-OKeier vom isten Gliede abgerufen ist; rücken die
vom 2ten Gliede sogleich hervor auf die Linie des isten, und
verhalten sich übrigens insgesammt wie schon erwähnet.

Wenn die Tambour, abgerufen werden, antworten sie:Hier , schlagen im Antreten einen kurtzen Wirbel, nennen
alsdann, wenn der Wirbel zu Ende, im Vorbeypa,6rcn vor
dem Muster-Tisch, ebenfalls ihr Vaterland; und sobald der
im isten Gliede abmarchiret, trit der vom 2ten Gliede her-vor in deßcn Stelle.

Die beyden Zimmerleute antworten bei) Ausrufung ihrer
Nahmen: Hier, nehmen beym Antreten in 2. Tempo ihreAexten hoch, wie im i 8ten Cap, 4ten Art. bey No, 4. angewie-sen, nennen im Vorbeygehen ihr Vaterland, und der vom
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2 ten Gliede trit gleichergestalt hervor ins iste/ sobald der da-
selbst gestandene abmarckirct.

Die Orengstierz antworten bey Ausrufung ihrer Nahmen
ebenfalls: Hier, nehmen beym Antreten in 2. lempo das
Gewehr hoch/ und nennen im Vorbeypastiren befagtermassen
ihr Vaterland. Sobald nun die 2. aus dem isten Gliede
abmarckiretsind, werden die 2. aus dem 2ten, ferner die 2.
aus dem ZteN/ und zuletzt die 2. aus dem 4ten Gliede abgeru-
fen; da dann jedesmal/ sobald als ein Glied davon abgerufen
ist/ die Hintern insgesammt zugleich hervor auf die Stelle des
vorhergestandcnen Gliedes rücken.

Eben also verhalten sich auch die Musquetiers , und wird
gleichfalls ein Glied nach dem andern abgerufen: Sobald aber
der rechte Flügelmann im isten Gliede abmarckiret; rücket
das ganße Glied, ohne sich zu wenden/ rechts an/ und trit sol-
chergestalt der folgende allezeit aufden Platz/ wo der erstere ge-
standen. Wenn sodann der letzte Mann vom isten Gliede
abgerufen ist; rücken die z. übrigen Glieder hurtig und zu-
gleich hervor/ auf den Platz des vorhergestandenen Gliedes,
und verhalten sich übrigens/ wie nächst vorher erwähnet.

Und zuletzt werden die würcklich bey der Compagnie be-
südlichen iibci'completen Mannschaften abgerufen, welche
ohne Gewehr, sonst aber auf vorberührte Art die Musterung
paEren, und dahero die Nahmen dererfelben hinten in der
Muster-Rolle besonders gefetzet werden müssen.

§ 1 ?. Die Unter-OKciers, Zimmcrlcute, Crenastiers und
die gantze Compagnie schultern ihr Gewehr wieder, wenn sie
die Muster-Herren aufs. Schritte paaret sind, und zwar die
Unter - OKcierr und Zimmerleute in 2, die Crenaäiers und
Gemeinen aber in 3. gewöhnlichen lempo. (a)

§ 16. Wann nun solchergestalt die gantze Compagnie die
Musterung partiret ist: Nimmt der Compagnie-Chef, nebst

M m s dem
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Dem Premier-Lieutenant, ÖstSEsponton zum March, ziehen
dcu Hut ab, und begeben sich ebenfalls dahin, wo die Com-
pagnie wieder aufgestellet wird: Der Regiments-Chef abec
bleibt, wie oben gedacht, bey den Muster-Herren. Alsdann
wird die Compagnie, nachdem selbige oh ufern dem Muster-
Tische, auf einem dazu bequemen Platz, wieder in gehöriger
Ordnung gestcllet ist, eben so, als sie vor dem Muster-Tisch
angerücket, in der Stille, durch die Lieiitenant8 wieder zu-
rück geführet auf den Platz, wo sie im Bataillon stehen soll,
und daselbst, wie oben.im sten Cap, mit mehreren: erwähnet
ist, pParade hergestellet.

§. 17. Sobald alle Compagnien die Musterung auf vor-

beschriebene Art passicct sind, und wieder Bataillon weise
neben einander en Parade stehen, werden die Muster-Herren,
wenn sie wieder hinweg gehen und die krönte pasliren, auf
eben dieselbe Art, als bey deren Ankunft, honoriret, auch
hiernachst die Bataillons aufOrdre des Chefs, entweder beyde
zugleich, oder wenn etwa die Zeit zu kurtz seyn mögte, ein
jedes besonders, sobald es gemustert ist, gehörig formiret,
und eingetheilet, wie oben im isten und i6ten Cap.gezeiget
worden: Und kann sodann, wenn alles dabey in Ordnung
gebracht ist , der Chef das Gewehr nach Gutfinden nie-
derlegen lassen; wobey sich ein jeder verhalt, wie oben im 12ten
Cap. gleichfalls schon angewiesen; wie dann auch, nach letzt-
besagten Cap. Einhalt, wahrender Zeit, da die Bataillons
aus dem Gewehre sind, dieOffciers bey ihren Compagnien
gute Ordre halten, und durch die Unter-OKciers ausdie Leute,
daß sie sich nicht zu weit entfernen, wohl Achtung geben lassen
müssen; damit, wann jemand kommt, für welchen Honneurs
gemacht werden sollen, oder wenn etwa anderer Ursachen hal- .

der derChefApel schlagen, und wieder zum Gewehr marchi-
reu lassen will, ein jeder sogleich aufseinem Posten seyn könne.

§ i8. Es werden aber an dem Tage der Musterung, ausserfür Uns Selbst, und Unser Königliches Hauß/ (wo-
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von hiemächst umständlichere Meldung geschiehet) auch den
Muster-Herren, (wovon bereits vorher gehandelt worden) son-
sten vor niemand Honneurs gemacht: Doch kann man bey
Ankunft der Cenerals-Personen zum Gewehr treten, und sol-
ches schultern lassen. Wann Wir aber das Regiment ge-
sehen haben, und wiederum hinweg sind, wird ein jeder hono-
ritet, wie es ihm zu anderer Zeit zukommt.

H19. Bey Unserer oder Unseres Königlichen Hau-ses Ankunft müssen Die Bataillons en Parade, auch derUn-
ter-Staab und sonst ein jeder in behörigcr Ordnung auf seinem
Posten stehen, wie oben im i sten Lap. angezeiget ist. Der
Commandant öeö Bataillons commandiret, wann Wir
ungefähr noch 12 . bis r s. Schritte vom Flügel entfernet sind,

Gebt acht!
Das Gewehr hoch!
krefentirt das Gewehr!

Worauf sogleich die Tambours March schlagen, die Haut-
boistm und Pfeiffer blasen, und alle Officiers Uns, wenn
Wir die krönte passirat, mit ihrem Gewehr im Stillstehen,
einer nach dem andern sidutiren, wie oben im i8ten Cap.
und dessen sten, roten, uten und raten ^rt. angewiesen.
Wobey annoch zu mercken, daß vor alle Personen Unseres
Königlichen Hauses , wann sie separiret kommen, beson-
ders salutivct/ auch jedesmal die Fahne gehörig gefallet, von
den OKeiersaberin Unserer Gegenwart niemand anders,
weder mit dem Degen noch mit dem Hut gegrüsset werden
müsse.

§. 20 . Wann der Regirnent8-Cbe5 Uns, und alle gegen-
wattige Personen Unseres Königlichen Hauses eben-
falls salutivct hat; folget er Uns nach, um fernere allergna-
digsteOräre zu empfangen: Und wo mehr als «»Regiment

in
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in einer Linie stehen sollten, erwarten so dann diejenigen Re-

giments-Chefs , wo Wir zu erst vorbey pasliren, Unsere
Rückkunft am Flügel ihrer Regimenter, um Uns abermals
zurück zu folgen.

§. 21 . Sobald alle Personen Unseres Königl. Hauses
ein Bataillon passiuet sind: Reitet der Major desselben sogleich
vor die Fronte, giebt ein Zeichen an die Tambours, worauf
diese nebst den Hautboistcn und Pfeiffer» mit dem Spiel
einhalten, und commanäiret sodann:

Gebt acht!
Das Gewehr hoch!
Schultert das Gewehr!

Welches beym folgenden und übrigen Bataillons ebenfalls
geschiehet. Sofern Wir nun, wenn Wir die gantze Linie
paisiret sind, durch die Glieder wieder zurück passircn wol--
ten: So commanäiret der Major des letztem Bataillon
hierauf sogleich;

Die 2. forderften Glieder lincksumkehrt euch!
Welches sowohl von den 2. fordersten Gliedern, als auch
von den Ober--056cier§ vor der Fronte angewiesenermaffen
in i. Tempo gemacher wird, und behalten dabey die Glieder
ihr Gewehr fest auf der Schulter, dieOKciers aber setzen das
Esponton gleich wieder beym Fuß; alsdann:

Das 2te und zte Glied rückwärts schließt
euch!
March !

Da dann das atc und zte Glied, ohne sich umzukehren, 2.
Schritte rückwärts thut, und wohl gerichtet stille stehet. Und
dieses Commando gehet sogleich von einem Bataillon zum
andern, bis an den andern Flügel hinauf.

Die Officiers nehmen ihre Hüte ab, wenn Wir solcher-
gestalt
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gestalt durch die Glieder passimt: Und sobald Wir nebst
Unserer ganhen 8vite völlig hindurch sind; cominanäiret
der Major abermals:

Gebt acht!
Das 2te und zte Glied vorwärts öffnet euch !
March !

Worauf besagte 2. Glieder 2. Schritte vorwärts machen,
und solchergestalt ihre vorige viüance wieder nehmen. Ale-
dann folget das Commando:

Die vordersten Glieder rechtsherstellt euch!
Da sich dann die 2. forderten Glieder, nebst den Ober-Of6-

ciers, wie vvrerwähnet, herstellen: Und dieses geschiehet eben-
falls bey allen Bataillons ; worauf die Majors sogleich wie-
der am Flügel des Bataillons auf ihren Posten sich begeben,
und fernere Orclre erwarten.

Falls Wir aber nicht durch die Glieder / sondern vor
der Fronte wieder hinauf Jassiren wollten: So wird, wie
vorgedacht, das Gewehr prelentiret, Marck geschlagen und
lglutiret: Welches allemal geschiehet, so oft Wir dieBron-
te eines Bataillons passircn, es feye dann, daß solches mit ge-
schlossencn Reihen und Gliedern und aufgepfiantztcn Bajonets
zum LKarßiren fonniret stünde.

§ 22. Wann Wir nun hierauf Befehl gegeben, die
Handgriffe machen zu lassen, es seye mit einem einßelncn, oder
2. 5eparirten, oder auch mit 2. zusammen gezogenen Batail-
Ions : So werden die Bataillons, oder das gautze Regiment
vorher gehörig dazu iormiret, wie oben im i7ten, 2orenund
2iten Lap. angewiesen; und darauf die im i 8 tett Cap. 2ten
.Art. beschriebenen Handgriffe durchgemacht; auch nach dc-
ren Cndigung die Bataillons wieder zur Barade hergestellet, wie
im l yten Cap. oder wenn das ganhe Regiment die Handgrif-
fe gemachet haben sollte, wie im 22ten und 2zten Cap. ge-
zeiget ist. § 2z.
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§. 2Z. Soll NUN nachher» diesichargirung exerciret wer-
den , und die Bataillon sind, nach Anzeige des 2chten Lap.
vorher gehörig dazu kormiret: So verhalt man sich nach der
im 2 sten Lup. I sten Art. desfalis gegebenen Vorschrift; und
nach Endigung derselben, wird entweder das Huarre mit ei-
nem eintzelnen Bataillon, wieim26tenLap. angewiesen, oder
auch mit dem gantzen Regiment, nach des 29M (lax. Ein-
halt, formiret, und damit chargim, wie theils im 27WN, theils
zu Ende des 29ten Oap. angemcrcket worden, auch alsdann
das Huarre, nach Anzeige entweder des 28ten, oder des Zoten
Cap, wieder gebrochen. Nachhero werden die Bataillone,
wie im 31 tcn Capit. Meldung geschehen, zur Parade herge-
stellet; hiernachst auch, wie im 4Zten Lap. gezeiget worden,
die Bataillone wieder gebrochen, und die Lompagnien, wie
im roten Lap. angeführet, zur kevüe foriniret, und Uns
vorbey geführct: Wobey die Ubercompleten zu Lompleti-
rung der Compagnie zwar in die Glieder mit eingestellet wer-
den, nicht aber hinter derselben besonders marchirai dürfen.
Und weil Hiebey dieOfsiciers Uns im klarcklalutiren müs-
sen, wie im rZtenLap. 9ten Art. sirb d^o. 4. Art. 10. sub
No. 3. 4. und s. auch im r rten Art. sich Ko. Z. gezeiget
worden: So ist dahin zusehen, daß die Compagnien ihren
March also einrichten, damit sie sich nicht allzunahe vor
Uns schwencken dürfen.

§ 24. Sobald der Begiments-Csiesseine Compagnie vor-
bey geführet hat, verfüget er sich mit seinem Gewehr in der
Hand zu Uns, bleibet bey Uns so lange stehen, bis das gantze
Uegiment vorbey passim ist, und überreichet Uns, bey An-
kunst einer jeden Compagnie, die angeordneten siiüen.

§. 2s. Wenn nun solchergestalt die Compagnien insge-sammt die Bevus passiret sind: Werden Uns die, seit hervorigen Musterung neugeworbenen Leute, von jeder Com.
pagme besonders, und zwar alleine durch den Compagnie-Oicf, oder in dessen Ablence durch den ältesten bey der Com-

pagnie
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pagnie befindlichen Subaltern Officier vorbey geführet. Und
damit die Reeruten sogleich ohne Aufenthalt auf die letztere
Compagnie folgen können; müssen die erstern, auch sofort
alle übrigen Compagnien selbige/ (vornemlich wenn nur ein
Regiment versammlet ist) sobald sie die Revue Vorbesagter-
massen parRret sind/ auf dem nächsten dazu bequemen Platz/
sogleich austreten / und hinter der letzten Compagnie wieder
anschließen lassen; die Compagnien aber marchiren sodann
fort aufdem Platz/ wo sie en Parade gestanden/ und werden
daselbst / nach Einhalt des uten Cap. wieder zur Parade
hergestellet.

§. 26. Wann die Anzahl der Reeruten bey einer Com-
pagnie nur 6. oder darunter seyn mögte; so werden sie in i.
Glied; 7. bis ii. in2. Glieder; 12. bis 1 s. in 3; und wenn
mehr seyn sollten, in 4. Glieder; die Grenadier« aber am
rechten Flügel der Glieder gestellet, und also vorbey geführet.
Wo ein neuer Tambour ist, marchiret selbiger mit angehang-
ter Trommel, und ohne Spiel zu rühren, 2. Schritte hinter
dem Officier, der die Reeruten führet , und 2. Schritte vor
dem isten Gliede: Die neuen Unter-Officier« aber marchiren
4. Schritte hinter dem letzten Gliede. Die Officier« saluti-
ren dabey nicht, sondern behalten ihre Esponton« pm March,
und nehmen nur für Uns die Hüte ab. Der Regiment«-
Chef aber trit , wenn er die Reeruten von seiner eigenen
Compagnie vorbey geführet hat, abermals zu Uns, und
bleibet bey Uns, bis alle Compagnien vorüber sind.

§. 27. Wenn ein Regiment oder Bataillon gemustert
wird, und Wir nicht Selbsten zugegen sind, und solches
fef>eit wollen: So dependitet es von den Muster-Herren,
ob, und wie vor ihnen die Lxercice gemacht werden solle.

§. 28. Falls ein Regiment vertheilet, und der Chef des-
selben mit dem Leib-Bataillon an einem Orte besonders liegen
sollte; so führet er solches selbsten vor den Muster-Tisch,

com-
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commandivet auch bey öctChargituucj selbsten, und marchi-
ret å la tete desselben bey der Revne ; welches auch geschiehet,
wenn dieLeib-und nur noch 2. oder 3. andere Compagnien
an einen Orte beysammen liegen sollten. Wo aber das 2te

Bataillon, oder nm z. bis 4. eintzelne Compagnien von dem-
selben mit der Fahne beysammen liegen , und der Regiment;
Chef bey der Musterung dabey zugegen seyn kann; so führ
ret er solche zwar selbsten bey der Revue für Uns vorbey,
nicht aber vor dem Muster-Tisch, eommanäiret auch die Char-
girung nicht selbsten , sondern laßt solches durch den Obrist-
Lieutenant, oder in dessen Absence, den ältesten dabey be-
kindlichen Staabs-OKeier verrichten, und bleibet in wahren-
dem Chargiren bey Uns stehen.

§.29. Wenn der Uegiments-Chef an solchem Tage ,

entweder Kranckheit oder anderer erheblichen Ursachen hal-
ber, nicht selbsten beym Regiment oder Bataillon zur Stelle
seyn könnte: So verrichtet der Obrist-Lieutenant in alle
Wege desselben sowohl, als seine eigene FunÄion. Falls
aber auch dieser abwesend seyn sollte: So verrichtet der älteste
Major die Function des Chefs, stellet sich bey Unserer
Ankunft zu Fuß vor das Bataillon , führet auch dasselbe so-
wohl vor deru Muster-Tisch, als auch bey der Revue für
Uns Vorbey, und eommandiret die Chargirung. Und ob-
gleich auf solchen Fall der älteste Capitaine Hinwieder die Ma-
jors-Dienste zu Pferde verrichtet: So muß doch auch der
würckliche Major die Handgriffe selbst machen lassen.

Cap. 45.
Was beym (Siltmarch her Compagnien,

nach geendigtem Exemren, in Acht zu nehmen.
§. r.

L^enn nach geendigtem Cxerciren die Bataillons, wie im
4Zten Cap. angewiesen, wieder gebrochen sind: So

muß,
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muß, falls das Regiment gefeuert hat, zuförderft das Ge-
wehr beym Fuß gefetzt, derLadstock im Lauf gestecketund
nachgesehen werde«, ob einige etwa ihr Gewehr nicht abge-
schössen haben mögten; auf welchem Fall solche von allen
Compagnien hinter die Fronte treten, und bey jeder Com-

pajgnie das Gewehr zugleich, und aufCommanäo abfeuern
müssen; wobey die äussersten Flügel-Compagnien den An-
fang machen, und die übrigen in beyden Bataillon«, gegen
das Intervale zu, einander folgen. Sollten auch Hiebey noch
einige Gewehre nicht loß gehen: So wird damit continuim,
bis niemand mehr geladen hat; auf daß nachher» im March
oder im (Kartier die Leute nicht etwa ihr Gewehr abschießen,
als welches durchaus nicht zu gestatten, auch die, welche sich
desselben unterstehen sollten, dafür zu bestrafen sind.

§. 2. Sind die Fahnen beym Regiment ; so werden solche
hierauf nach Anzeige des iq-tcn Capit, wieder hinweg ge-
bracht, und nachhero alle übrige Compagnien sogleich zum
March rangim ; da dann entweder die vom i sten oder die vom
sten Bataillon, vvm rechten oder lincken Flügel, wie es etwa der
Chef vor gut findet, zu erst, und ohne Trommelfchlag, ab-
rnarchiren können, welchen alsdann die übrigen insgesammt,
or6onnirtermassen, und in einer Suite folgen, auch währen-
dem diesem Einmarch alles beobachten, was im 6ten Cap.
beym Ausmarch erwähnet worden, bis sie in der Stadt an-

gelanget; allwo sie entweder aufdem nächsten dazu bequemen
Platz, oder auch vor ihrer Chefs Quartier, so wie es etwa
befohlen ist, wieder aufmarchiren, und folgendergestalt ab-
gedancket werden.

§. 3. Wenn etwa noch einige Oräres an dieCompagnien
gegeben werden sollen: So läßt der Officier, welcher die
Compagnie geführet hat, nach geschehenen Anfmareh, die
Reihen und Glieder schließen, das Gewehr prefentiren, und
deutet den Leuten das Befohlene gehörig an; alsdann er das

Gewehr wieder schultern, die Glieder öffnen, hierauf aber-
Nn mals
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mali» presentmit/ verkehrt schultern, und die Leute also aus
einander gehen läßt. Wo aber nichts an die Lompagnie
befohlen werden soll: So wird gleich nach dem Aufmarch
das Gewehr prelentirt, verkehrt geschultert, und also die
Compagnie, ohne sich vorher zur Parade zu herstellen, abge-
dancket, und die Leute verfügen sich darauf ohne Bruit und
Lermen nach ihren Quartier, und tragen bis dahin ihr Ge-
wehr verkehrt geschultert.

gebiethen und befehlen demnach nicht al-
lein Unserer Generalität von fcet Infanterie,

und den Commandanten Unserer Festungen , in so-
fern es einem jeden beykommen kann; sondern auch
vornehmlich Unsern über das Infanterie-Wesen
bestallten Inspecteurs , imgleichen allen Chefs Um
serer Leib Garden zu Fuß, Unserer Artillerie-
Corps, und übrigen geworbenen tm&National-in-
fanterie-Regimenter, sowohl in Unsern Erb-Kö-
nigreichen Dannemarck und Norwegen, als auch
Unsern Hertzogthümern und Grafschaften, nicht
weniger denen dabey stehenden Majors , und übri-
gen sämmtlichen Ofhciers, bey Vermeidung Unse-
rer Königlichen Ungnade und andern nachdrückli-
chen Ahndungen, hierdurch ernstlich und allergna-
digst, daß sie den Einhalt dieses Unseres Regle-
ments, soweit es ihren Chargen angehet, sich aus
Das genaueste bekannt machen, demselben stricté
nachleben, ihre Untergebene fleißig und sorgfältig



darinnen unterrichten/ und zu accurater Erfüllungalles dessen, was ihnen oblieget, und hierinnen vor-
geschrieben ist, mit allem Ernst und Eifer anhalten
sollen : Wie Wir denn auch ferner ernstlich und
allergnädigst wollen, daß keinem, weder von Un-
fern hohen noch niedrigen Officiers, und unter kei-
nerley Verwand, erlaubet seyn solle, nachhero ent-
weder in der Lxercice, oder andern in diesem Un-
fern Reglement enthaltenen Dingen, etwas, es
seye so geringe und wenig als es wolle, nach eige-
nem Gutdüncken zu verändern, hinzuzufügen, oder
davon zu thun, bis Wir Selbsten, falls Wir künf-
tighin einige Aenderungen dabey vorzunehmen für
nöthig oder nützlich erachten mögten, desfalls na-
here allergnädigste Anordnung thun, oder Unserm
inspeÄeuru darüber Befehl ertheilen werden:
Wornach sich also ein jeder, so lieb Unsere Gnade
ihm ist, allerunterthänigft zu achten. Urkundlich
unter Unserm Königlichen Handzeichen und Inste-
gel, geben aufUnserm Schloße Rriellricllsberg den
l6tkN Novembr. 1739.

CHRISTIAN R.

k, v. Löwenörn,

2 Re-
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Art. 1. Observations von den Handgriffen

mit Gewehr - - - i zy.
- 2. Von den Handgriffen mit Gewehr 14z.
- 3. Von den Grenadier-Handgriffen - 172.
- 4. Von den Handgriffen derZimmerlcute

mit den Aexten - - -- 177.
- s. Von den Extra-Handgriffen mit Gc-

wehr -
E

- - i82.
- 6. Observations für die Tambours

und Pfeiffer - - 192.
- 7. Von den Handgriffen der Unter-

Officiers mit Kurhgewehr - 198.
- 8. Von den Handgriffen der Grena-

dier-UnfcivOfficiers mit Gewehr - 219.
- 9. Von den Handgriffen der Ober-

OtBciers mit dem Esponton. -- . 224.
- 10. Von den Handgriffen der Grena-

dier-Officiers mitGewchr. - 236.
- n. Von den Handgriffen mit der Fahne. 242.
- 12. Wie iw Major t>cu Degen zu Pferde

führen soll. - - 247.
- i Z. Von den Handgriffen, welche bey der -

ChargifutK} gebraucht werden. - 249.
- 19. Von Herstellung eines Bataillons zur Bars-

de-, nach gcfchenenHandgriffen. - 282.
» 2O. VonForrniruNg einesRegiments zur Barade. 288.
- 2i. Von Forrnirung eines gantzen Regiments

^ zu den Handgriffen. - - 291.
° 22. Von Herstellung eines gantzen Regiments

zur Barade, nach geschehenen Handgriffen. - 293.
- 23. Von Brechung deß Regiments, und Her-

stellung der Bataillons. - - 294.
' 24. Von Forrnirung eines Bataillons' zum

LkargireU. § 296.
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Cap. 2f. Q5om Chargiim ?
. pag. 307

Art, i. Observations vom ChargU’Ctt, - 307,
- 2. Von der Okargimng mit ZügLn. -- 314.
- 3. Von der Ohargimng mit Pelotons. - 317.

- 4. Von der Lkargimng mit Division. - Z2O.
- s. Von der Chargiuwg mit gantzen

Gliedern. - - - - 321.
- 6. Vom Einbrechen. - - 323.
- 7. Von der Okargiruna im Retiriren. - 324.
- 8. Von der Orenaden-Ohargirung. - 326.

» 26. Von Formicuiig des Quarré mit einem
eintzelnen Bataillon. - - - Z32.

- 27. Von der Ohargirung und dem March mit
dem Bataillon-Quarré. - - 342.

- 28. Von Brechung des Quarré mit einem
eintzelnen Bataillon. - - 349..

- 29. Von Formirung des Quarré mit einem
gantzen Regiment. - - 355.

- 30. Von Brechung des Quarré mit einem
gantzen Regiment. - - 364.

- 31, Von Herstellung eines Bataillons zur Parade,
nach geendigtem Chargimt. - - 369.

- 32. Von der vonblirung. - - - 376.
Art.i. Der Reihen. - - - 377.

- 2. Der Glieder. - - - 39 s.
- 3. Von Verstarckung der Fronte mit

dem 4ten Gliede. - - - 428.
- 33. Von Contrcmarch. - - 414.

Art.i. Mit Reiben. - - -- 414.
- 2. Mit Gliedern. - - - 418.

7 34 « Vom Schließen und Oeffnen. - - 422.
Art.i. Der Reihen. - - - 422.

- 2. Der Glieder. - - - 429.
° 3 s. Was vor dem Ab-und nach dein Aufmarch

eines Bataillons zu beobachten. - - 43 s.
Art.i. Von kangiruug eines Bataillons

zum Marek. - -- - 43 s.



Cap. 3 5. Art. 2. Von Herstellung eines Bataillons en

Parade, nach geendiatem March, pag. 447,
- z6. Vock March. - e - 45z.

Art. i. Observations öom Marchitm - 453,
- 2. Vom Ab-und Aufmarch eines Ba-

taillons mit Zügen. - - 461.
» z. Vom Ab - und Ausmarch eines Ba-

taillons mit halben oder gantzen Di-
visions. t f ( t 478.

- 37- Vom Sthwenckcn. - - - 482.Art. r. Observations vom Schwenckcn. - 482.
- 2.VonderSchwenckungmitZügen. - 486.
- 3. Von der Schwenkung mit halben

und gantzen Divisions, auch mit einem
gantzen Bataillon. - - 497.

4. VonderSchwenckungaufdemCentro. 505.
- 38. Vom Abfallen und wieder Aufmarchiren. - 507.
- 39 . Vom March mit rechts- oder lincksnm , so-

wohl mit geöffneten, als auch geschlossenen
Reihen und Gliedern. - - - 512.

» 40. Wie ein Bataillon im March ein Quarré
formitcu, und sich sodann wieder im March
setzen soll. - - - - sis.

- 4 l. Wie ein Bataillon, wenn es auseinander ge-
laufen, sich von sechsten wieder Pormiren soll. - 529.

- 42. Von Formmmg undBrechung eines Kreises. 532.
- 43. Von Brechung eines Bataillons, und Her-

stellung der Compagnien. - - 542.
- 44. Was bey Musterungen und Revuen zu

beobachten. - - - - 546.
- 4s. Was beym Einmarch der Compagnien

nach gcendigtem Exerciren , in Acht zu
nehmen ----- 560,

Kö-
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Königl. allergnädigstes
PRIVILEGIUM.

WIR CHRISTIAN der Sechste
j von GOttes Gnaden, König zu Danne-
^ marck,Norwegen, der Wenden Md Gothen, Her-

hog zu Schleswig, Holstein, Stormarn und der Ditmar-
scheu, Graf ;u Oldenburg und Delmenhorst rc. Thun kundt
hiemit, daß Wir allerguädigsi bewilliget haben, und auch hierdurch be-
willigen und erlaube»/ daß der Edle unser Capitale von ber Infanterie,
tinb Premier-Lieutenant , bey Jhro Königl. Hoheiten, Unseres freundlich
vielgeliebten Sohnes des Cron-Printzen Friederichs Lbdl. Regiment zu
Fuß, und lieber Getreuer Georg Christoph Wolff, und diejenigen In-

teressenten, mit welchen er ZU diesem Wercke sich assocüren werde, alleine
berechtiget seyn mögen, daß von Uns alleMadiasi approhirte ncue^x-
ercice-Reglemeitt für Unsere Infanterie , Ulin'oenM, zu desselben Erlauke«
rung vonnöchcnen Kupferstichen und Plan«, m welcher Buchdruckerey sie
es selbst für gut finden werden, drucken und auflegen zu lassen, und daß
folglich niemand als er und seine äRifssnteressenten, oder wer von ihnen
dazu bevollmächtiget wird, rn zwantzig Jahren, von der Zeit an zu rechnen,
daß dieses Exercier' - Reglement zum erstenmal durch den Druck heraus
kommt,^ selbiges in Unsern Reichen und Landen, in was kor,mit es auch
seyn mogle, gantz oder zum Theil nachdrucken lassen,^ zu Kauf haben, oder
verkaufen, »och von anderwärts her gedruckt einführe» und distrahirett
möge, bey fünf hundert Reichsthaler Strafe, zu gleicher Theilung zwischen
Unserer Landch!ilitair-Ltats-Penlioi»-Caste, Und erwähntem Unserem Ca-

pitaine Wolff , sammt seinen S9?i(, Interessenten, für jedes Exemplar, wo-
mit jemand betroffen werden mögte, es verkauft zu haben, oder verkaufen
zu wollen. Und weiln Wir allerqnadigst für gut finden, daß hinfuhr»
ein jeder, bey der Artillerie und Infanterie, in Unsern Krjeges-Diensten ste-
Kender Ober-OGeier, bey Verlust eines Mvnaths Lage, s» an Unsere
ÉctUb-'Militair-Etats Pensions - Casse zu erlegen, Mit einem Exemplar die-
ses Unsers Exeicice-Reglernents stets versehen, und der Successor solches
seinen. Antecessori abzukaufen gehalten ; auch ohnedem noch bey einer
jede» Artillerie-oder Infanterip-Conipagnie gleichfalls ein Exemplar für die
Unter Officiers allezeit vorhanden seyn solle: So müssen besagter Unser
Capitaine Wolff und feine 9Sit, Interessenten, woftnie dieses Unser aller-
gnädigstes Privilegium ihnen zu statten kommen solle, sich darauf gefaßt
machen, und verbunden seyn, nicht nur allemal so viele saubere und ohne
Fehler gedruckte, wie auch ordentlich numerirte Exemplarien, als bcy u»>

screv



serer Armee moqten erforderlich seyn, stets bey sich im Vorrath zuhaben,und für einen billigmaßigen Preis: an die in Unserm wurcklkchen Eyd und
Pflicht stehende hohe und Ober - OKxiers, und zwar jedesmal gegen ge-hörigen Artest, „ach der, vvNUiiserm Obristen tiitbinspecteurn über das
Iiiftnterie-äßcscn, naher desjalls z» machenden Veranstaltung,und sonsten,bey Verlust Unserer Gnade, an niemand anders, wer es gleich seyn mögte,einheimisch oder ausländisch, zu verkaufen-.sondern auch ohne Bezah»lung in Unsere eigene Bibüötheqve zwey Exeniplåriéri, in Unsere Krieges-Cantzeley ein ExciUpIar, und in Unser Land-Etats LentzraÜLomliuWlat
ein Exemplar davon einzuliefern. Solchemnach gebiethen und befehlenWir allen Unsern hohen und niedrigen Militair-imb c>.v>!-Bediente», wie
auch allen andern beykommeuden hiermit allergnadigst und ernstliehst, den
Einhalt dieses Unseres allergnadigsten Privilegii steh allerunterthanigstnaehriehtlieh zu halte«, und erwähnten Unsern Capitale Wolfs sowohlals seineWt-lm«Älenten, deine zuwieder, in keinem Stücke znbeeintrag-
tigen, noch daß solches,von andern geschehe zu verstatten, alles bey ange-deuteter Strafe und Vermeidung Unserer Ungnade. Urkundlich uttter

Unserm Königlichen Handzeichen und Inssegel, geben auf Unserm
Schloße Hirschholm den 2ten Sept. 1739.

CHRISTIAN R.

P4 v. Löwenörn.
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Errata.
Pag. 6. liri. 28. von oben, für sich/ ließ: sie.

- 12, i - 4. r - für werden/ ließ: worden.
- 29. - --27. - - für (c) ließ: (b)
- 4r. « 3 h « für af, ließ: auf.
- 4). - - 8. - - für denen/ ließ: den.
- 44. - 4 14. i i für nun ordinairett, ließ:

- r - - NUN die vräinairen.
- 48. - - 2Z. - - fürherstillet,ließ:herftellet
- 49. 4 i 2O. - - für schechter, ließ: schlech-

- - - - ter.
- 58.- - 17, f - für Zten §, ließ: 4km §.
- 67.- - 9. - - für § lief: § 3.
- 92. - - 8. - - sürFänhndrichließ:FähN-

- - - - drich.
- 148.« - 29. - - wird und ausgestrichen.

'

- 15 9. unter das 4ltc Commando- (2ÖDl'tj
;

efee:i Tempo
- 171, unter dem 6ctcil Commando - SÖDl't, für I.

- - - Tempo, ltc|? 3. Tempo.
- 1 79. in der Überschrift für Art. 2, ließ Art. 4.
- 20z. im, IZ. von oben für angeweiesen, ließ: an-

- - - - gewiesen.
- 229. - « 5. » - für Vertretung, ließ: Dar-

- - tretunq.
- 2Z9. - - i2. - - für imgleicher, ließ: inglei-

4 - cher.
- Z29. t t 30, i » für eommandirenden,ließ:

- - - eommandirende.
- Zzz - - -6. - « für äusftst, ließ: äusserst.
- z45 « - 19. - i fürTambor,ließ:Tambour.
- 391 - - 14. 4 » für No. 5, ließ: No. 12.

pag. penult. - « lin. i z.von oben, für mit, ließ:
- - mit oder ohne.
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